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Gesetzsammlung
Furstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 152.

1) Bekanntmachung, die Abfertigungbefugnisse der Steuerrezeptut in Pößneck betr.
(Publ. lui Aniis- und Vererdunngobl. am 3. August 1833.)

Zu Folge einer anher gelangten Mittheilung ist der Steuer-Rezeplur zu Pößneck vom
1. August d. J. an die Besugnißzur Abfertigung der von den dortigen Gerbern in das
Ansland versendet werdenden Gerberwolle und Beinwolle ertheilt, auch die Befugniß zur
Abfertigung von zollpflichtigen Posistücken bis zu 15 Pid. Gewicht beigelegt worden; was
wir hierdurch zur allgemelnen Kenntniß der Betheillgten bringen.

Gera, den 26. Juli 1853.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Herzog.

2) Verordnung wegen Behütens der abgeernteten Felder.
(BVubl. Im A#mls- und Veterrnungsbl. am 17. Auhust 1839.)

Nach den besiehenden ältern Verordnungen, insbesondere aber nach der Zirkular=
versügung vom 31. Juli 1817 sollen die abgeernteten Felder nicht unmittelbar nach dem
Abfabren der Feldfrüchte mit Vieh betrieben werden dürfen, vielmehr soll den Schäfern
und Hirten 2c. das Austreiben von Vieh auf abgeerntete Felder erst nach einer Grist von

Ausgegeben den 17. September 1853. 1
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24 Stundengestattet sein,damit die Felder innerhalb dieser Zeit von den Aehrenlesern
übergangen werden können.

Eine jede Kontravention soll mit einer Strafe von 5 Mfl. geahndet werden. —
Indem wir diese Verordnung bei der gegenwärtigen Erntezeit von Neuem einschär-

sen, und den Polizei= und Gerichtsbehörden deren Ueberwachung sowie die unnachsichtige
Bestrafung aller Kontraventionen zur Pflicht machen, bemerken wir zugleich zu Vermeid-
ung von vorgekommenen Zweifeln, daß es beim vorzeitigen Auftreiben von Vieh nach
dem Wortlaute und dem Zwecke der obenangezogenen Verordnung keinerlei Unterschied
macht, ob dasselbe für den wirklichen Eigenthümer oder Pachter des Feldgrundstücks oder
für einen Servitutberechtigten erfolgt, daß vielmehr beide Fälle gleich strafbar sind.

Gera, den 16. August 1853.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

3) Gesetz, die Aufhebung der bisherigen Chausseegelder. Befreiungen betr.
(Publ. im Amts= und Vererdnungstl. am 7. Geplember 18388.)

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, von Gottes Gna-
den Jungerer Linie und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der FürstReuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. .

verordnen hierdurch wegen gleich durchgehender Verpflichtung zu Entrichtung des Chaussee-
geldes in Uebereinstimmung mit dem ersten ordentlichen Landtage Folgendes:

1.

Das Chausseegeld ist künftig gleichmäßig von allen Inländern so gut wie von den
Ausländern, welche die Chausseen mit ihrem Privat-Fuhrwerke, Spann- oder Treibevieh berüh-
ren, nach Maßgabe der bestehenden Tarife zu entrichten. Die bisherige Befreiung der
Inländer von dem Chausseegelde hört auf.

2.
Auch diejenigen, welche durch besondere Rechtstitel die Befreiung von der Chaussee=

zelderpflicht erworben haben, unterliegen künftig der Verpflichtung zu Entrichtung des



Chausseegeldes; es ist ihnen jedoch fur den Verlust der bloher genofsenen Befrelung eine
angemessene Entschädigung aus der Staatskasse zu gewähren.

3.
Als ein solcher Rechtstitel für die in Anspruch genommene Befreiung gllt aber

nicht die bleber etwa in Uebung gewesene Nichtentrichtung des Chausseegeldes oder der
Vesitz der früherhin gegen Entrichtung elnlger Fuhren zum Chausseebau und gegen Er-
legung einer Gebühr ausgewirkten sogenannten Freischeine; es muß vielmehr ein förmli-
ches Recht auf Befreiung durch positiven privatrechtlichen Titel erworben worden sein.

4

Alle dlejenigen, welchen eine solche Befreiung zur Selte stehet, haben dleselbe binnen
sechs Monaten von Publikation dieses Gesetzes an, bei Verlust derselben, bei Unserm
Ministerium anzumelden, worauf sodann wegen Anerkennung oder rechtlicher Auoführung
der behaupteten Befreiung die weitere Anordnung zu ergehen hat.

5.
Befreiet vom Chausseegelde bleiben Staatsdiener, Osfiziers und andere Militairs,

wenn sie in Dienstyeschäften reisen, ingleichen die landwirthschaftlichen Fuhren innerhalb
der Flur jedes Ons, welche die Besiger der dort gelegenen Grundstücke zum Zwecke der
Bestellung und Aberntung derselben verrichten, während alle übrigen Fuhren, gleichviel
ob sie im elgnen Interesse oder um Lohn, mit eignem oder mit fremdem Geschirre ge-
tban werden, dem Chansseegelde unterliegen.

6.
Z Erleichterung des Verkehres bleibt es nachgelassen, eine angemessene periodische

Firation des Chausscegeldes für einzelne Staatsangehörige eintreten zu lassen, welche auf
gewisse Zeitdauer und auf die einzelnen Landestheile beschränket werden kann.

Der Antrag auf solche Firirung ist bei Unserm Ministerium anzubringen und nach
Sn Vernehmung der betreffenden Verwaltungsbehörde Entschließung darauf zuertheilen.

Urkundlich baben Wir die gegenwärtige Verordnung, welche durch die Gesetzsamm=
lung zu publiziren ist, höchsteigenhändig vollzogen und mit Unserm Landesfürstlichen In-
siegel bedrucken lassen.

So gescheben Schloß Schlelz, am 27. August 1833.

(I. §.) Heinrich der 02. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
v. Bretschnelder.
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3) Verttag wit den Vereinigten Stauten von Nordameriks wegen gegenseitiger Auslieferung
uchtiger Verbrecher.

Der zwischen der hiesigen Fürstlichen Staatsregierung im Vereine mit andern Deut-
schen Staaten einer= und den Vereinigten Staaten von Nordamerika andererseits abge-
schlossene Vertrag wegen gegenseitiger Auslieferung flüchtiger Verbrecher d. d. 16. Juni
1852 nebst dazu gehörigem Additionalartikel vom 16. November 1852 wird mit Höch-
ster Genehmigung Serenissimi in den nachersichtlichen doppelten Ausfertigungen mit dem
Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Auswechselung der beiderseitigen
Ratisikationsurkunden am 30. Mai d. Is. zu Washington bewirkt worden ist, und daß
die Bestimmungen des Vertrags für die hiesigen Lande sofort mit der Publikation in
Kreft treten.

Gera, am 31. August 1853.

Fürstlich Reuß-Mlauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Vertrag
zwischen

Preußen und anderen Staaten des
Deuschen Bundes einerseits

und den

Vereinigten Staaten von Vord-
Ameriha andererseits

wegen

der in gewissen Fällen zu gewäh-
renden Auslieferung der vor der

Justiz fluchtigen Verbrecher.

Daes Behufsbesserer Verwaltung der Rechts-
eflege und zur Verhütung von Verbrechen
innerhalb des Gebietes und der Gerichtsbar-
keit der contrahirenden Theile zweckmäßig be-
funden worden ist, daß Indiriduen, welche ge-

Schlick.

CONVEYNTTLON
sor ihe

mutual delivery os erimnals, sugiti-
des lom juslicc, in cerlain cases,

concluded

between Prussia andother
States of the Germanic

. ·

Confederation on the one

part,
and

the Cnited States on the
other part.

Weress, it is lound expedient for #he better
adminislration ol juslice and ihe brevention of
erime, within lhe torrilories und jurisdliction ol
ihe barlics, respectivelt, than persons commitling
cerlain heinous crimes; being lagitires hm



wisse schwere Verbrechen begehen, und vor der
Justig flüchtig geworden sind, unter Umständen
gegenseitig ausgeliefert werden, auch daß die

betreffenden WVerbrrchen namentlich zaennwerden; und esetze und VerfassungPreußens und ueranderenDeutschen Staaken,
welche diesen Vertrag contrahiren, ihnen nicht

bestatten, bere eigenen Unterthanen einer aus-
wärtigenJuriodiction zu überliesern, also die
Regierung der Vereinigten Staa#en mit Rück-
sicht darauß, daß der Vertragunter strenger Re-

ciprocität geschlossen wird, gleicherweise von je-
der Verpflichtungfransoll,BurgerderVer-einigten Staaten auszuliesern: so haben ei-nerseits Seine Naec vn König von Preu-
Pen, sowohl für Sich, als im Namen Seiner
Majestät des Königs von Sachsen, Seiner Rö-
niglichen Hoheit des Kurfürsten von Hessen,
Seiner Königl. Hoheitdes Großherzoge von
Hessen und bei Rhein,SeinerKönigl.Hohrit
des Großberzogs von Sachsen-Weimar-Eise-
nach, Seiner Hoheit des Herzogs von Sach-
sen = Meiningen, Seiner Hoheit des Herzogo
von Sachsen-Altenburg, Seiner Doheit des
Herzogs von Sachsen-Koburg-Getha, Seiner
Hoheit desHerzogs von Braunschweig, Seiner
Hoheit des Herzogs von Anhalt,Dessau,Sei-
ner Hoheit des Herzogs von Anhalt-Bern-
burg,SeinerHoheit desDerzogs oon Nassau,
Seiner Durchlaucht desFürstenvon Schwarz=
burg-Rudolstadt, SSeinerDurchlauchtdesFür-
sien von Schwarzburg-Sondershausen, Ihrer
Durchlauchtder Fürstin und Reg

deck, Seiner Durchlaucht des Fürsien von Reuß
älterer Linie, Seiner Durchlaucht des Fürsten
von Reuß jüngerer Linie, Seiner Durchlaucht
des Fürsten zu Vippe, Seiner Durchlaucht des
Landgrafen von Hessen-Homburg, so wie der
freien Stadt Frankfurt, und andererseits die
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, be-
schlossen, über diesen Gegenstand zu verhan-
deln, und zu diesem Behufe ibre respectiven
Bevollmächligten ernannt, um eine Ueberein-
kunft zuverhandeln und abzuschließen, nämlich:
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jusüce, should, under cerlain circumstances, be
reciprocally delircecl upt and olso lo cnumerate

such crimes cxplicillf; auf whercas ihe laus
ond constitution ol Prussin ond al ihe olher

German States, parties lo ihis Conveniion, sor-
bid lbem lo surrender iheir own citizens lo à

loreign jurisdiclion, lüce Covernment of ihe Uni-
tel States, with a view ol makint ihe Conven-

lion strictlx reciprocal, shall be held equalir sree
Irom any obligation lo surrender cilizens ol the
 uited Siales; therelore, on ihc one part llis

Maieelr the Ring ol Prussia, in llis own na-
me, os well as in ihe name ol Ilis Majesir the

Ring ol Saxgonr, Ilis Noral Iligness the Klector
os lless, Ilis Noyal llizbness ihe Crand Duke
ol llessc and on Hhine, Ilis Uoral Ilighness ihe
Grand Duke ol Saxe-Weimar-Eisenuch, llis

IIighness Iihe Duke ol Sagc-Meiningen, Tlis lligh-
ness ihe Dube ol Sage-Allenburg, Ilis Ilighness
Ihe Duke ol Suge-Cohunz-Gathn, Ilis llighnces
ie Duko ol Urunswick, IIis Iighness inc Duge
# Aukalt-Dessan, Ilis llizbness ihee Duke ul
Anhalt-Bernburg, Ilis Ilighness ihe Duke al
Nassau, Ilis Serene llizhuess ibe brrince al

Schwarzburg-Uudalsladt, Tlis Serenc Hlighness
#he Princce of Sehwarzhurg-Sondershauscn, ller

Serche Ilighncss ihe Princess aud licgem ol
Wraldeck, Ilis Serene llizhncss the Drince ol
Heuss, elder branch, Ilis Serene llighness te
D

Ilighness the Dripee ol l.ippe,
rince ol Heuss, juniar hranch, llis Sercne

Ilis Serene

Iighness ihe Landgrarc ol lle#se-llomburg as
well as the sree Eilr al Franclorl and on ihe

other part, tbe Iiniled Slatcs or Americ, Laring
resolred lo treat on tlis zubjert, have lor ihal

burpose ahpeinted lbeir resheclire plenipolcnlin-
ries 1o negotialc and conclude a convenlion;

that is lo say:



Seine Mgjestät der König von Preußen in
Seinem eigenen Namen sowohl, als Na-
mens der anderen, oben aufgezählten Deut-
schen Souveräne und der sreien Stadt Frank-
furt, Allerböchst Jhren Minister-Residenten
bei der Negierung der Vereinigten Staa-
ten, Friedrich Carl Joseph von
Gerolt, und der Prästdent der Vereinig-
ten Staaten von Nord-Amerikaden Staats-
Secretair Daniel Webster,

welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer re-
spectiven Vollmachten, die folgenden Artikel
vereinbart und unterzeichnet haben:

Artikel I.

Man ist dahin übereingekommen, daß
Preußen nebst den anderen Staaten des Deut-
schen Bundes, die in diese Uebereinkunft mit
eingeschlossen sind oder die derselben später
beitreten mögen, und die Vereinigten Staa-
ten, auf gegenseitige Requisitionen, welche
respeckive sie selbst oder ihre Gesandten, Be-
amtenoder Behörden erlassen, alle Individuen
der Justiz ausliefern sollen, welche beschuldigt,
das Verbrechen des Mordes, oder eines An-
griffs in mörderischer Absicht, oder des See-
raubes oder der Brandstiftung, oder des Nau-
bes, oder der Fälschung, oder des Ausgebens
salscher Dokumente, oder der Verfertigung oder
Verbreitung falschen Geldes —sei es gemünz-
tes oder Papiergeld —, oder des Defekts oder
der Unterschlagung öffentlicher Gelder, tuner=
balb der Gerichtsbarkeit eines der beiden Theile
begangen zu haben — in dem Gebirte des an-
dern Tbeils eine Zuflucht suchen oder dort auf-
gefunden werden: mit der Beschränkung jedoch,
daß dies nur auf solche Veweise für dieStraf-
barkeit geschehrn soll, welche nach den Gesehen
des Orts, wo der Flüchtling oder das so be-
schuldigte Individuum aufgesunden wird, bessen
Verhaftung und Stellung vor Gericht rechtfer-
tigen würden, wenn das Verbrechen oder Ver-
gehen dort begangen wäre; und die respectiven

LHis Majost ihe King ol Prussia in Uis own
uame as well os in the vome ol thc olher

Cerman Sovcreigns above enumeralcd, and
#abe free cily of Franciort, Frederic Cbarles
Joseph von Geroll, Mis said Majest)s Minister
Lesident near ihe Corernment of ihe Unile

Stalces, and ihe President of the Uniled Si#-

les ol Awerica, Daniel Webster, Secrelarr
of State,

##ho aller reciprocal communjcation ol their re-

Speclive powers, harc agreed to and signed tbe
Hollowing orlicics:

Article I.

 is ogreed that Prussia aud the olher Sla-
tes of ilie Cermonic Consederolion included in,

or whieh may hercafler accede lo this Conven-

Uon, aud ihe United States, sball, upon mutual
reqvisition br them or their Ilinisters, ollicers
or authorilies, respechirelz made, delirer up 10

juslice all persons wlo, being charged wilh the
crime of murder;, or ossnult with inten lo com-

mit murder, or pirach, or arson, or robberr,

or longerr, or ibhe ullerance ol lorged pahers,
or the fabrication or circulalion ol counlersein

wonch, wiether coin or paher moner, or ihe

embezzlement of public moneys commilted within
##he jorisdiction ol cilher partv, shall seck au

os#lum, or shall be found wilhin the territories
os ihc other: provided, that tlis ahall ouly be
done upon such eridence ol criminalitt os,
according lo the laws ol ihe place wherc ibe
lugitine or person so chorted shall be found,

would juslilx bis opprchension and commitment
Uor trial, il ihe crime or ollence had tlerc been

commitied aud ihe respectire juges and oller
ssgistrales ol ihe Iwo Governmenis shall hare

bower, jurisciction dud autborikt?, upon som-



Richter und andere Behörden der beiden Re-
gierungen sollen Macht, Befugniß und Auto-
r baben, auf eidlich erhärtete Angabe einenBefehl zur Verhaftung des Flüchtlings odersobeschunigen Individuums zu erlassen, damit
er vor die gedachten Richter oder anderen Ve-
hörden zu dem Zwecke gestellt werde, daß der
Benei für die Strafbarkeit gehört undin Er-wägung gezogen werde; und wenn bei dieser
Vernehmung der Veweis für ausreichend zur
Aufrechthaltung der Beschuldigung akahm
wird, so soll es die Pflicht des prüfenden Rich-
ters oder der Behörde sein, selbigen für die be-

treffende executive Behörde fesizustellen, da-
mit ein Besehl zur Auslleferung eines solchen
Flüchtlings erlassen werden könne. Die Kosten
einer solchen Verhaftung und Auslieferung
sollen von dem Theil getragen und erstattet

werden,welcherdie Rabisiuch erläpßt und den
Flüchtling in Empfang nimmt.

Artikel II.
Die Bestimmungen dieser Ueberelnkunst

sollen auf jeden andern Staat des Deut
Bundes Anwendung finden, der später seinen
Beitrik zu derselben erklärt.

Artikel UI.
Keiner der contrahirenden Theile soll ge-

balten sein, in GemäßbeitderBestimmungen
dieser Uebereinkunft geuue, einenen Burger oderUnterthanen auszuliefeürturer IV.

Wenn ein Individuum, das eines der in
dieser Uebereinkunft ausgezählten Verbrechen
angeklagt ist, ein neues Verbrechen in dem
Gebiete des Staates begangen haben sollte, wo
er eine Zuflucht gesucht hat oder aufgefunden
wird, so soll ein solches Individuum nicht eher
in Gemäßheit der Bestimmungen dieser Ueber-
einkunft ausgeliefert werden, als bis dasselbe
EEIIIITIIIIIIIIX
solches neues Verbrechen esehte Strafe erlit-
ten haben oder cch wordenseinwird.
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Plaint made under oath, lo issue a warranl for

the apprehension ol ihe fogitire or person 80

ihal he may bo brought besare sueh
jucges or other magislrates, respeclivelkx, io #he
charged,

end that ihe eridence ol criminalil) mar be
henrd and considereld; and il, on such learing,
#e evidencc be decmed sullicient #o suslain ihc

charge, il sball be ihe dulyr of ihe Cxamining
judte or magistrale, to certilt ihe same to lle

proper Executive aulhoritr, lhat à warrant may

issuc for the surrender of such fugitire. The
cexpense ol such apprchension ond delirerr Shall
be borne and defraped brihe parir who makes
the requisition aud receives #le sutzilive.

Articlell.

The slipulations os this Convenlion Shall be
appliod io an olher Siale of the Germanic Con-
sederation whieh may hereaster declare ils ac-

cession thercto.
Arlicie llI.

None ol the comtracling Lartics shall be

doond to delirer up ils own eitizens or subject“s
under tbe slipulalions ol lbis Convenkion.

Article I.

Wbenerer any person, accused o# anr oll

he crimes enumerated in this Conveniion, shall.
bave commitied à new crime in the terrilories

os the Slale uhere he has sought an asvlum,
or shall be lound, such person shall nol be de-

lirered up under the stipulalions ol this (on-
venlion, unlil he sholl karc been tried, and shall
bare receired the punishment duc lo such neur

erimc, or sholl hare been acquilted thereol.



Artikel V.

Die gegenwärtige Uebereinkunft soll bis
zum 1. Jannar 1858in Kraft bleiben, und
wenn kein Theil dem andern sechs Monate vor-
her Miuheilung von seiner Absicht macht, die-
selbe dann aufzuheben, so soll sie ferner in
Kraft bleiben bis zu dem Ablauf von zwölf
Monaten, nachdem einer der bohen contrahi-
renden Theile dem andern von einer solchen

Absücht Kenniniß gegeben; wobei jeder der
bohen contrahirenden Theile sich das Recht
vorbehält, dem andern eine solche Mitheilungzu jeder Zeit nach dem Ablauf des6gedachten
ersien Jannar 1658 zugehen zu lassen.

Artikel VI.

Die gegenwärtige Uebereinkunft soll ratif-
eirt werden von der Preußischen Megierung undvon dem Prästdenten unter und mit der Geneh-

migung und Jusimmung des Senats der Ver-einigtenStaaten und die Natifitcationen sollen
zu Waching8 erbal sechs Monaten von
dem heutigen Datum, oder wo möglich früher,
ausgewechselt werden

Zullrkund dessen haben wir, die respectiven
Bevollmächtigten, diese Uebereinkunft unter-
zeichuet und hierunter unsereSiegel beigedrückt.

In dreisacher Ausfertigung geschehen zu
Wasbingion, den sechzehnten Juni 1852, im
Vösien Jahre der Unabhängigkeit der Verei=
nigten Staaten.

(gez.) Fr. von Gerolt.
(I. s.)

(gez.) Dan. Webster.
(L. S.)

Arlicle V.

The present Convenlion sball continue in
lorce unlil the 1 ol Januorr, 1858, and it
ncilher porix shall hare given lo lhe other six
months prerious notice ol its intention inen to
lerminate the same, i sboll further remoin in
lorce until tc end of tWolve months aller eicher

os ihe high contracling parlies sball have gircn
nolice lo ihe olher ol such intention, each ol

ahe high contracling parlies reserving lo ilsell
#he riglt ol giving such nolice #o #he olher, at
onF lime aller ihe cxpirotion of the said Hrst

day ol Januarr, 1858.
Arlticle VI.

The presenl Convention shall be ratiled br
ihe Covernment ol Prussie, and br ihe Presi-
dem br and wilh ihe advicc and consent osibe
Senale ol ibc Lnited Stales, and ihc ratilications
sholl be Cxchanged at Washintlon within sis
months from ihe date hercos or soonce il pos-

ölblc.
In Hbith #hercof we, ihe respective Pleni-

polenliarics,
hore bercunto allixzed our scals.

Done in triplicale u#. Washinglon e six-
teenth dar of Jonc, onc thousand eighl Lundred
and lill#--two, and the seventy-ixik yeor os the

Independencc of ihe United Sules.

hare signed tbis Convention and

—# Dan. Wehster.
(L. S.)

Gilmnel) Fr. von Geroldt.
(S. S.)



Additional-Artikel
zu dem

am 16. Juni Eintausend acht hun-
dert und zwei und fünfzig zu Was-
hington zwischen Preußen und an-
deren Staaten des Deutschen Bun-
des einerseits, und den Vereinig-
ten Staaten von Nordamerika an-
dererseits, abgeschlossenen Vertra-
ge wegen der in gewissen Fällen

ges eseitig zu gewährenden Aus-lieferung der vorder Justiz flüch-
tigen Verbrecher.

Das nicht thunlich sein möchte, daß die Ra-
nisicationen des am 16. Juni 1852 zu Wa-
sbington unterzeichneten Vertrages zwischen
Preußen und anderen Staaten des Deusschen
Bundes einerseits und den Vereinigten Staa-
ten anderseirs wegen der in gewissen Källen
zu gewährenden gegenseitigen Auslieferung
der vor der Justizflüchtigen Verbrecher, inner-
balb der im genannten Vertrage verabredeten
Frist ausgewechselt werden, unddabeideTheile
wünschen, daß derselbe zur vollständigen Aus-
fübrung gelange, so hat zu dem Ende Seine
Masestät der König von Preußen in Seinem
eigenen Namen sowobl, als Namens der ande-
ren in dem vorgenannten Vertrage erwähnten
Deutschen Souveräne, Allerböchst Ibren Mi-
nister-Residenten bei der Regierung der Ver-
einigten Staaten, Friedrich Carl Jo-
seph von (Gerolt, und der Präfdent der
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika sei-
nerseils den Staats-Secretair der Vereinigten
Smaten, Edward Everett, mit der nö-
chigen Vollmachtversehen, welche den folgenden
Artikel vercinbart und unterzeichnet haben:

Additional Article
lo ihe

Convention sor the mutual delivery
ol criminakk, suszitives srom juslice,
in certain eases, co##cluled betiween
Prussin anud other Siates os ihe Ger-
manie Conledleration on the onc part=
and ihe Unilel Stales on the other

Part, at Wuasbin##ton de 16##dnyof
unc one thoonsand eight hundrec

and sisly-Iwo.

W#i mma### n##t be paclieube for #he ##-—

tilcotions ol ihe Convention for the mutual

delivery of eriminals, (ogilires from juslicc, ia
beriaimn cnscs, betlweon Drursia and olher States

os ihe Germanic Cunsederalion on che oue pari

and the l'nited Stales on tlie ollter parl, signed
al Washinzlon on ihe 161# day os Junc 1852,
lo be exchauged wilbin Uie time slipulated in
said Conveulion; aud wlereas both parlies are
desirous thal il Should be carried into sull and

complele essect; Ilis Majest ine King ol Prus-
Sia, in llis owmn name as well as in the mme

of the olber German Forereigus, enumerated in
#ühe alorcsaill Convenlion, bas lullz empowere
Frederick (harles Joseyb von (zeroll, Ilis Sid
Majeste's Minisler Uesidenk ncar lhe ((iorernment
of ihe Uniled Slates aud ihe President o# tbe

Uniled States ol Amerien bos likewise sully em-

bowered on his parl Edward Everett, Secretary
os Siate os ihe United Siates, who lare atreed
ho and signec ihe following article:



Die Ratifcationen des am 16. Juni 1852
abgeschlossenen Vertrages wegen der in gewis-
sen Fällen zu gewährenden gegenseitigen Aus-
lieferung der vor der Jusiiz siüchtigen Verbre-
cher sollen zu Washington innerhalbeines Jah=
res von dem Datum dieser Uebereinkunft an

erechnef, oder wo möglich früher, ausgewech-
En werden. ·

Der gegenwärtige Additlonal-Artikel soll
dieselbe Kraft und Wirkung haben, als ob er
Wort für Wort in vorgenaunten Vertrag vom
16. Juni 1832 mit aufgenommen worden wäre,
und soll in der in demselben vorgeschriebenen
Weise genehmigt und ratificirt werden.

Zu Urkund dessen haben wir, die resvecti-
ven Bevollmächtigten, diese Uebereinkunft ge-
zeichnet und unsere Siegel hier beigedrückt.

Geschehen zu Washington, den sechszehn-
ten November Eintausend acht hundert zwei
und funfzig und im sieben und siebenzigsten
Jahre der Unabhängigkeit der Vereinigten
Staaten.

Gez.) Fr. von Gerolt.
(L. S.)

Cez.) Edward Eoerett.
¶. 8.)
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Thie ralisirations os the Convention sor the

mutual delivery os eriminals, sugitives srom jus-
lice, in cerlain cases, concluded on ihe 10#u ol

June 1852, sholl be exchonged at Wasbinglon
within one Frear lrom ihe datc ot tlis ogreement

or sconer, should it be possiblc.

The present Addilional Arlicle shall hare
abe same sarce and essect, aus is it Dad been in-

serlel word sor word in the asoresaid Conven-

lion of ihe IGn. of June 18552 and shall be uli-

proveil anil ralisiednthemannertherein presribed.
In sailh whereos we, ihe respective Pleni-

bolcmtiarics. kave signed this agrcement and hare
bercumo allized our scals.

Donc at Waslingion this sislecnih day of
Lovember onc tbousand eitzlit hundred and sisty-2

two and ihe seventy-seventh vear os the lude-
pendence os ilie United Slates.

(Gigned) Fr. von Gerolt.
4 S.)

Gigned) Edward Everel#.
L. 8.)



Gesetzsammlung
Fürstlich Reußischen Landejüngerer Linie.

Deo. 1653.
1) Miriherialbekenntnechun, den Veitritt des4,Fürgerthuns Acuß 3 L. zumr Hardels und

Zollvertrage zwischen Preußen und Oesterreichbetr.
Nachdem die Fürstliche Staatsregierung dem zwischen Preußen und Oester-

reich abgeschlossenen Handels= und Zollvertrage vom 19. Februar 1853 in
Gemäßheit des Art. 11 des Vertrags vom 1. April d. Is., die Fortdauer und Ervei-
terung des Zoll= und Handelsvereins betreffend, beigetreten ist, auch über diesen Beitritt
die erforderlichen Erklärungen mit der Kaiserlich Oesterreichischen Regierung ausgetauscht
worden sind: so wird der gedachte Handels= und Zollvertrag auf Höchsten Befehl Sr.
Durchlaucht des Fürsten in dem Nachstehenden allgemein bekannt gemacht, und wird da-
bei zugleich bemerkt, daß dieser Vertrag auch auf das Fürstenthum Liechtenstein Anwend-
ung sindet, welches vermöge seines Vertrags mit Oesterreich vom 5. Juni 1852 dem Zoll-
und Struersysteme des Raiserstaates beigetreten ist.

Gera, am 28. September 1853.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

Handels- und Joll. Vertrag
Seiner Majestät, bem Absige vo Preußen und Seiner Moiestät,

dom Kaiser von Oesterreich.

Seine Wle, der König von Preußen
Seine Mein, der Kaiser von Oesterreich,

von dem Wunsche geleitet, den Handel und Verkehr zwischen Ihren Gebieten durch aus-

Ausgegeben den 12. Olteber 1853. 3



12

gedehnte Zollbefrelungen und Zollermäßigungen, durch vereinfachte und glelchförmige Zoll-
behandlung und durch erleichterte Benutzung aller Verkehrsanstalten in umfassender Weise
zu fördern, und in der Abücht, Ihre Zolleinnahmen zu sichern und die allgemeine deut-
sche Zolleinigung anzubahnen, haben Unterhandlungen eröffnen lassen und zu diesem
Zwecke zu Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät, der König von Preußen:
Allerhöchst Ihren Minister-Präsidenten und Minister der auswärtigen Angelegenbei-

ten Freiherrn Otto Theodor von Manteuffel
und

Allerhöchst Ihren General-Direktor der Steuern Johann Friedrich von Pom-
mer Esche; "

und

Seine Majestät, der Kaiser von Oesterreich:
Allerhöchst Ihren wirklichen Geheimrath Freiherrn Carl von Bruck,

welche, nach geschehener Mittheilung und gegenseitiger Anerkennung ihrer Vollmachten,
den folgenden Handels= und Zoll-Vertrag vereinbart und abgeschlossen haben:

Artikel 1.
Die kontrahirenden Theile verpflichten sich den gegenseitigen Verkehr zwischen ihren

Landen durch keinerlei Einfuhr= Ausfuhr= oder Durchfuhr-Verbote zu hemmen.
Ausnahmen hiervon dürfen nur Statt finden

n) bel Tabak, Salz, Schießpulver, Spielkarten d Kalendern;
b) aus Gesundheits-Polizei-Rücksichten;
) in Beziehung auf Kriegsbedürfnisse unter außerordentlichen Umständen.

Artikel 2.

Hinsichtlich des Betrages, der Sicherung und der Erbebung der Eingangs= Aus-
gangs= und Durchgango-Abgaben dürfen von keinem der beiden kontrahirenden Theile
drilte Staaten günstiger als der andere kontrahirende Thell behandelt werden. Jede
drinen Staaten in diesen Beziehungen eingeräumte Begünstigung ist daher ohne Gegen-
leistung dem anderen kontrahirenden Theile gleichzeitig einzuräumen.

Ausgenommen hieron sind nur diejenigen Begünstigungen, welche die mit einem
der kontrahirenden Theile jeht oder künftig zolloereinten Staaten geniehen, sowie solche
Begünstigungen, welche anderen Staaten durch bestehende und vor Abschluß des gegen-
wärtigen Vertrages mitgelheilte Verträge zugestanden ünd, oder diesen anderen Staaten
für dieselben Gegenstände in nicht höherem Maße auch nach Ablauf dieser Verträge zu-
gestanden werden sollten.
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Artikel 3.
Die kontrahirenden Theile wollen vom 1. Januar 1854 an gegenseitige Verkehrs-

erleichterungen auf Grundlage des freien Einganges roher Naturerzeugnisse und des ge-
den ermäßigte Zollsähe zu gestattenden Einganges gewerblicher Erzeugnisse ihrer Länder
eintreten lassen.

Dem gemäß sind sie schon jetzt übereingekommen, daß von den in der An-
lage I. bezeichneten Waaren, bei deren unmittelbarem Uebergange aus dem freien Ver- I.
kehre im Gebiete des einen in das Gebiet des anderen Staates, keine, beziehungsweise —
keine höheren, als die in dieser Anlage bestimmten Eingangsabgaben erhoben werden sollen.

Sie werden serner im Jahre 1854 Kommissare zusammentreten lassen, um sich über
weitere, dem obigen Gesichtspunkte entsprechende Verkehrserleichterungen zu einigen.

rtitel 4
Wenn während der Dauer des gegenwärtigen Vertrages in dem Gebiete des einen

oder des anderen der kontrahirenden StaatenErhöhungen der allgemeinen tarifmäßi-
gen Eingangszölle gegen den gegenwärtig gültigen Tarif eintreten sollen, so bleiben diese
auf die in der Anlage I. vereinbarten Verkebrserleichterungen ohne Einfluß.

Wenn aber einer der kontrahirenden Theile für eine von den in der Anlage I. ge-
nannten Waaren eine Ermähigung seines gegenwärtigen allgemeinen Zoll-Tarifes, sei
es allgemein oder für gewisse Grenzstrecken oder Zollämter, eintreten lassen will, so liegt
ihm ob, dem anderen Theile von dieser Ermäßigung mindestens drei Monate vor deren
Elutreten Nachricht zu geben, und es bleibt alsdann, vorbehaltlich anderwelter Verständig-
ung, dem anderen Theile freigestellt, diese Waare einem Zwischenzoll, beziehungsweise ei-

ner Erhöhung des Zwischenzolles, und zwar in dem einen wie in dem anderen Falle zu
einem der jenseitigen Zollermähigung entsprechenden Betrage, zu unterwerfen. Wer von

dieser Besugniß Gebrauch macht, wird die Veränderung vier Wochen vor deren Eintre-
ten veröffentlichen.

Arltikel 5.
1) Die konkrahtrenden Theile werden bel dem unmittelbaren Uebergange von Waa-

ren aus dem Gebiete des einen in das Gebiet des anderen Staates Ausgangsabgaben
von keinen anderen, als den in der Anlage 1I. verzeichneten Gegensländen und zu kei= 11.
nen höheren, als den in ihren Zoll-Tarisen gegenwärtig für diese Gegenstände festgesetzten
Beträgen erheben lassen.

Auf Ausgangsabgaben, welche an Stelle der Durchgangozölle erkoben werden, fin-
det die vorstehende Bestimmung keine Auwendung; hinsichtlich des Betrages dieser Aus-
gangsabgaben gilt die nachstehend unter 2 getroffene Verabredung über den Betrag der
Durchgangszölle.

2)Die kontrahirenden Theile werden von den nach der Anlage I. im Zwischenver-
3
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kehr zollfreien Waaren, welche aus dem Gebiete des anderen Theiles, ohne Berührung
zwischenliegenden Auslandes, durch ihr Gebiet nach dem Auslande durchgeführt werden,
Durchgangsabgaben nicht erheben lassen.

Sie werden ferner von Waaren, welche aus dem Auslande durch ihr Gebiet nach
dem Gebiele des anderen Theiles oder umgekehrt, ohne Berührung zwischenlicgenden Aus-
landes, durchgeführt werden, wenn diese Waaren nach ihren allgemeinen Zoll-Tarifen we-
der bei der Einfuhr noch bel der Ausfuhr elner Abgabe unterliegen, keine Durchgangs-
abgaben, in allen anderen Fällen dagegen keine anderen, als die gegenwärtig bestehenden

Durchgangsabgaben, höchstens jedoch den Belrag von 31 Silbergroschen oder 10 Mreuzer
für den Zollzentner erheben lassen. Die weitere Ermäßigung dieser Durchgangsabgabe im
Allgemeinen oder für einzelne Grenzstrecken oder Straßenzüge bleibt jedem der kontrahi-
renden Theile unbenommen.

Die vorslehenden Verabredungen finden sowohl auf die nach erfolgter Umladung
oderLagerung, als auch auf die unmittelbar durchgeführten Waaren Anwendung.

Artikel 6.

Zur weiteren Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs wird beiderseits Befreiung
von Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangs-Abgaben zugestanden:

a) für Waaren (mit Ausnahme von Verzehrungogegenständen), welche aus dem ei-
nen Staate auf Märkte oder Messen des andern gebracht oder auf ungewissen
Verkauf außer dem Meß= und Markt-Verkehre aus dem einen Staate nach dem
andern versendet, daselbst aber nicht in den frelen Verkehr gesetzt, sondern unter
Kontrole der Zollbehörde inöffentlichen Niederlagen (Packhöfen, Hallämtern u. sw.)
gelagert und binnen einer im Voraus zu besiimmenden Frist unverkauft zuruck-
geführt werden;
für Vieh, welches auf Märkte des anderen Staates gebracht und unverkauft von
dort zurückgeführt wird;

für Glocken zum Umgießen, Wachs zum Aten Seidenabsälle zum Hecheln
(Kämmeln), unter Festhaltung der Gewichtemen

) für Gewebe und Garne zum Waschen, Bleichen, ivallen, Appretiren, Bedrucken
und Stricken, sowie für Gegenstände zum Lacliren, Poliren und Bemalen;
für sonstige zur Reparalur, Bearbeitung und Veredlung bestimmte, in den andern
Stat gebrachte und nach Erreichung jenco Zweckes, unter Beobacht#ung der des-
halb getroffenen besonderen Vorschriften, zurückgeführte Gegenstände, wenn die we-
sentliche Beschaffenheit und die Benennung derselben unverändert bleibt;

und zwar in den Fällen unter à, b, 1 und e, sofern die Zdemiität der ausgeführten und
wieder eingeführten Gegenstände außer Zweifel ist.

—

—
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Artikel 7.
Hinsichtlich der zollamtlichen Behandlung von Waaren, die dem Begleitscheinverfah-

ren unterliegen, wird eine Verkehrserleichterung dadurch gegenseitig gewährt werden, daß
bei dem unmittelbaren Uebergange solcher Waaren aus dem Gebiete des einen kontrahi-
renden Staates in das Gebiet des andern die Beschlußabnahme, die Anlage eines an-
derwesten Verschlusses und die Auspackung der Waaren unterbleibt, sofern den dieserhalb
vereinbarten Erfordernissen genügt ist, und daß überhaupt die Abfertigung möglichst be-
schleunigt wird.

Artikel 8.

Die kontrahirenden Theile werden sich vereinigen, ihre gegenüberliegenden Grenz-
Jollämter, wo esdie Verhälmisse gestatten, je an einen Ort zu verlegen, so daßdie Amts-
handlungen bei dem Uebertritte der Waaren aus einem Zollgeblete in das audere hleich-
zeitig Statt finden können.

19.
Innere Abgaben, welche in dem einen der kontrahirenden Staaten, sei es für Rech-

nung des Staates oder für Rechnung von Kommunen und Korporationen, auf der Her-
vorbringung, der Zubereitung oder dem Verbrauche eines Erzeugnisses ruhen, dürfen Er-
zeugnisse der kontrahirenden Staaten unter keinem Vorwande höher oder in lästigerer
Weise treffen, als die glelchnamigen Erzeugnisse des elgenen Landes.

Von allen Erzeugnissen, die nach der dem Artikel 3 angeschlossenen Anlage 1 aus
dem einen Staate in den anderen zu ermäßigten Zollsägen eingeben, und von welchen
zollordnungsmäßig dargerhan wird, daß sie als ausländisches Eingangogut die zollamtliche
Behandlung beieiner Erhebungobehörde des letzteren bestanden haben, oder deiselben noch
unterliegen, darf keine weitere Abgabe irgend einer Art, sei es für Rechnung des Staa-
tes oder für Rechnung von Kommunen und Norporationen, erboben werden, sedoch mit
Vorbehalt derjentgen inneren Steuern, welche in einem der kontrahirenden Siaaten auf
die weitere Verarbeitung oder auf anderweite Verellungen aus solchen Erzeuguissen, ohne
Unterschied des ausländischen oder inländischen Ursprunges, allgemein gelegt #ind. Dage-
den werden Erzeugnisse, welche nach dieser Anlage aus dem einen in denanderen Slaat
zollirei eingehen, in Beziehung auf die innere Veseuerung als einheimische behandel!.

Artikel 10.

Die kontrahtrenden Theile verpflichten sich, zur Verhütung und Bestrafung des
Schleichhandels nach oder aus ihren bezüglichen Gebieten durch angemefene Mittel mit-
zuwirken und zu diesem Zwecke die erfordcnlichen Strafgesetze zu erlassen, die Rechtshülfe
zu gewähren, den Aussichtsbeamten des aneren Staates die Verfolgung der Kontrare-
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nienten in ihr Gebiet zu gestalten und denselben durch Steuer= Zoll= und Polizei-Be-
amte, sowie durch die Ortsvorstände alle erforderliche Auskunft und Beihülfe zu Theil
werden zu lassen.

Das nach Maßgabe dieser allgemeinen Bestimmungen abgeschlossene Zoll= Kartel ent.
III. hält die Anlage 11I.

Für Grenzgewässer und für solche Grenzstrecken, wo die Gebiete der kontrahirenden
Theile mit fremden Staaten zusammen treffen, werden Maaßregeln zur gegenseitigen Un-
tersühung bei dem Ueberwachungedienste verabredet werden.

Artliiel 11.
Stapel- und Umschlags-Rechte sind in den Staaten der kontrahtrenden Theile un-

zulässig und es darf vorbehalilich schisffahrts= und gesundheits, polizeilicher, sowic der zur
Sicherung erforderlichen Vorschriften, kein Maarenführer gezwungen werden, an einem be-
stimmien Orte anzuhalten, auozuladen, einzuladen und umzuladen.

Artikel 12.
Die kontrahirenden Theile werden die Seeschiffe des anderen Theiles und deren La-

dungen unter denselben Bedingungen und gegen dieselben Abgaben, wie die eigenen See-
schiffe, zulassen.

Die Schifffahrt zwischen Seehäfen seines Gebietes kann jeder Staat seinen eigenen
Schiffen vorbehalten. Begünstigungen sedoch, welche in Beziehung hierauf einer der kon-
trahirenden Staaten den Schisfen dritter Staaten durch Uebereinkunft gewährt, wird der-
selbe auch den Schiffen des anderen Staates zu Theil werden lassen, wenn lepterer die
Gegenseitigkeit zugestehet Die successive Befrachtung oder Emlöschung in mehren Seehä-
sen des einen Staates soll den Schissen des anderen Staates gestallet sein. "

Die Staatsangehörigkeit der Schiffe jedes der kontrahirenden Staaten ist nach der
Gesetzgebung ibrer Heimalh zu beurtheilen.

Zur Nachweisung über die Ladungsfähigkeit der Schiffe des einen Staates sollen die
nach der Gesetzgebung ihrer Heimath gültigen Meßbriese, vorbehaltlich der Reduktion der
Schiffsmaaße, bei Fesistellung von Schiffahrto= und Hafen= Abgaben im anderen Staate
genügen.

Artikel 13.
Von Schiffen des einen der kontrahirenden Theile, welche in Unglücks= oder Noth-

sällen in die Seehäfen des anderen einlaufen, sollen, wenn nicht der Aufenthalt unnöthig
verlängert oder zum Handelsverkehre benuht wird, Schifffahrts= oder Hafen-Abgaben nicht
erhoben werden.

Von Havarie= und Strand-Gütern, welche in das Schiff eines der kontrahlrenden
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Theile verladen waren, soll von dem anderen, unter Vorbehalt der Durchgangsabgabe
bei der Wiederausfuhr zu Lande und des etwalgen Bergelohns, eine Abgabe nur dann
erhoben werden, wenn dieselben in den Verbrauch übergehen.

Artikel 14.

Zur Befahrung aller natürlichen und künstlichen Wasserstraßen in den Gebieten der
kontrahirenden Theile sollen Schiffasührer und Fahrzeuge, welche einem derselben angehs-
ren, unter denselben Bedingungen und gegen dieselben Abgaben von Schiff oder Ladung
zugelassen werden, wie Schiffsführer und Fahrzeuge des elgenen Staates.

Artikel 15.

Die Benußung der Chausseen und sonstigen Straßen, Kanäle, Schleusen, Fähren,
Brücken und Brückenöffnungen, der Häfen und Landungspläye, der Bezeichnung und
Beleuchtung des Fahrwassers, des Lootsenwesens, der Krahne und Waageanstalten, der
Niederlagen, der Anstalten zur Rektung und Bergung von Schiffsgütern und dergleichen
mehr in soweit die Anlagen oder Anstalten für den öffentlichen Verkehr besiimmt sind,
soll, gleichviel ob dieselben von dem Staate oder von Privat-Berechtigten verwaltet wer-
den, den Angehörigen des anderen Staates unter gleichen Bedingungen und gegen gleiche
Gebühren, wie den Angehörigen des eigenen Staates, gestattet werden.

Gebühren dürfen, vorbehaltlich der bei dem Seebeleuchtungs= und Seelootsen-Wesen
zulässigen abwelchenden Bestlmmungen, nur bel wirklicher Benuhung solcher Anlagen oder
Anstalten erhoben werden.

Dieselben dürfen die Unterhaltungskosten sammt den landesüblichen Zinsen des An-
lagekapitals nicht übersteigen.

Wegegelder für beladenes Fuhmverk sollen auf Straßen, welche unmittelbar oder
mittelbar zur Verbindung der kontrahirenden Staaten unter sich oder mit dem Auslande
dienen, da, wo dieselben den Saß von einem Silbergroschen für ein Zugthier und eine
geographische Meile erreichen oder übersteigen, höchsten zu den jetzt geltenden Beträgen
und da, wo sie jenen Sat nicht erreichen, höchstens zu diesem letzteren erhoben werden.
Wegegelder für einen die Landesgrenze überschreitenden Verkebr dürfen auf den erwähn-
ten Straßen nach Verhältniß der Seeeckenlängen nicht höher sein, als für den auf das
elgene Staatsgebiet beschränkten Verkehr.

Für Eisenbahnen gelten nicht diese, sondern die in den Artikeln 16 und 17 ent-
haltenen Besiimmungen.

Artikel 16.
Auf Eisenbahnen sollen in Veziehung auf Zeit, Art und Preise der Beförderungen
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die Angehörigen des anderen Theiles und deren Güter nicht ungünstiger als die eigenen
Angchörigen und deren Güter behandelt werden.

Für Durchfuhren nach oder aus dem Gebiete des anderen Staates soll kein Staat
höhere als diejenigen Eisenbahnfrachtsähe erheben lassen, welchen auf derselben Eisenbahn
die in dem eigenen Gebiete auf= oder abgeladenen Güter verhältnihmäßig unterliegen.

Artikel 17.
Die kontrahirenden Theile werden dahin wirken, daß die Waarenbeförderung auf

den Eiseubahnen in ihren Gebieten durch Herstellung unmittelbarer Schienenverbindungen
zwischen den an einem Orte zusammentreffenden Bahnen und durch Ueberführung der
Transportmittel von einer Bahn auf die andre möglichst erleichtert werde.

Sie werden ferner, wo an ihren Grenzen unmittelbare Schienenverbindungen vor-
handen sind und ein Uebergangder Transportmittel Statt findet, Waaren, welche in vor-
schriftsmäßig verschließbaren Wagen eingehen und in denselben Wagen nach einem Orte
in dem Innern befördert werden, an welchem sich ein zur Abfertigung befugtes Zoll- und
Steuer-Amt befindet, von der Deklaration, Abladung und Nevision an der Grenze, so-
wie vom Kollo-Verschluß frei lassen, in sofern jene Waaren durch Uebergabe der Ladungs-
verzeichnisse und Frachtbriefe zum Eingange angemeldet üind.

Waaren, welche in vorschriftsmähig verschließbaren Eisenbahnwagen durch das Ge-
biet eines der kontrahirenden Theile aus oder nach dem Gebiete des anderen ohne Umlad=
ung durchgeführt werden, sollen von der Deklaration, Abladung und Nevision, sowie
vom Kollo-Verschluß sowobl im Innern, als an den Grenzen krei bleiben, in sofern die-
selben durch Uebergabe der Ladungsverzeichnisse und Frachtbriefe zum Durchgange ange-
meldet und von den betheiligten Eisenbalnvenvallungen die zur Ermittelung und Erheb-
ung der gebührenden Durchgangoalgaben erforderlichen Eintichkungen getroffen üünd.

Die Verwirklichung der vorstebenden Bestimmungen ist jedoch dadurch bedingt, daß
die betheiligten Eisenbahnverwaltungen für das rechtzeitige Eintressen der Wagen mit
unverlehztem Verschlusse am Abfertigungsamte in dem Junern oder an dem Ausgangs-
amte verpflichtet seien.

Artikel 18.
Die kontrahirenden Theile wollen gemeinschaftlich dahin wirken, daß durch Annahme

gleichförmiger Grundsätzc die Gewerbsamkeit befördert und der Befugniß der Unterthanen
de einen Staates, in dem anderen Arbeit und Erwerb zu suchen, möglichst freier Spiel-
raum gegeben werde.

Von den Unterthanen des einen der kontrahirenden Theile, welche in dem Gebiete
des anderen Sandel und Gewerbe kreiben, oder Arbeit suchen, soll von dem Zeitpunkte
ab, wo der gegenwärtige Verkrag in Krast treten wird, keine Abgabe entrichtet werden,
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welcher nicht gleichmaßig die in demselben Gewerbsverhaltnisse stehenden elgenen Unter-
thanen unterworfen sind.

Desgleichen sollen Fabrikanten und Gewerbtretbende, welche blos für das von ihnen
betriebene Geschäfst Ankällse machen, oder Reisende, welche nicht Waaren selbst, sondern
nur Muster derselben bei sich führen, um Bestellungen zu suchen, wenn sie die Berechtig-
ung zu diesem Gewerbebetriebe in dem Staate, in welchem sie ihren Wohnst# haben,
durch Ennlchtung der gesehlichen Abgaben erworben haben, oder im Dienste solcher in-
ländlscher Gewerbetreibenden oder Kaufleute stehen, in dem anderen Staate keine welkere
Abgabe hierfür zu uutrichten verpflichtet sein.

Auch sollen bei dem Besuche der Märkte und Messen zur Ausübung des Handels
und zum Absatze eigener Erzeugnisse oder Fabrikate in jedem der beiden Staaten die Un-
terkhanen des anderen ebenso wie die elgenen Unterthanen behandelt werden.

Die Unterthanen des einen der kontrahlrenden Theile, welche das Frachtsuhrgewerbr,
die See= oder Fluß-Schifffahrt zwischen Pläten verschiedener Staaten betrelben, sollen
für diesen Gewerbebetrieb in dem Gebiete des anderen Theiles einer Gewerbesteuer nicht
untenworfen werden.

Artikel 19.

Die kontrahtrenden Staaten werden noch im Laufe des Jahres 1853 über eine all-
gemeine Münz-Konvention in Unterhandlung treten.

Schon jett haben sie sich dahin verständigt, daß keiner von ihnen die von ihm ge-
prägten Münzen außer Verkehr setzen oder den von ihm denselben beigelegten Werth ver-
ringern wird, ohne einen Zeitraum von mindestens vier Wochen zur Einlösung derselben
zum bisherigen geseplichen Werthe feügeset und denselben wenigstens drei Monate vor
dessen Ablaufe öffentlich bekannt gemacht und zur Kenmoiß des anderen Theiles gebracht
zu haben. Nur bei dem Uebergange zu dem VWierzehnthaler= oder Vier und zwanzig und
ein halb Guldenfuße oder zum metrischen Münz-Sysieme bleibt es dembetreffenden Staate
vorbehalten, das Werthverhältniß zu bestimmen, nach welchem er seine bisherigen Mün-
zen einlösen, oder in seinem Gebiete in Umlauf lassen will.

Die kontrahirenden Theile werden ferner Verbrechen und Vergeben in Beziehung
auf Münze oder Papiergeld des anderen Theiles mit gleichen Strasen, wie Verbrechen
und Vergehen in Beziehung auf die eigenen Münzen rder das eigene Papiergeld belegen.
Das unter ihnen abgeschlessene Münz-Kartel ist in der Anlage 1V. enthalien. 1#

Artikel 20.

Jeder der kontrahirenden Theile wird seine Konsuln im Auslande verpflichten, den
Angehörigen des anderen Theiles, sofern lehterer an dem betreffenden Platze durch einen

4
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Konsul nicht vertreten ist, Schuß und Beistand in derselben Art und gegen nicht hohere
Gebühren, wie den eigenen Angehörigen zu gewähren.

Artikel 21.
Die kontrahirenden Theile gestehen sich gegenseitig das Recht zu, an. ihre Jollsiellen

Beamte zu dem Zwecke zu senden, um von der Geschäftsbehandlung derselben in Bezieh-
ung auf das Zollwesen und die Grenzbewachung Kenntniß zu erlangen, wozudiesenBe-
amten alle Gelegenheit bereitwillig zu gewähren ist.

Ueber die Rechnungsführung und Statistik in beiden Jollgebieten wollen die kontra-
hirenden Staaten sich gegenfeitig alle gewünschten Aufklärungen ertheilen.

Ueber die Ausführung dieser Vereinbarung wird nähere VerständigungStatt finden.
Artikel 22.

In denjenigen einzelnen Landestheilen der kontrahirenden Staaten, welche von de-
ren Zollgebiete ausgeschlossen sind, finden, so lange deren Ausschluß dauert, die Verab-=
redungen in den Artikeln 1 bis 9 des gegenwärtigen Vertrages keine Anwendung.

Artikel 23.
Noch im Laufe des Jahres 1853 sollen Kommissare der kontrabirenden Staaten zu-

sammentreken, um die in Gemäßheit der vorsiehenden Artikel erforderlichen Vereinbarun=
gen und Vollzugsvorschriften festzusiellen.

Artikel 24.
Die in den Anlagen dieses Vertrages euthaltenen Bestimmungen sind als integri-

reude Theile desselben anzusehen.

Die Dauer dleses Vertrages wird auf zwölf Jahre, also vom 1. Januar 1854 bis
zum 31. Dezember 1865 festgestellt.

Es werden im Jahre 1860 Kommissare der kontrahirenden Staaten zusammentre-
ten, um über die Jolleinigung zwischen den beiden kontrahirenden Theilen und den ihrem
Jollverbande alsdann angehörigen Staaten oder, falls eine solche Einigung noch nicht
zu Stande gebracht werden könnte, über weitergehende, als die an dem 1. Jannar 1854
eintretenden und durch die in dem Artikel3erwähnten komissarischen Verhandlungen nach-

träglichfestzustellenden Verkehrserleichterungen und über möglichste Amöberung und Gleich-
stellung der beiderseitigen Joll-Tarife zu unterhandeln.

Artikel 26.
Der Beitritt zu diesem Vertrage bleibt denjenigen deutschen Staaten vorbehalten,

welche om 1. Januar 1854 oder später zu dem Jollvereine mit Preußen gehören werden.
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Nicht minder steht der Beitritt zu dlesem Vertrage den jetzt oder in Zukunst mit
Oesterreich zollverbündeten ltallenlschen Staaten frel.

Artikel 27.
Gegenwärtiger Vertrag soll ratifizirt und es sollen die Ratifikatlons-Urkunden in

dem Laufe des künftigen Monats in Verlin ausgewechselt werden.
So geschehen Berlin am Neunzehnten Februar Eintausend achthundert und drei-

undfunfzig.

(9ez.) Otto von Manteuffel. von Bruck.
(L. S.) (L.S.

Friedrich von Pommer Esche.
L. 5.)

I.

Verzeichniß
derjenigen Gegenstände, welche im Zwischenverkehr zwischen Preußen

und Desterreich eingangszollfrei oder zu einem ermäßigten Zwischen—
Zollsatze zuzulassen sind.

A. Zollfreie Gegenstände.
1. Abfälle.

Hierunter sind verstanden: Absälle und Abschnitze von rohen und gegerbten Häuten
und Fellen; Blut, flüssiges und eingctrocknetes; Dünger, thierischer; Flechsen; Hörner,
einschließlich Gemehörner und Hirschgeweihe, Hornspitzen, Hornscheiben und Hornspäne;
Klauen und Füße oder Beine; Knochen, Knochenmehl (Spodium), Knochenschaum (Zuk-
kererde); Leimleder; Abfälle von der Wachsbereitung (Bienenerde, Bienenkeule, Bienen-
rab); Flockwolle (Absall bei dem Spinnen), Tuch= oder Woll-Trümmer (Abfall bei dem
Weben), Scheerwolle (Abfall bei dem Tuchscheeren), Zupswolle oder Schuddywolle.

Asche von Holz, ausgelaugte; Asche von Torf, Steinkohlen und Braunkohlen; Kalk-
äscher oder Aschenerde; Lohkuchen oder ausgelangte Lohe; Oelkuchen und Oelkuchenmebl;
Streulaub, Stroh, Häckerling (Häcksel), Spren (Kaff) und Kleie; Säge= und Hobel-
Späne; Schlempe und Spülicht; Treber und Trester; Papierabschnihe (Papierspäne), Ha-
dern oder Lumpen (Strazzen). ·

Glasgalle und Glasschaum; Schlacken von Erzen; Kupferasche; Münzgekräz (Sil-
bergekräz, Goldschmiedegekräz, Kapellasche); Zinngekräz; Scherben von Glas, Thon- und

Porzellan-Waaren.
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2. Bettfedern.

3. Bienen stöcke
mit lebenden Bienen; Bienenkörbe, gebrauchte und solche, in welchen die Bienen getöd-
tet find, mit dem Honig.

4. Chemische Hülfsstoffe und Produkte, nämlich:
Mineral-Wasser, natürliches, in Flaschen und Krügen; Schwefel; Weinstein, roher,

raffinirter, kiystallistrter; Vitriol, Eisen= Kupfer= gemischter Eisen= und Kupfer- weiher;
Wasserglas.

Ruß= und Kohlen-Schwarz, Buchdrucker-Schwärze, Frankfurter Schwärze; Leim
(Fisch-Horn= Leder-); Schmirgelpapier und Schmirgeltuch.

Schwefelfäden; Schwefelhölzer, einschliehlich der chemisch bereiteten Zündhölzer, Reib-
bölzer, Reib-Fidibus und Zündfläschchen; Lunten.

Krapp; Waid; Wan,

5. Eier aller Art und Milch, ingleichen Rahm.

6. Erden und irdene Waaren.

Hierunter sind verstanden: Amianth und Asbest; Bimsstein, Cement und Tufsstein;
Blutstein; Braunstein; Farbeerden aller Art; Flußspath in Stücken und gemahlen; Gra-
pbit (Neißblei, Wasserblei); Kalk und Gyps, ungebraunt und gebrannt; Lehm; Mergel;
Moorerde; Puzzolan= oder Lava-Erde; Sand, auch gesärbter (mit Ausnahme der gerie-
benen Schmalte); Schmirgel; Schwerspath in Stücken und gemahlen; Talkerde; Thon
aller Art, einschließlich Pfeifenthon und Porzellanerde; Traß; Tripel; Walkererde.

Gemelne Töpferwaaren, das heißt gewöhnliches, aus gemeiner Thonerde verfertigtes
Töpfergeschirr mit oder ohne Glasur, sowie schwarzes oder Graphit-Geschir#; Fliesen;
Schmelztiegel.

7. Erze aller Art.

8. Feldfrüchte, Gartengewächse und Waldfrüchte.
Hierunter sind verstanden: alle Feldfrüchte in Garben oder in Stroh, wie solche

unmittelbar vom Felde eingeführt werden; Flachs= und Hauf-Pflanzen; Futterkräuter;
Gras und Heu; Cichorien, ungetrocknete; Karden und Weberdisteln; Kartoffeln.

Getreide und Hülsenfrüchte; Oelsaamen aller Art, einschließlich Mohnsaamen; Gar-
tensämereien; Anis und Kümmel; Rleesaaten; Senfsaat; Senspulver oder gemahleuer
Sens, nicht in Blasen, Flaschen vder Krügen verpackt; Beeren aller Art, frisch, getrocknet
oder bloß eingekocht, leytere sedoch nicht in Flaschen, Büchsen und dergleichen; Flachs und
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Ganf (ungehechelt oder gehechelt), Chinesisches Gras, Werg und Heede; Waldwolle;
Krappwurzeln.

Bäume, Sträuche, Reben, Schößlinge, Sehlinge, Stauden zum Verpflanzen; le-
bende Gewächse in Töpfen oder Kübeln; frische Blumen, Blälter und Knospen; frische und
getrocknete (auch gesalzene oder in Eiig eingelegte, in Fässern) Gemüse, Pllze, Rüben,
Wurzeln, Schwämme, einschliehlich der Trüffeln undZwiebeln; Blumenzwiebeln und Merr-
wiebeln; Obst, nämlich: Aepfel, Aprikosen, Birnen, Johannisbeeren, Kirschen, Melonen,
Mlrabellen, Mispeln, Pfrrsiche, Plaumen, Quitten, Schlehen, Stachelbeeren, frisch, getrock-
net oder bloß eingekocht (Mus), jedoch nicht in Flaschen, Büchsen und dergleichen; Nüsse,
grüne und trockene; Roßkastanien, Maulbeeerblätter.

Genershwann, roher; Binsen; Heide; Kalmus, frischer; Flechten und Moos; Schach-
telhalm; Schilfe und Rohre (Dach= und Weber-Rohre); Bast, roher; Seegras; Wald-
bolzsaamen (Bucheckern, Buchkerne, Eicheln, Zapfen von Nadelhölzern); Eckerdoppern
(Knoppern), Knoppermchl.

9. Flußfische,
ftische; Fluß= und Bach-Krebse, frische; Landschnecken; Biber; Ottern; Frösche.

10. Geflügel, zahmes und wildes.

las, nämlich:
Hohlglas (Glasgeschirr), cranes: schwarzes und gelbes in seiner natürlichen Farbe,

weder gepreßt, geschliffen, noch abgerieben.
12. Haare

aller An, rohe, mit Ausschluß der Borsten; Pferdehaare, gesottene, gefärbte, gehechelte.

13. Harze, nämlich:
Pech; Theer (Mineral-Theer und anderer); Daggert; Kolophonium; Aerhalt und

andere Errharze (Vergpech, Bergtbeer); Steinöl, schwarzes.
Terpetin-Oel; Vogelleim; Wagenschmiere, schwarze,

14. Holz und Holzwaaren.
Hierunter sind verstanden: Brennholz, Bau= und Nup-Holz in Stämmen, Stöcken

und Scheiten; Balken, Pfosien, Sägewaaren, Faßbolz und alles andere vorgearbeitete
Nuybolz= Faschinen, Pfahlholz, Flechtweiden, Busch, Reisig, Holzborke und Gerberlobe.

Grobe, rohe, ungefärbte Böltcher-, Drechsler-, Tischler= und bloß gebobelte Holz-
waaren und Wagnerarbeiken, auch grebe Maschinen von Holz, nämlich: Fässer, Fischbe-
bälter- und andere Bölicherwaaren, Kisten, Schachteln, Tröge, Mulden, Handschlitten,
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Schubkarren, ausgearbeitete Achsen, Deichseln, Speichen, Felgen, Naben, Räder, Kad= und
Holz-Schuhe, Tisch-, Stühle, Bänke, Stiefelhölzer, Schuhmacherleisten, Stlefelknechte,
Röhren, Rinnen, Barren, Kumpfe, Joche, Leiter- und Wies-Bäume, Leitern, Schnelde-
breter, Kleider= und Haulen-Stöcke, Kochlöffel, Teller, Schaufeln, Rechen, luder, Schlä-
gel, Keulen, Nägel, Stifte, Hühnersteigen, andere Ackerbau., Garten= und Küchen-Geräthe,
Pressen, Mangen, Spinnrocken, Webstühle, Reife und Zargen, gerundete Hölzer zu Stie-
len, Deckel, Resonanz-Böden, ungelunkte Zündhölzchen, Fidibus, Zahnstocher, Besen u. s. w.,
weder gefärbt, gebeizt, lackirt oder polirt, noch in Verbindung mit audern Stoffen.

Anmerkung. Beschläge, Nägel, Schrauben, Scharniere, Reife, Schlösser, sermer
Seile, Stricke, Spagate, Bindsäden, Bänder, Schnüre und Riemen zur Be-
festigung oder Verbindung der einzelnen Bestandtheile schließen die zollfreie
Zulassung der vorstehend genannten Waaren nicht aus.

15. Kohlen.
Braun-, Holz= und Steln-Kohlen, Ingleichen Torf.

16. Korbslechterwaaren,.

grobe, nämlich aus ungeschälten Rurhen, ingleichen aus geschälten Ruthen, weder gefärbt,
hebeizt, lackirt, noch gesirnißt, zum Wirthschaftögebrauche, z. B. Wagenflechten, Fischreu-
sen, Tragkörbe (Hucken), Waschkörbe u. s. w.

17. Metalle.

Hierunter sind verstanden: Arsenik, Operment, arsenige Säure; Gold und Silber
in Barren, Platten, Nörnern, Pagamenten (Gold= und Silber-Barren mit Kupfer ver-
mischt), auch ausgebrannt oder in Bruch; Nohkupser und Nohmessing, Schwarz-, Gar-
und Rosetten-Kupfer, Stückmessing, altes gebrochenes Kupfer und Messing, Kupfer= und

Messing-Feile, Glockengut, Nickelmetall; Platina; Spleßglanzmetalk (Spiesiglanzkönig);
Zink, rober und alter gebrochener Zink; Zinn in Blöcken, Stangen u. s. w. und alres

gebrecheneo Zinn.
18. Mühlen=Fabritkate.

DHierunter sind verstanden: geschrorete oder geschälte Körner, Graupe, Gries, Grube
und Mehl; Nudeln und gleichartiges Teigwerk; Brot; Schiffözwieback; Krastmehl. Pro-
duste, das helßt Haarpuder, Stärke, Kleister, Pappe, Lergomme, Gummi-Surrogate.

19. Papier, literarische und Kunsigegenstände, nämlich:
ungeleimtes Papier aller Art (Lösch-, Pack= und Druck-Papier); Sand= und Schiefer-
Povier, (ugleichen Rechentafeln aus Schieferpapier; Pappedeckel und Preßspäne.
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Manuskripte (beschriebenes Papier) und Akten; Zeichnungen, Gemälde.
Bücher, gedruckte, sowohl gebunden als ungebunden; Vandkarten; Musikalien; Kupfer-

und Stahl-Stiche, Lithographien, Holzschulike, schwarz oder farbig, ordinäre Bilderbogen;
sofern diese Gegenstände in einem der kontrahirenden Staaten gedruckt und verlegt sind.

Schau= und Denk-Münzen.
Anmerkung. Die für Zeltungen, Kalender und Ankündigungen ebra bestehende

Stempelabgabe bleibt vorbehalten.

20. Seide Kokons (Seiden-Galleten).

21. Steine und Stei
Hierunter sind verstanden: alle behauene und zntehmene Vuhe, Kalk., Schiefer-

Ziegel= und Mauer-Steine; Mühlsteine; Schleif- uud Weg-Steine aller Art; Flimen=
stelne; Lilhographir-Steine, gravirte oder begzelchnete.

Schieferstiste und Schiefertafeln (auch in hölzernen Nahmen); große Arbeiten aun
Marmor, Granik, Sandstein und Gyps (Monumente, Statuen, Büsten und dergleichen):
Waaren aus Serpentin-Stein.

22. Stroh-, NMohr= und Bast-Waaren, nämlich:

Matten und Fußdecken von —Binsen, Stroh und Schilf, ordinäre, ungefärbte.
ic h, nämlich:Pferde, Maulesel, Manlthie cn EEIEEIIIII

der Hammel; Ziegen.

. Wagen und Schlitten,
ohne veder= oder Polster-Arbeit.

25. Wildpret.
kleines (Hasen, Kanluchen).

26. Wolle, näilich:
Schaaf= und Lamm-Wolle, rohe und gekämmte, ingleichen gemahlene, rol, gebleicht

und gefärbt.
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m. Gegenstãnde, welche im Zwischenverkehr einem ermaßigten
Zollsatze unterliegen, und zwar:

Maßstab J#dengo S «
der - inVerkol- rechen Desterreisterreichlung. # r Zl. Tr.

Denennung der Gegenslãnde.

chilf-FnuaneGzdelten #n dun *½sts Euch,ked
naire, gefärbt,auch rohes, gespalteues Stuhlrohr Zentner

b) Euch· Nohr- und Sas. Ghechte und dergleichen n, *l*
weil so-41 nicht unter A Nr.22oder vorstehend unter a undnachsteh unter c genanntsi* Decken von ungespaltenem
Strt *“ (mit Ausnabme der Past und Strob-Hüte) ohne
Garnikur; gespaltenes, gebeizies Stuhlrohe Zeniner

 ) Snoh, Rohr= und Bast-Geslechte, welche mit seidenen oden
anderen Gespinsten oder mit Rohhaaren durchzogen oder durch
webt sind (Sparterie) Jentner2

Waumwollengarn aller urt, ungemischtoder oUemischt mit Woll-
oder Leinen, jingebleicht, gebleicht oder gejärbt, eindrahtig, mehr-
drähtig oder gezwirnt, ungeschlichtet oder geschlichict, iugleichenDBe#noelen watte Jentner! 22280

Beinwaaren, einschlüss der Waaren aus Horn, Alauen und
anderen thierischen Sthuitsteisn (mit Ausnahme von Schildpat#
Elkenbein und Muickelic

l 8

30· —

1I 2S I

a)Zischbein, gerissen Zentner/ 11—11130
b) Beinwaaren, e oonteercu,auch in irin -Holz loh.

Harem *der Glas, Papier und Pappe,Alabaster, Marmor,Speckste , Gops, medien weder ##t noch unecht bergoldetenoder verülberten, noch mit Gold, oder, Silber-Lack überzogenen
Metallen (mit Ansnabme von Beee oder Pagfeng; hich
biin, nN znan Fiichkbeinnete · ·1-kntnetssd’304Biel= und Roth, Seifte HNeumee535 Bieiwnaren, feine, “n

Spielzeug, ganz oder theilweise aus Bleiz auch andere Bleiwag-
ren, lackirk, gefirnißt oder bemalt, jedoch weder echt noch unecht
vergoldet oder versilbert, noch mit Gold= oder Silberlack über,
ogen, auch in Verbindung uiit Bein (mic Ausnahme von Elfen-

Hehe) dan, Alauen, Holz, lohgarem Leder, Glas, unedlen weder
echt noch unecht vergoldeten oder versilberten, noch mit Gold=
oder Silber-Lack überzogenen Metallen (mit Audnahme von Neu-

lilber eoder. lsondg) Jentunerr 0 7130Anm 1.t aus Zinn wird wis — aus Mlei be-
6Bürstenbinder-Waaren, grode, nämlich: Waaren aus Vor-5

sten in Verbindung mit Ken und Eisen, weder gebeizi, lackirt,geñrniß, gefarbt üoch polirt Zemmer—ä 46
Cheinische Hülfostoffe und Vrodutie, näulit TSalzsäure, Schwefelsiure . Zentner4

—
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Benennung der Gegenstãnde.
Maßstab

der
Verzol·

lung.

Jwischenzoll.Satzt

Wreußen,Thlr.S

in

eb:ichI. Tr.
 mit Ausnahme jch und)Nesenneebeo

a) Roheisen, ingleichen Brucheisen, d. h. altes gebrochenes Eisen
und rr senabsälle (Eisenselle, hünneerschlag oder Schmidzunder)

eisen bei unmitkelbarer Versendung von den Hütfenwer-
ken 4 hesprunpeheuguisse der Bergbehördenb) gesrischtes, d. h. al geschmiedete und hewalzteEisen in *(

ben 4½ nee 8 fagonnirten, der runden, unler riaemn
halben Preußischen oder Wiener Zoll dicken Stäbe und dKunt als sieben Preußische oder Piener Zoll breiten bscen

seus),btanise, Eisenbahnschienen; Stahl, roher und rassi-
nirker (gegerbeer), Cement- und Gußstahl#MiAusnahme de

Stangen #en hn mehr als einem halben Wiener oder Preu,
bischen ZollD *§½2e) faconnirtes, n F in einer jr den cbrauh vorgerichteten
Zorm ausgeschmiedetes oder pewalztes Eisen in Stäbeue GEisenwelches zu groben Bestandtheilen von Wagen, (Achsen undder-
cleichen) . vorgeschmiedet ist, sofern h
einzeln einen Zeutner und darüber wiegen; Eisenblech und Ei-

latauen (einschtussig des mehr als süben“ uasce oder
fzJoll breiten Zlacheiseus) * polirt, noch verzinnt,gestruibe- lackirt oder #elacht: ölblech dSnplar we-bt polirt uech Pagchn inen n Auker, lewie

Anker, und Schisse-Kederiun und Ensteun, velirt, lien (Weihblech),ver-
ziult oder gesiruiöt; Stablblech und Shahlplatten, polirt oder
Ageschlssen Eisendrabt (einschlnssig der tunden, unter einen
halben Preußischen oder Wiener Zoll dicken Stäbe), Stöhtekon (emnschlüssig der nicht mebr als einen halben Preuhischen

oder Wiener Jell dicken Singen roh oder polict; Stablsaitene) Eisenguöwaaren, rohe, d allc, die nicht abgedreht, vefeilt,
gestemmt, gelocht, gebohr, hbeschliften, polut, gefirnißtsind

Anmerk. Skun ven akgestemmsen etergüssen erer ven Gußusien)
schi tL Vihir KTa#ten ven der Ginreihung Indiesen Ta-11

M Eisenwaaren, gemeine, P“ ¾ Urebe ansn dgemedetem Eie oder
Eisenguß,aud Eisen und Sinhl, Eijenblech, Eisen· nud Stahl-
Drahlgefertigte Waran, auch g verlupsert, mit einem
ü#nrn Anstrich eder Firniß *Schuße degen den Nost
versehen (jedech weder polirt, abyeschliffen, noch lackirt), auch
in Verbindung mit Holz, nämlich: gebebrte, gelochte oder zu
Ginern verbundene Släde und Platten, Amboße, Mauerschlie-

heu, Areckeisen (Gasünng hrobe Schlägel, Hänuner; Bestand.tbeilevon Wayen, seweit sie nicht vorstrhend unter c genanne
sind grobe Fisneen seweit sie nicht vorstehend unter c#
177 sind, auch glasirte (emaillirte) Kochgeschirre; NägelNieten, Halen, nni „, Zwecke, Pflüge, Eggen, Harken

–nP.

Jentner

Zentner

Zentner

Zeniner

Zentner

Jentner

20

221

30
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Mahstab Iwischenzoll-Satz
2 enennung der Gegenstände. er m iu.n 6 * Verzol.Preuhen Desterreich

lung. Ikhtr. Ser. l. Tr.
Hauen, Kellen, Kramven, Hecheln, Neven, Schaufeln, Dung-Heu= und Osfen-Gabeln, Zallen und Fangcisen und Haspeln,
Winden, Hemmschuhe, Huseilen, Striegeln, Keiten (mit Aus.
chlut der Anker- und iffs. Keuen), Bratspiehe, Dreisüße,

Fiuerbndet Feuerzangen, Gluthschaufeln, Schürhaken, Kessel,Mörser oder Mörserstößel, Thürt. und Truben-Be-

sals lälkeisen, Holzschrauben, Feilen, Raspeln,Aasfeenaur
meln, Kaffeemühlen, Schlösser, grobe Ninge, Schraubstöcke,
Shenzeneiisen, Thurmuhren, Grobe Waagebolken, grobe Renher
Maultrommeln, Kratzbürsten von Eiseudraht für Moeallarbeiter,hrobe Drahlwaaren von Ellenen und Stabl.Draht und derglei.
chen, außerdemalle Acrte, grobe Siügen, Sicheln, Sensen, Tuch-
macher= und grobe Schneider, Scheeren (d.h.Zuschncidescheeren),

grateeMesser zum Vandiwerloge brauche (auch Kneise, Bauern=

24*

do coJeninerFbeit. iis en denvelgtdachlen Waaren bifraäc= V-
beile von anderen untdlen Metallen, die weder echt1 unccht vergeltet eder vtstnk. nech mit Geirr- edern

Sller-Lack sloin n sind (mit Ausnahme von ussiberhter nnengh ghle dlese D ven der Zulassung)zu 2 Ttalem eder 3 Gulden für oahe— r 5%
*. Eisenwgarrn seinc, das heißt Waaren aus feinem Eisenguß,

Cisen= und Stabl.Waarcn, polirt, abgeschliffen, lackirt Gefirniht),
ledoch weder echt noch unecht vergoldet, oder verst t noch mit
Gold- oder Silber -Lack überzogen, auch in indung mitBein (mit Ausnabme vonElsendeiy, Horn, Mann, Holgz, lob-
garem Leder, Glas, uncdlen weder echt noch unecht vergoldetenoderversilterten, noch mit Gold= oder Esstenkback überzogenen
Meillen (mit Ausnahme von Neusilber oder Packsong),

Usnahme der vorstehend unter .gensuien)
Scheeren, seine Sägen, Hastein und Schllehen, Oesen, Karda#
schen, Acapen und Streichen (Kratzen= uud Srreichenkeichläge),
Wase zusd Besseubridantbei. feine Drablwaaren von Eisen-

ftSiahl-Draht, jedechmit Ausnahme der macstehen un-Pkseenct und der Stablper Zeminer

b) gie ign Stricuadein, vateluadelu (auch eobne Grisse ZenmerFerte, isn
Vitier,r, ftisch *r- eingeschmolzen; Thierfett, ungeschmolzencs und

geschmelzenes (Talg, Schmalz, Gänt. und Schweine--Fett); Speck
Stearin und Stearin= Säure BZaer 1152|0

10 Fufabrienge, hölzerne,sewobl Nuber- dcznenmit oder obne Eisen- oder Aupier-Ueschlag. einschließlich der zur

Bewegung undErbaltung des Schiffcs kolbmendigeneeEinrichtungesückr, z. B. Seyel und Segel Stangen, Anker und Ankerketten,
Schisfsseite, Beischiffe, insoweit deren Auzahl über den gewöhn

lichen Vedatf nicht hinausgcht, und zwar: —

cis CI 7

4.
—G rS
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Benennung der Gegeustände.
Maßstab

der
Verzol=

lung.

— 2 Holzwaaren, einschließlich der Waaren a Nöhren, Nüsser-

in Preußen für dle Tast von 4000 Pfund Tragfäbigkeltt 3
in Oestreich für die aee von 20 Jollzentnern Tugsihigkeil

Glas und Glaswaao)Spiegelglas, rohes, Worneshli ffened

*)#epreßt,oder nur mit ab eschlissenen Stöpseln, Böden oderNändenn; Fenster- und a Glas in seiner natürlichen Farbe
(prün, halb oder ganz weiß)

B) Norehten, beschliffenes, are geschninenes, semushneweißes Glas; auch Behänge zu Kronenlenchtern von Glas,
l’“ Glasperlen, hwehue perschlstue Spie usgeb Dan das r7 ucht #r

olubigel, bemaltes, vergoldetes, rschieeg, oder mit Pasten
(Kameen) eingelegtes Glas ohie Unerrschied derSorm; Glas.
waaren in #ichihnng mit Bein (mit Ausnahme von Elsen.
bein), Horn, Klauen, lohnarem broen Papice und *Alabaster, Wnns Speckstein, Gyps, unedlen, weder ech#
nuccht vergoldeten erer versilleerien, noch mit Gold= oder 4%
berlack überzogenen Metallen (mit Ausnahme von Neusilber boe

Packfeng): Igerahmie Spiegel, deren Glastafeln nicht überfW ußiiche oder Sss Wisse o3 das Sltück messen;— (uucchteFcne elstelue) ohne Ka
e) itelin gesckliffenes, belegt oder ante egt, wenn das Sissa

mehr als 288 Penßische oder 284 Wiener Ouadrat= Joll mißt,und zu:
bei dem Eingange in Oesterreig
bei dem Eingange in Preußen,

wenn das Stäck mihlüber bis 576 ClHell Preußiich
- -llll - - . ...

-100-l400- - .. ...

«

90 Djvll PmtAemerk. . deren (5Fo.üet 285 Peeußische E ½5
Liener Onattat= Zelldas Stück messen, umterllegen, ebnt

Preußen, als auck tei- dem Engange In Oestreich, demic.
nilgen Tischenel, welcher für die Glastaseln, die sie em,
alten, verein 7

Avit ud auderen vrpelabttien Schnipstessea) Seurniere und Parietten, michn eingrbt erlplatien, Aorl
scheiben, AncubehielntKorkseblen; reb vorgearbeiteteHesie um
Klaviamr-Hölzer1) 5 ausgeräche (Menbes, gesirkt gebeiz#, laciri, volitt eder aua

1 Verbindung mit kisen, Meising, lebgarem reder, Baß, Bin-

b)weißes Hohlglas, üngehrustenn ungeschliffen, -mabgerichen un. 3

ua, Korbgeslechten, Schilf, Streh, und Sunhlrohr, ingleichen

entner

Zeniner

Jentner

Jentner

Jentuer

Slck
Stück
Siuck
Süuck
Stück

Fentner

Zwischenzoll.Saßz
——
ti 3urnsW Sg . —
N
.. x4 12
. 15. 45

121 2 30

—D

3 5 4

« lo.

.15
llb
-l.

10
15

l

k.
15 45
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Benennung der Gegenstãnde. 58E bliabrdel.
lung.

sel
anThlr.S

r mesterre
LBl. Arx.

*

—

—

18

n . ..-........·

IAKse

ürschnerwaaren, nämlich:

alle anderen Voncher-, Drecholer- und Tischler -Waaren, welcheweder unter A Nr. 14 begriffen, noch vorstehend unter a oden
ietent unter aufgeführt sind, auch in Verdiudung mit

Eisen (mit Ausnahme des polirten Stahls) und Messing
) Fourniere, Parkellen und andere Waaren mit eingelegter Ar-

beitz Spielzeng nies2: T#eine Schuit-o a .lerwaaren; auch in Verbindung mit Bein (mit Ausnabme von

Elsenbein), Hrrn Klanen, lohgarem Leder, Glas, Papier und
Pappe, Alabaster, Marmor, Speckslein, Gwe unedlen 88echtnoch uuecht vergoldeten oder versilberte noch mit Gold-der Silber-Lack Menzenen Metallen n Annabne von
Neusilber oder Packfong); ingleichen hölzerne Hängeubren und
Ubrkästen, Holz-Bronzeund mitGeld- oder Eilber-Lac über-
sesene n Bonle · Arbeiten .. ..
esihn Termnientr (Prillen u. s. w.) und Operngucker

b)astronomische, chirurgische, mathemalische, mechanische, musikali=
, optische (mit Ausnahme der vorckehend unter a genann.

##en), physikalische, ohne Mäckicht aufdie Malerialien,aus ve4nen sie gefertigt sin

Korbflechterwaaren, Hine, nämüch alie unter A Rr. 6 niicht
egeisfene auch in Verbindung mit Bein (mit Ansnahme vonnbeinz, Horn, Klauen, lohgarem E Glas, Papier undlseuee Alabaster, Marmor, Speckstein, Gyps, ungebrauntem
Thon, unedlen, weder echt 10 zinrcht vergoldeten oder versil-

berten, noch mit Gold= oder Siller-Lack uherzegenen Metallen(mit Ausnahme von Nensilber oder Packsong)

fertige nicht überzogene Stgsee deshleichen. ungesãcieriDecken, Pelzsutter und BesL##upfer“ und Messing- 246
a) Kupsfer und Messing, giihn hewalztes, gegossenes, in

Taseln, Plalten, Blechen!undDräbten, Messingsaiten, roh vor-
gearbeitete, verliefte #wierlech (Rmferschaalen, wie sic vou!-Hammer tommen -

b) Kupfer= undMeising. Waaren, weder geürnißt noch laiii,be-
mait oder bedruckt (mit Audnabme der gepreßten Verzierungen,
z. B. Kasten= und Tbür-Beschläge, Vorhannhalter), auch in
Verbindung mit Bein (mit Ausnabme von Elenbrin), 1Alauen, Holz, bohgam Leder, Glas, unedlen, weder echt#n
unecht vergoldeten oder versiülberten, noch mit Gold= oder ehl
ber Lack überzogenen Mekallen (un Ausnahme von Nensilbe

Packsong), ingleichen 9etricheneo Messing (Bronze-Pulver.der
Nanschgold und Rauschsilbe-) Kupfer- und Nesssing-Wanen ßestrnigt, lacirk, bemale edet

Zentner

Zentner
Zentner

Zentner

Jentner
Jeuier

Zeutner

Zeutner

Zentner

Jeniner

#

— E

—

10

*

221

30

30
30
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Denennung der Gegenstãnde. Mallab—
lung.

Jwischenzollsaß
— —in m

(Aruten OesterreichThlr.Sur. Kl. Xr.

10

*S.

bedruckt, ungeeichen gepreßte Verzlerungen, alle diese Waarenwederecht noch unecht vergoldet oder versilbert, noch mit Gold-oderSehu überzogen, auch in Verbindung mit Bein (mi
Ausnahme von Elsendein), Hern, Klauen, Holz, lohgarem Le,
der, Glas,murdien — echt noch unecht vergoldeten oder versilber-
ten, noch mit oder Silber-back Whe Metallen uitAudnahme von .l oder ucien *

Anmerk. nng irn ven Kupser o9 mil unedsen M%n%
—— nenen eder Pack ) ral-

leseu Legi unzn werden wie urllen, und Mes-
fing-Waarenbefande

Leder und LedrernWoren, einschließlich der Waaren aus
Gummi und Guttapercha:

64 nämlich: lohgare oder nur lohroth gearbeitete
t, Sohlleder, Kalbleder, S-ultered=er, Stliefel-w#nns h und weiß.ngores 1 eder, Per-

Brüsseler und Däuisches Handschuhleder, Kordnan,
Saffian, alles gesirbie, lackirte, vergeldete und geprebteder; Gummiplatten; Gummisäden außer Verbindung mit .

deren Materialien; Guttapercha mehr oder auhgergerzinn
b) keder und Gmmi-Waaren, gemeine, das beißt grobe Schuh.

nacher -, Satt aaren aus loh,vothem oder- buer— Jaschwänsuone # oder zummt, an
in Verbindung mil Helz; Blasebilge; berse andere nichn
lackirte, gefärbte, bemalte oder mit brpreßenVerzierungenverseheneGunmigsbeikeee ¾ .-
Aumerk. Die Aussüteungder vang, bend genamuen - aut

„ eder wolleuen Gen und die
rren dieser Wagr. u mlt Schlessern, Schnallen, Rin-

ergl. ous r!*—m werer Wer nech unccht ver-Kerpz-n! er 8 à t Gelndr Sri.— 4 e ren Neufilter eder
w—ns% en ven der Zulassung zu dem Sate eder 7 Gulden 30 Kreuzer für den Zentner

e) Leder- d Onn.Maatnn, seine, das beißt Lederwaaren
von Kordnan, Sassian, Marokin,Brüsseler und Dänischem Le-
der, sämisch= und weihgarem Leder, lackirtem, gefärktem, be,
maltem, vergoldctem oder mit9epreßenVerzierungerrersehe.nem Leder (mit Ausnahme der noschthe) von!.MWuperiete
von lackirtem, gesirbtem, bemaltem oder mit gept rehten Ver-
wiemunde versehenem Gummi oder Guttaperchad) Lederne —. auch in Verdindung 8* benchien edegewwirlienEtossen

a) robed, ungezw
b) gebleichted, anstgöhandes bles Fiihiain eder T(Heäscherten), und gesirbies, ungepwirnt.

Jentner

Jeniner

Jeutner

Zentner

Zentner

Zentner

Zentner

2

—2

 — *
r
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r Benennung der Gegenstãnde.
Maßstab

der
Vexzol=
lung.

—. «

Preußen DemnachThlr. Sar. Tr.s
1

21

22

de

25

5S.

27

28

Papier

Speisen, zubereitcie, nämlic

D) dezwirntes aller A **

Fichee , Tag , Bachs-, Wollt-nd- nnd cicatlniLtchtc, Wachs-
schen( *sto

Oel,na
Kuai, — und Naps.Oel in Fässen

Pa
a) 1— heleimte Papier; buntes (mit Ausnahme der unterbge-

genanuten Papiergatlungen), lithographirtes, bedrucktes oder
liniirtes, zu Rechnungen, Etikenten, Frachtbrieften u. s. w. vor-
lerichletes Papier; Malerpappe

5) geele 4and Silber-Papier und Papiet mit Gold, oder Sil.
(echt oder unecht, auch bronzirt); gepreßtes und

krne luwhes Papier; ingleichen Seisen?,voudiesen*#
Verrghtungen ..Pay Pappcs203i1ate1h

a) Papier t5) abkindenekketaen aus Papier und Papvr, grobe lackirte Wann
ren aus diesen Urstoffen,Su Zeruictarbeii aus Steinpappc,
Asphalt — huiichen SSiebinacherr , nämlich: fertige bölzerne Sieoe

mit Böden * Pnendu oder von ! *dm weder gebein,
lackirt, gesirnißt, gesärbt noch p l .

a) Cbololade und Ghefelden-Surtozue, sowie Chokoladen-Zabri=
ate, Nacabout des Arabes, ons#turcn, Zuckerwerk,
werl, Zwieback aller Art3, mit Ansnahme vonSchiffezrieback;
mit Zucker, Essig, Oel oder sonst, namentlich alle in Flaschen,
Büchsen und dergleichen eingrmachte, eingedämpste oder auck
Fgesalen Früchte, Gewürze, Gemüse und andere Konsum-

S) Susi in Biasen, Buaigen, Augen, wieT zubereiteien
Steimwagre% Waaren rrk. Maruior, Granit, Sandstein und Gops, sowein

elche nicht unter A. Nr. 21 begrisfen sind, aus Alaboser. und
Svr steiin .-

h2,«’«, IMI Ach-It Adam-, Ame-hoff Lbaleeden,
Juki-l Jaopw uns-nnd Chkppvmo, qeichlcnethqcschsuts
smhmapskkkmskucbeardenetoblag-mutig

Thonwaaren:
:) einfarbiges oder weihes, ingleichen weißes nur mit farbigen

Cweder vergoldeten urch versilberten Nardstreifen versehenesFavence eder Steinhur; dergleichen Pfeisen
5) bemaltes, mebrfarbiges, rsSô„ eshusnenss oder rersilber,ted Favnce oder Stein
c) weißes auch mit fineigens ocher * 2 Gritein)

Nandstreifen versehenes Porzellan

Jemner

Jeniner

Zentner

Zemtner

Jentner

Zeutner

Zeniner

Jeuter

Jentner

Zentner

Jeniner

Zentner

Zeutner

Zeulner

Zeniner

e##

r—*i

2

c

15 45
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Wllab Zwischenzoll· Sah
enennung der Gegenstände. iu in

p si aarr arenben Oesterreich
— Lbir Ex. gi. Xtc.

D Farees, be#talles, bedruckteo, vergolsees oder versibericsPor. Zeutner 1170|3e) Lerelnn aller Art mit Ausschluß, der vorstehend' unter
genanuten), auch Email in Verbindung mit unedlen, weder
echt noch nnecht vergoldeten oder versilberten, noch mus Gold.
oder Silber-Lack —N Mätallen (mit ausnahn, von .
chnlbck oder Packson . ..... Zentnek35430

Wieb, nämlich
a) Rindvich:

1 L#en und Iuchwsiere ........ Slyck215330. .... ERIIIIIIIE

3 gur wieh Stück 11Mm 1
b) *8 zrhr wo. W * zuelbung ver8) Stück 20 1c) bun Stück 100.30Webe- i Wiek-Waaren, nimich:
") Baumwollenwuaren, gewebte und gewirkte aus Baum-

wolle oder Baumwolle und anderen nicht seidenen oder wolle-
nen Webe- und Wirk. Stoffen, auch dergleichenWaaren geleimt,

geñrnißt, mit Kautschuck, Guttapercha, anderen Harzen oder
Wachsüberzogen oder Vetränkt, oder in Verbindung mit echten
oder unechten Gold, oder Silber- Fäden oder gesponnenem Gla-
e, und zw

— genieine, mittelfelne und feine, das ist, alle ulch
unter 2 und 3 genannte Waaren D Jeutner 45

2) xtraseine, das ist, alle nicht un 7 denannte undichteGe.
webe, z. B. Jn keneter D#tius, Musselins, Museliuere,Vapeurs, Mulls und Tüll Zentner! 30 100

3feinster % als Sdbnt-r (Tiu anglait), Prtinero,Spi. 1
ben, ckle Waaren und e dmiasnllenanne. in Verbraren n echten oder u Gold= oder Silber, Z4. 6
den oder gesponnenem % . Zeutner 1#

b) Leinenwaaren, geweble — Flachs, Haui,Werg, Manilla.Hanfg Fie Glache, Bast. Sec. undchi-nesischem Gras, Waldwolle und o0Paenetnbis Fasern,
auch dergleichen Waaren gewweeng befirnitt, gelrian mit Namt,schuck, Gutapercha, auderen Harzen eder Wachs berzogen oderl
getränkt, oder in1 Verbindung mit echten n urrhcl Gold-
oder Silber-Ziden oder gesponnenem Glase, u “

1) gemeinster Art, gemeine und mitelseint, 8 ist, #e nicht
unter 2 und 3 genaunte, Waar Jentuer 452) seine, ½ alle glaue Gewete“ (ceirenande), von denen I
mebr als 100 Keutenfiden auf den Wiener Kurrent-ZollW 2 leinene Damaste, Baxiste und alle undichteal 30

Stoffe, et snale der unter 3 genannten Zeuiner 753/seinfterArt,als: Spitzen, gestickte Waaren und an
in rrturhan mit echten eder unechten Geld- ederSit
berjäden oder gesponnem Glase Zemner 200
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Denennuug der Gegenstnde.
Maßstab

der
Verzol=
lung.

Zwischenzoll·Sah
im #

reußen
Thtr. Sgr. Et.

—
Oesterreich

Kr.

—x

' l

Seidenwaaren, ind

csWoltenwg, gewede und gewirkic,
und anderen nicht seidenen Webe= undWirk.Stoffen, auch der-
gleichen Waaren getheert, gefirnißt, geteime mit Kautschuck,Guunapercha, anderen Harzen oder Wachs überzogen oder ge-
tränkt, oder in Verbindung mit echten eder zwcheen Gold- oder
Silber-Zäden oder gefronnenem Glase, un

1) gemeinster urt gemeine, mittelseine und 2 das ist, alle
nicht unter2und 3 genannte Waar

2) elrafein das K alle molchte Gärek mitcistahne ber
unter 3 genannte

3) tuun- Art, als: betenris undShamhiücher, Epitzern,stickteWaaren und alle Waaren in Verbindung mit loln

oder uurchten Gold. ber Silber-3iden oder velponnenen
1) seine, das ist, tenaus Seide allein oder in Verbin-

dung mit echien oder unechten Geld= und Silber-Zäden
oder gesponnenem Gat ingleichen folgende Waaren, solche
mögen 4 Seide allein oder in Verbindung mit anderen
Beter oder Wirk.Materialien erzeugtsein: alle Bänder,Velpel, Pusch- und Sammte, Musselin, Barege, Crepe,
Eue onden, Spitzen und oundere undichte (lar.) Ge.
webe, somie allc gestickte Waaren

2) gemeine, das ist, Ale nicht i 1 genannte Waaren, 5
denen außer anderen Webe und Wirk=Stoffen sich auchSeidebesinder, tnlien seidene, mit Kamschuck, Gultapercha
anderen Varze u oder Wachd berzogene oder geträusteWaarem

i

Sinn % Iumseraht, angleichen Zinkwaaren, weder bei-ißt noch ladkirto“
5) a bes, ge bemait oder tedruckt, ouec we.noch unecht vergoldet oder verfllbert, noch old-

er- Silber-Lack überzogen, auch in Verbindung mit Vein (wit
Ausnahme von Elsenkein), Horn, Klanen, Ho#lz, lobgarem Le-

er, Glas, uurdlen, weder echt noch unecht vergoldeten oder
versilberten, noch mit Gold= oder Silber Lack überzogenen Me.
tallen (mit Ausnahme den Wstlbe oder 8

Zusammengesetzte o kurze Waaren, Luincaillsen u. s. w.,uniceree
1 das heißt Biare, ganz oder theilweise aus echt oder

unecht vergoldeten oder versilberten, oder mit Gold= oder ESil-
ber=back überzogenen unedlen Metallen (mit Ausnahme der
Ubren, der plaklirten Tafeln, Bleche und Drähte aus Kupser
oder Messur a, sowie dervergoldetren oder versilberten Perlen
umd oller Waren aus Neusilber eder Packfong), außer Ver-

bindung mit edlen Metallen, Edelsteinen, echtenen#ere,und Ge-

Zentner

Zeutner

Zentuer

Zentner

Zemtner

Zeniner

Zeulner

frinnsten vonBaumwolle, Leinen, Seide# * sernernnechtes Allugld und muechtes Iransslee .- Zentner

200

120

75

30



ZJwischenzollsatz
Denennung der Gegenstände.

unter

Zeutner 21

Allgemeine Bemerkungen.
4) Die in vorstehendem Verzeichnisse für Waaren aus einem besitmmten Material ver-

elnbarten Jollbefreiungen und Zwischenzell-Säße sinden auf Waaren, welche aus
elnem solchen Materlal in Verbindung mit elnem oder mehren anderen Materialien
bestehen (zusammengesetzte Waaren), nur insoweit Anwendung, als derglelchen Ver-
bindungen ausdrücklich zugelassen sind.

2) Die in dem jedesmaligen allgemeinen Zoll-Tarife jedes Staates über die Erhebung
der Zölle nach dem Brutto-Gewichte oder nach dem Netto-Gewichte und über die
Tara-Vergütung für die in der zweiten Abtheilung des vorstehenden Verzeichnisses
genannten Gegenstände enthaltenen Bestimmungen kommen auch bei der Erhebung
der vereinbarten Zwischenzölle zur Anwendung.

3) Sollien einzelne Gegenstände, welche in der zweiten Abtheilung des vorstehenden
Verzeichnisses aufgeführt sind, in dem einen oder dem anderen Staate allgemeinen
tarifmäßiien Eingangszoll-Säten ven geringeren, als dem für den Zwischenverkehr
verein-arten Betrage unterliegen oder künftig unterworsen werden, so wird von
solchen Gegenständen auch im Zwischenverkehre der allgemeine tarifmäßige Zollsag
so lange erboben werden, als er den vereinbarten Zwischenzoll-Saß nicht erreicht
oder übersteigt. Der im Ariikel 2 des Vertrages enthaltene Grundsau findet auch
auf diese Gegenstinde Anwendung.

4) Hinsichlich der in dem vorstebenden Verzeichnisse nicht enthaltenen Gegenstände
kommen dic allgemeinen, beziehungsweise die als Ausnahme für gewisse Grenzstre-

ö



cken oder Jollämter jetzt oder künftig bestehenden Jollsähhe in dem allgemeinen Ta-
rife jedes Staales zur Anwendung.

II.

Verzeichniß
derjenigen Gegenstände, von welchen im Zwischenverkehr zwischen Preu-

ßen und Oesterreich Ausgangs-Abgaben erhoben werden können.

1) Abfälle und zwar: von Gerberelen das Leimleder; Abfälle und Theile von rohen
Häuten und Fellen; abgenupte alte Lederstücke; Hörner, Hornsplyen, Horuscheiben,
Hornspäne; Klauen, Knochen, letztere mögen ganz oder zerkleinert sein.

2) Blutegel.
3) Eckerdoppern (Knoppern), Knoppermehl, Eicheln, Eichelhülsen, Valonna, Galläpfel,

Pottasche und andere unausgelaugte vegetabilische Asche; Weinstein, doher
4) Gold= und Silber-Stufen
5) Granaten, rohe.
6) Häute, Felle und Haare, und zwar:; rohe (grüne, gesalzene, trockne) Häute und

Felle zur Lederbereitung; rohe behaarte Schaaf-, Lamm= und Ziegen-Felle; rohe
Hasen= und Kaninchenfelle; Haare aller Art, einschlüssig Borsien.

7) Lumpen (Hadern) und andere Absälle zur Papler-Fabrikation: leinene, baumwol-
lenc, seidene und wollene Lumpen, auch macerirte Lumpen (Halbzeug); Papierabschni-
del (Papiersräne); Makulatur (beschriebene und bedruckte); desgleichen alte Fischer-
netz, altes Tauwerk und Stricke.

8) Nickel= und Kobalt. Erze und -Speise; Nickel-Metall und Nickel-Schwamm.
9) Seide und zwar: Seiden-Galleten (Kokons); Seidenabfille, ungesponnen; Seide,

rohe, unfllirt oder filirt; rohe Nähseide.
10) Töyferthon für Porzellan-Fabriken (Porzellan-Erde.)

III.

Zoll-Kartel.

8. 1.
Jeder der kontrahirenden Staaten verpflichtet sich, zur Verhinderung, Entdeckung

und Bestrafung von Uebertretungen C. 13 und §. 14) der Ein-, Aus= und Durch-
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gangs-Abgabengesetze des anderen Staales nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
mitzuwirken.

8. 2.
Jeder der kontrahirenden Theile wird seinen Angestellten, welche zur Verhinderung.

oder zur Anzeige von Uebertretungen seiner eigenen Ein-, Aus= und Durchgangs-Ab-
gabengesetze angewiesen sind, die Verpflichtung auflegen, sobald ihnen bekannt wird, daß
eine Uebetretung derartiger Geseye des andern Theils unternommen werden soll oder
stattgefunden hat, dieselbe im erstern Falle durch alle ihnen geseplich zustehenden Mittel
thunlichst zu verhindern und in beiden Fillen der inländischen Zoll- oder Steuer-Behörde
(in Preußen Hauptzollämter oder Hauptsteuerämter, in Oesterrelch Hauptzollämter oder
Finanz-Wach-Kommissare) schleunigst anzuzeigen.

8. 3.
Die Zoll- oder Steuer-Behörden des einen Staates sollen uber dle zu ihrer Kennt-

niß gelangenden Uebertretungen von Ein-, Aus= und Durchgangs-Abgabengesehen des
anderen Staates der zuständigen Zoll= oder Steuer-Behörde des Lepteren sofort Mit-
theilung machen und derselben dabei über die einschlagenden Thatsachen, sowelt sie diese
zu ermitteln vermögen, jede sachdienliche Auskunft ertheilen.

. 4.
Die Erhebungsämter der nim-n Staaten sollen den dazu von dem anderen

Staate ermächtigten oberen Joll= oder Steuer-Beamten desselben die Einsicht der Register
oder Register-Abtheilungen, welche den Waarenverkehr aus und nach dem Lepteren an
der Grenze desselben nachweisen, nebst Belegen auf Begehren jederzeit an der Amtsstelle
Cestatten.

8. 5.
Die ZJoll. und Stener-Bealllen an der Grenze zwischen belden kontrahtrenden

Staaten sollen angewlesen werden, sich zur Verhütung und Endeckung des Schleichhan-=
dels nach beiden Seiten hin bereidwilligst zu unterstützen und nicht allein zu jenem
Zwecke ihre Wahrnehmungen sich gegenseitig binnen der kürzesten Frist mitzutheilen,
sondern auch ein freundnachbarliches Vernehmen zu unterhalten und zur Verständigung
über zweckmäßiges Zusammenwirken von Zeit zu Zeit und bei besonderen Veranlassungen
sich mu einander zu berathen.

Bei jseder der einander gegenüber liehenden Aufsichts-Stationen soll ein Regisier
Leführt werden, in welches die erwähnten Mittheilungen einzutragen sind.

K. 6.
Den Zoll= und Steuer-Beamten der kontrahirenden Theile soll gestattet sein, bei

6%
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Verfolgung eines Schleichhändlers oder der Gegenstände oder Spuren elner Uebertretung
der Ein-, Aus= und Durchgangs-Abgabengesehe ihres Staates sich in das. Gebiet des
anderen Staates zu dem Zwecke zu begeben, um bel den dortigen Ortsvorständen oder
Behörden die zur Ermittelung des Thatbestandes und des Thäters und die zur Sicher-
ung des Beweists erforderlichen Maßregeln, das Sammeln aller Beweismittel bezüglich
der vollbrachten rder versuchten Zollumgehung, sowie den Umständen nach die einstweilige
Beschlagnahme der Waaren und die Festhaltung der Thäter zu beantragen.

Anträgen dieser Art sollen die Ortsvorstände und Behörden jedes der kontrahiren-
den Theile in derselben Weise genügen, wie ihnen dieses bei vermutheten oder entdeckten
Uebertretungen der Ein-, Aus= und Durchgangs-Abgabengesetze des eigenen Staates zu-
steht und obliegt. Auch können die Zoll= und Steuer-Beamten des eines Theiles durch
Reauisttion ihrer vorgesetzten Behörde von Seilen der zuständigen Bebörde des andern
Thbeiles aufgefordert werden, entweder vor Lepterer selbst oder vor der kompelenten Be-
börde ihres eigenen Landes, die auf die Zollumgehung bezüglichen Umstände auszusagen.

S. 7.
Keiner der kontrahirenden Theile wird in seinem Gebiete Vereinigungen zum Iwecke

res Schleichhandels nach dem Gebiete des anderen Theiles dulden, oder Verträgen zur
Sicherung gegen die möglichen Nachtheile schleichhändlerischer Unternehmungen Gültigkeit
zugestehen.

8. 8.

Jeder der kontrahirenden Theile ist verpflichtet, zu verhindern, daß Vorräthe von
Waaren, welche als zum Schleichhandel nach dem Gebiete des anderen Theiles bestimmt
anzusehen sind, in der Nähe der Gränze des lehteren angehäuft, oder ohne genügende
Sicherung gegen den zu besorgenden Mißbrauch nievergelegt werden.

Innerhalb des Grenzbezirkes sollen Niederlagen fremder unverzollter Waaren nur
#au solchen Onten, wo sich ein Zollamt befindet, gestattet und in diesem Falle unter Ver-
schiuß und Controle der Zollbehörde gestellt werden. Sollte in einzelnen Fällen der
amkliche Verschluß nicht anwendbar sein, so sollen statt desselben anderweite möglichst
sichernde. Controle-Maßregeln angeordnet werden. Vorräthe von fremden verzollten und
von inländischen Waaren innerhalb des Grenzbezirkes sollen das Bedürfniß des erlaub-
ten, das heißt nach dem örtlichen Verbrauche im eigenen Lande bemessenen Verkehres nicht
überschreien. Eussteht Verdacht, daß sich Vorräthe von Waaren der lettgedachten Art
über das bezeichnete Bedürfniß und zum Zwecke des Schleichhandels gebildet hätten, so
sollen dergleichen Niederlagen, insoweit es gesehlich zulässig ist, unter srezielle zur Ver-
binderung des Schleichbandels geeiguete Kontrele der Zollbehörde gestellt werden.



39

8. 9.
Jeder der kontrahirenden Theile ist verpflichtet:

a) Waaren, deren Ein= oder Durchfuhr in dem anderen Staate verboten ist, nach dem-
selben nur bei dem Nachweise dortiger besonderer Erlaubniß zoll= oder steucr-amt-
lich abzufertigen;

) Waaren, wesche in dem anderen Staate eingangsabgabeyflichtig und dahin be-
stimmt sind, nach demselben

1) nur in der Richtung nach einem dortigen mit ausreichenden Befugnissen verse-
henen Eingangsamke,
von den Ausgangsämtern oder Legltimationsstellen nur zu solchen Tageszelten,
daß sie jenseits der Grenze zu dort erlaubter Zeit einlreffen können, und
unter Verhinderung jedes vermeidlichen Aufenthaltes zwischen dem Ausgangs-=
amie oder der Legitimations-Stelle und der Grenze

zoll= oder steucramtlich abzufertigen, oder mit Ausweisen zu versehen.

#——

8. 10.
Auch wird jeder der beiden Staaten die Erledigung der für die Wiederausfuhr un-

verabgabter Waaren ihm geleisteten Sicherheiten, sowie die für Ausfuhren gebührenden
Acgabenerlasse oder Erstatlungen erst dann eintreten lassen, wenn ihm durch eine vom
Eingangsamte auszustellende Bescheinigung nachgewiesen wird, daß die nach dem vorbe-
zelchneten Nachbarlande ausgeführte Waare in dem letzteren angemeldet worden ist. Die
Grenzzollämter werden sich wechselseitig wöchentlich beglaubigte Uebersichten aus den Joll-
registern mittheilen, welche die Gattung und Menge der zur Ausfuhr abgesertigten Wag-
ren der bemerkten Art enthalten.

KC. II.
Vor Ausführung der im §. 9 unter b und im §. 10 entbaltenen Bestlmmungen

werden die kontrahtrenden Theile über die erforderliche Anzahl und die Befugnisse der
zum Waarenübergange an der gemeinschaftlichen Grenze bestimmten Aumelde= und Er-
hebungs-Stellen, über die denselben, soweit sie zu einander ummittelbar in Beziebung ste-
hen, übereinstimmend vorzuschreibenden Abfertigungsstunden und über, nach Bedurfuiß an-
zuordnende amtliche Begleitungen der ausgeführten Waaren bis zur jenseitigen Anmel-
destelle, sowie über besondere Mahregeln für den Eisenbahnverkehr sich bereitwilligst ver-
ständigen.

8. 12.
Jeder der kontrahirenden Theile hat die in dem 8. 13 und 8. 14 erwäbnten Ue-

bertretungen der Ein= Aus= und Durchgangs-Abgabengesepe des anderen Thelles ucht
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hllein seinen Angehörigen, sondern auch allen denjenigen, welche in seinem Gebiete einen
vorübergehenden Wohnsiy haben, oder auch nur angenblicklich sich besinden, unter Androh-
ung der zu jenen Paragraphen bezeichneten Strafen zu verbieten. Belde kontrahirende
Theile verpflichten sich wechselseitig, die dem anderen kontrahlrenden Theilc angehörigen
Unterthanen, welche den Verdacht des Schleichhandels wider sich erregt haben, innerhalb
ihrer bezüglichen Geblete überwachen zu lassen.

8. 13.
Uebertretungen von Ein= Aus= und Durchfuhr-Verboten des anderen Theiles und

Zoll= oder Steuer-Defranden, das heißt solche Handlungen vder gesetwidrige Unterlas-
sungen, durch welche dem lepteren elne ihm geseblich gebührende Ein= Aus= oder Durch-
gangs-Abgabe entzogen wird oder bei unentdecktem Gelingen entzogen werden würde, sind
von jedem der kontrahirenden Theile nach seiner Wahl entweder mit Konsiskation des
Gegenstandes der Uebertretung, eventuell Erlegung des vollen Werthes, und daneben mit
angemessener Geldstrafe oder mit denselben Geld= oder Vennögens-Strasen zu bedrohen,
welchen gleichartige oder ähnliche Uebertretungen seiner eigenen Abgabengesetze unterliegen.

Im letzteren Falle est der Strafbetrag, soweit derselbe gesetzlich nach dem entzogenen
Abgabenbetrage sich richtet, nach dem Tarlfe des Staates zu bemessen, dessen Abgaben-
geseh übertreten worden ist.

8. 14.
Für solche Uebertretungen der Ein= Aus- und Durchgangs-Abgabengesehe des an-

deren Staales, durch welche erweislich ein Ein-, Aus= oder Durchfuhr-Verbot nicht ver-
letzt und eine Abgabe widerrechtlich nicht entzogen werden konnte oder sollte, sind genü-
geude, in bestimmten Grenzen vom strafrichterlichen Ermessen abhängige Geldstrafen an-
zudrohen.

S. 15.
Freiheits= oder Arbeits-Skrafen (vorbehaltlich der nach seinen eigenen Abgabenge-

setben eintretenden Abbühung unvollstreckbarer Geld. Strafen durch Hast oder Arbeil), so-
wie Ehrenstrafen, die Emziehungen von Gewerbsberechtigungen oder, als Swasschärfung,
die Bekanntmachung erfolgter Verurtheilungen anzudrohen, ist auf dem Grunde dieses
Kartels keiner der contrahirenden Theile verxpflichtet.

S. 16.
Dagegen darf durch die nach den 8§ 12 — 15 zu erlassenden Strafbestimmungen

die gesezmäßige Bestrafung der bei Verletzung der Ein-, Aus- und Durchgango-Abga-
bengesene des anderen Staates ehwa vorkommenden sonstigen Uebertretungen, Vergeben
und Verbrechen, als: Beleidigungen, rechtawidrige Widerseplichkeit, Drohungen oder Ger
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walkthällgkeiten, Fälschungen, Beslechungen oder Exprressungen und dergleichen nicht aus-
geschlossen oder beschränkt werden.

S. 17.
Uebertretungen der Ein-, Aus= und Durchgangs-Abgabengesetze des anderen Thelles

bat, auf Antrag einer zuständigen Behörde desselben, jeder der kontrahirende Theile von
denselben Gerlchten und in denselben Formen, wie Uebertretungen seiner cigenen derarti-
gen Gesetze untersuchen und gesehmäßig bestrafen zu lassen,

1) wenn der Angeschuldigte entweder ein Angehsriger des Staates ist, welcher ihn
zur Untersuchung und Strafe zlehen soll, oder

2) wenn jener nicht allein zur Zeit der Uebertretung in dem Gebiete dieses Staates
einen, wenn auch nur vorübergehenden Wohnüg hatte oder die Uebertretung von die-
sem Gebiete aus beging, sondern auch bel oder nach dem Eingange des Antrages auf
Untersuchung sich in demselben Staate betresfen läßt,

in dem unter 2 erwähnten Falle jedoch nur dann, wenn der Angeschuldigte nicht
Angehöriger des Staates ist, dessen Gesehe Gegenstand der angeschuldigten Uebertre-
tung sind.

8. 18.

Zu den im §. 17 bezeichneten Untersuchungen sollen das Gericht, von dessen Be-
Rrke aus die Uebertretung begangen ist, und das Gerlcht, in dessen Bezirke der Ange-
schuldigte seinen Wohnsitz oder, als Ausländer, seinen elnstweillgen Aufenthalt hat, inso-
sern zuständig sein, als nicht wegen derselben Ueberkretung gegen denselben Angeschul-
digten ein Verfahren bei einem anderen Gerichte anhängig oder durch schließliche Ent-
scheidung beendigt ist.

KC. 12.
Bel den in §. 17 bezeichneten Untersuchungen soll den amtlichen Angaben der Be-

börden oder Angestellten des anderen Staates dieselbe Beweiokraft beigelegt werden, welche
den amilichen Angaben der VBehörden oder Angestellten des eigenen Staates in ZJällen
leicher Art beigelegt ist.

. 20.

Die Kosten elnes nach Maßgabe des §. 17 elngeleiteten Strafverfahrens und der
Strafoollstreckung sind nach deuselben Grundsäten zu bestimmen und aufzulegen, welche

für Strafverfahren wegen gleichartiger Uebertretungen der Gesehe des eigenen Staates
gelten.

Für die einstweilige Bestreitung derselben hat der Staat zu sorgen, in welchem die
Untersuchung geführt wird.
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Diejenigen Kosten des Verfahrens und der Strafvollsireckung, welche, wenn erstered
wegen Uebertretung der eigenen Abgabengesetze stattgefunden hätte, von jenem Staate
schließlich zu tragen sein würden, hat, insowelt ste nicht von dem Angeschuldigten einge-
zogen oder durch eingegangene Strafbeträge G. 21) gedeckt werden können, der Staat
zu erstatten, dessen Behörde die Untersuchung beantragte.

8. 21.
Die Geldbetrage, welche in Folge eines nach Mapgabe des 8. 17eingeleiteten Straj-

verfahrens von dem Angeschuldigten oder für verkaufte Gegenstände der Uebertretung ein-
gehen, sind dergestalt zu verwenden, daß davon zunächst die rückständigen Gerichtskosten,
sedann die dem anderen Staate entzogenen Abgaben und zuleht die Strafen berichtig
werden

NUeber die letzteren hat der Staat zu verfügen, in welchem das Verfahren staktfand.

8. 22.
Eine nach Maßgabe des 8. 17 eingeleitete Untersuchung ist, so lange ein rechtokräf-

tiges Erkennmiß noch nicht erfolgte, auf Antrag der Behorde desfenigen Staates, welcher
dieselbe veranlaßt hatte, sofort einzustellen.

8. 23.
Das Recht zum Erlasse und zur Milderung der Strasen, zu welchen der Angeschul-

digte in Folge eines nach Maßgabe des F. 17 eingeleiteten Verfahrens verurtheilt wurde
oder sich freiwillig erboten hat, steht dem Staate zu, bei dessen Gerichte die Verurtheilung
oder Crbietung erfolgte.

Es soll jedoch vor derartigen Straferlassen oder Skrafmilderungen der zuständigen
Behörde des Staates, dessen Gesetze übertreten waren, Gelegenheit gegeben werden, sich
darüber zu äußern.

 21.

Die Gerichte jedes der kontrahirenden Staaten sollen in Beziehung auf jedes in
dem anderen Staate wegen Uebertretung der Ein-, Aus- und Durchgangs-Abgabengesege
dieses Staates oder in Gemäßheit des §. 17 eingeleitete Strafverfahren varpflichtet sein,
auf Ersuchen des zuständigen Gerichtes

1) Zeugen und Sachverständige, welche sich in ihrem Gerichtsbezirke aufhalten, auf
Crfordern eidlich zu vernehmen und ers#ere zur Ablegung des Jeugnisses, soweit dasselbe
nicht nach den Landesgesehen verweigert werden darf, z. B. die eigene Muschuld der
Neugen benifft, oder sich auf Umstände erstrecken soll, welche mit der Auschuldigung nicht
in naber Verbindung siehen, nöthigenfalls anzuhalten;

2) amtliche Besichtigungen verzunehmen und den Befund zu beglaubigen;
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3) Angeschuldigten, welche sich im Bezirke des ersuchten Gerlchtes aufhalten, ohne
dem Staatsverbande des lehteren anzugehören, Vorladungen und Erkenntnisse behändl-
gen zu lassen;

4) Uebertreter und deren bewegliche Güter, welche im Bezlrke des ersuchten Gerlch-
tes angetroffen werden, anzuhalten und ausgullefern, insofern nicht jene Uebertreter dem
Staatsverbande des ersuchten Gerichtes oder elnem solchen dritten Staate angehören,
welcher durch Verträge verpslichtet ist, die fragliche Uebertretung seinerselts gehörig unter-
suchen und bestrafen zu lassen.

8. 25.
Es sind in diesem Kaitel unter „Ein-, Aus- und Durchgangs-Abgabengesehen“ auch

die Ein-, Aus= und Durchfuhr-Verbote und unter „Gerichten“ die in jedem der kontrahl-
renden Staaten zur Untersuchung und Bestrafung von Uebertretungen der elgenen derar-
tigen Gesehe bestellten Behörden verstanden.

Durch die vorstehenden Bestimmungen werden weiter gehende Zugeständnisse zwischen
den kontrahirenden und anderen dem Vertrage vom heutigen Tage unddiesem Kartel auf
Guund des Artikels 26 des ersteren beitretenden Staaten zum Zwecke der Unterdrückung
und des Schleichhandels nicht aufgehoben oder geändert.

IV.

Müönz-Kortel.

8. 1.
Jeder der kontrahirenden Theile verpflichtet sich, seine Angehörigen wegen eines in

Bezug auf die von dem anderen Theile geprägten Münzen, auf das von demselben aus-
gegebene Papiergeld oder auf diejenigen öffentlichen Credit-Papiere, welche er seinen Mün-
zen als Zahlungsmittel geseplich gleichgesiellt hat, unternommenen oder begangenen Ver-
brecheus oder Vergehens eben se zur Untersuchung zu ziehen und mitgleicher Strafe zu
belegen, als wenn das Verbrechen oder Vergehen in Bezug auf die eigenen Münzen
oder das eigene Papiergeld stattgesunden häne.

 iie

Jeder der kontrahtrenden Theile übernimmt serner die Verpflicht ung, die in leinem
Geblete sich aufhaltenden Fremden, von welchen ein solches Verbrechen oder erochen in
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Bezug auf die Münzen, das Papiergeld oder die im §. 1 bezeichneten Credit- Papiere
des andern Theiles unternommen oder begangen worden, auf Requisition des lepteren.
an dessen Gerichte auszuliefern. Sind jedoch dergleichen Personen Angehörige eines
Staates, welcher dem Vertrage vom beutigen Tage und diesem Kartel auf Grund des
Artlkel 26 des ersteren beigetreten ist, so sieht diesem Staate vorzugsweise das Recht zu,
dieAuolieferung zu verlangen und es ist derselbe deshalb auch von demrequirirten St#ate
zunächst zur Erklärung über die Ausübung dieses Rechtes aufzufordern.

8. 3
Die im 8. 2 ausgesprochene Verpflichtung zur Auslieferung soll nicht eintreten,

wenn der Staat, in dessen Gebiete ein solcher Fremder sich befindet, entweder
o) in Gemäßheit eines zwischen ihm und einem drikten Staate vor Verkündigung

dieses Kartels abgeschlossenen allgemeinen Vertrages über die gegenseitige Auslie=
serung der Verbrecher verpflichtet ist, denselben dahin auszuliefern, oder

5) die Untersuchung und Bestrafung selbst verhängen zu lassen vorzieht. Im leh-
leren Falle soll jedoch die im §. 1 eingegangene Verpflichtung gleichfalls Anwend-
ung finden.

8. 4.
Die kontrahirenden Theile wollen die Bestimmungen der §5. 1—3 auch auf Ver-

brechen und Vergehen, welche die betrügliche Nachahmung oder die Verfälschung der von
einem von ihnen ausgestellten Staateschuldscheine und zum Umlaufe bestimmten Papiere,
sewie der von anderen juristischen Personen unter Genehmigung des Staates auf jeden
Inhaber ausgeferligten Credit-Papiere, soweit auf solche nicht der §. 1 Anwendung fin-
det, zum Gegenstande haben, oder die aus gewinnsüchtiger Absicht oder doch wissentlich
unternommene Verbreitung solcher unechten Papiere betrefsen, in der Art ausgedehnt
wissen, daß bei der Bestrafung solcher Verbrechen oder Vergehen zwischen inländischen
Papieren undgleichartigen Papieren aus dem andern Staate ein Unterschled nicht gemacht
werden, auch hinsichtlich der Untersuchung oder Auslicferung dasjenige Anwendung finden
oll, was in den Ss. 1—3 vereinbark ist.

, 5.

Wenn in einem Staate, welcher dem Vertrage vom heutigen Tage und diesem Kar-
tel auf Grund des Artikel 26 des ersteren beigetreten ist, die Unterscheldung zwischen
Verbrechen und Vergehen in der Snaafzeseygebung nicht besteht, oder die strafbare Nach-
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ahmung oder Verfälschung der in diesem Kartel genannten Munzen oder Credit Papiere
mit einem andern Namen als mit „Verbrechen und Vergehen“ von dem Gesete bezeich-
net sind, so bleibt es diesem Slaate anheimgestellt, bei der Bekanmmachung des Kariels,
im ersteren Falle die auf jene Unterscheidung bezüglichen Worte „vder Vergeben“ weg-
zulassen, im Fweiten Falle an Stelle der Auodruckes „Verbrechen oder Vergehen“ dieje-
nige Bezeichnung zu seben, welche seiner Gesetzgebung entspricht.

2) Ministerialbekanntmachung, den Veitritt der Grofh. Oldenburgischen Staatsregierung
zum Paßkartenvertrage betr.

(Publ. im Amis= und Verernungsbl. am 11. Seplember 1833.)

Dem Paßkartenvertrage vom 21. Oktober 1850 (Nr. 109 der Gesetsammlung) ist
neuerdings auch die Großberzogl. Oldenburgische Staatsregierung beigetre-
ten, was hlermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gera, den 10. September 1853.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

3) Ministerialbekanntmachung, die zeitweise Aufhebung des Elngangszolles von Getreide 2c. betr.

(Pukt. lm Amis= und Vererdnungsbl. am 14. Sepibr. 1883.)

Durch allseitige VPereinbarung unter sämmtlichen Zollvereinsstaaten ist beschlossen
worden,

daß der Eingangszoll für Getreide, Hülsen früchte und Mehl sewie für
sonstige Mühlenfabrikate, als: geschrotete und geschälte Körner, Graupe,
Gries und Grüßze, gestampste oder beschälte Hirse, vom 15. dss. r* ab sus-
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pendirt und dessen Erhebung vorläufig bis Ende dieses Jahres auogeseht blel-
en sollsoll:

was wir hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringen.
Gera, am 12. September 1853.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

1) Verordnung, weitere Erleichterungen des gegenseitigen Verkehrs zwischen den Staaten des
Zollvereins und den Staaten des Steuervereins betr.

(Pukl. im Aw#ls= und Vererdunngsbl. am 28. Septbr. 18833.)

Zwischen den zum Zollvereine gehörenden Reglerungen elnerselts und den Regier-
ungen des Steuewereins andrerseits ist wegen fernerer Erleichterung des Verkehrs mit
gegenseitigen Erzeugnissen bei deren unmittelbarem Uebergange aus dem einen in den
andern Vereinsbezirk noch Folgendes vereinbart worden:

A. Man wird gegenseitig zulassen:
a. zollfrei

1) Bleiweih (Kremserweiß), rein oder versetzt;
2) Cblorkalk;
3) Soda, gereinigte oder ungereinigte (bei dem Uebergange in den Jollverein ge-

hen beglaubigte Ursprungszeugnisse der Verferliger);
4) Mennige, Schmalte, Kupfervitriol, gemischten Kupfer= und Eisenvikrlol, weihen

Vitriol, Wasserglas, Grünfpan, raffinirten Cdestilltrten, kristalltstrten) oder ge-
mahlenen;

5) Salzsäure und Schwefelsäure;
6) a. gebleichtes, de#gleichen blos abgekochtes oder gebüktes (Beäschertes) Leinen-

harn, sowie gesärbtes Leinengarn;
h. gebleichte und gefärbte Leinwand; diese Leinwand sedoch nur auf der Grenze

zwischen dem Hannoverschen Landdresteibezirke Osnabrück und den angren-
zenden Königlich Preußischen Landestheilen (bei dem Uebergange in den
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Zollverein beschränkt auf die mit dem Stempel einer steuervereinsländischen
Legge versehene Leinwand);

7) a. Talg und Stearin;
b. Lichte (Talg-, Wachs-, Wallrath= und Stearin-);

8) Butter, elngeschlagene;
9) Pferde, Maulesel, Maulthlere, Esel;

10) Rindvieh und zwar: Ochsen und Zuchtstiere, Kübe, Jungvieh und Rälber;
p. zu einem Jollsatze von 2 Thalern für den Centner:

Möbeln, gepolsterte;
4 zu einem Zollsate von 3 Thalern für den Centner:

Wachstasst ;
d. zu einem Zollsahe von 4 Thalern für den Centner:

Papiertapeten.

B. Die Jollvereinssigaten werden von Erzeugnissen der Steuervereinsstaaten zulassen:

a. zollfrei:
Hopfen;

b. zu einem Jollsahe von 1 Thaler für den Gentner:
Hohlglas, weißes, ungemustertes, welches mit abgeschliffenen Slöpfeln, Böden
oder Nändern versehen, sonst aber nicht geschliffen ist, sofern es von Glashürten
im Steuervereine mit beglaubigten Ursprungszeugnissen der Versertiger ver-
sendet wird;

c. Zu einem Zollsatze von 2 ½ Thalern für den Centner:
Gold= und Silberpapier, Papier mit Gold= und Silbermuster, durchgeschlage-
nes Papierz ingleichen Streifen von diesen Papiergattungen;

d. zu einem Zollsatze von 3 Thalern für den Ceniner:
farbiges, bemaltes oder vergoldetes Glas ohne Unterschied der Form; Glas-
waaren in Verbindung mit unedlen Metallen und anderen, nicht zu den Ge-

spinnsien gehörigen Urstoffen, desgleichen Spiegel, deren Glastafeln nicht über
288 Preußische C#oll das Stück messen, sofern diese Waaren von Glashüt##en
im Steuervereine mit beglaubigten Ursprungszeugnissen der Verfertiger ver-
sendet werden. —

Wir bringen Solches mit Höchster Genehmigung Sr. Durchlaucht des Fürsten und
unter vorbehaltener Zustimmung des Landtags im Aunschlusse an die Verordnung vom
30. März d. J. (Nr. 143 der Gesehsammlung) mit dem Bemerken zur öffentlichen
Keuntniß, daß die vorstehend unter A. und B. gedachten Zollbefreinngen und Zollermi#-
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bigungen dem deshalb getroffenen weitern Uebereinkommen gemäß bereite vom 21.
dieses Monats ab in den hiesigen Landen in Wirksamkeit treten.

Gera, den 20. September 1853.

Fürstlich Reuß--Mauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.
No. 154.

Verordnung, dei, griwei Aufhebung des Eingangszolls von Gekraide 2c. betr.
 im Amis-- und Beremmgett. am 26. Okleber 1850.)

Im Verfolge unserer Bekanntmachung vom 12. vor. Mtis. (Nr. 37 des Amts= und
Verordnungsblattes, Nr. 153 sub 3 der Gesehzsg.) bringen wir hiermit weiter zur öffent-
lichen Kenntniß,

daß durch neuern Beschluß der Zollvereinsregierungen die Einstellung der Er-
hebung des Eingangszolles für Getraide, Hülsenfrüchte, Mehl
und andere Mühlenfabrikate, nämlich: geschrotete und geschälte Körner,
Graupe, Gries und Grüte, gestampste odergeschälte Hirsebis September
des künftigen Jahres ausgedehnt worden ist.

Gera, am 22. Oktober 1853.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

Nachdem die Regierungen der zum Jollvereine verbundenen Staaten übereingekome
men sind, den für die Jahre 1816, 1847 und 18418 erlassenen Zoll-Tarif und die den-
selben ergänzenden Erlasse in einzelnen Bestimmungen abzuändern und zu ergänzen: so
wird hiermit auf. Grund der deßfalligen Vereinbarungen mit Höchster Genehmigung Se-
renissimi und unter Vorbehalt der Zustimmung des Landtags verordnet, daß nachste-

Ausgegeben den 9. November 1853. 4
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bende Abänderungen und Zusätze zu diesem Tarife, melcher im Uebrigen mit den seit der
Prblikatlon desselben ergangenen Verordnungen in Kraft bleibt, vom 1. Januar 1851
an in Wirksamkeit treten sollen. —

Erste Abtheilung des Tarifs.
Den Gegenständen, welche keiner Abgabe unterworfen sind, treten aus der

zweiten Abtheilung des Tarifs folgende Artikel hinzu:
aus Pos. 1: Abfälle von Glashütten, desgleichen Scherben und Bruch von Glas und

Porzellan; von der Bleigewinnung (Bleigekräz, Blei-Abzug oder Abstrich
und Bleiasche); von der Gold= und Silberbearbeitung (Münzgiäße);
von Seifensiedereien die Unterlauge; Blut von geschlachtetem Vieh, so-
wohl flüssiges als eingetrocknetes.

aus Pos. 7: Wasierblei (Reißblei), Kobalt in folgender Fassung: Graphit (Wasser-
blei, Reißblei); Kobalterze.

aus Pos. 17: Karden oder Weberdisieln.
aus Pos. 38 u.: Töpferthon für Porzellaufabriken (Porzellanerde).

Außerdem:
Absälle von Seidencocons, ingleichen Flockseide (Absälle von Haspeln und Spinnen

er rohen Seide).

Zweite Abtheilung des Tarifs.
Bei den Gegenständen, welche bel der Einfuhr oder bei der Ausfubr einer Abgabe

unterworfen sind, treten solgende Abänderungen ein:

A. In Bezug auf die Zollsähe:
. Vom Ausgangszoll werden befreit:

Noheisen aller Art; altes Brucheisen, Eisenfeile, Hammerschlag (Pos. 6. Ei-
sen und Stahl.

II. Von folgenden bisher theils in der ersten Abtheilung des Tarifs stehenden, theils
im Tarif nicht namentlich aufgeführten Artikeln sind die beigefügten Eingangszollsäye zu
erbeben und zwar:

1) von Eisenbeizen, einschließlich Eisenrostwasser 74 Sgr. oder 261 Kr. vom Jentner
(Pos. 5. Drogueric= #c. Waaren);

2) von nachsiehenden Waaren auch in Verbindung mit Gummi elastikum
oder Gutta percha, als: Waaren ganz oder theilweise aus edlen Metallen,
aus seinen Metallgemischen; aus Metall echt vergoldet vder versilbert; aus Schild-
patt, Perlmutter, echten Perlen, Korallen oder Steinen gefertigt, oder mit edlen
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Metallen beleht, 50 Nthlr. oder 87 Fl. 30 Kr. vom Zentner (Pos. 20 kurze
Waaren 2c.

3) von Aropenleder, auch künstlichem, für inländische Kaahenfabrien auf Erlaubniß-
scheine unter Kontrole vom Zeutner 3 Rthlr. oder 5 Fl. 15 Kr. (Pos. 21 Le-

r rc.);

4) von allen mit Gummi elastikum oder Gutta percha überzogenen Geweben vom
Zeutner 20 Rthlr. oder 35 Fl.;

5) von Gummidrucktüchern für Fabriken auf Erlaubnißscheine unter Kontrole vom
Jeumer 10 Rtblr. oder 17 Fl. 30 Kr. (Pos. 40 Wachsleinwand c.)

Ul. Von nachfolgenden Artikeln sind anstatt der bisherigen Ein= oder Ausgangs-
zollsäße die beigefügten Sätze zu erheben und zwar:

1) von schweselsaurem Natron (gerelnigtem, ungereinigtem, kalcinirtem, krystallisirtem),
beim Eingange vom Zentner 15 Sgr. oder 524 Kr. (Pos. 5 Droguerle= 2c.
Waaren);

2) von Myrobalanen und Palmnüssen nur beim Ausgange vom Zentner 5 Sgr.
oder 171 Kr. (Pos. 5 Droguerie= . Waaren);

3) von Ziegenhaaren nur beim Ausgange vom Zentner 5 Sgr. oder 177 Kr.
(Pos. 11 Häute 2c.);

4) von Schreibfedern aus Stahl oder Metall-Komposition beim Eingange vom Zent-
ner 50 Rthlr. oder 87 Fl. 30 Kr. (Pos. 20 kurze Waaren 2c.);

5) von Mühlsteinen mit eisernen Reifen beim Eingange vom Stück 2 Nthlr oder
l Hk.(Pof.ZZStciucek.);

6) von rohem Zink beim Eingange vom Zentner 1 Rthlr. oder 1 Fl. 45 Kr. (Pes.
42 Zink 2c.).

B. In Bezug auf die Tarasähe:
An Tara wird bewilligt fur:

4) Tabaksblätter, unbearbeitete, und Stengel Pos. 25 v. 1.);

a) in Seronen (nicht von Thierbäuten) 12 Pfund vom Zentner Bruttogewicht;
5) in Thierhäuten 8 Pfund vom Zentner Bruttogewicht;

2) Tabaksfabrifate (Vos. 25 v. 2. a. und 6.) in Kanasserkörben 12 Pfund
vom Zentner Bruttogewicht.

C. In Bezugauf die Fassung einzelner Positionen.
4) In der Pos. 51 „Schwefelsaures rc. Kali“ sallen die Worte: „alle Absälle von

der Fabrikation der Salpetersäure" hinweg.
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2) An die Stelle der Anmerkung 2. zur Pos. 6 „Eisen und Stahl' tritt folgende
Bestimmung:

Von Robstahl, seewärts von der Russischen Grenze bis zur Weichselmündung
einschließlich auf Erlaubnißscheine für Stahlfabriken eingehend, wird nur die
allgemeine Eingangs-Abgabe erboben.

3) Bei Pos. 6 72 „Grobe Eisen= und Stahlwaaren“ fallen die Worte: „Ma-
schinen von Eisen“ hinweg.

4) die Ausnahme zu Pos. 220 „Nohe Leinwand 2c." soll künftig dahin lauten:
Ausnahme. Nobhe, ungebleichte Leinwand geht srei ein:

na. in Preußen:
auf den Grenzlinien von Leobschüh bis Seidenberg in der Oberlausitz und von
Gronau bis Anholt nach Vleichereien oder Leinwammärkien;

bb. in Sachsen:
auf der Grenzlinie von Ostritz bis Schandan auf Erlanbniöscheine.

Dritte Abtheilung des Larifs.
Bei der Durchsfuhr von Waaren, welche
A. rechts der Oder, seewärts oder landwärts über die Grenze von Memel bis

MyslowiyU½# (die Eisenbabnstraße über Myslowitz ausgeschlossen) ein= und über
irgend welchen Theil der Verelnszollgrenze wieder ausgehen; de#gleichen welche

B. durch die Odermündungen oder links der Oder eingeben, und rechts der
Oder seewärts oder landwärts über die Grenzlinie von Memel bis Myslo-
wiß (die Eisenabnstraße über Mpolowiß ausgeschlossen) wieder ausgeben; und
endlich, welche

C. auf der Eisenbahn über Myslowiß ein= und rechis der Oder wieder ausgeben,
wird — mit Ausnahme der unter Nr. 8 9 und 10 des ersten Abschnines genanmen
Gegenstände, für welche die blsherigen Säße gültig bleiten — erhoben vom Zeumer

3 Sgr. oder 121 Krenzer.
Funfte Abtheilung des Tarifs.

Die Vestimmung im zweiten Saß unter Zisser V., wonach, im Fall eine Waare
aus Seide oder Floretseide in Verbindung mit andern Gesrinnsten aus Baumwelle,
Leinen oder Wolle bestebt, die Deklaration alv „balbseidene Maare“ genügt, sindet auf
Gold= und Silbersiosse und auf Bänder keine Anwendung.-

Gera, am 5. November 1853.

Fürstlich Reuß-Mauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Sckhlic.
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Gesetzsammlung
Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 155.

Der am Schlusse des ersten ordentlichen Landtags erthellte Abschied wird in dem
Nachstehenden zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Gera, am 23. Novbr. 1853.

Fürstlich Reuß-Mauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, von Gottes Gna-
den Jüngerer Linie und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen,HerrzuGreiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Nachdem der durch Unser Ausschreiben vom 13. Oktober 1851 zusammenberufene,
am 10. November desselben Jahres seierlich eröffnete ersie ordentliche Landtag die ihm
gentllten wichtigen und umfänglichen Arbeiten zum größten Theile gelöst hat und die ge-
seyliche Periode, für welche dessen Mitglieder gewählt waren, ihrem Ende sich nähert, so
it der Augenblick gekommen, wo Wir es für angemessen erachten, die Verhandlungen
des Landtags zu schließen.

Derselbe kann mit Genugthuung auf die durchlaufene Periode zurückblicken. Seiner
angestrengten Thätigkeit und seiner treuen Mitwirkung bei Berathung der ihm vorgeleg-
ien Gesepentwürse isi es gelungen, eine Reihe der wichtigsten Verelnbarungen zu Stkande
zu bringen, welche auf lange Zeit hinaus die öffentlichen Zustände, sowie die Wohlfahrt
des Staates zu ordnen und zu gewährleisten veeignet sind.

Ausgegeben den 30. November 1853. 6
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Als Nesultat der zwischen Unserer Staatsreglerung und dem Landtage gepflogenen
Berathungen sind bereits Landesfürstlich sanktionlrt und publizirt:

1) das revidirte Staatsgrundgesen nebst dazu gehsrigem Wahlgesehe,
2) die Verordnung wegen Aufhebung der Deutschen Grundrechte,
3) das Strafgesehbuch nebst dazu gehöriger Verordnung, die Vollstreckung der Todes-

strafe betreffend; ingleichen das Geseh zum Schute der Holzungen, Baumpflan=
zungen, Wiesen, Felder und Gärten,

4) die Verordnungen über den Erwerb und Verlust der Staatsangehörtgkeit, sowie
5) über die Trauung von Ausländern,
6) die Nachlragsverordnung zu F. 1 der Saalburger Landschulenordnung,
7) die Erläuterungsverordnung zu dem Kollateral. Erbschafts-Gesetze,
8) die Verordnung über die von den Ortsvorständen der Landgemeinden zu liguidi-

renden Gebühren,
9) die Gesetze über Regylirung der Presse, sowie über das Vereins= und Ver-

sammlungsrecht,
10) das Gesetz über die Personal= und Gewerbesteuer,
11) das Gesetz über Organisation der Verwaltungsbehörden,
12) das Geseb über das Verfahren gegen Vagabunden und andere gemeinschädliche

Individuen, sammt Nachtragsverordnungen,
3) die Gesetze über kaufmännische Anweisungen, sowie über die Firmen= und Prokura-

Ordnung,
14) die Verordnung wegen Ausdehnung des Gesetzes, wegen Anslellung verpflichteter

Leichemwelber auf die Fürstenthümer Schleiz und Lobenstein-Ebersdorf,
5) die Verordnung wegen Einführung der Landthicrärztlichen Instruktion in den-

selben Landeötheilen,
16—18) die Gesetze über Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit, über Aufhebung

des befreiten Gerichtsstandes und die Organisation der Gerichtsbehörden,
19) das Gesey über Wiedereinführung der Stellvertretung beim Militär,
20) das Gesetz über den Civilsiaatsdienst, 6
21) das Gesep wegen Aufhebung des Lehnsverbandes,
22) die Verordnung wegen Aufhebung der Chausseegeldbesreiungen,

sowie auch mehrere andere, mit dem Landtage vereinbarte administrative Verordnun-
gen und Maßregeln getroffen worden sind, welche bereits in das Leben getreten sind und
Frucht zu tragen begonnen haben, wohin Wir namentlich die Ertheilung der Befugniß
zum Disfontiren von Wechseln für hiesige Sparkasse, sowie die Errichtung einer Spar-
kasse in Lebensiein, die Erwerbung des Enkeschen Fabrik= und Gaiten-Grundstücks zu
einem Militairhospitalc, — was ohne Aufnalme eines Passivkapitales ermöglicht worden

—

—
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ist, — sowie die ebenkuell übernommene theilweise Garantle für den Bau einer Eisen-
bahn zählen.

Den Verhandlungen des Landtages, wie sie in den Protokollen niedergelegt oder durch
die einzelnen Schriften des Direktoriums zu Unserer Kenntniß gekommensind,haben
Wir Unsere stete Aufmerksamkeit gewidmet und werden die aus denselben heworgegange-
nen Bemerkungen, Anträge und Wünsche zu einzelnen, noch nicht zur Veröffentlichung
gediehenen Gesetzen, namentlich zu

dem Gesetze über das Intestat-Erbfolge-Recht,
der Verordnung wegen Interpretation des Gesetzes über den Indizienbeweis,
dem Gesetze über den Waffengebrauch bel Ansübung des Forst-- und Jagdschuzs,
der Sporteltaxordnung für die Verwaltungsbehörden

gern berücksichtigen, wobei jedoch, so viel die Verordnung über den Wassengebrauch in.
Beziehung auf die von den einzelnen Gemeinden angestellten Flurwächter betrifst, die
Vorkehrung der im Interesse des Lebens und der Gesundheit der Staatsangehörigen be-
gründeten Vorsichts= und Sicherheitsmaßregeln selbstverständlich vorbehalten bleiben müssen.

In Bezlehung auf die blöher nicht berührten einzelnen WGegenstände der Verhand-
lungen, worüber von Seiten des Landtages besondere Anträge formulirt worden sind, er-
öffnen Wir demselben Unsere Entschließung in Folgendem:

1.
Wir werden Anordnung treffen, daß auch fur die Justizbehorden elne zeltgeinäße

Taxordnung entworfen, provisorisch eingeführt und dem nächsten Landtage zur Ge-

nehmigung, bezüglich fernerweiten VBerathung vorgelegt werde.
Die Umgestaltung und zeitgemaße hriceling der Gewerbegesehgebung erkennen

auch Wir für ein dringendes Bedürfniß und werden sie Unseren Behörden als
einen besonders wichtigen Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit und Thätlgkeit empfehlen.

3
Die bevorstehenden Revisionen der Tarise für die Versonal= und Gewerbesleuer

und die dabei zu machenden Erfahrungen werden die beste Gelegenheit geben, auf
eine Prüfung des Gesetzes selbst einzugehen und die in Anregung gebrachte wichtige
Frage wegen wesentlicher Umgestaltung oder wegen Vertauschung desselben mit ei-
nem Klassensteuergesetze in Erwägung zu ziehen und dabei den Anträgen des Land-
tages diejenige Berücksichtigung zu widmen, welche dle Wichtigkeit des Gegenstandes
erfordert.

4.
Die Einführung des öffentlichen Strasverfahrens mit Mündlichkeit und Staats-

anwalischaft ist durch das Staatsgrundgeseh bereits zugesichert, erfordert aber jeden-



56

falls die reislichste Prüfung, und während Wir diese Letztere Unseren Behörden
zur unablässigen Pflicht machen, erachten Wir für zweckmäßig, die in nächster Zeit
bevorslehenden legislativen Maßregeln größerer Nachbarstaaten abzuwarten.

5
Wegen Festsiellung eines Militärstaatsdiener-Gesehes werden Wir die, in der auf

der Bundeskriegs-Verfassung beruhenden Verbindung mit dem Fürstlichen Hause

Greiz begründeten geeigneten Schritte 1
Wenn Wir demnächst gleich Sennel daß die Rücksichten auf die finanziellen

Kräste der Landeskasse es nicht erlauben, daß ein zweckmäßiger Umbau des Zucht-
hauses in Lobenstein sofort in Angriff genommen werden kann, so werden Wir doch
die zu einer äußeren Umfassungsmauer bewilligten Mittel benuhen lassen, um auf
der einen Seite für die Gesundheit der Sträflinge, auf der andern Seite für die
Sicherheit der bürgerlichen Gesellschaft in möglichst zweckmäßiger Weise Sorge zu
tragen.

Dagegen werden Wir
7.

die Erweiterung der Gefängnisse zu Lobenstein, welche im Interesse der Strafrechts-
pflege so wesentlich nothwendig ist, und wozu der Landtag die postulirten Mittel
bewilligt hat, mit allen Rücksichten auf Ersparnisse, welche sich irgend mit dem
Iwecke vertragen, zur Ausführung bringen lassen.

6
Wegen der in Anregung gekommenen Revision der Statuten für die Sparkasse

in Lobenstein werden Wir nicht bloß den Verwaltungsrath mit seiner Erklärung
bören, sondern auch das Gutachten anderer sachverständlgen Behörden vernehmen,
um sodann nach Befinden sofort geeignete Enischließung fassen oder dem nächsien

Lanudtage die nöthige Mittheilung machen zu können.
9

Wir mögen die Rücksichten nicht verkennen, welche den Landtag abgebalten haben,
schon jeht mit einer Bewilligung für den Bau einer Kalerne im hiesigen One
heworzugehen, und wenn Wir daher von dieser Maßregel, welche nicht bloß im
Interesse des militärischen Diensies, sondern namentlich auch in dem der allgemeinen
Wohlfahrt, der öffentlichen Sicherheit und der Strafrechtspflege, welche insgesammt
ein umfängliches, wohleingerichtetes Landarbeitshaus, wozu das gegenwärtig als
Kaserne benutzte Gebäude ursprünglich bestimmt war, erheischen, nothwendig bleibt,
für jetzt absehen, so behalten Wir Uns doch vor, auf dieselbe zu gelegener Zeit
zurückzusommen.
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10.
Von der unverkennbaren Nothwendigkeit der Abschaffung des Wandeltisches bei

einzelnen Schulstellen innig durchdrungen, werden Wir die in thellweiser Vewilligung
der hierzu erforderlichen Milkel gebotene Veranlassung gern benutzen und Unseren
Behörden die dazu führenden Schritte zur besonderen Pflicht machen.
In Beziehung auf die Finanzverwaltung des Landes hat der Landtag diejenigen

Schwierigkeiten glücklich zu überwinden gewußt, welche der Aufstellung eines gemeinsamen
Etats für die bieber getrennt verwalteten Landestheile bindernd in den Weg traten, wie
auch in der Mittheilung Unsers Ministeriums vom 10. März d. J. angedeutet ist.

Wir sind erfreut, Unsere Zufriedenheit mit den deshalb gepflogenen Verhandlungen
im Allgemeinen aussprechen zu können und eröffnen rücküchtlich der einzelnen Punkte
dem Landtage fernenveit Folgendes:

II.

Wir genebmigen die Beratbungen und Beschlüsse über den von Uns vorgelegten
Gesepentwurf wegen Konsolidirung der Staatsschuld und Vereinigung des Kassen-
wesens — A. Nr. 28 — sowie Wir den von dem Landtage gebilligten Vorschlägen
seines Finanzausschusses wegen Amortisation der Staatsschuld und dem darauf
basirten Finanzplane, wie solcher Seite 157 des gedruckten Ausschußberichtes B.
Nr. 19 enthalten ist, Unsere Sanktion ertheilen.

Wir genehmigen die Vereinigung und Zusammenlegung der zeither in getrennten
Kassen und Hlechnungen verwaltet gewesenen Landes= und Chausseebauschulden und

deren Ueberweisung an die HBaupistaatetas e und bestatigen wiederholt
die mit Unserer Kammerkasse gepflogene Lr#n und das in dieser Bezichung
getrofsene Abkommen, wie solches in Unserm Dekrete vom 28. vorigen Monats, so
wie in den Protokollen über die vertraulichen Sihungen vom 26. und 27. vorigen
Monats näher bezeichnct ist.

14.
Wir erklären Uns bereit, die sämmtlichen Domanial= und Kammergüter, wie sich

solche im Eigenthume und Besitze Unseres Fürstlichen Hauses besinden, der Giuund=
besieuerung zu unterwerfen und werden die zu bleibender Auoführung dieser Maß-
regel dienenden Schritte unverzüglich thun.

15.

Dem von Unserm Ministerium aufgesiellten und von dem Landtage geprüsten
Etat über den Staatshaushalt nebst dazu gehörigen Unterlagen, wie solcher auf
Grund der gepflogenen Verhandlungen zusammengestellt und der unterthanigsten
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Erklärungsschrift des Landtages beigefügt st, ertheilen Wir Unsere Genehmigung,
wollen auch der Herabsehung einiger Kapitel der Ausgabe und den darauf gerichteien
Wünschen und Bitten des Landtages nicht entgegen sein, jedoch wie sich von selbst
versteht, unbeschadet der in der einen oder andern Beziehung etwa bestehenden
rechtsbegründeten Ansprüche, sowie mit Vorbehalt verandwortlicher Verfügungen bei
solchen Positionen, welche eine feste Etatisirung ihrer Natur nach nicht zulassen,
oder solcher Kapitel, welche von Erelgnissen abhängen, die außerhalb menschlicher
Berechnung liegen, wie namentlich das, durch eintretende Invaliditär oder Todeo=
fälle bedingte Kapitel für Pensionen.,

16.
Die zu elnzelnen Kaplteln des Einnahme= und Ausgabe-Etats angeregten

Wünsche und Anträge betreffend, so lassen Wir insoweit, als sie nicht bioher schon
Erwähnung und Erledigung gefunden haben, dem Landtage Folgendes unverhalten:

Zu Kap. I. der Einnahme.
n

Wir genehmigen das Verhältniß, nach welchem zwei Drittheile des Exigenz-Elats
durch die Grundsteuer und ein Drittheil durch Personal- und Gewerbsteuer aufge-
bracht werden soll, behalten Uns aber vor, auf das in der Mittheilung Unsres Mi-
nisteriums vom 10. März dss. Is. hervorgehobene und näher motivirte Praeccipu-
um, womit der Grundbesitz vonweg zur Mitleidenheit zu ziehen sein dürfte, bei ge-
legener Zeit und passenden Verhältnissen zurückzukommen.

b.

Die bei der Braumalzsteuer hin und wieder vorkommenden Fixationen werden
wir möglichst beschränken, unter allen Umständen aber so regeln lassen, daß für die
Staatokasse in keinem Falle ein Verlust zu besorgen stehet. —

Zu Kap. III. der Einnahme.
genehmigen Wir die Anträge des Landtags und werden die den Strafanstalten bio-
ber schon zugewiesenen Einnahmen von Dispensationen in kirchlichen Fällen densel-
ben auch während der nächsten Finanzperiode gern belassen; erklären Uns auch

zu Kap. VI.
mit Einführung eines Kartenstempels einverstanden, gleichwie Wir

zu Kap. VIII. und IX. der Einnahme
die Auträge wegen der Invaliden= und der Vollmachto-Kasse insoweit genehmigen,
als die von Unserm Ministerium rücksichtlich der Leytern zu Protokoll ertheilte Aus-
kunft über die Sachbewandtniß es füglich erscheinen läßt.
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Zu Kap. X. der Einnahme
genehmigen Wir die Anträge wegen der hiesigen Sparkasse und werden bei Ver-
waltung der Kollateral-Erbschaftokasse den ausgesprochenen Wünschen gern Berück-
sichtigung schenken.

Nur bleibt es vorbehalten, einzelne dringende Bedürfnisse für Kirchen= undSchul-
Angelegenheiten auf dieselbe zu verveisen, jedoch wie sich von selbst versteht mit
Rlechtfertigung gegen den Landtag und unbeschadet des ausgesprochenen Wunsches,
den Fonds vorerst auf die Höhe von 20,000 Thaler zu bringen, bevor bleibende
Venvendungen von eingreifender, nachhaltender Wirkung darauf verwiesen werden.

Wenn Wir demnächst damit einverstanden sind, daß die Kollateral-Erbschafts-
Kasse der Landständischen Ueberwachung im Sinne des Grundgesetzes unterliegt, so
kann deren jepiger Betrag doch nicht in den Einnahme- Etat des Budgets auf-
genommen, vielmehr nur als ein, dem Lande eigenthümliches Activum aufgeführt
werden.

Zu Kap. I. der Ausgabe.
Gern werden Wir auf Verminderung des Aufwands für Gesandtschasten Bedacht

nehmen, jedoch müssen gerade hier die Rücksichten auf den Zweck und den Nupen
chwaiger Vertretung im Auslande, sowie auf die ungetrübt zu erhaltenden auswär-

tigen Beziehungen vorzüglich in 5%% genommen werden.
Zu k der Aus-

Wir pflichten den i * Variawonte des Landtages wegen Bildung
eines besonderen Departements für die Finanzverwaltung bei Unserm Ministerium
im Allgemeinen bei und behalten Uns nur vor, solche Anordnungen zu treffen, wel-
che dem Geschäftobetriebe neben der freien, selbstüändigen und verantwortlichen Stel-
lung des Departementochefs die Vorzüge kollegialer Berathung sichern.

Zu Kap. IV. der Ausgabe.
Die Ausgabe auf die Justizpflege werden Wir im Sinne der Anträge des Land-

tags mit möglichster Beschränkung des Aufwands, soweit der Zweck sie nur irgend
zuläht, regeln lassen; genehmigen

. VI.

die Uebernahme der städtischen Wtel in Gera auf den Staat und werden die für
ras Fürstenthum Gera vorgeschlagene Gensd'armerie in das Leben rufen lassen, so-
weit die dazu bewilligten Mittel dieß in zweckmäßiger Weise gestauen.

Nicht minder werden wir
zu Kop. XIII.

rldsichtlich des Aufwands auf das Militatr den Wünschen des Landtages soweit
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Verücksichtigung angedeihen lassen, als die Verpflichtungen gegen den Deutschen Bund
und die besiehende Verbindung mit der Aelteren Linie Unstes Fürstlichen Gesammt-
hauses zulassen.

Zu Kap. XIV.
Die Vewilligungen für Schulzwecke, welche der Landtag in gerechter Würdigung

der hohen Aufgabe, der es dabel gilt, gemacht hat, haben zu Unserm besenderen
Wohlgefallen gereichet, und werden Wir die in Beziehung auf die Taubsiummen=
Anstalt zu Oberböhmsdorf geäußerten Wünsche möglichst zu verwirklichen Uns an-
gelegen sein lassen, daneben aber Verfügung tressen, daß die zu Gunsten der Lan-
desschule zu Gera bewilligte Erhebung der bioherigen Abgabe von gerichtlichen Hand-
lungen ihren ungehinderten Fortgang habe, sowie Wir damit volllommen einverstau-
den sind, daß diese für Unser gesammtes Vaterland so hochwichtige Anstalt der be-
sondern Jürsorge der Landesvertretung empfohlen und deren Konkurrenz bei Ver-
waltung des ihr gewidmeten Aerars ungeschmälert erhalten bleibe.

Indem Wir
zu Kap. XVII. und XX.

das ausgesprochene Anerkenntniß der bisherigen Zahlungen an andere Kassen und
der Entschädigung für Wegfall der Tranksteuerfreiheit, wie solche in dem von Un-
serm Ministerium vorgelegten Etat unter X VII. dargelegt und in dem Berichte des
Finanzausschusses B. Nr. 19 Seite 186 flg. aufgeführt sind, biermit annehmen,
wollen Wir, die beanstandete Summe von 60 Thlr. 23 Sgr. 5 Ui zur Cntschädi-
gung mehrerer Kameral-Beamten für weggefallene Tranksteuerfreiheit Unserer Kam-
merkasse zuweisen, wogegen die von dem Landtage beanstandete Uebernahme der auf-
berechneten Entschädigungen an verschiekene Kommunalkassen sowie aneinzelne Kom-
munaldiener, Amts= und Steuerschulzen, wie sie S. 202 und 203 des Auoschuß-
berichtes B. Nr. 19 näher aufgeführt sind, weiterer Erörterung, sowohl in Bezie-
hung auf die Nothwendigkeit, als auf die rechtliche Natur der desfallsigen Ansprüche
vorbehalten bleiben muß.

Den
zu Kap. XXll. der Ausgabe

für den Chaussee= und Wegebau gemachten Bewilligungen sowohl für den ordentli-
chen, als für den außerordentlichen Vedarf ertheilen Wir Unsere Genchmigung und
werden in Uebereinstimmung mit den bei einzelnen Posttionen auogedrückten Wün-
schen darauf Bedacht nehmen lassen, daß ein Gebrauch davon gemacht werdr, wel-
cher auf der einen Seite dem Znecke genügel, auf der andern aber die Kräfte der
Staatskasse so weit als zulässig und möglich ist, schonet.

Die hierbei in Frage gestelle Besoldung von 290 Thlr. für den Germeter in
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Eberödorf gehört zu denjenigen Posten, bei welchen Wir den Vorbehalt rechrsbegrün-
deter Ansprüche zu machen für nothwendig erachtet haben. —

Wenn es demnächst bedauerlich ist, daß die Kräfte der Landeskasse es nicht er-
lauben, die zu Korrektion der Straße über den Wetteraberg erforderliche Summe
von 5500 Thlrn. schon jetzt in das Ausgabebudget für die nächste Finanzperiode auf-
zunehmen, so muß es vorbehalten bleiben, auf diesen für den öffentlichen Verkehr
wichtigen Gegenstand zurückzukommen, sobald es nur immer die Umsstände erlauben.

Die

zu Kap. VIII. und XVI11.

gestellten Anträge wegen der Pensionen und Wartegelder werden Wir insoweit te-
riucksichtigen, als es die dabel in Frage kommenden rechtlichen Ansrrüche gestalten
und zu Erleichterung der Landeskasse die Pension des abtretenden Justizbeam#en zu
Hirschberg auf Unsere Kammerkasse übernehmen, im lebrigen aber dem auagedrück-
ten Wunsche, daß zu Vermeldung allin vieler Peüstonen die betheiligten Beamten
moglichst im Staatsdienste untergebracht werden mögen, Rechnung tragen, soweit es
irgend möglich ist.—

Den wegen fernerweiter Ausgleichung der von dem bisher sieuerfreien Grund-Ei-
genthume nachträglich etwa zu fordernden Grundsteuern gemachten Vorbehalt werdrn
Wir mit der nächsten Landesvertretung in weitere Erwägung ziehen, und die für
das gesammte Land gleich wichtige Angelegenheit wegen der Getraidemagazine und
Verwendung der dazu bestimmten Fonds im Sinne der Anträge des Landtags zu
ordnen Uns angelegen sein lassen. —

Wenn Wir hiernächst hoffen, daß es durch weise Sparsamkeit gelingen werde, mit
den bewilligten Mitteln auszulangen, ohne die Kräste der Staatsangehörigen noch weiler
in Anspruch zu nehmen, so vertrauen Wir auch der Zukunst, welche eine Erleichterung
der jetzt nöthigen Opfer gewiß zulässig machen wird, sobald nur erst die Unerläßlichen
Schritte in der neuen Entwickelungsperiode des öffentlichen Lebens zur Auoführung ge-
kommen sein werden. —

Blicken Wir nochmals auf die Verhandlungen des jehigen Landtags und deren Er-
gebnisse zurück, so sehen Wir Uns gedrungen, dem Landtagsvorstande das Anerkennt#iß
seiner rühmlichen Geschäftsleitung, den einzelnen Abgcordneten aber das Zeugniß augszu-
sprechen, daß sie im Geiste des Staatsgrundgesetes redlich bestrebt gewesen sind, dem Ver-
trauen ihrer Wähler zu entsprechen, daß sie daher gerechten Anspruch auf Unseren, wie
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auf des Landes Dank sich erworben haben, und indem Wir sie hiermit verabschieden, drü-
cken Wir ihnen und durch sie Unseren gesammten getreuen Unterthanen die Versicherung
Londesfürstlicher Huld und Gnade aus.

Schloß Osterstein, am 3. November 1853.

(L. S.) Heinrich der 62. Lüngerer Linie Fürst Reuß.
v. Bretschneider.

An den ersien ordentlichen Landtag.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.
No. 156.

1) Bekanntmachung, die zeitweise Aufhebung des Eingangszolles vom Reis betr.
(Pukl. im Amts= und Berordnungskl. om 16. November 18533.)

Nachdem die Zollvereins-Regierungen sich in dem Beschlusse geeinigt haben, daß
nach dem Vorgange in den Stenewereinsstaaten auch für den Vereich des Zullvereln#
die Erhebung des Eingangszolles für Reis vom 10. d. Mts, ab bis zum
Ablauf dieses Jahret eingestellt werden soll: so bringen wir Solches hiermit zur
öffentlichen Kenntniß, und haben sich die sämmtlichen Stenerhebesiellen hiernach zu
achten.

Gera, den 9. November 1853.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider. Sch

hlick.

———

2) Verordnung hinsihtlich der polizeilichen Kontrole über die auf den Dorfschaften in Arbeit
stehenden fremden Handwerkögesellen.

(Pubt. lm Amis= und Vererdonungsbl. am 10. Nevbr. 1833.)

Da wahrzunehmen gewesen, daß die polizeiliche Kontrole über die auf den Dorf-
schaften in Arbei#t stehenden fremden Handwerksgesellen bisher in ungleichmäßiger, nicht
immer ausreichender Weise gehandhabt worden ist: so werden zur Beseitigung der des-
fallligen Mängel mit Höchsier Genehmigung Sereuissimi folgende Bestimmungen ertheilt
und resp. von Neuem eingeschärft:

Ausgegeben den 7. Dezember 1853. 10
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1.

Jeder Landmeister, welcher einen im Orte nicht heimathsberechtigten Gesellen
bei sich einstellt, ist verpflichtet, hiervon binnen längsiens 24 Stunden vom. Ein-
tritte des Gesellen unter Ueberreichung des Wanderbuchs oder der sonstigen Le-
Fitimation desselben Anzeige bei dem Gemeindevorstande seines Orts zu machen
und hat bei Unterlassung dessen eine Ordnungsstrafe von 1 Thlr. zur Gemeinde-

kasse zu gewärtigen. 2

Die Gemeindevorsiände derjenigen Orte, in welchen Landmeister seßhaft sind,
haben für die bei ihnen anzumeldenden Handwerksgesellen besondere Journale,
nach dem Musier der für die Dienstboten durch Verordnung vom 12. Februar
dss. Jo. vorgeschriebenen Verzeichnisse zu führen, in welche sie die Angemeldeten
nach Namen, Heimathoort, Profession und Alter einzutragen, außerdem aber auch
den Arbeitsmeister, die Zeit des Antritis und später des Abgangs des Gesellen
zu bemerken haben. "

3.

Die ihnen uberreichten Wanderbücher oder Reiselegltimatlonen haben die Ge-
meindevorstände binnen längstens 4 Tagen an die Handwerksbebörde des betref-
fenden Bczirks abzuliefern, damit sie dort bis zum Abgang des Gesellen deponirt
werden.

4.

Sobald der Abgang erfolgen soll, hat sowohl der Arbeitsgeber, als der Ge-
meindevorstand dem Gesellen zu bescheinigen, daß dieser sich während seines Auf-
enthalts wohlverhalten habe und daß seinem Abgange nichts im Wege siehe, da-
mit derselbe sich mit dieser Bescheinigung, ohne welche kein Wanderbuch oder Le-
gitimation verabfolgt werden darf, bei der Handwerksbehörde melden und Lehtere
gehörig visirt zurückverlangen kann.

5.

Ein fremder Handwerköégeselle, der weder ein Wanderbuch noch sonst eine
ausreichende Legitimation vorzuzeigen vermag, darf überhaupt bei Vermeidung

Meister gar nicht in Arbeit genommen oder gefördert werden.

Nach diesen Vorschriften haben sich Allc, die es angeht, zu achten und machen wir
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den Gemeindevorstanden sodie den Handwerksbehörden deren gehörige Handhabung, den
Kreispolizeibehörden aber deren Ueberwachung hiermit besonders zur Pflicht.

Gera, den 5. November 1853.

Uirstlich oNeußfBlguische, Regierung.Bretschneider.
Schlick.

3) Gesetz über die Bestrafung von Jollvergehen gegen fremde Staaten, in welchen durch Hau.
delsverträge die Gegenseitigkeit verbürgt ist.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste von Gottes Gna-
den Jüngerer Lini und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der Fürst Reuß, Grafund Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

vorordnen mit Vorbehalt verfassungsmäßiger Zusiimmung des Landtags, wie folgt:
Art. J.

Wenn von einem fremden Staate, in Erfüllung eines, die Gegeuseitigkeit bedin-
genden Handels-Vertrags, die Vergehen wider die Reußischen Zollgesexe unter Strafe
gestellt sind, so sollen zu Gunsten dieses fremden Staates die nachstchenden Strafbestim-
mungen eintreten:

S. 1.
Wer es unternimmt, Gegenstände, deren Ein-, Aus= und Durchfuhr in dem

fremden Staate verboten ist, diesem Verbote zuwider, ein., aus= und durchzu-
führen, hat die Konsiskation der Gegenstände, in Bezug auf welche das Vergeben
(die Kontrebande) verübt worden ist, und zugleich eine Geldbuße verwirkt, welche
dem deppelten Werthe jener Gegenstände, und wenn solcher nicht zehn Thaler be-
trägt, dieser Summe gleichkommen soll.

8. 2.
Wer es unternimmt, dem fremden Staate die Ein-, Aus= und Durchgangs-

Abgaben zu entzieben, hat die Konsidkation der Gegenstände, in Bezug auf welche
das Vergeben (Zolldefrandatlon) verübt worden ist, und zugleich eine,de vier-
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sachen Betrage der vorenthaltenen Abgaben gleichkommende Geldbuße, welche jedoch
niemals unter Einem Thaler betragen foll, verwirkt.

8. 3.
In allen Fällen, in welchen die Konsiskation der Gegenslände, in Bezug auf

welche die Kontrebande oder Jolldefraudation verübt worden ist, nicht vollzogen
werden kann, ist statt derselben auf Erlegung des Werths der Gegenstände, und
wenn dieser nicht zu ermitteln ist, auf Jahlung einer Geldsumme von fünf und
zwanzig bis zu Eintausend Thalern zu erkennen.

8. 4.
Wer in anderer, als der im 8. 1 und 2 erwähnten Art die Zollgesehe des

fremden Staats übertrikt, hat wegen dieser Kontravention eine Ordnungsstrafe von
Einem bis zu Zehn Thalern venvwirkt.

 ie

Wenn eine Geldbusie von dem Verurkbeilten wegen seines Unvermögens nicht
beizutreiben ist, tritt an deren Stelle nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs
eine verhältnißmäßige Gesängnißstrase, welche jedoch dle Dauer von Einem Jahre
nicht übersicigen darf.

Art. II.

Die Untersuchung und Bestrafung der Vergehen und Uebertretungen wider die
Zollgesetze des fremden Staats erfolgt durch dieselben Behörden und in denselben Formen,
wie die Untersuchung und Bestrafung der Vergehen und Uebertretungen wider die Joll-
hesehe des Reußischen Staats.

Art. III.

Die Mahgaben, unter welchen dieses Gesetz zu Gunsten eines fremden Staats zur
Anwendung kommen soll, werden nach jedesmaligem Abschluß eines Haudelo-Vernags
im Wege dee Verordnung besonders bestimmt werden. —

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrist und beigedrucktem Insiegel.

Gegeben Schloß Ostersiein, am 16. November 1833.

(L. S.) Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
v. Bretschneider.
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4) Berordnung wegen Anwendung des Gesehes vom 16. Novbr. 1853 auf bie Vergehen gegen
die Kaiserl. Königl. Oesierreichischen Zoll-Gesetze.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, von Gottes Gna-
den Jüngerer Linie und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

verordnen auf Grund des Vorbehalts in dem Art. III. des Gesetzes vom 16. Nov. 1853
über die Bestrafung von Zollvergehen gegen fremde Staaten, in welchen durch Handele-
verträge die Gegenseitigkeit bestimmt ist, was folgt:

S. 1.
Die Vorschriften, welche in den Artikeln I. und II. des Gesetzes vom 16.

Nov. 1853 in Bezug auf die Verfolgung und Beürafung der Uebertretungen von
Ein-, Aus= und Durchgangs-Abgaben-Gesehen andrer Staaten erlassen worden sind,
finden nach Maßgabe der Verabredungen in den §§. 12 und folgenden des Zoll-
Kamello mitOesterreich (Gesesammlung Nr. 153, S. 11. d. Ifd. Bds.) vom 1. Jannar
1851 ab für die Dauer des Kartells auf die Uebertretungen der Kaiserlich Oester=
reichischen Ein-, Aus= und Durchgangs-Abgaben-Gesetze Anwendung.

8. 2.
Unser Ministerium ist mit der Ausführung dieser Verordnung beauftragt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Insiegel.

Gegeben Schloß Osterstein, am 16. November 1853.

(L. S.) Heinrich der 62. Füngerer Linie Fürst Reuß.
v. Vretschneider.

5) Uebereinkunft mit Preußen und mehreren anderen Deutschen Staaten wegen Verpflegung

eikrankter und Beerdigung Ernn Angehörigen eines -e kontrahirenden Staates,. d. Eisenach, den 11. Juli1

Die Regierungen von Preußen, Sachsen, Hannover, Kurhessen, Großherzogibum
Hessen, Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Snelitz, Oldenkurg, Braun-
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schweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg-Gotha, Anhalt-Dessau-
Kötben, Anhalt-Bernburg, Schwarzbung-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Schaum-
burg-Lippe, Lippe, Reuß älterer und Neuß jüngerer Linie, sowie die freien Städte
Frankfurt und Vremen, sind übereingekommen, über die Grundsätze, welche genenseitig in
Bezug auf die Verpflegung erkrankter und Beerdigung versterbener Angebörigen des
anderen Staates Anwendung sinden sollen, sich vertragsmäßig zu einigen, und baben zu
diesem Zwecke Bevollmächtigte ernannt, und zwar:

die Königlich Meußische Regierung
den Geh. Ober-Regierungsrath Frantz, und
den Geh. Legationsrath Hellwig;

die Königlich Sächsische Regierung
den Regierungsrath Schmalz;

die Königlich Hannoversche Regierung
den Geh. Regierungsrath Vening;

die Kurfüstlich Hessische Regierung
den Regierungs= und vortragenden Rath im Ministerium des Innern, von

Sunernberg;
die Großherzoglich Hessische Regierung

den Geheimenrath, Freiberrn von Starck;
die Großherzoglich Sächsische Regierung

den Geh. Regierungsrath Schambachdie Grohherzoglich Meglinbms, Scmereie und
die Großherzoglich Mecklenburg-Svelitzische Regierung.

den Reglerungsrath von Vassewipyz;
die Großherzoglich Oldenburgische Regierung

den Ministerialrath Buchholz;
die Herzoglich Braunschweigische Regierung

den Kreisdirektor, Kammerherrn von Hohnhors;
die Herzoglich Sachsen-Meiningensche Regierung

den Staatsrath Oberländer;
die Herzoglich Sachsen-Altenburg'sche Regierung

den Regierungs-Prästdenten Schuderoff;
die Herzoglich Sachsen-Koburg-Gothaische Regierung

den Ministerialrath Brückner;
die Herzoglich Anhalt-Dessan-Köthensche Regierung

den Ministerialrath Walther;
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die Herzoglich Anhalt: Bernburg'sche Regierung
den Regierungsrath Zachariä;

die Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtische und
die Fürstlich Schwarzburg-Sondershauseusche Aegierung

den Geh. Regierungsrath Schambach;
die Fürstlich Schaumburg-Lippesche Regicrung

den Regierungsrath von Campe;
die Fürstlich VLippesche Regierung

den Regierungsrath Meyer;
die Fürsilich Reuß-Plauische Regierung älterer Linie, und
die Fürsilich Meuß-Plauische Regierung jünger ervinie

den Geheimen Regierungorath Schambach;
die freie Stadt Frankfurt

den Dr. von Boltog; und
die freie Stadt Bremen

den Senator Olbers,
welche demgemäß mit Vorbehalt der Genehmigung ihrer Regierungen folgende Besiim-
mungen vereinbart haben:

. 1.

Jede der kontrahirenden Rglerungen - sich, dafür zu sorgen, daß in ihrem
Gebiete denjenigen bilföbedürftigen Angehörigen anderer Staaten, welche der Kur und
Ver#flegung benöthigt sind, diese nach denselben Grundsähen, wie bei eignen Unterthanen,
bis dahin zu Theil werde, wo ihre Rückkehr in den zur Uebernahme verpflichteten Staat
ohne Nachtheil für ihre oder Anderer Gesundheit geschehen kann.

*2.
Ein Ersat der hierbei (S. 1) oder durch die Veerdigung erwachsenden Kosten kann

gegen die Staats-, Gemeinde= oder andere öffentliche Kassen desjenigen Staates, welchem
der Hülssbedürftige angehört, nicht beansprucht werden.

8. 3.
Fur den Fall, daß der Hulsabedurftige oder daß andere privatrechtlich Verpflichtele

zum Ersaß der Kosien im Stande sind, bleiben die Anspruche auf Letztere vorbehalten.—
Die kontrahirenden Regierungen sichern sich auch wechselseitig zu, auf Antrag der betref-
senden Behörde die nach der Landesgesetgebung zulässige Hülfe zu leisten, damit Deu-
jenigen, welche die gedachten Kosten besiritten haben, diesr nach billigen Ansätzen erstatlet
werden.
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8. 4.
Gegenwartige Uebereinkunft tritt mit dem 1. Januar 1851 in Kraft. Mit demsel-

leu Tage erlischt die Wirksamkeit derjenigen Verabredungen, welche bisher über den glei-
chen Gegenstand zwischen einzelnen der kontrahirenden Regierungen besianden haben. Die
Dauer der Wirksamkeit der gegenwärtigen Uebereinkunft wird zunächst auf den Zeitraum
von drei Jahren verabredet.

Sie ist aber auf je weitere drei Jahre als in Krast befindlich für jede der kontrahi-
renden Regierungen zu betrachten, welche nicht spätestens sechs Monate vor dem Ablaufe
der Giltigkeit der Uebereinkunft dieselbe gekündigt bat.

*8

8. 5.
Allen deutschen Bundesstaaten, welche die gegenwärtige Uebereinkunft nicht mit ab-

geschlossen haben, sieht der Beitrin zu derselben offen. Dieser Beitritt wird durch einr,
die Uebereinkunft genehmigende und einer der kontrahirenden Regierungen Vehufs weite-
rer Benachrichtigung der übrigen Kontrahenten zu übergebende Erklärung bewirkt.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten die gegenwärtige Uebereinkunft un-
terzeichnet und untersiegelt.

Eisenach, den 11. Juli 1853.

Aarl. Fr. Franh. Friedrich Hellwig. Karl Schmalz. Heimich Bening-
(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

Heimich Ernard v. Stiernberg. August Riuck Freiherr v. Stark. Ferdinand Schambach.
(L. S.) (I., S.) (L. S.)

Friedrichv.Baßewig. Karl Vucholg. Friedrich Ernard Oberländer. H#mann Schuderef.
(I. S.) (L. S.) (I. S.) (L. S.)

Korl Christian Rudolph Brckner. Karl Heinrich Adelph v. Hehnhorst. Franz alther.
(I. S.) (I. 5.) (I. S)

Friedrich Wilhelm Zacharins. Ferdinand Schambach, für Schwarzb. Rudolsl. u. Sonderöhausen.
—. (#. S.)

Franz Alcrander v. Campe. V##nhard Meyer. Ferdinand Schambach, für Reuß ä. u. j. L.
(L. S.) (L. S.) l.. 8.

Dr. jur. August von Velteg. Georg Heinrich Ollers.
(#I. s.) (I. S.)

Vorstehende Uebereinkunft wird auf Grund Höchster Genehmigung Serenissimi Cle-
menlissimi, nachdem dieselbe von sämmtlichen kontrahirenden Regierungen ratifizirt worden
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ist, hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß derselben in Ge-
mäßheit des §. 5 die Regierungen

41) des Kaiserthums Oesterreich unter dem 27. Oktbr. dss. Is.
2) des Königreichs Würtemberg unter dem 19. Septbr. dse. Jo.
3) des Herzogthums Nassau miltelsi Erklärung vom 15. Sept. dss. Js.
4) des Fürstenthums Waldeck mittelsi Erklärung vom 15. August dss. Is.

sowie
5) die freie Stadt Lübeck mittelst Erklärung vom 23. Juli dst. Is.

beigetreten sind.
Gera, am 17. November 1853.

Fürstlich Neuß-Mlauisches Ministerium.
von eBretf neider.

Schlick.

VI. Vekanntmachung, den vom 1. Januar 1854 an in sämmtlichen, dann zum Zoll.
verbande gehörenden Staaten in Wirksamkeit tretenden Joll-Tarif betreffend.

Im Nachstehenden wird der nach Maßgabe der verelnbarten und im Geseßeswege
verkündeten Abänderungen und Zusätze zu dem bisherigen Vereinszolltarife neu bearbei-
tete Tarif, wie er vom 1. Jannar 1854 an in sämmtlichen, dann den Zollverein bildenden
Staaten in Wirksamkeit tritt, zur Nachachtung hiermit öffentlich bekannt gemacht,

Gera, am 19. Novbr. 1853.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.sch Echlick.

Vereins-ZJolltarif.
Erste Abtheilung.

Gegenstände, welche gar keiner Abgabe unterworfen find.

1. Abfälle von Glashütten, desgleichen Scherben und Bruch von Glas und Dorzellan;
von der Bleigewinnung (Bleigekrähz, Bleiabzug oder Abstrich und Balch) von
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der Gold= und Silberbearbeitung (Münzgräße); von Seifensiederelen die Unterlauge;
Blut von geschlachtetem Wieh, sowohl flüssiges als eingetrocknetes;
Bäume, Snzäuche und Reben zum Verpflanzen, ingleichen lebende Gewächse in
Töfen oder Kübeln;
Bienenstöcke mit lebenden Bienen;
Branntweinspülig
Dünger, tbierischer; desgleichen andere Düngungsmittel, als: ausgelaugte Asche,
Kalkäscher, Knochenschaum oder Zuckererde, Düngesalz, lehteres nur auf besondere
Erlaubnißscheine und unter Kontrole der Verwendung;
Eierz

 Erden und Erze, die nicht mit einem Jollsahe namentlich betroffen sind, als: Bolus,
Bimsstein, Blunstein, Braunroth, Braunstein; gelbe, grünc, rothe Farbenerde: roher
Flußspath in Stücken, roher Gyps, gebrannter Gyps und Kalk, Graphit, (Reißblei,
Wasserblei); Kobalterze; rohe Kreide, Lehm, Mergel, Oker, Nothstein, Sand,
Schmirgel, Schwerspath (in kristallisirten Stücken), gewöhnlicher Töpferthon und
Meisenerde, Töpferthon für Porzellanfabriken (Porzellauerde), Tripel, Umbra,
Walkererde u. a;

 Erzeugnisse des Ackerbaues und der Viehzucht eines einzelnen von der Zollgrenze
durchschnittenen Landgutes, dessenWohn= oder Wirhhschaftsgebäude innerhalb dieser
Grenze belegen sind;

. Fische, frische, und Krebse (Flußkrebse); desgleichen srische, unausgeschälte Muscheln;
4 Feldfrüchte und Getraide in Garben, wie dergleichen unmittelbar vom Felde einge-

führt werden; Flachs und Hauf, geröstet oder ungeröstet, in Stengeln und Bun-
den; serner Gras, Futterkräuter und Heu, auch Heusaamen;

. Gartengewachse, frische, als: Blumen, Gemuse und Krautarten, Kartoffeln und
Rüben, ehbare Wurzeln r2c., auch frische Krappwurzeln, ingleichen Feuerschwamm
roher; ungctrockucte Cichorien; Flechten, Moos und Erdnüsse (Erdpistazien); Karden
oder Weberdisteln;
Geflügel und kleines Wildpret aller Art;
Glasur= und Hafnererz (Alauilous);
Gold und Silber, gemünzt, in Barren und Bruch, mit Ausschluß der fremden
silberhaltigen Scheidemünze; auch Kupferasche;
 Hausgeräthe und Effekten, gebrauchte, getragene Kleider und Wäsche, gebrauchte

Fabrikgeräthschaften und gebrauchtes Handwerkszeug, von Anziehenden zur eigenen
Benutzung; auch auf besondere Erlaubniß neue Kleider, Wäsche und Effekten, in-
sofern sie Ausstattungsgegenstände von Ausländern sind, welche sich aus Veran-
lassung ihrer Verheirathung im Lande niederlassen;
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16. Holz: Brennholz beim Landtransperte auch Reisig und Besen daraus, serner Bau-
und Nutzholz (einschließlich Flechtweiden), welches zu Lande verfahren wird und nicht
nach einer Holzablage zum Verschiffen benimm ist;

Anmerkung. Dem Landtrausporte wird das Aenhbe in losen Stücken auf Flohka-nälen und Sloßbichen hleich geachtet.

. Kleidungsstücke und Wäsche, welche Reisende, Fuhrleute und Schiffer zu ihrem
Gebrauche auch Handwerkszeng, welches reisende Handwerker, so wie Geräthe und
Instrumente, welche reisende Künler zur Ausübung ihres Berufs mit sich führen;
ingleichen Musterkarten und Muster in Abschnitten oder Proben, die nur zum Ge-
brauch als solche geeignet sind; dann die Wagen der Reisenden, ferner die beim
Eingange über die Grenze zum Personen= oder Waarentransporte dienenden und nur
deshalb elngchenden Wagen und Wasserfahrzeuge, letztere mit Einschluß der darauf
befindlichen gebrauchten Inventarienstücke, insofern die Schiffe Auoländern gehören,
oder insofern inländische Schiffe die nämlichen oder gleichartige Inventarienstücke ein-
führen, als sie beim Ausgange an Vord hatten; Reisegerätbe, auch Verzehrungs-
gegenstände zum Reiseverbrauch;
Kunstsachen, welche zu Kunstausstellungen oder für landesherrliche Kunstinstitute
und Sammlungen, auch andere Gegenstände, welche für Bibliothelen und andere
wislsenschaftliche, besonders naturhistorischer Sammlungen öffentlicher Anstalten
eingehen;

19. Lohkuchen (ausgelaugte Lohe als Brennmaterial);
20. Milch;
21. Obst, frisches;
22. Papier, beschriebenes (Akten und Manustripte);
23. Saamen von Waldhölzern;
24. Schachtelhälm, Schilf= und Dachrohr;
25. Scheerwolle (Absälle beim Tuchscheeren); Flockwolle (Abfälle von der Spinnerei);

Tuchtrümmer (Absälle von der Weberei), und die aus Lumpen gewonnene Zupfwolle

(Scrddywolle);
26. Seidencocons und Absälle derselben, ingleichen Flockseide (Abkälle vom Haspeln und

Spinnen der rohen Seide);
Stelne, alle behauene und unbehauene, Bruch-, Kalk., Schiefer-, Ziegel- und
Mauersteine; Mühlsteine ohne eiserne Reifen; grobe Schleif. und Wehsteine; Zuf-
sieine und Traß;

§. Snob, Spreu, Häckerling, Streulaub, Kleie;

— —
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29. Thiere, alle lebenden, für welche kein Tarifsatz ausgeworfen ist;
30. Torf und Braunkohlen, auch Steinkohlenasche;
31. Treber und Trester;
32. Weinstein.

chweite Abtheilung.
Gegenstände, welche * der Einfuhr oder bei der Aussuhr einerbgabe unterworfen find

Funszehn Silbergroschen oder ein halber Thaler Preußisch, oder zwei und funfzig
und ein halber Kreuzer im 242-Guldenfuß vom Zentner Bruttegewicht wird in der Regel
bei dem Eingange, und weiter keine Abgabe bei dem Verbrauch im Lande, noch auch
dann erhoben, wenn Waaren ausgeführt werden.

Ausnahmen hiervon treten bel allen Gegenständen ein, welche entweder nach dem
Vorhergehenden (Erste Abtheilung) ganz frei, oder nach dem Folgenden namentlich:

a) einer geringeren oder höheren Eingangsabgabe, als einen halben Thaler oder
zwei und funfzig und einen halben Krenzer vom Zentner, unterworfen,

2oder

5) bei der Ausfuhr mit einer Abgabe belegt sind.
Es sind dieses folgende Gegenstände, von welchen die beigesetzten Gesälle erheben

werden:



 WVW

Benennung der Gegen-
ande.

Maaß--
lbrderVerzol=

ung.

75

Abgabensäte

beim
Eingang

chd14.Thaaldduh
(mit Eintdeilun
in 30 und 24###1)

nach dem

211. Gulden-Fuß,

beim
Nus ang

1##e-22 Er. 2 Err. ##n Tr..

Für
Tara

wirdvergute:
vom Zeminer

Brutto-Gewichl:

Pfunr.

2

Abfälle
von Gerbereien das Leim-
leder; Tbierflechsen, Ab-

zußte alte Lederstücke, Hr
ner, Hornspitzen, Horn-
späne, Klanen und Nuv-
chen, letztere mogen Janz
oder herktsinert sein.Anmerk. Anechen, seen½en der NFufäsch * 8 zur

Mecklenturgischen, Grenseh
ausgehend, zellsee

Baumwolleund Baum-
enwaaren:

o)Nohr Baumwolle

 ) Baumwellengarn, unges
mischt oder gemischt mit
Wolle oder Leinen:

I. undebleichtes ein= und
weirähge, und Wat,

2. Anetichtes drei · um
mehrdräbtiges, inglei-
chen alles gezwirute, de-

Lueihtt oder gefärbichGarinmss desgleil
chen aus Baumwolle und

Leinen, enBeimischundvon Seide, Wolle und au-
beuvAbhe#n geser-
tite Zeuge und Strumpf-

 3eun.
i

.13tnlk.

Zentr-

.lZc-1lk.

frei.

srei.

·#

15
*5P
2

rrei.

frei.

DDie umier den Zi#none stehenden Jissern kezeichnen 24|lel res Thalces.

18 8 ei# u.
13 8 4—.

7 in



76

Abgabensaäbenl
Für

nach dem TaraMaaßs.
stabder
Verzol=
lung.

Benennuna der Gegen·
W

wird vergutet
des 241. Gulden Fu,

3Utel und
beim

vom Zemner

beim

 4. M. .. Xr. Pfunr.

in Fässerg u.
1 Zeutr. Kt7 in Vauen.

1 Zentr.

1 Jentr 6 nhenn und

 Jentr.
in Essseen und

isten
in Kiten.

Iin Fässern und
1 Zentr. Kiseen.

6 in Vollen.



Benennung der Gegen-
stände.

Maaß=
NeabPderVerzol-!.

lung.

ach d
14.Thaler,

(mit der Einkheilung
es Thalers

in 30tel und 2 #stel),

77

Abgabensätze

beim beim
4 *

nach dem

214. Gulden. duõ.

usaanag

Für
Tora

wird vergütet
vom Zentner

Brutto.Gewicht:
ingeng
Er.

Awd. 90 Scrc.S#hl. (alorn zi. Pfunr.

Schildpatt, Perlmutter,
echten Perlen, Korallen
oder Steinen), auch Sieb-
böden aus Pferdehaaren.

Drognerie= und Apo-
tbeker, auch Farbe-waaren:

a)Cbemische Fabrisate für
den Medizinal= und Ge-
werbogebrauch, auch Prä-
Farake, überische undan-
dere Ocle,Säuren,Salze
Angedscie Shtrk. drol.Maler., Wasch-, Pastell.

sarben undTusche, Far.
ben. und Tuschkasten,seine
Piusel, Mundlack (Okla-)
ten), Englisch-Pflaster,
Siegellacku.s.w.;über-
baupt die unter Drogne=

hiet Apolheker·und Far-waaren gemeiniglich

wesiene Getenndeofern sien besondersE sind
Ausnalmen treten jede

solgende ein, und zahlen
weniger:

b) Alauu.

e) Bleiweiß( Areuiserweiß),
ikwer versetzt, Chlor-

4 Siferoreiel gräner))Eisenbeien, einschließ,lich Giseuroshwasser
e) Erzeuguisse, solgende ro·

1 Zentr.

. Zentr.

Illhentr.

! zeutr.

 eut.

l

to

16
(is

l
(8)

20 in Fãjjern und
Kisten.

16 in Fässein und
Ainen.

 in K#ten.
6 in Vallen.

"! in Küssan-

u n Fässern.



s

————m FürMaa cr Fut nach dem TaraBenemmung der Gegen- siab "soost, 0 #4 l“ eh 7 wird verg#tet
stände. Verzol- 214-Gulden-. FuH, gute

lung. in Zoslel und 27stel), vom Jenmer
beim Brutto-Gewicht

Eingancq Nusgons. ingang Nubgong.
Ribl. Q— zi. ###.l.Kr. Pfund.

br, des Mineral., Thier-
und Pflanzenreichs:

1. KrapppB3e. 2 81
(22.Aloe, Galläpfel; Harze v)

aller Galtung, europäl,
sche und außerenropäi
sche, roh und gereinigt;
Krenzbeercn, Rurkume,
Qnercitron, Safler;
Salpeler, gereinigter
und ungereiniuter sal.pelersaur Natron;kweine SneinTer.
pentin, Waid und Wan Zenttr. . 25 sz

(2)
3. Alcanna, Allferches

Aeigueubernen, Berbe-risbolz, Verberidwur-
zeln, Buchsbanm, Cer.
derubelz, -

panische Erde) Cuco-
nensastt inSzissern; Ce-chenille, Kutvaih,
Cckerdoppern (Nnop-
vern), Elephanten= und
andere Thierzähne, Fär.
berginster; Färbe, und
Gerbewurzeln, nichtbr.
sondersgenanntes Floh=
jaauien Fraueueid
(Gipoipath); Gummi
arabicum; Gummi elu-

sticum in dermsprüng.

cha, rohe ungereinigte;



Benennung der Gegen-
slände.

Maaß-
stab der
Verzol=

ung.

79

Abgabensäte
nach dem

1-1 Thaler-Fuß
(mit der Eintheilumg

d

min 30stel und 21 stel),

beim

2174, Gulden= Fuß,

nach dem

beim
Eingang. IAusgang

Für
Tara

wird vergutet
vom Zentner

Brutto:Gewicht:

Nihl.WAihl.Sr.
(#l#r) l N##.. l kr. Pfund.

Hölzer, außercuropäi,
sche für echsler,
Tischler u. s. w., in
Blöcken und Voblen;
Hornplatten, Indigo,

Kino; Anechendlauen.
robe blos Astist
Kelosnüsse, Lac

schalenu, robe; 7Tragan

Feibiberhen uitschbein)
Anmerk.zue. Die ollge,

sreine G# ¾grnue,
I. 1n6. Weuguisse 4s Nin““

„Thler- und Pflanzen,
um Gewerte= unt

k leneliln 1W mn7-lal=
#iniries, (rpstallisirtes).

1harbtbezer:in Blöcken

2.gemahlen oder geras.
pelt

8)Mennige, Schmalte, un
gereinigteund gereinigt#
Soda (Mineral. Alkalid,

 Zeutr.

 Zemtr.

1 Jentr.
()0

21
(2)



80

Abgabensätze
MV Für

Mooß. 14Thaler-Fuß nach dem Tara
Benennung der Gegen.Kobrer Cmit, ven Einth-ung . wird vergütestände. erzol cs Thalers 214. Gulden-Fuß,

lung. f- 30 und 24stel), vom Zeniner

beim beim Brutto-Gewicht:
Ei 6 Aucgong

diti 2 en% ai. ar. azi. xXx.! Pfund.

Kuvfervitriol, gemischten
Kupser= und Eisenvitriol
weißer Vitriol, Wasser-
Glas; Grünspan, rafft-
nirker (destillirter, kry
stallisirter) oder gema

....... 1 Zenr. 15

Anmerk,

kann zur etreletion auf CErlaukuhßscheinzu einem Sttt
larismäßigen Eingangs.Abz
gabe eingeführt werden.

b Mineralnaser, natür-n Flaschen und14 13ntr. 74 264

Pott. (W. iblhuhi) Potl-(Wai sche;ae.mahlene Kreid "1. 13entr. 3 17

Slensiureund Schweel 13enr. 8 220 36 #t..
1) Sriwestlmres und falz-...... 1 Zentr. 5 173

(4)

mm) Terpentiuöl (Kienöl))# 0 35(6)
5Eisen und Stahl:

2) Roheisen aller A#rt; altes
Brucheisen, EisenfeitHammerschlag IZentr. 10 . 35

(8)
ßb) Geschmiedetes und ge-

walztes Eisen (mit Aus- 4
nahme des saconnirten

Stkben von ½ Cnad-
atzoll Preußisch im

Querschnitt und dar- 1



Benennung der Gegen-
st

Maaß,
stab der
Verzol=
lung.

nach d
14. Thal 2

(mit der Eintheilun
aler

iin Iustel und steh),

81

Abgabenae

uß

beim bei
ang Ausgang

m
1

nach dem

211 . Gulden Fuß,

Für
Tara

wirdvergütet
vom Zentner

Brutto Gewicht.

Rihl i Rthl. 3— I#r. zi. Pfund.

über; dosgleichen Lup-
peneisen,Eisenbahnschic=
#nen, auch Noh= und Ce-
mentstahl, Guß. und raf-
finirterStahtl

c) Geschmiedetes und, ge-
wal##es Eisen (mit Aus-
nadme des saconnirten
in Stiben von weniger

 - -Hisch im Querschnitt

d Fagonnirtes (4Z inStäben; desgl. Eisen,welches zu 28 Be-
standtheilen von Maschi.
nen u. Wagen (Kurbeln,

Achsen und dergl.) ro h

tbeile einzeln einenJeut.
ner und darüber wiehen,
auch Pllugschaarcneisen;

ackwargen Eisenblech,rohes Stahlblech, rohe
(unvelirte) Eisen. und
Swlplatten; Auler,se
wie Anker- und Schiffs-
ketn

rre, brissteEisenb volirteSisabiech volicte G..
sen= und Stablplatten,
Eisen= und Stahldratt

Anmerk l. Ven No#n

1 Zemrr.

1 Zeutr.

 Zeutr.

 Zentr.

#

v

37r

l

l
Ps- 2i-

l
I

s681

(12

Ü

l#o in Kassen und
Anen.

6 in Sien.
 zin Bagen.

io Ssm undKis* #„dsk



82

Abgabensaäbe
Für

Taranach dem

211. Gulden-Fuß,
Benennung der Gegen-

stän t
vom Zeniner

beim

Pfund.Xr.Ar.Kl.F

 .. 1 Zentr.
die ·



Beuennung der Gegen-
Maasi-
stab der
Verzol=

lung.

83

Abgab ensäbe
Für

nach d

(mit der Sinmheilu ngdes Tn 3ustel 8 se0,

nach dem

247 Gulden-FuPß,

Tara

wird vergütet
vom Zeniner

Brutto-Gewicht:

Sr.Str. .
«(a01nR 5 Pfund.

nänchi ilensen
ule

*

Anmerl.

meln und Mühlen,
Keiten (mit Ausschluß

nen, Plätteisen, Schaus
seln, Schlosser, mee
Ringe (olne Peluur)
Schraubsiôcke,Sensen,
Sicheln, Slemmeisen
Stiegeln, Thurmube
ren, Tuchmacher, und
Schneiderscheeren, gre,

be Wangebalen an-gen u. .

Wink sie a: n ga L
aus seinem Gir#n
polirtem Eisen
St#ahl, oder aus dieien
UrstoffeninVerbindung
mit Holz, Hern, Kno-
chen, lobgarem Leder,
Kupser, Messing, Zinn
(letzteres poliret)und an-

* zerdien Metallenal#:

Fannrinre Sieine,ess er Schetren,
Streichen, Schwertse-
gerarbeit u. s. w. (mit
Ausschluß der Nähna.
deln, metallenen Strick.

metallenen Pälelundeln
obne Griffe), lackirlenkn.
skuoanen! auch Ge,wehre a ·

undStahlstein,EnseirGal.
ei .........

An deu Vaytti-

E

Jentr.

E

S

irei. frei .l5
b4

* in Ffür#n undKiste56 lu Aen.
4 ln Valle

1!3 „ FäffernanhInL t I
Amt-Ist-



Beuennuns de Gegen.L

84

— —
geer 100% F nach demD| t eßl. (mittun .

Für
Tara

wird vergütet

Sftleide Hülfen=
auch Beeren:

#) Getreide und Hülsen-
früchte, als: 2
Spelz oderDinkel,
ste (auch #eätzie) .fer, Heid
weizen, Roggen, Bohnen,
hösen-Hirse,Linsen undicken

SeAnmerk. 2. AufderSäch=eSteerzenHehendieunter

Ptund Hülsenfrüch-teesseLand-kanssent= #u-
geigenenermä=1%

a) links der Wr, die-
se ausgeschlossen:

2. Roggen,Gerste,Harafer,
Bohnen, Erbsen, Hirse,

Linsen, Veidetorn undicken
b)rechts er Elbe, die

ichte, Sämereien,

34 Schlääb½
unmern. 1. d S#n 5

1. Weizen, Spelz oder
Dinkel.

1 Bayerl- (4
ei

Schäffl.!!0 . 110

(16)
5¾ . 24

Schäffel.

1 Dresdener. 2 . .

Scheffel.

1 dilo. · I

se Asnngbos

7 es Thaler 241-Gulden-Fuß,
pne in * und *, vom Zentner

beim beim ¶ Vrutto: GewichtEingang. Musgans. Eingan Mus

N —— 5 öl.) 2 k 5 z.ppfund.
schen, Sichsischen, Würt-

kebf Ser eisher z1rnchesehs — frei.. frei.frei, Ifrei. .
8 Flachs, Werg BHeede Zentr 55 . . 173

9 (4



Benennung der Gegen-
stände.

Maaß=
stab der

Verol-lung.

Ein

85

Abgabensätze Für
dem

-Fuß
mich

14-Thaler=
Cmit der Eintheilung

des Thaler 244-Gulden-Fuß,
in 30stel und 24stel)

beim
ang.

nach dem

beim
usgang.

Tara

wird vergütet
vom Zentner

Brutto-Gewicht:

Rehl. Sgr.
Lt

Ser.
FES El. ##r. 1 er, Pfund.

— 0

11 Leihen, Spelz oder
— .esi.Veb.

nHirke7acken

. butrd een .
Anm. vl a Phohn

eenie cheffel oder e-

b) Sämereien und Beeren

1. Anis znd günmel-2.Oelsaat, als:Haufsaaaut.,Lahan. und Leindotter
oder Doder, Mohnsa

1 dito.

1 dito.
dito.—

lZentr.

men, Raps, Rübesaal 1 Zentr.

3. Kleesaat und alle nicht

nanerntiich im Tarifge-annten Sämereien;

anWaöbolderbeeren
Anm. gonprerbee-erSchef

Kleesaat pig mit
53 des Sackes

chäffel de u360So tobee
Glas. und Glaswaa-

a) hbebohlalas(Olas·
Anm. Bei ue *surund

werden zu 1. Zentnen

1 Zentr.

 Zentr.

—

—

—1
(1 —

5
(

173



86

Abgabensätbe
dem *

B der G Maggeteierdub, nach dem Taraenennung der Gegen- mit der Eintheilung ; .
stande. oede des Thalers 244. Gulden-Fuß, wird vergütet

lung. in 30stel und 2ästel), vom Zentner
beim Brutto-Gewicht:

ingang.IAusgang. Ei ngang Ausgan

Jo Rithl. 85 Athl. 5 — Pfund.
veransch

5 rn.67 Altbayeri-
e ¶Kubilt-
oder fuß.
„

erische
b) Weißes Hohlglas, unge-mnie „ungeschliffe-

nes; ingleichen Fensterunnd aun in seiner
natürlichen Farbe (grün

- Wene % 1 Zeuntr.5 515 . 5 EGHästem und
t ann 13 in rten und
v Zentr.4 7 57 Gesel

2

e) *s* geschliffenes, *14riebenes, geschnitte-
bele sbanhen weißeslas; auch Behänge zu
Frnlenchtern von Glas,lasknöpfe, zes *ind en Pa p 1Zentr. 6 10% % 23 Hesfern und

d) Spieg i3 in Körben.
1. wenn - nicht

üb 8 Preußischeoder z Altbayerische
oder 255 KRheinbayeri-
sche Igoll mißt:æ) M belegtes oder

unbelegtes,
aa) enm 7 Stück nicht

44rezish e3r . lZeutr.6 . 1030.

bb) wenn W über !
4 und bis 288

swoh HNBo 47 in Kißen.
Bentr. 44 .



-

87

| —½ Für
gem

Maaß= 1*koeasbenFrn nach dem Tara
"ä egen- mit der Sineinn 6 -Betten-nistng der Oeg . 7 218.Gulden, za, wird vergütet

kung n Zostel uaond 21#tel), vom Zentner
beim beim Brutto-Gewicht:

[Nus Ei [UAusgong

Sar. Egt.Aul. Srsse93 Ar.. “ Pfund.

'geblusen, belegtes oderunbelegte EIIIIIIIIIIIIIE2) brrahtes inid unbelleg.
tes, gegossenes und ge.

bla Ld *Stückm
Cz3zel om Alikao#: Rbrico-

Preuß. trischte bavtt.

beranstie zoch. eaEEN,UU0U½
—574„ouoJ14„ish1Süct 5%% .
EIEIEIIIXIIIBIIIIBIBILIIIE .
-«oo-Igau---.ssvc-wsklett-et20. . ..'sä.
—IpooD-pupkkqf»ch. lSIsick.Io. . .5230· .

Anat-Rekssssaqtkckl-«ssmu
Sols
at

las-w Abgabe einge-assen

 Farbiges, bemaltes oder
vergoldeles Glao W
Umerschied der Fo rui,
auch Glaswaaren in
Verbindung mit unedlen
Metallen und andere
nicht zu den Gespinusten
geborigen Urstosfen;des.
Glastaseln nicht über
288 Preußische aoll 20
das Stück messen. 1 Jentr. 100. .117 30 . . d nnd

13Anm. Spiegel von größeren Kdte,
Dimensienen dus Glas
ses #n ebne Nück,

Mmensienen desGO
gemäß; sanlo “Wut



88.

Abgabens#e
unnach dem *

der G aaß · ’ nach dem Taraenennung der Gegen- Cmit der Eintheilung »-
skzsw 8 des Thalers 2--Gulden-Fuß, wirdvergütet

ii in 30 el und 21stel), vom Jentner
beim beim Brutto= Gewicht:

m 4 &amp;El X

Soer. Sor. ·-Rihi. ib. ai. zr.. zr.] Pfund.

ingangstell danach
aber geringer als 10
ater eder 17 Fl.

tst t-u vel
11 Baute,Felle und Va.

ntiee (arüne, gesalzeue,mockene) HänteundFelle
zurPeberbercitung roherbehaarte Schaf-, Lamm
und Speee rohe u. irei 1 **! 2 13 n HGassein und
Pferdehaare Zentr. rei. c srei rin—i —i

b) Felle zur Pelzwerk.
(Rauchwaaren.) Berei,
tlung..3enr20 . llll. .

16
c)Hasen= und Kaninchen «

ftllckohqmsdshaakelchtr.stei-..15skki...52;
(12

d) Haare von RNindrirh ·;tgeh..... lZcIIlk-skcc...öskci.«..l7j
)

12 Holz, Holzwaaren 2c.

Preuß.a) Brennbolz beim Wasser. Awee .

ansport v . (2)
b) Bau, und Nuphol#z beiu 1 ·.

Wassertransport, od
beini Laudtransbort zin-
LthichtnungssdlblagcAffe-

·s.cn-,lllucn- 6
Eschen= Aborn, Zente.)
Kirich-, Virn., Apsel,erer eiie
Pflaumem., Kornel*W1i
und Huobaunholz 8

—2-2#2
— — r*—
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— — Für
Maaß: 1—d nach dem Tarao

BenennungderGegen- mit der Euchennung »- J
st des Thalers 211.- Gulden, Fuß, wirdvergütet

lung. in Zostel und 24stel), vom Zentner
beim m Brutto-Gewicht.

in ang Aus ang Gin aug NAusga 64

Rihi. J #r lg S:.lae. Pfund.

2. Buchen-; auch Fichten=
annen-, Ferchen-

Pappeln-, Erlen- vzundsanderes wei olz

sernerBandek= Ca Si
gen, Zaschincn, Pfahl last
holz, Flechtweiden rc. * r*r*P“ 110 35.

in% Ku- (8)ursaz.
3. Sihwaaren, Faßbolz

(Dauben) und alles an-
vorgcarbeitetel

Nuphotz:
a) ausdent unter 1. genann

len Holzarten l 1100 k% 2o

B)aud den r*’ denann. (6
tenHolzarte 1 diio. 0 . 1|10 .

Anm. 1. Helz Aassnsn (16)
des Ur

runge, sewetz bell

Wasser= als bel—
s

2. zuutue 1 Zentr. 1 · 145
tust-Anal-chtaSIIssss set-In
an Pisis-

zitslsudnkpbtty
ll
DlckdBlc .

lobe-sec- Ittatitpckum 5 Stück .
I1) Alscke erer Valen

do ie 25 di.ee) Vehin — 25 ito.6#
ten, öabbosz (Dau-

S Fuoshetet u 1 Schiffs- 4
la 15

6) Holzborke oder Gerber, (12



90

Abgabensäte
Für

Maaß nach dem Tara
Benennung der Gegen- .

8 8 241. Gulden - Fuß, vergütet
vom Zenner

beim

 äAr..Nr. Pfunr.

lole, desgleichen
ohlen 1 Jeutr.

4cHolzaschen 35

in Fässern und
Kinen
n



Benennung der Gegen·
stande.

Maaß-
stab der
Berzol-

91

Abgabensaätze
Für

nach dem
14.Thaler-Fuß

(mit der Einkheilung
deb Thalers

in 30tel und 2.astel),

beimingang.

nach dem

214= Gulden.-Fuß,

ana

Tara

wird. vergütet
vom Zentner

Brutto: Gewicht:

Fthl..l#r. Kehl
 NNGé (AdO#r)

Str. Er. Pfund.

13

— —

—..

Fuchs-en-auch Blei= und

r ar die, wie
grobe Sattlerwaaren.

1) Piek gengebran
An

Justrumente, astronomi-
sche, chirurgische, mathe,
malische, mechanische, mu
likalische, oplische, pbr-
sikalische, ohne Rücksicht
anfdie Materialien, aus
denen sie gesertigt sind

Kalender

c) die für'é Inland be.
ne sind, werden nackden, der Stempelabgab#

dalber egebenen beson-
der . 22 ten be-

b) de brtnerden
tragen die Durchgangs-
Abgabe. Der Wieder,

zuspangnmuhnachgewic-er

1 Zentc.

Zentr.

1 Zeutr.

1 Zentr. —

171

20 4(HPstern und
13 la Heil-us
Dis-Laus-

II la Ziff-tu und

v la Villcss



6

18

19

Benennung der Gegen.
stände.

Maaß-

OderVerzol,
lung.

92

Abgabensátze Für
nach dem

I4 Thaler-Fuß
(mit d Sneian
in zosin 24% 6eD.

beim

nach dem

244. Gulden-Fuß,

Tara

wird. vergütet
vom Zeniner

Brutko. Gewicht: -
«

Ser. Sar.l #r Rihl. (u#h Plund.

alk und" Gops,
brannser
(In in rie erste Abibeilung

ausgenemmien werden.)

— oder Weber-

Vc-

(In in die ersle Abtbellung
ausgen mien werden.)

Kleider, ferlge nenc; des
gleichen getragene Kleider
und getragene Leibwäsche,
beide leptere, wennsle zum
Verkauf eingehen

Kupfer und Messing:
a) Geschmiedetes, dhewalz

Hammen lommeen,ahrange·malhennbehDratb,lir#e, —19
tirte Tafeln und 3.

b) Waaren: Kessel, Pfannenuminsergkeiltenmg
ale „sonstigen Wagren
!. und Glhesin

ber-Güriler. und Nad,twaaren.

dungmit edlenWMgaaltenngleichen lackule
bist- und ruinn
u Ven 2 Eua.

1 Zeutr.

1 Zentr.

1 Zentr.

E

192 20 in Kiften.
lI (a Kken
" in Ballten.

1 n ãssern undKSe n
6 in Körten.
¶in Vallen.



Abgabensaästze

nach dem

Bentnnts der Gegen- erh
nde. 58 244Gulden-Fuß,

ung.
beim

N. #r..

Für
Tara

vergütet
vom Zeniner

Pfund.



94

Abgabensäte

.51 Für, Hat-Fuss nach dem Tara

Benennung der Gegen- Bee —2 6 wird vergutet
stände. erzol des 24, Gulden. Fusi, gutesung. fin Zostel uleh. vom Zentnuer

beim Brutto: Gewicht:
EEin ang Ausgang. Eingang.Ausgan

Egr. 41 -- ·Rihl. % Athl. IJ N. Ir. .4 Pfund.

schmuck, Toilckten= und
segenannte Mippeotisch

VerbindungmitAlabaster,
Elsenbein, Email, Koral-
len, Lava, Perlmutter,

Schildpau, seinen!Stein.
arten, unechten Steinen
oder auch mit Schnitzar-
beiten, Pasten, Kamcen
Ornamentenin Metallguß
u. dgl.; seine Parsüme,
rien, wie solchein kleinen
Gläsern, Krulen rc. im

Galameriebandel. und als
Galanteriewgarengesühr
werden; Taichenubren,
Stuß und Wanduhren,
letere mit Andnahmedei
bölzernen Hängeuhren
Kronleuchter in Verbin

düng mitecht vergoldetemversilbertem Mctall;2t und Sibberblaul
(echt oder unccht); Nöb-
nadeln, metallene Slrick-

nadeln, metallenecedeldeln (ohne Grifsse);
Schreibfedern aus Stabl
oder aus Metallkompesi-
tion; gefaßte Brillen aller
Artseine lackirte Waaren
von Metalloder Pappmas.
se (#apier machö), feine



Abgabensaäbhe
Für

O nach dem Tara
Benennung der Gegen- * der

stande. Verzol= 244 , Gulden-Fuß,
vom Zentnerlung.

Pfunkd.Ar.J.i Ar. J Ii.

in8 adsem und
8 Korbtn.Iin Vallen.

 —— —
Nach dem # uniesm 11. Ovleter 16435 *n- Taull,sa dle Jahre 1846, 1847 und 1844¾ 56 55. Ane 8 kenun rer Gestgfer un atn Geld eder Suibit, IX
iaEeptmischen8Maaltsente Cccht vergelren), echten Perlen. raren0 - 5% Bese#igt, eter mil Geld edrtEilber belegt; seener Waatenaus vergenannten Snßtn- in Berblndung mul Alakaster, Bennsteln, Cllenken,
Perlmutter, Fat und unechien nen; seine Parfümerien, wie selche in lleinen Glisern, Krusen 178
im Galanertetandel und ald Slanttritl0e geflitrt cisten; Su ubten mit Ausnabme biser Is blsernen
**: wen; Krenleuchter mit Geld= eer Silbertlant; Fücker; künglliche Blumen und bcheuschtenaetc

Olllcklksckmkw weitere Vestimmung eimem Cungaugs, Zelle ven 160 Ficnr. (1175 l.) -r
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Abgabeusäßbe
Für

Tara

vergütet
nach dem

211. Gulden, Fuß,
Maaß=
siab der
Verzol-
lung.

derBenennung der Gegen-
stände. .

und vom Zentner

belm beim

Pfund.

1 Zentr.
16 in Flilen u1

issen·

Zentr.
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Abgabensätze
Fur

5 der G Maaß= -6 % nach dem Taraenennung der Gegen· J e m * int eilung wird verau
Wot, ". azal= ers 245--Gulden- Fuß, vergütetlung. in zosa oe ka#1#40, vom Zentner

beim beim Brutto-Gewicht:
ingang [Nusgang. Eingang Ausgang

N. Kthi. Nthl. gi. ær. gi. ær. Pfund.

ten; desgleichen andere

1 lackirte Qummi-#abrikate außer Verbin-
ung mit anderen Ma- 7güfer
erialeteien 3entr. . . Ist-: Kost-m

4) Feine Lederwaaren von 6 in Ballen.
Kordnan, Saffian, Ma-
kokin, Brüsseler= und
Dimischem Leder, von
sämisch= und weißgarem
Leder, von lackirtem Le-
der, lackirtem Gummi
und Pergament; Sattel.
und Reiizeuge und Ge-
sd irre mit Schnnen undRingen, gauz oder theil-weise von feinen Monul-
len und Metallgemischen
Handschuhe von Leder

nd feine Schuhe alle

— E — — r# r—

20 in Fässern und

1 zentr.?444 Z s
« bit-Ballen.

«

22cmenqarn Lein-
wand und andere Lei-

#arerren:a) Rohes «

l)Mammungespuntst- lZentc.2. .. 300 . 5 l 8
2) Handgespinnutt.e. 171 .5

(14
5) Gebleichtes, desgleichen
blos abgekochtes oder

Ebäktes (geäschertes
Gur eiusmetbefirbter

*

15]3 in Aifeen.1 Zentr. 3 5
1 „ 7 « ..6tnBall-n-c)1;wnn..» . 3eutr. 4

— — —

*) Nach dem Anhange zum Vereins-Zelltarif pro 1816—1848 unterliegen lederne Handschuhe bis auf weitere Be-
stimmung einem Eingangs-Zelle von 44 Rthlr. (7 Fl.) pro Zentner. 9
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Abgabensébe
. 120h dem bir

» 4.Thaler-Fuß nach dem ara
BenennungderGegen- Be Cmit der Eintheilung wird vergütet

stände. Verol,, Thaale —- ergüte
lung. in 30stel und 2 stel), vom Zentner

beim beim Brutto-Gewicht:
ingang nus GEi Nutgang

# Ribl. . ihi. ESze #.9 *2— r.Hfund.

dowl ! Zentt20 Hi .Segeliuch (10)
Rohe beinwand, rohe
Zwillig und Drillig 4|;48Zeutr. ä0ZJ 13 n Kisten.

Ausuahme. Nohe, un- 36 In Vallen.

gebleichte Leinwand gehrfreic# 1n ßen:
auf den Grenzlinien von
Kobschütz bis Seidenberg
in der Ober-Lau #½ unvon Grenau bis Anholt,
nach Bleibereien odei
tLeinwandmärkten;

en:

auf der Greuzlinie von
Ostri bis Schandaau, auf

Erlaubnißscheine;
s)Gebleichte, gesarbte, ge ·

ruckte oder in anderer
Art zugerichtete, auch

aus gebleichtem Garn
hewebte Leinwand; ge-
bleichter oderin anderer

Ar# #ugerichteter zwillich
undDrillich; rohes und

b
und Handtücherzeng, lei.
nene Ki * auch neuc 13 in Kin.
r . ten, lZentr. 20 . . 135 . V in Körten.C)Binder, aiist or
FrauS Hateemmor 6 in Bekes.
luch, e Kauten,Lhn —is
reu, GespinnsteundTrej-
senwaaren aus Metall.
säden und Leinen, jedo
außer Verbindung mie



Abgabensaätze
— — — Für

nach dem
B 6 Maaß- 14-Thaler. Fuß nach dem Tara

enennung der Gegen- (mit der Eintheilung -
bös-Oe- ko bes Thalers 2414 Gulden., Fuß, wird vergütet

lung. in I0stel und 2stel), vom Zeniner
beim beim Brutto-Gewicht:

ingang. A g g a 69 NAusgang

# Rihl. 8 *n E—- Pfund.
Eisen, Glas, Holz, Leder, 18 in Kinen.

Messing und Stah.4entr.3552 3559 115 6 dun
L) Jwiruspitzen 1 Zentr. 00%SSU 9 u8HOalarl.

23 Licte. (Talg-, Wachs-udStearin. 1 Zenr. 6 10 3 16 in Kisten.

24 Lumpen und andere Ab.
i e zur Papierfabrika=
lipen baumwollene und

Lumpen, auch
macerirte ia (Halb-

tinug);Papierspãne,Ma-t ätersoene und
bedruckte), desgleichen
alle Fischernetze, alte » .. . .

Tansvccklmdsth lchur.kkck 3.!m..i)l.s
ohMliszchmIethlte

sitscdeIiC
hin-Auskäu-
Bitttiischkdsjsagcss-,Mc ändplktn Jag- lzemr.flci. 10

- (8)

25 Material= und Spesze-
ei:, auch Conditor,

und andere
Consumtibilien:

a) Vier aller Art in Jäs.
sern, auch Meth in * r e j 2 15 ½ i in llekerfässein.

5) wrien aller Art, (12
auchArrack,Rum,ranz z m annen,
brannract. und versepie 40 u Mätben, -
Brauntweine, desglei. nn.
chen Hefe aller Art in * *
Ansnabme der Vier. uud — i btaschen.Weinhefe 1 Zeutr. 8 14 . s satt-Entartu-
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Abgabeusátße
# —— " Für

« aler.* nach dem arra
Benennung der Gegen- au e .» ab der wird vergitet

stände. Verzol= des 211= Gulden, Fuß, giung. lin uosien 8 sich, vom Zentuer
beim beim Brucio-Gewicht:

ingana ) Eingang.Kusgang.]
M Aibi. Ribi. 85 — | Pfund.

c,Essg aller Art in Fäs..
dseeeenrn 1 Zemir. 220

(8)

— und Essig, in Fla-ben oder Kruken ein
Ken Zenttn6 11 # in Kisen.

e) Del, in Flaschen oden ic in Ktbin.
Kruken eingehendentr. 11
1t und Most, auch ·

#a) in Fässern Pingeben, Jetr 6 10 30 1½ nugrs-zQeHin ölaschen !1Zemr. 11 in Kilen,f ½ la Körten,
Butter 1 Zeutr.,. 625 " ————-

*1 1. Litennm rih % 1 Torsen.vinich
oie 3nn 1½

2. Einzelne Süücken in
Mengen ven nicht

mebr als 3 Psum
werden zellsrei einge-

lasse n, dvorbebaltsider im Fale elue
ibrauchd öditll—

on nennend-n Its-s-
»s-

ssnsslims MitBe-
hünsligun

boSteiict, zeeichcFrische dzube.henh, acbe uge ·
schmeltenes Felt, Schin-1., Speck, Würste;des. # 8Gufire undkonzeers yroßes Mild 1 JZenr. 3 30öhrüchte (Südseüchte) " " g#en.
auch ätter in
di Ip#felsinen, Ci-
tronen, Limonen, Pom- ! —r

kirbebe Grouaten J ,"-und 1 Zemr. 3 30 B 1 9en
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Abgabenusätze zür
1 * TaraMaaß: Fuß nach dem · «Benksumngv»Gcgc-ls siabder * 4% rsh wird vergüte!

« Verzol- 244 Gulden-Fuß,om Zeiner
lung. in 30stel und 21stel) E#ania

 BBrutto-Gewicht:beim beim
Eingang.Aus Ei

Sar. Sar.Ridl. 2—— h d Ar.l. Pfund.

VerlangderStruer=
pslichtige die utzatn

— ruo zahlt er für
r oder 1fl.10 kr.
algale der Aus-

7 bleiben verdor.
beie unversteuert, wennin Gegenwart von

kee weggeworsenwerde
gh h und gelrock,

tlete Datteln, Feigen,Kastanien, Wo iipen,
Mandeln, Pürslchkerne,
Resinen, Lorbeerblät=Pommeranzen,
krween in Käffein.:½ e Kisten.1 Zentr1 . . 7. .

k)GEcwie- näulich:Gal, 16 4
gant, Jugber, Cardamo-
men, Cubeben, Muskat-

aisenng #men (Ma-cid),Nelken,Pfeffer,Pie.mien baeh Sterna-
Vanille, Zimmt undnic.

Zimut- Cassia, Zimmt= -
EEIIIIBIIIIIIIIIIIIIIJIIE 14 in Fhiten.

6 16
1) Heringe 1 Tonne .. 145,. «

II)«)AIIHC0,cbck,und 15 1F lhöifen mit
Kaffec. NZeutr. 8185 en e

8) Kakaoin Pol und 4 * n-
Kalaoschale 3enr. 4352 . . 111 224 . . .u el.

i u ssse K6

2#** nacter
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Abgabensäte
Für

Maaß,14 Thaler-Fut noch d Tara
Benennung derGegen· n (mit der Einheilung ch dem

stande. Verzol= des Thalers 241. Gulden-. Fuß, wird vergütetlung. jin 30stel und 2#nc0, vom Zentner

beim beim Brutto-Gewicht

and Et. GEingang. Musgang.71 En.4%½ N II S .

n) Gebrannter Kaffes, in-
leichen Kakarmasse, ge-

mblener Kalne, Che-
olade und Ebelelade. 20 sse "¾lvVSurrogate 1 Zeutr. 1 Elen

|1½ %in Körben.än Vallen.
20 in Kisten wen

1 Zmr. und
xr. darutker.o) Käse aller NANt09 Zentr. 20 625 i in Fisien unlet

" uti usw-.
llinßsssmtuud

Näh-III-
p)Kenfitüren, Zuckerwer. 1#s st

enwerk aller Art;
mit Zucker, Eim, ci
oder sonst, namentlich
allc in Flaschen, Buch-
sen und dergl. einge.Wadr, eingedämpfte
oder auch eingesalzen
—rd
müse und audere Con=
sumtibilien (Pilze,Trüf.

— — — —2 — 2

9

Kapern, Pasteten, zube.
reiteter Seuf afel.
bouillon, Saucen und
andere ähnliche Gegen-
stände des seineren Ta. 150 64 Ei- „nd
selgenusses 1 Zenr. L11n . .1915. .Wlmunichh worrunter 13 rr Kn.
Rudeln, Puder, Stirke 6 in Vallen.
mitbegriffen, desgleichen
Mblenfabrikate; aus I
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Abgabensäte
Für

nach dem

. Maaß- 1/1 Thaler-Fuß nach dem Tara
Benennung der Gegen- (mit der Eintheilung - s

stände. f den Thalere 211, Gulden Fuß, wird vergütet
##m9. in 30ftel und 2dgtel), vom Zeuiner

beim beim Brutte-Gewicht:

Iin-on guesen Einger9.Ausgang. SbeiseitEe e..
Getreide und Hülsen-

schae, nämlich: ge-chrotete oder geschält
Körner, He !i - 12 dssen nGrütze, Mehl 1 JZentr. :30 8 un

Anm. 1. Srtni Kez- " ! n.
l (p«ink.1

Mkl) i dem Enn,
gange 4 (er an
er Siasisch. Grenz=
linfe gegen Bötmen 1 Zentr. 73 .

9. Gewöhnliches Reg

535 battn ECm--al alberuen Gunt- N11Zeurr. 5 ..
()

 Muschel, oder Schal,
thicre aus der Sec, als:
Austern, Hummern, aus
geschalle nscheln
Schildtrören und dergl .## Zeutr. 7

8) Reis:

1. geschalter 1 Zeutr 145
2. ungeschälter 1 enn‚“ 20 1.10* 3 4

S (LKochfalz, Stein.istg beigeslattcter
Durchsuhr wird die Ab-
habe besonders bestimmt.
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r 4½ Für
4 1# — nach dem Tara

BenemmungderGegen- C(mit der Echellung wird vergätet
stände. Verzel des Khaera 213. Gulden-Fuf, 6

lung. in Zostel und 2#ustel), vom Zentner

beim beim Brutto·Gewicht
Hus ingang. [Ausgang.

J Fucuo EEr, uhd. e3) z..f.
u) Syrop) I2inFissern, S-*

1. Tabackeblälter, uube- ——
arbeitelc, und Stengel LZeulr.. 75 nn

2. Tabacks-fabrilate: 3 in Ttierhäuten.
a) NauchtabakinRollen, 9 in Ballen al-

bgerollten in
enkrippien Blältem,
oder geschnitten; Ca-
rotten oder Stungen
zu Schmustabal, auch
Tabacksmehl und Ab.
älll 1 Jentr.

1 Zentr.202

5) Die Jollsatze für r— uUnd Sorop sindcbia unIst.mn September 1835 durch dle BerordnungJunl 1653 bestimmt und betragen bisbosls nPl
1) Zzod

" s Vas,r und Hut= Kandis= ie ober eum-
ven= und weißer gesohemer Zuck

) Rogjucker und Forin (Zuckemetl) . .

e) #tker Ler AisohfchtSitbenn zum Rak-
i den besonders aneschrünEN und Controltn

2) Syrop...2.

in
12 in Kanasserker-

en.
V.

% % .5 . B B 6 in VBallen.

1U in Sen.
— — #-

v#tpactt find.
7.—Mras Emgangsabyabe.

Verzollund.Rtt Sgr.] Fl. IAr. /141 in Illlern mit Dauben
vonGichen= u. anderem
harten Hetze.

o 7#in anderen Gäflern.in Kistn38 otbin.
13 in Zssern mit Dauben

von Eichen=undanderem

4 Zeuiner.

rien Holit.
« S-H- en anderen Fässern.

6 en Ee dn 6 zmtr.
1 8 ie 8 Intr.
10 7 Ane uropdischen5— 8 achn “(Cssas-

—t
7 *vo 4

ELEEEIES



26

27

Benennung der Gegen.
ande

Maas
stab der

105

Abgab cu sätze Für
Nach dem

14. Thaler: Fusi

(mit anEimbeium
in 30Kte. v l-

beim
Elngang Nus

nach dem

211.Gulden-FuPß,

beim
us

Tara

wüierd vergütet
vom Zeniner

Bruno-Gewicht:

ang
S#ar.SchlSrlentt. E.a Vr

ang

NXNr.. Pjund.

b) Tbere ..
#) Zucker?)

S.r, in Fässern eingehend)
nui. 1. da m

enin. ein Pund

uninit zuzesebirerd

2. Kekesnuß-, Palm,
Wallralb= da (r#en

die allgemelne Ein-

-*e . Segtnannte Dellu-

en., c Nückst#rebeiniOelschlagen aue
*

tn

Mückstänten.

Papier und Pappwaa
ren:

a) ungeleimtes ordinäres
(graues und halbweißeo)

ruckpapier, auch gro-
bes (weißes und nesärb.

9Packpapieru.Papp-
b)geleimte Papierz unge.

leimtes feines; bumes
(mit Ausnabme der un
ter c. genannten Rowin.Battungen); lilbephirtes, bedruckies Str
liniirtes,zuRechnungen,

) Giche vesstetnde e#nmetkung.

 Zentr.

1 Zentr.

1 Zentr.

d
1 Zentr.

1 Jenir.

8 5S5 .

1o
(6)

srei. frei.

ba in Kisten.
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Abgabeu'säte
— —— — Fir

14. Thaler- duß nach dem Tara
Vencunung der Gegen- 23 (mit der Eintheilung wird vergütet

stände. Verzol, des Thalerê 211, Gulren-Fu#, « g
ung in 30sel und 2stel), vom Zeniner

beim beim Hrutto-Gewicht:
CEingang usgeng. Eingang Auégang

A- —— 5 —. Ofund.

Luleuen, Smichtbriefen,Devisen u. s. w. vorge ·

i Pe#tanordins-Bilderbogen, drogl.Malerde pur ..... 1 Jentr. 8 15
c) Hon— und Silberra-. Papier mit Gold- u6 in Kihen.
Prieener - in Vallen.
geschlagenes Papier;, m-
bleichen " .

diesen papiechletunden 1 dem. i12% .

Anm. A runPackpap#cr wirk die oll-

gemeine * dab
gabt anted) Papierkap. I ...13emk.10. ..l730-)

e) — aus

Poierund Papurite Waarcu ausdie- u Alsten

lieagn auch Fer- " ". Aöintn.
merarbeit aus Slein, Ballen.

pappe, Aophalt oderabulichen Stofsei.. 1 Zenr. 7300

28 Pelzwerr Gerlige Kürsch.nerarbeite

rr) krtesezene Pelze, Mül-
rri’'s ge ·kuerse Delen Pelz=futter und Besähe; und)7 EEEEEEEEE . 46 Sistr-

b) Ferkige, nicht iherzanen « Hals-Ic-
Schafpelze, desgl.weiß
Vemachte und gesärbie,
nicht gefütterte Angoral

*) Noch dem Antange zum Verelns-Zelllarlse pro 1316—1846 r—— Poplerkapelen bls auf weitere Bessim=mung elmem Einzangs-Jelle ven 20 Mihlr. 5 Sl.) Pro Zemine
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Abgabensäte
nach dem r

Maaß 1I4 Thaler.Fuß nach dem areae
Benennung der Gegen- Meh mit der Güatheiung wird vergüret

stände. Verzode Thalers 243, Gulden-Fuß, g
lung. sin 30ftel und 2stel), vom Zentuer

beim beim Brutto-Gewicht.
Zingang., Aucgang.Eingaug.[Aucaan).
* Er l————- Pfund.

undSchaffelle ; uugeft.·
terte Decken, Pelzsurter
und Besdhe 1 Zem.%0 L r*—e und

(6in Ball.
20Schteßpulbder 3es338 . . I —“

30 Seide und Seidenwaa-.
reu:

2) Gefarble, auch weißge.
ke, Se ide und lo-

) — ..... lchllk-8-s-I-l s

2) Gezwirut; auch Zwirn
aus rober Seide, (Näh. ·
geide-Anowsiechielder 13entr.b) Seidene Zeug= und «

clumtpmwnn,Tucher
(Ebawlo),Blonden,Spi·
Beu P tine E

Posamentier-, Kuopf=macher-, Slicker- 8
Pupwaaren,Gewiunst
F

64%16inFässe und
9 la Balle-I— — GE — ·

ad Tressenwaaren aus

der, Messing und Stahl;
ferner Gold= und Sil-
berstosse (echt oder un-
echt); Bänder, ganz
oder theilweise aus Sei-

......... Zum-I « 19230«·2«"Ml1m.c) 9 obigen Waaren, in in Bolin.
welchen auher Seide und #%
Florctseide auch anderch

S.
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Benemmus der Gegen-
siände.

Maaß-
stab der
Verzoll-

lung.

108

Abgabensäte
Für

(mit 1hal
iin ZOstel und 2stel),

241. Gulden= u#,

nach dem

beim
Ausgan

1S#r.Rihl. zttl.)uh.Fl. Tr F ! r.

Tara

boird vergütet
vom Jemner

Brutto-Gewicht:

Pfund.

Spinnmaterialien:Wol-
le oder andere Thier
baare, Baumwolle, vei.
nen, einzeln oder ver-
bunden emhalten sind,
mit Auoschluß der Gold-
und Silberstasf, jolieder Bänder

eife:
. Eräue, stm undan.ere

eneie u
irr inTiselchen, *e

„Buchsen, Argen,Lien u. s. W.

Spielkarten von jeder
Gestalt und Größe, inofern ste in eintten
Vereinsstaaten zum Ge.

e iu Lande einge·
übri werden dürfen, und
izamer Verücksichtigung

der besonderen Stempel=
und K lVorschrift

Anm. Werden dergleichen zum
Durchgange angemes
del, so wlre die Durch
dangdabgat · erheben.

Ste

Mh#ss aus Alabaster,
MarmorundSpekckstein;serner geschliffene echte
und unechte Steine, Per-

! Zeutr.

1 Zentr.
 Zeutr.

1eutr.

(3Zentr.

 S#9ck.

*S

##n 10
(8)

to

20 in Kisten.
Il m Ballen.

13 in Kisten.
6 n VBallen.

16 lu Kisken.
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Abgabensaätze

Maas=
stabder
Verzol=

lung.

Benennung der Gegen-
stände.

nach dem
1 1, Thaler-Fu##

(mit der Eintheilun
es Thaler

in 30stel und 2 fstel),

beimElnsen [usgang:

nach dem

244. Gulden-Fu-#,

beim
ang

Sgr.
Ribl. Rhl. (7E#½ Xr.

Auégang.
l r.

Für
Tara

wird vergüte:
rom Zemner

Brutte-Gewicht:

Pfund.

5

leu und Aeralen ebueGassung
Aum. G et

eteen.), Kinern;Ne Schleif=
auich

! Zeulr.

gangestaan

Steinkohlen 1 Zentr.

1. An der PuußischeSeegrenze und
der7% besglessch4
auf bejender-Erlank=

Aum.

1 Zeutr.

E

Schilf, edine:1) ungesãrb ...

sei-I»Es-oh % Bangenech
te, Decken von ungespal.
teuem Stroh, Span= u.

3entr.

1 Zeutr.

 s

Nohrhüte ohne Garni
tur *r1  Jeutr.

30

— J —

I# in Käfseen und
Ainen.

16 in Faistin unt
islen.

6 in —

5n. m KsflmBsllia



30 —

—

38

7Theer (Mineralibeer und
D

"
Benennung der Gegen-

 o

Maaß=
stab der

erzol=
lung.

110

Abgabensaäbe

14 Thaler- Fuß
(mit der Eintheilung

desThalers
in 30stel und 2 stel),

nach dem

2|#. Gulden.Fuß,

beim
indeng.Ku #gang

Für
Tara

wird vergütet
vom Zeniner

rutto-Gewicht
ang

#tt. Sgt Ser.
(r) *###### ½— Pfund.

- und Strehhnte
ohne Umierschird.

alg (ingeschmolzenesThiersett) und Stearin
Ta

anderer, angert,
ech ..

Töpferwaaren:
a) Gemeine Töpserwaaren

Flicsen, Schmelztigel.

b) Ginfereiges oder weißes
Fayen dirr SteingmnbKrene Peir, Veiuntec *r* *W3
vergoldetes oderversil-
bertes havence ederSteinguteen weiße .

e) Parbellan, farbiges, undweißes mit sarbigen
Streifen, auch derglei,
chen mit Malerei oder
Vergeld ung

E
andered Erdgeschirr, aud
weißes Porzellan und
Email in Verbindun
mit unedlen Metallen.

6) Dergleichen in Verbin,
dungmir Geld, Silber,

, Semilor und.

gemischen, ingleichen al·
ies brige Porzellan vnVerbindung mit e

zavence, Sleingut um

oder nnedlen Moncllen

1 Zentr.

1 Zeum.

1 Zentr.

Jentr.

1 Zentr.

 Zentr.
1 Zentr.

1 Zentr.

!
1Jentr.

 Zeutr.

55 S

10
6)

##

20 in Risten.

r in Baen.

13 in Fässern und
Kisten.

22 in Kisten.
 9 in Kä#ten.
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Abgabensäte

Fet
utue——rr

2. Auf der Grengliniel

nach dem dur

Maß., nach dem Tara
Benemmg der Gegen.Kar. —— vGunten. n wird vergütet

siände. Verzol, Thaler, 1. Gulden Fuß,
lung. iin Zoslel und 2.üel), vom Zeniner

beim beim Bructe-Gewicht:
GEingang.IAusgang.Eingang Ausgang.

3 EchiLEgola S. 3. Ar. sdi. sar. ! Pfund.

auKieb:
) Pferde, Manlesel, Manl-

thierc, Eiiee S#uck. 10 .2 110W
b) Rindrich:
17in und ichisiere . 5. 65Ge 5
2. Kühe 1Suck 4 . 55

z7s 1 Stuck.. . .13130
1 Stück. 5 1

(
c) Schwtine:
I. gemästete 1 Stüc. 1 45 .
2.nmgcn-.. lskück..20 110 .

(10)
3. Spanferkel 1 Sück. 1734

d
 ) Limmel 1 Sück. 15 5

(12)
e) Anderes Schafvieh und
Zieggen k. 5 173

L
Klum. I. Psere und ander,

vergenannte Thler
sinr zellsrel, winn
aus on (brauche,der ven ihmn belmElngan, gemach

tlwmied, äterkeugenr
aeetett. daß -alo Zug= eder Laß,
tklereumAngelpann
#ine. Tselse= eßen
Hrachtiragend gebo-

n, oder, m Waa-
ienitagen rienen, oten
die Pferde d Neie
tendinzu ihrem Fert-
kommen gerikte -“

de lin.
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—P Für
 Maaß. ti nach dem Tora

Benennung der Gegen= siab der #Cmi w 8 wird vergü#tet
ande. Verzol. 244., Gulden-Fuß,lung. fin 20 o5 .h0, vom Zentner

beim beim Brutto-Gewicht
logana.Uusgang. ingang u cna

Rihl. 5 Rihl. 3 Il. . pfund.
 Sersecn

e r#af tie Schu-
erinsel in Vaden

werten zu felgenden
ermäßialen

eingelossen: *
 Mege# Ochsen Stüc. 10 210% .

(6)
1) Zuchisti ¾lra EH1111,
u) Junglchuck. . 110 . .

6
Anm. 3. elr der Lunssimi (1

ge lt

Selchessen wtnden zicelgenden ermäßi
Sü#en ein

a) Sü *n ei- 1#- 2 .. 2 .
hmcchsmlSII-!- s· ; ««Z..s;’s:».«p·.teu3ck.tts. 237,..
ch-»m»91i»kkk·lSlllck. . . Isldi .

sith.,c.s«ah·l
irenn sit zur
ung bestlmmt sint und

eden ersen
en Kentrelen.

Wachsleinwan
en sialfa,

Nv Lesteckte Wachs) Grobe Unbedruckte Wachs-
Ir and 1Zeuir. 2 11 . 3 30

b) Eederct Ganungen
ingleichen Wachsmeusse, 6
lin * aetuch 1 4 15 1909113c) M XL .....- 1 Zentr. 1 13 in Al#en.h Alle n 7 clasti, 5 In Körken.
lum oder Gulia percha 35 o in Vallen
überzegenen Gewebe. Zentr.0 «

AnnsGaissmcklasnsttt sc-

ßli til-.- itsl Ltlx
"«««..«.«"."T«..·’I"iZcmr.tol »so .
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Abgabensätßte
Für

dem
14. Thaler: Fuß

(mit rors Simaheiungin 30 zad (.0,

nach dem

214) Gulden Fuß,

beim
Eingang. Husgan

Tara

wird vergütet
vom Zentner

Bruto-Gewicht:

Rihl. en (1% —1½44 Pfund.

Wolle und Wollen-
w n:;ren;

a) Schafwolle, robe un

getämme, rinschließlichder
Anm. Sesienne ur

zablt beim Ausgang,
üter die Hannêversch

und J——5
½ gr. 82dem Zenluer.

5) Weite drei, oder mehr,
sach gezwirutes wollenes
a Kameelgarn, r*)t
Garn aus Wolle

Seide; e ir ald
gefärbie Garn . . ..

) Waaren aus Wolle (ein-
schließlich andererThier!
baare) allein oder in
Verbindung mit ande-

nicht seidenenEüünnnmwertali deser-
gt:

1 bedruckte Waaren allen
Art; ungewallte Wag.
reu (ganz oder tbeil.
weise aue Kammgarn)
wenn sie gemustert (d.
h. saconnirt gewebt
gestickt «

sind,llnnwlangchkk
mit Agenhten gemu.sterten Kanten; Posa-krn net
und Stickereiwaaren,
außer Verbindung ptEisen, (Blas, Holz,2der, Nessing und Guah.

2. gewallte mubedruckte

13entr

13entr.

Zentr.

jrei.

2

srei!

— 4 1 In Fässem und
KRisten 1 4

0 in Kiffen.
7 in Valen.
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Abgabenabe
Für

nach dem

*’ 1 4.Thaler-Zuß nach dem TaraBenennungderGegen- (mit der Eintheilung -siabder wirdvergütetstände. Verzole des Thaler 2413 Gulden, Fu-#,
lung. fin 30lel und 24#tel) vom Zentner

b m HBrutto-Gewicht.
Eingong Ausgang Eingaua.lusgang

d Ntbl. Sr —— Pfund.

Tuch., Zeug= und Zilz=
waaren; Strumpfwaa-

sowic
alle ungewalkte unge:
musterte Waaren . 1 Zentr. 520 20 in Kiseen.

3. Zubteppiche 1 Zentr. 35 7 in Vallen.

Anm. ginheen #» Isaria-Isl-

lsassnhslt Ia-
checwsstekkastem
laglsismqsnsgnt
Gipslsemssskilktts
haaren und Werg hab-
8 Ist allzu-kennEin-

Zink uld Finkwaaren:
a) Nober ink 1 Zeutr. 115
5 Iieche * kobe Zink.. 9. · L .l3entk.3lk») 5 50 .

(85)

c rine, * lackirte Zink.7 ... 3 .N3eutr. 1730

Zinn und Zinnwaaren:
2) Grobe Jinnwaaren, als:

Schässeln, tnltund andere Gesäße, Nöh lo in ðdjsern und
ren und Platten. 1 Zenn. 330 1 *“b)Andere feine, zuch 1ck. 1 54 -brt

kirte Zinnwaaren, Spiel. i*-e 120 *8 lnb
zeng- und dergleichen.entr. 7 an ##n,Anm. Ven Zinn In Vlecken,

1 us u. s. w. un

eltem Tunne ird
e ne iugange“2gans
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Dritte Abtheilung.
Von den Abgaben, welche zu entrichten üind, wenn Gegenstände zur Durchfuhr

angemeldet werden

1. Die in der ersten Abtbeilung des Tarifes benannten Gegenstände bleiben auch bei

de

#

—

S

*

S

der Durchfuhr in der Regel abgabenfrei.
. Von Gegenständen, welche nach der zweiten Abthellung des Tarifes beim Eingange

oder Ausgange, oder in beiden Fällen zusammen genommen, mit weniger als
10 Sgr. vder 35 Kr. vom Zeutner, oder nach Maß oder Slückzahl belegt sind, is
in der Regel als Durchgangsabgabe der Betrag jener Eingangs= und Ausgangs=
abgaben zu entrichten.

 l Für Gegenstände, bei welchen die Eingangs= und Ausgangsabgabe, oder beide
zusammen, 10 Sgr. oder 35 Xr. vom Jentner erreichen oder übersieigen, wird in

der Regel nur jener Satz von 10 Syr. oder 35 KXr. vom Zentner, seane
vom Stü

a) von Pferden, Mauleseln, Maulthieren, Esein.. *1 Riht. to3 20 Kr.
)eOchsen und Zuchtstieren - 45

c)NKühen und Jungviie... — 521
4) .Schweinen und Schafvieh . k--—-17;-

e)-Heringen-achteTonne, auch beim Durögange6
auf den im 11. Abschnitte genannten Straen. 3Sgr. 9Pf.- —. 13

als Durchgangsabgabe enkrichtet.
Für den Transit auf gewissen Straßen oder für gewisse Gegenstände sind ausnahms-
weise geringere Säße festgestellt.

Diese Ausnahmen sind folgende:

I. Abschnitt.

Bei der Durchfuhr von Waaren, welche
. rechts der Oder seewärts oder landwärts über die Grenzlinien von Memel bis

Myslowiß(die Eisenbahnstraße über Myslowitz ausgeschlossen) ein-, und über
irgend welchen Theil der Vereinszollgrenze wieder ausgehen; deogleichen welche

u durch die Obermündungen oder links der Oder eingehen, und rechts der Oder
seewärts oder landwärts über die Grenzlinie von Memel bis Myslowih (die
Eisenbahnstraße über Myslowitz ausgeschlossen) wieder ausgehen; und endlich, wolche
auf der Eisenbahn über Myslowitz ein-, und rechts der Oder wieder ausgehen,

wird erhoben vom Zentner 3: Sgr. oder 124 Kr.
Ausnahmsweise ist zu entrichten:
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1. Von Salz (250t.), wenn solches durch dle Häsen von Danzig, Memel und
über Millau eingeführt wird zum Bedarf der Königlich Polnischen Salz-
Administration unter Kontrole der Königlich Preußischen Salz= Administration,
von der Preußischen Latt. 3 Rthlr.

. Von Waizen und andern unter Nr. 3 nicht besonders genannten Getraide--
arten, desgleichen von Hülsenfrüchten, als: Bohnen, Erbsen, Linsen, Wicken,
auf der Weichsel, dem Niemen und der Warthe eingehend, und durch die

Häfen von Danzig und Memel, auch über Elbing und onigebers uber
sowie uber Stettin auögehend, vom Preußischen Scheffel. . .. . .. 2 Sgr.
Von Roggen, Gerste und Hafer, auf deuselben Strömen ein-, und über die
vorgenannten Häfen ausgehend. vom Preußischen Scheffee 1 Sgr

!

-

II. Abschnitt.

Bei der Durchfuhr durch nachgenannte Theile des Vereinsgebiets oder auf nach-
genannten Straßen wird von den beim Ein= und Ausgange höher belegten Gegenständen
an Durchgangsabgabe nur erhoben:
A. Von Waaren, welche durch die Odermündungen oder links der Oder, oder auf der

— S

S

Swahe über Neu-Berun, oder endlich auf der Eisenbohn über Myslowitz ein= und
links der Oder oder auf der Straße über Neu-Berun, oder auf der Eisenbahn über
Myslowih, oder endlich durch die Odermündungen wieder ausgehen (mit Ausschluß

der Durchfuhr auf den - unter B. und C. bezechnetenShabenzüten), vom
Neminer ... . . Zg.vdet1äe.Von Waaren, eelche.

— .über die südliche Grenzlinie von Saarbrücken bis zur Donau (beide elnge-
schlossen) ein= und wieder ausgehen; ingleichen welche
rheinwärks eingesübrk, aus den Häfen zu Mainz und Biebrich oder oberhalb
gelegenen Rbeinbäfen, aus Mainhäfen oder aus Neckarhäfen überdie Grenz-
linie von Mittenwald bis zur Donau (diese eingeschlossen) wieder ausgehen,
und umgekehrt; serner, welche
über die Grenzlinie von Schusterinsel in Baden bis Waidhaus in Baiern
(eikeOmnte eingeschlossen) ein= und wieder ausgehen, vom Zentmer 24 Sgr.
oder 82 Kr.

!*

—

.Von Waaren, welche rheimwärts eingeführt, aus den Häfen zu Maluz und Bieb-
rich oder aus oberhalb gelegenen Rbeinhäfen über die Grenzlinie von Saarbrücken

bis Neuburg a. N.leneOrte ehngeshlesen) vwiederausgehen, oder umgekehrt, vom
Zeniner 141 Sgr. oder 43 Ar
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D. Von Vich, welches auf den vorstehend unter B. und C. bezelchneten Straßen durch-
geführt wird, so wie von demjenigen, welches

1. auf der linken Rheinseite ein= und wieder ausgeht, und
2. auf der linken Rheinseite nördlich von Saarbrücken eingeht und über die süd-

liche Grenzlinie zwischen Neuburg am Rhein und Mittenwald in Baiern
(diesen Ort eingeschlossen) wieder ausgeht oder umgekehrt,

und zwar:

vom Stück

von Pferden, Maulthieren, Eseln. Ochsen undr ——
Kühen und Jungvie. —3

von Säugefüllen, Schwelnen und Schawietz. 1 1

III. Abschnitt.

Bel der Durchfuhr auf Straßen, welche das Vereinsgebiet auf kurzenStrecken durch-
schneiden und für welche die örtlichen Verhältnisse eine weitere Ermähigung der Durch-
gangsgefälle oder deren Verwandlung in eine nach Pferdesladungen zu enrrichtende Kon-
trole-Gebühr ersordern, werden die obersien Finanzbehörden der betheiligten Regierungen
solche Ermäßigungen anordnen und zur allgemeinen Kunde bringen lassen.

Vierte Abtheilung.

Hinsicht der Schifffahrtsabgaben bei dem Trausport von Waaren auf der Elbe,
der Weser, dem Rhein und dessen Nebenflüssen (Mosek, Main und Neckar), bewendet es
im Allgemeinen bel den in der Wiener Kongreß-Akte enthaltenen Bestimmungen, oder
den, auf den Grund derselben über Schifffahrt auf einzelnen dieser Ströme bereits ab-
geschlossenen Uebereinkünften.

eFünfte Abtheilung.
Allgemeine Bestimmungen,

I. Der Ein-, Aus. und Durchgangszoll wird nach denjenigen Tarifsäpen und Vor-
schristen entrichtet, welche an dem Tage gülrig sind, an welchem:

1. die zum Eingang bestimmten Waaren bei der kompetenten Zollstelle zur Ver-
kollung oder zur Abfertigung auf Begleitschein 1..,
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2. die zum Ausgange bestimmten ausgangszollpflichtigen Waaren bei einer zur
Erhebung des Ausgangszolles befugten Abfeitigungostelle,

3. die zum Durchgang bestimmten Waaren:
a) im Falle der unmittelbaren Durchfuhr, bei dem Grenzeingangoeamte zur

Durchfuhr,
5) im Falle der mittelbaren Durchfuhr, bei dem Niederlageamte zur Verfendung

nach dem Auslande
angemeldet und zur Absertigung gestellt werden.

II.. Der dem Tarife zu Grunde liegende, mit den in den Greßberzogthümern Baden
und Hessen allgemein eingeführten Gewichten übereinstimmende Zentner, der Zell-
Zentner, ist in hundert Pfunde getheilt, und es sind von diesen

Joll-Pfunden:
935K# 1000 Preußischen (Kurhessischen) Pfunden,

1120 = 1000 Baierischen Pfunden,
2000 = 19000 Rheinbaierischen Kilogrammen,
935.4# — 1000 Würtembergischen Pfunden,
933###— 1000 Sächsischen (Dresdener) Pfunden.

Demnach sind gleich zu achten:
Zoll-Pfunde:

11 = 15 Preußischen (Kurhessischen) Pfunden,
28 = 25 Baierischen Pfunden,

2 = 1 Rcheinbaierischen Kilogramm,
14 = 15 Würtembergischen Pfunden,
14 = 15 Sächsischen (Dresdener) Pfunden;

und

Zoll-Zentner:
36 = 35 Preußischen (Kurbessischen) Zentnern zu 110 Pfunden,
28 —= 25 Baierischen Zentnern zu 100 Pfunden,

2 = 1 Rheinbaierischen Quintal zu 100 Kilogrammen,
36 = 37 Würtembergischen Zentnern zu 1014 Pfunden,
36 = 35 Sichsischen (Dresdener) Zentnern zu 110 Pfunden.

In. Werden Waaren unter Vegleitschein-Kontrole versandt, oder bedarf es zum Waaren-
Verschlusse der Anlegung von Blelen, so wird erhoben:

für einen Begleitschein 2 Sor. (14 cGr.) oder 7 Kreuzer,
für ein angelegtes Blei 1 Sgr. (3 9#.) oder 34 Krenzer.

Wegen der Meßgebühren (Meßunkosten) ist das Nöthige in den Mehordnungen ent-
halren. Andere Nebenerhebungen sind unzulässtig.
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IV. a) Die Zolle werden entweder nach dem Brutlo-Gewichte oder nach dem Nelto-

S

·

4

Gewichte erhoben.
Unter Brutto-Gewicht wird das Gewicht der Waare in völlig verpacktem

Zustande, mithin in ihrer gewöhnlichen Umgebung für die Aufbewahrung, und
mit ihrer besonderen für den Transport verstanden.

Das Gewicht der für den Transport nöthigen besonderen, äußeren Umgebung
wird Tara genannt.

In die Umgebung für den Transport und für die Aufbewahrung nothwendig
ein und dieselbe, wie es 3. B. bei Sprop u. s. w. die gewöhnlichen Fässer
sind, so ist das Gewicht dieser Umgebung die Targ.

Das Netto-Gewicht ist das Gewicht nach Abzug der Tara. Die kleineren,
zur unmittelbaren Sicherung der Waaren nöthigen Umschließungen (Flaschen,
Vapier, Pappen, Bindfaden und dergl.) werden bei Ermittelung des Netto-
Gewichtes nicht in Abzug gebracht; eben so wenig Unreinigkeiten und fremde
Bestandtheile, welche der Waare beigemischt sein möchten.
Die Zölle werden vom Brutto-Gewichte erhoben:

. von allen verpackt transitlrenden Gegenständen;

. von den im Lande verbleibenden, wenn die Abgabe einen Thaler oder

einen Gulden und fünf und vierzig Kreuzer vom Jentner nicht übersteigt;
 von anderen Waaren, wenn nicht eine Vergütung für Tara im Tarife

ausdrücklich festgesetzt is.
Von allen Gegenständen, von welchen nach vorstehender Bestimmung der Zoll
nicht nach dem Brutto-Gewichte zu erheben ist, wird das Netto-Gewicht der
Verzollung zu Grunde gelegt.
Bei Bestimmung dieses Nelto-Gewichtes ist Folgendes zu beobachten:
1. In der Regel wird die Vergütung für Tara nach den im Zolltarise be-

stimmten Säßen berechnet.
.Gehen Waaren, für welche eine Tara-Vergütung zugestanden ist, blos in

einfache Säcke von Pack= oder Sackleinen, in Schilf= oder Strohmatten
oder ähnlichem Material gepackt ein, so können 4 Pfund vom Joll-Zentner
für Tara gerechnet werden.

Unter den im Tarife mit elnem höheren Tarasate als 4 Pfund auf-
gefübrien Ballen wird in der Regel eine doppelte Umschließung von dem
für einfache Säcke bezeichneten Material verstanden. Auf einfache Emballage
ist dlese höhere Tara für Ballen nur dann anwendbar, wenn das dazu
verwandte Material nach dem Ermessen der Zollbehörde erheblich schwerer
als bel Säcken ins Gewicht fällt.

V—

17



120

Bei Waaren, für welche der Tarif eine 4 Pfund übersteigende Tara.
für Ballen vorschreibt, ist es, wenn Ballen von einem Brutto-Gewichte
über 8 Zeniner zur Verzollung angemeldet werden, der Wahl des Joll-
slichtigen überlassen, entweder sich mit der Taravergütung für 8 Zentner
zu begnügen, oder auf Ermittelung des Netto-Gewichtes durch Verwiegung
anzutragen.

Bei baumwollenen und wollenen Geweben (Tarif, Abth. II. 2 c. und
41 e.) findet diese Bestimmungschon Anwendung, wenn Ballen von einem
Brutte-Gewichte über 6 Zentner angemeldet werden, dergestalt, daß dabei
nur von 6 Zeninern eine Tara bewilligt wird.

A Es ist der Wahl des Zollpflichtigen überlassen, ob er bei Gegenständen,
deren Verzollung nach dem Netto-Gewichte Statt findet, den Tara-Tarif
gelten, oder das Netto-Gewicht entweder durch Verwiegung der Waaren
ohne die Tara, oder der lehteren allein, ermitteln lassen will.

Bei Flüssigkeiten und anderen Gegenständen, deren Netto-Gewicht nicht
ohne Unbeguemlichkeit ermitlelt werden kann, weil ihre Umgebung für den
Transport und die Aufbewahrung dieselbe ist, wird die Tara nach dem Ta-
rife berechnet, und der Jollpflichtige hat kein Widerspruchsrecht gegen An-
wendung desselben.
 In Fällen, wo eine von der gewöhnlichen abweichende Verpackungsart der

Waarc und eine erhebliche Entfernung von den in dem Tarife angenom-
menen Tarasatze bemerkbar wird, ist auch die Zollbehörde befugt, die Netto-
Verwiegung eintreten zu lassen.

) Wo bei der Waarendurchsuhr auf kurzen Straßenstrecken (Dritte Abtheilung,
Abschnitt III.) geringere Zollsätze Statt sinden, kann, auch wenn sonst die Ab-
schäbung des Gewichts nachgelassen wird, mit Vorbehalt der speziellen Verwieg-
ung, im Ganzen berechnet werden;

die Traglast eines Lantthieres zu drei Zentner,
die Ladung eines Schubkarrens zu zwei Zentner,

- einspännigen Fuhrwerks zu funfzehn Zentner,
zweispännigenFuhrwerks zu vier und zwanzig Jeniner,

und für jedes weiter vorgespannte Stück Zugvieh zwölf Zentner mehr.
V. Bei den aus gemischten nicht seidenhaltigen Gespinnsten gesfertigten Waaren muß bei

der Deklaration auf das darin vorhandene Material, insosern dasselbe zu der eigent-
lichen Waare gehört, Rücksicht genommen und es müssen aus Baumwolle und Lei-
nen 2c. ohne Beimischung von Wolle, gefertigte Waaren nach ihren Urstoffen oder
als baumwollene Waaren deklarirt werden. Besteht eine Waare (mit Ausschluß der

*
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Gold= und Silbersteffe und der Bänder) aus Selde oder Floretseide in Verbindung
mit anderen Gespinnsien aus Baumwolle, Lelnen oder Wolle, so genügt die Dekla-
ration als halbseidene Waare. Die gewöhnlichen Weberkanten (Anschroten, Saum-
leisten, Saalband, I.isie) an den Zeugwaaren bleiben dabei und bei der Zoll-
klassifikation außer Betracht.

 Sind in einem und demselben Kollo Waaren zusammengepackt, welche verschiedenen
Jollsätzen unterliegen, so muh bei der Deklaration zugleich die Menge einer jeden
Waarengaktung nach ihrem Netto-Gewichte angegeben werden.

Geschieht dies nicht, so muß entweder der Inhaber der Waaren dieselben Behuss
der speziellen levision beim Grenzzollamte auspacken, oder es wird, Falls er das
lehtere, ungeachtet der ihm über die Folgen der Unterlassung gemachten Eröffnung,
ablehnt und seine diesfällige Erklärung in den Begleitschein amtlich aufgenommen
worden, im Bestimmungsorte von dem ganzen Gewichte des Kollo der Abgabensat
erhoben, welcher von der am böchsien besteuenen Waare, die darin entbalten, zu
erlegen ist. Ausgenommen hiervon sind: Glas, Glaswaaren, Inürnmente, Porzel-
lan, Steingut und kurze Waaren, so wie alle sprachgebräuchlich zu den kurzen
Waaren (Ilercerie) gehören, im Tarise nicht alo solche bezeichucten, sondern unter
anderen Nummern aufgefübrten Gegenstände, wenn die Beschaffenheit der Emballage
solcher Waaren einen ganz zuverläsügen Verschluß gestattet.

VII. Die Deklaration der sprachgebräuchlich zu den kurzen Waaren (Aercerie)
gehörigen, im Tarife nicht als solche bezeichneten, sondern unter anderen Nummern
aufgeführten Gegenstände als „Kurze Waaren“ (Tarif, Abtbeilung II. Nr. 20.)
soll nicht die Verzollung derselben nach dem höheren Tarissotze für kurze Waaren
zur Folge haben, sondern es soll die Abgaben-Entrichtung nach dem Revisionsbesunde
zulässig bleiben, wenn der Zollpflichtige vor der Revision auf spezielle Ermittelung
anträgt.

VIII. u) ## Waaren, welche zum Durchgange bestimmt sind, wird:
1. sofein dieselben zu einer Niederlage- (Packhof, Hallamt) deklartrt werden, die

Durchgangsabgabe erst bei dem weitern Transport von der Niederlage er-

7—*

2. sofern 'dieselben zum unmittelbaren Durchgang deklarirt werden, ersolgt die
Entrichtung der Durchgangsabgabe in der Regel gleich beim Eingangsamte,
wo nicht aus örtlichen Rücksichten Ausnahmen angcordnet, oder, bei verän-
derter Richtung des Waarenzugs, Nacherhebungen beim Ausgangs= oder
Packhofsamte nöthig werden.

5) Von Waaren, welche keine höhere Abgabe beim Eingange kragen, als die all-
gemeine Eingangsabgabe (1 Thaler oder 521 Krenzer vom Zeuiner) und nach

4
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der dritten Abtheilung beim Durchgange nicht mit einer geringeren Abgabe be-
legt sind, als an Eingangsabgabe oder Ausgangsabgabe, oder an beiden zusam-
men genommen davon zu entrichten sein würde, müssen die Gefälle gleich beim
Eingangsamte erlegt werden, vorbehaltlich örtlicher Ausnahmen wie bei a# 2.
Waaren dagegen, welcher höher belegt, oder nicht unter vorstehender Ausnahme
begriffen und nach einem Orte, wo sich ein Haupt-Zoll= oder Haupt-Steueramt
oder eine andere kompetente Hebestelle besindet, adressirt sind, können unter Be-
oleitschein-Kontrole von den Grenzämtern dorthin abgelassen und es können
daselbst die Gefälle davon entrichtet werden. An solchen Orten, wo Niederla-
gen besindlich sind, erfolgt sodann die Gefille-Entrichung erst, wenn die Waa-
ren aus der Niederlage entnommen werden sollen.

IX. a) Bei Nebenzollämtern erster Klasse können Gegenstände, von welchen die Gefille

S

7

nicht über fünf Thaler oder 81 Gulden vom Zentner betragen, in unbeschränk-
ter Menge eingehen.

Höher belegte Gegenstände dürfen nur dann über solche Aemter eingeführt
werden, wenn die Gefälle von dergleichen auf einmal eingehenden Waaren den
Betrag von funfzig Thaler oder 872 Gulden nicht übersteigen.

Den Ausgangszoll können Nebenzollämter erster Klasse ohne Veschränkung
binsichtlich des Vetrags erheben.
Bei Nebenämtern zweiter Klasse kann Gekraide in unbeschränkter Menge eingehen.

Waaren, welche mit geringeren Säßen als sechs Thalern oder 104 Gulden
rom Zentner belegt #nd, und Bieh dürfen über Nebenzollämter zwelter Klasse
in Menge eingeführt werden, von welchen die Gefälle für die ganze Waaren-
ladung oder den ganzen Vieh-Transport den Betrag von zehn Thalern oder
17; Gulden nicht übersteigen.

Der Eingang von höher belegten Gegenständen ist aber nur in Mengen
von bchstens zehn Pfund im Einzelnen über solche Nebenämter zulässig, mit
der Maßgabe, daß auch die Gesälle von den in einem Transport eingehenden
Waaren solcher Art den Betrag von zehn Thalern oder 177 Gulden nicht
übersteigen dürfen.

Den Ausgangszoll können Nebenzollämter zweiter Klasse bis zum Betrage
von zehn Thalern oder 177 Gulden erheben.
Insoweit Nebenzollämter von der betreffenden obersten Finanzbehörde erweiterte
Abfertigungs-Befugnisse erhalten, werden darüber geeignete Bekanntmachungen
ergehen.

Die Gefälle müssen bel den Nebenzollämtern sogleich erlegt werden, inso-
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fern dieselben nicht ausnahmeweise zur Ertheilung von Begleltscheinen ermäch-
tigt werden.

X. Es bleiben bei der Abgabenerhebung außer Betracht und werden nicht versteuert:
alle Waaren-Qnantitäten unter r#### des Zentners.— Gefällebeträge von weni-

ger als sechs Silberpfennigen oder einem Kreuzer werden überhaupt nicht erhoben.
In beiderlei Beziehungen bleiben im Falle des Mißbrauchs örtliche Beschränkungen
vorbehalten.

Xl. Hinsichtlich d es Verhältnisses, nach welchem die Gold= und Silbermünzen der sämmt-
lichen Vereinsstaaten — mit Ausnahme der Scheidemünze — bei Entrichtung
der Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangs-Abgaben anzunehmen sind, wird auf
die besondern Kundmachungen verwiesen.

7) Erläuterungsverordnung hinsichtlich der Kompetenzverhältnisse in Polizeistrafsachen.
(Publ. Iim Amts= und Vererdnungsbl. am 30. Novtr. 1333.)

Es ist zu unserer Keuntniß gekommen, daß die Bestimmungen im Z8ten Paragra-
phen unserer Verordnung vom 27. Juni d.J. wegen Ausübung der Polizelstrafgewalt
auf dem platten Lande von Seiten der Lokal-Gerichtsbehörden so aufgefaßt worden sind,
als ob ihnen biernach jere Kompetenz, so wie jede Verpflichtung zur Erörterung und Be-
strafung von Polizeivergehen entzogen und auf die Kriminalgerichtsbehörden übergegan-
en sei.

- Nun lieget es aber im klaren Worklaute der erwähnten Verordnung und wird hier-

mit noch überdieß erläuterungsweise ausdrücklich festgesept, daß die Kriminalgerichtsbehör=
den zu Gera, Schleiz, Saalburg, Lobenstein und Hohenleuben nur diejenigen Polizeinn-
tersuchungen führen und entscheiden sollen, welche nach den Bestimmungen der Gemein-
deordnung eigentlich den Ortsvorständen auf dem platten Lande obliegen würden, wohin-
begen an der Zuständigkeit der Erbgerichtsbehörden rücksichtlich aller derjenigen Vergeh=
ungen, deren Untersuchung und Bestrafung ihnen auch nach Erscheinen der Gemeinde=
ordnung verblieben war, nichts geändert worden ist und nichts hat geändert werden
sollen.

Die erwähnten Kriminalgerichtsbehörden sind daher kompctent rücksichtlich aller der
Polizeivergehungen, welche im Sinne der Gemeindeordnung eigentlich von den Ortovor-
stnden zu erorlern und zu bestrafen gewesen waren, welche aber durch 8. 8. unseter Ver-
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ordnungden Kriminalgerichtsbehörden zugewiesen worden, ingleichen rücksichtlich aller übri-
gen, vermöge der kriminalgerichtlichen Zuständigkeit überhaupt ihnen obliegenden Unter=
suchungen; die Erbgerichte dagegen sind kompetent rücksichtlich aller der niedern Gerichts-
barkeit verfassungsmäßig zugewiesenen Polizeivergehen, so weit sie nicht den Ortsvorstäu-
den zugedacht gewesen, neuerdings aber den Kriminalbehörden übertragen worden sind.

Zu Vermeidung fernerweiter Zweifel und Anstände wird solches hierdurch bekannt
hemacht.

Gera, am 24. Novenber 1853.
Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.

von Bretschneider.
Schlick.

8) Bekanntmachung, den Beitrilt der freien Stadt Hamburg zur Heimathskonvention betr.

(Bubl. im Auus= und Bererdnungetl, am 7. Deember 163.)

Nachdem unkerm 14. dse. Mts. auch die freie Stadt Hamburg dem Vertrage we-
gen Uebernahme der Auszuweisenden d. d. Gotha den 15. Juli 1851 beigetreten ist,
so wird dies hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Gera, den 29. November 1853.

Furstlich Reuß-Mlauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

9) Verordnung, eine Verändtrung der Bestimmungen im §. 45 des Gesehes über den
- Indizienbeweis betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste von Gottes Gna-
den Jungerer Linie und des ganzen StammesAeltester regieren-
der Fürst Reuß, Grafund Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Durch §. 45 des Gesehes über den Indizien-Beweis vom 30. Oktober 18322 ist
verordnet, daß, wenn durch Anzeigungen zwar nicht völlige Gewißheit, wohl aber hohe
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Wahrscheinlichkeit, daß der Angeschuldigte der That sich schuldig gemacht habe, begründet
worden, unter gewissen Voraussetzungen auf Detention des Angeschuldigten in einem
Zuchthause bis zur Ausfuhrung seiner Unschuld erkannt werden soll. Nachdem nun das
unter dem 14. April 1852 verofsentlichte Strafgesebbuch neben der Strafe des Zucht-
bauses auch die des Arbeitshauses eingeführt hat, so ist der Zweisel entstanden, ob bei
deujenigen Vergehen, welche durch das Strafgesehbuch mit Arbeitshausstrafe bedroht sind,
beim Vorhandensein der im §. 45 des Gesezes vom 30. Oktober 1832 angegebenen
Voraussetzungen auch auf Detention im Arbeitshause erkannt werden könne, oder vb die
fragliche Bestimmung nur auf diejenigen Verbrechen, welche auch nach der jebigen Straf-
gesehgebung mit Zuchthaus geahndet werden, Anwendung sinden dürfe.

Zu Beseitigung dieses Zweifels verordnen Wir mit Zustimmung des ersten ordent-
lichen Landtags hierdurch in Kraft authentischer Interpretation,

daß neben der Detention im Zuchthause, auch eine solche im Arbeits-
hause in allen denjenigen Fällen Plaz zu greifen hat, wo auf das vollstän-
dig erwiesene Verbrechen Arbeitshausstrafe angedroht ist, und daß mithin auch
auf eine Detention im Arbeitshause nach Maßgabe des angezogenen Ge-
setzes zu erkennen ist.

Urkundlich Unsrer eigenhändigen Unterschrift und vorgedrucktem Fürsilichen Insiegel.

Gegeben Schloß Osterstetn, am 1. December 1853.

(L. §.) Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
v. Bretschneider.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.
No. 157.

1) Gesekz, betr. die Konsolidirung der Staatsschulden und die anderweite Organisation des Lan-
" des-Kassen-usstechnastqswtsens.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, von Gottes Gna—
den Jungerer Linie und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der Furst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein2c. 4c.
Nachdem die Vereinigung der früher getrennt gewesenen einzelnen Theile des Für-

sienthums Neuß J. L. unter einem Staatsoberhaupte erfolget und bei den Verhandlun-
gen des konstituirenden Landtages der von Uns genehmigte Beschluß gefaht worden ist,
die Landesschulden sämmtlicher Landestheile zusammenzuschlagen, hierdurch aber zugleich
die Nolhwendigkeit gebeten ist, das Kassen= und Rechnungswesen möglichst einfach und
übersichtlich einzurichten, so verordnen Wir zu diesem Zwecke unter Zustimmung des er-
sten ordenklichen Landtages Folgendes: —

8. 1.
Die bisher getrennt gewesenen Landesschulden der Fürstenthümer Gera, Schleiz und

Lobenstein-Eberbdorf werden konselidirt und ruhen sortan nicht mehr auf den einzelnen
vandeotheilen, sondern auf dem Gesammt-Fuürstenthume Reuß J. L.

8. 2.

Es gehören hierher die Schulden, welche auf den Steuer- und Kontributionskassen
sewie auf den Ehausseebau= Kassen zu Gera, Schleiz und Ebersdorf zeither geruhet haben.

Der Gesammtbetrag dieser zu vereinigenden Passiven bildet die geschlossene Staats-
schuld des Fürstenthums und darf ohne Zustimmung der Landesvertretung nicht erhöhet
werden. 1

Ausgegeben den 14. Dezember 1853.



128

8. 7.
Fur die Sicherheit derselben, sowie der davon zu entrichtenden Zinsen haften die

Einkünfte und der Kredit des gesammten Landes.

DieVerzinsungundsuccessiveAbtragung der konsolidirten Staatsschuld erfolgt aus der
Hauptstaatskasse,

welche ans dem Steueraufkommen des gesammten Landes gebildet wird.

8. 5.
Die Hauptstaatskassen-Verwaltung hat ihren Siß in Gera.
Neben ihr bestehen Kreissteuer-Einnahmen zu Gera, Schleiz und Eberedof-.

C. 6.
In die Hauptstäatskasse fließen die sämmtlichen direkten und indirekten Steuern;

aus derselben wird der gesammte Landesverwaltungsaufwand bestritten. Sie stehet unter
der unmittelbaren Leltung und Oberaussicht des Ministeriums, Abtheilung für die Finanzen.

S. 7.
Die direkten Steuern (Grund-, Personal- und Gewerbesteuer) werden in den Stid-

ten Gera, Schleiz und Lobenstein unmittelbar an die Kreissiener-Einnehmer entrichtet,
in den übrigen Ortschaften dagegen von den Kontribuenten zunächst an die Orts-Ein-
nehmer bezahlt und von diesen an die Kreissiener= Einnehmer zu Gera, Schleiz und
Ebersdorf eingellefert, von diesen aber an die Hauptstaatskasse verrechnet.

8. 8.
Die indirekten Steuern werden von den Steuerämtern des Landes und vonder Ge-

neral-Inspektion zu Erfurt einzig und allcin an die Hauptstaats-Kasse zu Gera einge-
rechnet und abgegeben.

8. 9.
Der gesammte Landesverwaltungsaufwand wird aus der Hauptstaakskasse bestritten, für

Nechnung derselben bezahlen die Kreissleuer-Einnehmer zu Schleiz und Eberèdorf ent-
weder vermöge beständigen Auftrages oder vermöge besonderer Anweisungen diejengen,
in den einzelnen Fürstenthümern Schleiz und Lobenstein-Ebersdorf vorkommenden Aus-
habeposten, welche entweder an und für sich rein lokaler Natur sind oder ohne zu grohe
Beläsligung der Erhebungsberechtigten nicht an die Hauptstaatskasse gewiesen werden können.
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Die über solche Ausgaben empfangenen Quittungen rechnet die Kreissteuereinnahme
der Hauptstaats-Kasse als baares Geld zu.

Das Nähere hierüber wird im Verordnungswege bestimmt.

8. 10.
Es bleibt nachgelassen, gewissen Behörden und Verwaltungszweigen die bei ihnen

selbst aufkommende Einnahme für ibren Bedarf zunächst zuzuweisen.
Hierher gehören namentlich die Jusiizbehörden, so weit sie ihren Sitz nicht in Gera

baben, ingleichen die Chausseebauverwalung. Seoweit der Bedarf derselben durch ihre
eigne Einnahme nicht gedeckt ist, wird das Fehlende aus der Hauptstaatskasse zugeschossen.

Das Nähere über die Art der Abrechnung mit der Haupistaatskasse wird im Ver-
ordnungswege bestimmt.

S. 11.
Die Gesammteinnahme und Ansgabe bei dem Straßenbaue wird in der Haupkstaats=

kasse verrechnet und von dieser der sich ergebende Ausfall bestritten.
Die Kreiswegegeld-Einnehmer haben ihre Rechnungen alljährlich an die Hauptstaate-

kasse abzugeben, wo sie eine Unterabtheilung der Rechnung über die Leyterc bilden.

8. 12.
Unser Ministerium ist mit der Ausführung dleses Gesetes beaustragt und hat die

dazu erforderlichen Verordnungen und Instruktlonen zu erlassen.
Urkundlich haben Wir das gegenwärtige, durch die Gesetzsammlung zu publizirende

Gesey Hochsteigenhändig vollzogen.
Schloß Osterstein, am 7. December 1853.

(L. S.) Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
v. Bretschneider.
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2) Verordnung, den Waffengebrauch bei Aubbung des Forst- und Jagdschuhes betr.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste von Gottes Gna—
den Jungerer Linie und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der Fürst Reuß, Grafund Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2.
verordnen hierdurch über den Wassengelrauch bei Ausübung des Forst- und Jagdschupes
im Interesse des Forstdiensies und zur Beseitigung vorgekommener Zweifel nach dem
Vorbildeanderer Staaten, in Uebereinstimmung mit der Landesvertreiung Folgendee:

KC. 1.

Alle Forst= und Jagdbeamten, sowie Kreiser, Helzausseher und Flumwächter, sie ms-
gen im Kameral= oder Privatdienste steben, sofern sie nur mittelst Eides in Pflicht ge-
nommen sind, ingleichen die Gensd'armen, sowie die zum Forstschute kommandirten Sel-
daten haben die Befugniß, zum Schuhe der Forsten, Wälrer, Jagden und Fluren gegen
Diele und sonstige Kontravenienten ven ihren Waffen Gebrauch zu machen:

1) wenn ein Angriff auf ihre Person erfolgt oder wenn sie mit einem solchen An-
grisse bedrobt werden,

2) wenn diejenigen, welche bei einem Diekstahl, oder bei einem Wald-Jagd= oder
Flurfrevel auf der That betroffen oder der Alsicht zur Verübung eines derarti-
gen Vergehens verdächtig, in den Forsten, Jagrevieren oder Fluren gefunden
werden, sich der Anhaltung, der Pfändung oder der Abführung vor die zustän-
dige Vehörde, oder der Ergreifung bei versuchter Flucht thätlich oder durch ge-
säbrliche Drelungen widersetzen.

Die eidliche Verpflichtung der, im Kommunal= oder Privatdienste stehenden Beamten
bat durch die zuständigee Gerichtskehörde zu erfolgen. Diese ist so berechtigt, als ver-
rilichtel, darauf zu sehen und darüber zu wachen, daß nicht zweideutige, anrüchige und
unzuverlästige Peisenen zu dergleichen Bedienstungen vorgestellt rder venvendet werden.

8. 2.

Der Gebrauch der Waffen darf, nicht weiter ausgedehnt werden, alo es zur Ab-
wehrung des Angrisss und zur Ucbenvindung des Widerstands nothwendig ist.

Der Gebrauch des Schießgewehrs als Schupwaffe ist nur dann erlaubt, wenn der
Angriff oder die Widersehlichkeit mit Waffen, Aexten, Knitteln oder andern gefährlichen
Werkzeugen, oder von einer Mehrheit, welche stärker ist, als die Zahl der, zur Sielle
auweseuden Forst= oder Jagrbeamten oder Aufseher unternommen oder angedroht wird.



Der Androhung eines, in dem vorhergehenden 8. erwähnten Angriffs wird es gleich
geachtet, wenn der Betrossene die Waffen oder Werkzeuge nach ersolgter Aufforderung
nicht sofort ablegt, oder wenn er die abgelegten wieder aufnimmt.

8. 1.

Die säumtlichen in §. 1 dieser Verordnung erwähnten, zur Ausübung des Forst-
schubes verwendeten Personen haben, so ost sie von den Wassen gegen Frevler Gebrauch
hemacht haben, selbst in dem Falle, wo keine Verlehung statt gesunden hat, dies ihrem
nächsten Vorgesepten sofort schriftlich oder zu Protokoll anzuzeigen, auch, soweit es ohne
Gefahr für ihre Person geschehen kann, dem Verletzten — und zwar sofort — Beistand
zu leisten, und wenn sie auf einen Frevler geschossen haben, nachzuforschen, ob derselbe

dadurch verletzt worden sei. 6
. 5.

Das Forst= und Jagdpersonal, ingleichen das zum Forsischuxe kommandirte Militär,
sowie die übrigen nach §. 1 dieses Gesetzes zum Forsischutze zu verwendenden Personcn
sind auf Grund gegenwärtiger Verordnung mit einer speziellen Instruktion über den
Wassengebrauch zu versehen.

6. 6.
Im Uebrigen werden alle bisherigen, gesetzlichen Bestlmmungen über den Waffen-

Vebrauch beim Forst= und Jagdschuß, namentlich rücksichtlich des Fürstenthums Gera und
der Pflege Saalburg die Verordnungen der früheren gemeinschaftlichen Landesadmini-
stration vom 22. April 1806 und vom 28. Septbr. 1807, für das Fürsienkthum Schleiz
das Mandat vom 1. August 1758 und die Vorschriften in §F. 12 des Forststrafgesehes
vom 1. August 1806, sowie für das Fürstenthum Lobenstein-Ebersdorf die Bestimmungen
in §. 5 der Verordnung wegen Bestrafung der Jagdverbrechen vom 20. Oktober 1824
hiermit ausdrücklich aufgehoben.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Landes-
fürstlichen Insiegel.

So gegeben Schloß Osterstein, am 7. Dezember 1853.

(L. S.) Heinrich der 62. Jungerer Linie Furst Reuß.
* v. Bretschneider.

.=
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Gesetzsammlung
Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

Jo. 158.
1) Geseh, die Intestaterbsolge betr.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, von Gottes Gna-
den Jungerer Linie und des ganzen Stammes Aecltester regieren-
der Furst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.
Bei der Verschiedenartigkeit der Bestimmungen, welche überdie Erbfolge ohne Testament

und Vertrag theils durch das gemeine Recht, kheils durch das ältere Sichsische Recht und
einzelne Spezialvcrordnungen, theils durch Ortsstatuten und Gewohnbelten in Unseren Lan-
den eingeführt sind und welche zu mannigfachen Zweifeln und Streitigkeiten gesühret ha-
ben, ist es Uns als ein wesentliches Bedürfniß erschienen, über diese wichtige, in alle
Lebensverhältnisse tief eingreisende Rechtsmaterie gleichförmige allgemeine Grundsätze auf-
zustellen, und Wir haben daher im möglichsi genauen Anschlusse an die Gesetgebungen der
Nachbarstaalen unter Zustimmung der Landesvertretung solgendes Geset zu erlassen be-
schlossen:

Eroter Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

8. 1.
Eintrikt und Umfang der gesetzlichen Erbfolge.

Die gesehliche Erbfolge (zuccoessio ab inteslalo) tritt bei jedem Nachlasse ein, sowelt
über denselben weder durch Testament nech durch Vertrag rechtsgültig verfügt ist, oder
dlese Versügung aus irgend einem Grunde nicht zur Wirksamkeit gelangt.

Nssgegeben den 21. Dezember 1893. 70
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8. 2.
Auf Famillenstistungen, Fidcikommisse und ähnliche Einrichtungen, durch welche eine

besondere Successionsart und Ordnung rechtsgültig festgesegt ist, leidet gegenwärtiges Ge-
seh keine Anwendung. 1.

Aufhebung der Regel, daß gesehliche und ln letzten Willen bestimmte Erbsolge nicht zugleich ein.
trelen können.

Hat der Erblasser nur zu einem, in Beziehung auf das Gauze bestimmlen (auota-
tiven) Tbeile seines Nachlasses einen Erben ernannt (z. B. zu 1, zu 2 u. s. w.), wegen
des Ubrigen aber nichts verfügt: so #undet in Ansehung des letzteren lediglich die gesetz-
liche Erbfolge Statt; daher denn der ernannte Erbe, wenn er zugleich einer der geseh-
lichen Erben ist, im Zweifel auch in dieser Fweiten Eigenschaft mit erbt.

Aufhebung des Anwachsungorechts (jus eccrescend)hinsichtlich der Miterben.

Ebenso tritt, wenn mehrere Erben ernannt sind, die jedoch aus irgend einem Grunde
nicht alle wirkliche Erben werden, hinsichtlich des erledigten Erbtheils die gesehliche
Erbfolge ein.

Sind in einem lepten Willen mehrere Personen zu Erben ernannt, es kann oder
will aber eine derselben von ihrem Rechte keinen Gebrauch machen, so sällt der dadurch
erledigte Theil ebenfalls an die gesehlichen Erben des Erblassers.

8. 5.
Tritt nach den unter 8. 3 und 4 gedachten Fällen testamentarische und Intestat-

Erbfolge zugleich ein, so gehen, wenn der Erblasser nicht etwas Anderes bestimmt hat,
die Erbschaftslasten, z. B. die Pflicht zur Abentrichtung der Vermächtnisse, gleichzeitig
auf den Testamentserben und auf den gesehlichen Erben über, je nach dem Verhältnisse
dessen, was jeder bekommt.

8. 6.
Unterschied zwischen Erbiheil und Vermächtniß.

Wer einen in Beziehung auf den ganzen Nachlaß bestimmten (guotativen) Theil
desselben empfängt, wird stets als Erbe betrachtet.

S. 7.
Sind hingegen durch eine lehztwillige Verfügung keine solchen (zuotativen) Erb-

theile, die sich auf den ganzen Nachlaß beziehen, sondern nur einzelne Gegenstände
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oder Summen (res rertae) einer oder mehreren Personen zugedacht: so ist das Zuge-
dachte, wenn gleich dessen Werth den größten Theil der Verlassenschaft ausmacht, nicht
als Erbtheil, sondern blof als Vermächtniß (Legat) zu betrachten und es tritt im
Uebrigen die gesehliche Erbfolge ein.

8. 8.
Wire aber ein so Bedachter ausdrücklich als Erbe bezeichnet, (heres exre eerla): so erkt

er, je nachdem zu dem übrigen Nachlasse eingesetzte Erben vorhanden sind oder nicht,
entweder mit diesen, oder mit dem zum ledigenTheile des Nachlasses eintretenden gesetz-
lichen Erben, zu einem Kepstbeile, wobei das ihm einzeln Zugedachte (res cerla) auf
seinen Erbtbeil zugerechnct, und, soweit es diesen überstiege, als Voraus-Vermächtniß
(Prälegat) betrachtet wird. *

Hat ein Erblasser zwar über die Gesammtheit seines Vermögens verfügt, jedoch ei-
nen oder mehrere genau bestimmte Gegenstände ausdrücklich von der Erbeinsepung aus-
genommen und zur weilern Verfügung vorbehalten, letztere aber späterhin auf gültige
Weise nicht getrosfen; se fallen diese Gegenstände den zur gesetzlichen Erbfolge berechtig-
ten Personen zu, die alodamn wie Vermächtnißnehmer zu beurtbeilen sund.

8. 10.
Die Cedieillarllausel versteht sich von selbst.

So oft gesetzliche Erbsolge an die Sielle eines Testaments tritt, ist der gesetliche
Erbe verpflichtet, die Auflagen des Erklassers zu erfüllen, in wic weit sie in der Eigen-
schaft von Kodizillen (Codleilli ah inesimitn) rechtsgültig besteben können. Giner aus-
drücklichen dießsallsigen Erklärung des Erblassers (elausula roclicillaris) bedarf es nicht.

. 1I.
Soll Jemand nach dem Willen des Erblassers erst einige Zeit nach des betteren

Tede, eder beim Eintrin einer Bedingung Erbe sein, so tritt bis dabin die gesehliche
Erbfolge ein. Sell Jemand daß Erbrecht nur bis zum Eintritt eines Zeitvunlies eder
einer Bedingung haben, so tritt nachher die gesehliche Erbfolge ein. Im erstern Falle

linden zwischen dem geseplichen und dem letzwilligen, im zweiten aber zwischen dlesem
und jenem Erben die nämlichen Rechtsverhälmisse Statt, wie bei einer Kdeikommissarischen

Subsiitutivn.
8. 12.

Aus den Ursprung des Vermögens keumt nichts an.

Darauf, ven wem der Erblasser sein Vermögen erworben hat, (ommn-Turchaus
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ulchts an, und dieser Ursprung begrundet niemals ein Vorzugorecht unter den verschlede-
nen zur Erbfolge berufenen Personen.

Wer zur gefesßzlichen Erdsolge berufen ist.

Ein gesetzliches Erbrecht soll nur den Bluts- und Wahl. (Adoptiv.) Verwandten
und Ehegatten, ingleichen den unten im 6. Abschnitte benannten öffentlichen Anstalten
zustehen.

PTweiter Abschnitt.
Von der gesetzlichen Erbfolge der Verwandten.

8. 14.
Unterschied zwischen Vluts= und Wahlverwandtschaft.

Die gesetzliche Erbfolge ist verschieden, je nachdem die Verwandten“ Bluts= oder
Wahl. (Mdoptiv.) Verwandte des Erblassers sind.

8. 15.
I. Erbfolge der Blutsverwandten.

A. Erbrecht derselben.
1) Erbrecht der Ehelichgcbornen,

a. am Nachlasse ihrer Eltern und Vorcltern.

Ebelichgebornen gebührt ein gesetzliches Erbrecht:
4) an dem Nachlasse ihres Vaters oder ihrer Mutter;
2) an dem Nachlasse ihrer entfernteren Vörelkern (Abgcendenten) väterlicher und mütter-

licher Seite, ausgenommen, wenn und insoweit eine der Personen, durch welche sie
mit dem Erblasser verwandt sind, wegen ihrer unehelichen Gebürt (F. 21) unfähig
der gesehlichen Erbfolge in die sragliche Verlassenschaft war.)

c n „ Anmerr ung 1. In selgendem Falle 3. B. stetzt dem ehellchen Sehne A. des unezellch
Geben#enB.ein Erbrecht zu ab# Nachlasse der EP., kes II. und kr

I., ols der müterlichen Aszendenktem selnes uneßlich gebemen

Vaters D. CK. 20.); am Nachlasst des D. bngegen, selnes veterl-

chen Greßralers, stetzt ihm ein Erkrecht nur kedingt und kis auf den

sechsten Thell (K. 21.), am Nachlasse des F. und de G. aber zar

keln Crbrecht zu. (5. 21.)
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8. 16.
b. am Nachlasse ihrer Seitenverwandten.

Ebelichgebornen gebührt ferner:
3) ein Erbrecht an dem Nachlasse sämmtlicher Seitenverwandten von väterlicher und

mütterlicher Seite, ausgenommen, wenn entweder sie oder der Erblasser ganz oder
thellweise unfählg (§#. 15) wären, den gemeinschaftlichen Stammvater oder die
gemeinschaftliche Stammmutter, im Falle es sich von deren Verlassenschaft handelte,
zu beerben.

8. 17.
Wer für ehelich zu achten ist.

Für ehelich zu achten sind nur die aus einer durch priesterliche Trauung oder
sonst nach gesehlicher Form vollzogenen Ehe, oder doch nach vorhergegangenem gültigen
Verlöbnisse ihrer Eltern Gezeugte, wenn gleich dort die Ehe nachher geschieden oder
für nichtig erklärt, ingleichen hier die Ehe unter den Verlobten aus irgend einem Grunde
nicht vollzogen worden wäre. Nur dann sind sie den Unehelichen beizuzählen, wenn der
Verbindung ihrer Eltern ein noch bestehendes Eheband des einen oder beider Theile,
oder eine so nahe Verwandtschaft oder Schwägerschaft entgegenstand, daß keine Dispen-
sation ertheilt und die Ebe nicht geduldet werden konnte, und wenn dieses Hinderniß
beiden Eltern zur Zeit ihrer Verehelichung oder Verlobung bekannt war.

8. 18.
Bestimmung wegen der durch nachfolgende Ehe legitimirten Rinder.

Gleich zu achten den Ehelichgebornen (und, wo von diesen im gegenwärtigen Gesetze
die Rede ist, darunter mit zu verstehen) sind Unehelichgeborne, deren Eltern sich nachher
mit einander verehelicht oder verlobt haben, von der Zeit dieser Verehelichung oder Ver-
lobung an; ausgenommen, wenn die Verbindung von der Art war, daß daraus keine
ehelichen Kinder erzeugt werden konnten. (C. 17.)

Anmerkung 2. Z. V. der ebeliche Sebn A. des unehelsch Gebernen A# a pr

ein Erbrecht am Nachlasse e m., C., D., 1., nicht aber am Nach-

lasse des C. und der II. und etesewenlg am Nachlasse r## unebt

lich Gebernen I. und dessen untbelschen Sehnes K.
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8. 19.

Jsi ein Unchelichgeborner vor der, zwischen seinen Eltern eingegangenen Ehe oder
Verlobung verstorben: so ist gleichwobl in Ansehung seiner Ablömmlinge—sowahl der
ebelichen, als der legitimirten, ja kei einer Frauensperson auch ihrer unehelichen — an-
zunehmen, daß der Verstorbene durch diese Ehe oder Verlobung legitimirt worden sei;
daber kreten solche Abkömmlinge des Verstorbenen mit seinen Eltern und ubrigen Ver-
wandten in das Verhältniß Ehelichverwandter.

2) Erbrecht vSnssbincern„g
a. nicht legitimirten,

au. am mütterlichen Nachlasse.

Unehelichgeborne jeder Art, also auch die im Ehebruch und die zwischen den näch-
sten Verwandten erzeugten, baben ein Erbrecht an dem Vermögen ihrer Mutter und
der mütterlichen Voreltern, ingleichen sämmtlicher Seitenverwandten von mütterlicher

Seite, soweit diese Personcn auch von Chelichgeborenen beerbt werden können G. 15
und 16).

Dieses Erbrecht sieht ihnen zu, sse mögen allein vorhanden sein. oder mit Ehelich-
vexwandten zusammentreffen 2) 21

bb am väaterlichen Nachlasse.

An dem Nachlasse ihres Vaterd, — inwieweit dieser nicht darüber verfügt hat —
gebührt solchen Unebelichgeborenen nur dann, —und wenn es mehrere sind, auch nur allen
zusammen — ein gesehliches, nach ihrem Tode auch auf ibre ehelichen Abkömmlinge über-
gebendes Erbrecht auf den sechoten Theil, wenn keine Pflichltheilo-Vercchtigte (§§. 7 3.
v6. 79.) vorhanden sind, und wenn die Vaterschaft schon bei Lel zeiten des Vaters durch
dessen Anerkennmiß rder durch eine rechtskräftige Entscheidung außer Zweifel geseht wor-
den ist. An dem Vermögen der Verwandten von der väterlichen Seite bingegen, sowehl
in der geraden als! in der Seitenlinic, steht ihnen gar kein Erbrecht zu.

Sumerkung A. J. V. der unefclich Geteme A. kat ein Citrecht an

tem Nachlalse seiner Mutler C., sener bis D., L., F.,

E., II.,elner Verwandien mütlerlichtr Selte; nickt

ater an dem Nachlasse ds unebrlich gebemen I. (K.

15. 16.) Ezensewenig siebt izm ein Erbuecht zu, an

rem #chlasse des K, I.#, M., K. und O., abi 4,
Iase seincs Vattis . attz, veronsgelttzt, resb-tei
Cit nickt mebrt leten, nur 318 auf eli Schettal.
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§. 22.
Haben uneheliche Geschwisler denselben Vater und dleselbe Mutter: so sind sie dech

unter sich nur als halbbürtige Geschwister zu betrachten. (F. 41.).)

g. 23.
b. Erbrecht der durch landesfürstliches Neskript Legitimirten.

Unchelichgeborene können auf Ansuchen ihres Vaters Behufs der Erbfelge landes-
fürstliche Legitimativn erlangen. Sie beerben dann ibren Vater wie eheliche Kinder und
den zur Jeit der Legitimation etwa schon vorhandenen ehelichen Kindern steht vor ihnen
kein Vorzug zu.

F. 21.

Ferner sollen derglelchen Legitimirte beerben:
1) die ehelichen, vor oder nach ibrer Legitimation gebornen Kinder ihres Vaters,
2) andere legitimirte Kinder ihres Vaters,

und zwar wie vollbürtige oder halbürtige Geschwisier (S. 41), je nachdem sie mit den-
selben Eine Mutter haben oder nicht;

3) die ehelichen Abkömmlinge ihrer so eben unter Ziffer 1. und 2. erwähnten Brü-
der, ingleichen die ehelichen und unehelichen Nachkommen ihrer unter denselben
Jiffern gedachten Schwestern,

und zwar ebenfalls entweder als vollbürtige oder als halbbürtige Verwandte (S. 48.),
je nachdem sie mit denselben Eine Stammmutter (S. 46) haben oder nicht.

8. 25.
Kein gesehliches Erbrecht haben sie an dem Vermögen der Eltern, Voreltern und

Seitenverwandten ihres Vaters, soweit sie nicht desselben, nach vorhergegangener Einwil-
ligung dieser Personen in der Legitimationsurkunde für fähig erklärt worden sind. Die
Abkömmlinge der Einwilligenden beerben sie nur dann, wenn jene die Erben der lehtern
geworden sind.

Anmercung 4. Z. . B. und (#. sleben unter sich eten se im Vertzältnisse kale=

kürtige Geschwister, wie im Verkällnisse zu Kz und es hat da-

her M. trin arõhties Aecht aus den Nachla der C. als 4.
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8. 26.
Das Erbrecht, welches durch Reskript Legitimirte erlangt haben (3§. 23—25 und

53) gebührt auch ihren nachgelassenen ehelichen, ingleichen, dafern eine Tochter legiti-
mirt war, auch deren unehelichen Abkömmlingen.

. 27.

3) Gegenseitigkeit des Erbrechts.

Wer nach den in den 8§. 15 bis 26 enthaltenen Bestimmungen von einem Blutsver-
wandten beerbt werden könnte, ist auch umgekehrt ihn zu beerben berechtigt.

Diese Gegenseitigkeit des Erbrechts leidet nur und allein in den folgenden Fillen
keine Anwendung.

Es sieht nämlich kein Erbrecht zu:
1) dem Vater eines unehelichen Kindes am Nachlasse desselben (. 21.),
2) dem Vater eines unehelichen Kindes, am Nachlasse der Abkömmlinge des letztern

(6. 15. Ziffer 2.), *
3) dem Vater, welcher wissentlich eine Ehe geschlossen, die wegen elnes noch beste-

beuden Ebebandes eder wegen zu naher Verwandtschaft oder Schwigerschaft nicht
einmal Feduldet werden könnte (. 17.), am Nachlasse eines aus solcher Ver-
bindung entsprungenen Kindes und der Nachkommen desselben.

S. 29.
B. Erbsolgeordunng der Blutsverwandten.

Nicht sämmtliche Blutsverwandte, denen ein gesetzliches Erbrecht zustehr, gelangen
zugleich zur Erbfolge, sondern es sinden hierbei nachstehende fünf Klassen Statt, von
welchen jede vorsiehende die nachfolgende gänzlich ausschließt.

Es folgen nämlich in das freie vererbliche Vermögen:
1) ver allen Andern die Abkömmlinge (Descendenten) des Erblassers; in deren.

Ermangelung
2) die Eltern, nach diesen aber
3) des Erblassers vollbürtige und halbbürtige Geschwister und deren Abkömm—

linge, dann
4) die Großeltern, Urgroßeltern oder noch entferntere Voreltern, undwenn

auch diese alle feblen, zuleht
5) die Seitenverwandten der aussteigenden Linien.

Wiefern in jeder dieser Abtheilungen der Nähere dem Entfernteren vorgehe, ist in
#. 37. und den folgenden bestimmt.



141

8. 30.
Bestimmungen wegen mehrsacher Verwandtschast.

Ist Jemand mit dem Erblasser auf mehrfache Weise verwandt: so erhält er, ausge-
nommen in der leten Klasse (C. 17) auf jeder Selte und in jedem Stamme den ihm
daraus gebührenden Erbtheil.

. 31.

Zusammentresffen ieboollenn mit Verwandten.
Wie weit in einzelnen Fällen, durch das Zusammentreffen der Verwandten mit dem

Ebegatten des Erblassers, der Ersteren Erbrecht beschränkt werde oder ganz wegfalle,
ist nach den im dritten Abschnitte enthaltenen Vorschriften zu beurtheilen.

————— Klasse.
8. 32.

Erbjolge der Ablommlinge.
Hinterläßt Jemand nur Ein Kind: so beerbt ihn dieses allein, vorbehältlich des

Miterbrechtes des überlebenden Ebegaln#en (. 31). Mehrere Kinder erben zu gleichen
Theilen. Daher sind jüngere nichl befugt, deswegen, weil auf ihre Erziehung weniger
verwendet worden ist, als auf die Erziehung ihrer älteren Geschwister, Etwas voraus
zu verlangen. Ebensowenig kann der jüngere oder der ältere Sohn sordern, daß ein von
seinem Vater binterlassencs frei vererbliches Gut ihm vorzugsweise überlassen, oder dafür
ein Kürgeld entrichtet werde.

8. 33.
Enkel, Urenkel und noch entserntere Alkömmlinge ven nech lebenden näheren Nach-

kemmen werden durch diese von der Erbfolge ausgeschlossen.
&amp;. 34.

Im Uebrigen erben alle Abkömmlinge, ohne Unterschled der Nähe ded Grades,
nach Stämmen, so daß mehrere Geschwister zusammen immer nur so viel erhalten,
als ibr Vater oder ire Mutier erhalten haben würde, und dieses unter sich zu gleichen
Theilen erben.)

Anmerkundg z. 3. V. in selgendem Folle: erken ven dem Nachlaasse des

A. essen Enkel M. und C. jeres ein Zebnthell, de

Urenkel D. wegen ter depp#llen Mrwondischaft (K. 30.)

zwel Fünftkeite, re Sein P. ein Fünftbeil,

der Enkel G. eln Zehntbell und die Urenkel I1. und

I ietes elnZwangl##bell.
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8. 35.
Dazu, daß entserntere Abkömmlinge zur Erbfolge gelangen, ist nicht nöthig, daß sie

Erben ihrer vorber verstorbenen, zwischen ihnen und dem Erblasser gestandenen Eltern
heworden seien. Sie können daher die Erbschaft der Eltern ausschlagen und gleichwohl
die Großeltern beerben.

8. 36.
Es sollen aber entferntere Abkömmlinge jedesmal dasjenige in die Erbschaft einwer-

sen und sich auf ihren Erbtheil anrechnen lassen, was der vorher verstorbene Nähere,
dessen Antheil sie bekommen, einzuwersen gehabt hälte, wenn er zur Erbfolge gelangt wäre.

Zweite Klassec.

Erbsolge der Eltern.

Hinterläßt ein Erblasser weder Kinder noch Nachkömmlinge derselben: so sind seine
Eltern seine einzigen gesetzlichen Erben, vorbehältlich des Miterbrechts des überlebenden
Ehegatten (SF. 31).

8. 36.
Leben beide Eltern noch: so erben sie zu gleichen Theilen; ist aber nur eins von

ihnen noch vorhanden: so bekommt dieses den Nachlaß allein.

8. 39.
Hinterläßt der Erblasser einen der Erbfolge unfähigen Vorfahr (§. 28): so wird er

von den übrigen Verwandten auf eben die Weise beerbt, als wenn jener Unsöhige ver
ihm verstorben wärc.

Dritte Klasse.

8. 40.
Erbsolge der Geschwister und der Abkömmlinge der kegtztern.

 keins der Eltern mehr am Leben: so gelangen des Erblassers vollbürtige und
halbbürtige Geschwister und die Abkömmlinge bereits verstorbener Geschwister glelch-
zeitig zur Erkfolge.

8. 11.
Sink nur Geschwister vorhanden: so theilen diese dee Erbschaft unter sich nach der
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Personenzahl. Jedoch ist bei dem Zusammentreffen vollbürkiger und halbbürtiger jedes
der ersteren für zwei Personen zu rechnen. Daher bekommt z. B., wenn zwei vollbürtige
und zwei halbbsirtige Brüder oder Schwestern vorhanden sind, jedes der vollbürtigen ein
Dritttheil und jedes der halbbürtigen Geschwister ein Sechstheil des Nachlasses.

8. 42.
Kinder eines Bruders oder einer Schwester gelangen nur dann zur Erbfolge, wenn

ihr Vater oder ihre Mutter, durch welchen, oder durch welche sie mit dem Erblasser ver-
wandt sind, vor diesem verstorben ist. Noch entferntere Abkömmlinge der Geschwister er-
ben nur dann, wenn keine von den Personen mehr am Leben ist, welche zwischen ihnen

und dem Erblasser **N werden aber durch des Erblassers noch lebende Geschwisier,
fte durch deren — wenn gleich dem Grade nach dem Erblasser näheren — Abkömm-=15. von der Erbschaft reinebne ausgeschlossen.

8. 13.
Gelangen in Gemäßheit der im vorstehenden §. enthaltenen Vescimmung Kinder

oder entferntere Abkmmlinge versiorbener Geschwister allein, oder mit noch lebenden Ge-
schwistern des Erblassers zur Erbfolge: so treten sie in Rücksicht des Erbtbeiles an die
Stelle desjenigen Bruders oder der Schwester, von welchem oder von welcher sie ab-
stammen (§. 34). Es bekommen also auch die Nachkömmlinge vollbürtiger Geschwister
doppelt so viel, als halbbürtige Geschwister oder deren Abkömmlinge.

Der auf die Albkömmlinge eines Bruders oder einer Schwester fallende Erbtheil
wird unter ihnen weiter nach Stämmen und in jedem Stamme nach Köpfen ver-
tbeilt.“)

S. 44.
Abklmmlinge der Geschwister gelangen auch dann zur Erbfolge, wenn sie nicht Er-

ben der zwischen ihnen und dem Erblasser gestandenen Personen geworden sind (F. 35).

Anmerkung 6. 5P ulhoon Falle 3. V. kemmt ven dem Nack--, Istsc«n r— dervvelegen
*

ogn
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Vierte Kilasse.

8. 15.
Echjolge der Großeltern und noch entsernteren Voreltern.

Ist von allen zu den drei vorsiehenden Klassen gebörenden Verwandten Niemand
vorhanden: so trifft die Erbfelge die noch lebenden Großeltern, oder die Urgroßeltern,
oder die noch entsernter stehenden Voreltern. Von allen diesen schlieen jedoch die dem
Erblasser dem Grade nach näheren die entfernteren aus, und unter den gleich nahen
erfolgt die Theilung der Erbschaft steto nach Seiten, so daß nur die auf derselben
Seite siehenden unter sich nach Köpfen theilen.)

Anmerkung 7. G#5 ertallen daßher in lelgendem Fall:
G. und D. ledes ein Achttbeil, F.

1 cp . .-.

o ei Biertbeil unk U. die Füllle ren
dem Nachlasse dee A.

A

# n c WR In solgendem Falle hingeaen: gebührt ven dem Nachlasse de# F. dem

u A. eln Vleriteil, dem D. und der R. jeden ein Achttbell, dem n.

und der C. ater, wegen der dexselten Verwandtschast (. 30.), #rem ein

Vierihe I.
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Füunuft e Klasse.

8.46.
Erbsolde der Seitenverwandten der aussteigenden Linien.

Von den Seitenverwandten der aussteigenden Linien (C. 29) gebührt demjenigen
der Vorzug, welcher mit dem Erblasser einen nähern gemeinschaftlichen Vorfahr (Stamm-
vater oder Stammmutter) hat, als die übrigen. Unter mehreren in dieser Hinsicht gleich
nahen schließt derjenige die andern aus, welcher dem Erblasser dem Grade nach am
nächsten steht. Mehrere auch in dieser Hinsicht gleich nahe Verwandte erben zu gleichen
Theilen.")

. 17.

Hlerbel macht es keinen Unterschied, ob dle Erben mit dem Erblasser mehrfach
(5. 30) oder nur einfach verwandt sind.")

8. 18.8

Treffen aber durch Vollgeburt Verwandte mit durch Halbgeburt Verwandten gleichen
Grades zusammen: so erben zwar lehtere mit, die ersteren erhalten aber ein jedes zwei
Kopstheile (S. 41).8)

8. 49.
II. Erbfolge der Wahlverwandien.

Wer unter Wahlkindern zu verstehen ist.

Unter Wahlkindern sind sowohl an Kindes oder Enkels Statt Angenommene, die
bisher unter keiner väterlichen Gewalt mehr standen (arrogali), als auch vollkommen
oder unvollkommen an Kindes oder Enkels Stelle Angenommene zu versiehen, die üch
bio dahin noch unter väterlicher Gewalt befanden, (adoptali).

Anmerrung 8. In selgemem Falle 3. V. find N. und # ven

der Ecbschast des A. ausgeschlessen: E. und F.

erbalten deron, ene Nückücht auf rdie teprelne

Verwandtschaft des enlten, leder zwel Fün fibell

und der durch Halbgeburt vicwandte D. eln H ünf.

tbeil.
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8. 50.
Berücksichtigung ded Wahlkindschaftsvertrags.

Mas für ein Erbrecht deuselben an dem Vermögen ihres Wahlvaters, oder, wenn
die Wahlkinds-Annehmung von einer Frauensperson geschehen ist, an dem Vermögen
der Wahlmutter zustehe, ist zunächst nach dem Wahlkindschafts-Vertrage zu beurtheilen.

8. 51.
Wen Wahlkinder Krast des Gesetzes beerben.

Jüi aber in diesem Vertrage darüber nichts bestimmt: so beerben die Wahlkinder
den Wahlvater oder die Wahlmntter wic eheliche Kinder, jedoch, wenn Pflichttheilsberech-
tigte vorhanden sind, unter der in den S§. 58 und 77 vorzeschriebenen Beschränkung.

 52.

Den Ebegatten, die Kinder und andere Verwandten desjentgen, der Wahlkinder
annimmt, beerben Vegterc nicht.

. 53.

Ist ein Wahlsohn vor seinem Wahlvater oder seiner Wahlmutter mit Hinterlassung
ehelicher, oder eine Wahltochter mit Hinterlassung ehelicher oder unehelicher Abkömmlinge
verstorben: so bekommen diese den Erbtheil, welcher ihrem Vater oder ihrer Mutter ge-
bührt häue.

Legitimirte Abkömmlinge eines Wahlsohnes erhalten diesen Erbtheil, soweit sie dazu,
unter Einwilligung des Erblassers, in der Legitimations-Urkunde für fähig erklärt worden
sind. (S. 25.)

8. 54.
Wahlkinder und deren Abkömmlinge behalten ihr gesetzliches Erbrecht an dem Ver-

mögen ihrer eigenen Blutsvenwandten.

8. 55.
Bon wem Wabllinder beerbt werden.

Auch werden sie nur von diesen, nicht aber von ihrem Wahlvater oder ihrer Wahl-
mutter, oder deren Verwandten beerbt; sofern der Wahlvertrag nicht etwas Andres aus-
drücklich lestimmt.

Dauer des Erbrechtes der Wahlkinder.

Das Erbrecht eines Wahlkindes fällt nicht urg, wenn durch Entlassung (Emanzi=
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pation) oder auf eine andere Art die Wahlkindschafts-Verbindung aufgehoben wird, dafern
nicht mit des Wahlkindes Einwilligung das Gegentheil festgesetzt worden ist.

Dritter Abschnitt.
Von der gesetzlichen Erbfolge der Ehegatten.

8. 57.
Größe ihres Erbtheiles.

Nach dem Tode des einen Ehegatten erhält der überlebende Theil, ohne Unterschied,
ob er eignes Vermögen besitzt oder nicht, bei dem Zusammentreffen:

1) mit Abkömmlingen des Erblassers (§§. 32—39) einen vollen Kindestbeil,
wenn drel oder weniger Erbstämme von Abkömmlingen (§§. 32—36), den vier-
ten Theil, wenn vler oder mehr Erbstämme von Abkömmlingen vorhanden sind;

2) mit den Eltern (§8. 37—39) die Hälfte des Nachlasses;
3) zwei Drittheile im Zusammentrefsen mit Voreltern, Geschwisiern oder deren Ab-

kömmlingen;
4) das Ganze, wenn nur Seitenverwandte der aufsteigenden Linic vorhanden sind.

8. 58.
Hinterläßt jedoch ein Erblasser keine anderen, der geseplichen Erbfolge sähigen Ab-

kömmlinge als Wahlkinder, die erst während der Ehe angenommen worden: so gebührr
seinem Ehegarten. wenn ein oder zwei Wahlkinder vorhanden sind, zwei Drittheile, wenn
drei oder mehr Wahlkinder vorhanden, die Hälste des Nachlasses.

Sind außerdem auch noch Eltern des Erblassers vorhanden, so wird vorerst deren
Rllichttheil aus dem Nachlasse entnommen (5. 77) und dann jener Erbtbeil des Elegat-
ten blos nach der Größe des Restes ausgeworsen.)

Anmertung 7. In (elgendem Falle würde daßer der Wachlaß ds Au. zuu füni

Achtzehntbeilen dem to#brenk der Cte mil der D anzenemmenen

Wabliehne E, zn sänf Neuntbellen der Ebestau D. und zu

einem Sechstseile den Ellein dee Eeblassers n. und C. (3. 71)

getübren.
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8. 50.
Gbensoviel gebührt der Chefrau, wenn sie nur mit Kindern zusammenkiifft, die auf

Ansuchen ihres Mannes während der Ebe legitimirt worden sind, ingleichen dem Manne,
wenn die Frau nur Kinder aus einem Ehebruch hinterläßt, dessen sie sich während der
mit ihm bestandenen Ehe schuldig gemacht hat.

F. 60.
Aufhebung der sogenaunten Wiederverehelichungsstrafen.

Die imrömischen Rechte bestimmten gese#lichen Nachtheile der Wiederverchelichung
(poenne sccundurum nnleliurum) werden, insoweit sie noch bestanden haben, hiermit
aufgeboben.

Abgeschafft ist daher auch die Vesommung der Novelle 22, nach welcher der Wie-
derverehelichte dem zweiten Ehegatten nie mehr aus seinem Vermögen zuwenden kann,
als das am mindesten bedachte Kind erster Che erhält.

8. 61.
Gleichheit des elterlichen Nißbrauchrechls.

In allen den Fällen, wo der Vater, wenn er noch lebte, den gesetzlichen Nieß-
brauch am Vermögen seiner Kinder gehabt hätte, soll nach seinem Todederselbe Nießbrauch
ebenso der überlebenden Mutter zustehen. Es bleibt jedoch dem Vater das Recht vorbe-
halten, durch letztwillige Verordnung diesen Nießbrauch der Mutter für den Fall zu ent-
zielen, daß dieselbe sich andenweit verehelichen sollte.

Dieser Niehbrauch, des Vaters sowohl als der Mutter, dauert bis zur Volljährigkeit
des Kindes, is es aber eine Tochter, nur bis zu deren Verheirathung, wenn diese früher
erfolgt.

I E unverheiratheten Kindern, die wegen Gelstesschwäche noch nicht verfügungsfähig
geworden sind, dauert dicser Niehbrauch auch nach ihrer Volljährigkeit fort.

Er bringt die Verbindklichleit zu Ernährung und Erziehung der Kinder, soweit diese
den Elrern nicht obnehin schon obliegt, sowie die Befugniß zu Verwallung ibres Verms-
hens mit sich, unbeschadet jedoch des Rechts und der Pflicht des Vormundes, nach seinem
und der kompetenten obewormundschaftlichen Behörde Ermessen sowohl von dem Nater
als von der Mutler binlängliche Sicherheitsleistung für die Erhaltung des Bestandes des
Vermegens zu fordern, auch darauf zu sehen, daß die Kinder eine dem Vermögen ange-
messene Erzichung erhalten.

. 62.

Von der Errungeuschaft.

Enungenschaft und während der Ehe gemachten Schulden werden im Zweifel ledig-
lich zum Vermögen des Ehemannes gerechnet, sosern nicht die Ehefrau einen, während
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der Ehe gemachten Erwerb als von ihr mit Genehmigungdes Ehemannes für ihre eigene
Rechnung geschehen nachweist, oder eine während der Ebe entstandene Schuld als von
ihr gültig auf eigene Rechnung gemacht, nachgewiesen wird.

8. 63.
Vorbehaltene Güter.

Hat die Fran bei Eingehung der Ehe sich die freie Verfügung, sei es hinsichtlich
der Verwaliung und Verwendung der Nutungen, oder auch in Ansehung des Bestandes
(der Substanz) ihres Vermsgens, oder eines Theiles desselben, auodrücklich vorbehalten,
oder ist ihr von einem Dritten Etwas geschenkt oder vermacht und die sreie Verfügung
darüber ihr vorbehalten worden: so bleibt dieses Alles dem Abwurfe, wie der Substanz
nach, Elgenthum der Ehefrau. Gleichwohl hat alles dieses auf den Vetrag des Erbthei-
les des Ehemannes kelnen Einfluß, sondern es sind vielmehr bel dessen Berechnung auch
die vorbehaltenen Güter der Ehefrau (bona receplitis) mit zum Nachlaßbestande zu
zählen.

5. 61.
Das Einzuwerfende der Kinder und Abkömmlinge.

Was Abkömmlinge des Erblassers zu ihrer Ausgleichung unter sich in den Nachlaß
einwerfen müssen, (§. 36) ist auch bei Berechnung des Erbtheils der Ehegatten mit
zu berücksichtigen.

g. 65.
Einwersen des eigenen Vermögens wird nicht erforderk.

Dieser Erbtheil gebührt dem überlebenden Ehegatten ohne Einwersung seines eige-
nen Vermögend, mithin auch einer Witnve außer dem ihr aus dem Nachlasse ihres
Ehemannes zurückzugebenden Eingebrachten und etwaigen besondern Erwerbe (F. 62.)

8. 66.
Das Erbrecht des Ebegatten ist bedingt:

1) Durch priesterliche Tranung.

Das Mecht auf die in den vorstehenden §§. 57 und folg. geordnete Erbfolge der
Ebegaien enrsteht lediglich durch die priesterliche Trauung oder die sonst nach gesehlicher
Jorm geschebene Vollziehung der Ebe.

Verlobten gebührt dasselbe in krinem Falle, sofern nicht ebwa diepriesterliche Trauung
zur Strase Ungehorsams durch ein rechtskräftiges Erkenntniß für vollzogen geachtet wor-
den ist.

22
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8. 67.
2) Durch Fortdauer der Ehe bis zum Tode des Erblassers.

Außer der priesierlichen Trauung ist zu jener Erbfolge nichts weiter erforderlich, als
daß die Ehe bis zu dem Tode des Erllassers bestanden habe. Sie kritt folglich nicht
ein, wenn die Ehe vor des Erblassers Ableben aud irgend einem Grunde rechtskräftig
für nichtig erklärt oder geschieden worden ist.

8. 68.
Zeitige Scheidung von Tisch und Bett hebt das Erbrecht nicht auf.

8. 69.
Verwandte und andere Erben oder sonst Betheiligte sind jedoch nicht befugt, dem

noch nicht geschiedenen Ehegatten ihres Erblassers das Erbrecht deßwegen zu bestreiten,
weil ein Grund zur Nichtigkeitserklärung oder Scheidung der Ehe vorhanden gewesen ist;
außer wenn der uberlebende Ehegatte mit dem Erblasser wissentlich eine solche Ehe eln-
gegangen hat, die wegen eines noch bestehenden Ehebandes ungültig war, oder wegen zu
naher Verwandtschaft oder Schwägerschaft nicht einmal geduldet werden könnte G. 17.

8. 70.
Auwendung des Vorstehenden auf die Erbfolge der Ehegatten aus Ehestiftungen oder anderen

Verfügungen.

Die Vorschriften der S§. 66 —69 sind auch in Ansehung dessen anzuwenden, was
einem Ebegatten aus dem Vermögen des andern auf den Todesfall Kraft einer Eheslif-
tung oder einer andern Verfügung gebührt. Verliert jedoch diesem gemäß ein Ehegatte
etwas, was er nur gegen die Hingabe eines Theiles von seinem eigenen Vermögen be-
kommen sollte, so erhält er das Seinige unverkürzt zurück.

8. 71.
Wegfall der verschiedenen bisher bestandenen gesehlichen Erbrechte der Ehegatten.

Die im Vorsiehenden georducte gesehliche Erbsolge der Etegatten soll obne Unter-
schied des Standes des Erblassers Statt finden und jed
tarische oder auf Gewohnheitsrecht gegründete Erbfolge der Ehegatten biermit aufgeho=
ben sein.

S. 72.
Daher kommt künftig in Wegfall:

1) das ausschllehliche Recht der Chemänner auf den Mobiliar-Nachlaß ihrer Ehe-
frauen; "
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2) dassiatutarische·Erbtheilder Verwitlwelen;
3) die gesetliche Morgengabe und das Mußtheil adelicher Wiltwen; ingleicten
4) die Erbfolge in dle Grade und das Heergeräthe,

soweit die unter 3 und 4 erwähnten Institute überhaupt besianden haben.

Vierter Abschnitt.
Von dem Pilichtebell.

S. 73.
I. Mlchttheil der leiblichen Abkömmlinge und Eltern.

Der Pflichttheil gebührt allen leiblichen Abkömmlingen, ingleichen dem Vater
und der Mutter eines Erblassers, sowelt sie, nach obigen Vorschristen, der geseplichen
Erkfolge in dessen Nachlaß fähig sind und die Erbfolgeordnung sie krifft; also auf der
väterlichen Seite auch den durch landesfürstliche Gnade legitimirten (F. 23), ingleichen
auf der mütterlichen Seite auch unehelichen Kindern, und von diesen der Mutter (8§.
20, 27). Am väterlichen Nachlasse aber steht unehelichen Kindern selbst hinsichtlich den
Sechstheils (§. 21) kein Pilichttheil zu.

8. 74.
% . Dessen Betrag.

Der Pflichttheil beträgt von jeßt an:
4) bei Kindern jeder Art und deren Akömmlingen die Hälfte — und
2) bei Eltern ein Dritttheil des eigentlichen gesehlichen, das heißt: desjeni-

gen Erbtheils, welches der Pflichttheilsberechtigte bekommen haben würde, wenn
der Erblasser ohne alle Verfügung über seinen Nachlaß verstorben wäre.

. 75.
Wenn Kinder, welche durch landesfürstliche Gnade (§. 23) legitimirt sind, mit ehe-

lichen, — seien diese auch vorihrer Legitimalion geboren—zusammentreffen,sosindsie
bei der Berechnung des Pflichttheils dieser Kinder mit zu zählen.

8. 76.
II. Pflichttheil der. Wahllinder.

Wahleinder und deren Abkömmlinge (§. 53) haben, sofern in dem Wahlkindschafts-
Verkrage nicht etwas Anderes bestimmt ist, gleiche Rechte auf den Pflichttheil in Anseh-
ung des Wahlvaters oder der Wahlmutter, wie deren ebeliche Kinder; also auf die
Hälfte dessen, was sie nach der gesetlichen Erbfolge erhalten haben * G. 74).
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Sie dürfen daher auch nur aus denselben Gründen und nur unter Beobachtung dersel-
ben Vorschristen, welche hinsichtlich dieser Kinder Statt finden (§. 88) enterbt werden.

S. 77.
Es soll jedech durch Annahme eines Wahlkindes der Pflichttheil der dazu berechtig-

ten Blutsverwandten und Ebegatten (S. 94) in keinem Falle geschmälert werden oder
gar wegfallen. Demnach erhält z. B. in dem Falle, wenn Jemand mit Hinterlassung
eines Wahllindes und eines leillichen Vaters verstirbt, dieser ein Drittheil des ganzen
Nachlasses als Pflichttheil, jenes aber zwei Drittheile als gesetzlicher Erbe; ingleichen
muß in demselben Falle der Erllasser, dasern er über sein Vermögen auf den Todessall
verfügt, dem Wahlkinde ein Drittheil und dem leiblichen Vater ebensalls ein Drittheil
der Erbschaft als Pflichttheil hinterlassen. Ferner ergiebt sich hieraus, daß bei dem Vor-
handensein zweiereheleiblicher Kinder und eines Wahlkindes der Pflichttheil eines jeden der
Ersteren 3, des Lepteren aber nur z des Nachlasses beträgt.

K. 78.
Wegsall der duarta Disz pii.

Dagegen fällt künftig dasjenige Recht weg, welches unmündige Wahlkinder, die bei
ihrer Annahme an Kindes Statt nicht mehr unter väterlicher Gewalt standen, bisber auf
den Fall einer Enterbung oder Emanzipation auf ein Viertheil des Vermogens ihres
Wahlvaters halten.

8. 79.
III. Pflichttheil der Ehegatten.

Der Pflichttheil gebührt ferner dem überlebenden Ehegatten des Erblassers, sowekt
Ersterer der gesetzlichen Erbfolge in den Nachlaß des Lehtern fähig ist.

8. 80.
Dessen Betrag.

DieserPflichktbeilbesteht in der Hälfte der für überlebende Ebegatten festgeseßzten
Erbtheile (68. 57—39).

8. 81.
IV. Gemeinschaftliche Bestimmungen.

Pflichttheilsberechiigte sind als. Erben zu betrachten.

Pflichtthellsberechtigte sind binsichtlich ihres Pflichttheiles nicht als Singular-Sut-
cessoren, sondern wie Erben zu beurthellen.
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g. 82.
Wegfall des Pflichttbeils:

4) Wegen einer andern mit Einwilligung des Pflichuheiloberechtigten getroffenen Verfügung.

Der Anspruch auf den Pflichttheil sällt weg, wenn hlerüber mit Einwilltgung
des Pflichttheilsberechtigten etwas Anderes bestimmt worden ist.

8. 83.
Dieses ist jedoch im Zweifel nicht schon dann anzunehmen, wenn ihm vertrage-

weise, z. B. in der Ebestiftung, aus dem Vermögen des Erblassers irgend etwas auf den
Todesfall (z. B. eine beüimmte Summe, eine Reute, insonderheit, soviel die Eheweiber

betrifft, ein Gegenvermächmiß rck) ausgesetzt worden i, oder wennderfelto, vermoge eines vnier
seiner Zuülmmung mit einem Dritten abgeschl iner von dem Erb-
lasser veräußerten Sache, namentlich einen Auszug nach bes bepteren Tede erhalten soll.

. 81.

Dasselbe gilt, wenn ihm in einer einseitigen Willenserklärung des Erblassers eine
bestimmte Summe oder Sache (res cerla), ohne Ernennung zum Erben, (5§. 7, 8), auf
den Todesfall ausgesetzt ist, und er dieses annimmt.

, §.85.

MelmkhtbleiblindlcsnsFällm(§§.Is,8il)bcmPflichtthcilsbekcchtlgtkndel-An-
sprachanfEkgänztmgdcäPflichtthcilcs,untcthtrcchmmgdcäbereitsEmpfangencmvor-
behalten.

8. 86.
Auch hinsüchtlich des übrigen Vermögens, soweit der Erblasser nicht darüber verfügt

hat, bleibt dem Pflichttheilsberechtigten auch in den in 5§. 83 und 84 gedachten Fällen
selngesehlichesErbrecht (F.7), sowelt ihn nähere gesetzliche Erben nicht ausschliehen (§.7, 8).

. 87.

2) Wegen Enterbung.

Das Recht auf einen Pflichttheil fällt ferner weg, wenn der Berechtigte gültig ent-

Jeder gültig Enterbte kann auch in den §§. 3 und 4 bemerkten Fillen keinen An-
spruch auf ein Erbtheil machen.

8. 88.
Die Entlerbung eines Pflichttheilsberechtigten ist nur gultig, sofern sie unter auodruck-

licher Angabe einer in diesem Gesetze anerkannten Ursache dazu und mit Beobachtun
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derjenigen äußeren Förmlichkeiten geschieht, welche zur Errichtung eines Testaments ersor-
dert werden. Im Uebrigen genügt es, wenn die auf Entziehung selbst des Pflichttheiles
gerichtete Absicht deutlich ausgesprochen ist, ohne daß es dazu des Ausdrucks: Entert-
ung oder senstiger Feierlichkeiten, noch auch der Einsehung anderer Erben bedarf. G. 103)

KG. 8.

Wird die Wahrheit des angegebenen Enterbungsgrundes vom Nflichttheilsberechtigten
geläugnet: so ist sie von dem auf Herausgabe des Pflichttheils Verklagten (§. 97.) zu
beweisen. «

8. 90.

Enkerbungsgründe.
o) Gemeinschastliche hinsichtlich aller Pflichttheilsberechtigten.

Sowohl hinsichtlich pflichiheilsberechilgter Verwandten als hinsichtlich der Ehegatten
kann die Enterbung gültig geschehen:

1) wenn der Pflichttheilslerechtigte dem Erblasser oder einer zu dessen nächster Fami-
lie gehörigen Person nach dem Leben getrachtet, oder dergleichen Nachstellungen An-
derer absichtlich nicht verhindert hat;

2) wenn er den Erblasser oder eine zu dessen nichster Familie gehörige Person- eines
peinlichen Verbrechens wider besseres Wissen, fälschlich vor Gericht angeschuldigt hat;

3) wenn er den Erblasser in hilfobedürftiger Lage böslich verlassen, oder ihm in sol-
cher Lage die gesuchte und in seinen Kräften stehende Unterstüpung versagt hat;

4) wenn er den Erblasser an Errichtung eines letzten Willens durch Gewalt, Drohun=
gen oder List zu hindern, oder denselben auf gleiche Weise zu einer ihm günstigen
letztwilligen Verordnung zu bestimmen versucht hat;

5) wenn der Pflichttheilsberechtigte wegen peinlicher, nicht blos culposer, Verbrechen zu
einer mehr als dreijährigen Zuchthaussirafe oder zu einer derselben gesehlich
gleichkommenden oder härteren Strafe rechtskräftlg verurtheilt worden.
Unter dem Ausdrucke: „nächster Familie“ sind in diesem§Ebegatten, Abkömmlinge,

Eltern, Vorältern und Geschwister, ohne Unterschied zwischen vollbürliger und halbbüri-
der Bluts= und Wahl-Verwandtschaft zu verstehen.

8. 91.
b) Besondere hinsichtlich der Abkömmlinge.

Demnächst können Eltern und WVoreltern ihren Abkömmlingen, Wahlkinder elnschküf-
sig, den Pflichttheil auch gültig entziehen:
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) wenn der Pflichtheilsberechtigte sich an einem Ascendenten auf strafbare Weise thät-
lich vergangen hat;

2) wenn derselbe einen solchen durch schwere Injurien (injuriac alroces) beleidlgt hat.

8. 92.
e) Besondere hinsichtlich der Eltern.

Dagegen dürfen Kinder ihren Eltern den Pflichttheil besonders auch dann entziehen:
1) wenn der Pflichttheilsberechtigte den Erblasser in seiner Kindheit ausgeseht, oder
2) sonstsichjeder pflichtmäßigen Fürsorge für ihn gänzlich und boshaft entschlagen hat.

8. 93.
4 Besonderc hinsichtlich derEhegatten.

Der überlebende Ehegatte kann insbesondere noch enterbt werden:
1) wenn der Pflichttheilsberechtigte den Erblasser zur Eingehung der Ehe durch Zwang,

Drohung oder Betrug veranlaßt, oder
2) ihn böslicher Weise verlassen, oder

3)sich eines Ehebruchs gegen ihn schuldig gemacht hat, an vom andern Ehegatten
die eheliche Treue nicht auf cleiche Weise verletzt worden ist.

8. 94.
Dle Enterbung ist lediglich auf vorstehend angegebene Fille beschränkt.

Nur aus vorstehend (66. 90—93) angeführten, nicht aber aus anderen, wenn auch
denselben ganz gleich oder ähnlich scheinenden Ursachen kann der Pflichttheil entzogen,
geschmälert oder belastet werden.

. 95.

Sie hebt sich durch Verzeihung.

Kann jedoch ein enterbter Pflichttheilsberechtigter darthun, daß der Erblasser vor
oder nach der Enterbung ihm ausdrücklich oder stillschweigend verziehen habe: so ist ihm
der Pflichttheil zu überlassen.

8. 96.
Inwiesern Enterbung aus guter Absicht stattfindct.

Enterbung aus guter Absicht (exhoredalio bona menle) sindet nicht welter
Statt, als zur Beschränkung der Dispesitions-Befugniß über die Substanz des Mliicht-
theils, wenn
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4) der Pflichltheilsberechtigte sich einer unordentlichen und verschwenderlschen Lebens-
art ergeben hat,

2) oder überschuldet ist.
In solchem Falle kann der Pflichttheil, unker Beobachtung der im §. 88 gegebenen

Bestimmungen, seinem Bestande nach, der Disposition des Berechtigten unter Lebenden
gültig entzogen und ebenso verordnet werden, daß die Gläubiger desselben an diesem
Bestand des MPflicht= oder Erbtheils überhaupt sich zu halten nicht berechtiget, sowie doß
jedensalls von den Nutungen eines solchen Pflicht= oder Erbtheils die nothdürftigen
bezüglich standesmäßigen Alimente vorbehalten und jedem Ansrruche der Gläubiger ent-
zogen sein sollen.

rilsdann ist vom Erbschaftsgerichte, wenn sich die Wahrheit des angegebenen Grun-
ded durch eine anzustellende gerichtliche Erörterung (causne coßnitio) ergiebt, eine Vor-
mundschaft zur Verwaltung anzuordnen, und die Beschränkung, soweit sie Immobilien
bekrifft, dem Gerichte der belegenen Sache zur Eintragung in das Hypothekenbuch an-
zuordnen.

S. 97.
Felgen der Jurücksetzung der Pflichttheiléberechligten.

Ist ein Pflichttheilsberecheigter in einer lehtwilligen Verfügung oder in einem Erb-
vertrage übergangen, oder ohne Anführung einer geseplichen Ursache enterbt, oder die
angeführte nicht erwiesen (C. 89), oder ist ihm weniger als sein Millichttheil beträgt,
binterlassen worden: so ist die lehtwillige Verfügung oder der Erbvertrag insoweit
unkräftig.

Der Pflichttheiloberechtigte kann daher gegen die Erben nach Verhältniß ihres Erb-
theils und soweit der Erbtheil derselben nicht etwa auch nur in einem Milichttheile be-
stehct, ingleichen gegen jeden Besiper der Erbschaft, soweit er sie besitzt, auf Herausgabe
oder Ergänzung seines Pflichttheils klagen. Im Uebrigen aber bleibt der lepte Wille
oder der Erbvertrag bei Kräften.

S. 98.

Es gelten bei dieser Klage auf den Pflichttheil alle Grundsäze der Klage auf eine
zesehliche Erbschaft (hereditatis petilio ab inkeslalo).

K. 99.
M jedoch der in elner solchen Verfügung übergangene Mlichttheilsberechtigte

erst nach deren Errichtung geboren, oder durch Legitimation (§Ig. 18 flg. 23 flg. 73),
Aoptien (5§. 49 flg. 7 6) oder Verehelichung (68.57. 79) pflichuheilsberechtiger gewor-
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den, oder war dem Erblasser die Pflichttheilsberechtigung zur Zelt dererrichteten Verfug-
ung erweislich unbekannt: so bleibt dem Uebergangenen, der Verfügung ungeachtet
sein volles gesehliches Erbrecht.

Ausgesehte Vermächtnisse sind daher in solchem Falle nur von den etwalgen übrigen
Erben zu ihren Antheilen zu entrichten, vorbehältlich der Bestimmung in §S. 101.,

8. 100.
Ergänzung des Pftichttheils bei pflichtwidrigen Freigebigkeiten.

Hinsichtlich pflichtwidriger Freigebigkeit, durch welche der Erblasser bei seinem Lebe
die Rechte der Pflichttheilsberechtigten verleht hat, (dovatio inollkeiose) bleibt es bei den
Celtenden gesehlichen Grundsätzen.

8. 101.
Veschränkungen des Pflichttheils sind ungültig.

Ist der Pflichttheil dem dazu Berechtigten zwar hinterlassen, aber von einer Beding-
ung abhängig gemacht, oder sonst, z. B. mit elnem Vermächtnisse, beschwert: so ist die
Bedingung oder die Beschwerde für nicht beigesügt zu achten.

8. 102.

Es soll jedoch in diesem Falle der Mlichttheilsberechtigte, wenn er die Verfügung
des Erblassers nicht anerkennen will, nur den Pflichttheil, nicht aber auch das ihm ctna-
außerdem Vermachte erhalten, ohne daß es von Seiten des Erblassers eines besonderen
Vorbehaltes deshalb (enulela Socini) bedarf.

8. 103.

Wer im Pflichttheile solgt, wenn der dazu zunächst Berechtigte nicht dazu gelangt.

Wenn ein Pflichtbbeilsberechtigter — mit Ausnahme des Falles der Enterbung aus
guterAbsicht (8. 96) —gultig enterbt wird, (8.87oc.),oder seinem Rechte entsagt, oder
sonst wegsällt (Es. 132, 139)= so geht das Recht, den Pflichttheil zu fordern, auf die
nach ihm nächsten Miichttheilsberechtigten über, indem alodann auch die gesepliche Erb-
folge so zu bestimmen ist, als wäre der wegsallende Pflichttheilsberechtigte vor dem Erb-
lasser verstorben. (C. 130.) 23
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Euster Abschnitt.
Von der Anrechnung der Vorempfänge.

8. 104.
Von der Anrechnung im Allgemeinen.

Was ein Miterbe von dem Erblasser während des Lebens erhalten hat, wird ihm
auf seinen Erbtheil nur in Folge auodrücklicher Anordnung desselben oder in Folge ge-
setlicher Besiimmung angerechnet.

S. 105.
I. Von der Anrechnung zu Folge einer Anordnung.

Die Anrechnung kann der Erblasser nur bel dem Rechtsgeschäfte selbst, durch wel-
ches die Gabe gemacht wird, oder in einem letzten Willen anordnen.

8. 106.
II. Von der Anrechnung zu Folge desd Gesehzes.

1) Wenn sie eintritt.
Auf Grund des Gesetzes haben die ehelichen Abkömmlinge des Erblassers, welche mit

ihren Geschwistern oder mit Abkömmlingen ihrer Geschwister zur Erbfolge gelangen, sich
auf ihren Erbtheil anrechnen zu lassen: ·

1) das, was der Erblasser ihnen zur Errichtung eines abgesonderten Haushalts, zur
Begründung oder Fortsehung eines eigenen Gewerbes oder zur Uebemahme eince
Anntes,

2) das, was er einer Tochter als Heirathögnt gegeben;
3) das, was er zur Bezahlung der Schulden eines volljährigen Kindes oder En-

kels verwendet hat.

8. 107.
Die Kosten der zum Zwecke weiterer Ausbildung unternommenen Reisen, der Er-

langung eines akademischen Grades und der Befreiung vom Militärdienste sind der An-
rechnung nur unterworfen, wenn der Erblasser dies so verordnet hat.

Dagegen unterliegen die Kosien der Erlernung eines Gewerbes, einer Kunst oder
Wissenschaft der Aurechnung nicht. Wenn auch der Erblasser sie ausdrücklich verordnet
baben sollte, ist eine solche Anordnung doch nur insoweit gültig, als der Pflichttheil da-
durch nicht verkürzt wird.
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8. 108.
Alles Dies (§. 106 und 107) gilt von den Wahlkindern und den außerehelichen

Kindern, insofern ihnen ein gesetzliches Erbrecht zusteht, jedoch nur von den Gaben und
Vewwendungen, welche die Aeltern seit der Zeit, wo ihr gesehliches Erbrecht begründet
wurde, für sie gemacht haben.

8. 109.
Der Erblasser darf die Anrechnung der in 8. 106 aufgeführten Gaben und Ver-

wendungen, jedoch nur, insoweit dadurch der Pflichttheil nicht verleht wird, und nur in
der KF. 105 angeordneten Maaße erlassen.

.. 8. 110.

Die gesehliche Anrechnung (§8. 106 bis 108) findet Statt, der Erbe mag durch Ge-
seh, letzten Willen oder Vertrag zur Erbfolge berufen worden sein, und zwar auch dann,
wenn er nur den Mflichttheil erhält.

8. 111.
Es kann aber weder dem Erben, welcher der Erbschaft entsagt, die Herauszahlung

dessen, was ihm hälte angerechnet werden können, abverlangt noch auch dem Erben, dessen
Vorempfänge den Betrag selnes Erbtheils übersteigen, die Herausgabe des übersteigenden
Betrags angesonnen werden, selbst dann nicht, wenn er die Erbschalt angenommen hat.

Diese Bestimmungen gelten jedech unbeschadet der Rechte der Pflichttheilserben.

8. 112.
Was ein Enkel des Erblassers von diesem erhalten hat, kann nicht auf den Erb-

theil seines Vaters oder seiner Mutter angerechnet werden.

8. 113.
Enkel des Erblassers, welche an der Stelle ihres Vaters oder ihrer Mutter zur ge-

setzlichen Erbfolge kommen, müssen sich die Vorempsänge dieses Elkerntheils anrechuen
lassen, sie mögen die Erbschaft desselben angenommen oder ihr enisagt haben.

—
Was der Erblasser selnem Enkel vor dem Ableben des Vaters oder der Mutter

desselten zugewendet hat, unterliegt nicht der gesehlichen Anrechnung.
8. 115.

2) wer die Anrechnung fordern und von wem sie gefordert werden kann.
Die Anrechnung kaun der Miterbe, aber auch nur als solcher, von *. Miterben
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fordern. Sie hat nur unter den Miterben, nlemals zum Vortheile der Gläubiger des
Erblassers Wirkung.

8. 116.
In den Fällen der 88. 106 und 107 findet die Aurechnung nur unter den Ab-

kömmlingen des Erblassers Stalt.
Miterben dieser Abkömmlinge und Vermächtnißnehmer können Anrechnung der Vor-

empfänge nur den Pflichttheilserben gegenüber verlangen, wenn diese wegen Verletzung
des Pflichttheils auf Einziehung der lehztwilligen Verfügungen antragen.

S. 117.
III. Von der Art, wie das Vorempfsangene angerechnet wird.

Die Anrechnung geschieht dadurch, daß der Werth des Vorempfangenen zur Erb-
masse derer, unter welchen sie Statt findet, (S. 1160) veranschlagt und sodann, nachdem
der Gesammtbetrag derselben in die erforderlichen Erbtheile zerlegt ist, von dem Erbtheile
des Empsängers abgezogen wird.

8. 118.
Das Vorempfangene kommt, ohne Rücksicht darauf, ob es noch vorhanden ist oder

nicht, nach dem Werthe in Anschlag, welchen es zu der Zeit gehabt hat, wo es dem Er-
ben zugewendet worden war.

Zinsen davon können nur vom Tage des Erbschaftsanfalls an gerechnet werden.

8. 119.
Lepbvillige Bestimmungen des Erblassers über den der Anrechnung zu Grunde zu

legenden Werth der Vorempfänge haben nur Wirkung, insoweit sie die Rechte der Pflicht=
theilserlen nicht verlehen.

Sechoter Abschnitt.
Von der gesetzlichen Erbfolge der Versorgungs-Austalten.

8. 120.
Dlejenige mit den Rechten frommer Stiftungen versehene öffentliche oder Privat-

Anstalt, in welche Jemand auf Lebenszeit unentgeltlich zur Verpflegung aufgenommen
worden und worin er verstorben ist, hat auf einen Drittheil des Nachlasses dieser Person
ein, alle andere Erben ausschließendes Erbrecht.

Dieses Erbrecht steht auch der Gemeinde selbst zu, welche den ganzen Verpflegungs-
aufwand für eine Person bis zu deren Ende bestritten hat.
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8. 121.
Hinsichtlich der ubrigen zwei Drittheile bleibt es bei der gesetzlichen Erbfolge der

Verwandten und Ehegatten; jedoch sind die aufgewendeten Verpflegungs= und Begräl-
nißkosten vorerst aus dem Janzen Nachlasse zu erstatten.

C. 122.
Am Nachlasse solcher Personen, die nur Verpflegungs beiträge aus einer Anslalt

oder von einer Gemeinde gereicht bekommen haben, steht der Lettern jenes Erbrecht nicht
zu (120). Es kann dieselbe jedoch die gezahlten Verpflegungsbeiträge aus dem Nach-
lasse ersetzt verlangen, soweit jene Beiträge nicht durch eine Gegenlelstung, Eintrittsgeld,
Einkaufsgeld und dergleichen als bereits vergütet sich darstellen.

8. 123.
Dafern bei einzelnen Versorgungs= und Unterstützungsanstalten des Fürstenthumo

schen ausgedehntere Beerbungsbefugnisse hinsichtlich derjenigen, welche von einer solchen
Anstalt Gebrauch machen, gesetzlich besichen, so soll es dabei bewenden.

Hiebenter Abschnitt.
Von Grwerbung und Verlust einer angefallenen gesetzlichen Erbschaft.

8. 124.
I. Anfall und Erwerbung einer geseblichen Erbschaft.

1) Anfall.

Demjenigen, welchem nach diesem Gesetze ein Erbrecht zustehet, (§. 13.) ist eine Erb-
schaft ange fallen (lelatio bereitalis), wenn er den Erblasser überlebt und durch kei-
nen eingesetten oder näheren geseplichen Erben ausgeschlossen ist. Daß derselbe bei dem
Tode des Erblassers noch nicht geboren gewesen, hindert den Anfall nicht, wenn er nur
bereits erzeugt war.

8. 125.
2) Erwerbung.

Erworben wird eine angefallene gesebliche Erbschaft durch die ausdrückliche Er-
klärung des vom Gesetze Berufenen, Erbe sein zu wollen (herelitatis aditio), oder durch
Handlungen, welche nach den Umständen einen sichern Schluß auf diese Absicht zulassen
(ro hereile geslio). "

Dies ist namentlich der Fall, wenn der Erbe vor Gericht in der Eigenschaft als
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Erbe auftritt, wenn er die Erbschaft auch nur theilweise, ingleichen, wenn er außer dem
Falle, wo wegen zu befürchtenden Verderbens der Sachen sofortige Veräußerung nöthig
wird, ohne Ermächtigung des Erbschaftsgerichts einzelne Gegenstände veräußert, ferner,
wenn er zum Vortheile nur einzelner Miterben entgeltlich oder unentgeltlich oder zum
Vortheile aller Miterben gegen Entgelt der Erbschaft entsagt.

Dagegen kann aus Handlungen, welche auf das Begräbniß des Erklassers sich le-
ziehen oder nur die Erhaltung, Ausmittelung oder einstweilige Aufbewahrung oder die
einsiweillge Verwaltung des Nachlasses zum Zweck haben, die silllschwelgende Annahme
der Erbschaft nicht abgeleitet werden.

8. 126.
Ist der, welchem eine Erbschast nach dem Gesehze angefalleu, wegen Abwesenheit,

Mindersährigkeit, Geisteskrankheit, oder aus einem anderen Grunde nicht fähig, diese Ab-
sicht mit Rechtsbestande kund zu geben: so wird ihm dieselbe auf gleiche Weise durch die
Erklärung oder Handlungen seiner gesehlichen Vertreter (lutor, curalor, Dalerlamilias)
erworben.

8. 127.

Der Errerb einer gesetzlichen Erbschaft kann sogleich nach erfolgtem Anfalle dersel-
ben eintreten; und es ist auf Antrag dabei betheiligter Personen (z. B. nachfolgender
Erben, Legatare, Gläubiger re.), demjeuigen, welchem eine gesetliche Erbschaft angefallen
isi, vom Erbschaftsgerichte aufzugeben, binnen einer sechsmonatlichen, von Einhändigung
der Auflage an zu rechnenden Frist sich über den Antritt der Erbschaft, bei Verlust sei-
nes Erbiechts, zu erllären.

Dieser Verlust tritt alsdann mit dem fruchtlosen Ablaufe jener Frist von selbst
ein, und Handlungen, welche auf die Abücht, die Erbschaft zu erwerben, nur schließen
ließen (6. 125), gelten dann nur zum Nachtheile, nicht zum Vortheile des Aufge-

sorderten. #

Ist jedoch der zur Erbschaft Berufene vor Ablaufder Frist, ohne sich erklärt zu ha-
ben, verstorben: so ist seinen Erben eine sechsmonatliche Frist unter denselben Bestimm-
ungen zu verwilligen (.

Die sechsmonatliche Frist des zur Erbschaft Verufenen, beziehungsweise dessen Erben,
ist das Erbschaftsgericht auf ehwaiges Ansuchen der Betheiligten auf 2 bis 3 Monate
unter demselben Rechtonachtheile des Verlustes selnes Erbrechts, jedoch nur einmal zu ver-
längern berechilget.

Es kann aber auch, wenn sich aus den Akten übersehen läßt, daß der Nachlah zu
Bezahlung der Schulden nicht ausreicht, die in dem vorstehenden§angeordneteBedenk-
zeit auf drei Monate beschrankt werden.
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8. 128.

War der zur Gibshan Hemsuee zur Zeit des Anfalles derselben noch nicht gebo-
ren (naseilurus venter) G. 124): so kann ihm dieselbe nur erst daun wirklich erwor-
ben werden, wenn er lebens= und rechtsfähig geboren wird.

Nur unter dieser Voraussetzung findet in diesem Falle auch die in den §§. 110,
141 bestimmte Uebertragung des Erbrechts Statt.

8. 129.
Wird Jemand zum Erben eingeseht, dem ohnehin das Erbrecht schon geseplich ge-

bührt: so steht ihm frei, die Erbschaft auf dem GrundedesTestaments, oder, dafern nur
keln substituirter Erbe vorhanden ist, nach dem Gesetze anzutreten. Jedenfalls aber ist
er verbunden, alle gültigen Verfügungen des Testamentes (z. B. Legate) zu ersüllen
(. 10). »

8. 130.
Nähe der Erbberechtigung.

Die Nähe der Erbberechtigung ist in jedem Falle nach der Todeszeit des Erb-
lassers zu beurtheilen.

Wenun daher die Eibschaft einem noch im Mutterleibe befindlichen Kinde aufgehoben
wird, dieses aber todt, oder doch nicht lebens- und rechtsfähig zur Welt kommt (§.128):
so trifft die Erbfolge denjenigen, welcher bel dem Tode des Erblassers nach der Leibes-
frucht der nächsle gesetzliche Erbe war und, wenn dieser immittelst verstorben wärc, dessen
Erben (C. 110).

Gleichergestalt, wenn nicht sofort bel dem Tode des Erblassers, sondern erst spä#er
sich ergiebt, daß die gesehliche Erbfolge Statt findet, z. B. wenn der in einem Testa-
mente ernannte oder der nächste gesepliche Erbe die Erbschaft ausschlägt oder derselben
für unwürdig erklärt wird (C. 132, 139), oder wenn ein ebensolcher Erbe bedingungs-
weise eingesetzt wird und es erst nach dem Tode des Erblassers gewiß wird, daßdieBe-
dingung nicht eintritt, so ist derjenige, welcher zur Todeszeit des Erblassers dessen näch-
ster gesetzlicher Erbe war, und wenn dieser vor dem Eintritle der Gewißheit, daß die
hesepliche Erbsolge Statt finde, mit Tode abgeht, dessen Erbe zur Erbfolge zuzulassen.
(S. 110.)

8. 131.
Wird ein Abwesender (Verschollener) für todt erklärt: so ist die Nähe der auf die

Erbschaft Anspruch machenden Verwankten nach dem Zeitpunkte der Rlechtskraft des die
Todeserklärung aussprechenden Erkenntnisses zu beurtheilen, über welchen Zeitpunkt hinaus
dem Abwesenden auch keine Erbschaft mehr anfallen kann. (8§. 126, 110).
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8. 132.

II. Verlust einer angefallenen Erbschaft.
1) Wegen Ausschlagung.

Schlägt ein gesehlicher Erbe die ihm vermöge des Gesetzes angesallene Erbschaft,
oder den ihm gebührenden Erbtheil aus, oder erklärt er sich nicht in der ihm etwa ge-
seyten Frist (§. 127): so soll die Erbfolge so bestimmt werden, als wenn der Ausschla-
gende bei dem Tode des Erblassers nicht mehr vorhanden gewesen wäre (C. 130), und
es tritt dann auch hier die Verbindllchkeit des Aufrückenden zu Erfüllung der vom Erb-
lasser gemachten Auflagen ein (§F. 129).

g. 133.
2) Wegen Unwürdigkcit.

Des gesetzlichen Erbrechts unwürdig ist derjenige, welcher:
den Erblasser selbst oder eine zu dessen nächster Familie gehörende Person (5.90)
vorsätlich tödtet, oder einer dieser Personen auch nur nach dem Leben trachtet,

— —.
oder

2) durch Zwang oder Betrug bewirkt, daß der Erblasser eine. Verordnung auf den
Todesfall macht oder nicht macht, abändert oder nicht abändert, oder
eine schriftliche Verfügung des Erblassers auf den Todesfall oder die Urkunde
über eine mündliche Verfügung auf den Todesfall zum Nachtheile eines Dritten,
unterdrückt, verfälscht oder absichtlich verfälschen läßt.

8. 134.

Andere Ursachen der Unwürdigkeit, als die im §. 133 ausdrücklich sesigesetzten,
sind bei der gesetzlichen Erbfolge nicht anzunehmen.

8. 135.

Ist der Unwürdige ein Pflichttheilsberechtigter, so verliert er auch den Pflichttheil.

C. 136.
Erbt statt eines Unwürdigen ein in dessen elterlicher Gewalt (§.61) stehendes Kind:

so gebührt jenem von des letzteren Erbtheile weder der Nießbrauch noch die Verwaltung.

8. 137.
Die Folgen der Unwürdigkeit fallen hinveg, wenn der Schuldige darthut, daß ihm

der Erblasser verziehen hat. "

.-
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8. 138.

Auf Verlust des Erbrechtes wegen Unwüurdigkeit ist nicht Amtshalber, sondern nur
auf Antrag der Betheiligten (F. 139) zu erkennen.

8. 139.
Wer erbt, wenn ein gesehlicher Erbe der Erbsolge unrürdig ist.

Hat ein Blutsverwandter, ein Ehegatte oder ein Wahlkind sich des gesetlichen Erb-
rechtes unwürdig gemacht: so ist die Erbfolge so zu bestimmen, als wäre derselbe vor dem
Erblasser verstorben; der in die Stelle eines Unwürdigen Einrückende aber ist gleichwohl
die dem erstern vem Erblasser ehva gemachten Auflagen zu erfüllen verbunden (F. 129).

8. 140.
III. Uebertragung des Erbrechts,

(lransmissio heredilatis.)

Hat ein gesetzlicher Erbe den Erblasser überlebt (§§. 124, 128); so geht dessen Recht
auf die Erbschaft, auch vor deren Antritt, sofern es nicht durch Eutsagung oder auf
eine andere Art erloschen ist, auf seine Erben jeder Art über. Daher kann, wenn der
Erbe, ohne sich über den Antritt erklärt zu haben, siirbt, oder derselbe bei seiner Verschol-
lenheit erst nach dem Tode des Erblassers für todt erklärt wird (§8. 127, 130, 131),
dessen Erbe die jenem angefallene Erbschaft noch immer antreten oder ausschlagen, sofern
sich nicht eiwa ein Kuralor jenes ersten Erben bereits darüber erklärt hat (F. 120).

S. 141.

Im Zweisel, welche von zwei oder mehreren Personen zuersi mit Tede abgegangen
sei, muß derjenige, welcher den früheren Todesfall des Einen oder des Anderen behauptet,
seine Behauptung erweisen. Kann er dieses nicht, so werden, unter Aufhebung aller des-
balb bestehenden gesetlichen Vermuthungen (praes##liones juri,.) alle ale zu gleicher
Zeit verstorben vermubet, und es kann vom Uebergange des Erb#rechts ded Einen auf
den Andern keine Rede sein.

« §.142.

W-AusdehntqutbisherigenViskfdstislkstnschicwkchsftcdkinekEklsIselmsIditkkipltnsähigkik,
TcthtlustansallcndkkErlsschaftcnnscgmllnfähigkkihwelchernachgnncincmtlikchte

KinderdrksbtschvctkåtthAlsnsünnigenachher-zumTodeverurtheiltePersonen-das
Trauerjahr verlehende Witlwen, und bei incestuesen Eben ketheiligte oder aus solchen

" 2-t
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erzeugte Personen trifft, ist aufgehoben, die Ursache der Unfähigkeit mag vor eder nach
dem Anfalle eiugetreten sein.

8. 143.
V. Von den Wirlungen der Erwerbung einer Erbschaft. Vorschristen darüber, was gesebliche Erben
zu erweisen haben, wenn sic ihr Erbrecht versolgen, und iuwieweit dieselben auch die von den biehe-

rigen Inhabern des Nachlasses davon bezogencn Rutzungen sordern können.

Wer als Verwandter, Ehegatte, oder nach dem fünften Abschnikte Berechtigter auf
Herausgabe einer ihm, als geseplichem Erben angefallenen Erbschaft eine Klage (herei-
tnus Pelitio ab intesialo) angestellt, ist schuldig, seine angeführte Eigenschaft zu er-
weisen.

Der Antrag des Klägers ist auf Ausantworkung des Nachlaßbetrages, und zwar in
der Regel nur mit Zinsen vder sonstigem Abwurf von Zeit der Klagerhebung an, zu
richten. Weitere Nußungen des Nachlasses können nur insoweit mit eingeklagt werden,
als der Kläger auch den bösen Glauben des Erbschafts-Inhabers erweiolich zu machen,
vermag.

8. 144.

Kann der Verklagte gegen den Kläger beweisen, daß ein näherer oder gleich naher
Erbe bei dem Tode des Erblassers am Leben gewesen sei: so liegt dem Kläger auch der
Beweis der Replik ob, daß dieser seinem Anspruche nicht hinderlich sei.

8. 145.

Behauptet der Beklagte, daß die Erbschaft ganz oder zum Theil ihm gehöre, indem
er von dem Erblasser zum Erben ernannt sei, oder weil er mit demselben in einem näheren

oder gleich nahen Verhältnisse, wie der Kläger, siehe: se liegt ihm der Bewels seiner
Behauptung ob.

8. 146.
Ingleichen, wenn der Nichter die Erbschaft unter Aussicht genommen hat.

Auch wenn der Richter elnen Nachlaß unter Aussicht genommen hat, braucht der
dessen Ausantworkung suchende, gesehliche Erbe zu seiner Nechtfertigung (Legitimation)
nicht mehr beizubringen, als er, wenn er gegen eine Privalperson eine Klage anstellt,
nach dem Vorstehenden darzuthun hätte. Es ist also der Richter nicht befugt, demselben
blos aus dem Grunde, weil noch andere nähere oder gleich nahe gesetliche Erben vor-
handen seln könnten, die Ausantwortung der Verlassenschaft zu vereigern und Amts-
halber öffentliche Vorladungen zur Ausmiktelungsolcher Erben zu erlassen; ausgenommen,
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wenn der Richter vom Dasein näherer oder gleich naher Verwandten gegründete Ver-
muthungen hat, die, wenn sie es noch nicht wären, sogleich aktenkundig zu machen sind.

In solchen Fällen hat der Richter ebenso, wie wenn gar kein bekannter Erbberech-
tigter vorhanden ist, (6. 155), einen Erbschaftsvertreter zu bestellen und ist den Ediktal-
prozeß, zu eröffnen berechtiget, vorausgeseht, daß eine besondere Aufforderung an die ver-
mutblichen Erbberechtigten wegen Unbekannischaft ihres Namens oder Aufenthalts ulcht
erlassen werden kann, und daß der Nachlaß über 50 Thlr. an Betrag ist.

S. 147.
Ferner, wenn nur von der Aunsübung cincs einzelnen Nechtes die Nede ist.

Will Jemand alb gesehlicher Erbe ein einzelnes Recht ausüben (z. B. mit einem
Grundstüücke belieben sein, eine Hypothek bestellen, eine Forderung eintreiben, einen Ver-
Fleich eingeben): so hat er entweder zu bescheinigen, daß er sich bereits bei der Gerichts-
behörde, welcher der Erblasser persönlich unterworsen war, als Erben ausgewiesen habe,
oder er hat seine Rechtfertigung in Bezug auf das auszunbende Recht besonders, und
Far ebenfalls nach den Vorschriften zu bewirken, die im Vorstehenden hinsichtlich des-
jenigen, welcher auf die Herausgabe der ganzen Erbschaft geklagt hat, gegeben sind.

8. 148.
Verhälluisse desjenigen, welcher einem zur Sache gerechtsertigtenErbenEtwasleistet,odervondem-

selben Etwas erhält, zu cinem sich später auffindenden näheren oder gleich nahen Erben.

Ein Richter, oder jeder Andere, der Jemanden, welcher sich auf die bisher vorge-
schriebene Art als den gesehlichen Erben eines Versiorbenen ausgewiesen hat, den Nach-
laß oder ekwas dazu Gehöriges, ausantwortet, oder eine Zahlung leistet, ingleichen der-
jenige, welchem von elner auf diese Art sich ausweisenden Person auf eine, erweislich nicht
lukrative Weise ein Recht oder eine Besreiung in Ansehung einer zum Nachlasse gebö-
rigen Sache eingeräumt wird, ist keinem Anspruche der später sich etwa vorfindenden
wahren Erben ausgesetzt, vielmehr müssen letztere in Bezug auf ihn das Geschehene als
gültig anerkennen; sie könnten denn beweisen, daß derselbe mit ihrem vorzüglicheren,oder
Uleich starken Erbrechte bekannt gewesen sei.

8. 149.
Was gegen einen in Auspruch genommenen gesetzlichen Erben zu erweisen ist.

Wird Jemand als geseplicher Erbe auf Erfüllung elner Verbindlichkeit verklagt:
so muß gegen ihn nur dargethan werden, dah er die Erbschaft erworben (6. 125) habe.

21“
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. 150.

Aufhebung des Unterschiedes zwischen suis heredbus und anderen Erben.

Dieser Beweis ist auch gegen solche Erben zu führen, welche bei dem Tode des
Erblassers sich noch in dessen väterlichet Gewalt befanden, indem solche Personen künftig.
überhaupt rücksichtlich eines ihnen aufallenden Nachlasses ganz wie andere Erben tcur-
theilt werden sollen.

8. 151.
Juwieweit der Erbe für Erbschaftsschulden haftet.

Kein Erbe ist schuldig, über die Kräfte der Erbschaft hinaus für die Erbschaftsschulden
zu haften, wenn entweder —sei es auf seinen Antrag oder Amtehalber — durch das
Gericht ein Nachlaßverzeichniß (Inventarium) gleich bel dem Anfallc der Erbschaft ge-
fertigt worden, oder der Erbe ein selbstgefertigtes eidlich bestärkt. Jedoch darf er sich im
Falle ihm bekannter Unzulänglichkeit des Nachlasses keine willkührliche, ungleiche Behand-
luny der Erbschaftsgläubiger erlauben, und es bleibt jedenfalls den Erbschaftsgläubigern
der Beweis der Unvollständigkeit des Nachlaßverzeichnisses vorbehalten.

§S. 152.
VI. Anwendung der in diesem Abschnitte enthaltenen Vorschriften auf letztwillige Verordnungen.

Auch in Ansehung solcher Erbschaften, welche Verwandten, Ehegatten oder anderen
Personen in einer unwiderruflichen, oder widerruflichen Verfügung auf den Todesfall be-
schieden sind, sollen die Bestimmungen über die Anrechnung der Vorempfänge (5§. 104 bis
119), über Anfall und Enverbung in den S§. 121—131, über Verlust der Erbschaft
kurch Ausschlagung im §. 132, wegen Unwürdigkeit in den 8§. 133—139 — voraus-
gesept, daß der Erblasser die Unwürdigkeit zur Zeit der Verfügung nicht kannte (F. 137),
in welchem Falle jene auch den Verlust elwaiger Vermächtnisse nach sich zieht — über
Uebertragung des Erbrechtes in den S§. 140, 111, über Unsähigkeit in §. 112, über
Auflebung des Unterschiedes zwischen suis herelihns und anderen Erben in den 88.
119, 150, endlich über die Verbindlichkeit des Erben zur Bezahlung der Erbschaftsschul.
den in §. 150 analrg, wie bei der geseplichen Erbfolge, gelren, und namentlich auch
auf Vermächinisse in allen entsprechenden Vorschristen Anwendung sinden.

Achter Abschnitt.
Von den Rechten auf erblose Verlassenschaften.

8. 153.
Erblose Verlassenschaften kommen an den Staatsfiskus.

Hinterläßt ein Verstorbener Niemanden, der ihn kraft einer vorhandenen Verfügung
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auf den Todesfall, oder Krast dieses Gesepes beerbt:sofälltdessen Nachlaß dem Staats-
sigkus anheim.

8. 154.
Ausnahme hierven.

Is jedoch auch nur zu einem Theile des Nachlasses ein elngesepter, oder vom Ge-
sehe berusener Erbe vorhanden (§§. 3, 4, 8, 21): so tritt dieser hinsichtlich des erblo-
sen Theiles der Verlassenschaft an die Stelle der nach K. 123 Berechtigten.

8. 155
Wanun ein Nachlaß für erblos zu achten sei.

Ein Nachlah kann jedoch nicht eher für erblos angesehen werden, als bis die mög-
lichenweise vorhandenen unbekannten Erben öffentlich vorgeladen worden sind. Ist in-
dessen der erblose Nachlaß nicht über 50 Thaler an Betrag, so daß er für die unbe-
kannten Erben durch den Ediltal-Prozeß ohnehin großen Theils erschöpft werden würde:
so ist derselbe ohne vorgängige öffentliche Ladung sofort an den Staatsfiskus abzugeben.

8. 156.

Der Staatssiokus oder der nach §. 154 Berechtigte ist in jedem Falle, wo sich in
der Folge, jedoch vor Ablauf der Verjäbrungszeit, Erbberechtigte melden, schuldig, den
empfangenen Nachlaßbetrag an diese, nach den vom Besiter in gutem Glauben gelienden
Grundsägen, jeden Falles aber ohne Zinsen oder sonstigen Abwurf bis zur Zeit der An-
meldung herauszugeben.

S. 157.
Rechte und Verbindlichkeiten des erbenden Staatsfiskus.]

In Bekreff eines erblosen Nachlasses, welcher dem Staatösiskus zufällt, hat derselbe
alle Rechte und Verbindlichkeiten eines gesetzlichen Erben.

8. 158.

Uebrigens wird durch die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesehes in demjenigen,
was rücksichtlich der für die Zwecke der Kirche und Schule bestimmten Abgabe von Kol-
lateral-Erbschaften, von Vermächtnissen und von erblosen Verlassenschaften in dem Gesehe
vom13.Oktober1819 vorgeschrieben ist, nichts geändert.
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Neunter Abschnitt.
Bestimmungen über die Anwendbarkeit dieses Gesetzes.

g. 159.

Sämmtliche Bestimmungen des gegenwärtigen Gesehes sind vom 1. März 1854 an
zur Anwendung zu bringen, sofern nicht im Nachstehenden eine Ausnahme hiervon ge-
macht wird.

S. 160.

Erbsälle, wo der Erblasser erweislich noch vor gedachtem Tage verstorben oder für
todt erklärt worden ist, sind nach dem bisher besiandenen Rechte zu beurtheilen.

S. 161.

Auch vor jenem Tage errichtete letztwillige Verfügungen sind daher nach den Be-
stimmungen des gegenwärtigen Gesetzes, soweit solche überhaupt darauf anwendbar, zu
beurtheilen; sofern nur der Erbfall nicht vor demgedachten Tage eingetreten ist. (S. 100.)

8. 162.

Auch das außerhalb Landes befindliche, frei vererbliche, bewegliche und unbewegli-
che Vermögen eines Erblassers, der zur Zeit seines Ablebens seinen ordentlichen Gerichts-
stand (lorum domicilii) im biesigen Lande hatte, unterliegt dem gegenwärtigen Gesete,
soweit nicht Staatsverträge oder die besonderen fremden Landesgesehe entgegenstehen.

Ebenso ist auch, vorausgesetzt, daß die einschlagenden Staatsverträge oder fremden
Landesgesehe nicht ein Anderes bestimmen, in welchem Falle dasselbe auch im hiesigen
Lande beobachtet werden soll, das im hiesigen Lande besindliche Vermögen eines im Aus-
lande damicilinten Erblassers hinsichtlich der Erbfolge der Verwandten und Ehegatten le-
diglich nach ben Gesetzen senes Gerichksstandes zu beurtheilen.

Hatte der Erblasser zur Zeit seines Ablebens zugleich im hiesigen Lande und im
Auslande einen ordentlichen Gerichtsstand: so treten binsichtlich der Erbfolge die Gesetze
detjenigenDomizils ein, wo er sich zuletzt wirklich aufgehalten; es sei denn, daß Staats=
venräge ein Anderes bestimmen.

8. 163.

Demnächst sind sämmtlche in den älteren Landesgesetzen, in dem im hiesigen Lande
gelrenden älteren sächsischen Recht, und in den gemeinen Rechten, sowie in den verschle-
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denen Orts-Statuten und Gewohnheiten sich sindende Bestimmungen über die geschliche
Erbfolge in frei vererbliches Vermögen, in allen durch das gegenwärtige Ge-
seh bestimmten Punkten mit dessen Eintritt für aufgehoben zu achten,
wohingegen es sich von selbst versteht, daß alle diejenigen vertragsmäßigen Erbverhält-
nisse, welche nach der bisherigen Gesetzgebung mit Rechtsgiltigkeit festgestellt worden sind,
kurch das gegenwärtige Geseh nicht berührt werden.

Da aber, wo die Veslimmungen gegenwärtigen Gesehes nicht ausreichen sollten, sind
lediglich die Vorschristen des gemeinen Sächsischen Rechts und aushülfsweise die
in Deutschland geltenden gemeinen Rechte zur Anwendung zu bringen.

Urkundlich haben Wir dieses Geseh eigenhändig vollzogen und mit Unserem Fürsi-
lichen Insiegel bedrucken lassen.

So gegeben Schloß Osterstein, den 10. Dezember 1853.

L. s.) Heinrich der 62. Jungerer Linie Furst Reuß.
v. Bretschneider.
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Gesetz sammlung
Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 458. 1234

1) Bekanntmachung, den Normaltarif für Erhebung der Chaussee. und Brückengelder und
die Straßenpolizeiordnung betreffend.

Nachdem durch die unterm 27. August d. J. ergangene Verordnung (No. 36 des
Amts= und Verordnungsblattes, No. 152 der Gesehsammlung) eine gleichmäßige Verpflicht-
ung zu Entrichtung des Chausseegeldes von Privatsuhmwerken aller Art, sowie von Spann-
und Treibevieh, min Aufbebung der bisherlgen Befreiung der Inländer vondieserAbgabe,
eingesührt und dadurch zugleich die anderweite gleichmäßige Regulirung der Chaussee= und
Brückengeldersätze nach den unter den Zollvereinsstaaten vereinbarten Grundsähen veran-
laßt worden ist, so wird der für das Gesammtfürstenthum Reuß j. u. gültige Normal=
tarif und die dazu gehörige Straßen-Polizei-Ordnung in dem Nachstehenden
mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenmtniß gebracht, dah Beide mit dem 1. Januar
k. J. in Krafst treten.

Gera, am 19. Dezember 1853.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlic.

Ausgeheben den 28. Dezember 1853. 26
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A.

Normal--Tarif
zur Erhebung des Chausseegeldes im Füvstenthume Reuß 1. 2. für eine Meile,

ingleichen zu Erhebung des Brückengeldes an der Saale und Elster.

#— —

i. .-
U —

———

— —

II. An Chaussecgeld wird entrichtet:

von Kutschen Kaleschen, Kabriolets und allem zum Forkschaffen von Per-
sonen bestimmten Juhrwerke, incl. Schlitten, beseyt oder leer, für jedes
Zugthier
von Lastsuhrwerk, Wagen und W für iches Noo) von beladenen

b) von unbeladenvon jedem nicht airlhantenchferde= Rind oder anderengrößeren Vieh
von jedemkleineren Vieh an Kälbern, Saugfohlen, Schaafen, Lanmern,Schweinen, Ziegen pro Stuck
von jedem Schubkarren oder Hundefuhrrerk "

II. An Brückengeld wird entrichtet:
von jedem eingespannten Zugvieh
von jedem nicht eingespannten größeren Stück Vi ch
von jedem kleinern Vieh an Kälbern, Saugfohlen, Schaafen Lämmern,
Schweinen, Ziegen pro Stück
von jedem Schubkarren oder Hundefuhrwerk

B.“

Zusätzliche Bestimmungen zu dem Normal-Tarif.
#. Allgemeine Bestimmungen.

1.

Sgt. Pf.

Lastsuhrwerke sind als beladen zu betrachten, wenn sie außer ihrem Zubehör und
dem Futter für die Bespannung auf höchstens drei Tate, noch andere Gegenstände bei
sich führen, deren Gewicht die Ladung eines Schubkarrens oder zwei Zentner übersteigt.

2.

Alles bei dem Fuhrwerke besindliche, zum Zuge bestimmte Vieh, es sei dasselbe beim
Passiren der Hebestelle wirklich eingespannt oder nicht, wird zur Bespannung gercchnet.
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Ausgenommen hiervon sind lahme oder sonst auf kurze Zeit untauglich gewordene Zug-
thiere, welche uneingeschlrrt hinter dem Wagen hergehen und daher nur den fur ledig
gehendes Vieh vorgeschriebenen Sahen unterliegen.

3.

Das Chausseegeld wird gefallig und ist so oft zu entrichten, als ein Ort, in welchem
eine Hebestelle befindlich, berührt wird. Ebenso ist das Brückengeld so ost zu entrichten,
als die Brücken passirt werden.

Bei den stärtischen Hebestellen wird die Abgabe in der Regel belm Auspassiren
entrichtet, und sind beim Einpassiren in der Regel die Chaussec= und Brückengelrzettel
der letzten Hebestelle vorzuzeigen.

Dagegen bezahlen alle solche Fuhrwerke oder Reiter beim Einpassiren an den städ-
tischen Hebestellen das Chaussee= resp. Brückengeld, welche noch keine inländische Hebestelle
passirt haben, ingleichen zurückkemmende Vorspanupferde und Vieh aller Art, welches des
Verkaufes oder Handels wegen einpassirt.

4.

Den in Kutschen rc. Reisenden sind die Chaussee= und Brückenzettel an den Wagen
zu bringen, wogegen die Führer aller anderen Fuhrwerke, sewie Reiter verbunden sind,
solche am Schalter in Empfang zu nehmen.

5.

Jeder Passant muß bei der Hebestelle auhalten, auch wenn er nicht verpflichtet ist,
Chausseegeld zu entrichten, und bat scch in letzterem Falle wegen seiner Befreiung zu
legitimiren.

Ausgenommen sind hiervon die kerrschaftlichen Equipagen, auch Posüillone, welche
Extraposten, Posifuhrwerke oder Postpferde führen; diese haben jekoch bei der Ankunft am
Schlage in das Horn zu sioßen.

6.

Die Abgabe ist in Courrant zu entrichten, doch kann die Annahme von Scheide-
münze nicht verweigert werden, wenn der Betrag der Ersteren, unter 5 Sgr. zurückbleikt.

7.

Jeder, der Chausseegeld entrichtet, hat eine mit einem Stempel versehene Quittung
über das von ihm bezahlte Chausseegeld (Ghausseezettel) zu fordern, dieselbe den Stener-,
Wolizei= und Wegeaussichtsbeamten auf Verlangen vorzuzeigen und bei Vermeidung noch-
maliger Zahlung bei der nächsten von ihm berührten Hebestelle Behufs deren Coupirung
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oder Abstempelung zu produziren, an der Grenzhebestelle oder je nach den Umständen an
einer bei der Greuze befindlichen Kontrolesielle aber abzugeben, bei Vermeidung einer in
der Landstraßen-Polizei-Ordnung sub 3 festgeseßten Strafe von 1 Thlr. Cour. Zweimal
gestempelte Chausseezettel sind ungultig.

b. Befreiungen.

Chaussee= und Brückengeld wird nicht erhoben:

1) von den Fürstlich und Gräflich Reuß= Plauischen Herrschaften Jüngerer und
Aelterer Linie, sowie von den Equipagen auswärtiger Souveräne;

2) von den Landesherrlichen Civil= und Militär-Beamten, wenn sie in Dienst-
geschäften reisen und, daß solches der Fall sei, auf Pflicht versichern, ingleichen
von inländischen Geistlichen, bei ihren Amtsverrichtungen; ·

3) von ordinairen, fahrenden, reilenden und Eil-Posten und deren etwaigen Beiwa-
 en, sowie von den von der Station zurückkommenden Posipferden;
4) von den Reit= und Zugpferden auf dem Marsche befindlicher Militärs, inglelchen

einzelner kommandirter Mannschaften und Offiziere, wenn letztere in Uniform sind
und unter Angabe ihres Namens und Dienstgrades auf Pflicht versichern, daß
sie in Dlenst-Angelegenheiten reisen;
von den dem Staate zuleistenden Vorspann= und Lieferungöführen, gegen Vorzeig-
ung des Fuhrbefehls;
von solchen Personen, welche mit Genehmigung des Fürsil. Ministeriums mit Frei-
scheinen oder Freikarten verseben sind, auf deren jedesmaliges Vorzeigen;
von dem Zug= und auderen Viehe, welches den Besipern der an der Chaussee ge-
legenen Grundsincke gebört, wenn solches zur Bestellung und Benupung der let-
teren gebraucht wird und ohne einen Umweg zu machen, die Chaussee ulcht ver-
mieden werden kann;

8) von dem Zugviehe, welches bei dem Baue und der Unterhaltung der Chausseen
gebraucht wird;

9) von Feuerlöschsuhren;
10) von Armen= und Arreslantenfuhren;
11) von Kirchen= und Leichenfuhren innerhalb ihrer Kirchspiele;
12) von Feldbestellungs= und Erntesubren, ingleichen von Düngerfuhren innerhalb

der Nlur= oder Feldmark.

1•*
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Land-Straßen-woigenOrdnung.
Wer sich der Entrichtung des Cheuse leldes auf irgend eine Weise entzieht, hat

außer der unterschlagenen Abgabe im ersten Defraudationsfalle den 30fachen Betrag der
binterzogenen Abgabe als Strafe, außer den ehwa erwachsenden Kosten der Untersuchung
zu erlegen.

2.

Wer Zugvieh, welches zur Bespannung eines der Abgabe unterworsenen Fuhrwerks
gebört, vor einer Hebestelle ausspannt und als ledig gehend anglebt, begeht eine Defrau-
dation und ist nach vorhergehender Bestimmung zu bestrafen. Wer eine Chausseestrecke
mit stärkerer Bespannung befahren hat, als mit welcher er die nächste Hebestelle passirt,
hat, bei Vermeidung der Defrandations-Strafe, dieses bei derselben anzuzeigen und das
volle, tarismäßige Chausseegeld von der Gesammtzahl des gebrauchten Gespanns zu ent-
richten.

3.

Wer die erbaltenen Zettel bei der nächsten Hebestelle nicht vorzeigt oder, wo solches
angeordnet ist, nicht abgiebt, verwirkt eine Ordnungsürafe von 1 Thlr. Cour.

4.

Wer einen Schlagbaum, Barriere, eigenmächtig öffnet, zahlt außer der nach Besin-
den eintretenden Defraudationsstrase noch eine besondere Geldbuße von 3 Thlr. Cour.

5.

Jedes Fuhmwerk, ohne Unterschied der Ladung und Bespannung, ist verbunden, auf
gegebenes Zeichen und zwar bezüglich der Pesten, mit dem Horne, bei Derrschaftlichen
Egquipagen oder anderem Fuhrwerke aber, auf Aurufen oder nach dreimaligem Klatschen
mit der Peitsche, dem Entgegenkommenden auf die Hälfte der Spur zur rechten, dem
binter ihm Herkommenden aber, zur linken Hand, bei 1 Thlr. Ceur. Strafe auczu-
weichen.

6.

Baubolz und andere die. Oberfläche der Fahrbahn beschädigende Gegenstände dürfen
nicht geschleppt, ingleichen die Wagenräder, wenn man sich nicht bierzu eines Hemm-
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schuh's mit glatter Unterfläche bedient, nicht völlig am Umdrehen behlndert werden, auch
dürsen Waage und Orkscheite nicht geschleppt werden.

Durch und über die Graben zu fahren, in selbigen zu reiten, Vieh darin weiden zu
lassen oder zu füttern, Einbaue in die Graben zu machen, die Grabenböschungen auszu-
mähen, wo solches nicht schon herkömmlich Privaten geslattet ist, auf den Fupßsieigenzu
fahren, Ackerpflüge darauf zu schleisen, darauf zu reiten oder selbige mit Treibcvieh und
Hundefuhnverk zu beunupen, tst verboten. Auch darf von Schubkärnern lcht auf den von
der Chaussee abgesonderten Juhsieigen gefabren werden.

g.

Die Fahrbahn darf nicht durch Anhalten der Geschirre oder auf irgend eine Weise
z. B. durch Stehenlassen unbespannter Wagen 2c. gesperrt oder verengt werden.

Die Gast= und Schenkwirtbe, ingleichen die Schmidte und überhauptalle, vor de-
ren Behausung solches geschieht, hasten für die Kontravenienten.

In den Orten, durch welche Straßen führen, sind die Plähe vor den Wohnungen
stets reinlich zu halten. Vor den Letteren dürfen am allerwenigsten freiliegende Dünger-
gruben oder Abtritte angebracht werden. Auch darf die Jauche nicht nach der Chaussee
oder dem Chausseegraben abgeleitet werden. Ebensowenig dürfenScherben, Kehricht, Un-
kraut oder anderer Unrath auf die Chausseen oder in die Graben geworfen werden.

9.

Ausier dem Strahenbau-Material dürfen keine anderen Gegenstände irgend einer
Art weder auf der Chaussee noch in den Graben abgeladen werden und daselbst liegen
bleiben.

Wer dagegen handelt bat außer der geseplichen Strafe sub Nr. 21. noch die Ko-
sten der Wegräumung zu tragen.

10.

Ueber die größeren Fluß= und Bach-Ueberbrückungen, darf, bei 2 Thlr. Conr. Strafe,
nicht anders alo im Schritt gefahren und gerinen werden.

11.

Derienige Fuhrmann, der seine Zugthiere nicht sortwährend leitet und beaussichtigt,
sondemn sie sich selbst überläßt, sich, ohne sie abgesträngt und festgebunden zu haben, von
seinem Fuhrwerke enifernt oder während des Fabrens auf dem Wagen schläft, fül4 in die
sul, Nr. 21. geordnete Strafe.
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Ist aber ein Ungläck aus seiner Nachlässigkeit entstanden, so wird nach Befinden
mit Untersuchung gegen denselben verfahren.

12.
Wer näher als eine halbe Elle an den äußeren Rand der Chausseegraben ackert

oder gräbt, versällt in die sub Nr. 21. geordnete Strafe und hat den Grund und Bo-
den in den vorigen Stand zu sehen.

Wer Meilenzeiger, Barrièren, Schlagbäume, Warnungstafeln, Mauern, Prellsteinc,
Bänke, oder sonst zur Chaussee gehörige Anlagen oder Vorrichtungen frevelhafter Weise
beschädigt, verfällt außer dem Schaden-Ersatze in die durch die Landesgesetze für Befre-
velung öffentlicher Anlagen überhaupt festgesetzte Strafe oder mindestens in eine Geld-
strase von 1 Thlr. Cour. nach Nr. 21.

14.
Wer Chausseebäume stiehlt oder absichtlich beschädigt, soll außer dem Schaden-Ersate,

nach den einschlagenden Landesgesetzen mit Geld= oder Freiheitsstrafe belegt werden. Auf
ähnliche Weise sind Obslentwendungen, das Stehlen von Baumpfählen 2c. zu bestrafen.

Jede durch Nachlässigkeit oder sonstige Verschuldung begangene Baum= oder andere
Beschädigung, wie z. B. der unter Nr. 13 bemerkten Gegenstände, wohin auch das Ab-
brechen von Baumpfählen gehört, wird außer dem Schaden-Ersaßpe, mit der sub Nr. 21

seügesetzten Strafe belegt.
15.

Hemmschuhe dürfen weder auf den Chausseen geschlerxpt, noch an den Buuchseiten
des Wagens aufgehängt werden.

16.

Wer in einem bereits angefahrenen Gleise fabrt und gewarnt, nicht sogleich ein
Neues annimmt, wird mit 15 Sgr. besirast.

17.

Wer die auf eine begangene Defraudatien oder Kontravention gesetzte Strafe söfort
bei der Chaussee= und Wegebau-Kasse oder bei der nächsten Chausseegelder-Hebestelle oder
au einen dazubefugten Chausseebau-Offizianten erlegt, soll mit weiterer Untersuchung ver-
schont bleiben. Eine derartige Strafe darf aber nur gegen Ausstellung einer Quitung
(eines Strafetkele) vollstreckt und muß hierauf unverzüglich an dieHaupt-Kasse abgelie-
fert werden.
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18.

Unüichere oder unbekannte Personen können, wenn sie sich, das geordnete Chaussec-
geld oder die verwirkte Strafe zu entrichten, weigern, oder sich Thätlichkeiten gegen die Ein-
nehmer und Offzianten zu Schulden kommen lassen, mit Hülfe der nächsten Ortspolizei-
Bebörde sofort arretirt und an das betreffende Fürstliche Kriminalgericht zur Untersuchung
und Bestrafung abgeliefert werden. Auch darf in solchen Jällen die Alpfändung ras-
sender Gegenstände und selbst die Arretur des Geschirrs eintreten. Die Pfänder sind je-
doch sofort mit der Anzeige an das gedachte Gericht abzugeben.

19.

Andere gröbliche Beleidigungen der Straßenban-Beamten, Offizianten und Einneb-
mer unterliegen den bestehenden strafgesetzlichen Bestimmungen.

20.

Bei Hinterziehung des geordneten Chausseegeldes haftet der Eigenthümer des Ge-
schirres oder der Thiere für Abgabe, Strafe und Kosten. Derselbe Fall tritt ein, bei an-
deren mit Strafe bedrohten Kontraventionen.

21.

Wo in vorstehenden Bestimmungen und Verboten eine besondere Strase nicht aus-
gesprochen worden ist, kommt für jeden einzelnen Kontraventionsfall, vorbehältlich der
enva verwirkten böheren Krlminalstrafen, eine Ordnungsstrase von 1 Thlr. Cour. in An-
wendung.
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Gesetzsammlung
Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 160.

Gesetz, einige Abänderungen und Zusätze zum Gewerb= und Personalsteuergeseh betr.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste von Gottes Gna-
den Jungerer Linieund des ganzen StammesAeltesterregieren-
der Furst Reuß, Grafund Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

baben aus den bei Ausführung des Gewerb- und Personalsteuergesepes vom 1. Juli 1852
gemachtenErfahrungen die Ueberzeugung vonder Nothwendigkeit einzelner Abänderungen
und Zusätze zu dem gedachten Gesetze gewonnen und verordnen daher unter Beirath und
Genehmigung der Landesvertretung Folgendes:

8. 1.
Zu 8. 9 des Gesehed.

Von der Umlegung der Steuer.

Das Ministerium kann auch bei sich ergebenden Mängeln der Abschätzung für die
Genossen eines und desselten Gewerbes für einzelne Orte des Landes einen (#esammi-
stenerbetrag auswerfen und dessen Nepartition den sämmrlichen Gewerbogenossen auf-
geben.

Bei dieser Repartition darf jedoch derniedrigste Indiridnalstenersaß nicht unter den
gesetlich zulässigen Steuersatz berunter geben.

Durch die Fesistellung eines solchen Gesammtbetrags kreten die für die einzelnen Ge-
werbsgenossen in den Katastern ausgeworfenen Steuersäle für die Dauer derFeststellung
außer Kraft und ist die Gesammtsumme von sämmtlichen Grwerbsgenossen 14,verkreten.

Ausgedeben den 30. Dezember 1853.
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8. 2.
Zu 8. 29 ded Gesehzed.

Die Besteuerung der Kausleute und Fabrikanten betr.

Der Minimalsteuersatz für dice erste Unterabiheilung der Gewerbsleuer, sowie für die
nach den für die gedachte Unterabtheilung geltenden Bestimmungen zu besienernden Ge-
werbe wird auf 10 Sgr. terminlich abgemindert, wogegen der Maximalsan von 20 Thlrn.
unveränderk bleibt.

8. 3.
Zu §. 40 und §. 50 des Gesehes.

Die Besteuerung der Kapitalisten, Rentiers 2c. betr.

Die 88. 49 und 50 des Gewerb= und Personalsteuergesetzes werden in folgender
Weise abgeändert, bezüglich vervollständigt:

8. 49.
a) Diejenigen Staatsangehörigen (physische, moralische und juristische Personen) welche

Zinsen oder Dividenden von hypothekarisch oder nur handschrisftlich versicherten Ka-
pitalien, von Staatspapieren, Aktien oder andern Obligationen, Dividenden von
Bergwerkskuxen, Leibrenten und Auszüge — möge das sieerzeugende Kapital oder die
sonstige Einkommenquelle sich irgendwo im Inlande oder im Auslande besinden—
sowie an inländischem Grundbesig haftende Geld- und Naturalgefälle und trockene
Zinsen, Pacht von verpachteten Gerechtsamen, oder endlich ein Einkommen von
ausländischem Grundbesip oder von im Auslande befindlichen Gewerbsetablissements
beziehen, sind mit dem, der Gesammthöhe ihres diesfallsigen jährlichen GEinkommens
entsprechenden Steuersahe nach folgendem Tarif am Orte ihres wesentlichen Au-
fenthalts zu vernehmen:

Klasse: bel elnem jährl. Elnkemmen von: beltãgzi die Sleuer lerminlich:
1. mehr als 20 bis mit 50 thlr. — thlr.—sgr. 6 pPf.
2. - SO-- sc-—-1-—·«
Z. - 80si100-—-1-7-

4. * 100 " 150 — 2 „„ 5 -

EEEEEIILEIIIIIIEIIIIIIE
6. J 20600 25 — 4. 6

y. 2250 300 — 5 4
8. . 300 300— 7— —

9. " 300j). 400 — 8. 8

10. r 400 450 —. 10 64
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bel elnem Jäh#l. Cinkemmen ven: kelzigt die Steur terminlich:

450
500
600
700
800
900

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

4600
4800

bis mit

2 2

4 4

I s

I c

1 I

I I

1 o

I ·

*

500 thir. — ihlr.12sgr. 6 pi.
550 —. „ 1 —
700 —. 20

80 —. 25 —

900 1 —. —

1000 1 5 —

1200. 1. 15
1400 1. 25 —

16000 2 5 —

1800 2. 15 —

2000 2 27 6
2200 3. 10 -

2400 3. 25 —„

2600 4. 10 —

2800 4. 25 —

3000 5. 10 —

3200 5.25 —

3100 6. 10 —

3600 6 25 * —

3800 7. 10 —

4000 2 7. 25 r — "

4200 8. 15 —

4100 9. : 6
4600 9. 20 —.

4800 10 7 6
5000 10 25 —

Bei einem jährlichen Einkommen von mehr
minlich 6 Sgr. 6 Pf. vom Hundert Thaler.

Bei Leibrenten ist jekoch von der Steuerbemessung derjenige Betrag auszu-
scheiden, um den die Leibrente höher ist, als die fünfprozentigen Zinsen von dem
abgetretenen Kapitale, bezüglich dem Werthe des abgetretenen Besipthume.

Bei Kapitalien, welche in einer Weise angelegt sind, daß von denselben ein
regelmäßiges fesies Einkommen nicht bezogen wird, z. B. in Anlehenloosen, wird
behufs der Besteucrung ein vierprozentiger Zinsertrag angenommen.

als 5000 Thlr. beträgt die Steuer ter-

Die Zinsen von solchen Einlagen in eine inländische Sparkasse, deren Ka-
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yitalbetrag zusammen die Summe von 100 Thlr. nicht übersteiget, unterliegen
der Besteuerung nicht.
Vorstehende Bestimmung unter n. findet auch auf solche Personen Anwendung, auf
welche sich die Personalsienerpflicht nach §. 3 b. erstreckt.

Im Auslande wohnende Inländer sind an ihrem inländischen Heimathsorte,
und die innerhalb Landes sich aufhaltenden Aueländer an ihrem Aufenthaltsorte
mit der Steuer anzulegen.
Im Auslande wohnende ausländische Besiper inländischer Immobilien haben das
aus den letztern herworgehende oder daran haftende von der Grundsteuer nicht be-
wossene Einkemmen, ingleichen die aus der Verpachtung solcher Immobilien flie=
henden Einfünfte ebenfalls indieser Unterabtheilung und zwar da, wo sich die be-
treffenden Immobilien befinden, zu versteuern.
Jeder Stenerpflichrige dieser Unterabtheilung hat im Laufe des Monats Dezember
jeden Jahres die Klasse, in welche sein hierher geböriges Einkommen nach Mah-
gabe des Tarifs fällt, dem Gemeindeverstand anzuzeigen, bei einem Einkommen
über 5000 Thlr. ist dieser Betrag selbst in abgerundeten Summen, oder nach sei-
nen etwaigen Grenzen, z. E. 5000 Thlr. bis 6000 Thlr. anzugeben.

Diese Angabe unterliegt der Prüfung der Ortsabschätunzsbehörde und ißt
bei Iweifeln über deren Richtigkeit, und dasern nicht die Differenz zwischen der
eignen Schähung und der Annahme der Behörde auf dem Wege der Reklamations=
erörterung sich erledigt, auf dießfallsige Enrscheidung des Ministeriums vom Be-
tbeiligten eidlich zu erhärten.
Im Falle des Außenbleibens der eignen Angabe innerhalb der geordneten Frist,
bat die Abschätzungsbehörde die Einschäpung des Betheiligten, nach elgenem Pflicht-
mähig n Ermessen zu bewirken (vergl. §. 50) und steht dann dembettern für das
lanfende Jahr eine Nellamanion dagegen nicht zu, sofern er die Selbsteinschähung
nicht unwissentlich unterlassen hat.
Die in dieser Unterabtheilung zu entrichtenden Steuerbeträge sind, insofern sich die
betreffenden Einkommenguellen im Auslande befinden, nach Maßgabe von F. 4
unier #. auch bei den im Inlande sich aufhaltenden Reußischen Statsangehörigen
zu mindern.

8 50.

Erlãuterungen.

Die Personalsteuer dieser Unterabtheilung wird so wenig durch Entrichtung von
Gewerbsieuer, als von Personalsieuer 1. 2. und 4. Unterabtheilung ausgeschlossen

1
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wohl aber konnen Zinsen nicht anderweit zur Besieuerung gezogen werden, welche
im besteuerten Ertrage eines gewerblichen Unternehmend mit inbegriffen sind.
Veträgt das in diese Kategorle gehörige, (s. 49 a. B. und c.) zu rechnende Ge-
sammteinkommen eines Steuerpflichtigen nicht mehr als Jwanzig Thaler, so ist eine
Stener davon nicht zu erheben.
Personen, welche außer dem dieser Unterabtbeilung angehörigen Einkommen einen
andern Erwetb nicht haben, sind in der

. Klasse des Tarifs freizulassen,

.-- -blosmit0,5deoTai-iffach
s - - - - "6 l

1 - " " " 0.7. "“ -

 0,3
 . 0.9. -

in den ubrigen Alassen abir mit den vollen tarifmäßigen Ansänen zu besteuern.

Naturalgesälle sind nach Durchschnittspreisen in Geld zu verauschlagen.
„Forklaufende Unterstüpungen, welche Jemand von Andern empfängt, sind in der
Hand des Empfängers steuerbar, wenn der Geber zu Verabreichung derselben sich
rechtsverbindlich gemacht hat.
Das eheweibliche Ginkommen, ingleichen das Einkommen unmündiger Kinder, an
welchem bezichentlich dem Ebemanne und Vater der Nießbrauch zusteht, ist zum
Einkommen der Legtern zu schlagen und von denselben daher zugleich mit anzuge-
ben und zu versteuern.

Wo der Niehbrauch dem Ehemanne oder Vater nicht zusiehr, ist Angabe und
Versücuerung getrennt zu bewirken.

Das Einkommen furistischer oder moralischer Personen ist von deren Verwaltern,
das Einkommen Unmündiger aber von den Vommündern derselben, und zwar das

Letere der Steuerbehörde desjenigen Orts, wo die betreffende rbervozmundschaftliche
Behörde ihren Siß bat, anzugeben. (Vergl. jedoch vorstehend unter (.)
Der wiederholten Einreichung einer Deklaration für dos folgende Jahr
(65. 19 d.) bedarf es in den Fällen nicht, wo eine Beränderung nicht stattgefun-
den hat, in deren Folge das ketreffende Einkommen in eine höherc oder niedere
Klasse getreten wäre, oder bei Veträgen über 5000 Thaler um weniger als ein
Jehntel der bis dahin angenommen gewesenen Schäßtung gestiegen ist. Es sind da-
ber die früheren Ansätze im Kataster für das nächste Jahr beizubehalten, wenn
nicht entweder eine Abänderung vom Betheiligten veranlaßt und von der Abschäß-
ungsbehörde für angemessen und zulässig besunden wird, oder die Lehtere selbst bei
deer Katasterrevision zu Ergebnissen gelangt, welche eine Erhöhung der bisherigen
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Einschäyung um mindestens zwei Klassen, oder bei einem Einkommen über 5000
„Thaler um mehr als zwei Jebntel des bisherigen Schähungsbetrags erforderlich er-
scheinen lassen.

8. 1.
Zu §S. 52. des Gesetzes.

Die Besteuerung, von Personen, welche in den Unterabtheilungen 1 bis 4 der Personalsteuer
nicht begriffen sind, betr.

Personen, welche weder nach §. 5 des Gewerbe= und Personalsteuergesetes besreit
noch ineiner Unterabtheilung der Gewerbsteuer oder in einer der vier ersten Unterabtheil=
ungen der Personalsieuer pflichtig sind, haben in der 5. Unterabtheilung terminlich 6 -f.
bis 1 Sgr. 6 Pf. zu entrichten.

Urkundlich haben Wir dieses Geseh, welches vom 1. Jannar 1854 an in Kraft zu
treten hat, und durch welches die betreffenden Bestimmungen des Gewerb= und Personal-
steuergesetzes außer Kraft gesetzt werden, höchst eigenhändig vollzogen und mit Unserm
Fürstlichen Insiegel versehen lassen.

Schloß Osterstein, am 23. December 1853.

L. S.) Heinrich der 62. Jungerer Linie Furst Reuß.
v. Bretschneider.

Berschtigung.
Dle am 28. Dezbr. d. J. ausgegebene Nummer der Gesetzsammlung, enthaltend den Normastarif für

Erhebung des Chaussec. und Brückengeldes 2c. ist mit 159 anstatt 158 zu bezeichuen gewesen.
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Gesetzsammlung
Fürstlich Reußischen Lande jüungerer Linie.

No. 161.

Verordnung, die Ausführung des Gewerb. und Personalsteuergesetzes vom 1. Juli 1852 und
des zu demselben erlassenen Ergänzungsgesetzes vom 23. Dezember 1853 ber.

Mit Höchster Genehmigung Sr. Durchlaucht des Fürsten wird zu Ausführung des
Gewerb= und Personalsteuergesetzes vom 1. Juli 1852 und des zu demselben erlassenen
Ergänzungsgesehes vom 23. Dezember 1853 bierdurch Nachstehendes verorduct:

8. 1.
zu §. 3 D. des Gesehes vom 1. Juli 1852.

Solche Reußische Sltaatsangebörige, welche sich außerhalb Landes wesentlich aufhal-
#en und an ihrem Aufenthaltsort die Slaatsangehörigkeit erwerben haben, sind in Bezug
auf die diesseitige Gewerb= und Personalsicuer als Ausländer zu betrachten.

 *

Angelörige fremder Staaten, welche in dem hiesigen Fürücntbum gegen Tage= und
Wochenlohn als Arbeiter beschäftigt stud, ihren Wohnsix aber und namentlich ihre Schlaf-
stelle an ibrem Heimathsorte fortwährend beibehalten, unterliehen der diesseitigen Personal=
sieuerpflicht nicht.

*l 3.
Ausländer, welche im biesigen Fürstenthum in Privatdiensien stehen, unterliegen der

Steuerpflicht, sowie auch Diensilcute solcher Ausländer, welche sich bleibend im Fürsten-
thume niederlassen, wenn auch die Dienstherrschaft vorerst noch steuerbesreit sein sollte. Die
Lepiere ist jekech in einem solchen Falle zur Einziehung und Abführung der Steuerbe-
träge ihrer Dienstleute nicht verpflichtek. Ist der Aufenthalt der Herrschaft als bleibend
uscht zu brtrachten, so sind auch deren mitgebrachte ausländische Dienstleute, se lange sie
lei dieser Herrichaft verbleiben, mit Personalstencr nicht zu vernehmen.

Ausgeschen den 1. Januar 1851.
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8. 4.
Die Gewerb= und Personalsteuerpflicht eines Ausländers, welcher sich im hiesigen

Fürstenthume niedergelassen hat, beginnt mit dem Steuerkermine, welcher aufden Tag sei-
ner Ausfnahme folgt.

8. 5.
zu 8. 4 a. des Gesetzes vom 1. Juli 1852.

Der Nachweis der Steuerentrichtung an einen anderen Staat hat bei dem Orts-
steuer=Einnehmer zu erfolgen. Lehterer hat sodann unverzüglich der Kreissteuer-Einnahme
Anzeige zu machen und diese den Bestimmungen des §. 11 entsprechend weiter zu ver-
fahren.

C. 6.
zu §. 5 unter 5 des Gesetzes vom 1. Juli 1852.

Eine Gegenleistung, welche bei den durch Andere unterhaltenen Personen die Steuer-
pflichtigkeit zur Folge hat, ist in allen den Fällen anzunehmen, wo durch die gewerblichen
oder haus= und landwirthschaftlichen Verrichtungen derartiger Personen die Dienste au-
derer, außerdem zu ermiethender Personen ersetzt werden, z. B. wenn ein Vater seinen
Sohn als Handlungsdiener, Handwerksgesellen, Knecht, seine Tochter als Dienstmagd be-
nupß#, wobei es keinen Unterschied macht, ob die dießfallsigen Dienstleistungen durch Geld
oder Naturalien gelohnt werden.

8. 7.
zu 8. 8 des Gesetze# vom 1. Juli 1852.

Wer nach erfolgter Aufstellung des Ortskatasiers aus irgend einem Grunde gewerb-
und personalsteuerpflichtig wird, hat bis zur nächsten Katasterrevision den niedrigsten An-
sap, welcher für Steuerpslichtige seiner Kategorie unter Berücksichtigung der vorliegenden
Verhältnisse zulässig ist, zu entrichten und ist demgemäß von der Kreissteuereinnahme im.
Heberegister anzusehen, auch ist ein Quittungsbuch für den betresfenden Steuerpflichtigen
auszufertigen und demselben auszuhändigen, nicht minder die Steuer vom nächsten Ter-
mine ab zu erheben.

Es bleibt jedoch bei Konzessionsertheilungen der betreffenden Verwaltungsbehörde
nachgelassen, sosort ein terminliches Gewerbsteuerquantum bis zur nächsten Kataslerrevl-
sion zu bestimmen.

8. 8.
Wer eine bereits bestehende Gewerbsanlage übernimmt, hat bis zur nächsten Revi-

sion den davon bisher entrichteten Gewerbsteuerbetrag zu bezahlen.
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8. 9.
Wer ein Gewerbe aufgiebt, oder bei wem sich ein steuerbares Verhältniß auflöt,

bat solches, um von dem nächst darauf folgenden Termine ab von der betreffenden Stener
befreit zu sein, der Kreissteuer-Einnahme anzuzeigen.

Lebtere hat sodann, sowie in dem Falle des F. 8 für entsprechende Abänderung der
Heberegister und Qutttungsbücher Sorge zu tragen.

8. 10.
Die Bestimmungen §. 7, 8 und9 gelten auch für die Mitglleder solcher Gewerbs-

klassen, welche ein Gesammtsteuerguantum aufzubringen und zu vertreten haben, es bleibt
jedoch umgekehrt einer solchen Gewerbsklasse auch der durch den Zutritt neuer Mitglieder
entstehende Steuerzuwachs eben so überlassen, wie sie vorkommende Abgänge zu vertreten
bat.

8. 11.
Die Ortssteuer= Einnehmer haben die vorkommenden Ab- und Zugänge sowie die

Wohnungsveränderungen unverzüglich der Kreissteuer-Einnahme anzuzeigen. Lewere hat
sodann für Berichtigung der Heberegister und Ausstellung neuer bezüglich Zurückziehung
der altenQuitkungsbücher Sorge zu tragen.

Alle Abänderungen in den Heberegistern müssen ausschließend von der Kreissteuer-
Einnahme vorgenommen werden.

8. 12.
Von allen ertheilten Konzessionen, bewilligten Meisterrechten, erfolgien Anstellungen,

Gehaltsverbesserungen u. s. w. sowie uberhaupt von allen solchen Vorfallen, durch welcht
das Steuerinteresse beruhrt wird, haben die betreffenden Verwaltungsbehörden der Kreis-
steuer-Einnahme Notiz zu geben.

8. 13.
Die Ortssteuer-Einnehmer haben alle im Lause eines Jahres vorkommenden Zu= und

Abgänge in Zuwachslisten und Wegfalllisten, welche nach den Formularen unter A. und A. und #.
N. einzurichten und den Ortssteurr-Einnehmern von der Kreissteuer-Einnahme auszuhnn
digen sind, einzutragen.

Diese Zuwachs= und Abgangslisten find am Schlusse des Jahres vom Bürgermeister,
oder, wo derselbe zugleich Ortsstener-Einnehmer ist, von dessen Stellvertreter zum Zei-
chen derBeglaubigung mit zu vollziehen und bel Vermeidung einer Individnalstrase von
1 Thlr. längstens bies zum 8. Januar des folgenden Jahres von dem Ortssteuer-Ein-
nehmer bei der Krelesteuer-Cinnahme einzureichen.

29
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8. 14.
Die Heberegister, die Zuwachs= und Wegfalllisten und die in den Händen der

Steuerpflichtigen befindlichen Quittungsbücher müssen stets im Einklang stehen und haben
daher die Kreissteuer-Einnahmen hierauf besonders Bedacht zu nehmen.

Zu dem Ende ist in der Anmerkungsspalte der Heberegister jederzeit der Grund
der eingetretenen Veränderung sowie die Zeit des Eintritts der Letzteren anzugeben.

Wohnungsveränderungen am Ort werdenlediglich in der Anmerkungsspalte des He-
beregisters eingetragen, wogegen bei einem Wegzug aus dem Ort auch das Kataster zu
berichtigen und wo nöthig ein anderes Quittungsbuch auszustellen ist.

8. 15.
zu §. 9 a. des Gesetzes vom 1. Juli 1852.

In denjenigen Fällen, wo in den, dem Gesetz vom 1. Juli 1852 beigefügten Ta-
rifen bei elnzelnen Gewerb= und Personalsteuerpflichtigen nur die für Aufnahme des Ma-
gimalsatzes bestimmte Spalte ausgefüllt ist, (z. B. bei Agenten) sind diese Positionen kei-
neswegs als feste, für alle diesen Klassen Angehörige unabänderlich bestehende, sondern
nur als Maximalsätze zu betrachten, so daß auch eine Einschätzung unter diesen Maxi-
malsatz zulässig ist.

8. 16.
zu §. 9 d. des Gesetzes vom 1. Juli 1852.

Das Verzeichniß der den Gemeindebehörden in Gewerb= und Persönalsteuerangele-
genheiten erwachsenen baaren Verläge ist im Monat Juli jeden Jahres unter Beifügung
der Akten an den Kreisrath zurFeststellung einzusenden. Letterer hat sodann beim Fürstl.
Ministerium die Anweisung der festgestellten Beträge zu vermitteln.

8. 17.
iu §. 10 des Gesetzes vom 1. Juli 1852 und §. 3 des Ergänzungsgesetzes vom 23.Dezember 1853.

In allen Fällen, in denen nach dem Gesetz eine Eidesleistung erforderlich wird, ge-
nügt es, wenn der Handschlag an Eidesstatt unter Nachsprechung der Eidesbestärkungs-
worte abgeleistet wird.

Die Abnahme des Handschlags erfolgt in den Städten bei dem Gemeindevorstand,
für die Ortschaften des platten Landes bei dem Kreisrath.

In allen Fällen, in denen eine Verfügung des Ministeriums wegen Ableistung des
Handschlags eingeholt werden soll, haben die Abschätzungskommtssionen durch das Mittel
des Gemeindevorstands an den Krelsrath zu weiterer Verfügung Bericht zu erstatten.

Bei erfolgtem eigenen Erbieten zueidlicher Bestärkung ist ohne vorgängige Bertchts-
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erstattung mit der Eidesabnahme zu verfahren, wenn sonst keine Bedenken gegen das Er-
bieten vorliegen.

8. 18.
Die den Behörden ertheilte Befugniß, Nachweisungen der einschlayenden Verhält-

nisse der Steuerpflichtigen zu verlangen, ist mit möglichster Schonung der zur Veröffent-
lichung nicht geeigneten Privatinteressen auszuüben, namentlich aber bei Gewerben nicht
bis zur Angabe des Betriebskapitals auszudehnen.

4 8. 19.

Zu 8. 11 ded Gesehed vom 1. Juli 1852.

In allen Gemeinden des Landes sind Behufs der Revision der Kataster durch die
Gemeindebehörden Einwohnewerzeichnisse aufzustellen. «

Die Formulare zu diesen Einwehnerverzeichnissen werden den Gemeindevorständen
von den Kreisräthen ausgebändigt.

8. 20.
In den Einwoebnerverzeichnissen sind nach der Nummerfolge der Wohnungen die

sämmtlichen Ortsbewohner mit alleinigem Ausschlusse nachbenannter Individuen auizu-
führen. Es bleiben nämlich daraus himweg:

) alle Personen, welche das 18. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt halen, insefern
der auf sie fallende terminliche Steuerbetrag unzwelfelhaft weniger, als 2 frr.
6 pf. betragen würde,

1) Elefrauen, wenn sie nicht selbst ein Gewerbe treiben und auch nicht wegen Ein-
kemmens von zur eigenen Derwaltung zurückbehaltenem Vermögen besonders auf-
zuführen sind,

4) Persenen, von welchen ein Beitrag nach obrigkeitlichem Zeugnisse wegen gänz-
lichen Unvermögens nicht zu erlangen ist,

41) die im Militärdienüe stehenden und die der Gensd'armeric angebörenden Unter-
offiziere und Mannschaften, insofern nicht dieselben wegen eines Gewerbes Gewerk#
steuer, oder als Gelehrte, Künsiler, Kapilalisten rder Gewerbsgebilsen Persenal=
steuer zu entrichten haben sollten.

Ueber die unter c. gedachten Personen hat der Gemeindevorsitand ein befonderes
Verzeichniß anzusertigen, in solchem die Verhälmisse dieser Personen pslichtmäßig zu le-
scheinigen und dasselle zugleich mit dem Einwohnewwerzeichnisse an den Kreierath ein-
zusenden.

Die Gemeindevorsiände sind dafür, daß kein steuerpflichtiges Individuum im (in-
wohnewerzeichnisse wesgelassen ist, rerantworklich.
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8. 21.
Jedes Einwohnerverzeichniß hat außer der Nummer des Wohnhauses und der sort-

laufenden Nummer, den Vor= und Zunamen des Steuerpflichtigen, Stand und Gewerbe
vesselben und die Unterabtheilung, in welcher er zu besteuern ist, zu enthalten.

 iiee

Bei Handwerksgesellen und Lehrlingen, insoweit dieselben beim Meister wohnen,
ingleichen bei allen Personen, auf welche die Gesindeordnung Anwendung erleidet, bedarf
es der namentlichen Aufführung im Einwohnewerzeichnisse nlcht, sondern nur der Angabe
der Anzahl derselben, z. B. zwei Gesellen.

Es bedarf daher auch, wenn bei diesen Kategorien Wechsel in der Person elntreten,
ebensowenig einer Anzeige Seiten des Ortssleuer-Einnehmers bei der Kreissteuer-Ein-
nahme, als der Aushändigung neuer Quittungsbücher oder einer Eintragung in die Zu-
wachs= und Wegfalllisten sowie in das Heberegister.

g. 23.

Die Einreichung der Einwohnerverzeichnisse Seiten der Gemeindevorstände an den
Kreisrath ist unaufgefordert zu bewirken

a) bei Orten Tes platen Landes spätestens den 15. Januar,
h) bei der Stadt Gera spätestens den 31. Januar,
W) bei allen übrigen Städten des Landes spätestens den 21. Jannar

eines jeden Jahres bei Vermeidung einer Ordnungsstrafe von 1 Thlr., welchs bei län-
gerer Verzögerung von dem Kreisrath angemessen zu erhöhen ist.

8. 24.

Im Laufe des Monats Jannar jeden Jahres hat jeder Gemeindevorstand ohne wei-
tere Aufforderung zur Wabl der mit der Revisien der Gewerb= und Personalsteuerka-
tasler zu betrauenden Kommission zu schreiten.

Rücksichtlich der Zabl der Mitglieder dieser Kommisstonen sowie der Bestellung einer
Kommission für mehrere Omte bleibt Alles d asienige, was Seiten der Kreisräthe deehalb
bei der ersten Wahl der Abschähungskommisssonen angrordnet worden, auf so lange maß-
gebend, als die Jedachten Behörden eine Abänderung nicht für nethwendig erachten.

8. 25.

Die Wahl der Kommisfion erfolgt dergestalt, daß der Gemeindevorftand fur jedes
zu wählende Kommissionsmitglied sowie für dessen Stellvertreter drei Kandidaten vorschlägt
und Lierauf aus der Zahl sämmtlicher Vergeschlagenen



197

a) in Orten, wo ein Gemeinderath vorhanden ist, durch diesen,
b) wo dies nicht der Fall ist, durch die Gemeinde

die Mitglieder der Kommission und deren Stellvertreter ernannt werden.

Zum Zwecke moglichster Vertretung aller Klassen von Steuerpflichtigen in der Avm-
mission hat die Wahl der Mitglleder derselben einzeln zu erfolgen.

8. 26.
IndieKommission wählbar ist nur, wer sich imBesip der vollen bürgerlichen Ehren=

rechte befindet.

C. 27.

Binnen drei Tagen nach erfolgter Wahl hat der Gemeindevorstand die Gewählten
von der auf sie gefallenen Wahl in Kenntniß zu sepen und wird, dasern dieselben nicht
binnen anderveiter drei Tage gegen die auf sie gefallene Wahl reklamiren, stillschweigende
Annahme der Lehteren vorausgesett.

Die Theilnahme an den Arbeiten der Revisionskommission, welche in allen Fällen
unentgeltlich zu erfolgen hat, kann ohne triftige Gründe von Niemandem abgelehut

werden. .

Ueber die Triftigkeit der vorgebrachten Gründe entscheidet bei eingewandter Rekla-
mation in erster Instanz der Gemeindevorstand und dafern gegen dessen Enkscheidung
binnen einerzehntägigen PräklusivfristRekurs ergriffen worden, in zweiter und lepter In-
stanz der Kreisrath.

Die im §. 18 des Gesetzes vom 1. Juli 1852 wegen der Kostengeltung enthallenen
Bestimmungen kommen auch hierbei zur Anwendung.

Wird die Theilnahme an den Geschäften der Revisionskommission fertgesetzt ver-
weigert, so hat der Gemeindevorstand die Renitenten durch Geldstrasen bis zur Höbe
von 50 Thalern zur Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten, sowie er auch dem Vorügenden
der Kommission nachgelassen bleibt, einzelne Versäumnisse durch Geldstrafen zu rügen.

Zur Theilnahme an der Kommission bleibt jeder Gewählte auf so lange verpflichtet,
als dieselbe überhaupt zu fungiren hat. Dies ist bis dabin der Fall, wo sämunkliche
NReklamationen erledigt #ind und der Kreisrath die Auflösung der Kommission geneh-
migt hat.

8. 28.
Mit Ablauf des Monats Januar und spatestens nach Erledigung der gegen die

erfolgten Wahlen vorzebrachten Reklamationen hat der Gemelndevorstund die Wahlakten
zur Prüfung und Erledigung ehwaiger Bedenken an den Kreisrath berichtlich einzusenden.
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An denselben sind zu gleicher Zeit von Seiten der Kreissteuer-Einnahmen die Zu-
wachs, und Wegfalllisten des verflossenen Jahres abzugeben.

8. 29.
Der Areidrath fertigt darauf den Gemeindevorstanden die Einwohnerverzeichnisse

nekst den Zuwachs= und Weygfalllisten mit der Anweisung zu, die gewählten Kommissions-
mitglieder zusammen zu berufen, dieselben zur Wahl eines Vorsitzenden auszufordern,
und, wenn sie auf diese Weise konstituirt sind, ihnen die obgedachten Unterlagen nebst
dem Kataster mit der Aufforderung zu unverzüglicher Vornahme der Katasterrevision
auszuländigen.

8. 30.
Leßtere ist «

auf dem platten Lande längsiens binnen vierzehn Tagen,
in den Slädten längstens binnen vier Wochen,

zu beendigen und bei derselben dergestalt zu verfahren, daß das Kataster Nummer für
Nummer durchgegangen und auf denjenigen Stand gebracht wird, welcher sich nach den
Zuwachs= und Wegfalllien des vorigen Jahres, sowie nach dem Individualverzeichniß
und nach der eignen Wissenschaft der Revisionskommission als der gegenwättige ergicbt.

Elenso sind an Stellc der einzelnen Steuersähe, welche den dermaligen Verhält
nissen micht angemessen erscheinen, höbere oder niedrigere auszuwersen, und ist dabei
namentlich auch, soriel die Nevision im Jahre 1854 anlangt, auf genaue Durchführung
der Bestimmungen des Ergänzungsgesetzes vom 23. Dezember 1853 Bedacht zu nehmen.

Bei allen Verhandlungen der Kommission emscheidet Stimmenmehrheit.

8. 31.
Ueber alle diese Verhandlungen hat der Gemeindevorstand (der auch dafür Sorge zu

wagen bat, daß alle ven dem Vorüienden der Kommistion gewünschten Minkheilungen an
denselben gelangen und das erforderliche Schreibwerk gefertigt wird, auch den geschäft-
lichen Verkehr mit anderen Bebörden zu beforgen und auf Ersuchen des Vorsigenden der
Kommission einzeine von Lepterem zu vernehmende Stenerpflichtige vorladen zu lassen,
der Abschäpung sellst aber und der Abstimmung in Bezug auf Lektere sich zu entbalten
bal) ein, wenigsteno von dem Vorsitzenden der Abschäpungskemmission mitzunnterzeichnen-
des Protofoll aufzunehmen, in welchem alle in dem Kataster, bezüglich in dessen Nach-
nigen, vorzunchmende Veränderungen genau außzuzeichnen sind.

Dieses Protokoll ist sodann an dieKreissteuer, Einnahme unter Beifügung des
Eimwohrnerverzeichnisses sewie der Zuwachs= und Wegfalllisten, abzugelen und hat leßt-
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gedachte Behörde auf Grund desselben bei vorliegenden Veränderungen den Kataster-
nachtrag aufzuslellen, welcher von dem Vürgermeister mitzuunterzeichnen ist.

8. 32.
Der Kataslernachtrag wird in zwei Abtheilungen, A. für den Zuwachs, B. für den

Wegfall nach den für die Kataster selbst aufgestellten Formularen ausgeserligt.
Dle Nachträge sowohl als die Kataster müssen bei solchen Steuerpflichtigen, welche

sich bereits in Letzteren finden, in der Anmerkungsspalte gegenseitig auf einander Bezug
nehmen.

Von dem Ermessen der Kreissteuer-Einnahmen hängt es ab, ob bei im Verlaufe
Mmehrerer Jahre sich namhaft häufenden Veränderungen die Aufstellung eines neuen Ka-
tasters für einen Ort erfolgen soll.

Für das Jahr 1854 sind in BVerücksichtlgung der vielfachen Veränderungen, welche
das Ergänzungsgeseh vom 23. Dezember 1853 bedingt, für alle Orte des Landes neue
von den Bürgermeistern ebenfalls zu unterzeichnende Kataster aufzustellen.

8. 33.

Findet der Kreissteuer-Einnehmer einzelne von der Abschähungskommission beantragte
Abänderungen von Steuersäten oder einzelne neu ausgeworfene Steuersätze im Steuer-
Interesse des Landes oder aus Rücksichten auf elne gleichmäßige Besteucrung bedenklich
oder den gesehlichen Bestimmungen zuwiderlaufend, so hat er hiervon dem Kictsrath An-
zeige zu machen und lepterer vorbehältlich des den Betheiligten nachgelassenen Rekurses
an das Ministerium (§. 15 des Gesehes vom 1. Juli 1852) Entschliehung zu fassen,
bis zu deren Erfolg mit Eintragung der betreffenden Abänderungen der neu ausgewor-
senen Steuersäte in den Katasternachtrag Anstand zu nehmen ist.

S. 34.

Die Abschätzungskommission und der Gemeindevorstand haben sich jeder Abänderung
des Katasters zu enthalten.

8. 385.
Jedem Steuerpflichtigen ist es nachgelassen, mittelst einer bis Ablauf des Monats

Januar jeden Jahres zu bewirkenden schristlichen Eingabe an den Gemeindevorstam,
welche von demselben nach deren Zusammentritt an die Revisionskommission abzugeben
#t, die AufmerksamkeitderLetzterenaufden für ihn ausgeworfenen Stenersah noch be-
sonders hinzulenken. Spätere Eingaben können keine Berücksichtigung finden.

30
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8. 36.
Die Gemeindevorstände haben der Revisionskemmission ein geelgnetes Sitzungslokal

unentgeltlich und ohne daß ihnen deßhalb ein Anuspruch an die Staatskasse zusteht, an-
zuweisen.

8. 37.
Die Verhandlungen der Revisionskommission sind durch den Vorsigenden zu führen,

es hat jedoch der Gemeindevorstand den Gang derselben zu übenwachen und zu leltem
und den Vorsipenden deshalb mit Weisung zu versehen, auch eintretenden Falls gegen
ihn mit Ordnungsstrafen zu verfahren.

Der Gemeindevorstand ist der vorgesetzten Verwaltungsbehörde für die Thätigkeit
der Nevisionskommission verantwortlich und ergehen daher an ihn alle die Thätigkeit der
Leßteren betreffenden Verfügungen.

Die Nevisionskommissionen haben sich allen denjenigen Verhandlungen zu unterzie-
ben, deren Vornahme von ihr durch den Gemeindevorstand erfordert wird.

g. 38.
Die Bestimmungen in §. 9 D. und c. des Gesetzes vom 1. Juli 1852 leiden auch

bei den Geschäften der Revisionskommission Anwendung.
Den zugezogenen Sachverständigen sieht in kelnem Falle ein Stimunrecht zu.

8. 39.
Die Kreisräthe haben darüber, daß die Gemeindebehörden allen ihnen in Gewerb-

und Personalsteuerangelegenheiten nach dem Gesetze oder nach den ihnen vondem Kreis--
rath ertheilten Weisungen obliegenden Geschäften vollständig und innerhalb der bestimm-
ten Fristen nachkommen, zu wachen und nöthigenfalls mit Ordnungsstrafen gegen ble-
selben zu verfahren, sie bilden überhaupt in allen Gewerb- und Personalsteuersachen die
zweite Instanz und vorgesetzte Behörde der Gemeindebörden. Letztere haben daher nicht
nur allen Anordnungen der Kreisrätbe nachzukommen, sondern lediglich an diese in allen
zur Kognition der Oberbehörde zu bringenden Angelegenheiten Bericht zu erstatten.

8. 40.
Es findet eine wiederholte Auslegung der Kataster oder eine Auslegung der ausge-

stellten Nachträge ebensowenig Statt, als denjenigen Steuerpflichtigen, welche bei der
Nevision eine Abänderung ihres in das erste Kataster aufgestellten Steuersapes nicht er-
sahren haben, das Recht der Reklamation zusteht.

Eine Ausnahme hiervon findet nur bei Denjenigen Statt, welche nach §. 19 d.
des Gesetzes vom I. Juli 1852 C. 3 des Ergänzungsgesehes vom 23. Dezbr. v. J)
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ihr personalsteuerpflichtiges Einkommen 3. Unterabtheilung rechtzeitig deklarlrt haben.
Hat die Revisionskommission an der Richtigkeit der bewirkten Angabe zweifeln zu mussen
geglaubt und deßhalb einen höheren Steuersaß als den der Deklaratlon entsprechenden
angenommen, so hat dieselbe noch vor Abgabe des Revisionsprotokolls (§. 31) an die
Kreisstenereinnahme den betrefsenden Steuerpflichtigen von der Höhe des für ihn ange-
nommenen Steuersahes durch das Mittel des Gemeindevorstandes in Kenntuiß zu sehen,
und steht sodann binnen 4 Wochen von erfolgter Eröffnung an dem Steuewpflichiigen
der Rekurs an den Kreisrath zu.

Dagegen sind die nach §. 13 b. des Gesetzes vom 1. Juli 1852 bel der Revision
in Erwägung zu ziehenden Anträge als Reklamationen nicht zu betrachten.

Für alle Diejenigen, welche in Folge der Revision entveder neuerdings mit Steuer
belegt oder mit eincm höheren oder niedrigeren terminlichen Beitrage angesehzt worden
sind, ebenso wie für Diejenigen, rücksichtlich deren Veränderungen in der Steuerpflicht
oder im Wohnork im Laufe des Jahres vorkommen, haben die Kreissteuer-Einnahmen
neue Quiktungsbücher auszufertigen und Leßtere den betreffenden Stenerpflichtigen unter
Nückziehung der etwa bereits in ihren Händen befindlichen Quiktungsbücher auszuhän-
digen. Die Aushändigung der Quittungsbücher erfolgt durch das Mittel der Ortssteuer-
Einnehmer, bel auswärtigen Steuerpslichtigen durch Zusendung mittelst der Post oder in
sonst geeignetem Wege.

In dieser Behändigung ist zuglelch die gesehlich vorgeschriebene Benachrichtigung des
Steuerpflichtigen vom Eintritte und vom Umfange seiner Steuerschuld enthalten, und es
läuft vom Tage derselben an für Diejenigen, deren Steuersatz bei der Revision eine Ab-
äinderung erlitten hat, die im S. 13 des Gesehes vom 1. Juli 1852 geordnete vlerwö-
chentliche Frist. .

GegcndicimLanfcdchahkcsausgeworfenenAnsåve(§.7dcchkvkdsumg)hat
einchklamaiiounichtStatt-

 11.

In K. 14 des Geletzes vom 1. Juli 1832.

Bei den unter 2 erwähnten Reklamationen, bei denen die Beschwerde gegen die
Annahme in Bezug auf das Steuerobjekt, nicht gegen den Steuersatz gerichtet ist, haben
die Abschätungskommissionen auf Veranlassung des Kreisraths die faktischen Verhällnisse,
von deren Erminelung die Entscheidung abhängt, zu eröriein und isi auf Grund des
Resultaks von dem Rreisrath Entischeidung zu eitbeilen. Insoweit der Reklamant die
Aunweendbarkeit eines Sienersahes auf ihn. sowie seine Steuerpslicht überhaupt in Abrede
siellt und es zu Entscheidung der Reklamation einer weiteren Erörterung " laktischen
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Verhältnisse nicht bedarf, bleibt es dem Kreisrathe überlassen, die Revisionskommission
mit Gutachten zu hören oder nicht.

Bei Crörterung der unter 3 enwähnten Reklamationen, bei denen die Beschwerde
gegen den angenommenen Steuersatz gerichtet worden, ist im Allgemeinen für das Ver-
hältniß zwischen der muthmaßlichen Ertragsfähigkeit des in Frage stehenden Erwerbs und
dem davon zu erhebenden Steuersatze die Skala für die dritte Unterabtheilung der Per-
sonalsteuer, jedoch mit Rücksicht auf die größere oder geringere Sicherheit des Erwerbs
zum Anhalt zu nehmen.

DerKreisrath hat die eingegangenen Reklamationen durch das Mittel des Gemeinde-
vorstands der Revisionskommisston zugehen zu lassen, und ist sodanu nach erfolgter Erör-
terung derselben bei der Kommission vom Gemelndevorstand in der Sache Bericht an den
Kreisrath zu erstalten. Lehterer hat sich an den Verhandlungen der Kommission bezüg-
lich der Reklamationen persönlich nicht zu betheiligen.

S. 42.
Zu §. 20 des Gesetzes vom1. Juli 1852.

Beim Wechsel des Wohnorts der Steuerpflichtigen haben die Gemeindebehörden dar-
über allenthalben Aussicht zu führen, daß Ersiere die bis dahin gefälligen Gewerb= und
Personalsteuern an die Ortseinnahme entrichtet haben.

8. 43.
Ju 8. 25 des Gesetzes vom 1. Juli 1852.

Sobald die Katasternachträge vollständig von ihr ausfgesiellt sind, hat jede Kreis-
steuer-Einnahme eine Uebersicht des terminlichen Ertrags der Gewerb= und Personalsteuer
in ihrem Kreise an das Ministerium einzusenden.

Es bleibt vorbehalten, mehrere Steuertermine an einem Tage erheben zu lassen.

8. 45.
Die Kreissieuer-Einnahmen bilden zugleich die Ortseinnahmen derjenigen Orte, an

welchen sie ihren Sit haben. Die Einnehmer für die übrigen Orte werden nach ver-
nommenem Gutachten der Kreissteuer-Einnahmen vom Fürstlichen Ministerium bestellt. Bei
den desfallsigen Vorschlägen ist zunächst auf die Uebertragung der Einnahme an dle
Bürgermeisier, sodann aber auf die Verelnigung der Grundsteuer= und der Gewerb= und
Personalsteuer-Einnahme in einer Hand Bedacht sowie darauf, ob die Zusammenlegung
mehrer benachbarten Orte zu einem Einnahmebezirk zweckmäßig erscheint, Nücksicht zu
nehmen.



203

Dem Ermessen des Furstlichen Ministeriumd bleibt es uberlassen, ob in einzelnen
Fillen Kautionen zu bestellen sind.

Die Einnahmegebuhr fur den Orteinnehmer mit Ausschluß der Kreissteuer-Einnah-
men, welche die Ortselnnahme, so weit sie ihnen übertragen ist, unentgeltlich zu besorgen
haben, beträgt, wenn etwas Andercs nicht ausdrücklich bestimmt wird, 1 Sgr. vom Thaler

8. 46.
Die Steuertermine werden vom Fürstlichen Ministerium durch das Amts- und Ver-

ordunngsblatt und außerdem beim jedesmallgen Verfall durch die Kreisstener-Einnahmen
in einem Lokalblatt bekannt gemacht.

8. 47.

Vom Ortssteuer-Einnehmer ist der Empfang der Steuer sewohl im Heberegister alo
in dem von jedem Steuerpflichtigen zu diesem Behuf mit zur Stelle zu bringenden Ouit=
tungsbuch zu quittiren.

 —

Die Zahlung der Steuer hat längstens binnen 14 Tagen nach dem Versalltermine
bei Vermeldung der Exekution zu erfolgen. Wer innerhalb dieser Frist seinen Steuer-
betrag nicht entrichtet hat, ist Seiten der Kreissteuer-Elnnahme durch Mahnboten an seine
Schuldigkeit zu erinnern, diese Erinnerung der Säumigen von 8 zu 8 Tagen zu wieder-
holen, nach dreimaliger fruchtloser Wiederholung aber die gerichtliche Auspfändung zu
beantragen.

Für die erstmalige Erinnerung ist eine Gebühr von 6 Pf., für die zweite von1Syr.,
für die dritte von 2 Sgr. zu entrichten.

KG. 49.
Die Orsstener-Einnehmer haben die eingegangenen Stenern vierzehn Tage nach

jedem Steuertermine mittelst Lieferscheins nebst einem Resienverzeichniß an die Kreis-
steuer-Einnahme abzuliesern, an Lettere auch in vorkommenden Fällen sich Behufs ibrer
Instruktion zu wenden.

8. 50.
Zu §. 28 des Gesetzes vom 1. Juli 1852.

Eine pachtweise Bewirthschaftung von Kartoffelbeeten, so lange dieselbe nur zum Er-
bau des für die Familie erforderlichen Bedarfs betrieben wird, ist nicht zu besteuern.
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8. 51,
Zu 8. 40 des Gesetzes vom 1. Juli 1852.

Bei Berechnung derjeuigen Fünstheile, welche bei Gewerbtreibenden achter Unterab-
theilung in Abzug gebracht werden können, sind die Bruchtheile jederzeit den Steuer-
pflichttgen zu Gute zu rechnen, dergestalt, daß die bei der Division mit 5 sich ergeben-
den Bruchtheilpfennige von dem Tarissaß mit abgezogen werden und die nach der Sub-
traktion bei Lepterem verbleibenden Bruchtheilpfennige in Wegfall kommen.

8. 52.
Zu §. 41 d. des Gesetzes vom 1. Juli 1852.

Die Bestimmung wegen Nichtberechnung eines Gesellen kann nur bel solchen Mei-
siern der im Gesetz bezeichneten Art und nur bei solchen Meisterswittwen, welche über-
haupt nur einen Gesellen haben, überhaupt aber blos bei solchen Gewerbtreibenden,
welche nach Abschnitt . des Tarifs unter zu besteuern sind, in Anwendung kommen.

§S. 53.
Zu F. 43 des Gesetzes vom 1. Juli 1852.

Personen, welche ein Gewerbe im Umherzieben betreiben, haben sich vor Eröffnung
des Gewerbsbetriebs bei dem Kreisrath zu melden, auch dafern sie nicht von demselben
ausnahmsweise mit einer terminlichen Abgabe belegt werden, die Gewerbsteuer vor Er-
öffnung des Gewerböbetriebs an die Kreissteuer-Einnahme zu entrichten.

Der Kreisrath ertheilt sodann, wenn die Befuguiß zum Gewerbsbetrieb überhaupt
fesistehet, nach erfolgter persönlicher Legitimation die Erlaubniß zum Gewerbbbetrieb in
seinem Bezirk mitzelst eines besonderen Scheins, welchem die Bedingung einzuschalten ist.
daß derselbe erst dann seine Giltigkeit erlangt, wenn er bei der Rreissteucr-Einnahme
gehörig produzirt und mit Ansnahme der Fille, wo eine terminliche Besleuerung eintrikt,
die Sieuer darauf erlegt worden ist.

Zu dem Ende sind die Erlaubnißscheine von dem Kreisrath andie Kreiafleucr-Ein-
nahme abzugeben und von Leßterer den betressenden Stenerpflichtigen erst dann auszu-
bändigen, wenn wegen der Stener Ordnung gektroffen ist.

Für Ausländer ist ein solcher Schein auf die Dauer ihrer Legitimation und läng-
siens auf 6 Monate, an Inländer in der Regel ebenfallo auf 6 Monate und nur, da-
sern dieselben audnahmsweise mit einer terminlichen S##ner belegt sind, auf die Dauer
des Kalenderjahres auszustellen. Eine Prolongation desselben darf ebensowenig Statt fin-
den, als er bei Vermeidung einer nach §. 21 des Gesetzeo vom 1. Juli 1852 zu be-
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stimmenden Ordnungsstrafe zu einem anderen als dem in ihm bezeichneten Gewerske=
mieb als Legirimation zu benuhen ist-

Für einen vom Kreisrath ausgestellten Erlaubnißschein sind 21 Sgr. zu entrichten.
Ueber die ausgestellten Scheine haben die Kreisräthe besondere Register und die

Kreisstener-Einnahmen besondere Heberegister über die in der 10. Unterabthellung aus-
kommenden Gewerbesteuerbeträge nach den unter C. und D. anliegenben Formularen zu C. und D.
führen, und sind diese Register von Zeit zu Zeit unter einander zu vergleichen.

An der verfassungsmäßigen Komprtenz der Behörden in Bezug auf die Erlautuiß-
erlheilungen zu einzelnen Gewerben wird hierdurch zur Jeit Etwas nicht geänder, es
steht jedoch das Ermessen darüber, ob reisende Künsiler in besonderen Fällen, wo ein
böleres wissenschaftliches oder Kunstinteresse vorwaltet, mid Gewerbsteuer zu verschonen
sind, lediglich dem Kreisrath zu.

Sitmmtliche Behörden sind nicht nur verpflichtet, bei Ertheilung elner Erlaubniß
zum Gewerbsbetrieb an Personen, welche ein Gewerbe im Umberziehen betreiben, diesel-
ben Behuss der Auswirkung des oben erwähnten Erlaubnißscheins an den Kreisrath zu
verweisen, sondern es haben namentlich auchdie Polizeibehörden bei Ertheilung und Re-
vision der Pässe von Ausländern auf richtige Absührung der Gewerbsteuer Rücksicht zu
nehmen und sich die Erlaubnißscheine vorzeigen zu lassen, auch wenn sie eine Unrichtig-
kelt oder Hinterziehung wahrnehmen, den kompetenten Behörden sogleich Behufs der Be-
strafung und Erhebung der Steuer Anzeige zu machen.

g. 51.
Zu §. 3 des Ergänzungsgesezes vom 23.Dezember 1853. 8. 49 2. deb Gesetzes vom k. Juli 1852.

Bei Aktien bildet der volle jährliche Nupen, welchen dieselben gewähren, das Be-
steuerungsobjekt.

Wenn auch der gesammte Ertrag eines ausländischen Eisenbabn= oder eines anderen
ausländischen industriellen Unternebmens im Auslande bereits der Besteucrung unterliegt,
so ist doch bei den diesseito Personalsteuerpflichtigen das Einkommen aus den betressen-
den Aktien nach seinem vollen Betrage in Ansayz zu bringen.

8. 55.
Zu §. 52 des Gesetzes vom 1. Juli 1852.

Leichenfrauen und Hebammen in kleinen Ortschaften des platten Landes, deren Ver-
dienst im Verhälrnisse zu ihren sonstigen Erwerboguellen wenig oder gar nicht in Be-
tracht kommen kann, sind als solche nicht besonders zu besteuern.
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8. 56.
Folgende zu Ausführung des Gewerb-- und Personalsteuergesehes fruher erlassene

Verordnungen,
die Verordnung vom 20. Juli 1852,
die Verordnung vom 3. August 1852,
die beiden Verordnungen vom 26. September 1852

kommen nunmehr nicht weiter in Anwendung.

Gera, am 27. Dezember 1853.

Fürstlich Reuß-Mlauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.
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A.

ch uwuacho- Tiste
über Beiträge von den im Laufe des Jahres 18., neu entstandenen Gewerben und

binzugetretenen Gewerbsgehülfen, Diatboten und andern Stenerpflichtigen.

Katasternummer. Namen Stand nacht. 2. . an lerminli-

der und Zutrittszeit.,ermine.her Aulage zuee. Aumerkung.
Stenerpflichtigen. Erwerb derselben.

tbl. I#.Ipf Ibt.HH.Wf.
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B.

Wegfal- Tiste
auf das Jahr 18

Katasternummer.
Betrag des Wegfalls 1

Namen Stand auf's laufende Jahr Gruud
und Wegfallszeit nach es

Eteuerpflichtigen. terminl. Summe. JWegfalls.Erwerb derselben.
auf

Termine. Anlage.

tbl. Iig.[pf.tb.) 7

Gesammtbesammtbe

Abschiuß.
r- sammtbe-
trag des.
Zugangs
laut derLi

e su

imithin
POlusoderhfi-
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C.

Nummer Name Außererdemlicher
des des Heimathsort. # d Ge Stenerberag.

Eraubniöscheins. Stenerpflichtigen.
#1bl. g. . vf.
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Terminlicher
Sienerbetrag.

tbl. In vi.

Bemerkungen.
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Nummer Name Außerordeull chtArl ded G aslicher
des des Heimalhsort. SteuerbelrHei ihs bes. E lrag.

Eclaubnißscheius. Eteuerpflichtigen.
ibl. Ulg. pl.



Quittung. Terminlicher
Steuerbetrag.

thl. t. Lri.

Qulttung. Bemerkungen.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüungerer Linie.

No. 162.

1) Verordnung, die Stelluug Fürüllicher Kammer im Berhältnisse zu den übrigen Behörden
des Landes betreffend.

(Pukl. im Amis= und Vererdnungstl. am 4. Januar 1881.)

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste von Gottes Gna-
den JüngererLinie und deß ganzen Stammes Aeltester regieren-
der Furst Reuß, Grafund Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Um die Stellung der Fürülichen Kammer im Verhältnisse zu den übrigen Behör-
den des Landes bei Ausübung der ihr durch die Verordnung vom 21. Juli 1852 über-
magenen Befugnisse näher zu bezeichnen und abzugränzen, bestimmen Wir Folgendes:

Die Kammer ist dem Ministerium unmittelbar untergeordnet und stehet zu ihm
in demselben Verhältnisse, wie das Landesjustizkollegium und das Konsistorium.

2.
Sie berichtet an das Minisierium und kommunizirt mit den ihr gleichsiehenden

Behörden; an die übrigen Behörden erläßt sie Ersuchungen oder Veranlassungen.

3.
Sie ist den Behörden und den sonst mit ihr Verhandeluden gegenüber als

Vertreterin des Landcsfürsilichen Kameralsiskus für ausreichend legitimirt anzusehen.
Nur kat sie sich in allen Fällen, welche der Höchsten Entschließung unterliegen, aus-
drücklich auf diese und auf das Datum der dieselbe enthaltenden Höchsien Verfüg=
ung oder des einschlagenden Ministerial-Reskripres zu beziehen.

Ausgegeben den 11. Jannar 1851. 37
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4.

Insbesondere haben die Justiz= und Lehnsbehörden den, auf solche Weise be-
gründeten Anträgen der Kammer den nöthigen Glauben beizumessen und rechtliche
Folge zu geben, ohne einen weiteren speziellen Nachweis zu fordern: was nament=
lich bei Besiätigung von Ablösungs= oder Veräußerungsverträgen gilt.

Auch haben die Justizbehörden den Anträgen der Kammer, welche dieselbe we-
ghen Ertheilung von Auskünften und sonstigen Notizen über Lehnsangelegenheiten,
sowie über die persönlichen Verhältnisse ihrer Gerichtsuntergebenen an sie gelangen
läßt, in allen Fällen unweigerlich zu entsprechen, wo die Kammer für angebrachte
Erlaßgesuche oder andere, in ihr Ressort einschlagende Fragen solcher Nachweisungen
edarf.

Urkundlich haben Wir die gegenwärtige Verordnung Höchsteigenhändig vollzogen und
Unser Landesfürstliches Insiegel vordrucken lassen.

So geschehen Schloß Ostersiein, am 23. Dezember 1853.

L. s.) Heinrich der 62. Jungerer Linie Furst Reuß.
v. Bretschneider.
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2) Vertrag, betreffend die Fortdauet des Anschlusses des Furstenthums Pyrmont an das Zoll.
system Preußens und der übrigen Staaten des Jollvereins.

Mit Höchster Genehmigung 8erenissimi wird in dem Nachstebenden derjenige Ver-
trag zur öffentlichen Kenntniß gebracht, welcher zwischen Sr. Majestät dem Könige von
Preußen für Sich und in Vertretung der übrigen Mitglieder des deutschen Zoll= und
Handelsvereins einerstits und Sr. Durchlaucht dem Fürsten von Waldeck und Pprmont
andererseits unterm 3. September dss. Is. abgeschlossen worden und dessen Ratifkation
Seitens sämmtlicher betheiligten Regierungen erfolgt ist.

Gera, am 29. Dezember 1833.

#urstlich Reus-Plauisches Ministerium.
Fut von Bretschneider. Eala

blick.

Vertrag
gzwischen

Preusien, Bayern, Sachsen, Hannover, Wrttemberg, Baden, Kurhessen, dem
Großberzogthume Hessen, den zu dem Thüringischen Joll= und Handelsvereine
dhehörigen Staaten, Braunschweig, Oldenburg, Nassau und der freien Stadt

Frankfurt einerseito und Waldeck anderersoits,
die

Fortdauer des Anschlusses des Fürstenthums Pyrmont an das Jollsystem
Preußens und der übrigen Staaten des Jollvereins

betreffend.

Bei dem bevorstehenden Ablaufe des Dertrags vom 11. Dezember 1841 über den
Anschluß des Fürstenthums Pyrmont an das Zollspstem Preußens und derübrigen Stag-
ten des Zollvereins, haben die kontrahirenden Theile, in Anerkennung der wohlthätigen
Wirkungen des gedachten Auschlusses für den Handel und Verkehr der beiderseitigen Un-
tertbanen zum Zweck der Verlängerung jenes Vertrages Unterhandlungen eröffnen lassen,
und dechalb zu Bevollmächtigten ernannt:

einerseits
Seine Majestät der König von Preußen für sich und in Vertretung der übri-

gen Minglieder des kraft der Verträge vom 22. und 30. Mirz und 11. Mai 1833,

12. Mai und 10, Dezember 1835, 2. Jannar 1836, 8. Mai, 10. Oftoler und



218

13. November 1841, endlich vom 4. April 1853 bestehenden Zoll= und Handels-
vereins, nämlich der Kronen Bayern, Sachsen, Hannover und Würtemberg, des
Großherzogthums Baden, des Kurfürstenthums Hessen, des Großherzogthums Hessen,
der den Thüringischen Joll= und Handelsverein bildenden Staaten — namentlich
des Großherzogthums Sachsen, der Herzogthümer Sachsen-Meiningen, Sachsen-Al-
tenburg und Sachsen-Koburg-Gotha, und der Fürstenthümer Schwarzburg-Rudol-
stadt und Schwarzburg-Sondershausen, sowie der Fürstlich Reuhischen Länder älte-
rer und jüngerer Linie, — des Herzogthums Braunschweig, des Großherzogthums
Oldenburg, des Herzogthums Nassau und der freien Stadt Franksurt:

Allerhöchst Ihren Geheimen Ober-Finanzrath Friedrich Leopold Henning
und

Allerhöchst Ihren Geheimen Legationsrath Alerander Max Philipsborn
und andererseits

Seine Durchlaucht der Fürst zu Waldeck und Pyrmont:
Höchst Ihren Geheimen Nath Carl Wilhelm von Stockhausen,

von welchen Bevollmächtigten, unter dem Vorbehalt der Ratistkation, solgender Vertrag
abgeschlossen worden ist.

Artikel 1.

Der wegen des Beitritts Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Waldeck und Pyrmont
mit dem Fürstenthume Pyrmont zu dem Zollsysteme Preußens und der übrigen Staaten
des Zollvereins am 11. Dezember 1811 abgeschlossene Vertrag soll bis zum letzten De-
zember 1865, jedoch mit nachfolgenden Veränderungen, verlängert werden.

Artikel 2.

Seine Durchlaucht der Fürst zu Waldeck und Pyrmont übernehmen auch ferner die
Verbindlichkeit, im Fürstenthume Pyrmont den im Inlande bereiteten Rübenzucker dersel-
ben Besteuerung zu unterwersen, welche in den übrigen Staaten des Zollvereins be-
sieht. Zu dem Ende sollen wegen Anwendung der dieserhalb im Zollvereine bestehenden
hesehlichen und adminisirativen Bestimmungen und Einrichtungen im Fürstenthume Pyr=
mont und wegen deren etwaiger künftiger Abänderung dieselben Verabredungen maahge-
bend sein, welche in den Artikeln 2 und 3 des Vertrages vom 11. Dezember 1811,
den Anschluß des Fürstenthums Pyrmont an das Zollspüem Preußens und der übrigen
Staaten des Zollvereins betreffend und in dem dazu gehörigen Separat-Artikel 2 in
Bezug auf die Zölle getrofsen worden sind. In Folge dessen wird zwischen dem Könlg-
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reiche Preußen und den mit ihm zum Zollvereine verbundenen Staaten und dem Für-
stenthume Pyrmont ferner eine Gemeinschaft der Rübenzucker-Steuer slattfinden und der
Ertrag dieser Steuer nach dem Verhältnisse der Bevölkerung getheilt werden.

Artikel 3.

Soweit sich nach der bisherigen Erfahrung einzelne Abänderungen, Ergänzungen
und nähere Bestimmungen der bestebenden Vereinbarungen als im Bedüüfnisse liegend
zu erkennen gegeben haben, ist darüber eine besondere Uebereinkunft getroffen worden.

Artikel 1.

Die Einrichtung der Zoll= und Rübenzucker-Steuerverwaltung im Fürsienthume Pyr-
mont soll, soweit sie einer Abänderung bedarß, in gegenseitigem Einvernehmen mit Hülfe
der von beiden Seiten zu diesem Behufe zu ernennenden Ausführungs-Kommissarien
angeordnet werden.

Artikel 5.

Wenn der gegenwärtige Vertrag nicht spätestens neun Monate vor dessen Ablaufe
gekündigt wird, soll derselbe auf zwölf Jahre und so fort von zwölf zu zwölf Jahren als
verlängert angesehen werden.

Derselbe soll alsbald sämmtlichen betbeiligten Regierungen vorgelegt und sollen die
Ratisikations-Urkunden mit möglichster Beschleunigung, spätestens binnen vier Wochen,
auogewechselt werden.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den gegenwärtigen Ver-
trag unterzeichnet und untersiegelt.

So geschehen Berlin, den 3. September 1853.

(dez.) Friedrich Leopold Alexander Max Carl Wilhelm
Henning. Pbilipsborn. von Stockhausen.

(I. 8.) (I. F.) —
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3)| Vekanntmachung.

Nachdem in Ausführung der Abreden des bei Abschließung des Zoll= und Handels-
vertrags vom 19. Febr. 1853 (in Nr. 151 der Gesehsammlung) mit Oesterreich verein-
barten Zollkartels von Seiten der K. K. Oesterreichischen Staatsregierung
die nacherüchtliche Verordnung wegen Bestrafung der Uebertretungen der
Jollgesetze des deutschen Zollvereins erlassen worden ist, so bringen wir die
Lettere nebst einem Verzeichnisse der in Oesterreich zur Ein-Aus= und Durchsuhr verbo-
lenen oder an eine besondere Bewilligung gebundenen Gegenstände in dem Nachsieben-
den zur allgemeinen Kenntniß.

Gera, am 3. Jannar 1854.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

SEcklick.

Verordnung
der Ministerien des Aeußeren, der Justiz und der Finanzen vom 24. Oktober

1832, womit in Folge allerhöchster Entschließung vom 30. September 1833
Strafbestimmungen für Uebertretungen der Jollgesetze der Staaten des deut-

schen Jollvereins festgesetzt werden.

Zur Vollziebung des mit Preußen und den übrigen Staaten des deutschen Zoll-
vereins abgeschlossenen Handels= und Zoll-Vertrages vom 19. Febr. 1853 und des dem-
selben beigesügten Zoll-Kartels haben S K. K. apestrlische Majestät mit allerhöchster
Entschließung vom 30. Seplember 1853 folgende Anordnungen zu genebmigen geruht,
welche vom 1. Jannar 1854 in Wirksamfeit treten.

C. 1.

Die Uebertretung der Ein= Aus= und Durchgangs-Abgaben-Gesetze der Staaten des
deutschen Zollvereins, worunter auch die Ein= Aus= und Durchfuhr-Verbote verstanden
sind, ist nicht allein den Angehörigen des Oesterreichischen Kaiserstaats, sondern auch allen
Denjenigen, welche in dessen Gebiete einen vorübergehenden Wohnsip haben, oder auch
nur augenblicklich sich befinden, unter den im F. 2 und 3 enthaltenen Strafen verboten.

S. 2.
Wer es unternimmt, Gegenstände, deren Ein= Aus= oder Durchfuhr in den Staa-
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ten des deurschen Zollvereins verboten ist, diesem Verbote zuwider, ein= aus, oder durch-
zuführen, hat dieselbe Vermögensstrafe verwirkt, welche nach den, in den Oesterreichischen
Kronländern bestebenden Gesehen und Vorschristen für die Uebertretungen ähnlicher Ver-
bote festgesetzt ist.

S. 3.
Wer es unternimmt, den Staaten des deutschen Zollvereins die Ein. Aus= oder

Durchzugs-Abgaben zu entzieben, unterliegt einer Vermögensstrafe, welche nach denselben
Grundsätzen zu bemessen ist, wornach in den Ländern der Oesterreichischen Monarchic jene
Uebertretungen der in denselben besiehenden Zollgesetze und Vorschriften zu abnden sind,
wodurch die Ein= Aus- oder Durchfuhrzölle verkürzt oder der Gefahr der Verkürzung
ausgesetzt werden. Der Stcafbetrag ist jedoch, soweit derselbe gesetzlich nach dem entzoge-
nen Abgabenbetrage sich richtet, nach dem Tarife der deutschen Jollvereinsstaaten zu be-
messen.

8. 1.

Wer in anderer, als der unter §. 2 und 3 erwähnten Art die Jollgesetze der Staa-
ten des deutschen Zollvereins übertritt, hat wegen dieser Uebertretung eine Ordnungs-
strafe von zwei bis fünfzehn Gulden vemwirkt.

8. 5.
Stellt sich die den Verurtheilten treffende Vermögensstrafe nach den bestebenden Ge-

seben als uneinbringlich dar, so ist statt des nicht eingebrachten Bekrages Arreststrafe zu
verhängen, welche jedoch die Dauer von Einem Jahre nicht überüeigen darf. Mit Fest-
haltung dieses Grumsatzes hat in den Kronländern, in welchen das Strafgeseh über Ge-
fälls-Uebertretungen vom Jahre 1835 schon jeht in Wirksamkeit steht, die Umwandlung
der Vermögensstrafe in Arrest nach den Bestimmungen dieses Gesetzes, in den übrigen
Ländern des Neiches aber nach den Anordnungen der in jenen Ländern geltenden allge-
meinen Strasgesehe über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen staktzusinden.

g. 6.
Die Untersuchung und Bestrafung von Verlehungen der Zollgesetze der Staaten des

Jollvereins erfolgt auf Antrag einer zuständigen Behörde dieser letzteren durch dieselben
Behörden und in denselben Formen, wie die Untersuchung und Bestrafung der Uebertre=
tungen, welche gegen die in den Oesterreichischen Kronländern in Wirksamkeit stehenden
Zollgesehe gerichtet sind. Wird der Uebertreter in der Vollbringung oder in dem Ver-
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suche der Uebertretung angehalten, so hat die Behörde des Bezirkes, in welchem die An-
baltung stattfand, das Strafverfahren nach den daselbst geltenden Gesetzen zu pflegen.—
Gegen einen Beschuldigten, welcher nicht in dlesem Falle ist, soll das Verfahren von je-
ner Behörde gepflogen werden, in deren Bezirke derselbe seinen dauernden Wohnsip hat,
oder wenn er sich zeitlich an einem davonentfernten Orte aufhält, von der Behörde des-
jenigen Bezirkes, wo er sich bei dem Beginne der Untersuchung befindet. Bel Auslän-
dern hat die Behörde ihres einstweiligen Aufenthaltsortes einzuschreiten.

Die Ministerien der Instiz und der Finanzen werden die näheren Bestimmungen
über die Vollziehung dieser Anordnung mit Rücksicht auf die einzelnen Bestimmungen des
Jollkartels erlassen. —

Verzeich niß
jener Gegenstände, deren Einfuhr oder Ein= und Durchfuhr in dem allgemeinen Oesier=

reichischen Zollgebicte untersagt oder nur gegen besondere Vewilligung gestattet ist:
1. Kochsalz
2. Schiehpulver in der Ein= und Durchfuhr verboten.
3. Tabak roh und Tabakfabrikate

4. Getrocknetes Obst, wenn es mit Farben bestri-
- chen oder verziert ist aus Sanitäts-Rücküchten in der Ein-

5. Grünlich goldschillerndes Eß= und Kinder- fubr verboten.
spielerei-Geschirr.

6. Waffen= und Waffenbestandtheile dürfen dermal nur gegen vorläufige Vewilligung
ein= oder durchgeführt werden.

. Arzneiwaaren, zubereitete, auch wenn sie dem Zolle als Parfümerie-Waaren unter-
liegen, sind nur Apothekern unbedingt einzuführen erlautt; Privalpersonen bedürfen
der Erlaul#niß der oberen Medizinalbehörde des Kronlandes oder Kreises ihres
Wohnsipes; kleine Mengen, welche Reisende zum eigenen Gebrauche mitführen vder
Grenzbewohner gegen Rezeple bekanmter Aerzte aus benachbarten Motbeken bolen,
unterliegen dieser Beschränkung nicht.
Schminke, weiße; zu deren Einfubr ist aus Sanitäls-Rücksichten eine besondere
Bewilligung erforderlich.

 Anallsäure, Knallgold, Knallsilber, Schießbaumwolle und alle nicht besonders be-
nannte explodirende Stoffe sind aus Sicherbeitsrücksichten in der Ein= und Durch-
fuhr verboten. —

–

*
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4) Verordnung, wegen Verzollung des ausländischen Syrups.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, von Gottes Gna-
den Jüngerer Linie und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der Fürst Reuß, Graf und HerrvonPlauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Nachdem unter den Zollvereins-Staaten über die Ausführung der Verabredungen
wegen Ver zollung des ausländischen SprupseineVereinbarung getrofsen wor-
den ist, so verordnen Wir hierüber, was folgt:

1.

Der durch Verordnung vom 29. Juni vor. Is. (Nr. 148 der Gesetzsamm-
lung) fur den Zeltraum vom 1. Januar 1854 bis Ende August 1855 vorgeschriebene
Zollsatz von 2 Thalern für den Zentner ausländischen Syrups beziebt sich auf gewöhn=
lichen Syrup, d. h. solchen, welcher nach dem Ergebnisse der darüber von der Steuer-
behörde anzuordnenden Ermittelungen krystallisirbaren Zucker gar nicht oder nur in ge-
ringer Menge enthält. Der nicht unter diesen Saß fallende Syrup soll mit dem Ein-
gangszolle von 4 Thalern für den Zentner belegt werden.

2.

Diese Anordnung soll auf alle seit dem 1. Jannar 18541 bewirkte Verzollungen zur
Anwendung gebracht werden.“

Gegeben Schloß Osterstein, am 5. Januar 1854.

(. S.) Heinrich der 62. Vüngerer Linie Fürst Reuß.
v. Bretschneider.
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5) Geseh wegen weiterer Abänderung des Vereindzolltarifs.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, von Gottes Gna-
den Jungerer Linie und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der Furst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.
verorknen im Verfolge der Bekanntmachung vom 5. November 1853, (Nr. 154der Ge-
setzsammlung) wegen Veränderung des Vereins-Zolltarifs nach Maßgabe der
beim Abschlusse des Vertrages vom 4. Aprll vor. Is., die Fortdauer und Erweiterung
des Jollvereins betreffend, unter den betheiligten Regierungen getroffenen Vereinbarun=
gen, mit Vorbebalt später einzuholender landständischer Zustimmung, was folgt:

1.

Vom 1. Jannar 1851 an treten außer den in der Verordnung vom 5. Nov.
vor. Jahres vorgeschriebenen nachfolgende weitere Abänderungen und Zusäte zu dem
Zolltarif für die Jahre 1846, 1847 und 1848 bis auf Weiteres in Wirksamkelt:

1) die in der Anmerkung zu Pos. 12 b. der zweiten Abtheilung des Tarifs
festgesetzten Zollsätze für Holz werden auch auf die Einfuhren in den Hä-
sen von Hannover und Oldenburg in Anwendung gebracht.

2) Alte Fischernehe, altes Tauwerk und Stricke unterllegen auch beim Aus-
hange über hannoverische und oldenburgische Häfen dem in der Anmerk-
ung zu Pos. 24 der zweiten Abtheilung des Jolltarifs für den Aus-
gang über preußische Seehäfen angeordneten ermäßigten Ausgangszolle
von 10 Sgr. für den Zentner.

3) Auf den Grenzlinien von Harburg bis Leer, beide Orte eingeschlossen,
werden zu folgenden, gegen die unter Pos. 39 der zweiten Abtheilung
desJolltarifs vorgeschriebenen Eingangszölle ermäßigten Säßen eingelassen:

————
a) dullen unter einem Jahr . . 1Stuct — 15 — 523

h) magere Ochsen 2154½
c) magere Küft 1 11527

4)) magere Kühe 1 11— 1145
zu b., c. d., wenn sie zur Mastung bestimmt sind und unter den erfor-
derlichen Kontrolen.

4) Der unter Pos. 4 a. der zweiten Abtheilung des Zolltarifs vorgeschrie-
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bene Ausgangszoll für rohe und gekämmte Schaafwolle, einschließlich der
Gerberwolle, wird auf 10 Sgr. oder 35 Kr. für den Zentner und der
Ausgangszoll für Haidschnuckenwolle bel dem Ausgange über die hanno-
versche und oldenburgische Grenze auf 24 Sgr. vom Zentner erimäßigt.

Urkundlich haben Wir gegenwärtiges Gesetz Höchstelgenhändig vollzogen und mit
Unserm Landesfürstlichen Insiegel bedrucken lassen.

Gegeben Schloß Osterstein, am 6. Januar 1854.

(L. S.) Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
v. Bretschneider.





227

Gesetz sammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 163.

1) Verordnung, die Einrichtung der Hauptstaatskasse betr.

(Putl. Iim Amts= und Verernungstl. am 18. Januar 1831.)

In Beziehung auf die, nach der Höchsten Verordnung vom 7. Dezember vor. Jv.
in das Leben zu rufende Hauptstaatskasse sowie auf deren Einrichtung und Geschäfts-
Ve hältnisse zu den übrigen Landeskassen wird hlerdurch mit Höchster Genehmigung Fol-
gendes verordnct:

8. 1.

Die Hauptstaatskasse hat ihren Sitz in Gera; sie ist dazu bestimmt, sämmtkliche Ein-
künfte des Landes in sich aufzunehmen und die Bedürfnisse der gesammten Staatsver=
waltung zu bestreiten und zu verrechnen.

8. 2.

Die Hanptstaatskasseae stehet unmittellar unter dem Ministerium und empfängt von
diesem allein die Anweisungen zu Zahlungen; bei fests#ebenden, regelmäßig wiederkehren-
den Posten ein für alle Male, bei jeder anderen durch besondere Verfügung.

8. 3.

Die Einnahme der Hauptstaatskasse besiehet aus dem Ertrage sämmtlicher direkter
and indtretter Stenern, sowie aus dem Abwurfe des übrigen nupharen Vermögens desvar

8. 4.

Die dlrekten Steuern werden zunächi durch die Kreissieuereinnahmen zu Gera,

Schleiz und Ebersdorf erhoben, die indirekten durch die Stenerämter zu Een Schleiz,
Ausgegeben den 15. Februar 1351.
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Lobenstein und Hirschberg, sowie durch die Hebestellen zu Saalburg und Hohenleuben
eingenommen.

Die Abrechnungen und Einzahlungen von Seiten der General-Inspektion zu Er-
surt erfolgen durch das Mittel des Fürstlichen Ministeriums künftig ebenfalls lediglich
an die Hauptstaatskasse.

E. 5.

Die Kreisstener-Einnahmen sowohl, als die Steuerämter und Hebestellen haben mo-
natlich an die Hauptstaatskasse die bei ihnen aufgekommenen Einnahmen mittelst förm-
lichen Lieferscheino einzurechnen und abzugeben.

8. 6.
Die fur jeden einzelnen Landestheil bestehenden Kreiswegegeld-Einnahmen rechnen

und liefern ebenfalls die bei ihnen auffommenden Chausseegelder, Strasen und sonstigen
Revenüen monatlich an die Hauptstaatskasse ein.

Auf Grund ibrer Einnahmemannale und der monatlichen Lieferscheine, sowie der
darüber von der Hauptstaatakasse empfangenen Quittungen haben die Kreissteuer= und
Kreiswegegeld. Einnahmen am Schlusse eines jeden Jahres förmliche Rechnungen aufzu-
siellen und an die Hauptsiaatskasse einzureichen, welche dieselbe zu prüfen, etwaige Er-
innerungen der betreffenden Einnahme zur Erledigung mitzutheilen, alsdann aber die
Rechnungen an das Minisierium vorzulegen hat, welches dieselben ebenfalls einer vor-
läusigen Prüfung unterwirst und andieHauptstaatskasse zurückgehen läßt, wo sie als Un-
terlage für die Hauptsiaatskassen-Rechnung dienen.

8. 8.
Alle, auf die gesammte Landesvenvaltung Bezug habenden Ausgaben sind aus der

Hauptstaatskasse zu bestreiten, insonderheit sind die Zinsen von Passivkapitalien, die Be-
soldungen, der Aufwand auf das Chausseebauwesen und auf alle übrigen Verwaltungs-
zweige, wie dieselben verfassungsmäßig etatisirt sind, oer sonst durch spezielle Verordnung
werden angewiesen werden, von der Hauptstaatskasse zu bezahlen.

8. 9.
Die Verwaltuug der Hauptstaatskasse ist jedoch besugt, gewisse Zahlungen, welche

nicht am Sipe der Kasse zu leisten sind, durch das Mittel der Kreiskassen bewirken zu
lassen und auf die bei diesen aufkommenden Einnahmen anzuweisen. Hierber gehören
namenklich die Kosten für unternommene Bauten an Häusern, Wegen, Brücken u. dergl.,
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wobei die Detailzahlungen nothwendig im Bezirke, dem der Bau angehöret, geleistet wer-
den müssen. Auch bleibt es nachgelassen, aus den Kreiskassen stehende Ausgaben, na-
mentlich Besoldungen, Zinsen von Passivkapitallen und andere regelmäßig wiederkehrende
Zablungen, welche am Sißte oder in der Nähe der Kreis-Einnahmen zu leisten sind,
durch diese Lebteren regelmäßig bewirken zu lassen. Die darüberabzustellenden Quittun-
gen rechnen die Kreis-Einnahmen bei ihren monatlichen Ablieferungen alo baares Geld an.

8. 10.
Der Aufwand auf diejenigen Verwaltungszweige, für welche eine besondere Admi-

nistration bestehet, wird auf Grund der für dieselben aufgestellten Etats in monatlichen
oder vierteljährlichen Posten an die betreffende Spezialverwaltungskasse gezahlt und durch,
diese ordnungsmäßig verrechnet, In der Hauptstaatskasse kommt nur der Gesammtbetrag
in Aufrechnung und wird sowohl durch die abzustellende Quittung, als durch von
der kompetenten Sielle justisizirte Spezialvenvaltungs-Rechnung beleget.

8. 11.
Zu diesen Spezlalverwaltungszweigen gehören namentlich die Militärökonomie, die

verschiedenen Schulkassen, die Administrationen des Zucht- und des Arbeitshauses, des
Landesgefängnisses, über welche besondere Rechnungen, wie bisher, geführet werden.

8. 12.
Der gesammte Justizaußvand wird ebenfalls aus der Hauptstaakskasse bestritten. In

dieselbe fließen also sämmtliche Erträge der Justiz an Strafen, Konsiokaten und Spor-
leln; aus ihr werden sämmtliche Aufwände an Besoldungen, Büreauaufwand, Strafvoll=
streckungen bestritten. Jede Gerichtssielle hat eine besondere Nechnung über die bei ihr
unmittelbar vorkommende Einnahme und Ausgabe zu führen und am Schlusse des Jah-
res an die Hauptstaatskassenvervaltung abzugeben. Diese prüfet dieselbe vorläusig und
leget sie sodann dem Ministerium mit ihren Bemerkungen vor; hier werden sie ebenfallo
geprüfet, etwaige Anstände der betreffenden Gerichtsstelle zur Erledigung mitgetheilet und
wenn Letere erfolget ist, so werden die Rechnungen an die Hauptstaatskasse zurückgege-
ben, bei deren Rechnung sie als Beleg aufgeführet werden.

8. 13.
Denjenigen Jusiizstellen, welche ihren Sih nicht in Gera haben, bleibt es nachge-

lassen, von der bei ihnen vorkommenden Einnahme solche Zahlungen vorschußweise zu
leisten, welche elgentlich der Hauptstaatskasse obliegen. Es gehören hierher namentlich
die Besoldungen des Gerichtspersonales, welche am Verfalltage aus der Gerichtskasse,
wenn diese Bestand hat, geleistet und der Hauptstaatskasse durch die Quitiungen der Em-

33°
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pfänger bel den monatlichen oder vierteljährlichen Ablieferungen als baares Geld zuge-
rechuet werden können.

Bei den Gerichtsstellen, welche in Gera ihren Siß haben, fällt diese Ueberrechuung
weg; hier haben vielmehr die Gerichtsbeamten ihre Besoldungen aus der Hauptstaatt=
kasse unmittelbar zu erheben und das bei ihnen eingehende Sportelaufkommen unverkürzt
an die Hauptstaatskasse abzuliefern.

8. 14.

Dagegen haben sämmtliche Gerichtsbehörden den Bürcau= und den sonstigen aus
der Justizpflege selbst hervorgehenden Aufvand nach Maßgabe des für eine Jede dersel-
ben ausgestellten Etals von ihrem Einkommen selbst zu bestreiten und in der §. 12 er-
wähnten Rechnung in Ausgabe zu stellen.

8. 15.

Bei der ersten Eröffnung der Hauptslaatskasse haben sämmtliche bisher bestandenen
Steuer= und Chausseebau-Kassen die nach dem Abschlusse der letzten Jahresrech-
nung sich ergebenden Baarbestände an die Hauptstaats-Kasse mittelst eines von der be-
lreffenden Aufsichtsbehörde beglaubigten Lieferscheins abzugeben. Letterer dienet der Haupt-
staatskasse als Einnahmebeleg und es wird deren Rechnung mit jenen übertragenen Ein-
nahmebeständen eröffnet.

Die unter der Gewährschaft einer jeden abgeschlossenen Steuer= und Chausseebau-
kassenrechnung begriffenen Aktivreste haben die Kreis-Einnahmen einzuziehen und an die
Hauptstaatskasse mittelst Spezifkkation einzuliefern, wo sie ebenfalls zur Kassen= und Rech-
nungs-Einnahme kommen.

Wegen Verrechnung ctwaiger Vassivreste, wenn dergleichen irgendwo vorkommen soll-
ten, bleibt besondere Instruktion vorbehalten. «

8. 16.

Die bisher besonders geführte Rechnung des früheren gemeinschaftlichen Rentamtes
hört auf. Die bei demselben vorhandenen Aktiv= undPassivkapitalien gehen aufdieHaupt-
siaatskasse über. Erstere bilden einen Theil des Vermögensbestandes, dessen Zinsenertrag
in Einnahme kommt, so lange die Aktivkapitalien überhaupt noch sortbestehen und nicht
zu theilweiser Tilgung von Landesschulden venvendet werden.

Die Rentamtspassivkapitalien werden zur allgemeinen Landesschuld geschlagen und
unter den zu dieser gehörigen übrigen Passtokapitalten verzinset.

Wegen Abrechnung der Bestände ist analog wie nach F. 13 zu verfahren.
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8. 17.
Die bei dem Fürsilichen Landesjustizkollegium besiehende Vollmachtskasse bleibt auch

fernerhin fortbestehen. Die Einnahme derselben bestehet in dem Ertrage der gedruckten
Vollmachten, die Ausgabe bilden der Hersiellungsaufwand für Lehtere und die von dem
Fürstlichen Vandesjustizkolleglum dahin gewiesenen Verläge.

Der nach Abschluß der neuesten Jahresrechnung sich herausstellende Bestand wird
an die Hauptstaatskasse abgegeben und bei dieser in Einnahme gebracht.

8. 18.
Die Hauptsiener-Einnahme zu Saalburg höret auf und die dortbestandene Steuer-

kasse wird ebenfalls mit der Hauptstaatskasse verbunden.
Die Stadt Saalburg und die am rechten User der Saalegelegenen Ortschaften der

Pflege Saalburg werden der Kreissteuer-Einnahme zu Schleiz, die am linken Ufer der
Saale gelegenen Ortschaften der Kreissteuer-Einnahme zu Ebersdorf zugewiesen.

8. 19.
Die Kreis-Einnahmen zu Gera und Schleiz sind zugleich Lokal-Einnahmen für die

Städte Gera und Schleiz. Sie haben daher die dort verfallenden direkten Steuern ein-
zuheben, besondere Heberegister und Mannale darüber zu führen und den Betrag in der
Kreiosleuerkasse ebenso in Einnahme zu stellen, wie die Steuern aus den übrigen Ort-
schaften des Landes.

Ein gleiches Verhältniß sindet bei der Kreissteuer-Einnahme zu Ebersdorf statt.
6 Hier hat der Beamte nicht bloß die Lokal-Einnahme für den Ort Ebersdorf zu be-
sorgen, sondern sich auch der Elnnahme der Steuern in der Stadt Lobenstein zu unter-
ziehen. Die näheren Bestimmungen in lehtrer Beziehung werden im Inüruktionswege
ertheilct.

8. 20.
Für die übrigen Ortschaften des Landes, namentlich auch für die Stidte Saalburg,

Tanna und Hirschberg werden besondere Ortssteuer-Einnehmer angestellt, welche die in-
nerhalb ihres Lokalbezirkes verfallenden Steuern einzunehmen und an die Kreio-Einnahme
von Termin zu Termin abzuliekern haben. Dem Ermessen derbetreffenden Verwaltungs-
behörden bleibt es überlassen, für mehrere nahe beisammen gelegene Ortschaften von gerin-
herem Umfange einen gemeinschaftlichen Unter-Einnehmer zu bestellen.

8. 21.
Die Kreissteuer-Einnahmen haben sich allen Austrägen, welche von Seiten des Mi-

nisteriums oder auf dessen Anweisung in Steuerangelegenheiten an sie ergehen, zu un-
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terziehen, insonderheit die durch §. 0 des Gesetzes über die Personal= und Gewerbsteuer
ihnen zugewiesenen Funklionen zu erfüllen, im Allgemeinen aber in der Eigenschaft als
Kreissieuerbehörden das Interesse der Hauptstaatskasse in jeder Beziehung wahrzunehmen
und jede zu ihrer Kenntniß kommende Beeinträchtigung des Steuerinteresse der vorgeseh-
ten Behörde pflichtmäßig anzuzeigen.

8. 22.

Die Eröffnung der Hauptsiaatskasse erfolget mit dem 1. April ds. Is.; bis dabin
haben die biéherigen Steuerkassen und andere Spezialkassen-Verwaltungen ihre Funktio-
nen forkzusetzen, ihre Geschäftseinrichtung aber so zu treffen, daß sie den Uebergang ih-
rer Rechnungen und Bestände an die Hauptstaatskasse vorbereiten und am 1. April ohne
Schwierigkeit bewirken können.

Gera, den 9. Jannar 1851.

Fürstlich Reuß-Mlauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Echlick.

2) Bekanntmachung, die Auflösung der bisherigen Vertragsverhältuisse mit dem Königreiche
Belgien betreffend.

(Wa#l. im Amts= und Vererdnungekt, am 18. Januar 1894.)

Da durch die zeither stattgesundenen Verhandlungen eine weitere Vereinbarung we-
Ven Fortsetung des unterm 1. September 1841 zwischen dem Deutschen Zoll, und
Handelsvereine einerseits und Belgien andrerseits abgeschlossenen Handels- und
Schifffahrtovertrages (No. 82 der Gesetzsammlung) nicht erzielt worden ist, so sind
die Bestimmungen dieses Vertrags und der dazu gehörigen Additionalkonvention vom
18. Februar 1852 (Nr. 123 sub 4 der Gesetzsammlung) sewie der darauf begüglichen
Uebereinkunft vom 26. Juni 1816 zur Unterdrückung des Schleichhandels (No. 91 suh
181 der Gesetzsammlung) und vom Jahre 1847 hinsichtlich der Steuerbefreiung der bei-
derseitigen Handelsreisenden (No. 92 sub 188 der Gesepsammlung) vom 1. des lau-
senden Monats ab außer Anwendung getreten.
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Wir bringen Solches bierdurch mit dem gleichzeitigen Bemerken zur öffenklichen
Kenntniß, daß in Folge Tessen namentlich die den Belgischen Handelsreisenden nach Maß-
habe der vorenwähnten Uebercinkunft vem Jahre 1847 gewährte abgabenfreie Besugnih
zum sreien Gewerbebetrieb in den hiesigen banden von dem bezeichneten Zeilpunkte ab
binweggefallen ist, und daß dergleichen Reisende die durch das Gewerbe= und Personal-
steuer-Gesey geordnete Gewerbesleuer zu entrichten haben.

Gera, am 10. Jannar 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

3)) Vekanntmachung, den Beitritt des Königreichs Bayern zur Kenvention vom 11. Juli
1853 betreffend.

Nach einer anher gelangten Mittheilung des Königlich Preußischen Ministeriums der
auswärtigen Angelegenheiten ist auch die Königlich Baperische Regierung der in
Eisenach am 11. Juli vor. Is abgeschlossenen Uebereinkunft in Betreff der Verpflegung
erkrankter und der Beerdigung verstorbener gegenseitiger Staalsangehörigen nachträglich
beigetreien: was hiermit unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 17. Novem-
ber 1853, (Gesetsammlung Nr. 156, 5) zur öffentlichen Kenmniß gebracht wird.

Gera, am 6. Januar 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

4) Verordnung, die Crstattung von Anzeilen bei ausbrechenden Viehseuchen bekr.

(Publ. im Ames, und Vererdaungstl- am 1. Februnk 1831.)

Es ist in neuerer Zeit wahrzunehmen gewesen, daß bei ausbrechenden Viehseuchen
die nöthige Anzeige bei den Kreiepolizeibehörden von den dazu verpflichteten Persenen
und Behörden unterlassen worden ist dadurch aber die erstern außer Stkande Seblieben
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sind, gegen die Weiterverbreitung ansieckender Viehkrankheiten rechtzeitig einzuschresten
und die geeigneten Vorkehrungsmahregeln anzuordnen.

Zu möglichster Verhütung der hbieraus entspringenden Gefahren machen wir den
sämmtlichen Gemeindebehörden desLandes, welchen nach §. 5 des Gesetzes vom 29.JJuli
1852 die ortepolizeilichen Verfügungen bei ausgebrochenen Seuchen obliegen, hiermit
ganz besonders zur Pflicht, von den zu ihrer Kenntniß kommenden Spuren von Vieh-
seuchen bei der betreffenden Kreiopolizeibehörde ungesäumte Anzeige zu erstatten, sowie
wir denn auch die sämmtlichen konzessionirten Thierärzte des Landes auf die nach 8. 14
der Instruktion vom 19. Mai 1812 (Nr. 137 der Gesetzsammlung) ihnen obllegende
gleiche Verpflichtung hiermit verweisen und zugleich für die Letzteren bestimmen, dah sie
bei Unterlassungen außer der sie geseplich treffenden Berpflichtung zum Schadenersah eine
Ordmungsürase ven 5 Thlr. im Wiederholungsfalle aber die Einziebung ihrer Konzes-
sion zu gewärtigen haben. "

Gera, den 21. Jannar 1851.

Fürstlich Naf Plauisches Ministerium.Für den Minisler:

Dr. Kreßner.
Scklick.

5) Verordnung, die Grundsieuer von Pfarr. und Schulgrundstücken betr.

(Pntl. im Amts= und Vererdnungskl. am 3. Fetmor 1851.)

Seildem in Folge des neuen Grundsteuersystems auch die nach der bisberigen Ver-
fastung steuerfrei gebliebenen Pfarr= und Schulgrundstücke der Grundsteuer unterworfen
wonen sind, ist unter Hinweisung darauf, daß die Geistlichen, Kirchen= und Schuldiener,
welchen dergleichen Grunksiücke zur Venutzung als Befoldungsstücke überwiesen sind,
nicht Eigenthümer sendern bloße Nuhnießer seien und sie im Verhälmiß zu solchen Be-
amten, deren sestes Geldeinkommen der Personalsteuer unterlieget, wesenklich böher zur
Sieuer herbeigezogen werden würden, wenn ihnen die Grundsteuer angesonnen werden
selme, von mehrern Seiten schon die Frage angeregt worden:

eb überbaupt die Verrflichtung zur Entrichtung der auf derartigen Grundstücken
haftenden Grundsteuern die Nuynießer, die Pfarrer und Schuldiener, kreffe, oder
ob nicht vielmebhr diese Steuern aus den betrefsenden Kirchenärarien oder von den
Pfarr= und Schulgemeinden zu übertragen seien? —
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Wenn nun auch eine desinitive Enrscheidung fräterer gesehlicher Regulirung und
Vereinbarung mit der Landcovertretung vorbehalten bleiben muß, so macht sich doch bei
der bereito begonnenen Ausführung des neuen Sieuersystems zu Vermetdung von Un-
öleichheiten in der Besteuerrung eine vorlänsige sofortige Erledigung der Sache nothwen-
dig, und es wird deshalb mit Höchster Genehmigung Sr. Durchlaucht des Fürsten hier-
uber surs Eiste Tolgendes veroidnet:

1) Die Pfarrer, Kirchen= und Schuldiener sind bis auf Weiteres hinsichtlich ihres
gesammten Diensteinkommens einschließlich der Natural= und sonstigen Bezüge aus
ibren Dienstgrundsiücken bei der Personalsteuer nach Maßgabe des §F. 46 des Ge-
werb= und Personalsteuergesepro vom 1. Juli 1852 herbeizuziehen.

Dagegen bleibt
2) Die Erhebung der auf den betreffenden Dienstgrundstücken haftenden Grundsteu-

ern vor der Hand ausgesegt.

3) Die Steuerbehörden haben bis auf weitere gesehliche Bestimmungen in den vor-
kommenden Fällen hiernach zu verfahren.

Gera, am 6. Februar 1851.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

6) Mkanntmachung, die Spinn= und Nockensiuben auf dem platten Lande betr.
(Pukl. un Ants-- und Vererdnungobl. am 15. Fet#ruar 1381.)

Um dem in neuerer Zeit vielseitig hervorgetretenen Unwesen der sogenannten Spinn-
oder Rockenstuben auf dem platten Lande, welche namentlich in den Landestheilen Schleiz
und Lobenstein-Elersdorf offen gehalten werden, möglichst entgegen zu arbeiten, so wird
zu Vervollständigung der seither bestandenen, nicht mehr ausreichenden Bestimmungen in
Gemäßheit hechster Entschliehung Serenissimi hiermit Folgendes verordnet:

Jede Mannsperson, welche in einer Spinnstube sich eingefunden, ist in Geld-
strafe von Einem Thaler zu nehmen. Eine Ausnahme hiervon sindet blos hinsicht-
lich der Söhne und männlichen Dienstboten deujenigen Hauswirihs statt, in dessen
Wohnung die Spinnstube gehalten wird.

2.

Jeder Hauswirth, welcher eine hiernach unzuläsige Zusammenkunst junger
Leute beiderlei Geschkechts in den Spinn= oder Nockenstuben seiner Veha sung dul-3
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del, verwirket eine, im Wiederholungsfalle zu verdoppelnde Geldstrase von fünf
Thalern. Fernere Zuwiderhandlungen gegen obiges Verbot sind mit angemessener
Gesängnißsirase zu ahnden.

Die, etwaige Ausslucht des Hauswirhs, als sei das Hinzukommen junger
Mannspersonen wider seinen Willen geschehen, kann nur in dem Falle Berücksichtig-
ung finden, wenn seine ernstliche Aufforderung an dieselben, sich zu entfernen, ohne
Erfolg geblieben und er dem Gensd'armen, oder im Falle dessen Abwesenheit, dem
Gemeindevorstand sofort Anzeige gemacht hat. "

3.

Wenn sich Schulkinder in den Rockensiuben einfinden, die nicht zur Familie
des Hauses gehören, so sind sie von dem Hauswüthe sofort wegzuweisen. Unter-
läßt er dies, so ist er in das Doppelte der unter 2 angedroheten Geldstrase zu
nehmen.

4.

Den Gemeindevorständen und dem Polizeipersonal wird hiermlt zur Pflicht
gemacht, die Einhaltung gegenwärtiger Verordnung sireng zu überwachen, sowie
uberhaupt Jedermann aufgesordert wird, alle zu seiner Kenntniß gelangenden Zu-
widerhandlungen gegen dieselbe bei der zuständigen Gerichtsbehörde ungesäumt zur
Anzeige zu bringen.

Insbesondere werden noch die Dienstherrschaften und Hausväter ermahnet,
dasür, daß von Seiten ihrer Dienstboten und Haussöhne wider obiges Verbot ulcht
Vehandelt werde, möglichste Sorge zu tragen.

Gera, am 31. Januar 1854.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.
———

Berichtigung zu No. 160 der Gesetzsammlung
enlhallend

das Gesetz, einige Abänderungen und Zusätze zum Gewerbe= und Personalsteuer-
ese etreffend.

In im t. 3. dieses achtragesehes aufgeslellten Tarisf für die Besteuerung des Zins-uur un muh es in der Klas
an

500 bis mit 330

500 bis mit 600.
helßtu:
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Einie.
No. 161.

1) Bekanntmachung, die Absertigungsbesugnisse des Königl.S.NebenzollamtszuEbmath betr.
(Pukt. lim Amts- und Vererdhungsbl. am 22. Fek#mar 1611.)

Vom 1. Aprik d. J. an wird das Königl. Sichsische Nebenzollamt II. in Ebmath,
Hauptzollamtsbezirk Eibensiock, unter Besezung mit zwei Beamten zu einem Nebengoll-
amt I. erhoben und demselben neben der Hebebesugniß, wie solche im Vereinszolltarif
Abebeilung V. Nr. IX. a. festgestellt, die Ermächtigung ertheilt, Begleitscheine auf alle
Königl. Sächsische zur Begleitschein-Erledigung befugte Aemter, sowie auf die Königl.
Preußischen Hauptämter in Magdeburg und Köln auszufertigen, ingleichen Begleitscheine
Königl. Sächsischer Aemter und der Hauptämter in Magdeburg und Hof zu erledigen:
was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gera, am 18. Februar 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider. enes.

« Semmel.

2) Vekanntmachung, den Veitritt der Großberzogl. Badenschen Nehierung zur Heimaths=
onvention betr.

(Publ. Im Amis= und Miterdnungetl. om 29. Sebzmar 183/.)

Nachdem zu Folge einer neuerdings abgegebenen Erklärung auch
die Großberzoglich Badensche Regierung

dem in Nr. 114 der Gesenzlammlung publizirten Vertrage wegen gegenseitiger Verpflicht=
Ansgegeben den 15. März 1854. 35
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ung zur Uebernahme der Auszwweisenden d. d. Gotha, den 15. Juli 1851 beigetreten
ist: so wird dieß andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Gera, am 25. Februar 1854.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

3). Bekanntmachung, Organisationsveränderungen hinsichtl. einiger Hauptzollämter in den Pro-
vinzen Sachsen und Wesiphalen betr.

(Pukl. im Amis= und Werernungetl. am 8. Mirz 1851.)

In Folge der Vereinigung des Steuervereins mit dem Zollvereine baben hinüchtlich
der Hauptzollämter in den Provinzen Sachsen und Wesiphalen sowie sonst folgende Or-
anisationsveränderungen siattgefunden, welche im Nachstehenden hiermit zur össentlichen
Renntniß gebracht werden:

1. In der Provinz Sachsen ist das Hauptzollamt zu Heiligenstadt aufgehoben,
das Hauxtzollamt zu Salzwedel in ein Hauptsteueramt verwandelt,

2. in der Provinz Wesiphalen ist das Hauptzollamt zu Telgte, das Hauptsteuer=
amt zu Paderborn und das Hauptsieueramt zu Warburg aufgehoben, das
Hauptsieueramt zu Cssfeld in ein Hauptzollamt venwandelt und der Sit
desselten nach Vreden verlegt, das Hauptzollamt zu Rheine in ein Haupt-
steneramt mit Niederlage venvandelt und in Lippstadt ein Hauptsteneramt mit
Nicderlage neu errichtet, sowie

3) in der Provinz Sachsen das Nebenzollamt I. Klasse zu Teistungen und in der
Provinz Westphalen das Nebenzollamt 1. Klasse zu Pyrmont aufgehoben worden.

Gera, am 3. März 1851.

Fürstilich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.
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4) Bekanntmachung, betreffend den Bundesbeschluß wegen gegenseitiger Audlieferung von
Verbrechern auf Deutschem Bundesgebiete.

Der von der Bundesversammlung wegen gegenseitiger Auslieferung von Verbrechern
auf Deutschem Bundesgebiete gefaßte Beschluß wird auf Höchsten Besehl Serenissimi zur
Nachachtung hiemmit öffentlich bekannt gmacht.

Gera, den 7. März 1854.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
v Bretschneider.on sch Echlick.

Beschlußi.

Artike! I.

Unter Vorbehalt sorkdauernder Wirksamkeit der durch den Bundesbeschluß vom 18.
UAugust 1836 bezüglich der Auslieferung politischer Verbrecher getroffenen Anordnungen,
für deren Ausführung die folgenden Artikel plelchfalls in Anwendung zu bringen sind,
verpflichten sich die Bundesstaaten gegenseitig, Individuen, welche wegen anderer Ver-
brechen oder Vergeben (ausschließlich der Abgabendefraudationen und der Uebertretungen
von Molizei= und Finanzgesexen) von einem Gerichte desjenlgen Staates, in welchem
ouder gegen welchen das Verbrechen oder Vergehen begangen worden, verurtheilt oder in
Anklagestand versetzt sind, oder gegen die ein gerichtlicher Verhaftsbefehl dort erlassen ist,
diesem Staate auszuliesern, vorausgesetzt, daß nach den Gesetzen des requirirten Staa-
tes die veranlassende strafbare Handlung gleichfalls al6 Verbrechen oder Vergeben anzu-
sehen und die Strafe noch nicht verjährt ist.

Ausnahmen treten nur ein,
1) wenn das betressende Individuum ein Unterlhan des um die Audlieserung ange-

gangenen Staates ist;
2) wenn wegen derselben strafbaren Handlung, welche den Auslieferungsantrag ver-

anlaßt hat, die Kompetenz der Gerichte des um die Auslieferung angegange-
gangenen Staates nach den Gesetzen desselben begründet ist;

3) wenn der Ausguliefernde in dem um die Auslieferung angegangenen Staate we-
gen anderer Handlungen einer Untersuchung oder Strafhaft oder wegen Schulden
oder sonstiger eivilrechtticher Verbindlichkeiten einem Arreste unterliegt.
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Artitelll.

In dem Falle des Artikels I, Zisser 3, hat die Auslieferung erst nach erfolgter
Freispiechung oder erstandener Strafe beziehungsweise nach aufgehobenem Arreste, Plat
zu greifen.

Artikel III.
Mit der Person sind alle Gegenstände, welche sich in deren Vesit befinden, wie auch

andere, die zum Beweise der strafbaren Handlung dienen können, zu übergeben.

Artikel IV.

Die Auslieferung erfolgt auf Ansuchen der zuständigen Gerichtsbehörde, oder, wenn
es sich um die Ergreifung eines entwichenen Strafgefangenen handelt, der Verwaltungs=
behörde der betreffenden Strafanstalt, an die Justiz= oder Polizeibehörde des Bezirks,
in welchem sich der Angeschuldigte befindet.

In dem Ansuchen ist das Verbrechen oder Vergehen, dessen das betreffende Indi-
viduum beschuldigt wird, oder wegen dessen dasselbe verurtheilt worden, sewie die Zeit
der verübten strafbaren Handlung, im letzteren Falle unter Bezeichnung des Gerichtes,
welches die Verurtheilung ausgesprochrn hat, und des wesentlichen Inhalts des Erkennt-
nisses anzugeben.

Die um die Auslieferung angegangene Behörde hat sofort die nach den Landesge-
seten erforderlichen Einleitungen zur Erwirkung der Prüfung und Bescheidung des An-
trags zu treffen, und es wird sodann die zugestandene Auslieferung an dem der Ver-
bastung zunächst liegenden Grenzorte, an dem sich eine zur Uebernahme geeignete Be-
lörde befindet, vollzogen.

Artikel V.

Isi die Auslieferung von mehreren Staaten nachgesucht worden, so erfolgt dieselbe
an den Staat, wolcher das desfallsige Ansuchen zuerst gestellt hat.

Artikel Vl.

Die Kosien der Ergreisung und die des Unterhaltes des verhasteten Individuums,
wie der mit zu übergebenden Gegenstände werden dem ausliefernden Staate von dem
Tage der Verhaftung an, in den Artikel 1, 3 erwähnten Fällen aber vom Tage der
Freisprechung oder beendigten Straf= oder Arresthaft an, bis einschliehlich dem der Aus-
lieferung ummittelbar nach erfolgter Uebersendung der Krstensperistkation an das die Aus-
lieferung nachsuchende Gericht, durch letzteres erstattet.
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Artikel Vll.

Der Transport solcher aus Deutschen Bundesstaaten oder auch aus anderen Län-
dern auszuliesernder Individuen wird in jenen Bundesstaaten, welche sie als Zwischen-
gebiet berühren, unbehindert gestattet werden; übrigens unterliegt diese Verbindlichkeit
zur Durchlieferung denselben Ausnahmen und Beschränkungen, welche in Artikel 1, Zif-
fer 1 bis 3 incl., für die Verpflichtung zur Auslieferung festgesetzt find.

Artikel VIII.

Die Verhafteten und die mit zu übergebenden Gegenstände werden auf dem Wege
nach dem Bundesstaate, an welchen die Auslieferung erfolgt, eben so verpflegt und be-
handelt, und es wird in gleichem Maße hierfür Vergütung geleisiet, wie dieses für die
eigenen Unterkhanen in denjenigen Staaten vorgeschrieben ist, von welchen die Auslie-
ferung vollzogen wird, oder durch welche der Transport führt.

Artikel H.

Von der ausliefernden Behörde ist ein Transportausweis auszufertlgen und mit
dem Verhafteten zu übergeben. Diejenigen Staaten, durch welche der Transpert führt
haben die auf ihrem Gebiete erwachsenen Kosten vorschußweise zu bezahlen, dieselben auf
dem Transportausweise quittiren zu lassen, und so dem nächstfolgenden Staate in An-
rechnung zu bringen, welcher letztere bel der Auslieferung an die reaulrirende Behörde
durch diese den vollen Ersatz erhält.

Artikel J.

Durch die vorsiehende Uebereinkunft werden die zwischen einzelnen deutschen Staa-
ten besiehenden Auslieferungsverträgen in so welt außer Wirksamkeit geseht, als diesel-
ben Bestlmmungen enthalten, welche mit den durch diese Uebereinkunst begründeten ge-
henseitlgen Verpflichtungen im Widerspruche stehen, oder nicht etwa besondere Verabred-
ungen über den Vollzug von Auslieferungen und die Kesten derselben in sich fassen.

Die Erneuerung der mit auswärtigen Staaten besiehenden Auslieferungsverträge
wird in einer mit dem Inhalte dieser Uebereinkunst übereinstimmenden Weise erstrebt
werden.

Artikel XI.

Auf das Gebiet des Herzogthums Limburgfindet dieser Bundesbeschluß keine An-
wendung.



242

5) Bekanntmachung, die Erhebung von Uebergangsabgaben in einigen H. Braunschweigischen
Gebietstheilen betr.

Nachdem auf dem Grunde einer unker dem 20. Dezember v. Is. zwischen Hanno-
ver und Braunschweig abgeschlossenen Uebereinkunft nachgenannte Herzoglich Braun-
schweigische Gebietstheile als:

der Amtsbezirk Tedulghausen, die Ortschaften Bodeuburg, Oestrum, Oelsburg,
und Ostharingen, die in der Feldmark der Stadt Goslar belegenen sämmtli-
chen Enklaven einschließlich der an der Gränze vor dem Goslaer Elausthore,
am Eingange des Gosethales besindlichen Fahrenholzschen Oelmühle, das in
der Stadt Goslar belegene Kloster Frankenberg sammt Zubehör einschlielich
des zwischen Goslar und Oker belegenen, von der Kommunion-Verwaltung
erbauten Wegegeld-Neceptur-Gebäudes, der Auerhahn und die Ortschaften
Duttensiedt, Essinghausen, Merrdorf und der Herzoglich Braunschweigische
Antheil an Woltorf im Amte Velhelde.

hinsichtlich der daselbst zu erhebenden indirekten Abgaben dem Steuersysteme des König-

reichs *“ angeschlossen worden sind, so sind vom 1. Jannar dss. Is. an
I.beidem Uebergange von Bier und Branntwein aus diesen Gebietstheilen nach

Preußen run den mit Lepterm in Gemelnschaft der Uebergangsabgabe von Bier und
resp, der Branntweinsteuer stehenden Staaten ebenfalls

von Bier 77 Silbergroschen für den Preußischen Zentner,
von Branntwein 6 Thaler für die Preuß. Ohm bei 50 Procent Alkohol

nach Tralles,
umgekehrt aber

II. bei dem Uebergange von Branntwein aus Preußen und den mit diesem in
Branntweinsteuer-Gemeinschaft befindlichen Staaten nach dengedachten Herzoglich Braun-

schweigischen Gdeslbelealer 21 Sgr. für die Hannoversche Ohm — 6 Thaler für die Preu-Fin Ohm bei 50 Procent nach Tralles #

an Uebergangs-Abgabe zu entrichten: was hiermit für die Betheiligten zur öffent-
lichen Kennmiß gebracht wird.

Gera, den 8. März 1851.

Fürstlich Reuß-Mlauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

——
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6) Vekanntmachung, den ernenerten Zoll. und Handelsverkrag mit dem Großherzogihume
Luxemburg beir

Nachdem der zwischen Preußen und den übrigen zum Deutschen Zoll= und Handels-
vereine verbundenen Staaten einerseits und dem Großberzogehume Luremburg andrerseits
abgeschlossene Vertrag wegen Fortdauer des Anschlusses des genaunten Großherzogthums
an das Jollsystem Preußens und der übrigen Staaten des Jollvereins von Sr. Durch-
laucht dem Fürsten ratißzirt worden ist, und die Auswechselung der genenseitigen Rali-
sükationen stattgefunden hat, so wird dieser Vertrag in dem Nachstehenden zur öffentlichen
Keuntniß gebracht.

Gera, den 11. März 1851.

Fürstlich Neuß:„Plauisches Ministerium.Bretschneider. EglicSchlick.

Vertrag
zwischen

Preußen, Bayern, Sachlen, Hannover, Würkemberg, Daden, Kurhessen, dem Großherzo#=
thume Hessen, den Jzum Thüringischenoll-undHandelovereinebehörigenSlaalen,BDrann-

schweig, Oldenburg, Nassau und der sreien Sladt Krankfurt einerseilo und dem Groß-
hergohthum Luremburg andrerseilo,

wegen

Fortdauer des Anschlusses des Großherzogthums Luxemburg an das Jollipüem Preußens
und der übrigen Staaten des Zollvereins.

Bei dem bevorsiehenden Ablaufe des Vertrages vom 2. April 1817, durch welchen
der Anschluß des Großherzogthums Luxemburg an das Zollfystem Prcußens und der üb-
rigen Staaten des Zollvereins über den in dem Vertrage vom 8, Februar 1812 des-
halb verabredeten Zeitraum hinaus aufrecht erhalten worden war, haben die kontrahiren-
den Theile in Anerkennung der wohlthätigen Wirkungen des gerachten Jollanschlusses
für den Handel und Verkehr der beiderseitigen Unterthanen, zum Zweck der Verlängerung

jener Vertrage Unterhaudlungen eröffnen lassen und deshalb zu Bevollmächtigten ernannt:
enerseits

Seine Majestät der König von Preußen für Sichund in Vertretung der übrigen
Mitglieder des Kraft der Verträge vom 22. und 30. März und 11. Mal 1833,
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12. Mai und 10. Dezember 1835, 2. Januar 1836, 8. Mai und 19. Oktober
und 13. November 1841, endlich vom 4. April 1853, bestehenden Joll= und
Handelsvereins, nämlich der Kronen Bayern, Sachsen, Hannover und Würtem-
berg, des Großerzogthums Baden, des Kurfürstenthums Hessen, des Grohherzog-
thums Hessen, der den Thüringischen Zoll= und Handelsverein bildenden Staa-
ten — namentlich des Großherzogthums Sachsen, der Herzogthümer Sachsen-
Meinigen, Sachsen-Altenburg und Sachsen-Koburg-Gotha, und der Fürstenthümer
Schwarzburg-ludolstadt und Schwarzburg-Sonderöhausen, der Rürsilich Reußi-
schen Länder älterer und jüngerer Linie —, des Herzogthums Braunschweig,
des Großberzogthums Oldenburg, des Herzogthums Nassau und der freien Stadt
Frankfurt:

Allerhöchst Ihren Geheimen Ober-Finanzrath Friedrich Leopold Henning
und

Allerhöchüt Ihren Geheimen Legalions-Rath Alexander Max Philipsborn
und andererseits

Seine Majestät der König der Niederlande, Großherzog von Lu-
xemburg:

Allerhöchst Ihren General-Administrator des Innern im Großherzogthum
Luxemburg Wendelin Jurion

und

Allerhöchst Ihren Rath am Obergericht des Grohherzogthums Luxemburg
Paul von Scherff,

welche nach vorausgegangener Unterhandlung, unter Vorbehalt der Ratifkation, felgen-
den Vertrag abgeschlossen haben.

Artikel 1.

Die wegen des Beitritts Seiner Majestät des Königs der Niederlande, Großberzogs
von Luremburg mit dem Großberzogthum Luxemburg zu dem Zollsysteme Preußens und
der übrigen Staaten des Zollvereins am 8. Februar 1812 und 2. April 1847 abge-
schlossenen Verträge, sollen bis zum letzten Dezember 1865 in Krast bleiben.

Artikel 2.

Soweit nach den bisherigen Erfabrungen einzelne Abänderungen, Ergänzungen und
nähere Bestimmungen der bioherigen Vereir barungen erforderlich erscheinen, sind deshalb
besondere Verabredungen getressen worden.
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Artikel 3.

Sofern der gegenwärtige Vertrag nicht spätestens zwei Jahre vor dessen Ablaufe
gekundigt wird, soll derselbe auf zwolf Jahre und so fort von zwolf zu zwolf Jahren
als verlängert angesehen werden.

Derselbe soll alsbald sämmtlichen betheiligten Regierungen vorgelegt, und sollen die
Ratifikations-Urkunden mit möglichster Beschleunigung, spätestens aber bis zum 31. Ja-
nuar 1854 zu Verlin ausgewechselt werden.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den gegenwärtigen Ver-
trag unterzeichnet und untersiegelt.

So geschehen Berlin, den 26. Dezember 1853 und Luxemburg, den 31. De-
zember 1853.

(gez.) Friedrich Leopold Alexander Max Wendelin Paul
Henning. Pbilipsborn. Jurion. von Scherff.
(I. 8.) (#. 8.) (#. s.) (I. S.)
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Gesetz sammlung
Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 165.

1) Bekaunmachung, die Aushebung de5 Königl. Sichs. Zollamtes zu Krippen berr.
(Pukl. Im Anus= und Vererduungöbl. am 29. Mäts 1851.)

Nach einer anher gelangten amtlichen Mittheilung ist das zeither in Krippen bei
Schandau bestandene Nebenzollamt 1. als entbehrlich wieder aufgehoben worden: was
hiermit zur öffentlichen Kennniß gebracht wird

Gera, den 24. März 1854.

Fürstlich Reuß-Mauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

2) Bekanntmachung, die Vellztehung des Arl. 18 des Handels= und Zellvertrags mitOcsterreich betr.
(Putkl. imm Amts= und Verorduunddbl. am 5. April 1836.)

In Vollziehung des Art. 18 des Handels= und Zollverirags mit Oesterreich vom
19. Februar 1853 (Nr. 153 der Gesetzsammlung) wird andurch zur Nachachtung be-
kannt gemacht und bestimmt,

daß in Gemähheit der mtt diesem Handelsverkrage getroffenen Vereinbarung den-
senigen Fabrikanten und Gewerbetreibenden aus der Oesterreichischen Monarchic,
sewie den ausschlüssg im Dienste Eines solchen Fabrikamten oder Gewerletrei=
benden (nicht mehrerer derielben) stebenden Reisenden, welche in den biesigen
Landen blos für das von ibnen betriebene Geschift Ankäufe machen oder für

Ausgegeben am 5. Juli 1851. 37
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dasselbe Bestellungen suchen und nicht Waaren selbst sondern nur Muster der-
selben bei sich führen, gleich den Angehörigen der Zollvereinsstaaten die un-
entgeldliche Ausstellung der erforderlichen Gewerbscheine und Befreiung von
Entrichtung der Gewerbesteuer ebenfalls zu gewähren ist, insofern dieselben mit
Legitimationen nach den unten abgedinckten Formularen unter A. oder B. ver-
sehen sind, deren Auofertigung allen K. K. Oesterreichischen Bezirksämtern (in
Dalmatien den Präturen, im Lombardisch-Venekianischen Königreiche den Di-
strikts-Kommissariaten) und allen, den Statthaltereien oder Kreisbehörden un-
mittelbar untergeordneten Stadtmagisiraten zusteht. —

Dabei wird für die Fabrikanten und Gewerbetreibenden des diesseitigen
Jürstentbums zugleich mit bemerlt, daß dieselben, wenn sie in dem Oesierreich'
schen Kaiserstaate selbst oder durch Handeloreisende, welche auoschließlich im Diensie
Eines solchen Fabrikanten oder Gewerbetreibenden stehen, Bestellungen auf
ihre Waaren suchen oder Einkäufe für ihr Geschäft machen oder auf Messen und
Jahrmärkten seil halten wollen, zum Behufe der Erlangung von Gewerbefrei=
scheinen und vertragsmäßiger Begünstigung hinsichtlich der Meh- und Markt-
abgaben in Oesterreich ebenfalls mit dem nöthigen Gewekbescheine der Fürstli-
chen Regierung hier verseben sein müssen. —

Gera, am 30. März 1851.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

Formular A.

Dem J, welcher als (Wollfabrikant) in N. reluh ist, wird hierdurch behufs

seiner Gewerbs-Legitimation bei den einschlägigen Behörden des (Grohberzogthums Hessen,
Königreichs Prcußen) bescheiniget, daß er für sein vorgedachtes Gewerbe im hiesigen Lande
die gesetzlich besiehenden Steuern zu ennichten hat.

Dieß Zeugniß ist gültig auf Monat, Ort, Datum, Firma der Behörde.
Personal-Beschreibung und Unterschrift des Reisenden

Formular B.

6 Dem JN., welcher als Handlungs-Commis in Diensten des zu N. ctablirten Hau-
delshauses (oder der Fabrik) des Herrn F. stehet, wird hierdurch, behufs seiner Gewer-
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be-Legitimation bel den einschlägigen Behörden des (Großberzogthums Hessen, König-
reicho Preußen 2c.), beschelniget, daß das ebengedachte Handelshaus (die ebengedachteFa-
brik, Anstalt) für seinen (ihren) Gewerbebetrieb im hiesigen Lande die gesehlich bestehen-
den Steuern zu entrichten hat.

Dies Zeugnt# ist gültig auf Monat.
Personal-Beschreibung und Unterschrift des Reisenden.

3) Vekanmtmachung, die Abserligungsbesugnisse des Kursürsll. Hess. Steueramles zu Witzenhausen betr.
(Pukl. im Amts- und Vererdnungsbl. om 20. April 1891.)

Nach einer anber gelangten amtlichen Mittheilung ist dem Kurfürstlich Hessischen
Nebensieneramte zu Witzenhausen die Befugniß zur Erledigung von Vegleitscheinen II.
reigelegt worden: was hiermit zur öffentlichen Kennmiß gebracht wird.

Gera, den 19. April 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

4) Bekanntmachung, den Auschluß der Gresih. Vakischen Slaalsregierung on die Kouvenlion vom
11. Juli 1853 betr.

(Putl. im Amis= und Vererdnungebl. am 10. Mai 1851.)

Nach einer anher gelangten amtlichen Mittheilung ist auch die Großherzoglich
Badische Regierung der in Eisenach am 1I. Juli vor. Is. abgeschlossenen Ueber-
einkunft im Betreff der Verpflegung erkrankter und der Beerdigung verstorbener gegen-
eitiger Staatsangehörigen, unterm 18. März dss. Is. beigetreten: was hiermit unter

37°
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Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 17. Novbr. 1853 (Gesehs. Nr. 156. 5.) zur
öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gera, den 2. Mai 1851.

Fürstlich Neuß-Mauisches Ministerium.
von Bretschneit er.

Semmel.

5) Vekannimachung, die Abserligungsbesunnisse des Königl. Prenß. Nebenzellamtes zu Schlaney betr.
(Publ. iu Auts= und Veret#nungétl. am 10. Mai 1334.)

Dem Königl. Preußischen Neben-Zollamte I. zu Schlauen in Schlesien ist wider-
ruflich die unbeschränkte Besugniß zur Ausstellung und Erledigung von Begleitscheinen
I. und Ul. ertheilt worden: was hiermit zur öffentlichen Kennmiß gebracht wird.

Gera, den 2. Mai 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

6) Vekanntmachung, die Aufhebung der Waarenkontrole im Binnenlande in der Königl. Preuß.
Provins Westyhalen, sewie in den Fürstl. Waldeck'schen und Fürsil. Lirpe'schen Gebietstheilen beu

(Unkl. im Amtis= und Vererdnungstl. am 10. Mei 19831.)

Nach einer anher gelangten Mittheilung des Königlich Preußischen Finanz-Ministe-
riums ist die Waaren-Kontrole im Binnenlande, soweit sie noch in der Provinz West-
phalen und in den dieser Provinz angeschlossenen Fürstlich Waldeck'schen und Fürflich
Lippeschen Gebietotheilen seitber bestanden hat, nunmehr ebenfalls aufgehoben worden,
jedoch mit der einzigen Ausnahme, daß sie im Regierungsbezirke Münster für den Kaffre
auch noch sernerbin besiebet: was mit Bezugnahme auf unsere Verordnung vom 21 Ja-
nuar 1852hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gera, den 2. Mai 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.
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7) Höchstes Patent, die Ausschreibung der Grundsteuern pro 1854 betr.
(Publ. im Amts= und Verordnungsbl. am 10. Mal 1854.)

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, von Gottes Gna-
den Jüngerer Linie und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der Fürst Reuß, Grafund Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein2c. 2c.
Nachdem die durch das Gesetz vom 20. März 1850wegen Einführung einer gleich-

mäßigen Besteuerung des Grund-Eigenthums angeordneten Vorarbeiten insoweit vollen-
det sind, daß die Zahl der für das gesammte Land ermittelten Steuereinheiten feststehet
und die auf Grund derselben entwerfenen Heberegister den betreffenden Behörden zuge-
fertiget worden sind, mithin nunmehr die beabsichtigte gleichmäßige Besteuerung in das
Leben treten kann; so verordnen Wir in Beziehung darauf Folgendes:

1.

Von dem durch den ersten ordentlichen Landtag bewilligten Betrage der Grund-
steuer werden vorerst und bis auf weitere Verordnung

fünf Pfennige von jeder Steuereinheit des gesammten Grundbesitzes, des bisher
steuerfrei sowohl als des bisher steuerpflichtig gewesenen,

hierdurch dergestalt zur Erhebung ausgeschrieben, daß
zwei Pfennige von der Steuereinheit zum 3. Juni,
ein Pfennig von der Steuereinheit zum 15. Juli,
ein Pfennig zum 2. September,
ein Pfennig zum 28. Oktober

zu entrichten sind.
2.

Wegen Ausschreibung des noch ferner bewilligten Betrages an Grundsteuer, sowie
wegen Erhebung der gleichfalls bewilligten Personal= und Gewerbsteuer ergehet besondere
Verordnung, und wegen Entschädigung des zur Grundsteuer herangezegenen, zeither steuer-
frei gewesenen Grundeigenthums bletbt nach Maßgabe §#i 7 des Gesetzes vom 20. März 1850
der Gesetzgebung im Wege der Vereinbarung mit dem nächsten Landtage die Bestim-
ung vorbehalten.

3.
Unser Ministerium ist beauftragt, wegen Ausführung dieses Steuerausschreibens

das Nöthige im Verordnungswege zu verfügen.
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Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und Vordruckung Un-
seres Landeofünstlichen Insiegels.

Schloß Schleiz, am J. Mai 1851.

(L. S.) Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
v. Bretschnelder.

8) Verordnung, die Erhebung der ansgeschrlebenen —— beir.
(Publ. Iim Amus= und Vererdnungsbl. om 10. Mal

Zu Ausführung des unterm 4. dss. Mts. erfolyten Ausschreibens der neuen Grund.
sieuer wird hierdurch Folgendes verordnet:

Die ausgeschriebene Grunkskener ist an die für jeden Steuerhebebezirk georducten
Untereinnehmer on den Tagen, für welche sie ausgeschrieben ist, zu berichtigen.

8. 2.
Die Bezahlung erfolget auf Grund des für jeden Hebebezirk durch die General=

Kataster-Kommission aufgestellten Heberegisters, welches durch das betreffende Steuerdirek-
torium den Hebebeameen zugefertiget wird.

8. 3.
Der Betrag dessen, was jeder einzelne Grundsiücksbesiter zu erlegen hat, richtet sich

nach der Zahl der für dessen Grundeigenthum ermittelten Steuereinbeiten.
Die Zahl der Steuereinheiten und der Betrag der daven zu enmichtenden Steuer-

simplen wird den einzelnen Kontribnenten durch Behändigung eines gedruckten Steuer-
quinungsbuchs, welches auf dem Tirelklatl darüber dle erforderlichen Angaben der Steuer-
behörde enthäll, bekannt gemacht.

8. 4.
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leitung der bekreffenden Steuerdirektorien durch die Ortssteuereinnehmer und hat die
Wirkung der speziellen Eröffnung der zu entrichtenden Grundsteuerschuld.

8. 5.
Dafern ein Kontribuent in dem ihm behändigten Steuerquittungsbuche eine ab-

weichende Irrung gegen die für sein Grundbesitztbum ermittelte Zahl der Einheiten wahr-
zunehmen glaubt, so hat er solches binnen 14 Tagen auoschließender Frist bei dem be-
tressenden Steuerdirektorium anzuzeigen und dieses alsdann die nöthige Minheilung an
die General-Kataster-Kommission zu machen, welche hierauf die Erlekigung der Reklama-
tion im geordneten Wege herbeizuführen hat.

S. 6.
Eine solche Reklamation hält aber die Entrichtung des im Steuerquittungsbuche

ausgeworfenen Steuerbetrages nicht auf. Derselbe ist vielmehr vorläusig nach Maangabe
des Heberegisiers und des Quiktungsbuches zu erlegen, und die Ausgleichung des ctwa
zuriel Bezahlten erfelget nach Erledigung der Reklamation durch Abrechnung auf den
nächsten Steuertermin oder durch besondere Vergütung.

8. 7.

Die Bezahlung der Steuer muß pünktlich am Tage der Ausschreibung erfolgen.
Wer sich in Entrichtung derselben säumig erweiset, wird zunächst an seine Schuldigkeit
durch Mahnpatent erinnert und nach Ablauf der ihm gesetzten Frist mit GExekurion beleget.

Die Untereinnehmer jedes Hebebezirks haben acht Tage nach Ablauf des Jahlungs-
termines den Betrag der eingegangenen Stener mitzelst Lieferscheind unter Beifügung ei.

nes Verzeichnisses ekwaiger Restanten an die Kreissteuereinnehmer abzugeben und wegen
des Verfahtens gegen die Lepteren weitere Anweisung zu gewarten.

8. 8.
Die den Untereinnehmern gesehlich zugesicherte Hebegebühr wird bierdurch auf 1 Sil-

bergroschen von sedem Thaler der Gesammt-Einnahbme ibres Bezirkes brüfmmt, was je-
doch kelne Anwendung auf diejenigen Einnahmebezirke sindet, für welche die Kreissteuer:
einnehmer oder andere schon in fesier Besoldung stebende Hebebeamte die Untereinnahme
zu besorgen haben.

8. 9.
Mit Einführung und Abentrichtung der neuen Grundsteuer hört die Entrichtung

der bioherigen Grundsieuern auf. Selbstverständlich fallen daher auch diejenigen Beitrage
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zur Grundsiener, welche die Besitzer einzelner Grundsiücke in andere Güter, aus denen
sie abgespalten worden sind, vermöge früheren Abkommens oder sonst aus anderem
Grunde zu entrichten haben, für die Zukunft weg, und es ist für jedes Grundstück die
Grundsteuer unmittelbar und selbsitändig an die Staatokasse zu entrichten.

Gera, am 5. Mal 18514.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

0) Bekannimachung, die Abferligungsbesugnisse der Großherzogl. Vadischen Steucrämter zu Rielasin=
den und Neuenburg beir.

(Publ. im Amls= und Bero#sdnuugsbl. am 17. Mal 1831.)

Einem anher mitgetheilten Beschlusse des Großherzoglich Badischen Ministeriums der
Finanzen zu Jolge ist bei der in neuerer Zeit eingetretenen und fortwährend noch im
Steigen begriffenen Junahme des Verkehrs mit der Schweiz über den Ort Rielasin=
gen stan des daselbst bisher bestandenen Nebenzollamtes zwelter Klasse vom 20. d. M.
an ein Nebenzollamt ersier Klasse errichtet, hiernächst auch in Folge derveränderten Ver-
kehrsverhältnisse das bioherige Nebenzellamt erster KlasseinNeuenburgin ein Neben-
zollamt zweiter Klasse verwandelt worden: was hierdurch zur öffentlichen Kenniniß ge-
bracht wind.

Gera, den II. Mai 1851.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

10) Verordnung, die Eintragung der Trauungen indas Klrchenbuchder Parechie des Wehnorte# der
Getramen ben.

(Pukl. Im Amts= und Verorrnungebl. am 21. Mei 1851.)

In den Fällen, wo die Trauung der Verlobten außerhalb der Parochie der Be-
gründung ihres Hausstandes stannsindet, ist es bieher wegen Ermangelung diehfallsiger
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offizieller Nachricht unterlassen worden, in das Kirchenbuch der Parochie dleses Wohnsites
Ort und Tag der Trauung einzutragen.

Um in dieser Hinsicht größere Vollständigkelt der Kirchenbücher zu erlangen und
damit deren ordnungsmäßige Führung zu sichern, wird auf Höchsten Besehl und im
Hinblick auf die Vorgänge in einigen benachbarten Staaten verordnet, dah künstig jedes
Pfarramt, welches eine Trauung von Verlobten, die in dessen Parochie ihren resp.
künstigen Wohnüßz nicht haben, vollzieht, von dieser Trauung dem Pfarramte der Pa-
rochie des Wohnortes der Getrauten sofort offizielle Nachricht ertheile, auf deren Grund
Ort und Zeit der vollzogenen Trauung auch im Kirchenbuche dieser Parochie genau ein-
getragen werden kann.

Diese Verordnung findet auch ausländischen Pfarrämtern gegenüber, von welchen
im Falle der Nichtertheilung der fraglichen Nachricht diese zu erbitten ist, Anwendung,
und wird im Uebrigen allen inländischen Mannspersonen, welche sich an einem andern
Orte als dem ihres Domizils trauen lassen, zur Pflicht gemacht, den dort erhaltenen
Trauschein bei dem Pfarrer ihres Wohnsiged zu produziren.

Gera, am 20. Mai 1854.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider. Sqiicict.

11) Verordnung gegen den Gebrauch von orseniksaurer grüner Kupferfarbe zum Tünchen der
Zimmerwände.

(Nukl. Im M##ts- und Vererdnungstl. am 214. Mal 1331.)

Es ist zur Wahrnehmung gekommen, dah in neuerer Zeit hin und wicder grüne
Farben, welche arsenik= und essigsaures Kupferozyd enthalten und im Handel unter
dem Namen des Schweinfurter, Englischen, Mineral., Leipziger, Neu-
schwedlsch= oder Lanb-Grün vorkommen, zum Austreichen und Malen der Wände
von Wohn= und Schlafzlmmern oder auch Tapeten, welche mit dergleichen grünen Farben

*“m sind, zum Dekoriren der Zimmer verwendet werden. —
Da nach sachverständigem Urtheile alle dergleichen grüne arsenikhaltige Farben durch

das Verflüchtigen des Arsenik mehr oder weniger nachtheiligen Einsluß auf die Gesund-

heit und das Leben der Menschen äußern, das Verflüchtigen dieses Eindessen aber ganz
3
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besonders in feuchten oder übermäßig erwärmten Zimmern undin solchen Lokalitäten be-
fördert wird, in welchen Feuchtigkeit der Wände mit erhöhrter Luftwärme zusammentrisst:
so wird hiermit auf diese nachtheiligen Folgen des Gebrauchs solcher Farben aufmerksam
Oemacht und vor deren Anwendung gewarnt, und werden im Uebrigen alle Zimmer-
maler, Zimmeranstreicher und Maurer zugleich bedeutet, sich des Gebrauchs der bezeich-
neten Farbestoffe bei Ausübung ihres Geschäfts zu enthalten.

Jede Zuwiderhaudlung der gedachten Gewerbtreibenden hat unnachsichtliche Geld-
oder Gefängnißstrafe zur Folge.

Gera, am 20. Mai 1851.

Fürstlich Reuß-Plauische Regierung.
von Bretschneider.

Schlick.

12) Höchsies Patent, den Acgierundöamtr#tt Sereniesiini Cl. LXVII. bet.

(Ankl. im Amts= und Bererdnunzebl. am 21. Juni 1831.)

Von Gottes Gnaden, Wir HeinrichderSiebenundSechzig-
ste, Jüngerer Linie und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der FürstReuß, Graf undHerr von Plauen,Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Nackdem durch Gottes des Allmächtigen unerforschlichen Natbschluß der Durchlauch-
tigste Fürst und Herr, Herr Heinrich der Zwei und Sechzigsie, Jüngerer binie und
des ganzen Stammes Acltester Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen rc. Unseres
vielgeliebten und bochverehrten Herrn Bruders Liebden zur tiefsten Betrübniß Seines
Hauses und aller Seiner Unterthanen in der Nacht vom 19. auf den 20. d. M. von
dieser Welt abgerufen worden und dem zu Folge nach dem in Unserem Fürülichen Hause
bestehenden Erbfolgerechte die Regierung des Fürstenthums Reuh Jüngerer Linie auf
Uns übergegangen ist, so thuen Wir dieses allen Unseren getreuen Unterthanen ohne Un-
terschied hiermit kund.

Wir treten die Regierung mit der Versicherung an, daß Wir dieselbe treu und ge-
wissenhast im Sinne Unseres verstorbenen Herrn Bruders fübren und das Wohl Unse-
rer gesammten Unterthanen zum Gegenstande Unseres unausgesetzten Bestrebens nach al-
len von Gott Uns verliebenen Kräften machen werden.
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Wir bestätigen demnach hiermit alle von Unseres verstorbenen Herrn Bruders Lieb-
den angestellte Beamte und Diener in ihren Aemtern und erwarten dagegen von densel-
ben pflichtmäßigen Gehorsam und unverbrüchliche Treue. Ingleichen versehen Wir Uns
zu Unseren getreuen Unterthanen, daß sie Uns für ihren rechtmäßigen Landesherrn an-
erkennen und ihre Liebe für den entschlafenen hochverehrten Fürsten dadurch bethätlgen
werden, daß sie Uns, Seinem Reglerungsnachfolger, kreue Ergebenheit und willigen Ge-
horsam leisten.

Gegeben Schloß Schleiz, den 20. Juni 1854.

. S.) Heinrich der 67. Vüngerer Linie Fürst Reuß.
Dr. Hermann Robert von Bretschnelder.

13) Wahlverordnung.
(Dukl. lm Amts= und Vererdnungsbl. om 22. Juni 183t.)

Nachdem Seine Durchlaucht der Fürst zu Erledlgung mehrerer wichtiger Fragen der
Landesverwaltung die Einberufung eines Landtages für das laufende Jahr beschlossen
und die Vornahme der Wablen der Landiagsabgeordneten nach Mahgabe des Wahlge-
sebes vom 14. April 1852 auf die nächste dreijährige Landtagsperiode anzuordnen ge-
ruht haben, so sind zu Leitung derselben als Wahlkommissarien ernannt worden:

für das Fürstenthum Gera
Herr Regierungsrath Dinger in Gera,

für das Fürstentbum Schleiz, die Pflege Saalburg und die Ortschaften Pöllwigt
und Neuärgerniß

Herr Landrath von Strauch in Schleiz,
für das Fürstenthum Lobenstein-Ebersdorf

Herr Landrath Fuchs in Ebersdorf.
Nicht minder ist für die nach §. 3 und 4 des Wahlgesehes vorzunehmenden Wah-

len der Abgeordneten der großen Grundbesiger
der Herr Landrath von Strauch in Schleiz

als Wahlkommissar bestimmt worden, und indem solches Alles bekannt gemacht wird, er-
halten zugleich die Gemeindevorsiände in den Städten und auf dem plalten Lande bier-
durch die Anweisung, sich allen auf die bevorstehenden Wahlen bezüglichen Geschäften
ind Verhandlungen mit (Gewissenhaftigkeit und Sorgsalt zu unterziehen.
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Sie werden zu diesem Behufe ven den ernannten Wahlkommissarien die erforder-
liche Anzahl gedruckter Formularien bekommen, um danach die Verzeichnisse der wahlbe-
rechtigten Einwohner ihres Bezirkes und die auf Grund dieser Verzeichnisse aufzustellen-
den Abtheilungslisten zu entwerfen.

In die erste dieser Abtheilungslisten sind aufzunehmen
die Landwirkhe — wolche nicht zu den großen Grundbesigern gehören — und die

Grubenbe#tzer beim Bergbau,
in die zweite das zünftige Gewerbe,
in die drikte der Handels= und Fabrikstand und das unzünftige Gewerbe, so weit

es nicht in die fünfte Abtheilung gehört,
in die vierte der gelehrte Stand, aktive und inaktive Staals-, Hof= und Kommu-=

nal-Beamte, Sachwalter, Aerzte, Künsiler, Geistliche, Schullehrer, Offiziere und
Unterossizierc,

in die fünfte alle übrigen wahlberechtigten Bürger, die zu keiner der vier ersien
Klassen gehören, insbesondere Arbeiter, Tagelöhner, Fabrikarbeiter, Handwerks-
gesellen und Dienboten, wenn sie eigne Wirhhschaft haben.

Außerdem ist für jeden Ort noch ein besonderes Verzeichnih der daselbst wohnenden
hroßen Grundbesiger, d. h. solcher, welche ein Areal von mindestens 121 Morgen Acker-
land, Garten oder Wiesen besiben, wobei Lehden= oder Holzboden dergestalt in Ansatz
zu bringen sind, daß zwei Morgen davon einem Morgen Ackerland gleich gerechnet wer-
den, aufzustellen.

Dafern Einer von den, in die vorgedachten fünf Abtheilungslisten aufzunehmenden
Wäblern seinem Berufe nach zu verschiedenen Abtheilungen gehöret, so ist er zu der-
jenigen zu rechnen, zu welcher er nach seinem hauptsächlichsten Interesse gehöret oder für
welche er sch im Zweisel selbst entscheidet.

Die aufgenommenen Listen sind von der Gemeindebehörde ordnungsmäßig zu voll-
ziehen und vierzehn Tage lang zu Jedermanns Einsicht auszulegen, was mit Angabe
des Toges und des Ortes, an welchem die Auslegung erfolgt, öffentlich bekannt gemacht
werden muß.

Nach Ablauf dieser Frist und nach Berichtigung etwa erfolgter Erinnerungen und
Einsprachen sind die Listen an die obengenannten Wahlkommissarien abzugeben, worauf
durch diese weilere Verfsügung wegen der vorzunehmenden Wahlen der Wahlmänner er-
folgen wird.

Gera, am 12. Juni 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.



259

14) Bekanntmachung, die Abfertigungsbesuguisse des Herzogl. S. Meiningischen Steucramtes zu
Römhild

(Pukl. Im Amts= und Vererdnungsbl. am 22. Juni 1381.)

Nach einer anher gelangten amtlichen Mittheilung ist dem Herzoglich Sachsen-
Meiningenschen Steueramt zu Römhild vom 1. Juli d. J. an die Befugniß zur Er-
ledigung von Begleitscheinen 1I. ertheilt worden: was andurch zur öffentlichen Kenntniß
gebracht wird.

Gera, den 13. Juni 1851.

Fürstlich Reuß-Müauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

.....—

15) Vekannkmachung, die Abserligungsbesugnisse verschiedener Großh. Oldenburg. Zollämter belr.

(Publ. lm Amtis= und Vererrnungebl. om 22. Juni 1831.)

Nach einer von dem Großberzoglich Oldenburgischen Staatsministerium in Olden-
burg auler gelangten Mittheilung ist mit dem 1. d. M. zu Ochtum (im Hauptamts-
bezink Delmenhorst) ein Nebenzollamt 1l. errichtet und sind dessen Befugnisse folgender-
maßen bestimmt worden:

1) zur Erhebung des Eingangszolls für alle Gegenstände bis zu 50 thl.,
2) zur Ausstellung von Deklarationsscheinen für die unter Berührung des Auslandes

von dort zu versendenden Gegenstände des freien Verkehrs,
3) zur Absertigung der mit Deklarationsscheinen dort ankommenden Gegenstände.
Als Zollstraße für dasselbe wird der Ochtumfsluß bezelchnet.
Sodann sind nachstehend benannten Nebenzellämtern I. und 11. im Interesse des

Verikehrs die daneben bemerkten erweiterten Besfugnisse extheilt worden:
a) den Nebenzollämtern I. zu

Hooksiel,
Ellenserdammersiel,
Fedderwardersiel,
Großensiel,
Strehausen,
Elofleth

zur Eingangelehandlung von Simn in unbeschränkter Menge;
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1) den Nebenzollämtern I. zu
Fedderwardersiel,
Greßensiel,
Strohausen,
Wangerooge,
Horumersicl,
Mariensiel,
Rüstersiel,
Ellenserdammersiel

zur Erbebung des Eingangszolls für alle Gegenstände bis zu einem Vetrage von 400 Ml.
) Den Nebenzollämtern II. zu

Burhaversiel,
Tettensersiel,

Blexen,
Golzwarderfiel,
Harrien,
Warfleth

zur Aussiellung und Erledigung von Deklarationsscheinen für biesenigen Gegen-
stände des frelen Verkehrs, welche von dort über die Weser nach Orten desIn-
landes versandt werden, resp. von Orten des Inlandes eingeben;

4) den Nebenzollämtern II. zu
Burhaversiel,
Tettensersiel,
Blexen,
Golzwardersiel

zur Erhebung des Eingangszolls für alle Gegenstände bis zu einem Betrage
von 50 (ll. -

c)DemNklscnzollamtcl.zn Varrelgraben zur Ausstellung vonDeklarationsscheinen
für die von der Fabrik dro Delkerkamm u Komp. zu Sltickhas über Bremen in
das ereinsgebiet versandten Zlgarren.

) Dem Nebenzollamte I1. zu Suhr zur Ausstellung von Deklarationsscheinen für
den von der Branntweinbrennerei des J. H. Hepdor zu Smir über Bremen
in das Vereinsgebiet versandten Branntwein.

) Dem Rebenzollamte II. zu Warfleth zur Eingangobehandlung
a) der für die dortigen Tabaksfabriken eingehenden rohen Tabaksblätter,
6) für alle sonstigen Gegenstände bis zum Betrage von 20 bhl.
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1) Den Nebenzollämtern II. zu Moordeich und Stuhr zur Abfertigung von Vieb,
welches von dort nach Bremen zu Markte gebracht und unverkauft wieder zurück-
gebracht wird:

was wir hiermit zur allgemeinen Kenntniß der Betheiligten bringen.

Gera, den 13. Juni 1854.

Fürstlich Reuß-Mauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

16) Verordunung, die Zutreisung der Stadt Saalburg und der Ortschaften Pöllwih und Neuärgerniß
zun Lamndrathsamtsbezirke Schleiz 2c. beir

(Pukl. im Anmus= und Vererdnungskl. am 22. Juni 1351.)

In Gemäßheit Höchster Entschliehung Serenissimi wird hiermit die Stadt Saal-
burg inallen denjenigen Verwaltungszweigen, in welchen sie bisber dem Landrathamts-
bezirke Ebersdorf zugetheilt gewesen ist, dem Fürstlichen Landrathsamte in Schleiz
zugewiesen, so daß nunmehr eine gleichmäßige, den bestebenden vokalverhältnissen ange-
messene Abtheilung der Pflege Saalburg nach Verwallungsbezirken in der Weise Platz
Freifet, daß die Stadt Saalburg und sämmtliche auf dem rechten Ufer der Saale
gelegenen Ortschaften dem Landrathsamtsbezirke Schleiz, das Dors Pörik½zch dagegen
dem Landrathsamtsbezirke Ebersdorf zugehört.

Gleichzeitig haben Serenissimus Clem. anzuordnen geruht, daß der Ort Karo=
linensield mit dem Streitwalde in allen Steuer-, Polizei= und sonstigen Ver-
waltungssachen dem Fürstlichen Landrathsamte in Eberodorf, und dageyen die bivber
dem hiesigen Verwalkungsbezirke zugehörig gewesenen Ortschaften Pöllwitz und Neu-
ärgerniß dem FürstlichenLandrathsamte Schleiz zugewiesen sein sollen: weshalb die
betressenden Gemeinde= und sonstigen Behörden, sowie die betheiligten Staatsangehörigen
sich allenthalben hiernach zu achten haben.

Gera, am I7. Juni 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.
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17) Bekanntmachung, den Anschluß der Landgr. Hesst 4 Stoatöregierung an die Heimaths-
konvention vom 15. Juni 165

(Vukl. im Amts, und Vererdnungsbl. om 3.-Jull 1831.)

Einer neuerdings abgegebenen Erklärung zu Folge ist auch
die Landgräflich Hesstsche Staatsregierung

dem am 15. Juli 1851 zu Gotha abgeschlossenen Vertrag deutscher Regierungen wegen
gegenseitiger Verpflichtung zur Uebernahmeder Auszuweisenden beigetreten: was audurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gera, den 29. Juni 1854.

Fürstlich Reuß-Mlauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.
No. 166.

wendung kommenden Maischsteuersatzes.

Von Gottes Gnaden, Wir Heinrichder Sieben und Sechzig-
ste, Vungerer Linie und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der Fürst Reuß, Grafund Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.
Zur Ausführung der unter den bei der gemeinschaftlichen Branntweinsteuer bethei-

ligten Zollvereinsregierungen vereinbarten Beschlüsse und unter Vorbehalt nachträglicher
Zustimmung der Landesvertretung verordnen wir wegen Berichtigung des bei Erhebung
der Branntweinsteuer zur Anwendung kommenden Maischsteuersatzes Folgendes:

I. Es werden
1. die zuletzt mittelst Verordnung vom 20. Juli 1838 (Gesetz. Bd. IV Nr. 58.)

in ihrem Betrage berichtigten Sätze der von der Bereitung des Branntweins
aus Getreide und anderen mehligen Stoffen zu entrichtenden Abgaben, und
zwar:

a. der allgemeine Satz für jede zwanzig Quart der zur Einmaischung oder
Gährung der Maische benutzten Gefäße uud für jede Einmatschung von
2 Sgr. für die Zeit vom 1. August 1854 bis 31. Juli 1855 bis
auf 2 Sgr. 6 Pf. und vom 1. August 1855 ab bis auf 3 Sgr.

b. der Satz für landwirthschaftliche Brennereien, welche nur vom 1 Novrem-
ber bis 16. Mai, diesei Tag mit eingerechnet, im Betricbe sind, nur selbst-
gewonnene Erzeugnisse verwenden und aneinem Tage nickt über 900 Quri-
Vottigraum bemaischen, von 1 Sgr. 8 Pf. für 20 Quart Maischraum

Ausgegeben am 12. Juli 1851.
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fur die Zeit vom 1. August 1854 bis 31. Juli 1855 bis au
2 Sgr. 3 Vi. und vom 1. August 1855 ab bis auf 2 Sgr. 6 PVi.

erhohet; auch soll
II. die bei der Ausfuhr von Brauntwein oder bei dessen Venvendung zu gewerblichen

Zwecken bisher gewahrte Steuervergutung ferner in einem der Steuer entsprech-
enden Betrage bewilligt werden.

UI. Sämmtliche Erhebungsbeamte sind verpflichtet, die Maischbottigsteuer von allen und
jeden Einmaischungen, welche vom 1. August df. Js. an staufinden, nach den

vorstehenden Besiimmungen auszuwerfen und zu erheben.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem AInsiegel.
Gegeben Schloß Schleiz, am 28. Juni 1851.

(. S.) Heinrich d. 67. F. Reuß.
o. Bretschnelder.

2) Verordnung wegen Erhöhung des Eingangs-Zolls für Hefe.

VonGottes Gnaden,WirHeinrich der Sieben und Sechzig
ste, Jungerer Linie und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der Furst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 4c.

verordnen zur Ausführung eines gemeinschaftlichen Beschlusses der Jollvereinsregierungen
und mit Vorbehalt nachträglicher Zustimmung der Landesvertretung,

daß vom 1. August ds. Is. ab an Eingangszoll für Hefe aller Art, mit Aus-
nahme der Bier= und Weinhefe, anslatt 8 Thlr. ein höherer Saß von 11 Thlrn.
für den Zeniner zu erheben ist.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und vorgedrucktem Infiegel.

Gegeben Schloß Schleiz, den 28. Juni 1854.

(L. S.) Heinrich d. 67. F. Reuß.
v. Bretschnelder.
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3) Bekanntmachung, die Annahme.Verweigerung von Briefen mit Lotterieloosen und deren
Rückgabe an die Postanstalt betr.

Nachdem wegen der Annahme-Venveigerung von Briefen mit Lotterielvosen und
deren Rückgabe an die Postanstalt durch Art. 33 des revidirten Postvereinsvertrags vom
5. Dezbr. 1851 (Nr. 124 der Gesetzsammlung) für den Verkehr zwischen den Pestver-
einsstaaten bereits Verfügung getrossen worden ist, so sollen mit Höchster Genehmigung
vom I. dss. Mta. an auch für den Verkehr innerhalb des Fürstlich Thurn= und Taxio'-
schen Posiverwaltungsbezirks, insoweit nichk, wie bei dem Verkehr nach und aus Hohen-
zollern und den Hansestädten, die Bestimmungen deo reridirten Posivereinevertrags maß-
hebend sind, nachsiehende Bestimmungen Anwendung sinden:

„Briefe, welche Loose zu Lotterien enthalten, bezüglich deren das Spielen oder
Collektiren am Bestimmungsorte landesgesetzlich verboten ist, und die bei einer
Poststelle des Fürstlich Thurn= und Taris'schen Postverwaltungsbezirkes ausge-
geben worden sind, können auch nach ihrer Eröffnung zurückgewiesen werden.

Die Rückgabe eines solchen Briefes an die Abgabe-Posistelle muß jeroch
ohne Verzug, spätestens innerhalb 21 Stunden nach der Aushändigung, unter
Beifügung des vollständigen Inbalts gescheben, in welchem Falle dann das
von dem Adressaten für unfrankirte Briefe gezahlte Porto restituirt und von
dem Absender eingezogen wird.“

Gera, den 5. Juli 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.
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Gesetz sammlung
Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 167.

1) Nachtragsverordnung, die Verwaltung der Landesherrlichen Domanial, und Familien=
Fideikommißenter betr.

(Publ. im Amls= und Vererrnungskl. am 12. Juli 1831.)

Wir Heinrich der Siebenund Sechzigste von Gottes Gna-
den Jungerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Aelte-
ster,Grafund Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld,

Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.
Im Nachtrage zu der Verordnung, die Verwaltung der Landesherrlichen Domanial=

und Familienstdeikemmißgüter letreffend, vom 21. Juli 1852 bestimmen Wir hierdurch
Folgendes:

KC. 1.

Unsere Forsidirektionen zu Gera, Schleiz und Ebersdorf sollen, eine Jede innerhalb
ihres ressortmäßigen Bereiches, ganz dieselbe Stellung einnehmen, wic sie nach F. 5 der
gedachten Verordnung Unserer Kammer vorzezeichnet ist.

8. 2.

Die Kammer wie die Forsidirektionen haben künftig in allen zu ihrem Ressort ge-
börigen Angelegenheiten unmittelbar an Uns zu berichten und von Uns unmittelbare
Entschließung zu empfangen.

8. 3.

Sie sind dafur verankwortlich, daß das Unsercm Fürstlichen Hause zustehende Do-
manial- und Fideikommiß-Vermögen in keiner Art geschmälert, vielmehr alle durch Ver-

Ausgeseken am 9. August 1851. 10
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äußerungen, Ablosungen oder sonsiige Veränderungen in der Substanz jenes Vermogens
gewonnenen Gegenleisiungen wieder in das Haus= und Familien-Fldelkommiß verwendet
werden.

Die Berichtserstattungen an Unser Ministerium in allen Kameral= und Forstverwal-
tungsangelegenheiten fallen künftig ganz weg; alle darauf bezüglichen Gnadengesuche sind
unmittelbar an Uns zu richten.

Im Uebrigen bewendet es bei der Verordnung vom 24. Juli 1852 und haben
Wir den gegenmwärtigen Nachtrag dazu Höchsteigenhändig vollzogen, auch mit Unserem
Landesfürstlichen Insiegel bedrucken lassen.

Schloß Ebersdorf, am 7. Juli 1851.

Heinrich d. 67. Fürst Reuß.
v. Bretschneider.

L. S.)

2) Verordnung, wegen Annahmeverweigerung von Briefsen mit Lotterieloosen.
(Putzt. im Amis= und Vererdnunzbl. am 12. Juli 1831.)

Nachdem wegen der Annahme-Verweigerung von Briefen mit Lotterieloosen und
deren Rückgabe an die Postanstalt durch Art. 33 des revidirten Postvereinsvertrags vom
5. Dezember 1851 (Nr. 124 der Gesetzsammlung) für den Verkehr zwischen den Postver-
einsstaaten bereits Verfügung gelroffen worden ist, so sollen mit Höchster Genehmigung
vom 1. dss. Mts. an auch für den Verkehr innerhalb des Fürstlich Thurn= und Taxis'-
schen Posiverwaltungsbezirks, insoweit nicht, wie bei dem Verkehr nach und aus Hohen-
zollern und den Hansesiädten, die Bestimmungen des revidirten Posivereinsvertrags maß.
gebend sind, nachsiehende Bestimmungen Anwendung sinden:

„Briefe, welche Loose zu Lotterien enthalten, bezüglich deren das Spielen oder
Kollektiren am Besiimmungsorte landesgesetzlich verboten ist, und die bei einer
Posistelle des Fürsilich Thurn= und Tarxis'schen Posiverwaltungsbezirkes aufsge-
geben worden sind, können auch nach ihrer Eröffnung zurückgewiesen werden.

Die Rückgabe eines solchen Briefes an die Abgabe-Posistelle muß jerech
ohne Verzug, spätestens innerhalb 241. Stunden nach der Aushändigung, unter
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Beifügung des vollständigen Inhalts geschehen, in welchem Falle dann das
von dem Mdressaten für unfrankirte Vriefe gezahlte Porto restituirt und von
dem Absender eingezogen wird.“

Gera, den 5. Juli 1851.

Fürstlich Reuß. Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

3) Verordnung, die Einlieferung von Sträflingen in die Strafanstalten betr.
(Pukl. Im Amts= und Bererdnungsbl. am 12. Juli 1851.)

Nach den, in der Verordnung über das Verfahren bei Einlieferungen von Sträf-
lingen in die Strafanstalten vom 29. Juli 1852 (Gesetzsammlung Nr. 134) unter 3
enthaltenen Bestimmungen haben die Kriminalgerichtsbehörden dafür Sorge zu tragen,
daß die Sträflinge gehörig gereinigt und nicht etwa mit einer Krankheit behastet der
Strafanstalt übergeben werden.

Da sich darüber Beschwerden erhoben haben, daß den diesfallsigen Bestimmungen
nicht immer gehörig entsprochen wird, so wird die erwähnte Verordnung ihrem
Janzen Umfange nach hiermit eingeschärft und insbesondere den Untersuchungsbehörden
zur Pflicht gemacht, darüber zu wachen, daß die Sträflinge stets gehörig gereinigt und
nicht etwa mit einer Krankheit behaftet in die Strafanstalt eingeliefert, oder, wenn Krank-
beitserscheinungen vorhanden, diese sofort bei der Einlieferung der Anstalts-Administration
gehörig angezeigt werden.

Gera, den 6. Juli 1951.

Fürstlich Reuß--Mauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.
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4) Steuerpatent.
(Putl. im Amts= und Vererdnungsbl. am 26. Juli 1880.)

Wir Heinrich der Sieben und Sechzigste von Gottes Gna-
den Jungerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Ael-
tester, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranich-

feld, Gera, Schleiz und Lobenstein2c. 2c.
Nach Vellendung der zu Revision der Personal= und Gewerbsieuerkataster angcord-

neten Vorarbeiten haben Wir im Hinblick auf die gedrückten Jeitverhältnisse beschlossen,
von der durch den, im vorigen Jahre versammelt gewesenen Landtag bewilligten Per-
soenal= und Gewerbsteuer zunächst nur

. Sieben Termine

auszuschreiben, dergestalt, daß
zwei Termine am 15. August,
ein Termin am 15. September,

zwei Termine am 16. Oktober,
ein Termin am 15. November,

ein Termin am 15. Dezember
zu entrichten sind.

Außerdem soll vom 1. Oktober dss. Is. ab der gleichfalls bewilligte Kartenstempel
in der Weise zur Erhebung kommen, daß

10 fyr — pf. von einer Tarokkarte,
5 .. — „von einer L'hombre- oder Whist-Karte,

2. 6 - von einer deutschen Spielkarte

zu entrichten sund.
Unser Minisierium isi mit Ausführung dieser Verordnung, namentlich mit Bestim-

mung der nach der JollvereinsgesehgebungerforderlichenKontrolemgaßregeln über den Kar-
tenstemvel beanftraget.

Urkundlich haben Wir die gegenwärtige Verordnung Höchsteigenhändig vollzogen
und Unser Landesfürstliches Insiegel beidrücken lassen.

So gescheben Schleß Ebersdorf, am 15. Juli 1851.

(L. S.) Heinrich d. 67. F. Reuß.
v. Bretschneider.
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5) Bekanntmachung, die mit den Königl. Sächsischen Ministerien der auswärtigen Angelegen-
heiten und der Justik zu Dresden vereinbarte Modißkation des Art. 45 der unter dem 12. Juni

1845 mit dem Königreiche Sachsen wegen Leistung gegenseitiger Rechtshilfe abgeschlossenen
Konvention betreffend.

Mit höcher Genehmigung Sr. Durchlaucht des Fürsten ist zwischen dem unter-
zeichneten Fürstlichen Ministerium und den Königlich Sächsischen Ministerien der aus-
wärtigen Angelegenheiten und der Justiz eine Abänderung des Art. 45 der unterm

r- 1815 (Br. VI. pag. 90 und folg. der Gesehssamml.) abgeschlossenen Konvention

über die Leistung gegenseitiger Rechtshülfe in Betreff der in Kriminal= und Polizei-
untersuchungen enwachsenden Kosten vereinbart worden.

Es wird die diesseits darüber aungefertigte Erklärung nachstehend zur gebührenden
Nachachtung mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die vereinbarte Abänderung selbst-
verständlich keine rückwirkende Kraft auf bereits gegenseitig zugerechnete Verläge haben
kann.

Gera, den 28. Juli 1854.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
Für den Minister:

UDr. Kreßner.
Semmel.

Die Regierung des Fürsienthums Reuß j. L. und die Königlich Sichsische Regierung

sind mit einander übereingekommen, den Art. 15 der unterm 1 Vt 1815 abdeschlosse-
nen Konvention über diebeistung gegenseitiger Rechtshülfe in Betreff der in Kriminal- und
Polizeiuntersuchungen erwachsenden Kosten dahin abzuändern:

Art. 1.

Wenn in strafrechtlichen Untersuchungen durch die Requisition einer Gerlchtsbehörde
des einen Stants an eine solche des andern bei letzterer baare Auslagen nothwendig
werden, oder sonst Gebühren und Kosten entstehen, so soll der requirirenden Vehörde eine
Vergutung dieser Aualagen und Kosten niemals angesonnen werden, und zwar ohne

Unterschied, ob das endliche Erkenntniß die Tragung der Kosten einer Untersuchung der
Staatskasse, oder dem. Angeschuldigten oder senst einem Verpflichteten zuweisen wird.
(Vergl. jedoch Art. 2.)

Zu solchen baaren Auslagen und sousligen Kosten werden insbesendere gercchnet:
alle Auslagen für Verpflegung, Trausport und Bewachung der Gefangenen, Boten-
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löhnungen, dann Protokollirungs-, Schreib= und Abschriftgebühren, Stempeltaxen, sowie
alle an Gerichkspersonen, Zeugen und Sachverständige oder an Gerichtskassen sonst zu
entrichtende Gebühren und andere Kosten dieser Art,

Art. 2.

Die in dieser Weise erwachsenen Kosten sind von der requirirten Behörde nach den
im Inlande geltenden Normen in gehöriger Weise anzusetzen, und gleich den anderen
durch die öffentlichen Kassen zu berichtigenden Kosten in Verrechnung zu bringen und in
Ausgabe dekretiren zu lassen.

Da übrigens durch diese Uebereinkunft die Verbindlichkeit derjenigen angeshuldigten
Privaten, welche die Kosten zu tragen verurtheilt werden, nicht aufgehoben sein soll, so
wird die requirirte Gerichtsbehörde ein Verzeichniß der durch Erfüllung der Requisition
erwachsenen Kosten der requirirenden Behörde mittheilen, welche ihrerseits diese Kosten in
die allgemeine Kosten-Liquidation der betreffenden Sache aufnehmen und geeigneten Falles
zur Vereinnahmung dekretiren, auch, dasern sie von dem hierzu Berpflichteten erlangt
werden, der requirirten Behörde kostenfrei übermitteln wird.

Art. 3.

Die dergleichen Requisitionen betreffenden Korrespondenzen der Behörden sollen,
wenn sie mit entsprechender Ausschrift versehen und mit dem vorschriftsmäßigen Dienst-
siegel verschlossen sind, als Offizialsachen im Sinne des Art. 28 des revidirten Postvereins-
Vertrags vom Jahre 1852 behandelt werden.

Art. 4.

Dieselben Grundsäße sollen bezüglich der Requisitionen in poligzeilichen Untersuchungs-
fällen zur Anwendung kommen.

Art. 5

Vorslehende Bestimmungen sollen vom Tage ihrer Bekanntmachung an in Vollzug
gesetzt werden, und ihre Gültigkeit eben so lange behalten, als die obgedachte, wegen
Leistung gegenseitiger Rechtehülfe im Allgemeinen abgeschlossene Konvention.

Gera, den 19. Juni 1851.

(L. S) Furstlich RWzPlauisches.Winisterium.
Semmel.



273

Gesetz sammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 168.

Regulativ
über

Erhebung und Controlirung der Spielkarten-Stempel-Abgabe.

In Gemäsheit der durch das höchste Patent vom 22. Juli dss. Is. dem Fürsilichen
Mintsterium ertheilten Ermächtigung wird bierdurch zu Ausführung der wegen des Kar-
tenstempels ergangenen allgemeinen Bestimmungen Folgendes verordnet:

8. 1.

Vom 1. Okiober dssô. Js. an ist der Gebrauch ungestempelter Spielkarten verboten.

8. 2.

An Spielkartenstempel wird erhoben
10 Sgr. von einer Tarokkarte,

5 Sgr. von einer L'Hombre= oder Whistkarte,
2 Sgr. 6 Pf. von einer deutschen Spielkarte.

Die Abstempelung geschieht mittelst eines Stempels, auf welchem das Fürstliche
Wappen und der Preiß der Stempelabgabe sowie die Jahrzahl angegeben sind, mit
schwarzer Farbe.

Zu Anfang jeden Jahres wird die neue Jahrzahl dem Stempel beigesügt und durch

Ausgegeben den 29. Seplember 1854. 12
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allgemeine Verordnung bestimmt, welche Blätter der verschicdenen Spielkarten im Laufe
des Jahres mit dem Stempel versehen werden sollen.

Für die Dauer des laufenden Jahres 1854 werden bei Tarok= und französischen
Karten das Carreau-As, bei den deutschen Karten aber der Eichel-Unter gestempelt.

8. 4.
Mit Erhebung der Splelkarten-Stempel Abgabe und Abstempelung der Spielkarten,

sowie Ausfertigung und Erledigung der Begleitscheine sind vorläufig und bis auf weitere
Anordnung die Stenerämtei zu Gera, Schleiz und Lobenstein beaustragt, die sich
Uleichzeitig auch der Kontrolirung sowie der Untersuchung der zur Anzeige gebrachten De-
fraudationen und Ordnungswidrigkeiten zu unterziehen, die darüber gehaltenen Akten
uber nach beendigter Untersuchung dem Fürstlichen Ministerium zur Entscheidung vorzu-
legen haben.

8. 5.
Alle zum inländischen Debit oder Gebrauche aus dem Auslande mit Einschluß der

Vereinssigaten eingehenden Spielkarten unterliegen der Stempel-Abgabe und sind daher
beim Eingange mit dem vorgeschriebenen Stempel zu bedrucken.

Die Einfuhr fremder, nicht im Lande gefertigter Spielkarten isi daher nur erlanbt,
wenn sie unter Begleitscheinkontrole eingehen.

C. 6.
Die Verabfolgung der mit Begleitschein eingehenden, zum inländischen Debit und

Gebrauche bestimmten Spielkarten an die, im Begleitschein namhaft gemachten Empfän-
her geschieht nur nach vorhergegangener Abstempelung und Erlegung der Stempelabgabe
bei den Steuerämtern zu Gera, Schleiz und Lobenstein und sind daher von den Ad-
dressaten lediglich bei diesen in Empfang zu nehmen.

Der Handel mit Spielkarten, sowie die Fabrikation desselben ist nur gegen auszu-
bringende Konzesston gestattet.

8. 8.
In der Auswirkung einer solchen Konzession liegt zugleich für den Fabrikanten und

Händler die Verpflichtung zu Deklaration seiner chwaigen Lagerbestände zur Zeit der
Einführung des Kartenstempels, ingleichen der monatlichen Nachweisung des Zugangs oder
Abgangs nach Anordnung der Steuerbehörden, behufs der vorzunehmenden Mevisionen.

8. 9.
Es sind deshalb alle Spielkartenfabrikanten und Händler verpflichtet, monatlich La-

gerbestands-Verzeichnisse bei den Steuerämtern zu Gera, Schleiz und Lobenstein nach dem
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Muster unter I. einzureichen, welche bei den Revisionen den Oberkontroleur#s und Sten-
eranssehern zur Grundlage dienen.

Die Unterlassung solcher monatlichen Anzeigen wird mit 2 Thlr. Ordnungsstrafe
geahndet.

Das Lagerbestands-Verzeichniß ist von den Steuerämtern sorgfältig zu prüfen und
zur Kontrole und zu Revisionen zu benutzen.

Zur Erleichterung der von Zeit zu Zeit vorzunehmenden Revisienen haben die Fa-
brikanten ihre Vorräthe an fertigen Spielkarten und die Kartenhändler ihre gestempelten
Spielkorten immer nur an einem bestimmten Orte, bei Vermeidung einer Ordnungsstrafe
von 2 Thalern, aufzubewahren.

8g. 10.
Die Konzession erlischt sofort nach der ersten rechtskräftigen Verurtheilung in die

Defraudationsstrafe.
8. 11.

Als Defraudation wird jeder Besiy ungestempelter Spielkarten angesehen, möngen sich
dieselben in den Händen von Privatp#ersonen, Händlern oder Wirthen vorfinden.

Vom 1. Oktober dss. Is. an darf weder ein Händler, noch ein Wirth oder Pri-
valmann sich im Besitze ungestempelter Spielkarten bei Vermeidung einer Defrandatlons-
strafe von 10 Thalern für jedes ungestempelte Exemplar besinden. Nur Privappersonen,
welche beim Erscheinen dieser Verordnung bereits gebrauchte Spielkarten besitzen,
und dieselben noch länger benutzen wollen, ist gestattet, sie zur unentgeltlichen Abstem-
pelung bei den Steuerämtern zu Gera, Schleiz und Lobenstein längstens bis zum letz-
ten Oktober d. J. vorzulegen.

Solche gebrauchte Kartenspiele der Privatpersonen werden zum Unterschiede von den
bereits versteuerten Karten, die in den öffentlichen Verkehr kommen, mit einem besonde-
ren Stempel auf einem anderen, als dem oben §. 3 angegebenen Blatte der Karten
versehen.

Eine so gestempelte Spielkarte zu benuten, ist nur den Privalpersonen in ihrem
Häuslichen Gesellschaftökreise gestattet; wird dagegen eine solche Spielkarte an einem äf-
sentlichen Orte und da, wo Kartengeld gewöhnlich von den Spielenden erhoben wird, an-
getroffen, so verfällt der Inhaber des Lokals in die gesetzlich bestimmte Defraudationsstrafe
von 10 Thlrn. Cour. für jedes Exemplar.

8. 12.
Die Spielkartenfabriken und die Lager der Kartenhandler sind von Zeit zu Zelt

durch die Oberkontroleurs und Steuerausseher zu revidiren.
4

].
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Die Visitalion der Gasthäuser, Schenkwirthschaften, Verkaufsbuden rc., sowle uber-
haupt die Ueberwachung des Kartenstempels und der desfallsigen Vorschriften haben so-
wohl die Steueraussichtsbeamten, als die Ortsobrigseiten, die Gensd'armerie und das
Polizeipersonal und andere mit Hankhabung der öffentlichen Sicherheit und Aussicht be-
austragten Personen zu bewerkstelligen.

8. 14.
Alle Uebertretungen der Kontrolevorschriften von Seiten der Spielkartenfabrikanten

und Spielkartenhandler, welche nicht anf Defraudationen hinandlaufen, werden mit 2 bis
5 Thalern bestraft, wovon der Denunziant / der Strafe erhält.

8. 15.
In den Kartenfabriken werden die Karten dann als fertig betrachtet, wenn sic be-

schnitten und sortirt sind, gleichviel, ob dieselben bereits mit Umschlag versehen sind oder
nicht: worauf dieselben in ein Fabrikationsbuch einzutragen sind.

Der Umschlag ist mit einer Oeffnung zu versehen und dasjenige Blakt der Karte,
welches für das laufende Jahr für den Stempel bestimmt ist, oben aufzuletqen,, damit
der Stempel bequem ausgedrückt werden kann.

8. 16.
Alle Spielkarten aus diesseitigen Fabriken, welche an Inländer verkauft werden,

müssen schon gestempelt sein, weshalb die Fabrikinbaber enkweder gestempeltes Lager zu
balten oder die Abstempelung vor der Ausbändigung zu beschaffen haben.

Die Kartenhändler, welche aus dem zollverelnsländischen Auslande, in welchem der
Kartenstempel besteht, ihren Bedarf mittelst Begleitschein I. bezieben, haben sofort nach
Eingang der Sendung die Karten siempeln zu lassen und die Stemrelabgabe zu ent-
richten.

Es kann jedoch auf Ansuchen und unter Beobachtung der nöthigen Kontrolemaß-
regeln einzelnen, zum Handel mit Spielkarten konzessionirten Gewerbtrelbenden gestateet.
werden, ein steuerfreies Lager von Spielkarten zum Zwecke des Verkehrs mit dem Aus-
lande zu halten.

. 17.

Die Fabrikanten und zum Handel mit Spielkarten konzessionirten Händler müssen
besendere Bücher führen, in welchen die Steuerämter die zur Abstempelung gebrachten
Spielkarken nach der Zahl und Sorte einzutragen haben. Die aus dem Auslaude ein-
gehenden Spielkarten dürfen vor der Eintragung in diese Bücher und Abstempelung nach
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8. 6 oben an die Addreffaten ulcht ausgehändigt und die (m Inlande sabrizirien Karten
vor diesem Eintragen und Abstempeln nicht in Verkehr gesetzt werden: Alles dleses bel.
Strafe der Defraudation.

8. 18.
Wegen Versendung von ungestempelten Splelkarten aus Jabriken oder von Händ-

lern nach anderen Vereinsländern bleiben die Verordnungen vom 13. Mai 1834, (Amts-
blatt Nr. 20) und vom 7. Juli 1841, (Amtsblatt Nr. 28.) mit der Bemerkung, daß die
Versendung mittelst Begleitschein I. Statt zu sinden hat, auch ferner mahgebend.

8. 19.
Sellen mit Begleitschein eingehende fremde Spielkarten ins Ausland gehen, so

bleiben sie stets so lange bei dem betreffenden Steueramte aufbewahrt, bis ihre wirkliche
Versendung erfolgt.

8. 20.
Jeder Spielkartenfabrikant oder Spielkarkenhändler haftet bei Ausführung unge-

stemrelter Karten bis zur Zurückkunft des erledigten Begleitscheins für den vollen Stem-
pelletrag.

Ueber die Zeilfrist, binnen welcher der Begleilschein zurückkommen muß, ist in dem-
selben das Erforderliche zu bemerken und hierbei dasjenige zu beobachten, was 8. 13
der Zollordnung vom 1. Mai 1838 vorschreibt. Kommt der Begleilschein binnen der ge-
sehten Frist nicht zurück, so ist der volle Betrag der Stempel-Abgabe sofort von dem Be-
gleitschein,Extrahenten einzuziehen und die Untersuchung gegen den Versender einzuleiten,
nach dem Schluß der Akten aber Fürstlichem Ministerium zur Entscheidung vorzulegen,
welches nach Besinden, wenn Verdacht einer absichtlichen Hinterziehung der Siempelab=
gabe vorliegt, auch wegen diesfallsiger besonderer Untersuchung und Bestrafung das Nö-
thige verfügt.

8. 21.
Die Steuer-Aufseher haben am Schlusse sedes Vierteljahres eine tabellarische Ueber-

sicht der von ihnen vorgenommenen Kartenstempel-Revisionen an den Oberkontrelcur des
Bezirkes nach dem Schema sub 11 einzureichen, welcher dieselben, mit seinen Bemerk-
ungen und eigenen Revisionen versehen, am Schlusse des Jahres zusammenzusiellen und
in einer Hauptübersicht nach dem Muster suh III. an Fürstliches Ministerium einzusen-
den hat.

8. 22.
Fälschungen des Kartenstempels durch Nachahmung rc. werden noch überdies neben
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der Defraudationsstrafe nach den für Fälschung öffentlicher Urkunden bestehenden Straf-
bestimmungen behandelt.

Gera, den 25. September 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.



I.

Fabrikations= und Verkaufs-Journal
des

Karten-Händler (Fabrikanten) N. JN.

auf das Jahr 1
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A. Ungestempelte Karten.

Davon sind
Gefertigte Karten.

Monat zur Stempelung gebracht in das Ausland verkauft:
und .

« - . .d

Tag-Takok-fkanzö- VIII cTakob franzö- deuch 4Narot. franzö- zusche
Karten.Kische. iitalieni= Karten. Kische. iitalieni. Karten. iche. italieni-

sche. sche. sche.
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KL.. Gestempelte Karten.

Monat
und

Tag.

Verkaufte Karten.

Tarok-
Karten.

französi-
sche.

deun
"

1.

—-
Angabe der Käufer.





II.

Tabellarische Uebersicht
der

im . . . stn Quartale 13

durch den Steueraufseher N. N.

vorgenommenen Revisionen der Spielkarten-Stempel.
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Tag
Namec. Ort. der richtig Aumerkungen.

Revision. gestempelt?



III.

Tabellarische Uebersicht
der

im Oberkontrole-Bezirke ...

im Jahre 18.

bewirkten

Spielkarten--Stempel-Revisionen.
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Dees Revisions-Beamten Anzahl der Revisionen

Laufende bei Karten- aiNummer. Rame · ast-

Stations- und uDiensteigenschaft. ' Fabrikant-. Sel)cnk-peconen.«g tm.Wimcmwtttthn
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Ergebniß der stattgefundenen Revislonen. Bemerkungen.
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Gesetz sammlung
Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 169.

Auf Höchsien Befsehl Sr. Durchlaucht des Fürsten werden die von der hohen deut-
schen Bundesversammlung in ihrer 20. und 21. Sitzung gefaßten Beschlüsse, enthaltend

Bestimmungen zur Verhinderung des Mißbrauches der Presse
und

Maßregeln zur Aufrechterhaltung der geseblichen Ordnung und
Ruhe im deutschen Bunde, insbesondere wegen des Nereins-
wesens,

mit dem Beisügen zur öffentlichen Kenntniß sowie zur Nachachtung bekannt gemacht,
daß die diesseitigen Gesetze vom 5. Juli 1852, die Regelung der Presse, sowie das
Vereins= und Versammlungsrecht betreffend, insoweit sie nicht durch vorstebende Beschlüsse
vervollständiget oder modistzirt werden, in unveränderter Geliung fortbesiehen.

Gera, am 25. September 1854.

Fürstlich Reuß-Mauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

I. Beschluß.

Unter Vorbehalt der Befugniß der höchsten und hohen Bundesregierungen, nach
Bedürfniß eingreifendere Anordnungen zu tressen, werden nachstehende allgemeine Be-
stimmungen zur Verhinderung des Mißbrauchs der Presse festgeseht:

8. 1.
Alles, was durch gegenwärtigen Bundesbeschluß in Bezug auf Druckschristen an-

Ausgegeben am 29. September 1854. 44
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geordnet wird, findet nicht blos auf Erzeugniße der Buchdruckerpresse, sondern auch auf
alle anderen durch mechanische Mitrel vorgenommenen Vervielfältigungen von Schristen
und bildlichen Darstellungen seine Anwendung.

8. 2.

Zur Ausübung des Gewerbes eines Buch= oder Steindruckers, Buch= oder Kunst-
händlers, Antiquars, Inhabers einer Leihbibliothek oder eines Lesekabinets und Verkäufers
von Zeitungen, Flugschriften und bildlichen Darstellungen soll in allen Bundesstaaten die
Erlangung elner besonderen persönlichen Konzession (obrigkeitlichen Bewilligung) erforder-
lich und nur denjenigen Gewerbtreibenden, welche eine solche Konzession (obrigkeitliche
Bewilligung) erlangt haben, die Erzeugung von Druckschristen und der gewerbsmäßige
Verkehr mit denselben, nach Maßgabe der Konzession (obrigkeitlichen Bewillung), ge-
stattet sein.

Die Einzlehung der Konzession (obrigkeltlichen Bewilligung) im Falle des Mißbrauchs
des Gewerbebetriebes kann nicht nur in Folge gerichtlicher Verurtheilung, sondern auch
auf administratlwem Wege erfolgen; auf letzterem jedoch nur dann, wenn nach voraus-
gegangener wiederholter schristlicher Verwarnung oder nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung
die vorerwähnten Gewerbetreibenden ihre Beschäftigung beharrlich zur Verbreitung von
strafbaren, insonderheit staatsgefährlichen Druckschriften mißbrauchen.

Konzessionen, welche in widerruflicher Weise ertheilt sind, können auch ohne derartige
vorhergegangene Einschreilungen auf adüinistrativem Wege eingczogen werden.

8. 3.

Nur mit obrigkeitlicher Erlaubniß und innerhalb der Grenzen derselben darf mit
Druckschriften hausirt und dürfen dieselben an öffentlichen Orten ausgesireut, angeboten,
vertheilt oder angeschlagen werden.

Diese Erlaubniß kann jederzeit zurückgenommen werden.

8. 4.

Auf jeder im Bundesgeblete erscheinenden Druckschrift muß der Name und Wohnort
des Druckers, und, wenn dieselbe für den Buchhandel oder zur öffentlichen Verbreikung
auf anderem Wege bestimmt ist, auch der Name und Wohnort Dessenigen, bei dem die
Druckschrift als Verlags= oder Kommissionsartikel erscheint, oder beim Selbstvertriebe der
Name und Wohnort des Verfassers oder Herausgebers genannt sein.

g. 5.

Von jeder die Presse verlassenden Druckschrift soll vor deren Ausgabe, oder minkrstens



291

sobald die Austhellung oder Versendung beginnt, ein Exemplar der von der Landes-
reglerung dazu bestimmten Behörde überreicht werden.

Es ist den einzelnen Bundesregierungen überlassen, Druckschriften, welche zwanzig
Druckbogen und darüber stark sind, von dieser Besitlmmung auszunehmen und die Zeit-
fristen der Ueberrelchung dem Zwecke entsprechend festzusehen.

8. 6.
Von der Erfullung der in den 88. 4 und 5 enthaltenen Vorschriften sind bloß die

den Bedurfnissen des Verkehrs oder des geselligen Lebens dienenden Drucksachen, als
Formulare, Etiquetten, Visitenkarten und ähnliche diesen gleich zu achtende kleinere Preß=
erzeugnisse auszunehmen.

S. 7.
Für jede im Bundesgebiete erscheinende periodische Druckschrift (Zeitung, Zeilschrift)

muß ein für deren ganzen Inhalt verantwortlicher Redakteur bestellt und dessen Nome
auf jedem Blatte oder Hefte (Nummer) genannt sein. Eine Ausnahme von diesem
Grundsatze ist nur bezüglich jener Zeitschriften zulässig, welche alle politischen und socia-
len Fragen von der Besprechung ausschliehen.

. 8.

Der verantwortliche Redakteur einer periodischen Druckschrist muß unbedingt dispo-
sitionsfähig leln, im Gennsse der staatsbürgerlichen Rechte sich befinden undbelZeltschrif-
ten, welche nicht bloß wissenschaftlichen, artistischen oder technischen Inhalts sind, in dem
Staatsgebiete, in welchem die Druckschrift erscheint, seinen regelmäßigen Wohnsip haben.

Die Redaktion von Zeitschristen wissenschaftlichen, technischen oder artistischen Inhalto
kann indessen ausnahmsweise von den Landesregierungen auch Personen gestattet werden,
welche die vorbezeichneten Eigenschaften, namentlich die Dispositionsfähinkeit nicht besipen.

Personen, welche sich in Straf= oder Untersuchungshaft besinden, kann während der
Dauer der Haft die Führung der verantwortlichen Redaktion untersagt werden.

8. 9.
F## jede im Bundesgebiete erscheinende perlodische Druckschrist muß eine Kautlon

bestellt werden. Von dieser Verpflichtung können nach dem Ermessen der einzelnen Bun-
desreglerungen nur amtliche und solche Blätter befreit werden, welche alle politischen und
socialen Fragen von der Besprechung ausschließen.

8. 10.

Die Kaution für eine perlodisch erscheinende Druckschrift soll in * egel 5000
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Thaler Preußisch Courantk, beziehungsweise 8000 Gulden rheinisch betragen. Es bleibt
jedoch den einzelnen Bundesregierungen anheimgegeben, die Kautionssumme, unter Be-
rücksichtigung der Bevölkerungs= und Vermögenoverhältnisse der Verlagsorte und ihrer
nächsten Umgebung, sowie der Zeitabschnitte des Erscheinens der Druckschristen, auf ge-
ringere Beträge festzustellen.

Bel Zeitschristen, welche wöchentlich öfter als dreimal erscheinen, kann aber dabei
nicht unter 1000 Thaler Prcußisch Courant, bezichungsweise 1600 Gulden rheinisch, bei
solchen, die dreimal, oder weniger als dreimal wöchentlich erscheinen, nicht unter 500
Thaler Preußisch Courant, beziehungsweise 800 Gulden rheinisch herabgegangen werden.

8. 11.
Die Kaution hat für alle aus Anlaß der Druchschrift, für welche sie bestellt worden

ist, zuerkannten Strafen, dann für die Kosten der Untersuchung und der Strafoollsireckung
ohne Rücksicht auf die Person des Verurtheilten, zu hasten.

Jede Kaution ist im Falle elngetretener Verminderung derselben spätestens in vier
Wochen wieder auf den vollen Betrag zu ergänzen.

8. 12.
Die Herausgahe einer kautionspflichtigen Druckschrift darf erst dann erfolgen, wenn

die Bedingungen, an welche das Recht hierzu geknupft ist, vollständig erfüllt sid.

S. 13.
Jede periodische Druckschrift, welche Anzeigen aufnimmt, soll von den öffentlichen

Behörden zur Kundmachung amtlicher Erlasse gegen Vergütung der üblichen Einrückungs-
gebühren, in so weit nicht nach den Landesgesetzen die unentgeltliche Aufnahme gefordert
werden kann, in Anspruch genommen werden können.

8. 14.
Gerichtliche Entscheidungen und amtliche Verwarnungen, welche aus Anlaß einer

periodischen Druckschrift erlassen worden sind, müssen von dem Herausgeber derselben auf
Anordnung der zuständigen inländischen Behörde unentgeltlich und ohne Zusäte und Be-
merkungen eingerückt werden.

Sind derartige Entscheidungen durch Ehrenverletzungen veranlaßt, so sind die Be-
theiligten befugt, deren Veröffentlichung zu beantragen, und cs hat das Gericht über Zu-
lässigkeit des Antrags zu entscheiden und dessen Vollzug festzusehen.

Für amtliche oder amtlich beglaubigte Berichtigungen oder Widerlegungen in einer
periodischen Druckschrift vorgebrachter Thatsachen soll der betheiligten Behörde oder Pri-
vatperson mindesteno der Raum des Artikels, der zu der Entgegnung Anlaß bot, kosten-
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frei und in elner der beiden nächsten nach erfolgter Aufforderung erscheinenden Nummern
zur Versügung gestellt werden.

8. 15.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der vorhergehenden Paragraphen, na-

mentlich wissenklich falsche Angaben in Erfüllung den in den ö§s. 4 und 7 enthaltenen
Vorschriften, sind mit angemessener Strafe zu bedrohen.

S. 16.

In allen Bundesstaaten muß der Mißbrauch der Presse durch Aufforderung, Anrei-
zung oder Verleitung zu Handlungen, welche durch die allgemeinen Strafsgesetze verboten
sind, mit entsprechender Strafe bedroht sein.

Insbesondere muß durch die Strasgesebgebung Vorsorge getroffen werden für die
Fälle der Aufforderung, Anreizung oder Verleitung

zum Hoch= und Landesverrathe und zum Aufruhr, sowie der Militänpersoncn oder
Beamten zum Treubruche oder Ungehorsam;

zur Widersezung oder zum gewaltsamen Widerstande gegen die Obrigkeit, zu Ge-
waltthätigkeiten, zu ungeseplichen Versammlungen oder Zusammenrottungen, zu ungeset-
licher Bewaffnung;

zum Ungehorsam gegen die Gesetze und gegen Anordnungen der Obrigkelt, zur
Verwelgerung der Zahlung von Steuern, zu verbotenen Geldsammlungen;

zu Angriffen auf das Eigenthum oder auf die persönliche Sicherheit.
Die Strafbarkeit selcher durch die Presse begangenen Handlungen soll auch dann

eintreten, wenn die Ausforderung ohne Zusammenhang mit einer anderen verbrecherischen
Handlung sicht und ohne Erfolg geblieben ist.

S. 17.

Die Strasgesetzgebung jedes Bundesstaakes hat gegen nachfolgende Angriffe durch
die Presse ausreichenden Schup zu gewähren und solche mit angemessenen Strafen zu
bedrohen:

Angriffe auf die Religion oder auf die Lehren, Gebräuche und Gegenstäude der
Verehrung einer anerkannten Religionsgesellschaft;

Angriffe auf die Grundlagen des Staates und der Staatseinrichtungen, auf die
leteren selbst, auf vie Anordnungen der Obrigkeit, auf die zur Handhabung derselben
lerufenen Personen, die Beleidigungen der letzteren, der Negierungen und des Oker-
hauptes eines fremden Staates.

Als strafbarer Angriff ist jeder anzusehen, welcher durch Kundgabe erdichteter, oder
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enlstellter Thatsachen, oder durch die Form der Darstellung den Gegenstand des Angriffe
dem Sasse oder der Mihachtung auszusehen geelgnei ist. genstand des Angriff

8. 16.
Asle in den 88. 16 und 17 bezeichnelen Handlungen sollen entweder von Amtswe-

gen oder auf Antrag verfolgt und besiraft werden, sie mögen gegen die Staatseinrich-
tungen, Maßregeln, Behörden oder Personen des Staales, in welchem die Druckschrist
erschienen, oder eines anderen Bundesstaates gerichtet sein.

Beleidigungen des Oberhauptes eines auswärtigen Staates sollen verfolgt und be-
strast werden, in so weit der auswärtige Staat den Grundsatz der Gegenseitigkeit ange-
nommen hat.

S. 19.
Die Strafen wegen Uebertrekung preßpolizellicher Vorschristen oder der von den

kompetenten Behörden erlassenen besonderen Verbote sind, abgesehen von den durch den
Inhalt der Druckschrist etwa sonst verwirkten Strafen, zu erkennen.

§. 20.
Für die durch den Inhalt einer Druckschrift begangenen strafbaren Handlungen in

Jeder verantwortlich zu erachten, welcher nach allgemein strafrechtlichen Grundsäpen als
Urheber oder Theiluchmer sirafbar erscheint.

Der Drucker, Verleger oder Kommissionär (im engeren Sinne, d. h. derjenige, wel-
cher ohne Namhaftmachung eines Verlegers auf der Schrift als die Person benannt ist
durch welche der Vertrieb besorgt wird), in so fern sie nicht als Urheber oder Tbeilleh-
mer ohnedieß zur Strafe gezogen werden, sind mit angemessenen Geld= oder Gesängniß-=
strasen auch für die Fälle zu bedrohen,

wo der Verfasser nicht genannt,
oder nicht im Bereiche der Gerichtsbarkeit eines deutschen Bundesstaates ist,
oder wo eine Uehertretung prehpolizeilicher Bestimmungen verübt wurde.

Dieselben können von der deßfallsigen Haflung nach dem Ermessen der einzelnen Bun-
desregierungen nur dann befreit werden, wenn ste bei der ersten verantwortlichen Ver-
nehmung den Aukor benennen und dieser sich im Bundesgebicie besindet.

Der verantwortliche Redakteur einer periodischen Druckschrist ist wegen des strafba-
ren Jnhalts derselben in jenen Ausnahmsfällen, wo er nicht als Urbeber oder Tbeilneh-
mer zur Stase gezogen werden kann, mit einer besenderen Geld“ oder Gefänguißstrafe
zu bedrohen.

8. 21.
Wenn Druckschristen den Thatbestand einer strafkaren Handlung enthalten, so ist
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auf ihre Unterdrückung oder Vernichtung zu erkennen, auch wenn die Verurtheilung el-
ner strafbaren Person nicht damit verbunden werden kann, oder überhaupt eine Person,
begen welche eine Anklage gerichtet werden könnte, nicht gegeben ist.

§. 22.
Ueber die Zuständigkelt der Gerichte zu Aburtheilung der durch den Inhalt von

Druckschristen begangenen Verbrechen oder Vergehen, sowie über die Zuständigkeit dersel-
ben oder der Administrativbehörden zu dem Erkenntnisse über Unterdrückung von Druck-
schriften entscheiden die Landesgesetze. Eine vorzugsweise Verweisung der durch die Presse
begangenen strafbaren Handlungen vor das Geschwornengerlcht oder zur öffentlichen Ver-
handlung soll jedoch nicht Statt sinden.

8. 23.
Die Verwaltungs= und Gerichtsbehörden sind befugt, zum Behufe der Einleitung

des hierauf alsbald anzuregenden Strafverfahrens, Druckschriften und die zu ihrer Ver-
vielfältigung bestimmten Platten und Formen mit Beschlag zu belegen.

Drucschristen, welche wegen strafbaren Inhalto oder wegen Uebertretung der Ss. 4
und 7 mit Beschlag belegt wurden, dürfen, so lange die Beschlagnahme ulcht wieder auf-
gehoben ist, weder verbreitet, noch durch anderweiten Abdruck vewielfältigt werden.

8. 24.
Veröffentlichung von Gerichtsakten, Gerichtsverhandlungen und Abstimmungen, von

Verhandlungen anderer Behörden oder politischen Körperschaften, dann über Truppenbe-
wegungen und Vertbeidigungsmitkel des Landes oder des deutschen Bundes in Zeiten
von Kriegsgesahr oder inneren Unruhen können von der zuständigen Behörde aus Rück-
sichten für den öffentlichen Dienst oder die Staatsinteressen, unter Androhung angemesse-
ner Strafen, verboten oder beschränkt werden.

Die Namen der Geschworenen dürfen in Zeitungen nur bei der Mittheilung über
die Bildung des Schwurgerichts genannt werden Ebenso darf die Anklageschrift oder
ein anderes Schriftstück eines Kriminalprozesses nicht eher veröffentlicht werden, als bis
die mündliche Verhandlung Statt gesunden oder der Prozeß auf anderem Wege sein
Ende erreicht hat.

8. 25.
Sammtliche Bundedregierungen werden dafur Sorge tragen, daß die vorstehenden

allgemeinen Grundsäbe in Wirksamkeit treten und daß ihre Rreß« und Strafgesetze mit
denselben in Uebereinstimmung gebracht werden; sie werden davon, wie dieses geschehen,
der Bundesversammlung in möglichst kurzer Frist Anzeige erstauen lassen.
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8. 26.
Der politische Ausschuh wird beauftragt, nach Umfluß von zwei Jahren, unter Be-

räcksichtigung der bis dahln gemachten Erfahrungen, in nähere Erwägung zu ziehen, ob
die in gegenwärtigem Beschlusse enthaltenen Bestimmungen sich zur Verhütung des Miß-
brauchs der Preßfreiheit als genügend enviesen haben, und hierüber der Bundesversamm-
lung, unter Begutachtung der etwa für nöthig erachteten weiteren Anträge, Bericht zu
erstatten.

II. Besch luß.

Da es im Interesse der gemeinsamen Sicherheit und Ordnung geboten erscheint,
allgemeine Grundsätze für das Vereinswesen in den sämmtlichen deutschen Bundessiaaten
aufzustellen, so haben sich die höchsten und hohen Bundesregierungen über nachstehende
Bestimmungen vereinigt:

In allen deutschen Bundesstaaten dürfen nur solche Vereine geduldet werden, die
sich darüber genügend auszuweisen vermögen, daß ihre Zwecke mit der Bundes- und
Landes-Gesetzgebung im Einklange stehen und die öffentliche Ordnung und Sicherheit
nicht gefährden.

8. 2.
Die einzelnen Bundesregierungen werden demnach die nothigen Anvrdnungen tref-

fen, um von der Einrichtung und den Zwecken eines jeden Vereines, sowohl im Beginne
als im Laufe seiner Existenz und Wirksamkeit, Kenntniß nehmen zu können.

8. 3.
In Beziehung auf politische Vereine insbesondere muß, sofern derartige Vereine

nicht nach Maßgabe der Landesgesehgebung berhaupt untersagt sind, oder doch einer für
jeden Fall besonders zu ertheilenden obrigkeitlichen Genehmigung bedürfen, die betreffende
Staatsreglerung sich in der Lage befinden, nach Maßgabe der Umstände, besondere vor-
übergehende Beschränkungen und Verbote erlassen zu können.

8.4
Allgemein sind für politlsche Vereine noch folgende Beschränkungen zur Geltung

z bringen:
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9 Mimsähr, Lehrlinge und Schüler dürfen sich an solchen Vereinen nicht be-
theiligen.

2) Jede Verbindung mit anderen Vereinen ist unstatthaft.

S. 5.
In allen Bundesstaaten mich der Landesregierung nicht nur das Recht zustehen,

die Versammlungen solcher Vereine, welche, ohne im Besitze einer besonderen staat-
lichen Anerkennung, beziehungsweise Genehmigung zu sein, sich mit öffentlichen Angele-
genheiten beschäftigen, obrigkeitlich überwachen zu lassen, sondern es muß den betreffen-
den obrigkeitlichen Abgeordneten auch überall die Befugniß eingeräumt werden, jede Ver-
sammlung eines solchen Vereins aufzulösen, sofern entweder die ihren Zusammenkritt be-
dingenden Förmlichkeiten nicht beobachket worden sind, oder aber der Inhalt der Ver-
handlungen eine in der Nothwendigkeit der Aufrechthaltung der Gesetze, sowie der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung begründete Veranlassung darbietet.

8. 6.
Die bewaffnete Macht darf sich nicht anders als auf Befehl versammeln und

weder in noch außer dem Dienste berathschlagen; Versammlungen und Vereine jedes
Theils der stehenden Heere und der Landwehr zur Berathung oder Beschlußfassung über
militärische Befehle und Anordnungensindauch dann, wenn dieselben nicht zusammen-
berufensind, untersagt.

8. 7.
Zuwiderhandlungen gegen die aus Anlaß vorstehender Bestimmungen in den ein-

zelnen Bundesstaaten getroffenen Anordnungen sind mit entsprechenden Strasen zu
belegen.

8. 6.
Im Interesse der gemeinsamen Sicherheit verpflichten sich sämmtliche Bundesregie-

rungen ferner, die in ihren Gebieten etwa noch bestehenden Arbeitervereine und Verbrü-
derungen, welche politische, sozialistische oder kommunistische Zwecke verfolgen, binnen zwei
Monaten aufzuheben und die Neubildung solcher Verbindungen bei Strafe zu verbieten.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 170.

1) Verbot geden Annahme von Kronenkhalern und Zehn und Zwanzig.Kreuzerstücken bei
den öffentlichen Kassen.

(Pukl. im Amis= und Vererdnungsbl. am 2. Augusl 1831.)

Es hat sich in neuerer Zeit ein auffallender Andrang von Kronenthalern und
K. K. Oesterreichischen Zehn= und Zwanzig-Kreuzerstücken bei den öffentlichen Kassen
bemerllich gemacht, weshalb, um die Lehtern bei den dermaligen Koursverhältnissen dieser
Münzsorten vor möglichen Nachtheilen und Verlusten zu bewahren, mit Höchster Geneh-
migung Sr. Durchlaucht des Fürsten die wegen deren Annahme bestehende Besiimmung
im §. 16 der unterm 18. Dezember 1810 für simmtliche Landestheile gleichmäßig ergan-
genen Verordnung hiermit außer Kraft geseyt und verordnet wird, daß von jeßt ab die
genannten Münzsorten bei keiner öffentlichen Kasse mehr an Zahlungsstatt angenommen
werden dürsen: als wonach die öffentlichen Kassenbeamten und das Publikum sich zu
achten haben.

Gera, den 29. Juli 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
Für den Minister:

Dr. Kreßner.
Scklick.

Ausgegeben am 18. Oflober 1854. 46
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2) Bekanntmachung, die Abfertigungsbefugnisse des K. S. Nebenzollamts zu Ebmath betr.
(Pukl. im Amis= und Vererdnungskl. am v. Augun 1830.)

Nach einer anher gelangten amtlichen Mittheilung ist das Königlich Sächsische Ne-
benzollamt I. zu Ebmath, im Hauptzollamtsbezirk zu Eibenstock, auch zum Begleit-
scheinwechsel mit dem Königl. Preußischen Hauptzollamte in Wittenberga und mit dem
Königl. Hannoverschen Zollamte in Bremen ermächtigt worden: was mit Bezugnahme
auf die Bekanntmachung vom 18. Febr. d. J. andurch zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht wird.

Gera, den 1. August 1854.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
Für den Minisler:

Dr. Kreßner.
Semmel.

3) Bekanntmachung, die Errichtung eines Hauptsteueramtes in Dessau betr.
(Publ. int Amt#= und Vererdnungsbl. am 23. August 1831.)

Nach einer anher gelangten amtklichen Mittheilung ist in Dessau ein Haupk-
sieueramt mit Niederlage errichtet worden: was andurch zur öffentlichen Kenntniß
gebracht wird.

Gera, den 16. August 1854.

Fürstlich Reuß-Mlauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.
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4) Bekanntmachung, die Niederlagsrechie des Kurförstlich Hessischen Steueramtes zu Waunfried
betreffend.

(ubl. im Amis= und Vererdnungstl, am 23. Augusi 1651.)

Anstalt der bel dem Kurfürstlich Hessischen Steueramt zu Wannfrled bestandenen
Nlederlage mit unbedingtem Niederlagercchte ist eine solche mit bedingtem Niederlage-
rechte augeordnet worden: was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gera, am 19. August 18541.

Fürsilich Reuß-Plauisches Ministerium.
Für den Minister:

Dr. Kreßner.
Semmel.

5) Bekanntmachung, die Beigabe von Frachtbriefen zu den Fahrpostsendungen und die
Signirung der Lehzteren betr.

(Publ. lmm Am:s= und Vererdnungebl. am 6. Ceplember 1831.)

Es wird hiendurch auf Antrag der Oberpostbehörde zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß in Beziehung auf die Beigabe von Frachtbriefen zu den Fahrpostsendungen
und die Signirung der letzteren vom 1. Oktober d. J. an, insoweit nicht bei Sendungen
nach dem Postvereins-Auslande besondere Festsetzungen besiehen, die folgenden Bestim-
mungen zur Anwendung kommen sollen.

1.

Jedem Packet (Kiste, Faß, Koffer rc.) mit Geld oder anderen Gegenständen muß
ein Begleitbrief beigegeben sein.

Der Begleitbrief einer Sendung muß mindestens aus einem zusammengelegtenVier-
telbogen Papier beckehen; derselbe kann auch aus einem förmlich verschlossenen Briefe be-
stehen, darf jedoch nicht mit Geld oder sonstigen Gegenständen von angegebenem Werthe
beschwert sein.

Auf dem Begleüriese muß die äußere Beschaffenheit der Sendung, ob es eine
Kisie blos (ohne Emballage) eine Kiste in Leinen, ein Koffer, ein Faß, ein Kober u. K. w.
ist, ferner die Signatur des Packels, und, wenn der Werth und Inhalt angegeben wird,
die Werths= und Inhaltsdeklaration enthalten sein.

460
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Der Begleilsbrief muß milt einem Abdruck des Petschasts, mit welchem die Sendung
verschlossen ist, versehen sein.

Zu einem Begleitsbrief können mehrere Sendungen gehören. Wenn der Werth von
mehreren zugehörigen Packeten deklarirt wird, so ist derselbe auf dem Frachtbriefe von
jedem solchen Packeke besonders anzugeben.

2.

Die Signatur der Sendung muß aus mehreren großen lesbaren Buchstaben vder
Nummern oder Zeichen bestehen und den Bestimmungsort, übereinstimmend mit der Be-
zeichnung desselben auf dem Begleitbriefe ergeben. Die Signatur muß dauerhaft und
Haltbar sein; sie muß bei Wild, bei Geflügel in Reten, bei Fleischwaaren, welche leicht
Fekt absetzen, und bei Bärme= oder Hefesendungen in Beuteln auf einem hinlänglich
großen und gutbefestigten Stück Holz oder Leder angebracht sein. Ein Aufkleben von
Signaturen mittelst eines Stücks Papiers u. s. w. auf Packete rc., ohne weilere Befesti-
Jung durch Derschnürung rc, ist unzulässig.

3.

Zu Gegenständen, welche in Briefform vorschrifksmäßig verpackt mit der Fahrpest
befördert werden, (Geldbriefe, kleine Werthstücke 2c.) ist die Beigabe von Frachtbriefen
nicht ersorderlich.

Gera, den 31. August 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

6) Bekanntmachung, die Ausdehnung des Grenzregulativs gegen den Verwaltungsbezirk der
K. Pr. Regierung zu Merseburg betr.

(Pukl. Iim Amts= und Vererdnungstl. om 13. Septemker 1831.)

Das in Nr. 141 der Gesehsammlung veröffentlichte Regulativ für das Verfahren
bei Grenzrevistonen vom 15. Februar 1853 ist neuerdings auch mit der Königl.
Preußischen Regierung zu Merseburg für deren Verwaltungsbezirk vereinbart worden,
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was andurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntulß gebracht wird, daß die betref-
senden Urkunden gegenseltig ausgewechselt worden sind.

Gera, den 7. September 1851.

Furstlich Nauf- Plauisches Ministerium.Für den Minisler
Dr. Kreßner.

Semmel.

— ——

7) Verordnung, die Einfhrung einer Todtenfeier betr.

(Publ. im Amis- und Vererdnungöbl. am 20. Seplember 1831.)

Nachdem mit Höchster Genehmigung Sr. Durchlaucht, des regierenden Fürsten, und
in Uebereinstimmung mit den benachbarten Staatsregierungen die Einführung einer allge-
meinen Feier zum Gedächtniß der Verstorbenen in dem Fürstenthume Ncuß jün-

Jerer Linie beschlossen und für diese Todtenfeier der jedesmalige letzte Sonntag im
Kirchenjahr bestimmt und weiter angeordnet worden ist, daß dieser Tag als ein gan-
zer Festtag nach Art und Weise des Bußtages auch im äußerlichen Leben ausgezeichnet
und heilig gehalten werde, so wird Solches mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß
gebracht, daß wegen der kirchlichen Feier und der liturgischen Einrichtungen hierbei durch
das Fürsiliche Konsistorium die weitern Anordnungen an die Pfamämter ergehen werden.

Zugleich wird aber hiermit verordnet, daß alle bisber am letzten Trinikatissonntage
begangenen Kirchweihfeste auf den vorletzten Trinitatiosonntag zurückverlegt und an
diesem Tage gefeiert werden; sowie denn überhaupt am Tage der Todtenfeier und an
dem ihm vorangehenden Abende weder Tanzbelustigungen und Schauspiele, noch sonstige ge-
räuschvolle Vergnügungen an öffentlichen Orten oder in Privatgesellschaften gestattet sind;
weshalb die Polizeibehörden des Landes blerüber zu wachen und in denjenigen Fällen,
wo zu Veranstaltung von Lusibarkeiten polizeiliche Erlaubnib einzußolen ist, solche sewohl
für den gedachten Fesitag als auch für den diesem vorangehenden Abend zu versagen
haben.

Gera, am 7. September 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

« Schlick.

— ——
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8) Bekanntmachung, die ahbstktceaterkocnist der K. S. Nebenzollämter zu Neugersdorf,Ebersbach, Neustadt und Brambach betr.

(Publ. Im Amts= und Vererdnungskl. am 27. Seplember 188/.)

Die, den Königl. Sächsischen Nebenzollämtern I. Klasse zu Neugersdorf, Ebers-
bach, Neustadt bei Stolpen und Brambach verliehene Befugniß zum vollständigen
Begleitscheinwechsel mit dem Hauptzollamte in Braunschweig ist nunmehr auch auf die
zur unleschränkten Begleitschein-Aussertigung und Erledigung kompetenten Königl. Han-
nverschen und Großberzogl. Oldenburgischen Zollämter, unter Einverständniß der bethei-
ligten Staatsregierungen, ausgedehnt worden: was hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht wird.

Gera, den 18. Septbr. 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

9) Verkanntmachnng, die Abfertigungsbefugnisse des Großh. Badischen Zollamts zu Pforz.
heim bekr.

(Pukl. Im Amts= und Vereitnungstl, em 27. Seblember 1636.)

Nach einer anher gelangten Minbeilung des Großherzogl. Badischen Ministeriumo
der Finanzen ist auf Ansuchen der Bisonterie-Fabrifanten zu Pforzheim dem dastgen Ne-
benzollamte 1. die Befugniß zur Erledigung von Begleitscheinen I. über Bijouteriewaaren
ertheilt worden: was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gera, den 18. Septbr. 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmrl.
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10) Bekanntmachung, die fernerweite Einstellung des Eingangszolles für Getraide rc. betr.
(ukl. im Amis-- und Vererdnungsbl. am 4. Olteb#r 1851.)

Durch allseltige Vereinbarung unter sämmtlichen Zollvereinsreglerungen ist beschlos-
sen worden,

die Einstellung der Erhebung des Eingangszolles für Getraide und Hülsen-
früchte, Mehl daraus, und andere Mühlenfabrikate, nämlich: geschrotene und
Veschälte Körner, Graupen, Gries und Grüge, gestampste und geschälte Hirse
noch bis Ende Dezember dieses Jahres auszudehnen:

was mit Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 22, Oktbr. vor. Is. (Nr. 43 des
Amts- und Verordnungsblatts, Nr, 151 der Gesetzsammlung) hiermit zur öffentlichen
Kenntniß gebracht wird.

Gera, den 27. September 1854,

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

11) Vekanntmachung, die Erhöhung der für ausgeführten Vranntwein zu gewährenden Steuer.
vergütung betr.

(Pubt. im Amts= und Vererdnungstl. om 1. Okleber 183/.)

Auf Grund allseitlg erfolgten Einverständnisses der Zollvereinsregierungen ist be-
schlossen worden, die für ausgehenden Branntwein aus Getraide und andern mebligen
Stoffen zu gewährende Steuervergütung für das Quart Branntwein von 50 pr. Cent.
Alkohol nach Tralles vom 1. November dss. Is. ab auf 10 Pfennige zu er-
böhen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gera, den 29. Septbr. 1831.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.
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12) Verordnung, die Verlagungder Flurgrenzen betr.
(Pukl. im Ats= und Vererdnungsbl, am 4. Okteber 19854.)

Da die Erfahrung gelehrt hat, daß die Verlagung der Ortsflurgrenzen mittelst
bloßer Psähle, wie dies bisher hin und wieder geschehen, unzureichend und insofern
mangelhaft ist, als dergleichen Pfähle leicht und in kurzer Zeit wieder abhanden kommen
und dadurch nicht selten anderweite mit Kostenaufwand für die Gemeinden verbundene
Grenzberichtigungen und Aufnahmen nothwendig werden, so wird unter Modisikalion der
desfallsigen Bestimmung unter Nr. 2 des unterm 29. März 1851 in Nr. 110 der Ge-
setjammlung publizirten Regulativs für Abhaltung der Flurzüge mit Höchster Geneh-
migung Sr. Durchlaucht des Fürsten verordnet, daß die sämmtlichen Flurgrenzen im
Lande nicht anders als mit Grenzsteinen zu verlagen sind, und werden diejenigen
Gemeinden, welche mit der Regulirung ihrer Flurgrenzen entweder überhaupt noch in
Rückstand sind oder sich hierbei bloßer Pfähle als Grenzzeichen bedient haben, hiermit
aufgefordert und bedeület, dieser Anordnung binnen kürzester Frist und spätestens binnen
6 Monaten nachzukommen.

Zugleich werden die Gerichtsbehörden des Landes in Gemäßheit des angezogenen
MRegulatios aufgefordert, darüber, daß die Gemeinden hierinnen ihren Verpflichtungen
genügen, zu wachen, im Falle etwaiger Saumseligkeit aber zum Zwecke weiterer Maß-
nahmen bei der Fürstlichen General-Kataster-Kommission Anzeige zu erstatten.

Gera, den 29. Septbr. 1854.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

13) Verordnung, die amtliche Bezeichnung der Kriminalbehörden in Schleiz und Loben-
stein betr.

(Pukl. im Amts= und Vererdnungsbl. om II. eber 1831.)

Nachdem Se. Durchlaucht der Fürst die gnädigste Entschließung gefaßt haben, daß
die Kriminalbehörden zu Schleiz und zu Lobensteingleichwie das Untersuchungs-
gericht zu Gera künftighin die amtliche Bezeichnung:
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„Fürsiliches Kriminalgericht“
und die bei denselben angestellten ersten Aktuarien das Dieniprädikat als

„Kriminalgerichtassessoren“
annehmen und führen sollen: so bringen wir dieß hiermit zur allgemeinen Kenntniß.

Gera, am 2. Oktober 1854.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

14) Bekanntmachung, die Uebergangsabgabe von Branntwein beim Eingange nach dem Kur-
fürstenthum Hessen betr.

(Publ. Im mis= und Vererdnungsbl. am 11. Orteber 1831.)

Nach einer anher gelangten amtlichen Mittheilung ist die Uebergangsabgabe von
dem aus den Zollvereinsstaaten sowie aus der Grasschaft Schaumburg und der Herr-
schaft Schmalkalden nach dem Kurfürstenthume Hessen (mit Ausschluß dieser belden Be-
zirke) übergehenden Branntvein vom 1. Oktoberdieses Jahres an auf vier Thaler zwan-
z(g# Silbergroschen für die Kurhesüsche Ohm zu 50 Prozent Alkohol nach Tralles herab-
Oeseht worden: was hiermit zur öffentlichen Kenntniß Lebracht wird.

Gera, den 8. Oktober 1854.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschn eider,

Semmel.





Gesesommlangfür die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 171.

Da das lette, im Jahre 18141 aufgestellte Verzeichniß der im Jollvereine vorhan-
denen Haupt-Zollämter (Grenzämter), Hauptämter im Innern mit Niederlage (Packhofs-
städte, Hallämter), Hauptsteuerämter im Innern ohne Niederlage (auch Steuerämter oder
Neben-Zollämter im Innern genannt) und der Neben-Zollämter I. Klasse an der Grenze,
aus Anlaß theils von Verwandlungen und Verlegung einzelner Jollstellen, theils der Er-
weiterung, Beschränkung oder Einziehung von Befugnissen zur Erledigung oder Erthhei-
lung von Begleitscheinen, insbesondere aber in Folge der Vereinigung des Steuervereins
mit dem Zollvereine lim Laufe der Zeit mannichsache Veränderungen erlitten hat, so ist
mit Berücksichtigung der Lehteren ein anderweit berichtigtes Verzeichniß der im ganzen
gegenwärtigen Umfange des Gesammt-Zollvereins zur Zeit bestehenden Zoll. und Steuer-
ämter aller Art angefertigt worden, welches in Nachstehendem zur allgemeinen Kenntniß
gebracht wird.

Gera, am 12. Oktober 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

· Schlick.

Verzeichniß
der im Zollvereine vorhandenen Haupt-Zollämter (Grenzamter), Hauptämter
im Innern mit Niederlage (Packhofsstädte, Hallämter), Hauptsteuerämter im
Innern ohne Niederlage (auch Steuerämter oder Neben-Zollämter im Innern ge-
nannt) und der Neben-Zollämter I. Klasse an der Grenze, mit der Angabe,
welchen von letzteren Aemtern, in Bezug auf Begleitschein-Ausfertigung oder Erledigung

erweiterte Befugnisse, bei welchen ein anderer Vereinsstaat betheilig! ist,
zusiehen.

Ausgegeben am 1. Nevember 1854. 13
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73Bälsergnartier. b.) die ven aiesen, e und We- Kus 7 u e i Be-ülje.
75|[Herbestahl.
76/Eupen.
77 Perl.
78|Felsberg.

1|Donkols
2 Steinfort.
3 Frisingen.

1 Oberneuhans.

d z
6Schärding a.

7Wegscheid.
8 Fnens,
9 d-10/Marktl.

1 Slikir-

17 Hindelang.18|Füßen

enufen.Oberstaufen.à Teerbwuleenn
b55Schweigen.

Wachen.

Trier.
Saarbrücken.

Futn
Hof.

Waldsassen.

[Eschlkam.

#nGSunbach.
„reilasfing.

Rosenheim.

 Mittenwald.

Pfronten.

" Lindau.
" Neuburgu.N.

gleitscheine über Transitgüter, so wie ohne rfarntan die in Bezie-
14 anf den Waaren.4u zuoseew, auf dasselbe gerichtetenBegleitscheine I. zu erledigen;

e) die mit - 1 nm- eingehenden Güter und Passagler-Ef-
fekten **- ür Per arburg und Umgegend, ingleice n für diePreußischen bonl Luxemburg iher Meselertezwischen Perl rier be-
ewah sind, in M Gattung und Menge zur ein angs-Ver-
— und dle übrigen für Teser und welter bestintmten in Segel= undDampfschiffen inbebenen Güler als Firise unter Schiffsbegleitung
resp. Ra — Grund wesbrin äßlger Deelarationen oder„Mamisest mit ialeshün abyuferti

4) über das ven der Französischen Soiek 7% ienze für Mechug der Königk.
Gre»zulichsunubntgifhenäezsImg nach Salzmagazin zu
ienih dhehennde Salz Uebergangsscheine zu ertbkebenzollamt zu Ben u Foierznn„asf Haupt-b0uS zu te über ktansttfrendes Vieh erledig,

4. Zu Bertgant « ebe — 14½4nder Grenze.
Zu ellamt Oberneuha atdieBefugniß nurnz n.unt allen wrbrh dohane des Folleeerein
 2. Oas Nebenzollamt ing hat die Befugnu) zur Audfertigung zwen , Schrn uas Shenen m Cobburg;

b) zur Ausfertigung von Begleitscheinen 1. über robe Schaafwolle auf dieDauptämter zu ossiente und Frankfurt
e) rt alestnihnh ven Begleit, - I. auf nt Steneramt zu Corbach

mm Fürstenthume Waldeck für rehe Schaafwolle zur Sorttrungsanstalt
der Handlung Wittgenstein

4) zur H ledigung von Arig I. desSauptsteutramts zu Ceburg;
e) zur Erledigung ven leitschelnen I. des Hauftsteueramts 9 Frankfurt4|m.M. über aus! Polfchen unverzollten Wein, Rum und
H 9 Pes sneh mit dem Hauptsteueramte zu Stuf657

Das Nebenzollamt . Bärnau batdie Be WI Durchgangs=uus hiis von hi auf iisns u Wnode arg und Wittenberge.Das 3 4 rdzur *7 fertig ung von Tafel. nd G Wermu- kirnbestein ten Quan·titäten vom Inlande durchs (Böhmen) nach dem e
Sn auf n # dee haupt ollamt zu Schandau unddas Nebenzollamt Hellen dasselb. 4 1Glastransporte, welche ihre Ven if er geraden Saße durch
mennach Schlesien erhalten,auf das Hauptzollamt " Llebau mit Deklara-

tieneschein abzufert ) e1 as Nklenzcllamt zu Schärding a. 38 hat die Befugniß:
n) zur uu0 von Begle“tscheinen I. auf alle Aemter des 36 l(vereins,

we Erledigung von —nieBcglelscheinenermächtigt sind,7 echis a eb) zur Sogia von Begleitschelnen 1. dienen Aemter, insewelt sie zur
Ausfertigung ven Begueaninenz. lefugt sind. 4
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Haoptämter im In- Nebenzellzmier im Innern, auf
Jollvereinte ur owt Huptämter nt wichr Waaren mit Begleüschtin 11,

Staaten. (# sd u30 mir 4 Bezkeisschetne#. atgesulgt werden U##n#n#
(Padtohh]. at. uegesiit wertin

kennen. Ort. Hauptamtebezirk.

I. 2. J. T —65. 7 .
III. Sachsen.
EEEJVIII 1 Pirna. IFreiberg. ..... ....

tretionzuZSchikndth 2»thpen. 23Zwickan.
Dreoden. AMarieuberg.? 3 Dreoden. 3Grimma.

4|Annaberg.“ AlMeißen.
5 Eibenstock. 5Riesa.

6|Chemniß.
7[Plauen.
8|geiyzig.
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Nebenzollämter I. Klasse
#an der Grenze emerkungenüber . Befugnisse.

Ort. Hauptamtebezirk.

7. S. 9.
sch B Dag Nebenzollamt 1. zu Großschönau ist befugt Begleit-½eine

1 Großschönqu. a) der Hauptsteuerämter zu Dresden, Verlin, Cotthus und Görlitz über zum
2 Neugersdorf. Zittau. Durchgangenach Böhmen bestimmtes Baumwollen= und Leinengarn, r!.

bersbach. 1) der Hauptstenerämter zu Dreöden, Berlin und Görlitz über dergleichenE . S

M bei Schandau. u 1 ann
—

s Nebenzellant.I. z4 ugedon ist befagt2 - a) ak Aassteclun von Begleitscheinen 1. auf sämmtliche zu 4#% n Erledl-
dnn Annaberg. ung besugte b“ ollstellen in den 14 en Sachsen P10 d e dem
6 Johanngeor- zmhurgeuhhenn Hessen und dem Herzogthume Branuschweig, uf

enstadt. » .GckzgllchköcssfschmHaupteer zu M O

Brambach. ibenstock. ießen und das Hauptst Furat 9 rankfurt7 Brambach Eib Gi dd5 sn Frankft
8 Klingenthal. 1) zur Erledigung ven #eieuuchem I. eiten Shartamten uenzur Auöste von Begleitsch* I. bis zu ell nemZollbeuige. von

00 Thlru,ohne Beschränkung in. « . den Gegenständen

10/Bodenbach (in/ 4) zur eseang von Schaafte olle für and ohneeBeschränkung.
Böhmen). Pirna. *75 Poeeter4 * Et# at *Vesguffef. wie 1 ehend das Nobenzellamt 1. zu eutert orf.11.Hellendorf= u 4. Das Nebenzol4mit zu Maustadt b.St. beiuga) zur“ „o ung von Begleitscheinen 1. Neonsimmte er n Erledi-

g befugte Känihlich Hässstee auptzell= und hhe se deen Er- in-
4 en auf die KöniglichrHauptzoll=und Hauptsteucrämter
ii600l i Oder lun dem Rhein, V auf die Herzeglich Braun-
0%weigischenHSaupttter40 paunschweig und Wolfenbüt *10 zur Geihilchen von Aalet einen I. der vorgedachten 2

3 8 Ausstellung von unttürt II. ohne eschoneng,k Abbeulgung von Seh afivolle lbrriragsbh sisieio
enzollamt I. zu Brambach #

a) n 4laos Begeicen L. rat sinusche zu deren Erledi-g hefugte KöniglichSchsische Zell= und Steucrämter, sowie auf die
argialt zu Fuerri Aren Beriiue Warnow, Salzwedel,
ach eig ud Wolfenbütt5) zur * s I. der vergedachten Aemej on nvonveiischeinenII.überzunberbitete #iesorzter

in unbeschränkten its-gen, über andere Waaren dagegen nurbis zu ei-
nem Zollbetrage 0 Thlru

4) tun rhnhd " wethbrneen"-1 airuklpes,- ohne Beschränkung.ollamt I. zu Ebmathy ist
a) zur Aussicllnug mirsbesgernen 4 alle 8 kas Erredig befügte

Königlich Baherlsche und Könlglich Süchsische Aem uf die Königli
Nrensischen, Hauptämter zu Wittenberge, Magdebur d Köln, s#

au d Aöniglich Haunsversche Sallalseazigumhhek auf dem Bahnhofe
5) Fn Suen 6 von Beglettschelnen der Künlglich Baerischen und König-

lich Sächstschen Hauptämter, der Könügig Preußtschen HauptämterzuWiauschien*rrnteete, ,seule Khuiglich Hannsverschen Zell-1
Kbrsigungalele auf dem EWirfe zu — enitn.

Nebenzollam u B enbach (in Böhnen) hat unbe-
wi Gord r ekelinokehonni Nebenzollamt1.zu Pilenert ist befua) * gn vonVeglettscheelnenI. * alle zu deren Eriaun be-

Steueramter im Zollverelm
5) 6. — *s Begleitschelnen J. in dineshen Umfunge;

a) zur Ausstellung von Beglettscheinen II, ohne Beschränkung.
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4 nern ohn: Nie, Nebrozelämter m Innern,
Zollvereinke authnee gotimr spern oo uo (oll. pelce Waneen mit Begellchh 1l.

m der Greotze km Innern mit ul akgeseruigt werden können.

Staaten. it Niedast#ederlage cht Beglelschtine.
(Padhel). qguehestelli werden

lnnen. Ort. Hauplamtskezuk.

1. 2. 3. 1. 5. 6.

Noch
II. Bayern.

General-Zoll-Add550y
ministrarion in



Nebenzollämter I. Klasse
an der Grenze.

Ort. Hauptamtsbezirk.

S.

3 Lbkiechen. Zweibrücken.3 3.Melle .

chcllmbekg Reichenhall.3 Neit im Winkel.

319

Bemerkungen
über besondere Befugnisse.

9.
Is—H# Mebenen#- Fnrse-Wescöns-

a) zur omtbvonVeglektschelnenI.*s Enmtchd srtsulhdisch 4%ell 40 undnlGaabbehglteHessi'4Aassatuschedert auf di nin estphalen und in der Rhein-
probinz geligenk —oll— 'iuptstener= und mit B-r-stsin-Er-
kkasgurger Mefnnle ng eete s— ðUnletsteuer
ämter; dan rip zu Fir* n Erledt ngo Gun n einen duet 2519. Das Nebenzellamt ledvrreufen ist *r zur Aus-

sieln von Vethelusceino) I. zedn und Frst die zur Verschiffungs-
estimiS1. auf das Hapeseron zu20. 6 Nebenzollamt zu Ob W ist besiigt Begleitschelne

I. auf das arben st zu Ulm auögai wn
Zu 21. Das Nebenzollamt zu Neula 8 burg 2— dae Befugniß:#a) zur —— von Fegeiken n I. der Hau ian r zu nbe!. a.aneLeleipzig, lnn un Canstadt een

r 9 re r ven Be leitschelnen I. ohne Beschränkung auf gewisse Ge-) genstan n 7 der Hauptämter zu Frankfurt a. M., Mainz#a
e) r hitnznmg von Vaumwellenwaaren auf Begleltscheln I. auf die

su zu Mannheim, Frankfurt a. M. und Mainz in nibeh inc

4) 1½6ae- g von Baumwollenwaaren in einer Menge bis zu dreteinem —J * eglethschein II. auf alle zu derenErledien rechtigte r des ins z
e) F duh c den -Hhrmeccnant= zu Carlsruhe in unbe-

2 iukter

Nebenzllamt zu Schwelgen hat die Befugniß:a) da bnnusihenen. W— von WLegletscheinen. I. auf die Hauptämter
zu Mannheim, Frank *#inz, Eu#n und Carlsruhe:b) 6 Erlerigung von rre einen I. ohne Beschränkung auf Caffe

genständeundr**m d den Süptkutern zu Mannheim,
urt ae) u dihfen gun in Wanrengatungen. bis auf Quantitäten von 300

Gu en Zollbetrag in einer Wet a #egleiischei II. auf alle zu deren
Erledigun +6 Aemter des Zollvereins4) E—Abfertige von Baumwollenwaaren bon zu 12 Zentner in einem
* heio——II. auf die zu — rmt besugtenemter ollveru 23. i*xt.rn zu Gabrirchen hat die Besugniß zum Be-
tmit den Wust.are edn.n, Badischen und Grhbenne

Srsilensuapto und Hauptsteuerämtern, sowle mit dem Hauptsteneramte
#vn“ In rh6 auf die Nebenzollämter n In ner8 EEt F langen, darf. Begle Pir 1. desPen zu Waldmünachen unverzollte Böhmische Splegelgläser

äesn unddlese Splegelgläser Begleltschein I. auf das Hauptzollamt
ainz a *Zu 7. 6# Nebenzollamt. zuKaufbenern bat z Ahan der für

die do nden rohen Baum-
wolleutücher zur Veredelung und Wiederaus fuhr imvereFieltenI#nde z
volle Befugniß eines HFauptzollamtes im Innern mit Nleverlagerecht, undde

zunbe erstt Begleitschein-Erledigung uud Ausfertigung unde r—is
des Oberinspextors in Kempten. 49
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m Innern, auf
Maaren mit Begltitschtin II.DauptämterJollrereinte L#uptämter

ro an W Innern aberlerilgt werben konnen.
laaten. i mit Ricderlagt Rederlase.

adhol].
Drt.

1Celle.
2 Hannover.
3-Hildesbeim.

5 Münden. Celle.
6Osnabrück.

Hannover.

Hildesheim.

Osnabrück.Ü
. Emden.
10 Geestc=münde.

1 Nordhorn.
Smdc.



Nebenzollämter I. Klosse

Vemerkungen
über besondere Befugnisse.

Ort. —7. 8. 9.

d 6 A. In 38h Pre n n suer ralsna ken ben.
aen dehn · Zu dedenzelut z Laar ist zur Ausfertigung und Erledi-Nordhorn. gung “ Weegiellschelren I. über die auf der Vechte zu transportirendenFiiern: Gir- rlrachtigt.

rE 9 hn asnn 3 n iln Lestpant it· le un von tscheinen I. 2 emelnen, sowie auch zur Crthellung** . s bcin# 5 zand 17 5 ahn 53%Das Nebenze aumt 1106 alt efugt zum Gegleitfcheinwechsel
gunnn Leer. un Hauptämtern zu Rheine, Münster, wult Leer, r

9

Zu Nebenzollamt zu Nont ö "“t befügt zur Ausfertigung undF Erled#n 17 0. von —inen #mn fort e zu Gde un"- a Tneepne der oè i r Wein und TheeEmd unbeschränkter Menge aufth dr serptchsgen10 Guen. 07. mden. Srs bis auf 5 1 ä“ -.öedn Tranöport teschränkt m .
yjzwdunc 9. Das Nebenzollaun Irohn am alten Tief ist zum
132. selvonBegleitscheinen mit den uaugelien u Brake und Geesten *so 272 * den an der Weser, Lesum, Leine und Aller brlegenen Hauptsteuer=
w ren, und Steucrämtern befigt.

chim.
pr * ½½ aun# die Sienernten im Junern.
170 u— zsn etam 9 8 st rücksichtlich der Westehütermit den Dn Ste benze belm n und 6m Brinkum. von Wgresbschene. 1. reis"P erino 8 un r nrung

ermächt gten Zoll= und Sitherttnngg, sowie zur Erledigung von Beglektscheinen
r 1. itet bee fraglichen Iter- ermächtigt. . .n ee der Dem Steueramte zu een werder ist rücksschtlich der We-2er sernt * Befugulß 444 *sebengellantes l beigelegt. 7

« u«vcukGotttngenkstzurEklrdtgtmqvonBes

Chanssee. —2— ermichtigt.
21Rönnebeck. u Steucramte zu Bodenfeld: sbup tücksichtlich der Weser-7eses hüter 4% #- eines 1466 nn I. beigelegt.

u 27 sas St met-sE brück ist zur Erledigung von B.=
-* en Ger *-I.über Wein ri- St- und fenstige Kolonlalwaaren er-4 % e.
25 Dorumertief. d 4k. Den Steuerämtern zut Verden, Nleuburg,
26 Altenwalde. rpo7 47660 (35. väterschillch der Wesergüter die Befügnisse eines27 Altenbruch. o 1. beigelegt

a ; ut aner Ostsee. »VendcminSallUMannunm-autollaactezuBkinkumn
zäzw Tiscer spandie p ¾ #85 * 7§ ¾Wischhafen. #oklabfertigungsstelle t m

. Diefelbe ist ö*mu Frrachelrhe von zud Abtren Wiunt:
a) zur Abfe tigung von bigu sür den — auf der Eisenbahn in9 ish s das Zoflvereinsgebiet * rrhelchnge oder Ansagezettel, eder auf33 66 ausen. Stad Begieitscheine I., sewie zur Erledigung on Fogleiisheinen, Experta-

äkkndelenstett ade. tions= und llebergangöschelnen ü# Eichenahng35Lühe an der b) auf den Deklaratsonsscheinen #che übriger - elngehenden De-
Westseite. klaratiensschelngitern schon vor tbrer in ½ nn beigegeten

stel ein mii den1 u attestlren, dagegen dle Deklaratkonsscheine36Borstel. ber solche Isenbahn ererk #2.Leren#geenn zu versen-
37Cranz. dende * 0. einem Elugangs= oder Passagealteste zu versehen.
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Hauptämter Kern ohne Nilet-chenzo#lmier im Innern, auf
gollverei- Hauptämter we#che Woeren mit Begleitschein 1I1
Jollvereinten ber Grente im Innern misertee,eulurt- igtla tnt und #nen.

Staaten. m# NirdutastKeerge s
(Pachel). 9. ausgestellt werdm

konnen. Drt. d lirk.

1 2. 3. . 5. 0.

Noch 1
IV. Hannover.
Ober-Fell-Kollo] * . ag Verden.

gium zu Han- 10 Verden am

1 Bahnhofe.
nenkurg «

»Nimm-kaanBnnkunr.
Bahnhose.

43 Hova.
V. Württem- 41 wolzenau.

berg. »· Hutt-
Slcknkksmllsgis««-Fkl·kd"chshüsl-cskilbkolm... Itifflingns

InnzuSlnns sen. 2Canstatt. 2½0 müänd. Canstatt.
gark. 3Emitdart. Goppingen.

Aullm. alw.

übingen. Smtgart.
O Remlingen.

eidenbein
8Hiberach Ulm.

Aauiiugen. Friedrichsha-VBad sen.
VI. Baden. *½*2!Folldirekien zu Neufreistelt.“Wertheim. Eaiun.

Carlotuhe. 2 Kebl.“. „iean 2| Veerzbeim Carlsruhe.
3Altbreisach#’nMunbeim. Rastatt. „

4 "4. Sin#er- 4Gartornhe. I#ben. Neufreisiett.oLahr. Achl.
öbbeiRbeinselden. Göriburg. 5§S feuturg
6 bieuge

StübingenBIRandengn.
9 Crustanz.“

I0 Ludwigeba-
sen.
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Grenze. Bemerkungen
über besondere Befugnisse.

Ort. Hauptamtsbezirk.

7. 9 .tU•W

38Hoopte. Harburg.
393arn,eckede. »Shren, Hitzacker.
42Schnackenburg.

Langenargen. Friedrichshafen.

3|Grenzacher-
orn.

eu.

„fdeialaufen sbur
6 gatidaurg.
7Riedern.

rzingen.
Bluumberg.

10 Gailingen.
11Dehningen.
12 Radolfeell.

elasingen.
14Ueberlingen.
15 Meersburg.

Die — tm Junern ven 3—10 haben bedingtes Niederlagerecht.
 der Deklaranten können — die dahln an Handlungo-HKser uu sd zu versendenden Waaren, nach verausge gangener

lechielge Reviston, mit Begleitschein 1. abgelassen „werden, gleichwie, wenn
diesen bedingten cberlage* cinAusgang über die Grenze des Zell-rrin stattfindet, auch dieser durch sir Ausgangsrevislon an der Grenz e

oder bei einem vorliegenden Hauptzellamnle konstaurt iverden uinß.

4. ve auf pfeNtienonIiiatctlKlafftandeannze
cuzollssutkknAuHEkdchchIgmhzurAJspngkkesHandlung mitsamt-derrohe # n eNebenzollamt zu L5 ch hu die Befugls:

a) ß und Erledigung uen“ . Postgäter srrechenden Begleit-
eine;

b) zum * leitschelnwechsel mirt dem Hauptzollamte zu Uim; e
k F.er Grenze m Oeftreich geir8 insbeus•h ottimen und gat Kruiglich Slääft" en 4½ äuite *u.Der denNebenzellamte 1. zu Berentach über solcht egenstän welchez

«-

Neufreistett. ·

bei Reiufelden.

Thiengen.

EStühlingen.

Randegg.

! Ludwigshafen.

V ’ aus Oeslreich ein= und in voreelien i5 %% zurückge-
sitn er "n.

Nebenzollamt zu Kadelburg hat die Befugniß zur .ueree nauf Aemter im Innern mit Niederlagerecht in Balern,
Würteub

Zu un #l. Nebenellämter zu Rledern, Erzingen undBlumberghaten die ren Befugniß zur Ausstelung und Erledl-
Zung von Beg dnl einen I.

u 14. — u Ueberlingen hat die Befagniß zurErledigung von bBezleben inen
B. Ju auf Seuentaen im Innern.

Zu Untersteueramt zu Rastat ugted Nie derl. T echt. —Auf Verlan* tt demnach die dahin 4½ prt und Gew
trelbende zu banstnn ten-meins ownsng qeustsptxieek New-onmchglft . abgelaqu Ivkkdcn,qichsl,lvclI"«UDk«IkstdingtcuNiederlage 4% tm aig über die Grenze e. — ttfindet, auch
dieser durch spezkelle wrrrher an renze, oder bel einem vborlie-
gendennHauptala konstatirt werden S

iers eutramt Offen burg hat die Beftgenß zur Er-i*““ vor %% Wheitschelnen I., welche über Mötn für die dortige Zucker-
sabrik, dache yorfkriger srekteller Revision, von den Grenzzollämtern auSgeser-

tigt wor
s ente- Beftgniß, u d He, In welchen dort ankommende Traus-

roh isen getheilt wdtn misse2 die be-Possenben Fchleltscheine eirurieten Un zu lu igen, die getheil adungen

—

aber zum Zwecke des Wettertransperts 44 neuen —i 10n0 bersehen.
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Oauptamter
Hauptämter im In
natetn ohne Ni#c#

Nebenzollämirr im Innern, ous
1. « Delikts-am wilchessmatsicsqullcchtialh
Joaocmmc an der Erense im Innern ——— —7“3* 13 abgelerligt werden können.
Staaten. mit Nitderlage Rederias »

s. ' klin-

(peatoh auts at Drt. ernenntaie.
T 2. r- x# 5. 1.6

VII. Kurfürsten.
thum Hessen.

Finanzministeri- 1/Carlsbafen. HCassel. .Marburg. ISulda. Hanau.
im, 2MRinteln. 2 Hanau. —Abtbeilina fürdie

indirelten Ab- 2|Wannstied. GEassel.
gabenzu Cassel. ". «)

VllLGkoth
zogth. Hessen.

der-Joll-Tirel. . .l Mmst in
tion zu Darm. 2 Offenba · «, Worms. ·stadt. ifemach 2Vingen. mMain.

- ZDakutsiadt.ch-sdach.

X. Thring- 4Aoseld. Gießen.scher Verein.

Gencral= Inspek.
tion zu Erfurt.

a. Im Suer „fErsrk. Steunzmier.schen Gebicte. —ii'.
b. Im Kurhessi. ....... .l!SchIIAlk-Ild·lls-

schen Gebiete. »
chGkoghtt-. .. . «2Ucmtak. · «

Joachim-ach i Li-
« Neustadt a. O.

Mgicnah i i
a.

5 Becha a. W.

d. Im Herz . ... Die-II
Jqchfupku. l0 thdbukghaus

en.

IINsmbild.
12 Saalseld.
13|Sonneberg

un 11alzngenim Herzogth.. 2|Altenburg. * Noda.

2 57K, s 16 Ronneburg.
. Im Herzogth.. 3Coburg.W Ver 4#otha.
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Nedenzollamter I. Masse
an der Greaze. Bemerkungen

über besondere Befugnisse.

Ort. Hauptamütbezte.
7. 8. J.

Das nllel-S#e 1 I t dle Besugniß ju Aubser·-
Binen nen ue e r goe W it re Nelrüerl#n B. J. Hehrarfer zu hubes dersendit wird, tisp.

für Dbte elngebet.Das Siteueramt zu Wannfried #a# bedingles Nler#lagerccht.

Zu 1. und 2. Die Nebenzellmier zu Werms und Bingen katen
ANiederlagerecht. — Aus Verlangen können rahin ven denW berechligtenmiein Van miutelst Beglellscheln c 1, vorheriger sper

w

FreulelleWa görevifon an der Gienze oder kel elnem verliegenden vut
zellae kensigti#t zen imnniellannzanzu.(eseld da Wns über roße#nld * 46 i at dortlgen t4½ EWtitwe#che, auf vorausgegengene Ipcilellr ReolslenAüen“ #ne Kallshafen u Muuusurl *82 e ees

Zu 2. Das Sleurramt zu Weimar fot die Besozuiß, Begleltscheine
I. zu erlerigen.

d Si I 1 !#l lit leltschelnt I.am . u Stur M El ächist, Besleliiele:
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Innern, auf
Waaren mit DBegltitschein II.

etgelertigl w. rden konnen.

Hauptämter
an der Grenze

mil Riederlage
- .

Hauptamter
Innern

Niederlage.

Jollvereinte
Staaten.

Ort.

Oldenburg.
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Neenzellämer I. lasse
der Grenze

Houptamtsbezirk.

Bemerkungen
über besondere Befugnisse.

7. 6. 9.

1|Holzminden. Braunschweig.

1Wang:
2 orrl3#4 ie el.
5Rüstersi
6 dern

se

.

Varel.

Acienne
Suttbauien.

Brake.

13|Motzen.I14en abenn Delmenhorst.

Zu 19. Das Steucramt zu Arnstadt##slbesugl, Bezlelssche#Garne und Sdsrchte zuzulien n ni besugl, Degl isch. ie l. über

Ju 25. Das Sieueranil zu Gera isl kesugt, Veglelischtint J. zu erle-digen und Begleltscheine II. 4 sool. Begleiilch

s Nebenzellanil I. ju Holzminden, mil welchem tin Ahenlgt.*64 . eriunen ist, kal Fescean Se und in zur unbeschräne-
ten BegleitscheineAtsertigung ermöchtigt, bot küher die velle Besugniß einesDauptamtes im Innein mit Nrerlanm.

Zu Nebenellamt I. zu Seuadr raten l zur snben alt. an n für die von der Fabrie des Delliskamp und Cemp.15 Ke##iigraben. a Siickgras über Bremen Iin das Biaclee. rersandten e besugl.
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dera ohne Rle- ebenzolamter im Innern, aul
icht Waaren mit Beglcitscheln U.JZollvereinte m m e-, ouf wel-

EEIIREXIEEEBXX abgtserilzt werden konnen.
(Dachos)]. Aausgestellt werden

ldnnen. DOrt. Dauptamtabtzirk.
1. 2. 3. T 5. ö.

XII. Nassau.
Jolldirektion zu . 1|Biebrich. Steurime.

Wicobaden. 2/eimburg. 1| Hchst. -
ZNüdesbtiniebkiqh
3’Wiedbacht.

DIE-Ho5 Dilleuburg. -6Hachcnbukq. Limburg.
WMiederlahnstein)

Xll.FreieStadt
Frankfurt

« ..Fkaa(fukka.M-....Zolldirellion zu
Frankfurka. M.
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Nebenzellämter I. Kiesse
an d enzt. Bemerkungen

über besondere Vefugnisse.

Ort. Houptamtébezirk.

7. 8. l)

*7T m 6 Sleucramt * t In tesugt, Beglelischelne I. btrE 38T——, ruscht fül- lnlandlsch Same-Ich-
Ittfsbtlhlm est-sicut r ge -akgate elngefüht.zurnnne:“nach W 322 Tpeglelle nas bel elnem Hauplamte zu
erltdigen

Zu M dem Steueramte zu Dillen burg Ist elne Nlederlage mist
talruni nnked hte verbunden; dahteist daher besugl, Blelchete. nich shcslsetsscsknetsleolsion kommstlelam spat-Inn
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Gesetz samm lung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.
o. 172.

Wir Heinrich der Sieben und Sechzigste von Gottes Gna-
den Jungerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Ael-
tester, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranich-

feld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c.2c
Zu Ausführung des Gesetzes vom 4 Dezember 1852, die Aufbebung der Patri-

monialgerichte betreffend, verordnen Wir hierdurch Folgendes:

1.

Vom 1. Januar 1855 geht die zeither noch bestandene Patrimonlalgerichtsbarkelt
auf den Staat über und der gesammte Justizaufwand wird von da ab aus der Landes-

kasse bestritten.
2.

Die einzelnen Patrimonialgerichte des Landes werden demjenigen Landesherrlichen
Justizamte zugewiesen, in dessen Bezirke sie liegen.

3.

Der Sitz des Justizamtes Gera wird von Untermhaus nach Gera verlegt und et
wird fur den Stadt- und den Landbezirk des Fürsienthums Gera ein

Civil-Gerichtsamt
gebildet, welches die Civllgerichtsbarkeit innerhalb des Fürstenthums Gera in erster In-
stanz zu verwalten hat.

Ausnahmsweise bestehen für's Erste die Patrimonialgerichte zu Köstritz sewie zu
Dürrenberg und Hartmannsdorf fort, welche jedoch als (Vesammtgericht den Sin zu ö-
strihz haben und rücküchtlich deren die Schluß-Bestimmung der Verordnung rom 19.
Januar 1833 §. 2 künftig in Wegsall kommt.

Ausgegeben am 3. Januar 1855. #
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4.

Die Gerichtsbarkeit des Stadtraths zu Tanna wird auf das Juslizamt Schleiz über-
tragen, die Strafgerichtabarkeit des Justizamtes Hohenleuben wird mit dem Kriminalge-
richte Schleiz vereinigt, während das Justizamt Hohenleuben als Civilgericht erster In-
stanz für den Bereich der Pflege Hohenleuben, sowie für die Onschaften Weißendorf,
Pöllwitz und Neuärgerniß fortbesteht.

5.

Das Justizamt Saalburg besteht fürs Erste noch als Civilgericht sort. Die Kosten
seiner Unterhaltung werden aus der Landesherrlichen Kammerkasse bestritten. Die dem-
selben zugestandene Strafgerichtsbarkeit hört auf und geht in den Ortschaften und Flu-
ren diesseit der Saale auf das Kriminalgericht Schleiz, in dem Dorfe und der Flur Po-
rihsch auf das Kriminalgericht Lobenstein über.

6.
Die Civilgerlchtsbarkeit des Justizamts Saalburg umfaßt den bisherlgen Amtsbe-

zrk, welchem noch die zeither von ihm kommissionsweise verwaltete Gerichtsbarkeit in der
Stadt Saalburg, sowie die Kastengerschtsbarkeit einverleibt wird.

7.

In den Verhältnissen der Gerichtsbarkeit, welche dem Justizamte Saalburg und
dem Kastengerichte daselbst über einzelne, dem Fürstenthume Neuß-Greiz angehörige Un-
kerthanen und Grundstücken zustehet, wird nichts geändert; es bleibt deshalb der bishe-
rige Rechtsstand und nähere Vereinbarung mit der Staatsregierung in Greiz vorbehalten.

8.

Dem Justligamte Lobenstein wird die Gerichtsbarkeit des Stadtrathes sowie des
Pfarrgerichts zu Lobenstein in der Stadt und Flur von Lobenstein, ingleichen die Civil-
gerichtsbarkeit, welche zeither von den Patrimonialgerichten zu Blankenstein und Weitis-
berga ausgeübt worden ist, übertragen, während die Strafgerichtsbarkeit daselbst auf das
Kriminalgericht Lobenstein übergehet.

9.

Die im Bereiche des Justizamts Hirschberg noch bestehenden Patrimonialgerichte zu
Görlh, Gebersreuth, Rothenacker, Blintendorf, Frößen mit Hohenpreiß hören auf.

Die ihnen zugestandene Gerichtsbarkeit gehet für Zivilsachen auf das Justizamt
Hleschberg, für Kriminalsachen auf das RKriminalgericht Lobenstein über.

10.
Die zelther den Landesherrlichen Justizämtern und dem Justlzamte Hohenleuben zu-
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gestandene Kompetenz in Handwerkssachen verbleibt ihnen auch fernerhin, einem jeden
Iinnerhalb des, durch die vorstchenden Bestimmungen ihnen zugewiesenen Bereiches.

Sie sind von der bei jedem Gericht zu bildenden Abtheilung für die ulcht streitigen
Rechtssachen zu behandeln.

Dem Staktrathe zu Gera bleibt ebenfalls die Leltung der städtischen Handwerksan-
telegenheiten in dem bisherigen Umfange überlassen.

11.
Dagegen gehen die zeither von den Justizämtern Gera, Schlelz, Saalburg, Loben-

stein und Hirschberg behandelten Konzessionsangelegenheiten an die Landräthe jedes Be-
zirkes über, welche sie ganz in derselben Weise zu erörtern, vorzuberelten und zur Ent-
schliehung der Oberbehörden vorzulegen haben, wie zeither die Justizämter.

12.
Wegen Aufhebung der Gerlchksbarkeit des Konsistoriums und der Inspektlonsämter

zu Schleiz, Lobenstein und Saalburg ergehet besondere Verordnung; bis zu deren Erfolg
bewendet es bei deren seltheriger Kompetenz.

Urkundlich haben Wir die gegenwärtige Verordnung Höchstelgenhändig vollzogen
und Unser Landesfürstliches Insiegel beidrucken lassen.

So geschehen Schloß Osterstein, am 30. Dezember 1854.

(L. S.) Heinrich d. 67. F. R.
v. Bretschnelder.
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Gesetzsammlungür die

Fürstlich Neuzischen Lande jüngerer Linie.
No. 173.

1) Bekanntmachung, die Befreiung der Angora= und Kameelhaare vom Eingangszoll betr-
(Pukl. lm Amts= und Verornungsbl. am 18. Olleber 1351.)

Nach der Bestimmung unter Position 11. d. Abtheilung II. des Vereins-Zolltariss
sind „Ziegenhaare“ vom Eingangsgolle frei, während „Angorahaare" und „Teftik.,
(seines Ziegenhaar) als Material nach dem amtlichen Waarenverzeichnisse zu jenem Tarif
der allgemeinen Eingangsabgabe untersiellt sind.

Nachdem sich nun die Regierungen der Zollvereinsstaaten dahin verständigt haben,
daß „Angorahaare" und „Teftik“ gleich den gemeinen Ziegenhaaren nach Position
11. d. Abtheilung II. des Zolltarifs vom Eingangszolle freigelassen und daß hiernächst
auch die „Kamerlhaare“ der vorgedachten Tarif-Position unterstellt werden sollen: so
wird solches als Berichtigung und bezüglich Vervollständigung des gedachten amtlichen
Waarenverzeichnisses hiermit zur öffentlichen Kennmiß gebracht.

Gera, am 11. Oktober 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

2) Bekanntmachung, das mit dem K. K. Oesterreich. Ministerium der auswärtigen Angelegen.

heiten und des Kaiserl. Hauses entroffe srerre, wegen Ausdehnung des Zundesbe-v. 26. 5
(Pukl. un Amts= und ni-- am 23.Okteker 13½ 1.)

Mit Hüchster Genebmigung Sr. Durchlaucht des Fürsten ist zwischen dem unter-
zeichneten Fürstlichen Ministerium und dem Kaiserl. Königl. Oesterreichischen Ministerium

Auegegeben am 10. Jannar 1855. 52
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der auswärtigen Angelegenheiten und des Kaiserl. Hauses wegen Ausdehnung des Bun-
desbeschlusses vom 26. Jannar dis. Js. im Betreff der gegenseitigen Auslieferung ge-
melner Verbrecher ein Uebereinkommen getroffen worden, welches in der nachsiehenden
Ausfertigung hiermit bekannt gemacht wird.

Gera, am 18. Otober 1854.

Fürstlich MReuß Plauisches Ministerium.n Bretschneider.
Semmel.

Die Regierung des Fürstenthums Reuß j. L. und die Kaiserl. Königl. Oesterrelchl-
sche Regierung sind dahin übereingekommen, die Bestimmungen des in der 3. Sipung
der Deutschen Bundesversammlung vom 26. Januar 1854 gefaßten Beschlusses wegen
gegenseitiger Auslieferung gemeiner Verbrecher auf dem Deutschen Bundesgebiete auch
auf die nicht zum Deutschen Bunde gehörigen Kronländer des Oesterreichischen Kaiser-
reiches auszudehnen; so daß also die Bestimmungen dieses Bundesbeschlusses auch auf
jene Fälle volle Anwendung finden sollen, in welchen das gemeine Verbrechen oder
Vergehen, wegen dessen durch eine Koiserl. Oesterreichische Behörde von der Fürstl. Reu-
ßischen Regierung die Auslieferung eines Individuums begehrt wird, in einem nicht zum
Deutschen Bunde gehörigen Kronlande des Oesterreichischen Kaiserthums oder von dem
Angehörigen eines Kronlandes gegen den Kaiserstaat begangen wurde; sowie umgekehrt
auch auf den Fall, wenn die Fürsilich Reußische Regierung nach Maßgabe des ewähn-
ten Bundesbeschlusses von der Kaiserl. Oesterreichischen Regierung die Auslieferung elnes
Individuums in Anspruch nimmt, welches sich in einem nicht zum Deutschen Bunde ge-
hörigen Kronlande des Oesterreichischen Kaiserstaates aufhält.

Gera, am 18. Oktober 1854.

(L. S.) Fürstlich Reuß-Mlauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.
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3) Verordnung in Betreff der Rufstellung und Fortführung der Grundsleuer-Kataster und
Heberegister betr.

(Publ. lm Amts= und Vererdnungstl. am 1. Nevember 1831.)

Um bei Ausarbeltung der Grundsteuer-Kataster Mängel und Irrthümer möglichst
zu vermeiden, hiernächst aber auch eine genaue und mit den im Laufe der Zeit vorkom-
menden Besip= und Steuerveränderungen übereinstimmende Fortführung der Kataster so-
wie der Ortsheberegister zu sichern und überhaupt das Material zur Steuererhebung fort.
während in Ordnung zu erbalten, hat es nach den bis jeßt gemachten Erfahrungen und
in Folge der andemveiten Organisation der Steuerhebestellen nothwendig geschienen, fol-
gende Bestimmungen zu treffen resp. von Neuem einzuschärfen:

1) Zunächst bleiben die Gerichtsbehörden wie zeilber schon ve##flichtet, die Grund-

 .

* —

sieuer-Kataster ihrer Gerichtösprengel, welche ihnen zu dem Ende von der Fursi-
lichen General- Kataster: Rommission nach und nach im Konzept werden zugesiellt
werden, einer ungesäumten sorgfältigen Prüfung nach demBesitzstande sowie nach
der Pertinenz= und sonsiigen Qualität der einzelnen Grundstücke zu unterwerfen,
etwa aufgefundene Mängel und Irrthümer aber der Fürstlichen General-Kataster-
KommissionzurBerichtigungdesKatasters anzuzeigen.
Gleichzeitig mit der Abgabe der Kataster an die Gerichtsbehörden hat die Fürst-
liche General-Kataster-Kommission auch die einzelnen Besitzstandsverzeic nisse durch
das Mittel der Gemeindevorstände an die betreffenden Steuerpflichtigen behändi-
gen und die Kroquis über die Ortschasten und Fluren zu allgemeiner Einsichts-
nahme öffentlich auslegen zu lassen, damit jedem Einzelnen Gelegenbeit zur Prüf-
ung der Besitzstände und zur Anzeige etwa aufgefundener Mängel bei seiner zu-
ständigen Gerichtsbehörde gegrben werde.

Für die Anbringung derartiger Anzeigen ist eine vom Tage der öffentlichen
Auslegung der Kroquis ab zu berechnende 1#tägige Präklusiofrist zu seben.
Hiernächst hat es bei der den Gerichtsbehörden des Landes durch die Verordnun-=
gen vom 28. September 1852 (Nr. 38 des Amts= undVerordnungsblattes) so-
wie vom 10. Juni 1854 (Nr. 24 desselben Blattes) auferlegten Verpflichtung,
wonach sie alle in ihrem Gerichtssprengel vorkommenden Besipesreränderungen an
Grundstücken der Fürstlichen General-Kataster-Kommission anzuzeigen haben, auch
fernerhin sein Bewenden, und haben die Gerichtsbehörden neben den bioher schon
vorgeschriebenen periodischen Anzeigen künftig alle ven ihnen ausgesemigten Ur-
kunden über Besitzesveränderungen vor deren Aushändigung an die In-
teressenten der Fürstlichen General-Kataster-Kommission behufs der sofortigen
Berichtigung der Grunkbücher kurzer Hand vorzulegen resp. an dieseibe einzu-
schicken.

527
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Dabei wird zugleich die grundsteuerpflichtige Bevöllerung des Landes dar-
auf aufmerksam gemacht, daß bei vorkommenden Besitzesveränderungen der Ver—
käufer zur Bezahlung der aufhaftenden Grundsteuer so“ lange verpflichtet bleibt,
bis der Akgulrent das Grundsiück förmlich überschrieben erhallen bat und der
Vormerk über die erfolgteBerichtigung des Steuerkatasters und der Vermessungs=
arbeiten 2c. von Seilen der Fürstlichen General-Kataster-Kommissien auf die Ue-
bereignungs-Urkunde gebracht woden ist.
Die Katasterbehörde bat den Fürülichen Bezirkssteuer= Einnahmen für jeden Ort
ibres Bezirls besondere Ausferligungender Ortsheberegister, der Fürslichen Haupt=
staatskasse aber eine Generalzusammenstellung der Steuerstöcke sämmtlicher Ort-
schaften im Lande, nach den 3 Steuerbezirken gesondert, zuzusiellen, im Uebrigen
aber von allen nach dem vorkommenden Veränderungen in deneinzeluen Steuer-
kenris den Bezirksstener-Einnahmen und, insoweit sie auf das Steuer-Sollauan=
tum einer ganzen Ortschaft influiren, nebenbei auch der Hauptstaatskasse Mintheil=
ung zu machen, damit jene die nöthigen Nachträge in den Heberegistern danach
bewirken können, diese aber in den Stand gesetzt wird, die nöthige Kontrole über
die Steuerbeträge der einzelnen Ortschaften führen zu können.

Endlich haben
die Fürsilichen Bezirkssteuer-Einnahmen auch dafür Sorge zu tragen, daß die in
den Häuden der Ortssteuer-Einnehmer beüundlichen Heberegister mit den ihnen
selbst vorliegenden Ausfertigungen derselben sortwährend in Uebereinstimmung er-
halten werden, weshalb sie die Heberegister der Ortssteuer-Einnehmer von Zeit
zu Zeit einzufordern und in deuselben die inzwischen vorgekommenen Veränder=
ungen gehörig nachzutragen haben

Nach diesen Vorschriften haben si#ih alle dabei betheiligte Behörden pünktlich zu
achten.

Gera, am 27. Oktober 1851.

Fürsilich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

———

— —

—

Echlick.

4) Konsistorialverordnung, den Gebrauch bei kirchlichen Proklamatiouen betr.
(Publ. im Amts= und Vererdnungskl. am 1. Nevember 1831.)

Seine Hochfürstliche Durchlaucht der regierende Fürst haben nach elnem uns zuge-
gangenen Ministerialreskripte zu befehlen geruhet, daß unter Wiederaufhebung unserer
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Verordnung vom 23. Juli 1848 der früher in Gera bestandene Gebrauch, wonach die
kirchlichen Proklamationen mit dem Unterschiede von „Jungfrau" und „Herr“ erfolgten,
auch in Gera, sowie in dem ganzen Lande gleichmäßig wieder eingeführt werde, und es
wird solches zur Nachachtung andurch zur öffentlichen Kenntnih gebracht.

Gera, den 16. Oklober 1851.

Furstl. Reuf- Mauisches Konsistorium.. Reichard.

 ——
D. Behr.

5) Verordnung, die Unterbringung der Wahnsinnigen und die dieffallsigen Kompetenzverhält.
isse betr.

(Publ. Iim Amts= und Berordnungskl. om 13. Nevemter 183c0.)

In Ulbereinstimmung mit der neueren Gesehgebung und auf Grund des Ark. 112
der Gemeindcordnung, wonach unter Andern auch die Handhabung der Sicherheitspolizei

den Gemeindelehörden des Landes überwiesen worden ist, haben Se. Durchlaucht der
Jurst anzuordnen gerubt,

daß die Sorge fur Unschãdlichmachung und Unterbringung Wahnsinniger,
welche nach der Vurggräfl. Polizeiordnung von 1551 in einzelnen Theilen
des Landes biaber noch von den mit der Obergerichtsbarkeit beliehenen Justiz-
siellen gehandhabt worden ist, künftig gleichmähig den Gemeinden, als solchen,
und deren gesetzlichen Organen obliegen soll.

Es wird daler in Gemäßleit dieser Höchsten Entschießung die defallsige Bestim=
mung der Burggtäsl. Polizeiordnung hiermit fürs ganze Land außer Kraft gesetzt und
verordnet, daß die Gemeindebehörden alle diejenigen Maßregeln wahrzunehmen und die-
jenigen Schritte zu thun haben, welche zur Versorgung eines Wahnsinnigen und im
Interesse der allgemeinen Sicherheit nothwendig werden, wobei hinsichtlich der Gemein-
revorstände des platten Landes noch besonders bestimmt wird, daß diese im einzelnen
Falle, wo sich Spuren von Geisteskrantheit bei einem ihrer Gemeindeangehörinen zeigen,
dem Landrathe ihres Bezirkes sofortige Anzeige zu erstatten haben, damit durch dessen
Vermitlelung und unter dessen Leitung die nöthigen Vorkehrungen getroffen werden.

Hiernach haben sich alle Behörden, die es angehet, zu achten.
Gerg, am 8. November 1854.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.
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7) Bekauntmachung, die fernerweite Sistirung des Eingangszolles für Getraide ie. betr.
(Putztl. im Amis= und Vererknungstl. am 15. Neremter 1351.)

Nachdem der durch allseitige Vereinbarung unter sämmtlichen Zollvereinsregierungen
gefahte Veschluße:

die Einstellung der Erbebung des Eingangszolles für Getreide und Hülsen-
fruchte, Mehl daraus, und andere Mühlenfabrikate, nämlich: geschrotene und
ausgeschälte Körner, Graupe, Gries und Grütze, gestamrste und geschälte Hirse
noch bis Ende September künftigen Jahres aunzudehnen,

die höchste Genehmigung Serenissimi gefunden hat, so wird dies mit Bezugnahme auf
die Bekanmmachungen vom 22. Oktbr. vor. und 27. Septbr. d. Iö. hiermit zur öffent-
lichen Kenmniß gebracht.

Gera, den 11. Nevember 1854.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

7) Verordnung, die Verpackung von Geldern betr.

(Putl. im Amis= und Vererdnunzsbl. am 20. Norember 1831.)

Da zu unserer Kenntniß gekommen ist, daß bei Zahlungen aus öffentlichen Kassen
oder an dieselben hinsichtlich der Verpackung von Geldern nicht immer mit der
erforderlichen Genauigkeit und Sorgfalt verfahren wird und in neuerer Zeit auch ven
einzelnen Kassenverwalmungen die Vorschriften der unterm 25. März 1837 ergangenen
Verordnung der vormaligen Fürsilichen Landesadministrationhier(Nr.13des Amts=
und Nachrichtöblattes für das Fürstenthum Gera, Jahrgang 1837) hin und wieder außer
Acht gelassen worden sind: so werden hiermit die deofalls bestehenden Vorschristen im
Nachstehenden von Neuem eingeschärft und wird deren sorgfältige Beobachmung allen
Kassenführern in sämmtlichen Landestheilen des Fürstenthums zur Pflicht gemachl:

1) Die an öffentliche Kassen in Münzsorten des geseplichen Kourses zu leistenden
Zahlungen dürfen nur entweder unverpackt oder in fest versiegelten, aus siarkem
Papier bestehenden Packeten oder in Säcken, auf welchen der Betrag, sowie die
Geldsorte ingleichen das Gewicht und der Name des Verpackers, genau und
deutlich angegeben sind, angenommen werden. Packete oder Sicke, welchen die
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vorschrijtmaßige Bezeichnung abgeht, oder welche von Unbekannten herrühren.
müssen vom Zahler geöffnet und es muß der Inhalt dem Kassenbeamten vorge-
zählt werden.

2) Die bei den öffentlichen Kassen ungepackt eingehenden Gelder sind jedesmal so-
gleich zu sortiren und, sorgfältig nachgezählt, in Beutel oder Düten zu verpacken.

3) Gelder von verschiedenen Sorten dürfen hierbei nlemals vermengt werden, und
dürfen die Beutel oder Düten nur runde Summen enthalten.

4) In Beuteln dürfen
Goldstücke nur in Beträgen bis höchstens 5000 Thlr.,
Silbermünzen nur in Beträgen von 100, 200, 300 bis höchsteno

500 Thlr.,
in Düten oder Papierrollen dagegen

Goldstücke nur bis zu 500 Thlr.,
UOröbere Silbermünzen, und zwar:

2/1 Stücke bis zu 100 Thlr.,
1/1 Stücke bis zu 50 Thlr. und
½/= oder ½-Thalerstücke bis zu 5 und 10 Thlr.,

andere Kurrentsilbermünzen aber nicht in Beträgen über 5 Thlr.,
zusammen verpackt werden.

5) Kassenanwelsungen und sonstiges Paplergeld dürfen
in einthälerigen Appoints lu Beträgen bis zu 100 Thlr.,
in fünfthälerigen und größeren Appoints nicht mehr als bis zum

Werthe von 1000 Khlr.
zusammen verpackt werden, und sind die deßfallüigen Packete entweder mit Kreuz-
band oder blos in der Mitte mit einem zusammenhaltenden Papierstreifen zu
umwickeln, und darauf mit der Bezeichnung des Inhalies sowie mit dem Namen
der verpackenden Kassenverwaltung oder Privatperson zu versehen.
Die Beutel müssen von fester Leinwand und doppelt (mit einer f. g. Kappnaht)
Fenäht sein. Bei der Verpackung kommt die Naht nach Innen. Sie werden
am Kropf fest zugebunden, mit Bindfaden kreuzweis durchzogen (durchstochen),
die beiden Enden des Bindfadens werden mehrmals um den Kropf gewickelt,
doppelt geknotet; zugleich wird die Etiguette angebunden und auf der Mückseite
der Lehtern werden beide Enden des Binkfadens mit dem deutlich anszudrücken-
den Kassensiegel angesiegelt. Dann werden die Beutel gewogen, und die Geld-
summe, die Münzsorte, das Gewicht, sowie der Name der Kasse mit dem Namen
des Kassenbeamten auf die Etiguctte deutlich geschrieben.

7) Zu den Düten oder Nollen muß haltbares Papier genummen werden; sie sind

S
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an beiden Enden gut zu versiegeln, zu wiegen und die Geldsumme, Munzsorte,
das Gewicht, sowie der Name der Kasse und des Kassenbeamten sind darauf zu
schreiben.

8) Keine öffentliche Kasse darf künstig Gelder von größern Beträgen ausgeben,
welche nicht vorschriftsmäßig gepackt sind, und weder andere Kassen noch Privat-
personen sind verbunden, ungehörig verpackte Gelder anzunehmen.

Hiernach haben sich sämmtliche Kassenbeamten des Landes und die betheiligten
Privatpersonen zu achten.

Gera, den 23. November 18514.

[Fürstlich NeufePlauisches WMinisterium.von Bretschneid
Schlick.

8) Nachtragsverordnung zu dem unterm 31. Jan- 1854 ergangenen Verbote der Spinn= undustu
(Publ. Im Amts= und2eksben. 13. Dezember 1831.)

Da sich der durch die Verordnung vom 31. Januar d. Is. verbotene Unfug der
Spinn= und Rockensinben auch in einzelnen Städten des Landes bemerkbar gemacht hat,
so wird mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten die gedachte Verorrnung,
ihrem ganzen Inhalte nach auf die Städte ausgedehnet und haben die Behörden alle
dort vorkommenden desfallüigen Ausschreitungen ebenso alzustellen und zu ahnden, wie
es für das platte Land vorgeschrieben ist.

Gera, den 27. Novbr. 1854.

22 Reuß-PlauischesMinisterium.on Bretschneid
Semmel.

9) Bekanntmachung, die —dm b5rq Grenzregulativs gegenüber dem Verwaltungsbezirkeisdirektion in ZwickanR FissnenMir am 20.tanbetr 1182..)
Das in Nr. 141 der Gesetzsammlung veröffentlichte Regulativ für das Verfahren

bei Grenzrevisonen vom 15. Februar 1853 ist neuerdings auch mit der Königlich
Sächsischen Kreisdirektion in Zwickau für deren Verwaltungsbezirk vereinbart
worden: was hiermit zur öffentlichen Kenniniß gebracht wird.

Gera, den 14. Dezbr. 1854.

Firstiich Nauf Mlanisches Ministerium.n Bretschneider.
Semmel.
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Gesetz sammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.
No. 1107.

WirHeinrichderSiebenund Sechzigste von Gottes Gna-
den Jüngerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Aelte-
ster, Grafund Herrvon Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld,

Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.
Nach Errichtung der Hauptistaalskasse und Einführung der Personal= und- Gewerb-

stener, sowic der neuregulirten Grundsteuer sind die Kompetenzbefugnisse der Steuerdirek-
torialbehörden zu Gera, Schleiz und Eberedorf einer Veränderung untenvorfen worden,
und Wir erachten es daher für nothwendig, sie im Nachstebenden den neugcordneten Ver-

hältmissen anzupassen. 1.
Die Steuerdirektorien als solche hören auf, und es werden deren Funktionen

von den Landratheämtern beforgek.

2.

Den Landrathsämtern lieget daher die Ausführung der wegen der Grundsteuer,
wegen der Personal- und Gewerbsteuer, sowie wegen der indirekten Abgaben, —.
insoweit Letere nicht der gemeinschaftlichen General-Inspektion unterliegen, — er-
hangenen Gesepe und Verordnungen ob.

3.

NRücksichtlich der Verpflichtungen der bandrathoämter bei den Grundsteuerange-
legenheiten bleibt die nähere Bestimmung für den Zeimw#unkt vorbehallen, wo die
für dieselben jeht noch besiebende Katasier-Kommissien aufgelöset werden wird.

Ausgegeken am 17. Januar 1855. 5*
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4.

In Beziehung auf die Personal- und Gewerbsieuer dagegen haben die Land-
rathdamter sich allen denjenigen Verhandlungen und Obliegenheiten zu unterziehen,
welche nach den Gesetzen vom 1. Juli 1852 und vom 23. Dezember 1853 sowie
nach der Ausführungoverordnung vom 27. Dezember 1653 für die Kreisräthe vor-
geschrleben sind.

5.
Sie haben daher für die Umlegung der Steuer in der, durch §. 9 des Per-

sonal- und Gewerbsteuergesetzes vorgeschriebenen Meise, insbesondere also für recht-
zeitige Bildung der Ontrevisions-Kommissionen, für Leitung und Beschleunigung
deren Arbeiten, sowie für ordnungsmäßige Aufsiellung und alljährliche Revision der
Ortskataster und deren Ab= und Zugangslisten zu sorgen.

Ihnen lieget demnächst die Beurtheilung und Erledigung der gegen die Be-
schlüsse der Lokalkommissionen eingewendeten Reklamationen im Sinne F. 13 und
14 des Gesetzes, sowie bei eingewendeten Rekursen gegen ihr Verfahren die Be-
richtserstattung an das Ministerium ob.

6.

Insbesondere haben die Landräthe darauf zu sehen, daß nach dem Schlusse
eines jeden Jahres die vorschristsmäßigen Einwohnerverzeichnisse rechtzeitig überge-
geben, die Abschäßungsrevisions-Kommissionen gebildet und die Nevision der Kata-
ster vorgenommen wird, wie solches Alles durch die Ausführungsverordnung vom
27. Dezember 1853 näher vorgeschrieben ist.

7.

Die Landräthe zu Schleiz und Ebersdorf haben insbesondere Krast fortwähren-
den Auftrages des Ministeriums die Steuer= und Kassenverwaltungen ihres Be-
zirkes im Auge zu behalten und jede zu ihrer Kenntniß kommende Unordnung oder
Regelwidrigkeit sofort bel dem Ministeriu m anzuzeigen.

8.

Den Landräthen lieget die Verpflichtung der Unterslener-Einnehmer im Auf-
trage des Ministeriums ob. Sie haben daher jede eintretende Personalveränderung
dem Ministerlum anzuzeigen, auch die Verpflichtung und Einweisung der neu zu
bestellenden Lokal-Cinnehmer vorzunehmen.

9.

Nücksichtlich der Aussicht über die Salzregie und deren Venvaltung bewendet
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es bei den an die Landrathsämter ergangenen speziellen Verordnungen und An-
weisungen, und soviel die Beaussichtigung der Saline Heinrichöhall sowie der dorti-
gen Kontrole betrifft, so verbleibt es bel der bisherigen Einrichtung und hat das
Landrathsamt zu Gera alle dem Steerdirektorium obyelegenen Funktionen aus-
zuüben.

10.

In Beziehung auf die Vraumalzsteuervenwaltung behalten die Landrakhsämter
ebenfalls die Obliegenheiten und Kompetenzbefugnisse, welche den Steuerdirektorlen
durch die für jedes einzelne Fürstenthum besonders ergangenen Gesehe zugewiesen sind.

Urkundlich haben Wir die gegenwärtige Verordnung, nach welcher sich vonallen Be-
theiligten gebührend zu achten ist, Höchsteigenhändig vollzogen und mit Unserm Fürüll-
chen Insiegel bedrucken lassen.

Schloß Osterstein, am 13. Januar 1855.

Heinrich d. LXVII. F. R.
v. Bretschnelder.

—

Nachtrag
zu dem Gesetze, über die Besteuerung des im Inlandeerzeugten Rübenzuckers.

Wir Heinrich der Sieben und Sechzigste von Gottes Gna-
den Jungerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Ael-
tester, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranich-

feld, Gera, Schleiz und Lobenstein2c. 2c.
Auf Grund einer unter den Regierungen des Deutschen Zoll- und Handelsvereins

getroifenen Vereinbarung verordnen Wir nachträglich zu dem Gesehe vom 2. November
1816 die Bestenerung des im Inlande erzeugten Rübenzuckers betr., (Nr. 90 der Ge-
sepsammlung Bd. VI.) mit Vorbehalt der Zustimmung des Landtags Folgendes:



348

J.
Zu K. 1. des Gesetzes vom 2. Novbr. 1846.

Auch die Verarbeitung der Runkelräben zu einer Zucker-Flüsügkeit oder Syrop ist
der hier gedachten Steuer in deren jeweilig bestimmtem Betrage unterworfen.

Zu 8§. 17—21 desselben Gesetzes.

Denjeunigen, welcher es unternimmt, dem Staate die Rübenzucker-Steuer zu entzie-
hen, namentlich, welcher durch Vorkehrungen, die zu einer unrichtigen Feststellung des
Gewichtes der zur Zuckerbereitung bestimmten Rüben zu führen geeignet sind, die Steuer
verkürzt oder zu verkürzen versucht, triftt neben der Verbindlichkeit zur Nachzahlung der
binkerzegenen Steuer, wenn er nicht mit einer härteren Strafe belegt wird, mindestens
die Defrandations-Strafe. Wenn sich in einem solchen Falle der hinterzogene Sleuer-
betragnicht feststellen läßt, tritt eine Geldstrafe von 10 bis 100 Thalern ein.

Es bewendet jedoch auch in dem Falle, wenn die Steuer mittelst Vorkehrungen, die
zu einer unrichtigen Ermittelung des Gewichtes der Rüben führen, verkürzt wird, wie
rücksichtlich der Fälle unter 2 und 3 in dem §. 17, beieiner Orduungsstrafe nach Maas-
gabe der §§. 26 und 27. des Gesehes, dafern der Angeschuldigte nachweist, daß er eine
Defraudatlon nicht habe verüben können oder wollen.

Urkundlich haben Wir das gegenwärtige Geseh Höchsteigenhändig vollzogen und
mit Unserem Landesfürstlichen Insicgel versehen lassen.

Geschehen Schloß Osierstein, am 15. Jannar 1855.

(L. S.) Heinrich d. LXVII. F. R.
v. Bretschneider.
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Gesetzsammlung
fur die

Furstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 175.

WirHeinrich der Sieben undSechzigste von GottesGna—
den Jungerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Aelte-
ster, Grafund Herrvon Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld,

Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2.

Der Mangel sester Grundsäße und bestimmter Normen für das Liquidiren bei den
Verwaltungsbebörden bat sich so fühlbar gemacht, daß Wir für nöthig crachten, demsel-
ben abzuhelsen und in Uebereinstimmung mit dem ersten ordentlichen Landtage Folgen-
des zu verordnen:

8. 1.

In der Regel sind Verwaltungsangelegenheilen, so weit diese das allgemeine Inter-
esse, das Gemeinwobhl des Staals, die Leitung der Kommunalangelegenbeiten betreffen,
kostenfrei zu verbandeln.

Nur wenn die Staaksverwaltung dabei auf Hindernisse, Widerspruch oder Ungehor-
sam eines Einzelnen trifft, kann dieser zu Bezahlung der durchseine Schuld erwachsenen
Koslen angehalten werden.

8. 2.

Dagegen sind für solche Verhandlungen und Verfügungen der Verwallungsbehorden,
welche das Interesse einzelner Parteien, Individuen oder Korporatienen betressen, Kosten
zu liquidiren und von den Betheiligten zu Gunsten der Staatskasse bezüglich zu der Ge-

meindekasse einzuziehen. l

Zu den Gegenständen, welche kostensrei zu behandeln sind, gebren namenklich ouch

Ausgegeben am 7. Jebruar 1855. 5
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die Verfünungen in Kemmunalangelegenbeiten, insoweit sie vermöge des Oberaufsichts=
rechts des Skaates zu Aueführung der Gemeindeordnung von den Landeobehörden aus-
heben. Auch die Gemeindebehörden können für ihre Thätigkeit in Angelegenheiten sol-
cher Art keine Kesten anseßen. Wenn dagegen eine Gemeinde oder deren Vorstände
durch gesenwidriges Verhalten ein Disziplinarverfahren gegen sich hervorrufen sollten, so
sind ihnen die hierdurch verursachten Rosten zuzurechnen.

8. 1.

Die hiernach in Verwaltungsangelegenbeilen erwachsenden Kosten sind nach der un-
ter A. beigefugten Taxordnung zu liguidiren.

Die in derselben enthaltenen Ansähe sinden analog Anwendung auch aufsolche Ber-
handlungen, welche ihrer Natur nach kostenpflichtig, in der Taxordnung aber nicht spe-
ziell erwahnet sind.

S. 5.

Die in der Taxordnung ausgeworfenen Säße beziehen sich selbsiverständlich nur auf
die Gebühren für die Verhandlungen und Niederschriften selbst, indem Rein= und Ab-
schriften außerdem noch nach den in der Taxordnung suh Nr. 38 bestimmten Ansänen
berechuet werden können.

8. 6.

Die in der Verordnung vom 13. Jannar 1819 enthaltene Besiimmung unter 1,
nach welcher bei den Venvaltungsbehörden für Verhandlungen in Abspaltungsangelegen-
beiten und mehrere andere Verfügungen Kosfien nicht angesept werden sollen, wird hier-
mit ausgehoben, und es treten an die Stelle der dort enthaltenen Vorschriften die Grund=
sitze der gegenwärtigen Verordnung, wogegen die unterm 1. Juli 1832 ergangene Ver-
ordnung, die Taxordnung für die von den Ortsvorständen der Landgemeinden
zu liquidirenden Gebühren betreffend, nach wie vor in Kraft bleibt.

Urkundlich unter Unserer böchsteigenhändigen Unterschrift und vorgedrucktem Insiegel.

Gegeben Schloß Osterstein, am 31. Decbr. 1854.

(L. S.) Heinrich d. LXVII. F. R.
v. Bretschneider.
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A.

Taxordnung
für Verwaltungssachen bei den Oberbehörden und bei den

Unterbehörden in den Städten.

52r Ktr. Sxr. Pi.

1 Für das Mräsentat einer eingebenden Eihant . . — 11 —
2 „ eine Megistratur oder Prokokoll, für jede — 6—3RAbbaltung eines Terminsin Innungs- rcbieede, Wege-

Lau- Kuchlichen-Schul= und andern Verwaltugeihenmit Einschluß des Protofolls · 1——-·
bis 3—--

1 bin Dekret, welches in. Form bleßer Signatur ergehet . — 3—
5 ine Nesolution auf erfolgte Anbringen . bis 3—10
6ein Refkript, wenn dasselbe nur eine Berlchtserforderung,

Altenrcksendung vder sonstige einsache Mittheilung oderEroijnung enthalt . — 5—

7 Wenn es eine Enlscheidung in aisgebreheuei Dif-
serenzen oder Irrungen enthält . —10-.

bi 6 1— —

86 .„esolutionen oder Dekrete in dergleichen Angeegerbeten — s5 —
bis — 1n—

 -eeinrn Bericht . . · —6—

115—
10scm-chrulscnan anderm Iwncmltsh annaubrartige 4%

horden . . — H—

bis — 20—
11 fine schriftliche Ladung . · -—6—

isi sie an mehrere gerichtet, von jeder Person noch . 1 —
12 . Publikerionen, von jeder Person, der sie zu machen ist. — 7—

13 ein Anneziun, Batent über auoschliehende Haudelsbe-fu . —-
g bio 200 —

11/, Konzesseonen zu einem Handel oder Gewerbe r 4 — —is —-
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Fortlaufende Nummer
Tolr. Sgr. Vl.

15 Für Volljährigkeitserklärung und das desfallsige Dekret . — —
bis — —

16 Urkunden über Adopiienen oder Ertheilung der Rechteehelicher Geburt . . . . 1—-—

bis 20 — —
12 Mhbolitioggen 11—– —

bis 100— —

186 Bestätigung von mungbartitn, ausälleblih der etwai.den Vorerhandlungen . 1
bio 2—

19 Aufertigung der Urkune bi ; 10 —5 — —

20 Ertheilung des Staatsbürgerrechts an einen Auslander,
mit Einschluß der reskripimichen Anordnung, jedoch mit
Ausnahme eiwaiger Vorverhandlungen —

bis —

21 einen Emigrakiensschein mit si der senfigen 3e-handlungen . · —6
bis — 15—

22% einen Heimathschein (excl. der Gebühren für die nöthi-
gen Vowerhandlungen, welche letztere jedoch die Summevon 15 Sgr. nicht übersteigen dufen) — 6—

23 Generkslegitimmtonen — 11—
21 Legalisation eines von der ünterbehorde ausgestellten Hei-

rathoscheins oder anderer äbulicher Bescheinigungen — 6—

23Erlaubnißschein zu Ausstellung von Auniwerken, zu Kon-zerten, Kunsiübungen und dergl. . —2 6
bis —io

26 ein Zeugnhss · — 5—

bis — 20—

27 Avprobation eined Bautises ·.. . —10—
28-uneAttikiuballokakte. . . i.. —2-—

29% ein Wanderbuch — 10

30% die Misirung eines Wanderbuchs wit Einfälh des Ein- 1n *
trags — —

Anmerkung. Das Visrren der Wanderlücher durch-
reisender Handwerksgesellen erfolgt, wie bisher,
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 *x

— Abtr. LSgr.] M.

Gralis und soll die obige Gebühr nur von sol-
chen, welche im Orte in Arbeit gestanden und
deren Wanderbücher mit einem Arbeitszeugniß zu
versehen sind, erhoben werden.

31 Für ein Gestndezeugnißbuch inel. des Verlages — —
320 ein Zeugniß oder eine Beglaubigung in rasselbe . —1—
33 ceine Paßkarte — 5—

31% einen Paß bei dem Ministrium d ver 2 — 15
35. einen Pah bei den übrigen Behörde . —2 6

bis — f 6
36|. Verkfügungen, durch welche Strafen und Koslen erlassen

oder angebrachte desfallsige Erlahgesuche abgeschlagen wer-
den, sind kosteufrei. Wiederholt aber ein abgewiesener
Supplikant sein Gesuch, so sind für die ab iüligliche esolurion und deren Auoferligung . 10 —

bis — 15—

anzusetzen
37 fur — geines Arztes, Pharmazenten, Chirurgenoder Thierarztes

1) eines Arzees oder Pharmazeuten, der die Selbst-
verwallung einer Apotheke erlangen will:

A. An die Mitglieder der Prüfungs, emmissen:a. die mündliche Prüfung 2—
b. die schriftliche Prüfung 1—
. die praktische Prüfung 1—

d. Bericht und iutachten über das Resuttai 1—
B. An die Behör

a. Leitung *vê dhsss der usung . 1———
b das Prolok . 1—-—

Adnnntondfchcm . .. . —20—

2) elnes hderndnh I. Kossse:
zu a. . 1120—

. b. — 25—

*—— — 25

.4 —2
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B.
zu a. . . . 1———
sb.. . . —25—

H. . —

3) eines Chirurgen II. Klasse:
Für die Prüfung überhaupt an den Physikt 115—Aumerkung. Außer den onppbeuge Otührn sind

bei Prüfung eines Arztes und Pharmazeuten

auch noch die Reisekosien der auswärtigen Php-i zu vergüten.
38Mein= und Wshrsian pro Beden — 5—

Anmerkung. Dabei wird jedoch ichunnt. deß alleRein= und sinsen, die mehr als eine
Seite süllen, auf jeder Süe nirdese 21
Veiten und in jeder Zeile mindestens 12 Sil-
ben, bei gebrochenen Bogen aber zrsnde 8Silben eAUhalten müssen. Von r Vor-
schrist sind nur diejenigen Zeilen wee n
men, welche nur deshalb nicht vollgeschrieben
sind, weil wegen eines neuen Sapes — voer

Ansaßzes bei Rechnungen — eine frische Zeile

anzufangen war. Jede nicht vorschristomäßigvoll geschriebene Seite einer solchen Schrift darfnur für eine halbe, und eine weniger r halb-
beschriebene Seite gar nicht berechnet werden.
Die Ausschrift wird niemals mitgerechnek.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

 Ho. 176.
, 1) Steuerpatent pro 1855.

(Publ. lm Amts= und Vererdnungsbl. am I. Januat 1833.)

WirHeinrich der Sieben und Sechzigste von Gottes Gna-
den Jungerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Aelte-
ster,Grafund Herrvon Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld,

Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Zu Bestreitung des für das Jahr 1855 ctatisirten Aufwandes der Landesverwaltung
baben wir in Uebereinstimmung mit den durch den ersten ordentlichen Landtag aus-
gesprochenen Bewilligungen die nachstehenden Steuern erbeben zu lassen beschlossen:

1. Von der Grumsteuer sieben Pfennige von jeder Stenereinbeit des gesammten
Grundlees im Lande, des kieher steuersrei gewesenen sowohl, als des früber
schon steuerpflichtig gewesenen, in folgenden Terminen:

zwei Pfennige von der Steuereinheit zum 1. Febrnar,
zwei Pfennige von der Steuereinheit zum 1. Mai,
einen Pfennig von der Steuereinheit zum I. August,
einen Pfennig von der Steuereinheit zum I. Okkober,
einen Pfennig zum 1. Dezember,

wobei wegen Entschädigung des zur Grundstener berangezogenen steuersreien Grund-
eigenthumes nach Maasgabe des Gesepes vom 21. März 1850 die Bestimmung
im Wege der Vereinbarung mit dem nächsten Landtage vorbehalten bleikt.

II. An Personal= und Gewerbsieuer in der durch das Gesep vem 1 Juli 1852 und
den Nachtrag vom 27. Dezember 1853 geordneten Maaße

Zehen Termine
zu selgenden Zeiträumen:

Ausgegeben am 28. Februar 1855. 55
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zwei Termine zum 1. Marz,
zwei Termine zum 1. April,
einen Termin zum 1. Juni,
einen Termin zum 1. Juli,
zwei Termine zum 1. September,
zwei Termine zum 1. November.

III. An Kartenstempel
die durch das Patent vom 15. Juli d. J. geordneten Säge.

Unser Ministerium ist mit der Auaführung dieses Steuerausschreibens sowie mit
Anordnung der desfalls erforderlichen Ausführungsmaaßregeln beauftraget, während es
rücksichtlich der in Gemäßheit der Zollverträge zur Erhebung kommenden indirekten Ab-
aben bei den deshalb ergangenen Gesetzen und Verordnungen bewendet.

Urkundlich haben Wir die gegenwärtige Verordnung hböchsteigenhändig vollzogen
und mit Unserm Landesfürsilichen Insicgel bedrucken lassen.

So geschehen Schloß Osterstein, am 30. Dezember 1854.

(L. S.) Heinrich d. 67. F. Reuß.
v. Bretschneider.

2) Bekanntmachung, die Einziehung des K. B. Hauptzollamtes Reichenhall betr.
(Publ. im Amts= und Vererminzkkl. am 3. Jannar 183;.)

Nach einer anher gelangten amtlichen Mittheilung soll das Königlich Bayerische
Hauptzollam tim Innern Reichenhall vom 1. Jannar 1855 an eingezogen und sollen die dem-
selben übertragen gewesenen Funktionen den beiden nächstbesindlichen Hauptzollämtern
Freilassing und Rosenheim zugewiesen werden, und zwar in der Weise, daß die Neben-
zollämter I. Schwarzbach (in Walserberg) Melleck und Schellenberg(in Hangen-
deustein) dem erstgenannten Hauptzollamte und das Nebenzollamt 1. Reit im Winkel
demleptgenannten Hauptzollamte unterstellt werden: was hierdurch zurallgemeinen Kennt-
niß gebracht wird.

Gera, den 27. Dezember 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.
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I) Berordnung, dat Verfahren bei Inhibitionen von Besoldungen betr.
(Dußl. #m Amis- und Vererdnungstl. om 10. Jannar 1853.)

Um vorgekommene Zweifel zu beseitigen und ein inallen Fällen gleichmäßiges Ver-
fahren bei Inbit##tion von Besoldungen öffentlicher Diener und Beamten herzustellen,
wird in Gemäßbeit Höchster Entschließung Serenissimi Cl. und in Uebereinstimmung
mit der in andern Staaten bestehenden Einrichtung hiermit verordnek,

daß jede Inbibition der aus Staats= Kameral= oder Militairkassen zu zahlenden
Beseldungen und Lohnbezüten öffentlicher Diener und Beamten von Seiten der
Gerichtahehörden lediglich durch das Mittel der, der betressenden Kassenverwaltung
vorgeseptlen Dienübehörde, welche deshalb von Seiten des Gerichts zu regquiri-
ren resp. berichtlich zu ersuchen ist, zu erfolgen unddie Gerichtsbehörden sich je-
Ver unminelbaren Verfügung an die Kassenverwaltungen zu entbalten haben.

Hiernach haben sich die Gerichtsbehörden sowie die betreffenden Kassenvenvaltungen
zu achten.

Gera, am 28. Dezbr. 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

4) Verbot gehen Ausführung von Pferden über die Grenzen des Jollvereins.
(Publ. im Amts- und Verennunzetl am 3. Jannar 1853.)

Nach dem Vorgange anderer Jollvereinsstaaten wird die Ausführung von Pferden
über die Grenzen des Zellvereins nach Ländern, welche nicht zum deutschen Joll= und
Handelovereine gebören, auch für das hiesige Fürstenthum auf Grund F 3 des Zollge-
sedes vem 1. Mai 1838 und bei Vermeidung der in dem Gesehze wegen Uebertretung
und Bestrafung der Zollvergehen von demselben Tage festgesetzten Strafen für jett und
bis auf Weikeres hiermit verboten, und werden. daber diediesseitigen Staatsangehörigen
vor Schaden und Nachtheil, welcher sie bei Uebertretung dieses Verbots trefsen würde,
gewarnt.

Gera, den 30. Dezember 1851.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

—— 55“
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5) Bekannimachung, die Zulassunz, uen Gewerbe, und Oande ltreib enden im K. K. Oesterr.litärgrenzgebicte betr.(WPubl. Im 8 Mrertnungstl. om 17. Januer 183..)

Nach einer anher gelangten Mittbeilung hat die K. K. Oestreichische Staatsregierung
in weiterer Ausführung des Art. 18 des Handels= und Zollvertrages vom 19. Februar
1853 (Nr. 153 der Geseysammlung) die wegen gegenseitiger Zulassung der Handel= und
Gewerbetreibenden getroffenen Anordnungen neuerdings auch auf die dortigen Milltär-
grenzgebiete ausgedehnt,—jedoch in Berücksichtigung der eigenthümlichen Verfassung
der Oesterreichischen Militärgrenze und weil dort auch diejenigenOesterreichischen Staats-
angebörigen, welche nicht Bewohner des Militärgrenzbezirkes sind, Beschränkungen unter-
liegen, die auf die Bewohner dieses Gebietes keine Anwendung sinden, mit der Maßgabe,
daß für diesen Landestheil die Gleichstellung der Angehörigen der Zollvereinsstaaten mit
den Oesterreichischen Unterthauen nur auf eine Gleichstellung mit denjenigen Unterthanen
des Oesterreichischen Kaisersiaates zu beziehen ist, welche nicht der Militärgrenze angehören.

Wir bringen Solches mit Bezugnahme auf unsere Bekanntmachung vom 30. März
1854 (Nr. 14 des Amts= und Verordnungsblattes und Nr. 165 suh 2 der Geset-
sammlung) hiermit zur öffentlichen Kenntniß, und bemerken dabei, daß die Ausstellung
der nach dieser Bekanntmachung für den Gewerbebetrieb erforderlichen Legitimationen für
das Militärgrenzgebict den Grenz-Regiments-(Bataillons-) Kommandos und beziehungs-
weise den Magistraten und den Militär. Kommunitäten zustehet, sowie daß alle deßfallsigen
Fragen und Beschwerden in diesem Gebiete vor den dasselbe venwaltenden Militär-
behörden im vorgeschriebenen Instanzenzuge verhandelt werden.

Gera, am 8. Jannar 1855.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

6) Vekannimachung, die Ainn des Grenzregulativs ze a dem VerwaltungsbezirkederK.Preuß. Regierung zu Erfurt(Publ. im Amts= und Verordnuugsbl. am 21. rrbeir #

Das in Nr. 141 der Gesetzsammlung veröffentlichte Regulativ über das Verkahren
bei Grenzrevisionen vom 15. Februar 1853 ist neuerdings auch mit der Königl. Preuhi-
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schen Reglerung in Erfurt für deren Verwaltungsbezirk vereinbart worden: was hiermit
zur offentlichen Kennimiß gebracht wird.

Gera, den 16. Jannar 1855.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

7) Nachtragsverordnung, die Flurbegehungen und Berichte der Feldgeschworenen betr.
(Pukl. im Amts- und Berornungsbl. am J1. Januar 1837.)

Nachdem sich durch die seit Erlaß der Verordnung vem 29. März 1851 (Nr. 110
der Gesetzsammlung) gemachten Erfahrungen als zulässig berausgesiellt hat, nunmehr hin-
sichtlich der den Feldgeschworenen obliegenden regelmäßigen Begehungen ihrer Ortsfluren
und deßfallsigen Berichtserstattungen ein einfacheres Verfahren, als die mit obengedachter
Verordnung publizirte Instruftion sul, II. vorschreibt, eintreten zu lassen, so wird mit
höchster Genehmigung Sr. Durchlaucht des Fürsten hiermit verordnet,

daß die Feldgeschworenen der einzelnen Ortschaften künftighin nur einmal im
Jahre und zwar mit Beginndes Frühjabrs und srätesiens im Monat April
ihre Ortsfluren zu begeben, und die Berichte über den deßfallsigen Befund
längstens bis zum 1. August jeden Jabres, jedoch nicht wie bitzher an die
Ortsgerichtsbehörde, sondern unmittelbar an die Fürstliche Generalka-
tasterkommission oder an die sräter an deren Stelle tretende Behörde,
schriftlich zu erstatten haben, wogegen cs bei der für den Fall etwaiger Unter-
lassung oder Saumseligkeit angedroheten Ordnungsstrafe von 1 Thlr. zum Be-
sten der betressenden Gemeindekasse bewendet.

Hiernach haben sich Alle, die es angehet, gebührend zu achten.

Gera, den 27. Jannar 1855.

Fürstlich Reuß-Plauische Regierung.
von Bretschneider.

Schlick.
———
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8) Gesetz, die Herabseßzung des Eingangszolles für Talg betr.
(Pukl. im Amts= und Oerertnungetl. am 7. Feb#nar 1833.)

WirHeinrich der Sieben und Sechzigste von Gottes Gna-
den Jüngerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Ael-
tester, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranich-

feld, Gera, Schleiz und Lobenstein2c. 2c.
verordnen hierdurch mit Vorkebalt nachträglicher Jutimmung des Landtags in Gemäst-
beit einer unter den Regierungen der zum Zollvereine gehörenden Staaten deohalb ne-
troffenen Vereinbarung zu Pos. 36. Abth. II. des bis auf Weiteres in Kraft besindli-
chen Jolltarifs (Verordnung vem 8. Novbr. 1818 Amts= und Nachrichtsblatt Nr. 47)
wie folg3t: «

Der Eingangszoll für Talg (eingeschmolzenes Thierfett) wird unter Belassung
des Zollsaßes von 3 Thlru. vom Zentner für Stearin (einschließlich Stearin-
säure), — vom 1. April d. Is. an bis auf Weiteres auf 2 Thaler für den
Zentner berabgesetzt.

Urkundlich laben Wir dieies Geesetz höchsteigenhändig vollzegen und mit Unserm
Landesfürstlichen Inslegel verseben lassen.

Gegeben Schloß Osterstein, am 3. Februar 1855.

(I. S.) Heinrich LXVII. F. K.
v. Bretschneider.

0)Gesez, den bei der Verarbeitung von Rüben und von Röbensyrop (Melass.) zu
Vranntwein zu zahlenden Steuersaß betr.

(Publ. im Amts-- und Verernungel. am 21. Februar 1835.)

Wir Heinrich der Sieben und Sechzigste,vonGottesGnaden
Jüngerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Acltester,
Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld,

Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.
verordnen auf Grund des Vorbehaltes in §&amp;. 4 des Gesetes über die Besieuerung der
Brannireinfabrikation vom 15. Dezember 1833 in Folge der nach unserer Verordnung
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vom 28. Juni v. J. (Nr. 166 der Gesetzsammlung) angeordneten Erhöhung des Maisch-=
steuersaßes und in Gemäßheit einer mit den übrigen hierbei betheiligten Slaaléregierungen
deshalb getroffenen Vereinbarung mit Vorbehalt nachträglicher Zustimmung des Land-
tages, daß, wenn Rüben oder Rübensprop (Melasse) zur Branntwein-Bereitung verwendet
werden, hierauf an Vranntweinsteuer, und zwar

31. Juli 1855 inclusive
Zwei Silbergreschen Sechs Pfennige für je 20 Quart Maischraum

und
vom 1. August 1855 an

Drei Silbergroschen für 20 Quart Maischraum
erhoben werden soll.

Die Verwendung von Rüben und Rübensyrop zur Branntwein-Vereitung ist stets
in geseplicher Weise anzumelden und auch bei der Verarbeitung dieser Skoffe, allein oder
in Verbindung mit anderem Material, auf Branntwein den Vorschriften des oben er-
wähnten Gesetzes und der O#nung dazu, Folge zu geben.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenbändigen Unterschrift und beigedrucktem Ins egel.
Gegeben Schleß Osterstein, am 12. Februar 1655.

(. S.) Heinrich LXVII. F. R.
v. Bretschneider.

10) Bekanntmachung, die Mbjirtchungttesegnis, der K. S. Nebenzollämter Neugerödorf underobach betr.
(Dutl. Im Anus= und tonn am 21. Febtuar 1835.)

Nach einer anher gelangten amtlichen Mittheilung ist den Königlich Sächsischen Re-
benzollämtern 1. in Neugerodorf und Ebersbach, Hauptamtobezirks Zinau, im In-
feresse der Verkebroverhälmisse auch die Ermächtigung zum vollständigen gegenseitigenBe-
gleitscheinwechsel mit den. Röniglich Baycrischen und Grohherzoglich Badischen dieofalls
befugten Zollstellen ertheilt worden: was biermit zur öfsentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gera, den 12. Febrnar 1855.

Furstlich Reuß- Mlauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.
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11) Nachtrags= und Erläuterungsverordnung zur Heimathskonvention vom 15. Juli 1851.

Zur Erläuterung und Vervollständlgung des von mehreren deulschen Regierungen
wegen Uebernahme der Auszuweisenden abgeschlossenen Vertrages 1l.. Gotha vom 15.
Juli 1851— (Nr. 114 der Gesetzsammlung) — haben im Laufe des vergangenen Jah-
res Verhandlungen Statt gefunden, und es sind hierbel folgende Beschlüsse gefaßt wor-
den, welche im Anschlusse an die Bekanntmachung vom 2. März 1853 (Nr. 142 der
Gesetsammlung) im Nachstehenden zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

1) Zu §. 1 und §. 2 des Vertrages.
Wenn Gebietstheile von dem einen der Vereinsstaaten an den andern abgetreten

worden sind, so wird der abgetretene Theil in Beziehung auf alle, eine Uebernahmepflicht
begründeten Thatsachen und Verhältnisse so angesehen, als ob derselbe dem Staate, an
welchen er abgetreten worden, immer angehört habe.

2) Zu §. 4.
Zur Beseitigung der bei Auslegung des §. 4 des Vertrages angeregten Zweifel

wird bestimmt:
2. kaß, wenn es sich um die Uebernabme von Kindern nach zurückgelegtem 21.

Jahre handelt, die Uebernahmepflicht nicht nach §. 4, sondern nach den Vorschrif-
ten der §§. 1, 2 und 6 zu beurtbeilen sei;

b. daß, wenn in Beziehung auf Kinder unter 21 Jahren die Uebernahmepflicht
durch Anerkenntniß oder schiedsrichterlichen Ausspruch (F. 13) festgestellt worden
ist, die Feüstellung auch dann maßgebend bleibe, wenn das betreffende Indivi-
duum nach zurückgelegtem 21. Jahre, für sich betrachtet, von dem übernehmenden
Staate auf Grund des §. 2 oder des 8. 1 b. in einen andern Staat zurückge-
wirsen werden könnte, wogegen

c. jene Feüstellung dann außer Wirksamkeit tritt, wenn der übernebmende Staat
die Aufnahme in einen andern Staat auf Grund des §. 1 a. zu fordern bercch-
liget ist, endlich «

d. daß die Vorschrift des §. 4 auf solche Fälle überhaupt nicht zu beziehen sei, in
welchen Kinder vor zutückgesegtem 21. Lelensjahre für sich die Unterlbanschaft
in einem Staate envorben haben.

3) Zu §. 6.
Es wird allseitig anerkannt, daß Personen, welche in Gemähheit des §. 6beibehal-

ten werden müssen, nicht nur nicht ausgewiesen, sondern auch nicht durch sonstiges Ver-
fahren einem andern Vereinsstaate zugeschoben werden dürfen.
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4) Zu §. 8.
Wenn die Uebernahme eines Ausgewiesenen Behufs des Durch-Transportes auf

Grund des §. 8 unter b gefordert wird, so hat die ausweisende Behörde durch Beibring=
ung einer Ausnahmezusicherung der Behörde des zur Uebernahme verpflichteten Staates
oder durch eine der in dem §. 8 unter n gedachten Legitimationen den Nachweis zu füh-
ren, daß der Transportat dem hinterliegenden Staate wirklich angehöre.

In Ermangelung dieses Nachweises kann die Annahme und der Durch-Transport
der Ausgewiesenen verweigert werden.

5) Zu §F. 8.
Ist der Paß — Wanderbuch — auf einen bestimmten Zeitraum nicht ausgestellt, so

isi derselbe in Bezug auf die Vorschrift unter lit. a als fortdauernd gültig anzusehen.

6) Zu §F. 8 und § 11.
Auf Transporte von Personen aus einem Verelnsstaate in einen zu den kontrahi-

renden Staaten nicht gehörigen Staat findet die Vorschrist der §§. 8 und 11 ebense-
wenig Anwendung, als auf solche Personen, welche ein Vereinsstaat aus einem Theile
seines Gebietes in einen andern durch das Gebiet eines Vereinsstaates transporkiren läßt.

7) Zu K. 10.
Es wird für zweckmäßig erachtet, daß

. in denjenigen Fällen, in welchen von einer Polizei-Behörde gegen die Vorschrift
des §. 10 versloßen wedden, wonach Ausgewiesene nur dann, wenn keine Ge-
fabr zu besorgen ist, mittelst beschränkten Reisevasses nach dem Bestimmungsort
kirigirt werden dürfen, der jener Behörde vorgesetzten Instanz zur Rüge Mit-
tbeilung gemacht, ingleichen

. in allen Fällen der Ausweisung mittelst beschränkten Passes die Behörde des Be-
siimmungsortes durch die ausweisende Behörde von der Zuweisung benachrichti-
get werde.

8) Zu §. 12.
Die Berufung auf schiedsrichterliche Entscheidung ist nicht nur bei Streitigkeiten

über die Verpflichtung zur Uebernahme eines Auszuweisenden, sondern bei allen zwischen
den einzelnen Vereinsstaaten entstandenen Differenzen über die aus dem Vertrage ent,
springenden Rechte und Verbindlichkeiten zulässig.

« 13.

Zur Beseitigung der gegen die Auslegung des §. 13 mehrfach erhobenen Zweifel
wird in Uebereinstimmung mit den bereits ergangenen schiedsrichterlichen Aussprüchen
allseitig anerkannt, daß unter den Worten „Fälle zweifelhafter Uebernahmeverbindlichreit

nichts weiter als Fälle bestrittener Uebernahmeverbindlichkeit zu verstehen feien.
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10) Zu 8. 13 und 8. 15.
Für die sich dem Vertrage nachträglich anschlleßenden Staaten tritt an die Sielle

des in dem §. 13 bezeichneten Tages der in der Beltrittoerklärung bezeichnete Termin
mit den in dem §. 13 angeführten rechtlichen Wirkungen.

11) Auf Auslieferungen, welche zufolge Antrags oder vertragsmäßiger Verpflichtung
bewirkt werden, sinden die Bestimmungen dieses Vertrages keine Anwendung.

12) Nach der Bestimmung des §. 1 des Schluß-Protokolles vom 15. Juli 1851
und nach §. 2 der höchsten Verordnung vom 20. Mal 1852 (Nr. 121 sub 2 der Ge-
sehsammlung) sollen Angebörige der Vereinsstaaten nur gegen Beibringung eines Ken-
senses der Heimathsbehörde getraut weiden. Da nun von den Preußischen Unteithanen,
welche sich im Ausland verheirathen wollen, kelne Ehe-Konsense, sondern nur Atteste des
Inhalts beigebracht werden:

daß nach der Preußischen Gesetzgebung Prcußische Unterthanen zur Abschließ-
ung einer Ehe im Auslande der obrlgkeitlichen Genehmigung nicht bedürfen,
und daß daher in soweit der Verehelichung des Inhabers ein gesepliches Be-
denken nicht entgegen stehe,

so wird von den Preußischen Kommissaren, dem ausgesprochenen Wunsche zufolge die Er-
klärung abgegeben,

daß eigentliche Trauungs-Konsense von Preußischen Behörden nicht ertheilt wer-
den können, weil die Preußischen Gesehe derastige Konsense nicht vorgeschrieben.
haben, daß aber jene Auteste bezüglich der Anerkennung der GültigkeitderEbe
und der vertragsmäßigen Verpflichtung zur Aufnahme der Ebefrau und der in
der Ehe erzeugten Kinder dieselbe Wirkung äußern, als wenn sie dic aus-
drückliche Erlaubniß zur Eingehung der Ehe enthielten.

Hiernach werden die Prenßischen Ateste des gedachten Inhalts allseitig als genügend
crachtet, um auf dem Grunde derselben in den andern Vereinsslaaten die Eingehung der
Ehe gescheben zu lassen.

13) Jede der kontrahirenden Regierungen verpflichtet sich, nsoweil es noch nichtge-
schehen, den übrigen Regierungen diejenigen Anordnungen mitzutheilen, welche ihrerseiks
in Gemäßbeit der Bestimmung in Nr. 1 des Schluß-Protokolles vom 15. Juli 1851
getroffen worden sind.

Nachdem diese Beschlüsse die Genehmigung sämmtlicher betheillgten Staatsregierun-
gen erhalten haben, so wird solches zur Nachachtung bekannt gemacht und zugleich weiter
zolgendes verordnet:

a) Da es im Znecke des Vertrages liegt und dem Interesse der durch denselben ver-
bundenen Staaten entspricht, die Zahl der Heimathlosen so viel als möglich zu
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vermindern, insbesondere aber dem Uebergange von Staatsangehbrigen in den
Zustand der Heimathlosigkeit vorzubeugen, so ist die Erlaubniß zur Auswander-
ung in einen anderen deutschen Staat nicht eher zu ertheilen, als bis die Auf-
nahme in dem lehtern zugesichert ist, auf der andern Seite aber von der erfolg-
ten Aufnahme eines Angehörigen der übrigen Vereinsstaaten in den diesseillgen
Unterthanenverband die betreffende Behörde des heimathlichen Staates in Kennt-
niß zu sehen. 4

Ueber die in den diesseitigen Landen Stalt findende Geburt, Trauung, sowie
über das Ableben von Personen, welche Unterthauen eines andern der zum Ver-
eine gehörigen Staaten sind, haben die diesseitigen Gemeindebehörden,inderenBe-
zirke das Ereigniß erfolgt, den betreffenden Heimathobehörden der Betheiligten
offizielle Nachricht zu ertheilen.

 Nach §. 8 des Vertrages darf zwar auch ohne vorherige Zustimmung der
Behörde des zur Uebernahme verpflichteten Staates diesem ein aus dem andern

Staate ausgewiesenes Individuum dann zugeführt werden, wenn der Rückkehrende
im Besiye eines von der Behörde seines Wohnortes autgestellten Passes (Wan-
derbuchs, Paßkarte), seit dessen Ablauf noch nicht ein Jahr verstrichen ist, sich be-
sindet. Diese Berechtigung ist jedoch nicht auf den Fall auszudehnen, daß über
die ersfolgende Annahme vder Nichtannahme einer Person eine Anfrage an die
betreffende Vehörde ge#ellt und die Annahme verweigert worden ist. In einem
solchen Falle muß vielmehr die ausdrückliche Zustimmung in die Uebernahme
auf dem ordnungsmäßigen Wege ausgewirkt werden.

Die in dem §. 11 des Vertrages ausgesprochene Verpflichtung des eine Person
ausweisenden Slaates zu Erstattung der einem dritten Staate durch den Durch-
Transport enkstehenden hälftigen und im Falle eines Rücktransports der erwach.
senden sämmtlichen Kosten ist nur von baaren Verlägen zu versiehen und
sind lehtere stets nach den für das Inland geltenden Normen zu berechnen.
Was bie in der Bekanntmachung vom 2. März 1853 (Nr. 142 der Gesepsamm-
lung) veröffentlichteForm der Heim athscheine für dermalige Unterthanen
betrifst, so ist es als der dießfallsigen Vereinbarung unter den beteiligten Regie-
rungen widersprechend nicht anzusehen, wenn besondere Helmathscheine auch für
die Chefrau und ehelichen Kinder ausgesiellt oder verlangt werden.
Zu Heimathscheinen für solche Personen, welche zwar im Unterkhanen-Verbande
eines der Wereinsstaaten sich nicht mehr befinden, wohl aber früher Unterthanen
waren und dehbalb nach 8. 1, b des Vertrages nach Besinden übernommen
werden müssen, ist selgendes Formular vereinbart worden:

« äc.
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Von der unterzeichneten (Negierung t.), wird den . (Ma-
me, Stand und Wohnort), geboren zu (Ort der Geburt) und .
Jahrcalt,zumsweckcdesAufmtbaltesmdcn.,·.Staaten be-
scheinigt, daß derselbe die Eigenschaft eines Unterthans des ..

(NamedcsStc-ath)besessen hat und daß auf denselben dieBesiu--
mungen des §. 1, b des Vertrages d. A. Gotha vom 15. Juli 1851 An-
wendung finden. "

....dcn...(Namedechhökde.)
Dagegen soll für Personen, welche, ohne im Unterthanen-Verbande eines der be-

theiligten Staaten zu stehen oder gestanden zu haben, auf dem Grunde des §. 2 des
Vertrages übernommen werden müssen, das nachstehende Formular zur Anwendung
kommen:

Die unterzeichnete (Regierung 2c.) bescheiniget hierdurch, daß der N. J.
(Name, Stand) welcher in F. geboren und .. Jahre alt isi, nach den Be-
stimmungen des Vertrages wegen gegenseitiger Verpflichtung zur Uebernahme
der Auozuweisenden d. d. Gotha den 15. Juli 1851, obwohl er nicht dies-
seitiger Unterthan (Bürger der freien Stadt ... ) ist, dennoch (Fürstlich
Reußischer Seits) beibehalten, beziehungsweise übernommen werden muß.

Damit demselben der Aufenthalt in den anderen, bei diesem Vertrage be-
theiligten Staaten bewilligt werde, verpflichtet sich die unterzeichnete (Regier-
ung 2c.) aus diesem Aufenthalte, auch wenn er fünf Jahre fortgesetzt werden
sollte, eine Uebernahmepfslicht nicht herzuleiten, diesen Aufenthalt vielmehr wäh-
rend eines fünffährigen Zeitraumes,vom Tage der Ausstellung dieses Schei-
nes an gerechnet eben so anzusehen, als ob derselbe auf (Fürstlich Reußl-
schem 2c.) Gebiete Statt gesunden hätte.

Auf den Fall der Verheirathung des Inhabers im Auslande ist dieser
Uebernahmeschein nicht zu beziehen.

den (Name der Behörde.)
Die diesseitigen Behörden haben daher hierauf zu achten und begebenden Falls nur

dem entsprechende Bescheinigungen fremder Behörden anzunehmen.
6. In dem Herzogthume Sachsen-Altenburg sind zu Ausstellung von Unterthans-

und Uebernahme-Beschelnigungen, statt der in der Bekanntmachung vom 31. Oktober
1852 (Nr. 136 sub 2 der Gesehsammlung) genannten Behörden dermalen

die Herzogliche Landesregierung zu Altenburg,
die Herzoglichen Gerichtsämter zu Altenburg L. und II., zu Schmölln, Lucka,

Ronneburg, Eisenberg, Roda, Kahla,
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die Stadnäthe zu Altenburg, Schmölln, Lucka, Ronneburg, Eisenberg, Noda,
Kahla und Orlamünda

zuständig, jedoch mit der Beschränkung, daß zu den von den erwählten Aemtern und
Stadträthen ausgesertigten Vescheinigungen dle Beglaubigung der Herzoglichen Landes-

regierung hinzutreten muß.

b. Endlich ist neuerdings auch das Großherzogthum LuxemburgdemGothaer
Vertrage vom 15. Juli beigetreten, so daß gegenwärtig folgende Staaten dem bestehen-
den Heimaths-Konventions-Verbaude angehören:

das Königreich Preuhen,

- Sachsen-Altenburg,
- Sachsen-Koburg-Gotha,
 - Sachsen-Melningen-Hildburghausen,

die Herzogthümer Anhalt-Dessau und Anhalt-Köthen,
das Herzogthum Anhalt-Vernburg,
. Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt,

- Bayern,
- - Sachsen,

Hannover,
 Wurtemberg,

 Aurfurstenthum Hessen,
 Großherzogthum Baden,
" - Hessen,

Oldenburg,
Weimar,

- Meklenburg-Schwerin,

- Meklenburg-Strelip,
- - Luxemburg,

"n berzobthum Braunschweig,- assau,

Schwarzburg-Sondershausen,
- - Neuß--Greiz,

. . Waldeck,

Schaumburg-Lippe,
- - Lippe-Detmold,

Landgrafenthum Hessen-Homburg,
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die freie Stadt Frankfurt,
 „ Hanmburg und
-- Bremen.

Gera, den 14. Februar 1855.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

12) Verordnung, die Kompetenzverhältnisse bei Ueberwachung des Impfwesens betr.
(Pukl. Im Aml# und Vererdnungstl. om I4. Februar 1878.)

In Folge der bestehenden Gemeindeverfassung und mit der veränderten Organisation
der untern Justizbehörden im Lande hat sich auch die Nothwendigkeit ergeben, hinsicht-
lich der Ueberwachung des Impfwesens und der desfallügen Kompetenzverhältnisse
anderweite entsprechende Bestimmung zu treffen, und wird deshalb mit höchsier Geneh-
migung Sr. Durchlaucht des Fürsten hiermit verorduet,

dah die Impfangelegenheiten,soweitsieineinzelnenLandestheilenbisbernoch
den Fürsilichen Iustizämtern oder den Ortsgerichtsbebörden obgelegen haben,
künftighin gleichmäßig in den Ortschaften des platten Landes von den
Fürstlichen Landrathsämtern, in den Städten dagegen von den Ge-
meinde vorständen bezüglich Stadträthen zu ressorkiren haben.

Demgemäß erhalien die Fünstlichen Landralhsämter und die Stadtgemeindevorstände
biermit Anweisung, sich künftig innerhalb lbres Ortobereichs allen denjenigen Geschäften
zu unterziehen, welche bebufs vorschriftsmäßiger Handhabung gehöriger Kontrole über das
Impfwesen nothwendig werden, und werden dieselben dabei auf die für die einzelnen Lau-
destheile besehenden Spezialgesetze, bei denen es bis auf Weiteres auch fernerhin zu be-
wenden hat, verwiesen, wogegen die bisber mit dem Impfwesen betraut gewesenenJustiz-
behoden die vor ihnen ergangenen einschlagenden Akten an die nunmehr kompetenten
Ssellen abzugeben haben. 6

Gera, am 10. Februar 1855.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.
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15 Bekanntmachung, den Handelsverkehr mit dem Käönigreiche Belgien betr.

Auf dem Grunde eines zwischen den Regierungen des Deutschen Zoll= und Han-
delsvereins, mit Ausnahme von Hannover, und dem Königreiche Belgien abgeschlossenen
Uebereinkommens ktreten hinsichtlich der Zulassung und Besteuerung derbeiderseitigen Han-
delsreisenden vom 1. Januar 1855 an bis auf Weiteres die nachstehenden Bestim-
mungen in Wirksamkeit:

1) Fabrikanten und Kaufleute sowie deren Handelsreisende aus einem der kontrahi-
renden Zollvereinsstaaten, welche in ihrem Heimathlande in einer dieser Eigenschaften
die Gewerbesieuer bezahlt oder bei der kompetenten Behörde zu diesem Zwecke ihre An-
meldung abgegeben haben, können:

a. für die Bedürfnisse ihres Gewerbszweiges Ankäufe in Belgien machen und
b. bMaselbst, mit oder ohne Waarenmuster, Bestellungen suchen, ohne jedoch Waaren

mit sich führen zu dürfen.
Die gleichen Rechte sollen Velgischen Fabrikanten, Kaufleuten und deren Handels-

reisenden in den betheiligten Staaten des Zollvereins zu Theil werden.
2) Zum Beweise, daß das Recht, den einen oder den anderen der vorgedachten Ge-

werbszweige zu ketreiben, erworben sei, soll bezüglich der Unterthauen der Staaten des
Zollvereins die Vorzeigung eines für das laufende Jahr gültigen Legitimationsscheines,
nach dem anliegenden Muster unter A. (für Fabrikanten und Kausleute) und unter P.
(ür Handelsreisende) sowie

bezüglich der Belgischen Unterthanen: die Vorzeigung eines für das laufende
Jahr gültigen Patent-Zertisikats nach dem beiliegenden Muster unter Ziffer I. angese-
hen werden.

3) Die vorstehend unter Zisser 2. gedachten Urkunden werden die Personen-Be-
schreibung und die Namensunterschrist des Inhubers enthalten und mit dem Stenwel
oder Siegel derjenigen kompetenten Behörde, welche sie ausgefertigt hat, versehen werden.

4) Gegen Vorzeigung einer in vorgedachter Form ausgestellten Urkunee für das
laufende Jahr, soll den Unterthanen des einen Staats, welche dasellst eins oder mehre
der unter Zisser 1. Absatz a erwähnten Gewerbe ausüben und welche im andern Staate
die unter a und b daselbst angedenteten Handelsgeschäfte betreiben wollen, hier, nachdem
lihre Identität anerkannt sein wird, von der kompetenten Behörde, und zwar im diessei-
tigen Fürstenthume ein Gewerbeschein nach dem weiter beigedruckten Muster C und in
Belgien ein Patent nach dem Muster Nr. II ausgesertigt werden.

Die Belgischen Unterthanen, welche die fraglichen Gewerbe ausüben, sind verpflich-
tet, in jedem der Staaten des Zollvereins, welchen sie ihrer Geschäfte wegen bereisen
werden, elnen besonderen Gewerbeschein nach dem Muster C zu lösen; sie werden dieser-
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halb jedoch anderen Formllchkeiten nicht unterworfen werden, als solchen, die gegenwar-
tig den Untertbanen des Jollvereins auferlegt sind, wenn sie in dessen verschiedenen
Staaten ihrer Geschäfte wegen umherreisen.

5) Es wird erboben für den unter Zisser 4 erwähnten Gewerbeschein (Patent) und
zwar:

in jedem der gedachten Staaten des Zollvereins eine Abgabe von böchstens
Fünf Thalern Zehn Silbergroschen jährlich einschließlich der Steu-
erzuschläge,

in Belgien eine Abgabe von höchsiens 20 Franks jäbrlich einschließlich der
Steuerzuschläge.

Es versteht sich jedoch, daß in dem Falle, wo in dem einen oder dem andern der
Ledachten Zollvereinssiaaten die für die Belgischen Unterthanen bestehende gesepliche Ge-
werbe-(Patent) Steuer niedriger als Fünf Thaler Zehn Silbergroschen ist, diese Steuer
nicht erhöht werden darf.

6) Die Inhaber eines nach Jiffer 4 ausgefertigten Gewerbescheines (Patents) sind
gehalten, denselben vorzuzeigen, so oft sie dazu von den kompctenten Behörden oder Be-
amten werden aufgefordert werden.

Diese Bestimmungen werden im Verfolg der Bekanntmachung vom 10. Jannar
1854 (Nr. 163 sub 2 der Gesetzslg.) mit dem weitern Bemerken zur öfsfentlichen Kennt-
niß gebracht,

daß von der Begünstigung diejenigen Handelsreisenden des Königsreichs Bel.
gien ausgeschlossen sind, welche Kommtssionen oder Bestellungen für Rechnung
von Handelshäusern eines drilten Landes aussuchen.

Gera, am 15. Februar 1855.

Fürstlich Reuß-Mauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.
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Nr. 1.

Province 4 Royaume de Deigique

Commone de

Certifleat de patente
Valable pour Pannéde mil hust cent

Le HUecevcur des Contribulions Airecles, eic. au burcauddde ceeriite,

que le Sicu W.. ge#mcuranlH . ésl imposé sous le Ne.

au rüle, des palenles de le commune . ouasait sa déclaration de

patentes,()ausr Uns de Honvoir Cercer pendant l’#année courante, in prolession de

En son Propre nom, I1l| ou sous la raison sociale 15ee

Le présent cerlilicat, a 61é delivré au dit Sicrrt W. poour oblenir la patento

necesspire, dans les Elsts du Zollrerein, en suile, des mesures arrelées de commun accord au

prolocole du 2 Jonvier 1855.

Fuit à le 18

Geeau) Le Heceveur.
Signolement ct signature

du patenté.

–

1. Dillexz, selon le ca#, Paue de deus fo##mules.
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Nr. II.
Province 4 Horoume de Beigiuno,

Comununc, 4 (armoiries.)

Patente valahle pour I’annde mil kuft cent.. 146réc en suite des mesures arralées

de commun accord au Drolocole du 2 Janvier 1135.

L'Administralion communnle 44...nmm#9u Tade legitimolion produik har lo

Sr V. .. demeurant . . .. lequel luiaé616 delirré par L’aulorilé ——————i-*-e

(Elat du Zollverein) le. .. . .. dernier

conslalant que le d# Sicur W. .est patemé comme cxercant ha prolession de

Vu en ouire le récépissé délivrò en date du. .. .. .. Nr. ... . . . par le lieceveur

du bureau de .. . . .. constatant que ledit Sieur X. . . . . acquilik vingl sranes eomme

droit de palenie, sixè par le protocole du 2 Junvier 1855.

Déliero, au dit Sieur N.. la présente Ialente paur Iautoriser à se lirrer en Helkique,

aux achals, binsi dur à la verilh sur Gchantillons ou sur communde des marcheanlises de son

commercc ou indusirie, meulionnée ci- dessus.
"

Le poricur de la presente hatente ne pourra loule lois colporter arec loi que des Gchantil-

lons el nullement des merchandiscs, celles-eiderunt dirc krausportécs ## lcur deslinalion par en-

iremise d'un tiers.

I lui est également inderdit de prendre des commissions butres quc pour son Propre complc,

ou zuirant le cas, pour la maison de commorcc qdu'l represenic.7 p

Fait à le 18

ignalement ei signalure "

n#ea Pouue (Sceau) Le Bourgmestre.
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Formular A.

Dei N. welcher als (Wollfabrikant) in N. .. ... htht ist, wird hierdurch

Vehufs seiner Gewerbs-Legitimation bei den einschlägigen Behörden des Königreichs Bel-

gien bescheinigt, daß er für sein vorgedachtes Gewerbe, im hiesigen Lande, die gesehlich

bestehenden Steuern zu enkrichten hat.

Dies Zeugniß ist gültig auflMonat.
Ort. Datum. Firma der Behörde.

Personal-Beschreibung und
Unterschrift des Reisenden.

Formular B.

Dem N. welcher als Handlungs-Commis in Diensten des zu M. Kta-

blirten Handelshauses (oder der Fabrik) des Herrn N. seht, wird hierdurch, Behuss sei-

ner Gewerbe-Legliimation bei den einschlägigen Behörden des Königreichs Belgien be-

scheinigt, daß das obengerachte Handelshaus (ie obengedachte Fabrikanstalt) für seinen

(ihren) Gewerbebetrieb im hiesigen Lande die gesehlich bestehenden Steuern zu entrichten

hat. Dies Zeuguiß ist gultig auf Monat.

Personal-Beschreibung und
Unterschrift des Relsenden. Firma der Behörde.
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Formular C.

Dem Herrn N. Fabrik-Juhaber zu N. (oder Handelsreisenden in Diensten

des N. zu N.) wird hierdurch, auf den Grund des beigebrachten, von der Belgischen

Behörde unterm . #n .. ausgefertigten Gewerbe-Legitimations-Zeugnises, die Ve-

suguiß ertheilt: in den (Fürstlich Reuhischen) Landen für das von ihm (seinem oben-

gedachten Prinzipal) betriebene Geschäft, Waarenbesiellungen aufzusuchen und Waaren=

ankäufe zü machen.
Derselbe darf jedoch von den Waaren, auf welche er Besiellung suchen will, nur

Proben, aufgekaufte Waaren aber darf er gar nicht mit sich herumführen, lehtere muß

er vielmehr frachtweise an ihren Besiimmungsort befördern lassen.

Nicht minder ist ihm verboten, Kommissionen für andere als seine eigene (seines

vorgedachten Prinzipals) Rechnung aufzusuchen.
Gegenwärtige Ermächtigung ist gültig auf die Dauer von ... Monaten, also

bis u..

Ort. Datum. Firma der Behörde.

Personal-Beschreibung und
Unterschrist des Reisenden.
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Gesetzsammlung
Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 177.

1) Verordnung, wegen rechtzeitiger Abholung und Bekanntmachung der Verordnungs. und
Gesetzblätter in den Dorfgemeinden.

(ubl. im Amis= und Verordnungobs. am 14. Febrnor 1883.)

Es ist wahrzunehmen gewesen, daß die Gemeindevorstände in den Dorsschasten, wel-
chen nach der Verordnung vom 2. Januar 1849 (Nr. 1 des Amts= und Verordnungs-
blattes, Jahrgang 1849) die Verpflichtung obliegt, für rechtzeitige Abholung und Be-
kanntmachung des Amts= und Verordnungsblattes und der mit demselben erscheinenden
Gesetyze Sorge zu tragen, dieser Verpflichtung hin und wieder nicht immer genügend
nachkommen: weshalb wir uns, um den aus einem unregelmäßigen Bezuge der Gesetz-
und Verordnungsblätter hervorgehenden Unzuträglichkeiten zu begegnen, veranlaßt sehen,
den sämmtlichen Gemeindevorständen des platten Landes diese gesetzliche Vorschrift von
Neuem einzuschärfen und ihnen bei Vermeidung persönlicher Verantworkung hiermit ganz
besonders zur Pflicht zu machen,

daß sie die regelmäßig erschelnenden Amts= und Verordnungsblätter, und zwar,
soviel das Fürsteuthum Gera anlangt, jedes Mal Mittwochs in der mit der
Ausgabe beauftragten Expedition zu Gera, in den oberen Landestheilen dage-
gen jedes Mal Donnerstags bei den betreffenden Instizämtern abholen oder
abholen lassen und sodann mit möglichsier Beschleunigung, und längstens bin-
nen 8 Tagen vom Tage der Ausgabe, die einzelnen Gesehe und Verordnun-
hen zur allgemeinen Kenntniß in der Gemeinde befördern.

Gera, am 8. Februar 1855.

Fürstlich Reuß-Mauische Negierung.
von Bretschneider.

Schlick-
Ausgegeben am 11. Juli 1855. 58
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2) Verordnung, die Arzneimitteltaxe für 1855 hetr.
(Pabl. Im Amts= unb Vererdnungsbl. am 14. Februat 1833.)

Vom Königlich Preußischen Ministerium der Geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-
Angelegenheiten ist eine neue Arzneimitteltaxe für das Jahr 1855 veröffentlicht worden,
welche auch im Buchhandel (Berlin, Verlag von Rudolph Gärtner) erschienen ist.

Es wird daher Solches mit der Bemerkung andurch bekannt gemacht, daß auch in
allen hierländischen Apotheken nach jenen veränderten Königlich Preußischen Bestimmungen
die betreffenden Droguen und Arzneien vom 1. Januar d. J. an zu taxiren und zu
verkaufen sind.

Zugleich werden auch hierbei die Apotheker des Landes auf das als Anhang zur
Königlich Preußischen Arzneitaxe für 1855 erschienene Verzeichuiß der Preise von Arz-
neimitteln, welche in der sechsten Auflage der Preußischen Landespharmakop#e nicht ent-
halten sind, — nach den Prinzipien der Königlich Preußischen Arzneitaxe berechnet und
im Buchhandel ebenfalls von Rudolph Gärtner in Berlin beziehbar, — andurch noch
besonders aufmerksam gemacht.

Gera, den 8. Februar 1855.

Furstlich Reuß-Plauische Regierung.
von Bretschneider.

Semmel.

3) Bekannkmachung, die Auflösung des Stadtgerichts und des Gotteshausgerichts zu Tanna betr.
(Putl. im Amts und Verentnungktl. am 7. März 1855.

Nachdem in Gemäßheit der höchsten Verordnung vom 30. Dezember v. J. die
Aufhebung der Patrimonialgerichte betreffend, das Stadtgericht zu Tanna und das
Gotteshausgericht daselbst aufgelöst worden und am 22. d. Mts, an das Fürst-
liche Justlzamt zu Schleiz übergegangen sind, so wird dieß hierdurch zur öffentli-
chen Kenntniß gebracht.

Gera, am 27. Februar 1855.

Fürstlich Reuß-dauschesLandesjustizkollegium.. Reichard.
R. Müller.
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4) Bekanntmachung, die Ueherwelsung der Kriminaljurisdiktion in der Pflege Reichenfels und
Forstrügegerichtsbarkeit über den Neuärgernisser und Nieberböhmsdorfer Forst an das Fäürktl.

Kriminalgericht Schleiz betr.

(ubl. imn Amis= und Verorkvungsbl. am 7. Mirk 1833.)

In Ausführung der Höchsten Verordnung vom 30. Dezember v. J., die Aufheb--
ung der Patrimonkalgerlchte betreffend, lst die blsher mit dem Fürstlichen Instizamte zu
Hohenleuben verbunden gewesene Kriminaljurisdiktion, sowie die zeither von
dem Fürstl. Kriminalgerichte zu Gera kommissionsweise verwaltete Forstrügengerichtsbar-
keit über den NeuärgerntsserundNlederböhmsdorferForst dem Fürstl. Kri-
minalgerichte zu Schleiz überwiesen worden. Solches wird hierdurch zur öffentli-
chen Kenntniß gebracht.

Gera, am 1. März 1855.

Fürstlich Reuß- Plauisches Landesjustizkollegium.ard.ich N. Müller.

6) Btlannimene die Auflösung des Letrisnlgericht, Weißendorf betr.z. m Amis= und Verordunngstl. am 14. Mäüsz 1835.)

Nachdem in —ies der höchsten Verordnung vom n enber v. J., die Aus-
hebung der Patrimonkalgerichte betr., das Gericht zu Weißendork auigelöst, und rück-
sichtlich der Zivilgerichtsbarkeit mit dem F. Justizamte zu Hohenleuben, rücklichtlich der Kri-
minaljuriodiktlon aber mit dem Fürstl. Kriminalgericht zuSchleiz vereinigt worden ist, so

wird dieß hierdurch zur assane Kenniniß gebracht.Gera, am 6. März 1855

Fürstl. Reuß- t e handesiuft fkollegium.d.
N. Müller.

6) Bekanntmachung, die kuchseess der Kriminalsurisdiktion über die Pflege Saalburg anaFürstliche Kriminalgericht Schleiz betr.w IEIEIITI…IOIIDIIII
Nachdem zur Audfuührung der Höchsten Verodnung vom 30. Dezember v. J., dle

Aufhebung der Patrimonialgerichte betreffend, die bisher von dem Uurstlichen. Justizamte
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zu Saalburg ausgeübte Kriminalgerichtsbarkeit an das Fürstliche Kriminalgericht zu
Schlelz, und soviel das Dorf Pörihsch und dessen Flur angelangt, an das Fürstliche Kri-
minalgericht zu Lobenstein übergegangen ist, so wird dieß hierdurch öffentlich bekannt ge-
macht.

Gera, am 6. März 1855.

Fürstl. Reuß-Plauisches Landesjustizkollegium.
hische ch ar lusti; “

NR. Müller.

7) Bekanntmachung, die nachträgliche Vereinigung mit dem K. K. Oesterr. Gouvernement wegen
gegenseitiger Auslieferung von Verbrechern betr.

(Pukl. im Amts= und Verordnungsbl. am 14. Män I855.)

Nachdem mit Höchster Genchmigung Serenissimi die mit dem K. K. Oesterreichi-
schen Gouvernement bestehende Uebereinkunft wegen gegenseitiger Auslieferung der Ver-
brecher (Nr. 41 des Amts= und Verordnungsblattes von 1854 und Nr. 173 sub 2 der'
Gesetzslg.) neuerdings auch auf die polttischen Verbrecher ausgedehnt worden ist; so
wird dieß in der nachstehenden, gegen eine gleichlautende Erklärung des K. K. Oesier=
reichischen Minisieriums der auswärtigen Angelegenheiten und des Kaiserlichen Hauses
ausgewechselten Ausfertigung bekannt gemacht.

Gera, den 8. März 1855.

Fürstlich Reuß-Mauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

Ministerial-Erklärung.
Die Reglerung des Fürstenthums Reuß J. L. und die Kaiserlich König-

lich Oesterreische Staatsregierung sind dahin übereingekommen, sowohl die Be-
siimmungen des in der dritten Sihung der deutschen Bundesversammlung vom 26. Ja-
nuar 1854 gefaßten Beschlusses wegen gegenseitiger Auslieferung gemeiner Verbrecher
auf dem deutschen Bundesgebiete, als auch die Bestimmungen des Bundesbeschlusses vom
16. August 1836 bezüglich der Auslieferung politischer Verbrecher, auch auf die nicht
zum deutschen Bund gehörigen Krouländer des Oesterreichischen Kaiserstaates auszudehnen,
so daß also die Besiimmungen dleser Bundesbeschlüsse auch auf jene Fälle volle Anwend-
ung fünden sollen, in welchen das Verbrechen oder Vergehen, wegen defsen durch eine
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Kaiserlich Oesterreichische Behörde von der Fürsil. Neußischen Regierung die Auslleferung
eines Individuums begehrt wird, in einem nicht zum deutschen Bunde gehörigen Kron-
lande des Oesterrelchischen Kaiserthums oder von dem Angehörigen eines solchen Kron-
landes gegen den Kaiserstaat begangen wurde; sowie umgekehrt auch auf den Fall, wenn
die Fürstlich Neußische A#rgierung nach Maßgabe, der erwähnten Bundesbeschlüsse von der
Kalserlich Oesterreichischen Regierung die Auslieserung eines Individuums in Anspruch
nimmt, welches sich in einem nicht zum deutschen Bund gehörigen Kronlande des Oester-
reichischen Kaiserstaates aufhält.

Zu Urkund Dessen ist die gegenwärtige Erklärung in Folge Höchster Ermächtigung
Sr. Durchlaucht des regierenden Fürsten Reuß J. L. vollzogen worden und soll dieselte

demnächst öffentlich bekannt gemaht werden.era, am 8. März 1855

(L. S.) Fürstich Reuß-Mlauisches Minisketium.
von Bretschneider.

Schlick.

8) Bekanntmachung, die Errichtung eines Zollabfertigungsbüreaus auf dem Bahnhofe bei
Vasel betr.

(Pobl. Im Amks= und Verernungskl. am 21. Mäs3 1833.)

Nach einer anher gelangten amtlichen Mittheilung ist von Seiten der Großherzog=
lich Badlschen Staatsreglerung auf dem Bahnhofe bei Basel ein Abfertigungsbürcau des
Hauptzollamts bei Schusterinsel, welches als Theil dieses Letztern unbeschränkie Abfereig-
ungebefugniß hak, errichtet worden: was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gera, den. 16. März 1855.

Fürstlich Reuß-Mauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

0Bekannlmachung, die Auflösung des Patrimonialgerichts. Blankenstein betr.
(Bukl. iu Amts= und Vererdnungsbl. am 1. Aprik 1883.)

In Ausführung der höchsten Verordnung vom 30. Dezember v. Is., die Aufheb=
ung der Patrimonialgerichte betr. ist die Zivilgerichtsbarkeit des Gerichts zu Blanken=
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stein am 14. d. Mis. auf den Staat übernommen und mit dem Fürstl. Justizamte zu
Lobenstein, die Kriminaljurisdiktion desselben Gerichts aber mit dem dasigen Fürsllichen
Kriminalgerichte vereinigt worden: was hiermit zur offentlichen Kenniniß gebracht wird.

Gera, am 21. März 1855.

Fürstl. Reuß-Plaussches ondediustizkolegium
R. Müller.

10) Nachtragsverordnung zum Regulative über Erhebung und Kontrolirung der Spielkarken.
siempel·

(Put#. im Amis= und Vererdnungebl. am 28. März 1855.)

Mit Höchster Genehmigung Sr. Durchlaucht des Fürsten sind nach Maßgabe der
inzwischen gemachten Erfahrungen zu dem unterm 25. Sepibr. 1854 publizirten Regu-
lative über Erhebung und Kontrollrung der Spielkartenstempel-Abgabe (Nr. 168 der
Gesetzslg.) solgende bezüglich modifizirende Bestlmmungen getroffen worden:

1.

Zu 8. 4 des Regulativs.
Die in Defrandations= und Kontraventionsfillen vor den Fürstlichen

Steuerämtern ergangenen Untersuchungsakten sind am Schlusse der Unter-
suchung künftighin nicht mehr unmittelbar an das unterzeichnete Ministerium,
sondern an das Landrathsamt des betreffenden Bezirks elnzusenden, und
haben die Landrathsämter gleichwie in Salz= und Vraumalzsteuer-Untersuch-
ungssachen, auch bei Kontraventionen und Defraudationen bezüglich des Kar-
tenstempels die erste Entscheidung zu ertheilen, gegen welche den Betheiligten
der Rekurs an das Ministerium offen stehet.

2.

Zu 88. 18, 19 und 20.

Bei etwa vorkommenden Versendungen ungestempelter Spielkarten nach
anderen Vereinsländern oder nach dem Vereins-Auslande sind künftig anstatt
der Begleitscheine allgemein Uebergangsscheine in Auwendung zu
bringen, und stehet die Entscheidung über die Folgen etwaiger Abweichungen.
von dem Inhalte der Uebergangsscheine, insoweit hierbei die Bestimmungen
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des Zollgesees, der Jollordnung und des Jollsirasgesetzes vom 1. Mai 1838
in Betracht kommen, dem gemeinschaftlichen Generalinspektor des Thüringischen
Zoll, und Handelsvereins in Erfurt zu, weshalb die Steuerämter vorkommen-
den Falls die Mten dorthin einzuschicken haben.

3.

Da endlich die Erfahrung gezeigt hat, daß sich noch ungestempelie Spiel-
karten hin und wieder im Besihe von Privaten besinden, welche die im 8. 11
des Regulativs zur Abstempelung nachgelassene Frist unbekümmert haben ver-
streichen lassen, sich dadurch aber im Entdeckungsfalle der angedrohten Defrau-
dationsstrafe von 10 thl. schuldig gemacht haben, so wird, um den Betheilig=
ten Gelegenheit zu geben, sich dieses ungesetzlichen Beüßes zu entledigen, mit
Höchster Genehmigung Serenissimi hiermit nochmals eine unerstreckliche letzte
Frist von 14 Tagen, vom Tage der Publikatlon dieser Verordnung an ge-
rechuct, bestimmt, binnen welcher die im Besige von Privaten besindlichen, zur
Zeit noch ungestempelten Spielkarten gegen Erlegung der gesetzlichen Stempel
gebühr zur Abstempelung bei den hierzu kompctenten Steuerämtern produzirt
werden können, ohne daß die im §. 11 angedrohete Defrandationsstrafe gegen
die Besiter in Anwendung gebracht werden soll; wogegen nach Ablauf dieser
Frist jeder fernere Besiy ungestempelter Spielkarten alsdann unnachsichtig mit
der gesetzlichen Strase geahndet werden wird: als wonach sich Alle, die hier-
unter betroffen werden, zu achten haben.

Wir bringen Solches hiermit zur offentlichen Kenntnih und machen den betreffen-
den Steuerhebesiellen sowie den Fürsilichen Landrathsämtern die Beobachzung obiger
Vorschristen zur Pflicht.

Gera, am 23. Mätz- 1855.

Fürstlich Reuß-Mlauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

 ## M. 3.K:
z betr.11) Bekanntmachung, die Anwendung des G h X

(Pukl. Im Amis= und Vrennungetl. emr1.April ils-)

DasinNr.MtdekGesehfammlnngveroffcutltchtcRegulatwüberdasBeksahken
bei Grenzrevisionen vom 15. Februar 1853 ist neuerdings auch mit der Regierung des
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Fürstenthums Reuß-Greiz verelubart worden: was hiermit zur öffentlichen Kenntniß
gebracht wird.

Gera, den 7. April 1855.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
Dr. Kreßne r.

Semmel.

12) Bekanntmachung, das K. B. Hauptzollamt Waidhaus betr.
(Publ. lIm Amts= und Vererdnungsbl. am 18. Aprik 1858.)

Vom 1. d. M. ab ist das an der balerisch-österreichischen Zoll gelegene
Hauptzollamt Waidhaus in ein Nebenzollamt i. umgewandelt und 2 bisheriger
Amtsbezirk neben den dazu gehörigen zwei Oberkontrolen, drei Nebenzollämtern II. und
einer fixen Legitimationsscheinstelle mit dem benachbarten Hauptzollamte Waldmünchen zu
einem Hauptzollamtsbezirke vereinigt, auch dem neuerrichteten Nebenzollamte I. Wald-
haus die Ermächtigung zum unbeschränkten Begleitscheinwechsel mit allen hierzu besugten
Aemtern Baicerus, Würtembergs und Vadens sowie mit den übrigen am Main und
Rbein gelegenen Vereinsämtern ertheilt worden: was hiermit zur öffentlichen Kenntniß
gebracht wird.

Gera, am 10. April 1855.

Fürstlich Fruß. Plauisches Ministerium.Dr. Kreßner.
Semmel.

13) Bekanntmachung, die Alusßebung.derPotrinonielgerihe Nothenacker, Langgrün,ebersreuth und Blintendorf betr
(Publ. im Amts= und Vererdnungskl. om 25. April 1832.)

Nachdem in Gemäßheit der höchsten Verordnung vom 30. Dezember v. Iü. die
Aufhebung der Patrimonialgerichte betreffend, das von Heynigische und von Feilitzische
Gericht in Rothen acker, das von Beulwigzische Gerlcht in Gebersreuth und das
Auckdescheliche Gericht in Lang grün, sowie das Gericht Blintendorf aufgelöst, und.
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rücksichtlich der Zivilgerichtsbarkeit mit dem Fürstlichen Justizamte zu Hirschberg,
rücksichtlich der Kriminaljurisdiktion aber mit dem Fürstlichen Kriminalgerichte zu
Lobenstein vereinigt worden ist, so wird dies hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Gera, am 16. April 1855.

Fürstl. Reuß-Plauisches Landessjustizkollegium.
Liebich.

M. Muller.

14) Btrordnung, die Verpachtung der Jagd auf Gemeindebezirlen betr.
(Publ. Iim Amts= und Vererdnungebl. om 2. Mal 13833.)

Es ist bisher mehrfach vorgekommen, daß bel den, nach F. 7 unserer Verordnung
vom 18. Novbr. 1849, die Ausübung der Jagd betresfend, nachgelassenen Verpachtungen
der Jagd in den einzelnen Gemeindefluren an den Meistbietenden die Eigenthümer der
zu dem Jagdbezirk gehörigen Grundbesiyungen von dem Verpachtungstermin nicht gehörige
Kenntniß erhalten haben, und es ist in Folge dessen von den Lepßtern wiederholt Be-
schwerde geführt worden.

Zu Beseltigung dessen wird daher mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht
des Fürsten Folgendes verorduet:

1.

So oft die Jagd eines Gemeindejagdbezirks verpachtet wird: ist der Bietungs= und
Verpachtungstermin wenigstens 14 Tage vorher durch eine Bekanntmachung in dem

Ants- und Verordnungsblatt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

2.

Wenn dieses unterlassen ist, hat die Verpachtung keine Giltigkeit und ist für nichtig
zu erachten, es muß vielmehr auf Antrag einzelner Betheiligter eine anderweite Ver-
pachtung vorgenommen werden.

Gera, den 23. April 1855.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.sch Schlic.

——... -—= , 9
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15) Verorbnung gegen das Fangen und Schießen von Singvögeln.
(Pubt. im Arnito- und Vererdnungobl. am 2. Mal 1855.)

In Gemäßheit Höchster Entschließung Serenissimi wird die für das Fürstenthum
Gera besiehende, unterm 17. Oktober 1809 erlassene, unterm 16. Mai 1828 und 21.
August 1839 wiederholt eingeschärfte Verordnung, wonach

das Fangen und Schießen der Sing= und Waldvögel namentlich der Spechte,
der sogenannten Baumläuser, der Melsen, Finken, Hänflingen, Zeisigen,
Grasmücken, Bachstelzen, Rothkehlchen, Rothsterzen, Jaunkönigen, Goldhähnchen,
Nachtigallen und Schwalben 2c. bei einer Geldbuße von Einem Mßo#
bis zehn Thaler, oder verhältnißmäßiger Gefängnißstrase verboten ist,

nicht nur auf's Neue eingeschärst, sondern auch Behufs der Herbeiführung durchgehender
Gleichförmigkeit hiermit auf das gesammte Land ausgedehnt, und werden die für die
Fürsienthümer Schleiz und Lobenstein= Ebersdorf hinsichtlich des Vogelstellens und des
Schießens und Fangens der Vögel bestandenen früheren Verordnungen andurch außer
Kraft gesept.

Gera, den 24. April 1855.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

10) Verordnung, die Verpflichtungen der Gemeindevorstände als Orgone der Sicherheitspolizei hetr.
(Butkl. im Amts= und Vererrn#ungsbl. am 9. Mal 1835.)

Die Gemeindevorstände des Landes werden hiermit unter Hinweisung auf Wt. 112
der Gemeindeordnung darauf besonders aufnmerksam gemacht, daß ihnen die gesehliche
Verpflichtung obliegt, alle zu ihrer Kenntniß kommenden Verbrechen und Vergehen bel
der zuständigen Kriminalbehörde ungesäumt zur Anzeige zu bringen und sich überhaupt
als Organe der öffentlichen Sicherheit allen denjenigen Grschästen bereitwilligst zu unter-
ziehen, welche bisher namoentlich für die Dorfschasten des platten Landes den seither be-
sonders bestellt gewesenen Rügerichtern im Interesse der Kriminal= und Sicherheitspolizei
obgelegen haben; weshalb wir die Erwartung hegen, daß insbesondere die Gemeindevor-
stände des plalten Landes ihren deßfallsigen Verpslichtungen jederzeit gebührend genügen
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und allen von Seiten der Fürstlichen Kriminalbehörden an sle ergehenden Requisitlonen
bereitwilligst entsprechen werden.

Gera, am 1. Mat 1855.

Fürstlich Reuß-Mlauisches Ministerium.
von Bretschneider. SauieSchlick.

17) Verordnung, den Gehalt der Biergläser beim Einzelschank betr.
(Bukl. im Amls= und Veroltnungsbl. am 23. Mal 1855.)

Zufolge Höchster Entschliehung Sr. Durchlaucht des Fürsten soll die für das Spe-
zialfürstenthum Gera erlassene Verordnung vom 9. Septbr. 1811 (S. 180 des Amts-
mmd Nachrichtsblattes von dems. Jahre), Inhalts deren diesenigen Gläser, welche in Form
und an der Stelle der sog. Seidel beim Einzelschank des Bieres auf öffentlichen Orten
benutzt zu werden pflegen, bei Vermeldung der Konfiskation und bei angemessenener Poli-
zeistrafe Eine halbe Kanne Jollgemäß halten sollen, auch auf die Fürstenthümer Schleiz
und Lobenstein-Ebersdorf ausgedehnt, jedoch nur auf Tabagien und überhaupt solche Orte,
an denen dergleichen Gläser beim Verabreichen des Bieres an die Giste üblichsind, an-
gewandt, dagegen die sonst bestehenden lokalen Elnrichtungen bezügl. des Verkaufes des
Bieres in ganzen und halben Kannen oder anderem Gemäß nicht alterirt werden.

Die Schenkwirthe haben namentlich auf gegenwärtige Verordnung zu achten, die
Polizeibehörden aber die pünktliche Befolgung derselben zu überwachen.

Gera, den 18. Mal 1855.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministertum.
von Bretschneider.

Franke.

18) — die (Asiungebefrhaise= des tesfetremt Hohengandern betr.k. im Amts= und Verordnungobl. am 30. Mal1
Nach einer he gelangten amtlichen Mittheilung wird auf der Straße, welche fur

den Verkehr mit den einer Uebergangs-Abgabe unterliegenden vereinsländischen Erzeug-
nissen zwischen Heiligenstadt und Wigzrnhausen eröffnet ist, das Unter= Steuerant zu
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Hohengandern vom 1. Juni d. Is. ab ermächtigt sein, statt des hiermit seither beauf-
tragten Amtes zu Heiligenstadt Uebergangsscheine auszufertigen und zu erledigen, auch
die Abfertigung des mit dem Anspruche auf Steuervergütung übergehenden Branntweins
zu bewirken: was andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gera, den 23. Mai 1855.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

 ———
Semmel.

19) Bekanntmachung, die Vereinigung der Gerichte zu Köstrit, Dürrenberg und Hartmanns-
dorf betr.

(ukl. im Amis= und Vererdnungskl. am 30. Wal 1835.)

Nachdem zu Ausführung der Bestimmungen in §. 3 der höchsten Verordnung vom
30. Dezember v. J. die Patrimonialgerichte zu Köstrih, Dürrenberg und Hartmannsdorf
zu einem Gesammtpatrimonialgericht unter der Bezeichnung Fürstlich Reuß Plaui-
sches Gericht zu Köstrih, welches seinen Sitz in Köstritz hat, vereiniget worden sind,
so wird dies hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Gera, am 23. Mai 1855.

Fürstl. Reuß-Plauisches Landesjustizkollegium.
Liebich.

R. Müller.

20) Bekanntmachung, die Auflösung des Patrimonialgerichts Weitisberga betr.
(Pukl. im Amls= und Vererdnungsbl. am 20. Juni 1838.)

Nachdem zu Ausführung der höchsten Verordnung vom 30. Dezember v. J. die
Aufhebung der Patrimontalgerichte betreffend, das GerichtWeitisberga Fürstlich Neu-
Wischen Antheils aufgelöst und mit dem Fürstlichen Justlzamte zu Lobenstein ver-
einigt worden ist, so wird dieß hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Gera, am 12. Juni 1855.

Fürstl. Reuß-Pl. Landesjustizkollegium.
Lieblsch.

N. Müller.
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21) Verordnung, den erforderlichen Nachweis des Bürgerrechts bei Beleihungen mit Wohn.
häusern

(Pukl. Iim Amis= und Vererknunzöbl. om 20. Juni 1833.)

Da bei Ueberschrelbung von Wohngebäuden den Artikeln 39 und 10 der Gemeinde=
ordnung vom 13. Febrnar 1850 von den einzelnen Justizbehörden eine verschiedene Aus-
legung zu Theil geworden ist, so finden wir uns veranlaßt, zu Abschneidung aller ferneren
Zweifel Folgendes zu bestimmen: 1

Wenn Jemand durch freiwilligen Kauf ein Wohngebäude akquirirt, so
hat die betreffende Jusiiqbehörde ihn sogleich bei der desfallügen Anzeige über
seine gesetzliche Verpflichtung zur Enwerbung des Bürgerrechto zu belehren und
deshalb an den betreffenden Gemeindevorstand zu verweisen, auch die Ueber-
schreibung nur dann vorzunehmen, wenn der Akquirent durch seinen Bürger=
schein oder durch ein von dem Gemeindevorstande ertheilte Versicherung nach-
gewiesen hat, daß in dieser Beziehung ein Hinderniß nicht entgegenstht.

2.

In den Fällen, welche unter Nr. 2, 3 und 5 des Art. 40 der Gemeinde-
ordnung hervorgehoben sind, und in welchen danach den Akauirenten eine
Frist zu Erwerbung des Bürgerrechts nachgelassen ist, sieht der sofortigen
Ueberschreibung des Eigenthums rücksichtlich der Verpflichtung zu Erwerbung
des Bürgerrechts ein Hinderniß nicht entgegen, es haben jedoch in dergleichen
Fällen die Justigbehörden dem belreffenden Gemeindevorstande von der erfolg-
ten Beleihung sofort Nachricht zu ertheilen, auch darüber zu wachen, daß die
weltere Ueberschreibung des Eigenthums im Falle der Wiederveräuherung nicht
eher erfolge, als bis die Erfüllung der Verbindlichkeit zu Erwerbung des
Bürgerrechts von Seiten des früheren Akauirenten nachgewiesen ist.

Eine Ausnahme von dieser lezteren Bestimmung findet nur rann Statt,
wenn in einem der unter Nr. 3 des Art. 40 gedachten Fälle die Wiererveräu-
berung innerhalb dreier Jahre vom Zuschlage an gerechnet, erfolgl.

Gera, den 14. Juni 1855.

Fürstlich Reuß-Mautsches Ministerium.
von Bretschneider.

Franke.
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22) Gesetz, betr. den Steuersatz von inländischem Rübenzucker und die Eingangszölle von aus.
ländischem Zucker und Syrup für den Zeitraum vom 1. September 1855 bis Ende August 1837.

WirHeinrichder Sieben und SechzigstevonGottesGnaden
Jungerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Aelltester,
Graf und Herr von Plauen, Herrzu Greiz, Kranichfeld,

Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

verordnen hiermit auf Grund einer unter den Regierungen der zum Deuischen Zollver=
eine gehörenden Staaten am 4. AMpril 1853 abgeschlossenen Uebereinkunft wegen Be-
steuerung des Rübenzuckers, mit Vorbehalt später einzuholender Landständischer Zustimm-
ung, was folgt:

8. 1.

Während des zweijährigen Zeilraums, vom 1. September d. J. bis Ende
August 1857, wird die Steuer vom inländischen Rübenzucker wie zeither mit
sechs Sibergroschen vom Jollzentner der zur Juckerbereitung bestimmten rohen
Rüben erhoben.

§. 2.

Während des in dem §. 4 bezeichneten Zeitraumes ist an Elngangszoll von
ausländischem Zucker und Syrup ebenfalls wie zeither zu erheben und zwar von
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Urkundlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhändig vollzogen und mit Unserm
Landesfürstlichen Insiegel versehen lassen.

Gegeben Schloß Schleiz, am 2. Jull 1855.

Heinrich LXVII. F. R.
v. Bretschnelder.
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23) Bekanntmachung, die Befugniß ded K. Preußischen Untersteuetramts zu Guben zur Erle·
digung von Uebergangsscheinen betr.

Dem Königl. Preußischen Untersteueramte zu Guben, Reglerungsbezirk Frankfurt
a /D., ist die Befugniß zur Erledigung von Uebergangsscheinen beigelegt worden: was
andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gera, den 6. Juli 1855.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
Dr. Kreßner.

Semmel.
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Gesetzsammlung
Furstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 178.

1) Verordnung, die Kompetenzverhältnisse bei Untersuchung und Vestrafung des verbotenen
ausi betr.

Gubl. m Awls= und Verordnungsbl, om 4. Juli 183F.)

Zu Vermeidung sernerer Zweifel über die Kompetenzverhältnisse rücksichtlich der Un-
tersuchung und BestrafungdesverbotenenHausirhandelswird hierdurch auf Höch-
sten Befehl Sr. Durchlaucht des Fürsten Folgendes verordnet:

Alles verbotswidrige Hausiren, bei welchem es sich um zünftige Waare handelt, oder
bei welchem überhaupt Rechte und Befüugnisse einer Innung in Frage kommen, ist bei
den Handwerksbehörden zur Anzeige und von denselben zur Untersuchung resp. Bestraf-
ung zu bringen, dagegen gehören alle anderen Kontraventionen Seiten der in= oder aus-
ländischen Hausirer ausschließlich zu der Kompetenz der Fürstlichen Kriminalgerichte.

Die betreffenden Behörden haben sich für die Zukunft hiernach zu richten und die
zu ihrem Ressort gehörigen und zur Anzeige kommenden Kontraventionen ordnungsmäßig
zu untersuchen resp. zu bestrafen.

Gera, den 29. Juni 1855.

Fürstlich Reuß-Plauische Regierung.
Dr. Kreßner.

Franke.

2) Verordnung wegen der Kontrole über die beurlaubte Militairmannschaft.
(Publ. im Amts= und Vererdnungstl. em 22. Aug. 1835.)

Da es für das Fürstliche Bataillonskommando unumgänglich nothwendig ist, von
allen unter der beurlaubten Mannschaft des Aktiv= und Reserwe-Komingents vorkemmen=

Ausgegeben am 19. September 1855. 60
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den Veränderungen schleunige und zuverlässige Nachricht zu bekommen, um in den Stand
gesehtzusein, die Stammliste des Bataillons fortwährend in Ordnungzuerhalten, so
wird den sämmtlichen Gemeindebehörden des Landes hiermit zur Pflicht gemacht, zur Er-
reichung dieses Iwecks innerhalb ihres Amtsbereichs möglichst mitzuwirken und allen hier-
auf bezügllchen Requisitionen des Fürstlichen Bataillonskommandos bereitwilligst zu ent-
sprechen; insbesondere werden dieselben angewiesen, jeden in ihren Gemeindebezirken vor-
kommenden Abgang unter den Beurlaubten des Aktiv= wie des Neservekontingents, mag
dieser nun in Folge Ablebens oder Wegzugs oder aus sonst einem Grunde erfolgen, dem
Fürstlichen Bataillonskommando fofort mitzutheilen, sowie auch die ihnen von Letterem
zugehenden Einberufungs= Ordres resp. Abschtede den betreffenden Mannschaften ihres
Bezirks sofort zu behändigen; wogegen umgekehrt das Fürstliche Bataillonskommando
den Gemeindeporständen des Landes jederzeit von den in ihrem Bezlrie heimathsberech-
tigten, auf Urlaub besindlichen Militairs Kenntniß geben und übrigens die Mannschaft
selbst anweisen wird, daß jeder Beurlaubte bei Strafe sich bei dem Gemeindevorstande
selnes Heimathsorts gehörig ab= und anmelde.

Gera, den 21. August 1855.

Fürstl. Reuß-Plauisches Ministerium.
Dr. Kreßner.

Schlick.

3) Höchste Verordnung, die Berichtserstattungen des Fürstlichen Appellationsgerichtes und
Konsistoriums betr.

(Puél. im Amts= und Verorrnungktl. am 20. Aug. 1833.)

WirHeinrichder Sieben und Sechzigste von Gottes Gnaden
Jüngerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Aeltester,
Graf und Herr von Plauen, Herrzu Greiz, Kranichfeld,

Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.
Mit Bezugnahme auf §. 10 der Verordnung vom 23. Oktober 1848 und §. 7

der Verordnung vom 29. Januar 1850 finden Wir Uns veranlaßt, anzuordnen, daß
in Uebereinstimmung mit den früheren Einrichtungen in den zurlandesherrlichen Kennt-
nihnahme oder Entscheidung geelgneten Angelegenhelten die Berichte des Appellationsge-
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richts und des Kousistoriums an Uns Selbst zu richten sind, so wie auch diesem ent-
sprechend die Entschließungen darauf in Form landesherrlicher Relkripte ergehen werden.

Schloß Ostersteln, den 23. August 1855.

Heinrich d. 67. F. R.
v. Geldern.

4) Höchste Verordnung, veränderte Kompetenzerhältnisse in Verwaltungs= und Polizeiangele-
Venheiten betr.

Wir Heinrich der Sieben und Sechzigste von Gottes Gna-
den Jüngerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Ael-
tester, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranich-

feld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c..
Um dem dringend gewordenen Bedürfnisse einer einfacheren und sachförderlicheren

amtlichen Behandlung der Verwaltungs= und Polizeiangelegenheiten abzuhelfen, sind
nachstehende ändernde und ergänzende Bestimmungen über den Geschäftskreis Unserer
landesherrlichen Behörden von Uns genehmigt worden:

1.

Hinsichtlich der Landgemeinden und ihrer Bezirke werden die nach Inhalt der
88. 167 bis 174 der Gemeindcordnung vom 13. Februar 1850 der Regierung
zukommenden Amtabefugnisse und Obliegenheiten auf die Landrathsämter über-
tragen. Dieselben haben ein jedes in den Landgemeinden seines Bezirks die in
obigen Gesehesbestimmungen angeführten Geschäftsangelegenheiten, (insoweit dieß
ohne Nachtheil für die Sache thunlich, im Wege mündlicher Verhandlung) zu er-
ledigen. Die unmittelbaren Berichtserstattungen der Vorsiände der Landgemein-
den an die Regierung kommen in Wegfall, vielmehr haben in Fällen, wo dieß
wegen wichtiger oder zweifelhafter Verhältnisse oder vermöge besonderer Einricht-
ungen nothwendig, wie z. B. bei der Aufnahme von Aualändern oder Ausfer-
tigung von Heimathscheinen für das Ausland, die Landratboämter an die Re-
gierung zu berichten.

Gegen Entscheidungen der Laudrathsämter findet Berufung an die Regierung
Statt.
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Die in Art. 176 der Gemeindeordnung angeführten Gegenstände bleiben der
Entscheidung der obersten Landesverwaltungsbehörde, beziehungsweise Unserer lan-
desherrlichen Entschließung vorbehalten und in allen darauf bezüglichen Angele-
genheiten der Landgemeinden ist von den Landrathsämtern an Unsere Regierung
Bericht zu erstatten.

2.

In Gemäßbeit ihrer Unterordnung unter die Landrathsämter sind die Vor-
stände der Landgemeinden, ohne daß dieselben dadurch übrigens von ihrer selbst-
thätigen Wirksamkeit für Handhabung der Ortspolizei entbunden werden, beru-
fen und verpflichtet, die poligeilichen Anordnungen des ihnen vorgesetzten Land-
raths zu befolgen und zu vollziehen. Die Landrathsämter haben, wo dleß an-
gemessen erscheint, derartige Versügungen, in geeigneten Fällen mit Strafandroh-
ungen, zu erlassen und auf deren Ausführung sowie auf die Befolgung der
bestehenden polizeilichen Gesetze und Verordnungen zu halten.

Wegen Polizeinbertretungen, deren Thatbestand unzweifelhaft ist, können die
Landrathsämter, wenn nicht von den Schuldigen auf gerichtliche Untersuchung
angetragen wird und daher die Sache unmittelbar an das zuständige Gericht
alzugeben ist, die gesepliche Strafe feüsehen und zur Vollziehung bringen, be-
zlehungsweise deren Vollstreckung den Gerichtsbehörden überweisen, die in solchen
Fällen den Anträgen des Landrathsamtes lediglich Folge zu geben haben.

Die Verordnung vom 27. Junlt 1853 ist mit diesen näheren Bestimmungen
in Anwendung zu bringen.

In den Städten und Stadtbezlrken der oberen Landestheile haben die Land-
räthe als beständige Kommissarien Unserer Regierung die Polizeiverwaltung zu
überwachen, in dringenden Fällen unmittelbar einzuschreiten und Verfägung zu
messen, wegen dauernder Mißstände und Mängel aber Bericht an Unsere Regierung
zu erstanen.

Schloß Ebers dorf, den 14. Septbr. 1855.

Heinrich d. 67. F. R.
v. Geldern.

(L.S.)



Gesetzsammlung
Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 179.

Konzessions-Urkunde für die Gera'er Vank.

Wir Heinrich der Sieben und Sechzigste von Gottes Gnaden
Tüngerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Aeltester,
Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld,

Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

haben dem Rittergutstesitzer Oskar Banckwiß zu Leipzig auf Grund der unter dem
47. Juli rorigen und 14. Augunt dieses Jahres ertbeilten Zusicherungen zu Errichtung
einer auf Aktien gegründeten Bank in Gera unter der Bedingung Konzession erthellt,
daß Leptere nach erfolgter Zeichnung von Zwei Millionen Thalern, als der ersten Hälfte
des Aktienkapitals, auf die durch die Zeichnung begründete Aktiengesellschaft übergeht,
und daß der Geschäftsbetrieb der Bank erst nach der Einzahlung von mindestens 20
Prozent der wirklich gezeichneten ersien Hälste des Aktienkapitals, also von vier Mal
Hundert Tausend Thalern, begonnen werden darf.

Zu dem Ende wollen Wir die zu begründende Aktiengesellschaft mit den Rechten
und Verbindlichkriten einer Korporation hiermit bestätigen und die nachsolgenden Statu-
ten derselben in allen Punkten genebmigen.

Hierüber ist gegenwärtiges
Bestätigungsdekret

unter Unserer Unterschrist und Beidrückung Unseres Fürstlichen Sienels ausgrfertigt
worden.

Schloh Schleiz, den 13. November 1855.

5 v. Geldern.

Ausgegeben am 28. Nevember 18355. 601
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Statuten der Geraer Bank.

Erster Abschnitt.
Jweck der Bank. Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft.

8. 1.
Zweck, Firma und Sith der Bank.

Zur Hebung des Handels, der Gewerbe und der Landwirthschaft, zur Belebung und
Förderung des Geldverkehrs, Nupbarmachung der Kapitalien durch Darlehns., Diskonto-
und andere Geld-Geschäfte ist mit Landesherrlicher Genehmigung in Gera eine Aktien-
Gesellschaft zur Errichtung elner Privat-Bank unter der Firma:

„Gerger Bank“
zusammengetreten.

8. 2.
Dauer der Gesellschaft.

Die Dauer der Gesellschaft ist auf neunundneunzig Jahre, vom 17. Juli 1854, als
dem Tage der Ertheilung der Landesherrlichen Genehmigung an gerechnet, bestimmt.

Längstens blnnen zwei Jahren von Ertheilung der Leyteren an, hat die Eröffnung
des Geschäftsbetriebs bei Verlust der Konzession zu erfolgen.

Pweiter Abschnitt.
Eigenschaft und Gerichtsstand der Gesellschaft.

8. 3.
Rechtliche Eigenschaft der Gesellschaft.

Die Gesellschaft genießt Korporationsrechte und hat die Eigenschaft einer juristischen
Person.

8. 4.
Gerichtsstand der Gesellschaft.

Sie hat ihren ordentlichen Gerichtsstand vor dem Fürstlichen Instizumt zu Gera
und in allen sie betreffenden Rechtssachen vor diesem Recht zu leiden.
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Dritter Abschnitt.
Grundkapital der Bank. Aktien. Aktionäre.

Grundkapital.

 5.

Das Grundkapital der Bank ist auf Bier Mislionen Thaler Courank sestgesetzt und
wird in 20,000 Stück — nu borleur lautenden — Aktien zu dem Nominalbetrage von

je 200 Thalern vertheilt.
Hiervon sollen zur Begründung des Unternehmens zunächsi 10,000 Sicck ausge-

Veben, die andere Hälfte aber bei erweitertem Geschäftöbetriebeunddadurchgesteigertem
Bedarfe baarer Fends nach vorgängigem Beschluß der Generalversammlung resp. erfolg-
ter Zusitimmung der Staatsregierung emittirt werden.

8. 6.
Der Staatsregierung steht das Recht zu, sich an dem obengedachten Aktienkapitale

mit einer Summe von 500,000 Thlr. — zubetheiligen, und es sind ihr, falls sie das-
selbe ausüben zu wollen erklärt, 2500 Stück Aktien bei der ersten Emission ol pari zu
überlassen.

Will sie von diesem Rechte bei der ersten Emission keinen Gebrauch machen, so
bleibt ihr vorbehalten, dasselbe bei der zweiren Emission geltend zu machen.

Jedenfalls wird diejenige Aktienzahl, welche sie in Anspruch nimmt, auf die zweite
Hälste des Aktienkapitals gerechnet, ohne daß es hierzu eines Beschlusses der General=
versammlung bedarf.

S. 7.
Der von der Staatsregierung bezeichnete Konzessionär der Bank hat das Recht, so-

wohl von den 10,000 Aktien der ersien Emission eine Summe von 2500 Stück Aktien,
als von der zweiten Hälfte des Aktienkapitales eine gleiche von 2500 Stück Aktien für
sich zu beanspruchen und sind ihm diese zu dem Nominalwerthe zu überlassen.

S. B.
Bei der zu emittirenden zweiten Hälste des Aktienkapitals sind vorzugsweise die

Inhaber der Aktien erster Emission dergestalt zu berücksichtigen, dah die noch vorhandene
Zahl derselben innerhalb. einer, behufs der Erklärung wegen ihrer Abnahme sestzusehen-
den Präklusivfrist pro rals an diese abgegeben werden soll.

615
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8. 9.
Erhöhnug des Stammkapitals.

Das ursprüngliche Stammkapital kann auf Beschluß der weiter unten enwähnten
Generalversammlung und unter Genehmigung der Staatsreglerung über die gedachte
Summe von Vier Millionen hinaus erhöht werden.

8. 10.
Aktieneingahlung.

Bei einer ebwaigen Jeichnung, welche auf Grund eines der Staatsregierung zur
Genehmigung vorzulegenden Programmes zu erfolgen hat, sind zehn Prozent des Noml-
nalwerthes der gezeichneten Aktienzahl einzuzahlen.

Die übrigen Einzahlungen erfolgen nach Maßgabe des Bedürfnisses nach und nach
in Raten von höchstens 10 Prozent auf Grund zu erlassender Verfügung des Verwalt-
ungsrathes. Ueber die geleisieten Einzahlungen werden bis zur Ausfertigung der Aktien
von dem Verwaltungsrathe Interimsquittungen unter entsprechender forklaufender Num-
mer ertheilt.

8. 11.
Jahlungskermine.

Die Termine zu den Einzahlungen sind mindestens vier Wochen vor der angesetzten
Schlußzeit zweimal öffentlich (§. 92) bekannt zu machen.

Wer der Aufforderung zur Leistung der Einzahlung in derfestgesetten Zeit nicht
nachkömmt, verfällt in eine Konventionalstrafe von 2 Thalern für jede Aktie.

8. 12.
Verfahren bei Säumniß.

Die Nummern der Aktien, auf welche die Einzahlung nicht geleistet worden, werden
sodann öffentlich bekannt gemacht und die Säumigen zur Jahlung der ausgeschriebenen
Rate und der Konventicnalstrafe binnen spätestens vier Wochen aufgefordert.

Erfolgt die Einzahlung auch nach Ablauf dieser neuen Frist nicht, so werden die
ausgefertigten Interimsquittungen durch öffentliche Bekanntmachung anullirt.

Die bereits geleisteten Einzahlungen fallen der Gesellschaft anheim, und diese ist be-
rechtigt, statt der anullirten Aktien neue auszugeben und zum Besten des Stammvermö-
gens zu verkaufen.

8. 13.
Altiendokumente.

Sobald der Nominalbetrag der Aktie eingezahlt ist, erfolgt die Ausfertigung eines
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desinitiven, auf jeden Inhaber lautenden stempelfreien Aktiendokuments nach dem ange-
sügten Schema.

Diese sind von dem Vorügenden des Direktoriums, einem der übrigen Direktoren
und dem Vorsipenden des Verwaltungsrathes zu vollziehen und mit fortlaufenden Num-
mern zu versehen.

Die Unterscheidung der Aktien der ersten von denen der zweiten Emissien ersfelgt
durch Bezeichnung der ersteren mit Litern A., der letzteren mit Litera B.

8. 14.
Rechte und Pflichten der Aktlonäre.

Jeder Aktionär hat nach Verhältniß des von ihm geleisteten Einschusses gleichen An-
theil an dem gesammten Eigenthume und Gewinne der Bank, hastet dagegen auch in
gleichem Verhältniß für die Veryflichtungen derselben und den beim Betriebe des Ge-
schäfts etwa eintretenden Verlust.

In keinem Falle kann diese Hastpflicht über den Nominalbetrag seiner Aktie sich er-
strecken.

Bis zur Ausgabe der Aktiendokumente vertreten die Interimsquittungen deren Stelle
und begründen für ihren Besiger alle Rechte und Verbindlichkeiten der Aktionäre, wie
sie durch die Bestimmungen dieser Statuten regulirt sind.

8. 15.
Dividendeuscheine.

Mit jeder Aktie werden vorläufig auf zehn Jahre Dividendenscheine nebst einem
Talon nach anliegendem Schema ausgegeben und diese nach Ablauf des letten Jahres
Vegen Rückgabe des Talons durch neue ersewt.

8. 16.
Erlöschen derselben.

Diese Dividendenscheine werden ungültig und jeder daraus an die Bank zu erhebende
Auspruch erlischt zum Besten der Gesellschaft, sobald deren Betrag nicht innerhalb vier
Jahren nach dem auf denselben bemerkten Zahltage bei der Bank erhoben worden ist.

Amortisationssond.

8 17.
Nach Emission der ersten Drei Millionen Thaler Banknoten werden von der Bank

eine Million Thaler vier und ein halbprozentiger oder ein entsprechender Betrag vier-
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prozentiger Prioritäts-Aktien oder Obligationen von anerkannt soliden Preuhischen Elsen-
bahnen, welche planmäßig al Dari eingelöst werden müssen, angekaust und niedergelegt.

Aus dem Betrage der hieraus der Bank erwachsenden jährlichen Zinsen wird mit
der Summe von 45,000 Thalern ein Aktien-Amortisationsfond gebildet.

8. 18.
Sollte der Zinsfuß der niedergelegten Dokumente (6.17) während des für die Aus-

loosung (§. 20) bestimmten Zeitraumes heruntergesetzt werden, so daß die zur Amortisir-
ung der 100 Stück Aktien nöthigen 45,000 Thaler jährlich aud diesem Zinsenbetrage
nicht mehr vollständig entnommen werden könnten, so muß der zur Erfüllung der Sum-
me erforderliche Restbetrag aus den Revensen der Vank zugeschossen werden.

Verloosung.
» §.19.

AusdiefcmAsnottifationsfond(§.l7)wckdcniedchahkEinHmtdektSkück
thaekBankakticn,welchehierzudurchdasLoosbestimmtwrkdeu,getilgk.

Die Ausleosung findet in den ersten Tagen des Dezembers jeden Jahres statt und
tritt zunächst im Dezember 1856 ein.

KS. 20.
Von dem Betrage der 45.000 Thaler werden jährlich

1 Akiie mit Thlr. 5000. — —
1. „ r 800. — —

98 Aktien = je 100 Thir. 39,200.——

zusammen: 100 Aktien mit Thlr. 45,000.— —

eingelos't.
8. 21.

Die Ausloofung dauert 50 Jahre nach Errichtung der Bank und nehmen daran
seder Zeit die im Umlauf besindlichen, noch nicht ausgeloos'ten Aktien Theil.

Nach Funfzig Jahren hört die Verloosung auf und der Amortisationsfond wird zum
Besien des Bankvermögens aufgelöstet.

8. 22.
Die Ausloosung erfolgt in Gegenwart des Negierungskommissars, zweier Mitglieder

des Verwaltungsrathes und der Direktion durch zwei Notare in dem Banklokale zu Ge-
ra, und es hat mindestens vierzehn Tage vor dem bestimmten Termine die öffentliche Be-
kanmmachung desselben zu erfolgen.

Jedem Inhaber einer Bankaktie ist gestattet, dem Ausloosungsakte beizuwohnen.
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8. 23.
Das uber denselben von einem der Rotare aufzunehmende und von den 8. 22 be-

zeichucten Anwesenden zu unterzeichnende Protokoll wird der Staatsregierung in beglau-
bigter Form mitgetheilt und die ausgesoof'ten Nummern werden in den statutarisch be-
stimmten Zeitungoblättern zwei Mal öffentlich bekannt gemacht.

Auszahlung.

8. 24.
Die Zahlung des auf die ausgeloossten Aktien gefallenen Betrags erfolgt vom 1.

Jull jeden auf den Ausloosungstermin solgenden Jahres, mithin zum ersten Male vom
4. Juli 1857 ab, gegen Aushändigung der Aktien und der noch nicht fälllgen Dividen=
deuscheine.

8. 25.

Vom1. Jannar des auf den Ausloosungstermin folgenden Kalenderjahres haben die
ausgeloos'ten Aktien keinen Theil mehr an den Dividenden, vielmehr fallen diese von da
ab den Revenüen der Bank zu.

Die noch nicht verfallenen Dividendenscheine werden für ungültig erklärt.

8. 26.
Ausgelooste Aktieu.

Aktien, welche ausgeloost, jedoch nicht zur Einlösung gebracht sind, werden während
der nächsten zehn Jahre alljährlich einmal öffentlich aufgerufen.

Werden sie ein Jahr nach erfolgtem öfsentlichen Aufrufe nicht bei der Bank reali-
sirt, so erlischt jeder Anspruch aus denselben.

Dah dieß geschehen, wird unter spezieller Angabe der Nummern der Aktien offent-
lich bekannt gemacht.

Der verfallene Betrag ausgelooster Aktien fällt mit drei Viertheilen der Gesellschaft,
mlt einem Viertheil der Staatoregierung zur Vertheilung an milde Stistungen zu.

8. 27.
Neservtsond.

Die ausgelorsten Aktien werden nach Eingang unter den von dem Verwaltungsra.
tbe festzustellenden Formen in Gegenwart des Regierungskommissars vernichtet und aus
dem ursprünglich für dieselben eingezahlten Kapitale von 20.000 Thalern wird ein Ne-
servesond gebildet und diese Summe alljährlich demselben so lange zugeschrieben, bis der-
selbe die slatutenmähige Höhe des 10tn Theiles des Aktienkapitals (F. 11) erreicht hat.
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Nach dieser Zeit fallen diese 20,000 Thaler jährlich den Gewinnüberschüssen der
Vank anheim.

Vierter Abschnitt.
Wirkungskreis und Befugnisse der Bank.

8. 28.
Rechie der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat das Recht:
1. Den Ankaus, Diekent und die Realisirung von Wechseln (Tratten, wie eigener)

vorzunehmen, insofern diese nicht später als drei Monate nach dem Datum der Diskont=
irung verfallen und mindestens zwei solvente Unterschriften tragen;
2. Wechsel und Geldanweisungen an Ordre auszustellen, in Umlauf zu sehen und

für andere Rechnung einzuzieben;
3. Laufende Rechnungen zu eröffnen;
4. Gelder und Effekten in Vervahrung zu nehmen;
5. Vorschüsse auf Gold und Silber in Barren, sowic auf Münzen; ebenso wie
6. auf Waaren, Wechsel, Staats= und andere Wertlpapiere zu leisten;
7. verzinsliche und unverzinsliche Kapitalien anzunehmen;
8. Kredit und Darlehne gegen Umerpfand zu bewilligen;
9. Wenhpapiere aller Art, unter Zustimmung des Regierungskommissarlus, insoweit

dergleichen nicht durch Anordnung des Verwaltungsrathes überhaupt ausgeschlos-
sen sind, erle Mctalle oder fremde Münzen zu kaufen und zu verkaufen.

10. Filial-Banken, Commanditen und Agenturen auf anderen Handelspläten zu grün-
den und dort die von dem Verwaltungsrathe speziell zu bestimmenden Geschäfte
für die Bank betreiben zu lassen.

Zur Errichtung der unter 10 gedachten Filialbanken, sowie zum Vehriebe anderer
als der unter 1—10 vorbemerkten Geschäfte ist die Bank nur berechtigt, dafern die Ge-
nehmigung der Staatsregierung hierzu eingeholt ist.

Die Erwerbung von Grundstücken ist ihr insoweit ohne letztere gestattet, als sie diese
zu ibrem eigenen Bedarfe nöthig- bat.

Die Ausübung der in diesem §. aufgezählten Befugnisse erfolgt nach den in elnem
von dem Verwaliungsrathe zu erlassenden, der Staateregierung zur Genehmigung vor-
zutragenden, Geschäftsreglement bezeichneten Grundsäpen, für deren genaue Befolgung
das Direkterium diesem verantworklich ist.
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Aenderungen desselben sind nur dem Verwaltungsrathe in dem Falle eines sich hier-
fur zeigenden Bedurfnisses gestattet.

Vanknoten.

Zur Ermoöglichung und Beförderung der F. 28. erwähnten Geschäfte der Bank wird
derselben von der Fürstlichen Staatsregierung das Recht eingeräumt, unverzinsbare auf
den Juhaber lautende, stempelsreie Banknoten auszugeben.

Ihr Gesammtbetrag richtet sich insofern nach den Baarvorräthen der Bank, als für
die Ausgabe der ersten drei Millionen Thaler zwel Drittel und für alle später zu emit-
tirenden Banknote# die Hälfte des Betrags der in Umlauf besindlichen Bankneten durch
baare Fonds repräsentirt sein müssen.

Der Regierungskommissarius hat über das fortwährende Vorhandensein der zur Ein-
lösung bestimmten baaren Fonds zu wachen und muß demselben zu diesem Zwecke jeder
Zeit die Einsicht der Bestände und Bücher osfen stehen.

Außer diesen unmittelbar zur Einlösung bestimmten baaren Fonds muß stets der
ganze Betrag der übrigen in Umlauf gesepten Noten in leicht realisirbaren, d. h. sol-
chen Valuten, welche spätestens binnen drei Monaten eingezogen werden können, mit Aus-
schluß der eigenen Noten, in der Bank vorräthiy sein.

Weitere Bestimmungen.

8. 30.
Sie werden in Appoints von 1. 5. 10. 50. 100 Thalern oder höheren Beträgen

ausgegeben und sind auf Verlangen jeder Zeit von der Bank gegen baares Geld ein-
zulösen.

S. 31.
Der Vetrag der einthälerigen, für den Bedarf der Bank zu kreirenden Banknoten

soll die Summe von einer halben Million Thaler nicht übersteigen.

8. 32.
Die Bank verpflichtet sich jedoch zugleich, auf Grund besonderer noch zu treffender

Uebereinkunft mit der Staatsregierung, wenn und spbald diese es verlangen sollte, die
Umtauschung des im Umlause besindlichen Fürstlich Reußischen Staalsyapiergeldes und
Konvertirung desselben bis zu einem Betrage von 500,000 Thalern zu bewirken und diese
Summe in Banknoten der Staatoregierung zur Verfügung zu stellen.

Dieser Betrag der Banknoten ist in der §. 31 erwähnten Summe nicht begriffen,
mithin auch dafür ein besonderer Vaarsond nicht zu deponiren.

62.
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g. 33.
Die Zahlung des Betrages der Banknoten erfolgt an den Vorzeiger.
Anzeigen eines durch Diebstahl oder auf andere Art erlittenen Verlustes an solchen

begründen kelnerlei Verpflichtung für die Gesellschast und können die Zahlung an den
Vorzeiger nicht aufhalten. Wer die Noten der Bank verfälscht, nachmacht, nachgemachte

wissentlich verbreitet oder verbreiten hilft, verfällt in die gesehliche Strafe.

8. 34.
Einziehung und Umtausch.

Die Gesellschaft kann mit Genehmigungder Staatsregierung ihre sämmtlichen Bank-
noten einziehen und gegen neue umtauschen. Dies seht jedoch eine öffentliche Bekannt-
machung und Einräumung einer Präklusivfrist von einem Jahre voraus.

Die neuen Banknoten müssen sich von den alten bestimmt und deutlich unterschei-
den. Ihr Umtausch erfolgt ohne allen Aufenthalt unentgeltlich. Die bis zum Ablauf
der Präklusiofrist nicht eingelieferten Banknoten sind in den Händen des Inhabers von
selbst anullirt. Ihr Betrag wird mit drei Viertheilen der Gesellschaft, mit einem Vier-
theil der Staatoreglerung zur Vertheilung an milde Stistungen überantwortet.

8. 35.
Druck der Bauknoten.

Der Druck der Banknoten erfolgt unter Aussicht eines Regierungskommissärs (8§ 90)
oder dessen Stellvertreters und eines Mitgliedes der Direktion oder des Verwaltungora-
thes nach Maßgabe des von der Staatsreglerung mit der Direktion vereinbarten Regle-
ments, welches auch die Bestimmungen über deren Form enthält.

Nach Vollendung des Drucks werden die Platten unter den zwischen dem Regier-
ungskommissär und der Bankdirektion zu vereinbarenden, bei eintrekender Meinungsver-
schicdenheit durch die Staatsregierung anzuordnenden, Sicherungsmaßregeln versiegelt nie-
dergelegt.

eFünsterAbschnit.
Verpflichtungen der Bank gegen den Staat.

8. 36.
Landrentenbank.

Die Bauk übernimmt der Fürcsllichen Staatöregierung hegenüber die Verpflichtung,
dasern sich hierzu das Bedürfnih heraussiellt, die Funktion einer Landrentenbank nach
Maßgabe des diesfalls zu erlassendrn Gesehes zu übernehmen.
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8. 37.
Kredit der Staatoreglerung.

Gleichergestalt eröffnet die Bank der Staatoregierung einen offenen Kredit bis zur
Höhe von 150,000 Thlr. —, unter der Bedingung vierprozentiger Verzinsung der ge-
machten Vorschüsse.

8. 36.
Gegenverpflichtung.

Der Staatsregierung steht das Recht zu, ihre disponiblen Gelder gegen gleichen
Zinsfuß bei der Bank niederzulegen.

8g. 39.

Kredit der Sparkasse.

Die Vank übernimmt die Verbindlichkelt, der zu Gera unter Oberaussicht der Staats-
regierung bestehenden Sparkasse gegen einen Zinsfuß von vier Prozent einen Kredit von
25,000 Thlr. zu gewähren und ist letztere berechtigt, ihre disponiblen Gelder bis zur
Höhe von Ein Mal Hundert Tausend Thalern unter gleicher Verzinsung bei der Vank
anzulegen.

Sechoter Abschnitt.
Rechnungsablage. Diovidenden-Verthellung. Reservefonds.

8. 40.
Rechnungsablegung.

Die Rechnung der Bank wird am 31. Dezember jeden Jahres abgeschlossen und die
Erhebnisse des Abschlusses werden der regelmäßigen Generalversammlung vorgelegt.

S. 41.
Gewinnüberschuß.

Ergeben die Geschäfte der Vank einen Gewinn von mehr als vier Prozent, so wird
von dem Ueberschusse ein Zehntheil an die Mitglieder des Verwaltungsrathes vertheilt.
Der hiernach verbleibende Rest des Gewinnertrages fällt einschließlich der bemerkten vier
Prozent den Aktionären als Dividende zu.

8. 42.
Dwidende.

Die Direktion hat bei Gelegenheit der Rechnungsvorlage Oleichzelttg dem Verwalt-
ungsrathe den entsprechenden Divikendenbetrag zur Genehmigung vorguschlagen. ·-

62·
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Ist dessen Zustimmung rrsolgt, so ist spätestens vom 1. Juli jeden Jahres ab mit
Augzahlung derselben zu verfahren.

Diese hat gegen Rückgabe des betreffenden Dividendenscheines an den Inhaber zu
Geschehen.

8. 43.
Jahlungspliäte.

DieDirektion hat mit der Veröffentlichung des Dividendenbetrags gleichzeitig diesenigen
auswärtigen Bankhäuser bekannt zu machen, bel welchen die Erhebung erfolgen kann.

Die Wahl der Plätze, an welchen diese erfolgen soll, ist ihrem Ermessen überlassen.

8. 44.
Zweck und Höhe des Reservesonds.

Der Heservefond, welcher durch die F. 27. erwähnten Fonds gebildet wird, hat den
Zweck, anßergewöhnliche Verluste zu decken. Ueber denselben ist in den Büchern beson-
dere Rechnung zu führen. Er bildet ohne abgesonderte Aulegung einen Theil des wer-
benden Kapitals der Bank.

Der Reservefond darf den zehnten Theil des Grundkapitals der Gesellschaft nie-
mals überschreiten.

FSiebenter Abschnitt.
Verwaltung der Gesellschaftsangelegenhei#ten und VertretungderGesellschaft.

8. 15.
Allgemelne Bestimmungen.

Die gemeinschaftlichen Interessen und Angelegenhciten der Gesellschaft sind:
1. durch den Verwaltungsrath,
2. durch die Direktion,

3. durch die„Aese der Aktlonäre
wabrzunehmen und zu vertre

Das Ressort dieser un hselschasiborgaue wird folgendergestalt geordnet:

A. Verwallungerath.
8. 46.

Die Verkretung der innern Angelegenheiten der Gesellschaft und die Entschließung
über alle diejenigen Gegenstände, welche nicht ausdrücklich der Generalversammlung ver-
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behalten oder dem Wirkungskreise der Direktion ausschließlich zugewlesen sind, bilden den
Wirkungskreis des Verwaltungsrathes.

Insbesondere hat derselbe hiernach:
1. die Wahl der Direktion vorzunehmen, deren Gehalte und Tantièmen zu bestimmen;
2. die Errichtung oder Aufhebung von Filialbanken (K. 28) zu beschließen;
3. den Geschäftsbetrieb der Bank, resp. Filialbanken zu bestimmen, das Reglement

und die Burcauordnung für dieselben festzuseden. In letzterer sind gleichzeitig
die Bestimmungen über die Wirksamkeit der Direktoren, ihre Stellung zu ein-
ander und die Vertheilung ihrer Funktionen zu kresfen;
über alle Anträge der Direktion Entschliehung zu fassen;
die Beobachtung der Statuten Seiten der Direktion zu überwachen;

über die von der Direktion jährlich abzulegende Dlechnung und Bilanz, nach er-
langter Ueberzeugung der Richelgkelt, Decharge zu erlheilen, dafern dieses Ge-
schäft nicht aus besonderen Gründen einem von demselben zu wählenden Aus-
schusse übertragen wird;

 Rdie Höhe der Dividende zu bestimmen;
 die Suspension seiner Mitglieder erforderlichen Falles auszusprechen;
. die Wahl eines Rechtokonsulenten für die Bank vorzunehmen.

C. 47.
Fortlebung.

An der ausführenden Verwaltung nimmt der Verwaltungsrath nicht Theil, diese ist
der Direktion ausschließlich überlassen. Dagegen hat er über die Thätigkeit der Direk-
tion die Kontrole zu üben und ist berechtigte

a. die Direktion, falls sie statutenwidrig handelt, die Beschlüsse, welche der Verwalt=
ungorath gefaßt hat, auszuführen verweigert, oder in anderer Beziehung Beden-
ken gegen ihre Amtsfübrung heworrust, von derselben zu suspendiren. In sol-
chem Falle ist sofort eine Generalversammlung zu berufen, welche dann die wei-
teren Beschlüsse zu fassen hat;
unter Zuziehung der Direktoren außergewöhnliche Kassenrevisionen durch eines
oder mehrere seiner Mi#glieder vornehmen zu lassen. Der Vorißende des Ver-
waltungsratbes oder dessen Stellvertreter sind zur Vornahme solcher Revision se-
derzeit befugt;

. bel außergewöhnlichen, seiner Beurtheilung anheim gegebenen Veranlassungen mit
elner Zahl von mindestens sechs Stimmen die Berufung einer außerordentlichen
Generalversammlung anzuordnen.

Außerdem darf der Vorsitzeude des Verwaltungsrathes oderdessen Stellvertreter un-

½*

.

#
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ter Zuziehung eines Direkters zu jeder Zelt in den Bureaus der Bank von dem Ge-
schäftsgange Kenntniß nehmen, Auskunft über alle die Bank betreffenden Angelegenhei-
ten verlangen, deren Akten einsehen, den Geschäftsbetrieb kontroliren, dem Verwalungs-
rath darüber Bericht erstatten, und für den Fall befundener Unregelmäßtgkeiten rie er-
forderlichen Abänderungen zur Entschliehung bringen.

8. 48.
Wahl des Verwaltungsrathes.

Die Wahl des Verwaltungsrathes erfolgt durch die Generalversammlung in gehei-
mer Abstimmung nach relativer Stimmenmehrheit. Er hat aus eilf Mitgliedern zu be-
siehen, von denen mindestens der Vorützende und dessen Stellvertreter in Gera und au-
ßerdem zwei Mitglieder im Fürsienthum Reuß J. L. wohnhaft sein müssen.

Seine Mitglieder sind aus der Zahl der stimmberechtigten Aktlonäre zu wählen und
müssen durchaus unbescholten und im Besitze der bürgerlichen Ehreurechte sein.

Zwei Kompagnons einer und derselben Firma, sowie Verwandte ersten und zweiten
Grades in auf= und absteigender Linie können zu glelcher Zeit nicht Mitglieder deb Ver-
waltungsrathes sein. «

Haben bei der Abstimmung mehrere Personen, als welche zur Erfüllung der sesige-
setzten ZJahl erforderlich sind, gleiche Stimmen, so entscheidet unter ihnen über den Ein-
tritt das Loos.

Verweigert einer der Gewählten die Annahme der Funktion, so tritt dersenige an
dessen Stelle, welcher die meisten Stimmen nach dem Gewählten hatte. Die innerhalb
einer Frist von 14 Tagen von erfolgter Mittheilung der Wahl an unterlassene Erklär-
ung wird der Verweigerung gleichgeachtet.

S. 49.
NRechte der Theilnahme an dessen Sitzungen.

Der vollziehende Direktor oder dessen Stellvertreter hat das Recht, allen Versamm-
lungen des Verwaltungorathes beizuwohnen und in denselben eine leralhende Stimme.

8. 50.
Ergänzung des Verwalkungsrathes.

Für die ersten sechs Jahre von der Eröffnung der Vankgeschäfte an, bilden die
Herren: «
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Dr. jur. Emil von Beulwigz, Negierungsrath,
G. Th. Bielitz, Kaufmann,
Eduard Glaß, Banquier,
Ludwig Kettner, Renkler,
Oskar Banckwih, Nittergutsbesiter,
Otto Kormann, Dr. jur.,
Gerson Bleichröder, Bangquier,
Ferdinand Jaques, Bangquier,
Herrmann Henoch, Eisenbahndirekior, zu Berlin.
Alexis Meyer, Bangquier,
W. J. Schuhmann, Rentier,

den Verwaltungsrath. Nach Ablauf der sechs Jahre tritt alljährlich der dritte Theil der
Mitglieder des Verwaltungsrathes aus und wird durch neue Wahlen (§. 49) ersetzt. Bis
die Reihefolge des Austritts nach der Amtodauer feststeht, entscheidet denselben das Loos.

Die Austretenden sind wieder wählbar.
Bei vorkommenden Vakanzen hat der Verwaltungsrath das Recht, bis zur nächsien

Generalversammlung die statutenmäßige Zahl durch Aufnahme anderer Mtionärs zu er-
gänzen.

zu Gera.

zu Leipzig.

8. 51.
Kamion.

Die Mitglieder des Verwaltungsrathes müssen für die Dauer ihrer Funktion fünf
volle Aktien bei der Kasse der Vank deponiren.

Wahl des Vorsitenden und Stellvertreters.

Der Verwaltungorath wählt jährlich aus seiner Mitte seinen Vorsipenden und dessen
Stellvertreter. Beide müssen in Gera ihren Wohnsitz haben und sind nach Beendigung
ihrer Junktion wieder wählbar.

. 533.

Zeit und Ort der Versammlungen.

Die Versammlungen des Verwaltungsrathes finden regelmählg alle drei Monate in
Gera Statt. Außerordentliche Versammlungen werden berufen, sobald der Vorsihende
oder dessen Stellverireter solche für nöthig erachten, oder der Antrag dreier Mithlieder
des Verwaltungsrathes, der Direktion oder des Regierungskemmissars auf deren Veruf-
ung vorliegt.
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Leßtere erfolgt durch den Vorsipenden oder dessen Stellvertreter schriftlich und zwar in
der Regel mindesiens acht Tage vor dem für die Versammlung bestimmten Termine un-
ter kurzer Angabe der zu berathenden Gegenstände.

. 54.

Beschlußfassung.

Die Fassung eines giltigen Beschlusses bedingt die Anwesenheit von wenigstens sechs
Mitgliedern und absolute Stimmenmehrheit der Anwesenden.

Bei Stimmengleichheit entscheldet die Suimme des Vorsigenden.

 *
Protekollführung.

Ueber die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrathes wird durch den
Rechtekonsulenten der Bank ein Protokoll geführt, welches von den anwesenden Mitglie-
dern zu unterschreiben und abschriftlich der Staatsregierung mitzutheilen ist.

. 536.

Aufbewahrung der Alten 2c.

Der Vorsipende des Verwaltungorathes hat für Aufbewahrung der Akten, Urkunden
und sonstigen Schriften Sorge zu tragen.

S. 57.
Honorar.

Die Mitglieder des Verwaltungsrathes werden nicht besoldet, erhalten jedoch Ersatz
der durch ihre Funktion ihnen erwachsenen baaren Auslagen und außerdem die 8. 11
bemerkie Tantieme.

Dem Vonjipenden kann außerdem als Entschädigung für seine Mühwaltung und
Auslagen von dem Verwaltungsrathe ein angemessenes jährliches Bauschguantum ausge-
setzt werden.

B. Von der Pirektion.

6. 58.
Befugnisse der Direktion.

Die Direktion führt die Geschäste und Angelegenheiten der Bankgesellschaft in allen
Einzelbeiten, sie ist das handelnde und vollziehende Organ derselben innerhalb der dur
die Stainten, durch das von dem Verwaltungsrathe bestimmte Reglement und durch die
von demfselben fesgeseyte Bureau-Behörde oder Ordnung gegebenen Grenzen und Vormen.
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Die Dlrektion vertritt daher die Gesellschaft in allen Unternehmungen, Geschäften
und Verträgen mit Behörden oder dritten Personen, sowie bel allen Rechtsstreitigkeiten
oder gerichtlichen Verhandlungen, insofern dergleichen Geschäfte u. s. w. nicht durch diese
Statuten dem Verwaltungsrathe oder der Generalversammlung der Astionäre vorbehal-
ten sind.

8. 59.
Zahl der Direltoren.

Die Direktion besteht aus elnem ständigen, vollziehenden Direktor und zwei nicht
ständigen Direktoren, welche insgesammt ihren Wohnsitz in Gera haben müssen.

Der vollziehende Direktor, welcher zugleich den Vorsit in den Direktorialversamm
lungen führt, muß einen Stellvertreter haben, der aus den anderen Mitgliedern der Di-
rektion von dem Verwaltungsrathe gewählt wird.

Die nicht ständigen Direktoren werden auf die Zeit von 3 Jahren ernannt, sind
aber nach Ablauf dieser Zeit wieder wählbar.

Der ständige vollziehende Direktor hat zwanzig volle Aktien und jeder der nicht
ständigen Direktoren hat zehn volle Aktien bei der Kasse der Bank für die Dauer der
Junksion zu deponiren.

F. 60.
Vergröheruny der Zahl.

Nach dem Ermessen des Verwaltungsrathes kann die vorgedachte Zahl der Direkto-
slen noch erhöht werden, indem an auswärtigen Pläpen, wo dies das Interesse der Bank
besonders wünschenswerth macht, ein bis drei Mitgliedern des Verwaltungorathes die Ei-
genschaft von Direktionomitgliedern beigelegt werden kann. Diese haben dann in den
Direkkorialsitzungen gleichfallo mit Sip und Slimme.

8. 61.
Leitung der Verhandlungen.

Der Vorsitende übernimmt die Leitung der Verhandlungen und hat bei Meinungs-
verschiedenheit unter ihnen resp. Stimmengleichheit die entscheidende Setimme.

8. 62.
Bedingungen der Anstellung und Norm der Geschäftsführung.

Die Direktoren werden unter den von dem Verwallungsrathe genau feüzusehenden
Bedingungen angeslellt und haben bei ihren Geschäften diese Statuten, das vom Ver-
walkungsrathe erlassene Geschäftsreglement, die Burcauordnung und die übrigen Beschlüsse
desselten zu befolgen und auszufühten. “
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g. 63.
Unierschristen.

Bei den in den gewöhnlichen Geschäftsverkehr der Bank elnschlagenden Zeichnun-
gen, z. B. Quittungen über empfangene Gelder, Pfänder, Dokumente, Depositen aller
Art, Ertheilung von Wechselgiri und dergleichen ist die unter der Firma der Bank ge-

schehende Unterschrist des vollziehenden Dircktors oder dessen Stellvertreters und des Kas-
sirers der Bank nothwendig.

In anderen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs der Bank liegenden An-
gelegenheiten ist die Unterschrift des vollziehenden Direktors oder dessen Stellvertreters
und eines der übrigen Direktoren der Bank erforderlich.

8. 64.
Von dem Vollziehenden.

Der vollziehende Direktor hat die Leitung aller Geschäfte der Bank.
In Behinderungsfällen tritt für ihn ein alljährlich im Voraus von dem Verwalt-

ungsrathe zu ernennender Stellvertreter (S. 59) ein.
Sämmtliche Direktoren haben die Geschäfte der Bank nach elner festzustellenden

Ordnung zu überwachen und an den Direktorialsiyungen, welche wenigstens einmal wüch-
entlich stattfinden müssen, Theil zu nehmen.

8. 65.
Dirckkortalsitzungen.

Den Gegenstand der Verhandlungen solcher Direktorialsitzungen bilden die Revisson
der vorgekommenen Geschäfte, Prüfung des Kassabestandes, Ermittelung der im Umlaufe
besindlichen Banknoten, der disponiklen Fonds, der eingelegten Pfänder und Depesiten,
Berathung über die der Leitung der Direktion anvertrauten Angelegenbeiten, Fetstellung
der Grundsäte des ilrem Wirkungskreise überlassenen Versahrens, namentlich Bestimmung
darüber, wie viel auf jede der bekanntesten Unterschristen an Diskonten genommen, wie
viel auf jere Sortc von Skaatspapieren Vorschuß geleistet, wie mit verpfändeten oder zu
verpfändenden Waaren verfahren werden soll 2c

Außerordeutliche Siyungen.

Außer den regelmäßigen können auch auherordentliche Direktorialsitzungen bei dring-
enden Veranlassungen von jedem der Direktoren beantragt werden, welche sodann von dem
Vorsipenden zu berufen sind.
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8. 67.
In jeder Direktorialsihung müssen drei Direktoren zugegegen sein. Im Behinder-

ungsfalle des einen oder andern hat der Vorsitzende ein Mitglied des Verwaltungsrathes
an Stelle des Fehlenden zur Sihung einzuberufen. Die Beschlüsse werden nach Stimmen-
mehrheit gefaßt und bei Gleichheit der Stimmen sämmtlicher Stimmberechligter (5 60.)
entscheidet die des jedesmaligen Vorsitenden.

Die gefaßten Beschlüsse werden in ein Protokoll eingetragen und von den Anne-
senden unterzeichnet.

Die Protokolle werden dem Verwaltungsrathe in Abschrist mitgetheilt.

Bekanntmachung der Namen der Direktionemitglieder.
Der Verwaltungsrath hat die Namen der Mitglieder der Direktion, so wie alle in

ihr eintretenden Personalveränderungen, unter besonderer Bezeichnung des Vorsipenden
und des für Behinderungsfälle zur Unterzeichnung für denselben ermächtigten Stellver-
treters öffentlich bekannt zu machen (§ 92).

Diese Bekanntmachungen dienen den Mitgliedern der Direktion als Ligitimation.

Verankwortlichkeit der Direktion.

Die Mitglieder der Direktlon sind nur für die Ausführung der ihrer Leitung an-
vertrauten Geschäfte verantwortlich, übernehmen dagegen durch ihr Amt keine persönliche
Verpflichtung im Bezug auf die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Für Beschlüsse, Geschäfte und Handlungen, welche den Statuten, dem Geschäftsreg-
lement oder der Burean-Ordnung zuwiderlaufen, sind diejenigen Mitglieder der Direk-
tion, welche daran Theil genommen haben, der Gesellschaft persönlich verantwortlich und
können deshalb von dem Verwaltungsrathe ebenso, wie wegen etwaiger Fahrlässigkeiten
in Anspruch genommen werden.

.70.

Delegalion einzelner Mithlieder.
Die Direktion kann verminellst eines Majoritäts-Veschlusses einzelne ihrer Mitglieder

zur Besorgung besonderer Geschäfte delegiren. Die Urkunden über solche Delegationen
sind von dem Vorsipenden zu unterzeichnen.

C. 71.
Anstellung des Beamten-Personals der Bank.

Die Direktion stellt das Bankpersonal und die Subalternen-Beamten der Gesell-

schaft an, seht deren Besoldung fest und entläßt sie nach ihrem Ermessen. n-
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Zur Anstellung ded Kassirers ist jedoch die Genehmigung des Verwaltungdrathes
einzuholen.

Ohne Genehmigung des Verwaltungsrathes ist die Direktion aber nicht befugt, Per-
sonen für den Dienst der Gesellschaft auk, längere Zeit, als drei Jahre, zu engagiren,
eine jährliche Besoldung von mehr als 500 Thlr. zu verwilligen oder Verträge abzu-
schließen, durch welche der Gesellschaft die Bezahlung von Pensionen aufgebürdet wird.

8. 72. ·

StellungnndausschließlicheThiliqkeitdksPollzicheadeth

Der vollziehende Direktor darf weder direkt noch indirekt Nebengeschäfte für elgene
Rechnung kreiben, sondern ist verpflichtet, der Bank seine Thäligkeit ganz und ausschließ-
lich zu widmen.

Die Bedingungen seines Engagements werden in dem von dem Verwaltungsrathe
mit ihm abzuschließenden Dienstvertrage festgeütellt.

Seine Entlassung kann nur von dem Verwaltungsrath verfügt werden. In drin-
genden Fällen können jedoch die übrigen Direktoren durch einstimmigen Beschluß die einst-
weilige Suspensien desselben anordnen. ·

8. 73.
Amtsgeheimmiß.

Sämmtliche Direktoren und Beamte sind veryflichtet, über alle Geschäfte, welche die
Bank mit Privatpersonen macht, soweit nicht die Staatsregierung oder Gerichtsbehörden
eine Auskunft hierüber bedürfen und fordern, die unverbrüchlichste Verschwiegenheit zu
beobachten.

C. von den General-Versammlungen.

8. 714.
Jeit und Art derselben.

Alljährlich im Monat März oder April wird eine ondentliche General-Versammlung
abgehalten. Dieselbe findet in Gera stan und muß von dem Verwaltungsrathe minde-
stens 1 Wochen vor dem für die Versammlung bestimmten Tage durch eine öffentliche
Vekanntmachung (6. 92) berufen werden.

Außerordentliche Generalversammlungen berust der Verwaltungsrath, so oft er sol-
che für erforderlich hält oder ein Antrag des Regierungsbevollmächtigten auf deren Be-
rufung gestellt wird, oder endlich eine Anzahl von Mkionären, welche mindestens die
Summe von 200,000 Thlen. — in Aktien nach dem Nominalwerth repräsentiren und
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ledtere bei der Bank bis nach Verlauf der Generalversammlung deponiren, eine solche
beantragen. Es finden auf solche Generalversammlungen die vorstehenden Bestimmungen
gleichfalls Anwendung, doch sind in den diesfallsigen öffentlichen Bekanntmachungen die
Berathungsgegenstände spezlell mit anzuzeigen.

8. 75.
Stimmbercrechtigung.

Jeder Inhaber ven fünf vollen Aktien hat in der Generalversammlung Stimmrecht:
5 bis 10 volle Aktien haben 1 Stimme.

11 „ 20 „ " „ 2 Stimmen.

21,„ 35 „ « „ 3 »

36 *1 50 ti - 4 “

51 7 75 *— *  5

76 „ 100 „ " „ 6 "q„

101 „ 125 „ » „ 7 "

126 „ 150 „ 6 „ 8 „

151 „ 200 „ 5 „ 9 »

Untat-nicht« » »10 »

.76.
Vertretung.

Jeder stimmberechtigte Aktionär kann sich im Behinderungsfalle durch einen anderen
Aktionär, welchen er durch eine genügende Vollmacht zu legitimiren hat, vertreten lassen,
doch kann Niemand für Abwesende mehr wie fünf Stimmen vertreten.

Flrmen können ohne besondere Bevollmächtigung ihr Stimmrecht durch einen ihrer
Theilhaber oder ibrer Prokuraträger, Gemeinden, Korporationen und öffentliche Instilute
durch einen ihrer Repräsentanten, Ehefrauen durch ihre Ehemänner, und Minderjährige
durch ihre Vormünder ausüben.

S. 77.

Folgen des Nichterscheinens.

Wer von den Aktionären bei der Generalversammlung nicht erscheint oder sich durch
einen Bevollmächtigten nicht vertreten läßt, ist gleichwohl durch die Veschlüsse der General-
orsammlung gebunden.

S. 78.
Bedingungen für die Stimmberechkigung.

DOie Aktionäre oder deren Bevollmächtigte haben sich, wenn sie in den Gencral-
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Versammlungen zur Stimmenabgabe zugelassen werden wollen, vorher bei der Bank durch
Vorzeigung ibrer Aktien persönlich zu legitimiren, wogegen sie eine Bescheinigung er-
balten, welche ihnen als Einlaßkarte in die Versammlung dient. Das über die Legitl-
mation der Aktionäre aufzunehmende Protokoll, in welchem die Nummern der Aktien zu
verzeichnen sind, ist in der General-Versammlung auszulegen.

Uebrigens bleibt es dem Verwaltungsrathe überlassen, in dem Ausschreiben zur
General-Versammlung über die näheren Modalitäten der Legitimationsprüfung noch be-
sendere Bestimmungen zu reeffen.

8. 79.
Abstimmungsmedalität.

Alle Beschlüsse in der General-Versammlung werden in der Regel nach absoluter
Stimmenmehrheit gefaßt. Ausgenommen hieron ist die Wahl des Verwaltungsrathes,
welche nach relativer Stimmenmehrheit geschieht, sowie der Beschluß über Aufhebung der
Gesellschaft und Aenderung der Stamten, bei denen die Bestimmungen der §§. 87 set.
85 zur Anwendung kommen. Vel Gleichheit der Stimmen entscheidet die Stimme des
Vorsipenden.

 l17:
Wegfall des Stimmrechts.

Bei Wahlen und allen Beschlüssen, die sich auf persönliche Verbältnisse der Beamten
leziehen, darf von denjenigen Aktionären, welche in Dienstverhältnissen zu der Gesellschaft
stehen, ein Stimmrecht nicht ausgeübt werden. Bel der Wahl des Verwaltungsrathes
baben sich auch die Direktoren der Abstimmung zu enthalten.

8. 81.
Leitung und Protokellführung.

Die Leitung der Gencralversammlung hat der Vorsipende des Verwallungsrathes
oder dessen Stellvertreter.

Das Protokoll führt der Rechtskonsulent der Bank.

Der Vorsipende ernennt zwei mit der Stimmenzählung zu beauftragende Notare,
welche mit den übrigen vorgenannten Personen das aufgenommene Protokoll gemeinschaft-
lich zu unterzeichnen haben.

Die Unterschiist von Aktionären ist nicht wesentlich norhwendig.
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8. B2.
Gegenstände der Berathung.

Die Gegenstände, welche der Berathung und Entschließung der General-Versamm-
lung unterliegen, sind insbesondere:

1. die Vermehrung des Grundkapitals (F. 5 und 9),
2. der Geschäftsbericht und der Rechnungsabschluß für das verflossene Jahr (6. 10),
3. die Wahl des Verwaltungsrathes (. 48), sowie die Entseung der Direkteren

C. 47),
4. die Abänderung und Ergänzung der Statuten (F. 85),
5. die Auflösung der Gesellschaft C. 87 fg.),
6. die von der Direktion, dem Verwaltungsrathe oder einzelnen Aktionären in An-

gelegenheiten der Gesellschaft gestellten Anträge.
8. 83.

Zontsehung.
Jede Generalversammlung kann nur über die von dem Vorsitenden des Vervalt=

ungsratbes oder dessen Stellvertreter auf die Tagesordnung gebrachten Gegenstände be-
rathen und entschließen.

Deshalb müssen auch Anträge einzelner Aktionäre, welche in der Generalversamm-
lung zur Beschlußfassung kommen sollen, gehörig motivirt, spätestens bis zum 1. März
jeden Jahres vor dem zu ihrer Abhaltung bestimmten Tage, schriftlich bei dem Vorützen-
den des Verwaltungerathes eingereicht werden und von mindestens fünf Aktionären, de-
ren jeder wenigstens fünf Aktien besiyen muß, unterschrieben sein.

8. 84.
Anlräge der Dircktion.

Anträge der Direktion an die Generalversammlung mussen mindestens 14 Tage vor
dem auberaumten Verhandlungstage bei dem Vorützenden des Verwaltungsratbes einge-

bracht werden. Später eingebrachte knnen von diesem zurückgewiesen werden.

5S. 85.
Abänderung der Statuten.

Soll in einer Generalversammlung eine Abänderung der Staluten zur Berathung
gebracht werden, so ist diese in der offentlichen Bekanntmachung (5. 92) ausdrücklich zu
bemerken.

Zur Giluigkeit eines diesfallsigen Beschlusses gehören wenigstens zwei Drittel der
Stimmen der in der Generalversammlung persönlich anwesenden oder durch Bevollmäch-
uigte vertretenen Aktienäre und die hinzutretende landesherrliche Genehmigung.
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8. 86.
Krast der Beschlüsse.

Alle in der vorgeschriebenen Form gefaßten Beschlüsse der Generalversammlung ha-
ben für sämmtliche Aktionäre verbindende Kraft.

Achter Abschnitt.
Von der Auflösung und der Liqnidation der Gesellschaft.

. 187

Veschlußfassung über die Auflösung.

Erscheint eine Auflösung oder Liqguidation der Gesellschaft nöthig, so muß dazu ei-
n#e besondere Gencralversammlung unter Angabe des Zweckes öffentlich ausgeschrieben
werden. Zu dieser sind alle Aktionäre — auch diejenigen, welche weniger als fünf Ak-
tien besipen — zu berufen, und jede darin vertreiene Aktie bat eine Stimme.

In einer solchen Versammlung müssen wenigstens zwei Drittel der Aktien des An-
lage-Kapitals vertreten sein und der Beschluß der Auflösung oder Ligquidation ist unr
dann giltig, wenn eine Mehrbeit von drei Vicitel des darin vertretenen Aktienkapitals
sich für diese entscheidet.

Inn die erforderliche Zahl von Aktien in dieser Generalversammlung nicht vertreten,
so wird einc zweite Generalversammlung zu diesem Zwecke auf vier Wochen später be-
rusen, in welcher dann eine Mehrheit von drei Viertheilen der anwesenden Stimmen oh-
ne Rücksicht auf deren Zahl entscheidet.

Zur Ausführung des gefaßten Beschlusses ist die landesherrliche Genehmigung er-
forderlich.

Unabbhängig von dem Beschlusse der Generalversammlung sieht der Staatsreglerung
ras Recht zu, die Auflösung der Gesellschaft zu dekretiren, wenn das eingahlte Aktienka-
pital sich auf ½ seines Betrags gemindert haben sollte.

8. 86.
Verfahren hierbei.

Nach rechtsgültig beschlossener und von der Staatsregierung genehmigter Auflssung
hat die Direktion mit dem Verwaltungsrathe die Liquidation vorzunehmen, zu dem Ende
zunächst alle Akliva zu Gelde zu machen und damit vor Allem die sämmtlichen Bank.
no#en einzulösen, sodann die übrigen Schulden zu tilgen, endlich aber die Ueberschüsse,
nach Verhälmiß der Aktien, an die Aktionäre auszuzahlen.
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Die Inhaber der Banknoten sind dreimal öffentlich (6. 92) aufzufordern, dieselben
binnen sechs Monaten zur Umtanschung gegen den Vetrag zu präsentiren. Nach Ablauf
dieser sechsmonatlichen Frist wird der Betrag der nicht präsentirten Banknoten auf Ko-
sten der Inhaber bei der Hauptsigatskasse zu Gera depenirt und es erfolgt sodann eine
gerichtliche Aufforderung an diesellen, sich zur Erbebung des Geldes bei Verlust ihrer
Ansprüche binnen sechs Monaten zu melden.

Wer auch dieser Aufforderung nicht nachkommt, verliert den Auspruch aus Umtausch-
ung der Banknoten und es sällt nach Ablauf der gesehlichen Frist der verbliebene Be-
trag der deponirten Summe der Liguidationsmasse zu.

8. 89.
Zeim der Auflöofung.

Nach beendigter Liqu#dation werden Pie Aktionäre zu einer Generalversammlung zu-
sammenberufen, in welcher unter Aufsicht des Regierungakommissars die Banknoten kafs-
ñrt werden, die Schlußrechnung vorgelegt und nach deren Prüfung und Justisikation die
Direktion liberirt wird.

Ueunker Abschnitt.
Von den Verhältnissen der Bank zu der Staatsregierung.

8. 90.

Oberaussichtorecht.
Der Fürstlichen Staatsreglerung stebt das Oberaussichtorecht über die Bank zu. Sie

ist Kraft dessen berechtigt, durch einen bleibend hierzu zu ernennenden oder auch auher-
ordentlich zu beauftragenden Kommissariuo, als welcher der Vorsiende der Fürstlichen
Regierung jederzeit legitimirt ist, von den Geschäsften und dem Stande der Bank durch
Einsicht aller Bücher und Verhandlungen, nicht minder durch Revision der Kasse dersel-
ben, genaue Kenntniß zu nehmen, um sich zu überzeugen, daß von Seiten der Gesell-
schaftsergane den Bestimmungen der Staluten überall nachgegangen werde und im Falle
des Zuwiderhandelns nach Besinden einzuschreiten.

Die durch ihn veranstalteten Revisionen der Bank müssen so geschehen, daß der
Geschäftsverkehr derselben dadurch nicht gestört wird. Daher dürfen auch die Bücher aus
dem Lokale der Bank nicht entfernt werden.

Zur Erleichterung und Beschleunigung der Revisionen ist der Reglerungskemmissar
berechtigt, sich dabei Hllfobeamter zu bedienen. 6%q
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8. 91.
Rechte des Regierungekommissars.

Vermöge des ihm zustehenden Aussichtsrechts kann der Regierungskommissar jeder
Versammlung des Verwaltungsrathes und jeder Generalversammlung der Aktionäre bei-
wohnen, daher er durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrathes von jeder solchen Ver-
sammlung vorher in Kenntniß zu sehen ist.

Außerdem sind dem Regierungskommissar die bei den Versammlungen des Verwalt=
ungsrathes und der Aktionäre aufgenommenen Protokolle binnen drei Tagen nach Abhal-
tung der Ersieren in Abschrift mitzutheilen.

Hat der Regierungskommissar der Direktion Eröffnung zu machen, oder von der-
selben Auskunft über Angelegenheiten der Bank zu verlangen, so sleht ihm nicht minder
das Recht zu, den Vorsiyenden derselben zur Berufung einer Direktorialslgung zu ver-
anlassen.

chehnter Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

. 92.

Erfordernisse der öffenlichen Bekanntmachungen.

Zur Giltigkeit aller n diesem Statut vorgeschriebenen Aufforderungen, Einladungen
und Bekanntmachungen ist erforderlich, daß sie in das Amts= und Verordnungsblatt, die
Geraische Zeitung und drei bedeutendere, außerhalb des Fürstenthums erscheinende Zeitun-
ghen eingerückt werden.

Die Wahl der einzelnen Bläter ist dem Verwaltungörathe oder der Direktion, je
nachdem die Bekanntmachungen bei diesem oder jenem Organe ressortiren, überlassen, doch
haben diese dabei auf die Geschästsverbinkungen der Bank Rücksicht zu nehmen.

Moriisikationsversahren.

Sollen angeblich verlorene oder vernichtete Interimsquiktungen, Aktien, Dokumente,
Talons, Dividenden oder Pfandscheine mortifizirt werden, so erläßt die Direktion auf An-
trag des Betheiligten drei Mal in Zwischenräumen von 8 Wochen eine öffentliche Auf-
forderung, jene Dokumente innerhalb einer bestimmten Frist au sie auszuliefern oder die
etwa daran erlangten Rechte geltend zu machen. Sind nach dieser Zeit serner zwei Mo-
nate vergangen, die Dokumente nicht eingeliefert, oder die hlechte nicht geltend gemacht
worden, so erklärt die Direktion die Dokumente öffentlich für nichtig und verschollen und
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fertigt an deren Sielle neue aus. Die Kosten des ganzen Verfahrens trägt der Betbel-
ligte. .

8. 94.
Fertsehung.

Meldet sich dagegen innerhalb der erwähnten Frist der Inhaber gedachter Dokumente
unter Behaupkung eines rechtlichen Anspruchs auf dieselben, so verweist die Direktion den
Antragsteller zur Verfolgung seiner Rechte gegen den jehigen Inhaber an dessen kompe-
tente Gerichte.

g. 95.
Verfall der Pfänder.

Die Gesellschaft ist berechtigt, die bei ihr deponirten Pfänder nach Ablauf der feü-
gesehten Verfallzeit, ohne daß sie dazu der gerichtlichen Ermächtigung bedarf, auf Kosten
und für Rechnung des Schuldners öffentlichzuversteigern oder durch vereidigte Makler
verkaufen zu lassen oder solche nach dem derzeitigen Börsenkourse zu ihrenKassen einzuziehen.

Reicht der Erlös zur Berichtigung des vollen Schuldbetrags nicht bin, so ist der
Schuldner zur Nachzahlung des Fehlenden verpflichtet.

Die Kosten dieses Verfahrens fallen nicht der Gesellschaft, sondern dem Betheiligten
zur Last.

Transitorische Bestimmungen.

Die erste Generalversammlung findet in dem Monat März oder April des Kalen-
derjahres Statt, welches auf dasjenige folgt, in welchem die Gesellschaft ihren Geschäfts-
betrleb eröffnet hat.

Ebenso erfolgt die erste Dividendenvertheilung im Monat Juli des auf das erwähnte
Eröffnungsjahr folgenden Kalenderjahres.

64°
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Formulare.

A.

Interims-Quittung
der

Geraer Bank
für die Bankaktie Nr.

über Thaler Einzahlung.

Inhaber dleser Interims-Qulikung, auf welche unter Einrechnung der bis jetzt ein-
gezahlten .Thaler statutenmäßig ein Gesammteinschuß von Zweihundert
Thalern im Vierzehnthalersuße zu leisten ist, hat verhälimnißmäßigen Antheil an dem
gesammten Eigenthum, Gewinn und Verlust der Geraer Bank, und ist deren Statuten
unterworfen.

Gera, den 18

Der Verwaltungsrath der Geraer Bank.
Unterschrift.

Rudseite:

Auszug aus den Staluten.
88. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 92, 93, 94, 96

sind wörtlich abzudrucken.



K.

Aktie
der Geraer Dank Lit. A

Nr.

über 200 Thaler.

Juhaber dieser Aktie hat an die Kasse der Geraer Bank Zweihundert Thaler im
Aierzehutbalersuße baar entrichtet und nach Höhe dieses Betrags nach der Bestimmung
der unterm 17. Juli 185.1 höchsten Orts bestätigten Statuten, denen er sich durchgänglg
unterwirst, verhältnißmäßig gleichen Antheil an dem gesammten Eigenthum Gewinn und
Verlust der Bank.

Gera, den 18.
Direktion der Geraer Bank.

Unterschrilt= Unterschtint Unterschrift
des vollzichenden Direktors. des zweiten Direklors. des VorsitzendendesVerwalkungsrathes.

Rückseite:
88. 13, 14. 15. 16, 17, 18, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 92, 93, 94, 86

sind wörtlich abzudrucken.

C.

Oividendenschein.
Inhaber dieses Scheines empfingt 18. bei der Kasse der
Geraer Bank diejenige Dividende, welche durch ösfenmuche Vekanmmachung der
Direktion der Bank auf diesen Termin festgesetzt worden ist.

2 Gera, den

Direktion der Geraer Bauk.

iunterschnit Unterschrist Unterschistdes veliiealien 'pierktors. des zweiten Direktors., des Vorslenden des Verwaltungsrathes.Diridendenschein jahlbaram. Anm. Dieser Diridendenschein wird nach §. 16 der Statuten ungüleig,
wenn dessen Ertrag ulcht iunerhalb vler Jahren von dem darauf bemerkten
Zahltage an erhoben worden ist.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 180.

1) Landesherrliche Verordnung, das Ablösungswesen betr.
(Pukl. im Amtis= und Becttnungstl. am 7. Novtr. 18635.)

WirHeinrichderSiebenundSechzigstevonGottesGnaden
Vüngerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Aeltester,
Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld,

Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

kinden uns, um die entstandenen Zweifel über die Ablösbarkeit der guttherrlich-bäuerll-
chen Lasten und wegen des dabei zu beobachtenden Verfahrens zu beseiligen, in Berück-
sichtigung des sich kund gebenden dringenden Bedürfsnisses zu nachslehenden Anordnungen
bewogen:

1.

Die Gesetze, welche über das Ablösungswesen in den verschiedenen Landestheilen vor
deren Vereinigung ergangen sind, namentlich das Lobenstein- Ebersdorfer Gesepx über Ab-
lösung der Frohnen, Hutungsbefugnisse und Naturalabgaben vom 22. März 1836, das
Geselz über Ablösungen und Gemeinheitstheilungen vom 23. März 1838 für das Für-
stenthum Gera und die Gesehze über Triftablösungen und Gemeinhbeitstheilungen vom 27.
Dezbr. 1812 und über die Ablösung der Becthe= und Klauenstener vom 17. Juli 1845
für das Fürstenthum Schleiz sind von Unseren Behörden als güliig in Anwendung zu
bringen, da dieselben nirgends durch ein neueres Geseh ausdrücklich aufgehoben sind und
die entgegenstehende, auf eine Gesehesänderung abzweckende Bestimmung im §. J3 des
aufgehobenen Gesehes vom 30. November 1849 mit diesem lelbst in Wegfall gekom-
men ist.

Ansgeheben am 28. November 1855. 55
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Unsere Kammer ist angewiesen, zur Vermeidung jeder Beschwerde überall, wo die-
selbe als berechtigter Theil zu betrachten sein würde, die Provokation zur Ablösung zu
unterlassen, auch bei Lehngelderablösungen im Fürstenthume Gera die in denletzten Jah-
ren für die Werthsermiktelung deslehngeldpflichtigen Gegenstands angenommenen Grund-
säpe ferner zu befolgen.

Auch audere Privatberechtigte sind vorkommenden Falls mit ihren Anträgen auf
Verwandlung älterer oder neuer Ablösungsrenten in Kapital, in so weit sich die Ver-
pflichteten nicht freiwillig dazu versiehen, zurückzuweisen, da — sobald als es die allge-
meinen Creditverhältnisse gestalten — durch eine Landrentenbank die sämmtlichen Ab-
lösungsrenten übernommen und kapitalisirt werden sollen.

3.
Die Ablösung der fesien Geld- und Naturalabgaben, sieigenden und fallenden Leist-

ungen, insonderheit der Zehenten, welche an Kirchen, Pfarreien, Schulstellen und milde
Stiftungen zu entrichten sind, bleibt auch ferner ausgesetzt.

4.

Bis zur Wiedereinsehung eigener Behörden für das Aolösungswesen sind die An-
träge auf Ablösung bei Unseren Justizämtern anzubringen, welche dieselben aufzunehmen
und an Unsere Regierung einzusenden haben. Diese wird alsdann zur gesehmäßigen
Verhandlung der einzelnen Sachen Spezialkommissarien ernennen.

Ueberall, wo in den obenangeführten Gesetzen die Landesregierung oder Regierung
genannt ist, tritt an deren Stelle Unser Appellationsgericht.

Schloß Schleiz, den 20. Oktober 1855.

L. S.) Heinrich IXVII.
v. Geldern.



427

2) Ministerialverordnung, das Exekutionsverfahren bei Erhebung rückständiger Steuern und
andrer öffentlichen Abgaben betreffend.

Zur Erzielung eines gleichförmigeren und wirksameren Verfahrens bei Beitreibung
der Steuern und andern öffentlichen Abgaben werden mit Höchsier landesherrlicher Ge-
nehmigung unter Aukhebung der verschiedenen in einzelnen Landestheilen bestehenden An-
ordnungen, namentlich der Lobenstein=EbersdorferVerordnungvom28.November1824
und der darauf bezüglichen Ministerialbekauntmachung vom 28. Mai 1851 folgende nä-
herc Bestimmungen getroffen:

1.
Hinsichtlich der Grund= wie der Gewerbe= und Personalsleuern isi von Seiten der

Ortssteuereinnehmer eifrigst darauf zu halten, daß dieselben mit dem Jälligkeitstermine
oder spätestens knnerhalb der darauf folgenden 14 Tage eingezahlt werden. Wo blos
ein Uebersehen der gesehlichen Verbindlichkeit Seitens der Stenerpflichtigen anzunehmen
ist, bleibt es den Ortseinnehmern überlassen und empfohlen, vor Ablauf dieser Frist die
geeignete Erinnerung der Zahlungopflichtigen an ihre Obliegenheiten eintreten zu lassen.

2.
Nach Ablauf der 14tägigen Frist ist ein Verzeichniß der Restanten anzufertigen

und, wenn die Ortssteuereinnahme nicht zugleich von dem Bezirkssteuerelunehmer verwal-
tet wird, an diesen abzugeben, ohne Verechnung übrigens ciner Hebegebühr, da eine solche
nur von den, durch die Ortostenereinnehmer selbst erhobenen Beträgen verwilligt werden
kann. Die Bezirkssteuereinnahme versügt auf Grund der eingegangenen Restenverzeich-
nisse die Einmahnung unmittelbar, mit zweimaliger Wiederholung derselben von acht zu
acht Tagen gegen die sortdauernd in Rückstand blelbenden Steuerpflichiigen.

2.

Die Einmahnung geschieht künftig nicht mehr durch das Militär, sondern durch be-
sonders bestellte Exekutoren oder wo ein solcher fehlt, durch die Steuerausseher und Gens-
da#mes. Dieselben erhalten zu ihrer Legitimation und zur Vorlegung bei den Restanten
oder in deren Abwesenheit bel deren Angehörigen eine von der Vezirkssteuereinnahme
ausgefertigte Namensliste der Zahlungssäumigen mit genauer Spezifikation der schuldigen
Abgabenbeträge. Zur Vereinnahmung dileser lehteren ist das Exekutionspersonal aber
nicht befugt, vielmehr sind die Rückstände stets an die Bezirkssteuereinnahme einzuzahlen.
Dagegen ist an den mit der Exekution beauftragten Veamten selbst für die erstmalige
Mahnung eine Gebühr von 6 Pfennigen, für die zweite von 1 Sgr. und für die drine
von 2 Sgr. zu entrichten.
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4.

Im Falle einer ofsenbar vorliegenden Widersehlichkeit ist nach fruchtlos gebliebener
Einmahnung der Steuern militärische Hilfe zu requiriren. Die zu diesem Zwecke ent-
sendeten Unteroffiziere und Soldaten verblelben in der Behausung des Steuerpflichiigen
bis zu dem geführten Nachweise über Berichtigung der beizutreibenden Abgaben und ha-
ben außer genügendem Unterkommen und Nachtlager eine Verpflegungsgebühr von 6 Sgr.
täglich zu erhalten.

5.

In allen anderen Fällen aber ist 14 Tage nach feuchtlos gebliebener dritter Ein-
mahnung die gerichtliche Veikreibung der rückständigen Steuer, auch der elwa unberich-
ugt gebliebenen Executionsgebühr bei der Justizbehörde des Steuerpflichtigen oder, wenn
dieser im Auslande wohnt, des mit der Steuer belasteten Objekts zu beantragen.

Von den Gerichten ist bierauf nach Maßgabe der Verordnung wegen Abkürzung des
Verfahrens bei Vollstreckung gerichtlicher Erkenntnisse vom 31. Decbr. 1835 § 5 und f.
(Be. Ul. d. Gesehs. S. 89 ff.) zu verfahren.

6.

In gleicher Weise, wie oben wegen der Steuern vererdnet, ist auch bet rückständig
bleibenden anderen Landesabgaben, feststebenden Rentgesällen, Communalabgalen und
Abentrichtungen zu Stiftungskassen zu verfahren. Es ist jedoch von der Genehmigung
der Regierung abhängig, ob die für die Steuereinmahnung angestellten Exekutoren, die
Sierausseber und Gensd'armes dabei verwendet werden können oder die Einmahnung
anderen, der betreffenden Kassenbehörde untergeordneten Angestellten zu übertragen ist.

Gera, den 13. November 1855.

Fürstlich Reuß-Mauisches Ministerium.
v. Geldern.

Schlick.

E§§§§§§GGG
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Gesetzsammlungür die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.
No. 181.

In Folge der veränderten Einrichtung der Grundstenerkataster ist es nothwendig
geworden, die früheren Bestimmungen über die Elnrichtung der Kataster und über das
Nachtragen der Veränderungen zu modistziren.

Mit Höchster Genebmigung Sr. Durchlaucht des Fürsten wird daher das nachstehen-
de Regulativ, die Einrichtung der Flurbücher, der Grundsteuerkataster und der Besip-
standsverzeichnisse, sowie das Nachtragen der Aenderungen betreffend, und die angehängte
Taxordnung hierdurch zur allgemelnen Kunde gebracht, und wird zugleich Folgendes ver-
ordnet:

1.

Diese Verordnung kritt sofort mit ihrer Publikalion in Krast.

2.

Die Bestimmungen der durch die Ministerial-Verordnung vom 6. Dezember 1852
publizirten I. Instruktion zu Aufstellung der Kataster, II. Instruktion zu Nachtragung
der Veränderungen 2c. und A#ll. Verordnung, die Behandlung der Besigstandsverzeichnisse
beireffend, werden, insoweit sie nicht in demnachstehenden Regulativ wiederholt sind, hier-
durch außer Kraft gesept.

Gera den 13. November 1855.

Fürstlich Reuß-Mauisches Ministerium.
v. Geldern.

Schlick.

Ausgegeben am 12. December 1855. 66
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Regulativ,
die Einrichtungder EFlurbsicher, der Grundsteuerhataster,
und der Besitzstandoverzeichnisse, sowie das Nachtragen

der Veränderungen betreffend.

I. Abschnitt.
Die Einrichtung der Flurbücher, der Grundsteuerkataster und

der Besitzstandsverzeichnisse betreffend.

8. 1.
I. Einrichtung der Die Flurbücher sind nach dem unter A. beigegebenen Schema ein-

Klurbücher. gerichtel.
8. 2.

Dieselben enthalten die einzelnen Parzellen mit ihren Besitzern
nach der Relhenfolge ihrer natürlichen Lage unter forklaufenden Num-
mern, nebst Angabe der Kulturart, der Fläche, der Klassen und der
Steuereinheiten. Zwischen den Nummern der Ortsparzellen und denen
der Flurparzellen sind Nummein ausgelassen, um mit deuselben rie neu
erbaut werdenden Häuser bezeichnen zu können.

S. 3.
Jedes Flurbuch enthält am Kopfe die allgemeine Lage und folgen

dann die Parzellen, welche dieselbe Lage haben. Bei dem Eintreten
jeder neuen allgemeinen Lage ist mit einer neuen Seite zu beginnen.

8. 4.
Die Blatter der Flurbucher sind mit fortlaufenden Zahlen versehen.

D.

Von jedem Flurbuch werden zwei Exemplare ausgefertigt, von de-
nen das eine die Katasterbehörde, das zweite die Gemeinde erhält.

II. Einrichtung der 8. 6.
K Die Grundsteuerkataster bestehen aus drei Theilen, nämlich:

1) den Roal-Folien,
t .

I) Allgemtine Cinticht·
ung.
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2) den Individual-Konto's und
3) einem Namensverzeschniß (Register.)

S. 7.
Der die Neal-Folien enthaltende Theil des Katasters ist nach dem 2) et.

Muster unter D. eingerichtet und es sind die Seiten desselben mit fort-
laufenden Zahlen versehen.

8. 8.
Jede Realltät, sel es ein gebundenes Gut, ein Grundstücksverband,

ein einzelnes Haus, ein lediges Grundsiück rc., erhält ein besonderes
Folium, welches am Kopfe die Bezeichnung des Gegenstands (Kammer=
gut, Rittergut, gebundenes Gut, Hosraithe mit Zubehör, Haus, lediges
Grundstück rc.) trägt und sodann die einzelnen dazu gehörigen Parzel-
leu, jedoch dergestalt enthält, daß stets die Hofraithe voransleht und
bicrauf die dazu gehörigen Parzellen in der Reihenfolge des Flurbuchs
kommen.

Am Schluß wird in der lehten Kolumne der NamedesEigenthü-
mers mit der Ueberschrift: „Besiyer“ eingekragen.

8. 9.
Die (Real-) Folien sind mit fortlaufenden Nummern bezeichnet

und ist dabei folgende Ordnung befolgt:
1) Grundbesitzungen des Fürsilichen Hauses,
2) Staalseigenthum,
3) Grundbesipungen der Fürülichen Kammer,
4) Grundbesipungen der Kirchen, Pforreien und Schulen oder an-

derer Anstalten und moralischer Personen, Gemeindeguter, und
5) die übrigen Realitäten in der Weise, daß die Güter und Häu-

ser mit ibren nach der Reihenfolge des Flurbuchs einzutragen-
den Pertinenzen vorangehen, hierauf Grundstücksverbände, nach
diesen die Pertinenzen von in andern Fluren gelegenen Rea-
litäten und erst auf solche die ledigen Realitäten folgen und
zwar unter möglichster Beachtung der Reihenfolge des Flurbuchs.

8. 10.
Dle Flächen der verschiedenen Kulturarken sind im Kataster sum-

marisch, nämlich die aller Kuliurartenelner Parzelle zusammen, angrgeben.
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8. 11.
Wenn eine Realität sich in dem Eigenthum Mehrerer befindet, er-

hält solche ebenfalls nur ein Folium, es sind jedoch die Namen sämmt-
licher Miteigenthümer einzutragen.

Eind die Antheile der einzelnen Miteigenthümer nicht alle gleich,
so wird der Antheil jedes Einzelnen bei dessen Namen durch einen Bruch
bezeichnet.

In dem Falle, wenn eine Flurbuchsparzelle zu mehreren Realitä-
ten als Pertinenz gehört, wird solche in jedem der Folien dieser Reali-
täten eingetragen, jedoch vor der Flurbuchsnummer ein „v“ (von) und
darüber der den Antheil der betreffenden Realität an der Parzelle be-
zeichnende Bruch gesetzt.

8. 12.
Gehoren zu Gutsverbänden noch Grundsiücke in andern Fluren,

so sind deren Parzellennummern aus jenen Fluren mit Angabe der auf-
haftenden Steuereinheiten zwar bei dem Hauptgute nachträglich mit an-
zuführen, die Versteuerung erfolgt aber in dem Orte, in dessen Flur sic
liegen. Daher werden derartige Grundstücke in den Katasiern der Flu-
ren, in denen sie liegen, als Pertinenzsiücke des zu bezeichnenden aus-
wärtigen Gutes förmlich katastrirt.

 13.
Die Individual-Konto's, welche den (Real.) Folien vorausgehen,

sind nach dem Schema unter C. eingerichtet.

8. 14.
Jeder, welcher in der Flur Realitäten besitzt, bekommt ein (Indivi-

dual.) Konto, in welchem dessen Realitäten mit Angabe der Steuerein-
heiten zusammengestellt und die letztern summirt werden, sodann aber
das Steuersimplum (ein Pfennig von einer Steuereinheit) von der Summe
der auf seinen Rcalitäten haftenden Steuereinheiten ausgeworfen wird.

S. 15.

Haben Mehrere gemeinschaftlich ein Folium, so ist ihnen auch ein
besonderes Konto zu geben, welches alle diejenigen gemeinschaftlichen
Folien derselben Miteigenthümer enthalt, bei welchen die Antheile
der Einzelnen dieselben sind, wobei es selbstorrständlich leichgil-
tig ist, ob der Antheil des Einen so viel oder mehr oder weniger be-



434

trägk, als der des Andern bezüglich der Andern. Nur ist in den Fäl-
len, wo das Lettere Statt studet, der Antheil jedes Einzelnen bei sei-
nem Namen durch einen Bruch anzugeben.

8. 16.
So oft aber der Antheil sämmtlicher oder einiger Miteigenkhümer

bei einem Folium ein andrer ist, als der bei dem vorhergehenden oder
den vorhergehenden Folien, ist ihnen ein neues Konto zu geben. Z. B.
A. B. C. und D. besipen gemeinschaftlich die Folien 20, 31, 40. 46.
und 50 und zwar ven Folium 20 und 40 A. ¼,B.½, C. /,
und D. ½, von Folium 31. A. ½, B. ½, C. 1½ und D. ½. und

von Folium 46 und 50 A. ½, B. ½, C. / und I). /8. In die-
sem Falle erhalten dieselben drei Kontos, das erste für Folium 20 und
40, das zweite für Folium 31 und das dritte für Follum 46 und 50.

8. 17.
Die Reibenfolge des Kouto's richtet sich nach der der Folien.

8. 18.
Zur Erleichterung des Auffiudens der Besiper ist den Individual-

Konto's ein alpbhabensch geordueteNameverzeichniß (NRegister) nach
dem Schema unter B. vorgchängk.

8. 19.
Kommt derselbe GrundbesiyerinmehrerenKonto's (C. 15 und 16)

vor, so ünd bei dessen Namen in dem Regisier die sämmtlichen Kon-
kto's, bei deuen er konkurirt, aufzuführen, jedoch ist bei deujenigen, rück-
sichtlich deren er blos als Miteigenthümer auftritt, sein Autheil durch
elnen Bruch zu bezeichnen und der Kontozahl ein (von) vorzusepen.

Erben sind in der Regel unter dem Namen des Erblafslers einzu-
tragen.

8 20.
Bel sehr umfangreichen Fluren bildet das Register einen besondern

Band.
8. 21.

Das Katasier wird in zwei durchaus gleichen Exemplaren ausge-

fertigt, das eine für die Kataster- * zweite für die Gerichtsbehörde.8.2Jeder Inhaber (bezuglich jede Zeneiischalichen Inhaber) eines

4) Negikter.

5):9½t der auszustiti·den Katasier.

III. Besitzstandsver-
zeichnisse.
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Konto's des Katasters erhält eln besonderes Besitstandsverzeichulß nach
dem Muster unter E.

Ein solches Besipstandsverzeichniß enthält danach auf dem Titel-
die Angabe der Flur, die Nummer des Konto's und den Namen des
Besipers (bezüglich die Namen der Beügper), auf der Rückseite des Ti-
telblatts eine Kopie des (Personal.) Konto's und auf denübrigen Sei-
ten Kopien der einzelnen, in dem Konto begriffenen Folien der Reihen-
folge nach.

S. 23. "

Die Besihstandsberzeichnisse sind gut und reinlich zu halten und
sorgfältig zu bewahren. v

BcfchmuvtcundlädittesindvonderKatastrkbkhdkdcchlassmn
und dafür neue, öleichlautende auf Kosten der Inhaber auszufertigen.

. 21.

Bei vorkommenden Veränderungen müssen die Beüczstandsverzeich-
nisse bei den Gerichtsbehörden bezüglich der Katasterbehörde prodnzirt
werden. Können die Inhaber die Besiystandsverzeichnisse nicht auffin-
den oder haben sie solche verloren: so haben sie Dieseo durch Handschlag
an Eides Stakt zu bekräftigen und zu geloben, daß sie im Falle des
Wiederauffindens dieselben unverzüglich an die Katasierbehörde zur nach-
träglichen Kassation abgeben wollen und werden.

Nach Ableistung dieses Handschlagé an Eides Statt hat die Ka-
tasterbehörde ein neues, mit der Bezeichnung „Duplikat I“ (im Wieder-
bolungsfalle: „Duplikat I1“ und so fort) versehenes Besitstandsverzeich-
niß auszufertigen und das ällere durch einen öffentlichen Erlaß in dem
Amts= und Verordnungsblatt außer Wirksamkeit zu setzen.

Die deofallsigen Kosten und Verläge fallen dem Inhaber (bczüglich
den Inhabern) des Besipstandsverzeichnisses zur Last.

, II. Abschnitt.

Das Nachtragen der Veränderungen auf den Flurkarten, in den
Flurbüchern, den Katastern und den Besitzstandsverzeichnissen

betreffend.

8. 25.
Die vorkommenden Veränderungen sind entweder

1) Besipveränderungen (Aenderungen im Eigenthum) oder.
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2) sonstige Veranderungen: Bau-, Kultur-- und Steuer-Veran-
derungen, Veränderungen in der Pertinenzeigenschaft (Konfoli-
dationen, Abspaltungen, Zerspaltungen), Flächenveränderungen.

8. 26.
Fur jede Flur ist ein besonderes, die Veränderungen bekreffendes ? Zuprlementakten.

Mkenstück (Supplement-Akten, die Flur N. F. betrefsend) anzulegen, in
welches alle, die Veränderungen betreffenden Literalien: Brouillons, Be-
rechnungen, Registraturen, Eingaben, Kommunikate, Restripte, Berichts-
und andere Konzepte u. s. w. eingebeftet werden.

8. 27.
Zum Zweck des Nachtragens der Veränderungen fuür das Flurbuch 5) Suprlemeniband.

ist für jede Flur ein Supplementband mit gleichen Nepen wie die des
Flurbuchs anzulegen.

Bei kleineren Fluren kann dieser Supplementband dem Flurbuch
angehängt werden.

8. 28.
Bei Veränderung einzelner Parzellen ist nicht blos der veränderte 5 3 me

Tbeil allein, sondern ist die ganze Parzelle zu berechnen und die etwaige 14 %% n
Abweichung von der zeitherigen Fläche unter die verschiedenen Abibel= AKbells donk#lten.
lungen zu repartiren, so daß der bisherige Gesammtslächengehalt desel-
ben festgehalten wird; es sei denn, daß durch die neue Aufnahme ein
Berechnungsfehler der ersten sich ergeben sollte.

**
Die durch die Veränderung einer Pärzelle, so wie die durch Aen=Ul.Besonderes.

derungen der Flurgrenzen bedingten neuen Grenzlinien werden auf der "Ukpe **np
Flurkarte mit rothen Linien verzeichnet und es sind die nicht mehr gil-
tigen Linien mit rother Tinte zu durchsteichen.

Bei Aenderungen der Kulturart wird die neue Kulturart mit rother
Tinte eingeschrieben.

8. 30.

Die vor Ausgabe des Flurbuchs nöthigen Berichtigungen sowle n—- des
die späler aufgefundenen Fehler werden mit blauer Tinte in demselben 5.DordessenA#
lewirkt und bezüglich berichtigt.
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 L
un Nach Ansgabe des Flurbuchs darfk dasselbe in keiner Welse verän-

.se dert werden, do die rücksichilich desselben nothwendig werdenden Verän-
 dtne #eit derungen lediglich in dem Supplementband nachzutragen sind.
ken ernetandet. Nur bei Abspaltungen und Kousolidationen werden auch im ZFlür-

buch die Hausnummer und die Blattzahl des Katasters mit blauer Tinte
berichtigt und bezüglich nachyetragen.

.32.

 20i*1 eferer Bloße Besipveränderungen haben keinen Nachkrag im Supplement-
- scstschijssk bandzutikolge,nndgehörenmklmkhkdtcdedsallngcuBemerkungen

WJIYIIJIFZIHIIWBehinderungenledigltchmdasskatastct
§33.

QZJIHZIFIIFHIZZ AlleübrigenVeränderungenaußerdcnmdedBcsipsiandeswerden
aus«-usw ia inttcrdcnbctkcffrudcnFlutbuchmnmnnmtindemSapplemmkbandvon

tand und ndem Katasterführer mit seiner Unterschrift und mit ansdrücklicher Begug-
“7 wwisien nahme auf die betreffenden Selten der Supplement-Akten eingetragen,

im Flurbuche aber wird unter der betreffenden Parzelle mit rother Tinte
bemerkt:

„Verändert, s. sol.. . des Supplementbands.“
Erelgnen sich später rücksichtlich einer Parzelle noch eine oder meh-

tere Veränderungen, so wird in jedem Falle unter der betreffenden Par-
zelleim Flurbuch nach der Veränderungsbemerkung der Zusah:

„und fol. . . .“ (e. des Supplementbands)“

gemacht und unter den letzten Nachtrag im Supplementband:
„Verändert, s. sol.

mit rother Tinte bemerkt.
Hat sich zugleich der Name des Besipers geändert, so wird in den

neuen Nachtrag des Supplementbands der Name des neuen Besiters
eingetragen.

S. 34.
rnàe: In dem Kataster werden alle Besih= und sonsitgen Veränderungen
# nachgetragen.

A. Fas 35.
rliga Besipveränderungen (Ab- und Zuschreibungen des Eigenthume)
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dürfen nur auf Grund einer gerichtlichen Eigenthumsüberschreibungs-Ur-
kunde von der Katasterbehörde vorgenommen werden.

8. 36.
Die Gerichtsbehörden dürfen Eigenthumsüberschreibungen nicht eher

vornehmen, als bis ihnen das Besitzstandsverzeichniß des Veräußernden
und bezüglich des Erwerbenden vorliegt, und haben die Eigenthums-
überschreibungs-Urkunden binnen 11 Tagen, von erfolgter Ueberschreib-
ung des Eigenthums an, an die Natasterbehörde bei einem Thaler
Svwase für jeden Fall, für welche Strafe der Dirigent des Gerichts un-
ter Vorbehalt des Regresses gegen den Schuldigen haftet, abzugeben.

Diesen Urkunden sind zugleich das Beüßzstandsverzeichniß des Ver-
äußernden und, wenn der Erwerber bereits ein Besigstandsperzeichniß
aus der betreffenden Flur hat, auch dieses, sowie die Steuerquittungs-
bücher derselben von der Gerichtsbehörde beigulegen.

8. 37.
Es müssen übrigens bel Eigenthumsüberschreibungen die Angaben

der gerichtlichen Urkunden mit denender Kataster genau übereinstimmen,
insbesondere sind die Folien der betreffenden Realitäten in die Proto-
kolle und in die Urkunden aufzunehmen. Weichen die Angaben der
bisherigen Urkunden von denen des Katasiers ab, so habendieGerichts-
behörden durch Befragen der Interessenten und durch sonst geeignete Er-
örterungen das Nähere festzustellen und das wahre Sachverhäliniß zu
ermilteln, sodann aber mit der Katasterbehörde in Mittheilung zu treten.
In derartigen Fällen darf aber eine weitere Uebertragung des Eigen-
thums von Seiten der. Gerichtsbehörde vor Berichtigung des Katasters
nicht vorgenommen werden.

8. 38.
Die Katasierbehorde hat die nothigen Aenderungen mit moglichster

Beschleunigung zu besorgen und die Urkunden nebst den berichtigten
bezuglich neuausgestellten Besihstandsverzeichnissen ebenfalls binnen 14
Tagen, vom Eingang an gerechnet, bei gleicher Strafe eines Thalers
an die Gerichtsbehörden zurückzusenden, die Steuer-Quittungsbücher
aber an die Bezirks-Steuereinnahme abzugeben.

Z Auf die Urkunden ist übrigens unter Bezugnahme auf die Seiten
des Katasters die erfolgte Abänderung vorzumerken.

b. Voischrist für die

Saabebane.aa. WegenäWsent ·
ask-nimmst-
kuBtsssssilIH
du«-«

bb. en ueteniaurkunden mit den

geinien den Ka-tasters.

e. Vorshrist sur die La

ungsurlunden 2c.
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8. 39.
Gehen bei Besigveränderungen

1) sämmtliche (Real.) Folien eines (Individnal.) Konto's auf ei-
nen neuen Besiger über, so wird in jedem Folium der Name
des bisherigen Besipers mit rother Tinte durchstrichen und dar-
unter der Name des neuen Eigenthümers mit kurzer Angabe
der Erwerbsurkunde nebst Datum gesetzt, im Individual-Konto
aber ebenfalls der Name des frühern Eigentbümers mit rotber
Tinte durchstrichen und darunter der Name deo neuen Eigen-
thümers geschrieben und endlich im Regisier der Name des bis-
herigen Eigenthümers gleichfalls roth durchstrichen, dagegen
aber der des neuen Eigenthümers unter dessen Anfangsbuch-
staben nebst der Kontonummer eingetragen.

Besitzt jedoch der neue Acquircnt bereits ein Konto, so wird
in solchem das neuerworbene Folium (bezüglich die neuerwor-
benen Folien) nebsi der Seite des Katasters und den Steuer-
einheiten nachgetragen und das Konto neu summirt.

2) Veräußert ein Individuum, welches mehrere Folien in einer
Flur besitzt, diese nicht sämmtlich, sondern nur eine oder meh-
rere derselben, so wird die Aenderung des Besiger-Namens
rücksichtlich der veräußerten Folien in gleicher Weise bewirkt,
wie vorstehend unter 1. angegeben, im Konto aber werden die
Foliennummern, Seiten des Katasiers und Stenereinheiten der
veräußerten Realitäten mit schrägen Strichen weggestrichen, von
der ganzen Summe abgeschrieben und auf die (bezüglich neu
anzulegenden) Konto's der neuen Enverber übertragen.

In den Fällen, in welchen Folien, welche Häuser und Hof-
raithen enthalten und in einem Konto mit andern Folien auf-
Leführt sind, durch Besihwechsel von den lehtern getrennt wer-
den, muß das, das Haus oder die Hofraithe enthaltende Fo-
lium seine Kontonummer behalten, es sei denn, daß der Akaui-=
rent bereits ein Folium mit einem Haus oder einer Hofraithe

gcsütt.
3) Veräußert ein Indlviduum, welches mehrere Follen in einer

Flur besipt, diese sämmtlich aber an verschiedene Akgquirenten,
so wird das Konto des Veräußernden auf einen derjenigen
Akguirenten, welche noch kein Konto beüyen, übertrag enund
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zwar, insofern ein Folium mit einem Hause oder einer Hof-
raithe dabei konkurrirt, vorzugsweise auf den Erwerber dieses
oder dleser.

8. 10.
Werden eine oder mehrere Parzellen oder Theile von Parzellen

mit einer andern Realität konsolidirt: so werden solche auf das Folium
der letztern nebst Flurbuchsnummern, Flächen und Steuereinheiten über-
tragen und sodann die Steuereinheiten nen summirt, auch die neue
Summe darunter geseßt.

Zugleich wird die Konsolidatien unter Bezugnahme auf die Sup-
rlementakten und mit Angabe der Folien, in welchen die konsolidirten
Parzeslen, bezüglich Theile von Parzellen bisher standen, in solgender
Weile vorgemerkt:

„Damit konsolidirt nach Bl.. der Supplement-Akten von
Folium .. . .“

Im Konto dagegen wird bei dem entsprechenden Folium der Be-
trag der Stenereinheiten und, wenn das Konto mehrere Folien umfaßt,
der Gesammtbetrag der Steuereinheiten des Konto's quer durchstrichen
und dafür der neue Betrag der Steuereinheiten, bezüglich der neue Ge-
sammtbetrag der Stenereinheiten des Konto's eingetragen, auch der bis-
herige Betrag des Steuersimplums ebenfalls guer durchstrichen und da-
für der neue Betrag gesett.

. Al.

Alle Streichungen, Nachträge und Aenderungen in den Folien und
den Konto's bel Konsoltdationen werden mit blauer Tinte bewirkt.

8. 42.
Bei Abspaltungen einzelner Parzellen werden diese nebst den

Flurbuchsnummern, Flächen und Steuereinheiten in dem betressenden
Folium mit schrägen Querstrichen weggestrichen, wird danach die Eumme
der Steuereinheiten durch Subtraktion und unter Hinweisung auf das
Spaltstück berichtigt, auch in der Rubrik: „Bemerkungen“ auf die Sup-
plementakten sich bezogen und dabel heivorgehoben, ob und mit welchen
Folien die abgespaltenen Parzellen konsolidirt oder, ob und unter wel-
chen Nummern sie als neue Folien eingetragen worden sind.

Die Aenderungen in dem entsprechenden Konto werden in der §.
40 vorgeschriebenen Weise bewlrkt.

N. Vei Konsolidatio-
nen.

C. Dei Abjpaliuugen
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8. 43.
Alle in Folge von Abspaltungen vorzunehmenden Streichungen,

Nachträge und Aenderungen in den Folien und den Konto's sind eben-
falls mit blauer Tinte zu bewirken,

8. 14.
Bei Zerspaltungen einzelner Parzellen ist zu unterscheiden, ob

solche bisher mit andern Parzellen zu einer Realität verbunden waren
oder selbsiständige Realitäten (ledige Stück.) bildeten.

Im ersien Fall liegt, insofern sämmtliche Spalttheile von der Haupt-
realität wegkommen, zugleich eine gänzliche Alspaltung vor, und es ist
daher in Bezug auf die Hauptrealität so zu verfahren, wie solches §.
42 vorgeschrieben worden, während die Spalttheile entweder mit andern
Folien verbunden werden (vergl. §. 40) oder als selbstständige Rcalitä=
ten in neuen Folien einzutragen find. Jusofern aber ein Spalttheil bei
der Hauptrealität verbleibt, sind nur die Fläche und Steuereinheiten zu
durchsireichen und an deren Stelle die Fläche und Steuereinheiten des
verbleibenden Spalttheils einzutragen, zugleich aber die Summe der
Steuereinheiten zu berichtigen, sowie das Nöthige unter Bezugnahme
auf die Supplementakten vorzumerken.

Im zweiten Falle (wenn die Parzelle, welche zerspalten wird, eine
besondere Realität bildet) ist für einen Spalttheil das Folium beizuhe-
halten und zwar vorzugsweise für den frühern Besiper, wenn dieser ei-
nen Spalttheil behält, außerdem für denjenigen Akauirenten, welcher
noch kein Folium also auch kein Konto in der Flur besitzt. Gehen je.
doch sämmtliche Spalttheile an andere Realitäten über, so ist das Fo-
lium zu streichen und der Grund unter Bezugnahme auf die Supple-
mentakten dabei zu bemerken. Es darf aber dieses Folium sräter beim
Entstehen einer neuen Realltät wieder benup#t werden.

Die nöthigen Aenderungen in den Konto's sind nach den Vor-
schristen in den S#. 40 und 42 zu bewirken.

# 8. 45.

Die wegen Zerspaltungen nöthig werdenden Streichungen, Nach-
träge und Aenderungen in den Folien und den Konto's find gleichfalls
mit blauer Tinte zu bewirken.
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8. 46.
Entsteben durch Abspaltungen und Zerspaltungen neue Realitäten,

so erbalten diese neue Folien, welche sich den bisherlgen der Reihen-
und Nummerfolge nach anschließen, insofern nicht dabei ein eingegange-
nes Folium (§. 44) benupt wird. Dabei ist das Nöthige über das
Entstehen der neuen Realitäten unter Bezugnahme auf die Supplement-
aften und mit Angabe der Jolien, von denen sie abgekommen sind,
vorzumerken.

S. 47.
Wenn die sämmtlichen Realitäten eines Konto's auf ein oder meh-

rere bereits bestehende Konto's übertragen werden, so wird das Konto
durchstrichen, kann jedoch später geeigneten Falls wieder benupt werden.

8. 48.
Da ein Besißstandsverzelchniß nach 8. 22 und 23 ans der Kopie

eines Konto's und der dazu gehorigen Folien besieht: so sind die Vor-
schriften über die Vornahme der Aenderungen und Nachträge in den
Konto's und auf den Folien auch auf die Besitzstandsverzeichnisse anzu-
wenden.

Dabei versteht es sich, daß das Besitzstandaverzeichniß stets auf Den-
jenigen zu überschreiben ist, welcher das betreffende Konto erhält.

Bei dem Uebertragen eines Besitstandsverzeichnisses wird auf der
Titelselte der Name des bisherigen Inhabers roth durchstrichen und dar-
unter der des neuen Inhabers nebst Angabe des Datums der Urkunde

geseht.

8. 49.
Alle Aenderungen und Nachträge auf den Flurkarten, sowie in den

Flurbüchern, den Katastern und den Besipstandsverzeichnissen dürfen nur
von der Katasterbehörde oder den von dieser dazu beauftragten Geome-
tern, bezüglich dazu ausgeforderten Behörden bewirkt werden.

§. 50.
Die Vornahme solcher Aenderungen und Nachträge durch andere

Personen ist in jedem einzelnen Fall mit 10 Thalern zu bestrasen und

F.Des En##tteben neu-
et Atalilaten.

F. Das Qingebenei ·
ts Aentoe's.

4) ee und*te n
nissen.

5) Die r- derAendreungen und
Nachttäse aus den
Zmrtarie n, iewit

e derer=lei
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es ist der Schuldige außerdem verpflichtet, die sammtlichen Kosten, wel-
che durch die ganze oder theilweise Wiederherstellung der betreffenden
Urkunde (Flurkarte, Flurbuch, Kataster oder Besitzstandsverzeichuiß) ent-
stehen, zu tragen.

Für diese Strafe und diese Kosten haben rücksichtlich der Flurkar-
ten- und Flurbuchs-Exemplare die Gemeinde dieser letztern, rücksichtlich
der Besiyslandsverzeichnisse deren Inhaber zu haften.
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Taxordnung
für die von der Katasterbehorde zu liqnidirenden Gebühren.

4) Eintragen der bosen Desihveränderungen (Ab. und Zuschreib-
ungen des Eiigenthumo) von jedem Jolium

n) 5 Steuereinheiienn
b) bis zu 5, Steuereinheittternrnrnrnr
) bis zu 1000 Steuereinheiten

an) von den ersten 50 Steuereinheiten —.. 10 Sgr. — . und
bpb) von je 10 Steuereinheiten mehr —. 1 Sgr.

4) über 1000 Srenereinheiten
a) von den ersten ide Steuereinheiten die Ansiße unter c),

alp 3 Thlr. 15 Sgr. — n und
bb) von je 10 Stenereinheiten mehr: drei Pfennige.

2) Nachtragen der Aenderungen von Folien durch Konsolidationen, Ab-
spaltungen und Zerspaltungen einer Parzelle von jedemFolium,
welches neu entscht, sowie von jedem Folium bezüglich von jeder

Parzelle eines Foliums, welches bezugiiche zeche mit einem andern
Folium vereinigt (auf solcheo überlragen)wu) wenn die Aenderung mit einer Jei verbunden ist

(was die Regel bildet) außer den vorstehenden Ansäpen unter 1)
noch die Hälfte derselben,

b) wenn solche nicht mit einer Besiverändeiung verbunden ist (was
insbesondere bei Konsolidationen ohne Eigenthumoreränderung,
sowie dann vorkommt, wenn die Pertinenzeigenschaft in dem Ka-
taster in Folge unterlassener Berichtigung von Seiten des Eigen-
thümers falsch eingetragen geblieben ist), die Ausahe unter 1,

Jac) Außerdem bei Zerspaliungen einer Parzelle für die Vertheilung

der Stenereinheiten u sonstiyen ruin) winGucchlß der Be-rechuung — Sgr. — bis

und über dies für jeden Spalu keil
Für die in den vorsiehend unter 1# und22 gedachtenFillen

des Eimragens und Nachtragens noch vorkommenden Arbeiten
an Kommunikaten, Berichten u. s. w. wird etwas Weiteres
nicht liguidirt, vielmehr sind die vorstehenden Säße als
Aversionalgquantum zu betrachten.

Wenn Gesuche um die Erlaubniß i- Abspaltung oder
Zerspaltung abgewiesen werden, wird in der Regel für die
deofallsigen Arbeiren bei der Katasterbehörde nicht liquidin,

th. so· pi.
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th
und es tritt eine Ausnahme davon nur dann ein, wenn die

dtn das Aquidiren in einem einzelnen Falle aus-drücklich anordne
3) Das Auffclagen ver *“ und des alasters auf bcmtdms
Beq. gr. — - bis

4) Zesbandevenzeichniß . .
und außerdem für jedebeschriebene Seite desselben .

5) Abschriften aus dem Flurbuch und dem Agtase fur jede Seit te .
6) Im Uebrigen ist nach der lm 10. Band der Gesetsammlung S. 35t f.

enthaltene Taxordnung für Verwaltungssachen vom 31. Dezember
1851 zu liguddiren.

In denjenlgen Fällen, für welche in dieser Taxordnung oder in
Vorstehendem ein niedrigster und ein höchster Saß angegeben ist, ist

rücksichtlich der Annahme eines Sates nicht blos der Umfang der
Arbeit, sondern auch der nach den aufhaftenden Steuereinheiten zu be-
urtheilende größere oder geringere Werth des Objekts in Betrachtung
zu ziehen.
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Name. Konto. Nv ame. Kente.



Vetrag ded KontoBetrag
Nr. *P der
desNamen der Steneranten. Folien. in

Konte. “ .3 usrair, Elenerein-
Tol. Steueroin- beuen

15 beiten.

pr. Simplum

Tblr. Sr.] Ml.

68°
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Ilurb.=
Nr.

Hlöche.

Morg. N.
Kulturart und Lage.

Stenerein-
hriten.

Bemerkungen über
KliFlächen-., Steuer, und
Besitveränderungen.
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Flur Konto
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7“
Betrag Vetrag des Kento

Nr. · der

des Namen der Steuneranten. Folien.
Kemoe. - ,·- Ei im " lir. Simplum

 SEtenerein] Serein
Fol. 5A heiten. -beiteu. Thlr. Ear. Pi.



Fol.

Slurb.=
Nr.

Sliche.

Morg. K.
Kulturart und Lage.

Stenerein.
beiten.

Bemerkungen über
Flächen., Sleuer- und
Besitrerinderungen.
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Gesetzsammlung
Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 182.

kandesherrliche Verordnung,dieGedührentaxefürdie Gerichtsbebörden, Sachwalter und Retare betr.

WirHeinrich der Sieben und Sechzigstevon Gottes Gnaden
Jüngerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Aelltester,
Graf und Herr von Plauen, Herrzu Greiz, Kranichfeld,

Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Da nach Aufbebung der Patrimonialgerichtsbarkeit und nach Vereinigung der zeit-
ber bestandenen verschiedenen Gerichte in Landesherrliche Justizämter das schon längst in
Unsern Landen gefüblte Bedürfiniß fester und gleichmäßiger Säte für die bei gerlchlli-
chen Verhandlungen zu liquidirenden Gebühren zur dringenden Nothwendigkeit geworden
ist, so haben Wir eine umfassende Taxordnung für die gerichklichen und auhergerichtli-
chen Gebühren enkwerfen lassen und indem Wir derselben nach im Voraus erklärter Zu-
slimmung der Landesvertretung Unsere Landeofürüliche Sanklion ertheilen, so bringen
Wir lsie in Nachstehendem zur allgemeinen Kenntniß und verordnen wegen deren An-
wendung zugleich Folgendes:

Die Taxordnung trikt mit dem ersten Jannar 1856 in Kraft und es kommen von da
an alle zeither üblich gewesenen Taxordnungen und Obsewanzen, nach welchen die Ge-
richts: Advokaten= oder Notarlaksgebühren bic jetzt liquidirt worden sind, außer An-
wenkung.

8. 2.
Auf die, außer den gerichtlichen Gebühren von einzelnen Handlungen, die bei Ge-

richt vorlommen, eiwa noch geordneten oder hergebrachten Abgaben und Abentrichtungen
an gewisse Gemeinde= oder Institutenkassen, hat die Taxordnung keinen Einflnß, sie be-

Auegegeben am 28. December 1855. 69
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stehen vielmehr bls auf Weiteres noch sort, Hierher gehören namentlich auch die Lehn-
und Siegelgelder der zeitherigen Patrimonialgerichtsherren, so weit sic nicht abgelöst find.

8. 3.
Sämmtliche in der Taxordnung enthaltene Ansätze, ohne alle Ausnahme, sind in

Münzsorten nach dem Vierzchnthalersuße zu entrichten.

S. 4.
Ansäßze, welche in einerQuote des Gegenstands besiehen, richten sich genau nach

dem Münzfuß desselben und es ist daber der Münzsuß, sofern er ein anderer, als der
Vierzehuthalersuh sein sollte, auf diesen Lehzteren nach Maasgabe der Vorschriften des
Münzgesehcs vom 18. Dezember 1840 umzurechnen und hiernach erst der zugebilligte
Gebührenantheil zu berechnen.

8.5
Alle Sporteln, deren Berichtigung gesordent wird, müssen sich aus gerichtlichen Ak-

ten und, was die aussergerichtlichen Gebühren berriftt, wenigstens aus gebörig geordneten
Privatakten als liantd darstellen. Fehlet es hieran, so werden sie nicht berücksichtiget,
sondern von der Liquidation algestrichen.

8. 6.
Die in der Taxordnung auf einen einzigen Ansap besiimmten Gebühren sind unter

keinen Umständen zu überschreiten und wo ein geringster und ein höchsier Ansap zugleich
gegeben ist, da bildet Lepterer die Grenzlinie, über welche hinaus keine weitere Erhöhung,
wenn solche nicht ausdrücklich vorbehalten worden, passiren kann.

In Ansehung solcher Ausätze hingt die Anwenrung des geringsten oder höchsten
oder irgend eines Mitelsahzes von folgenden drei Rücksichten ab:

an) von dem durch die Arbeit verursachten geringsügigen oder größeren Zeit- und
Müheaufwand und vornehmlich von der Zweckmäßigkeit derselben,

dann

ß) von der Geringsügigkeit oder Wichtigkeit des Oljekts
und zuletzt

c) von der notorischen Armuth oder Wohlhabenheit der Partei.

8. 7.
Glaubt aber ein Sachwalter oder Notar gleichwohl bei außerordentlichen Fällen auf

eine außergewöhnliche Erhöhung seines Honorars über die vorgeschriebenen Säpe hinaus
gerechte Ansprüche machen zu können, so hat er sich an das Appellakionsgerichl, resp. an
das Ronsistorlum zu wenden, welche Wir zur Zubilligung eines dergleichen außergewöhn=
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lichen Honorars, wie wohl nur in seltenen und zu einer besonderen Ausnahme geeigne-
ten Fallen, andurch ermächtigen wollen. Desfallsige Resolutionen erfolgen kostenfrei durch
die gedachten Kollegien, wenn nicht wegen ungebührlicher und unzulässiger Wiederholun-
gen des Gesuches dem Anwalt oder Notar die Kostengeltung für diesen Fall angedroht
worden ist.

*8.

Da Zweckmäßigkeit der Arbeit die nächste Vorbedingung der niederen oder höheren
Vergütung ist, so haben die Gerichte, Sachwalter und Notarien alle unnützen Expedltio-
nen, Spaltungen und Verweitläuftigungen der Geschäste, um die Anwendung mehrerer
Sportelsätze möglich zu machen, zu vermelden und insbesondere die Sachwolker der Ein-
bringung zweckloser Schristen oder unnöthiger zur Sache nicht gehöriger Abschweisungen
in denselben sich gänzlich zu enthalten. Unnüße Expeditionen und Schriften werden ohne
alle Rückücht abgestrichen und weitläusige, oder gehaltlose Schriften ohne Verücksichtigung
ibres Umfangs nur mit dem, ihrem Gehalte entsprechenden Ansatze bonorirt. Es gilt in
der Regel der für eine Expedition gestaltete Ansag auch für die Herstellung aller noth-
wendigen Vorbediugungen derselten Die nicht zur gebörigen Jeit eingebrachten und
daber unberücksichtigt zu lassenden Sachwalterschriften bleiben ohne alle Vergütung.

8. 9.

Bel Prufung und Festsiellung von Liquidativnen ist sich jederzeit sireng an die Tax-
ordnung und an die in gegenwärtiger Verordnung enthaltenen allgemeinen Vorschriften
zu balten und es snd dieselben um so sorgfältiger in Acht zu nehmen, wenn die Ligui-
ration eine Kostenrückerstallung betrisst, indem alodann diesenigen Gebühren, welche der
Wiedererstallung unterlicgen, von denjenigen, welche der eigne Klient zu übertragen hat,
genau zu sondern Üünd.

Uebrigens ist von der Bebörde, welche die Prüsung und Feststellung einer Liqulda-
tion bewirkl, der berabgeiehte Betrag derselben nicht blos im Ganzen, sondern bei jeder
einzelnen ermäßigten Post der als unstatkbaft aberkannte Betrag, nach Besinden mit Be-
zug auf die betreffende Nummer der Taxordnung zu bemerken, und dieß namentlich in
dem an die Betheiligten zurückzugebenden Exemplar der Liguidation nie zu unterlassen.

8. 10.

Die Gerichtsbehörden haben ihre Gebühren siets zu den Akten zu verzeichnen, na-
mentlich rind dann, wenn Akten an die Oberbehörde eingesendet werden, die bis dabin
erwachsenen Kosten vollständig zu liguidiren, damit die Oberbehörde Gelegenheit erbänl,
die Liquidation der Gerichtokesien zu prüfen und nach Besinden testzustellen.

60
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8. 11.
Die außergerichtlichen Liguidationen Und in allen Prozehsachen vor der Bescheids-

ertheilung zu den Akten zu bringen und ebenso wie die gerichtlichen Gebhren von dem
Nichter in dem Erkenntnisse von Amtswegen, ohne Aufrechnung einiger Gebühr, festzu-

stellen. «

Nur wenn, auher dem so eben gedachten Falle, in Prozeßsachen die Ermäßigung
von Liauidationen durch den besonderen Antrag des Sachwalters oder der Partei veran-
laßt wird, sowie außerhalb eines Prozesses kann für die besonders erbetene Ermäßigung
der gerichtlichen oder außergerichtlichen Gebühren der taxordnungsmäßige Ausatz erhoben
werden. Diese hat in der Regel der Antragsteller zu bezahlen; nur wenn der Betrag
der Liquidation um ein Zehentheil zu hoch befunden wird, sind sie aus der Gerichtskasse,
resp. von dem liguidirenden Sachwaller zu bezahlen.

Die Gerichte, Advokaten und Notarien haben in den, an die Kostenpflichtigen aus-
zugebenden Liquidationen ihre Gebühren unter Verweisung auf die einschlagenden Folien
der Gerichts= oder Privatakten genau, bedürfenden Falls mit ausdrücklicher Angabe der
Nummer in der Taxordnung einzeln zu verzeichnen.

8. 13.
Auf Grund einer gehorig fegestellten Liquidation kann sowohl von dem Gerichte

Exekution verfügt, als von dem Sachwalter ohne vorgängige besondere Klage und Be-
scheidserlheilung das Hilfsverfahren in Antrag gestellt werden.

. 14.

Die im IV. Abschnitte der Taxordnung normirten Gebühren für minderwichtige
Rechtssachen finden nur Anwendung in Streitigkeiten, deren Gegenstand nicht mehr als
50 Thl. bewägt, sowie in den, Tit. 1. des Gesetzes über den summarischen Prozeh un-
ter 3. 8. 9. 10. 12. 13. aufgeführten Rechtssachen, wohingegen in den übrigen nach
jenem Gesehe summarisch zu behandelnden Rechtsangelegenheiten, sobald deren Gegen-
stand mehr als 50 Thl. beträgt, die Gebühren nach Maasgabe der Taxe für den Ordl-
narprozeß zu liquidiren sind.

8. 15.
Bei denjenigen Grundsiücken, für welche neben der Gerichtsbehörde noch eine be-

sondere Lehnsstelle besteht, von welcher nach erfolgter gerichtlicher Bestätigung der Ver-
äußerungsverträge noch ein Lehnsschein ausgefertigt wird, darf künftig an Gebühren
mehr nicht erhoben werden, als bis jetzt hergebracht gewesen.
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Fur Konsendertheilungen oder eine desfallsige Konsensurkunde durfen solche Lehns-
stellen erwas nicht erheben.

8. 16.

Sollten im Laufe der gerichtlichen Verhandlungen oder der advokatorlschen und No-
tariatapraxio Geschäfte vorkommen, welche in der Taxordnung nicht speziell angesetzt sind,
so sind die Gebühren dafür nach Analogie der sonst in derselben vorkommenden Säße
und gegebenen Vorschriften zu llauidiren.

Urkundlich haben Wir die gegenwärtige Verordnung höchsteigenhändig vollzogen
und Unser Landesfürstliches Insiegel vordrucken lassen.

So geschehen Schloß Osterstein, am 15. December 1855.

L. S.) Heinrich LXVII.
v. Geldern.
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Erster Abschnitt.
Gerichts-Gebuhren.

Cnp. I.
Willkührliche Gerichts-Handlungen.

Nr. thl. sar. pf.
1.]Abordnung einschließlich Instruktion und Nicderschris2) in minderwichtigen Angelegenheiten . ZSgkbcs-—8——

l))mwtcht1 USqr.IsIS
e) wo die Ausfertigung eines besonderen Kommistertal-# im bis 1

2. Abschriften
 jede Zolivirite von mindesiens 241 engneschriebenen Zeilen —
b) für Abschriften auf gebrochenem Papier passirt nur —8
uc) Seiten, die noch nicht zur Hälfte vollgeschricben sind, werden, wenn

sie wentustens 6 Zellen zuhalten
 . n . . . .—-—7
til-) ——4

auurrdknr gar nicht honorirt, für die Abschrit ron Titelblärtern pas-
sirt nichDieselben 9 vidimiren, s. Beglaubigung. Nr. 12.

Abtbeilungngebühren s. Erbvertbeilung. Nr. 31.
3.Abten-Aufsuchen

a) ungangbare Gafür ünd solche anzuseben, we ein Jahr seit der let-
ten Ezpedition abgelaufen). von jedem Band + 4—

5) gangbare, nichts, außer wenn deshalb eine 2 zu fertigen.
überhaupt ohne Rücksicht auf deren Anzah . —5—-

e)Vorlcqnngdcrullskmcnuchlchlrrbchtrtrarnr. 5 Sgr. biol--8|—
4) Einpacken derselben bei Versendungen s. Nr. 95,

Gerichtsprotokolle und Dandrlolucher sind den ungangbaren Akten erst
nach 10 Jahren leich zu achte

4. ldoption: Bestätigung einer außer un gelchlessenen.
a) bei Wohlbabenden . . J-——

l-)beiiiiiiiderIviililliiibeiidei lTlil bio, 1241—
„%0) isi solche aber zu Protofoll henommen worden, dafür besonders 1

r. bie 1121—
5. Alimentations-Vertrag, Bestäligung eines für sich bestebenden, r I

a) außer Gericht ** . . 27 Sngr. bis 124—5) vor Grricht, noch besonders für das Protokoll . 21 SSFr.bis
D) inst damit ein Grundstucks-Veräuherungs-Verrrag vertunden.!. Auus

Veilrag Nr. 42.
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Angelöbniß an Eldesstatt, einschließlich Registratur und ausschließlich
Protokoll für die dem Angelöbniß vorhergegangene und nich beson-ders protokollirte Verbandlung Sgr bio

Assessurgebbren, s. erihtpyersonmn r 37.
2üsüianation auczufertigen. . 6 Sgr. bis
Attestat

9) schrijtliches, hewöhnliches . . . Sgr. bie
5) wichtigco und umständliches 6 Sgr. bie
) in kürzlicher Annotation zu den Alten und auf den n

. bis

eluktion, fur jede Stunde je nach der Große des rus
6

thl. sgr.

—0

— I «

S.

vs.

I

dem Richter oder delegirten Aktuar .

li) dcmAkumk,wcnndcuclbcntchcmdek Person des die vranigt ist
— —.t. ohne Ruchsichtauf ihre nzabl l S k bwammllcchcZAniapcbkcuxmen Behorden zur **
ch für die Proklamation, demjenigen, der sie verrichier 3 Sgr. bieo) jedem Beisitzer in der Statt 3 Sgr. bie
40 auf dem Lande

Die Dauer ist * dem Schluß jeder Ewedilion genan und *vf
wisenkan zu den Akten zu *inö außerdem wird ausansimene sich binnen 1 bis höchstens 2 Stunden geendigt
½ ele#e jedoch dem Gericht Alee n bei MornchenG —9
bei Konsignationen, oder anderen hierher veiwiesenen Ewitkenen— stalt der vier ersien Ansäte unter a. b. c. d. nach dem Er-

siebungswerth sämmtlicher zur Bersieigerung Whrachter? 7n zu
liguidiren, von eden Thaler .

J-

neben den nahen unter u. b. o. noch Einnahme= und Berech-
nungs. Gebühren vom Thaler

dem erstern Falle ur daun denjenigen, welcher die Prokla-
mation verrichiet, die Gebühr unter 1l. aus dem Berrage der erho-
benen Quole zu vergüten.

) Auktions-Patent, s. Nr. 132 und 153.
i) Wenn die Auktion nicht unter Leitung des Gerichts, sondern in

dessen Austrag durch die Gerichtsschöppen allein besorgt wird, so er-
balten dieselben- indem dann die obigen Ansäbe n— tz wegfallen,
für den Tag mit Rücksicht auf den Erlös, die Dauer der Expedilien

und die dabei etwa vordekammenen Nctenarbeiten. Wl- der

oder siatt dessen nach Tdes h’n von*- ueir de

lll
Nik-

les-sc

— —

 1

Niederschrift 16 Sgr. bi
Erlöses . s J
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Nr. bhl. Igr. pf.
10. Auszug aus den Akten, wenn er nicht als bloße Abschrift erscheint, son- I

dern konzipirt werden muß, für jeden Bogen in der Reinschrift
0 Sgr. bisl—16

II. Bekanntmachung in öffentlichen Blättern . 5 Sgr. bii
I

12.Beglqubcqungkmek Abschrift, einschließlich Koation und Siegel: .1aj von einer Seite 3—
b) von einem halben Bogen r 5—
We) von einem ganzen Bogen 8—
ch darüber von jedem fol genden Vlait —-—7

doch niemals über —21—

13.Berechnung, gerichtliche, worunter bloße Kosten-Liauidationen nicht zu
verstehen und insofern sie nicht Theil eines Protokolls oder einer son-
stigen gerichtlichen Niederschrift sind, welche mit Berücksichtigung des
Inhalts besonders remunerirt wird,

#a) bis zu einem halben Bogen in der Neiusärit.b) bis zu einem ganzen Vogen

3 -*- von jedem Blau: · ,14. B3 7 einsacher Begleitungs-Bericht . 10 Sgr. bis

b) umständlich und ins Materielle eingehend bis15. Besichtigung, wenn solche in einem Vor= oder Nachmi U. P*n 31)

Wenun bei einer Ausfertigungsich nehrere zubeglaubigen gewe.
sene abschriftliche Beilagen besinden, so sind dieselben unter Eine
Beglaubigung zusammen zu fassen, wofür die obigen Ausäpe, ohne
Rücksicht auf die Jahl der Bellagen, nur einfach erhoben werden
können.

vollführt werden kann oder in der Mittagszeit nicht über vier Stun-
den dauert, außerdem das Doppelke:

a) dem lichter oder delegirten Aktmar rx. bis

b) dem Muar, wenn siesse nicht in der Ver des l7- verei-
nigt ist, gr. bis

e) jeder Gerichtsperson in der Eiadt . . 5S9k«1qg

ch auf dem Lande
e) noch besonders, wegen der schriflichen Nelation der Gerichtepersonen,

wenn solche die Besichtigung allein vollzogen haben, überbaupt

das gerichtliche Protokoll . 6 Sgr. bisWenn die Besichiigung außerhalb des Ons, an l ee die
Gerichtostelle befindlich ist, und auherhalb der Ulur dieses Orts ge-

—

—%

1. —#l

Nll

l F — l

Terms-?-

0 cquml—9!—
LU-
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i —

. Befhekgkelfnng eine

7 Jürgscha ft, s. Kontrakt und Verzicht Nr. 25 und 70, insbeson-

. shlo von icder * - mo-

..Cafsation (Löschung) einer Hypothek, 7der Annotation zum

.Caution, gerichtlich anzunehmen, wenn damit nicht eine ausdrückliche vy-

.Cession, Bestätigung einer, ausschließlich Protokoll. und Eintrag, s. des-
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halten und vnsenommen wird, sind die gewöhnlichen Reisekosten zu-lählich, vergl.9
Bel Behörden, deren Beamten fixirtsind, werden die Ansäß

a und b sowie nach Zesinden e uud d zur Spoueltasse verrechnet.
s Gut

A) bel Immobilien uten Thaler Werth auf dem Lande,

bei Immobilien über 800 Thaler Werth in der Stadt.a) dem Richter oder delegirten Aktum 2 Thlr. bis

b) dem Aktuar, wenn derselbe nicht in der Verson des Michters ver-
einigtist . 1 Thlr. bis

thl. sgr. pf.

— .— l
c)1eder Gerichtxsperson . . . 13 Sgr. 6 UMl bie
4) das Protokoll. 1 Thlr bie

B) bel Immobilien unter 500 Thaler Werth auf dem ane,
bet Immobilien unter 800 Thaler Werth in der Stal
zu a) . . 21 Sot. bis
zu b) · . . . . 16 Sgr. bis

24—

zu c) . . . . . bio

und bis)Hinschuich der Ansaße abunde gilt die E— # 15.
dere die Aufnahme und Niederschreibung der Burgschast eines Wei-

bes, einschiehlih eidliches Angelöbnißvergl. Nr. 23..

a) bei
b) bei der Nacht

siibrigeiiå Gerichtspersonen Nr. 37.
Konsensbuche und der Registratur über das Anbringen, jedoch aus-
schließlich der sonst enva nothwendig werdenden Expeditlonen, wenn
die Konsenssumme beträgt:

a) nicht über 100 Thl. i
b) über 100 Thl. 15 Sgr. bis
e) wenn besonderer Kafsationsscheinverlangtwird,überdies 10 Sar. bis

pothek verbunden wird,einschließlich Protokoll und Schein 16 Sgr.bis

 ——

is21

1

O —

balb Consens, die Hälfte der Ansäpe Nr. 23. un
Bei Cessionen bis mit 50 Thl. misi passirt nur ein

Bauschquantum von 6 Sgr. — höchsien
70
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thl. sgr. pf.
Eitation, s. Ladung Nr. 43.
Codizill, l. Testament Nr. 68.
Commissarlal, s. Abordnung Nr.Commlssarlus, einem als solchen u Besorgung eines besondern Auf—-

trags personlich besiellten Unterrichter oder andern Untergerichtobeam-
ten, Expeditionsgebühren, täglich:

a) in seinem Wohnorte.

des Bedienten-Kostgelds
 Consens. Ertheilung:

Bei Consens-Ertheilungen sind nachfhende Gebühren zuläsüg:#a) schristliche Zusicherung des Konseus 5 Sgr. bi

1

5) auswärts, ausschließlich Fuhrlohn und wichoch W

b) Protokoll über mündliches anrnn der Schud und Hypothek
6 Sgr. böis

I) dergleichen über Anerkenntniß elner schriftlich ubergebenen -urkunde
4) Ausfertigung und Vestäligung von je 100 Thl. .e) Eintrag in das Konsens- und Gyobckenluch- 8 er *
I) bei Konsensertheilungen bis mit 200 Thl. Kapital dürfen die neben

der Quote für Ausfertigung und Beställgung (s. o. KPe## d.) zu li-
auidirenden Gebühren, namentlich auch für die Bürgschaft eines
Weibes, nur nach den geringsten Säßyen berechnet und erhoben
werden.
Fürdie von dem Gericht nothwendig zu bewirkenden Vorerörterun-
terungen behufs der Konsenberkheilung, z. B. Akten-Aussuchen,
Sachfognition rc. darf nicht besonders liquidirt werden.
Für zufällig bei Gelegenheit der Konsensertheilung vorkommende
Nebenverhandlungen, z. B. Morttt-inrimmng Entsagung der
subsidiarischen Klage u. s.w.Nr. 7 Bürgscha eines Weibes aus-genommen, passirt je nach Wian 5 des Gegenstandes Gu

4 S

—

=

is—

nur bis

Den Vetkeiligien, die ihr Anbringen zu Protokollgeben wollch- darff
nicht angesonnen werden, eine besonders zu bezahlende Schuld= und
Pfandverschreibung zu vollziehen.
Bei Konkurrenz mehrerer Behörden werden die Quotensäßtze, (unter
41) pro rala des Hypothekenwerthes berechnet und erhoben, und es

Feten sich nach Befinden die betreffenden Behörden hierüber, ohnedaß jedoch den Interessenten desfalls eine Koslengeltung, außer der
Erstaltung etwaigen Verlages, angesonnen werden kann, unter ein-
ander zu vereinigen, oder falls dieß nicht gelingen sollte, die Ent-
scheidung der oberrichterlichen Behörde einzuholen, welche dann auff
Kesten des sachfälligen Gerichts erfolgt.

rt.

1) Wenn bei der Konkurrenz mehrerer Behörden, bei der einen derselben,
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Ansehung des dieser unterworfenen Grundslücks, als auch, wie es
vorkommenden Falls kunftig jeder Zeit geschehen soll, hinsichtlich der
einer andern Gerichtsbarkeit mit unterworsenen Grundstücke die Hy.
pothekenbestellung legal erklärt worden ist, so hat die Behörde des
lehtern auf die von der zuerst gedachten Behörde hierüber erhaltene
kürzliche Mittheilung, ohne Vorrufung des Schuldners, wenn nicht
besondere Nebenverhandlungen dies nothwendig machen, sofort ihren
Mitkonsens aunzufertigen und denselben nach Befinden der Behörde
des Wohnsites oder Hauptbesipkhums kürzlich, ohne besondere Zu-
schrift zu übersenden.

m) Wenn Darlehne zu Tilgung anderer Schulden an und durch das
Gericht gezahlt werden, sind die Depositengebühren, sofern eine De-
sition norsmvendig war und wirklich Stalt fand, (Nr. 30) nur zu
elnem Wiertheil zuläßlich. ·

Consignation von Mobilien, einschließlich Protokoll, genau wie bei
Auktionen, s. Nr. 9 a, b, e, e, s, und i, mit Wegfall des Quoten-
aßbes.

Contrakt, jeder, welcher hier nicht namentlich aufgeführt worden:
a) Anerkenniniß cines schriftlichen Vertrags, einschließlich Registratur,

von jedem namentlich ausgeführten Interessenten, welcher sich zu dem

in der Regel der des Wohnsites oder Hauptbesigthums, sowohl in
l. sar. pf.

Vertrage bekennt . . . . 8 Sgr. bio

Konkurriren mehr als zwei Paziszenten, von jeder Person mehn
nur die Hälste obiger Säße.
Aufnahme eines mündlich angebrachten, einschließlich Protokoll

16 Sgr. bis
sind noch besondere Verhandlungen, welche eine Abänderung, wesent,
liche Erläuterung oder Erweiterung der Bestimmungen des schriftlich
übergebenen Verkrages enthalten, nöthig, je nach deren Umsang und
Erbeblichkeit mlt Rücklicht auf die Wichtigkeit des Vertrags-Gegen-
standes, einschliehlich Protokolles . · 4 Sgr. bis
auyzufertigen und zu bestätigen:
1) wenn er kein gewisses uantum enthält, oder dasselbe 800 Thlr.

nicht übersteigt · 1 Sor. bis
2) außerdem — jedoch nicht kumulativ mit anderen Quotenan-

säpen, indem jeder Zeit nur ein Quotensaß passiren kann —

3. B. bei Erbvertheilungen über Immobiblien (Nr. ins aThlr

Eintrag ins Handelsbuch, gewöhnliche Kopial= und Beglaubigungs.
gebühren.

2S——

—

—

Kommt ein Konkrakt oder sonstiges Rechtsgeschäft nur nebensichlich
bei Gelegenheit eines anderen Hlechtsgeschästes vor, z. B. Emanzi-

—

70%
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Nr. thl. sar. pf.

pation bei einem Kauf dwischen Vater und Sohn und Vial. sopassirt dafür überhaupt nu Sgr. bie10
Copialien, s. Abschriften 76 2.26.|Curator, (Vormund) Bestellu

a) eines Alters- hetenen uchsihch Negistratur und Eintragen in
das Vormundschaftsbuch —10

5) eines Zustands- einschließlich Registratur und Einoon 21
) Gerichtspersonen überhaup –8-—

27.C###inm 5. 4ucorbenene - . jn-schließlich Siegelgebühren . S 16
28.Der### de allenandeo, s. Iramslgendo: Gervorlbnngali

ches Veräußerungs= oder Vergleichs-Dekret)
a) weunn besondere Urkunde rrüber ausgefertigt wird, ausschließlich

Verhandlung und Protokoll 16 Sgr. bie 112—

b) hreri mann bei —einervrich mn zade eines
ane Dokumento 5 Sgr. 16

2 eposltune

N aiensn elnschließlich neegistralur und Depositenschein 5 Prbi 21b) zurückzuzahlen, einschließlich Regist 16Hierüber die drei ersten Sgesnann,Ansäße Nr. 54,
30. Depositengebühren für sichere Aufbewahrung des n’ en.

schließlich Zäblgebühren, ein für allemal

a) wenn Altervormünder Mündelgelder zu ihrer Stcherheit einzahlen,von jedem 14
b) ze von Win Thaler baar niedergelegter Gelder 814

I. Nr. 3, m.
e) wegen der Zinsen von den aus dem Doposito unmittelbar ausge-

liehenen Kapitalien, insofern solche nicht von einem Drinen erbo-
ben, sondern ebenfalls in das Deposilum eingezahlt werden, von
jedem Thaler

1 Mundelgelder . . . · . ——6

—1«t
d) wegen niedergelegter Pretiosen, oder anderer 2von Werth

nach der Taxe von 25 r . —«1—.

es)we3enniedergeleqter Urkunden, s. Nr.
31. Diãten, auf jeden halben Tag, Vor= oder eine eden in der Mit.

tagszeit nicht über 4 Siunden, auherdem das Dooppelbei den Oberbehörden 2——
2) bei den Unterbehörden:

a) dem Richter oder delegirten Aktuar ausschließlich Roß= oder Fuhr-
lohn, welches die gewöhnliche Extraposttaxe nicht ubersteigen darf,
jedoch einschliehlich Futtergeld – —

1) einem Aktuar desgl., jedoch passirt denselben nur Noßlahn, sofern



Nr. ihl. sgr. vf.
nicht der Ruchter Fuhrlohn in Ansah gebracht hat, in welchem Fallo
dieser den Aktnar sowie nach Befinden, vorkommenden Falls auch
den Gerichtsarzt und Wundarzt, im Wagen aufzunehmen verbunden (s1#—21—

c) wenn dieselben auswarts abernachien, sar jede Nacht noch besonders.zu ——

zu 21—
4h einer nnPßs kn ausschlilichVotenlobus Sgt. bi-R¾

Ueber Nacht noch ebensoviec) Beträgt aber die rnanal nur eine halbe Stunde und die
Expedition überschreitet 4 Stunden nicht, dann passren die Diäten
nur zu zwei Drittheilen der obigen Ansähe.

32. Dokumente, niedergelegte:
a) aufzubewahren:

1. von noch nicht 50 Thlr. am Werth. . 3 Saor. bis— 6
2. sind deren mehrere, von jedem 2 Sgr. bi1
3. über 50 Thlr. und bis 500 Thlr. von icden 6 Sgr. bie 0
4. von 500 Thlr. bis 1000 Thlr. 12 Sgr. bi
5. darüber . Hst

6. Rechnungs- Belege sind nicht einzeln zu berechnen, sondern alle
Belege einer Rechnung alo eln Dokument zu betrachten und nach
dem Total-Werth zu liquidiren.

7. Für Niederlegung der wegen aus dem Depositum selbst KAusgeiebener Gelder cimpfangenen Schuld-Urkunden, sowie bei Umtausch
der im Depositum befindlichen Dokumente gegen andere gleichwer-
tbige, pafsirt auher den gewöhnlichen Expeditionsgebühren nichts.

b) lamen aber die Dokumente au porleur, wie Pretiosen Nr. 30, d.
c) Registratur der Niederlegung, wenn solche besonders ausgenommen

wird, überhaupt 5 Sor. bie —8
und eben so# vell für die me bei der zuchändiih Dposiuen.Schein Segr. 16

Donation, l. Schenrng Mr. 61.
Ebestiftung,f.ContraktNr. 25.

Einkindschaait. delsbuchEintrag ins Handelsbu r -
Entlassung aus der väterlichen Gewalt (i. Contrakt Nr. 25.

Lrbvertrag33. Gebschaft:
n) Versiegelung . . . . ISSgk.bi6112--

II)’-lkkotololl. lcchbwll2——

465

e) wird die Versiegelung nicht unter Leitung des Gerichts, sondern
durch die Gerichtspersonen allein beforgt, so passirt für diese, ein-
schließlich der Nicderschrift der Ansatz Nr. 9, i mit Wegfall der Quote.



Nr.

31.
35.

36.(Geburtöbr
r. F nehe, einscliehlih Untersuchung, jedoch ausschließlich 10erhan

ment und Kapsel 2 Tol. bis 3
b) bloße VBeglaubihung eines Vejoral-Gebittalheines zichentReinschrif Sgr. bi

37. ueteve

466

thl.

4 wird dabei, mindestens ein voller Vor- oder Nachmittag boer in derMittagszeit über vier Stunden zugebracht, wie bei Nr.
e) bei der Aussiegelung die Hälfte der Gebühren unter a. sf= und c.

1) für andere Berhandlungen in Nachlaß-RNegulirungssachen passirendie Ansätze unter Nr.
Lerertbeilung,. 8 dieselben Ansäße, wie Nr. 15.
Erbvertheilung

a) — nd schriftlich ibergebenen, einschließlich egsstratur — S

ar. pf.

von jedem Interessenten 8Sgr. bis

Konkurriren mehr als zwri Zuereje nten von jeder Person mehr,nur die Hälfte vorstehenderS
5) machen sich aber “ne Nruril ½ VBerhandlungen nobbig- Wderen Beschaffenh 8 Sgr.
e) einen ihn Vezch aufzunehmen und in Form zu bringen, ein-

schließlich der diesfallsigen Verhandlung und deo Wotgtoll
5 Sgr. bis

) ist aber die Erbschaft wichtig und der Rezeh selbst sehr zr en

1. wennnderbesammie reine Erboschafobestan mindesiens 4000 Thl.bcträgt: . bio
. bis und mit 5000 TIhl. . . . 3 bis

— *

I

; bis und mit 10,000 Thl. . . . 5 Thl. bis
4. darüber . . 6 Thl. bis

oder sialt dessen von sedem 1000 Thl.
e) chdtigung- s. Aontrakt Rr. 25 und in dem unter oilne

bis
s) Ples, Zufhreibung ererbter Inmobilien ohne Errichtung eines

besondern Rezesses, s. Kontrakt Nr. 25, 1; wenn aber Aren Etelle
eine Beleihung vertreien kann, gelten die Ansäte Nr.

Extrakt, s. Auszug «
keidcrcoimriiG s. P anten:: Nr. 68

Die Grköhren für dieselben, soweit sie nicht bei einzelnen Handlun-
den speziell angegeben. sind, sind nach der Wichtigkeit des Gegenstan-
des und der Dauer der Mühwaltung billigmäßig zu arbitriren und
inobesondere bei Verrrägen feden Art, lehtwilligen Verfügungen und
andern Expeditionen zuzubilligen:

jeder Gerchtsperson ohne Ümerschied ob in der Eiadt oder auf
Sgr. biobedhin anie ausschließlich derWegegebühren.

————

o —10
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.Grenjsteine nzuseben, ausschließlich des Prolololles von jedem.Be

Hypoitbeken- oder #ebsenton schein, wodurch der Uebergang einer

 .IKaufvertrag über Grun

467

a) der .
b) Wbs“vos#s8 Gerichtspersinen . . .

Guts-Uebergabe, s. Pacht- nebergate Nr. 51.
Landgelsbuis s. AngelöbnisNr.6.

durch Konstituirung oder Reservirung bereite begründetenHypothekver-
bindlichkeit auf einen neuen Eigenthümer des Hypotbekenobjekts nach-
gewiesen wird, einschließlich der Annotation zum Handels= und Kon-

thl. sar. pf.

4

Justifikation einer Ich s. Rechunng Nr. 55.
A. wenn die ern re8 der Lehno- und Tanverth des betreffen·

den Grundstückes bis mit 100 Thl. beträgt, mit Wegsall aller an-
dern durch die gerichtliche Bestätigung und Ausfertigung des Ver-
nages veranlaßten, insbesondere der nachstebenden Gebühren unter
 und einschließlich der Ermittelung des etwaigen Taxwerthes:

sensbuche:
a) bis zu 200 Thl. . . . . 8 Sgn bis-III
b) bis zu 500 Thl. . . . —2li—
c)dantvok . —27—

für die Annotationsilllchweigender!Hyothekenbassiren einschliehlich
des Eintragens und je nach der Wichtigkeit derselben, überhaupt 124 Sgr. bis—1—

Sppotheken-Bestellung, sl. Consens- - Nr. 23. Fn
Inventur, s. Consignation Nr. 9,#

.Instruktion d Akten, wenn ein WBand angelegt wird:
bis V —|1—

5) darüber —5—
.Inventarlum auczuser#gen wenn es nichi in bloßer Abschrist besicht,

ausschließlich der Reinschrift
a) nicht über 1 Bogen 10 Sor bies16—
5) darüber, von jeder enge geibrielenen Seite in der Reinschrift 1—
)den Gerichkepersonen für Ferligung einer Nachlaßspezisikation

8 Sgr bie 21——

n) bis mit 10 Thl. Kauf= oder Berihosumne . 12 Sgr. bis
b) bie mit 20 Tbhl. . . -

e) bis mit 30 Thl. . . . . .
d) bis mit 40 Tbl. . . ·

e) bio mit 50 Thl.
Dbio mit 75 Thl.
6) bis mit 100 Töbl.

Außerdem passiren noch die zurpnt Gebühren für Ge-

2W.———
 —.

Tl

richtspersonen und Diener.
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thl. sgr. pf.
E. wenn die Kaufsumme, der Lehns= oder Taxwerth über 100 Thl.

beträgt:
a) Anerkenntniß eines Kausaufsatzes, einschließlich Reairatur (r. bis

b) sind noch besondere Verhandlungen, welche eine Abänderung, we-
sentliche Erläuterung oder Vermehrung der Stipulationen des in
Mitte lichenden Rontrakts enthalten, nöthig, einschließlich der Nic-
derschrist, mit Berücksichtigung der Erheblichkeit des Verhandlungs-
Gegenstandes:

1. bis 500 Thl. Knse, bens oder - 10 Sgr. bio
2. bis 1000 Thl. dergl. 2 lut bie3. darüber biol

c) mündlich 7 Kauf W— insclieilih ie
zu 1.
zu 2. . . . . Thl. bio
zu 3. . . . · . .

) Auosertigung und Bestätigung ebensoviel, wobei es sich von selbst
versteht, daß besondere Lehnscheine nicht vorkommen dürfen.

e) Schreibegehühren von je 25 Thl. der Kaufsumme, des Lehns= und
Tatwerlbes

Anmerkung: In Fillen, wo mehrm, unter eine und dieselbeGerichts
resp. Lebusbehörde gehörige Grundstücke gleichzeitig zur Veräußerung
kommen, und die Kontrahenten, der Veräußernde und Erwerbende,
dieselben Personen sind, kann für den ganzen Bestätigungs= und resp.
Beleihungs-Akt nur nach dem gesammten Lehns= oder Kauf= resp-

Taxwerlhe aller Grundstücke liquidirt, uch- r* eine Bestätigungs-resp. Beleihungs-Urkunde ausgefertigt wer) Auflassung der Lehn überhaupt, ohne Falelr auf die Zahl der

Verkäufer resp. der einzelnen Grundsüücke je nach der Werbebole6 Sgr. bis
 ) Neichung der Lehn von jedem Käufer oder zu Beleihenden

1. wenn der Werth des Grundstücks bis 200 Thl. beträgt
6 Sgr. bis

2. bis 500 Thrl. . . . . ·

3. bis 1000 Thl. · . . · .

4. bis 2000 Thl. . . . . ·
5. darube

b) Vorbehan der Hypothet, je nach der Erheblichkeit des Hypochekob=
jektes ohne Rücksicht auf die Zahl der Berechtigten #
wenn aber der Hypothekvorbehalt unbezahlte aausgelder bün um
bierüber, was als Regel anzusehen, jeroch dem betreffenden Gläu-

—

S—

—

—
biger bis zum Konfirmationsakte abzulehnen unbenommen ist, ein

— S

lllll
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besonderer Hppothekenschein ausgefertigt wird, einschliehlich des Hy-
pothekenscheines und Eintragens in das Konsens= vder Hypotheken-
buch von jeden 20 Thlrn. unterpfändlich versicherter Kaufsumme

Für die in dem Kaufe bedungenen und durch Hypotbeken-Vor-
behaltgesicherten Leistungen außer der Kaufsumme passiren, auch wenn
HypothekenscheinedarüberausgFKefertigt werden, die vorstehendenQuo-
tenansätze nicht, vielmehr ist desfalls, nebenderGebührfürdenei-
waigen Hypothekenvorbehalt wegen unbezahlter Kaufgelder, nur der
allsneine Ansatz von8Sgr.bis16Sgr.fürHypothekenvorbehalt
zulassigErs“ so wenig kann für diejenigen Kausgelder, welche schon vor
der Bestätigung des vorliegenden Kaufs mit ausdrücklicher Hypothek
versehen waren, eine eblr furtHypothekenvorbehalt erhoben werden.i) Quittung eiuschließlich Verz1. sofort beim Kauf von din — allein nach Verhältniß der

Summe der geleisteten Quitung einschliehlich der Annotationder Quinung von je 20 Thlru.
2. eine Quittung auher dem Kaufoertrag, s. srr. 54.
3. Verzicht, s. Rr.

k) Notiz an die ** zu deren Ertheilung die Lo
behörde verpflichtet Sgr. bis) Eintrag des Kaufs m das Handelsbuch, gewoöhnliche Kren# und
Beglaubigungsgebühren.

Besondere Lehusscheine neben den Kaufbestätigungs-Urkunden kön-
nen nur dann auggefertigt werden, wenndie Lehnsbehörde getrenn##
von der Gerichtsbebörde besicht, nie aber von der leptern, wenn die-

selbe zugleich Lehnsbehörde ist.
Für die Ausfertigung besonderer Urkunden über die Abtheilung

*“ Kaufgelder passirt keine Gebühr.Lad
5 Anordnung mündlicher, welche bei Verhandlungen willkührlicher

Gerichtsbarkeit die Regel bildet, einschlieblich Niederschreibung von
jeder Person

zahl über .

b)Ichk-Ilchc - . Sgr. *c) Kurrentladung von jeder Persen
Lebn:
l. Für sonderbare und Annehmelehn nach der Größe 6 S##i

Auflassung der Lehn: ebeusoviel.
I. Gesammtbetetbng, je nach dem Kauf= oder Lehnswerthe, und in

doch niemals, zun bei einer über ichen ansteigenden Personen,

thl. sar. pf.

—

1

—10
 *

4
1

dessen Ermangelung nach dem Tapwerthe des Lehnstücks
71
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5. Lebuträgen Sesätigunn eincs, u Registratur 6 Sgr. bis

 Liquidationen der Gerichts- Echalren ausschließlich der Reinschrift,

.[Loosjettel, bel Dhellungen,“ wie Iuentarium an 1.
[Marginal-Zeugniß, /. Attestat .Morttftkationsschein, einschließlich vnsSmnchaahue= Registratur, wenn die

470

ihl. sar.
A. wenn dieser Werth bis mit 100 Thl. beträgt, mit Wegfall aller an-

dern, insbesondere der nachstehend unter B. bemerkten speziellen Ge-
bühren und einschließlich der etwaigen Ermittlung des Taxwenths,
ohne Rücksicht auf die Zahl der zu Beleihenden und der in Lehn

zu reichenden einzelnen rm ein Bauschquantum in denfel-ben Beträgen wieoben uB. wenn der Werth des arern über 100 Thl. beträgt, je nach der
Höhe desselben

7 —

pf.

u) für Meassteun über Anbringen und Lehnaakt 20 S.) tis
5) Reichung der Lebn von jedem Beliehenen wie Nr.
e) Ausfertigung sesmmten kebuscheins dergestalt, daß “ *

die Zahlderzubeleihenden Personen oder der in Lehn zureichenden rinzelnen Grundstäcke nur ein Gesammt-Lehnschein aus.

. werden darf,
 von Grundüücken bis 200 Thl. Verih . 10 Sgr. bis1. bis 1000 Thl. . 16 Sgr. bio

3. darüber T 2 Sgr. bis
d) Eintragen des Gesammtlehnscheines in das Gerichtshandelsbuch,

die laordnungsmähigen Abschrifts= und Beglaubigungs-Gebühren.Aum. Die Erhebung von Schreibgebühren bei Ersenmnitrleihnen

gen ist uunhms unzulässig.
Auch ist bei W. überhaupt die Vorschrift in der An-merkung zu Nr. 42 B. c. zu berücksichtigen.

#

wichtigen GüteDer bei der Lechnscchöne des Wohnsihes bestellte Lehntrager isi
zugleich befugt auch die eiwaigen Beilehnstücke, ohne neue Bestellungvon Seiten der Behördeder letztern, zu verkreten.

u) bei wichtigen Liquidationen

übersteigenden, .
Löschung einer Sppot bek, s. Cassation 2

Summe beträgt:
a) bio bl. . . . . .

l-)biå-)004hl . . . . «

c) darüber
d) ist ein Eintrag zum Handels= oder Konsensbuche nöchig, gewöhn,

liche Kopial= und Beglaubigungögebühren.

5) bei minder wichtigen, ausschließlich des k nicht 10 u

112

11



Nr.

O#0.

O# —

. Mundations. Gebühren, (Gebühren für Reinschrift)

.Pacht. Uebergabe, Leitung einer

.Promemo

41

a) jede Folioselte von mindestens 24 enggeschriebenen Zeilen
fur Reinschriften auf gebrochenem Papier, die Folioseite wie unter a.
Seiten, die noch nicht zur Hälfte vellgeschrieben sind, werden, wenn

sie wenigstent 6 Zeilen euthaltenbei a)m .
bei b) .

in Ansah gebracht.
Nachlaß, s. Erbschaft Ni. 33.
Obligation, (. Schuldschein Nr. 62.
Obsignation,s.ErbschaftNr. 33 g. b.e
Pachtvertrag, s. Contrakt Nr. 25, doch wa) beim Jeiwacht das Pachtgeld auf sintt Jahre zusammenge

rechnet und hiernach die Konsirmationsgebühr bestimmt, oder statt
dessenfür jedes Pachtjahr, nach Wichtigkeit des Pachtgeldes 21 Sgr. bio

) bei dem Jeitpachte auf unbestimmte, z. B. auf Lebenszeit, wird
das jährliche Pachtgeld als Zins zu 5 vom Hundert angeseben,
biernach das Kapital berechnet und hiervon der Ansatz Nr. 25 (l.
2. zu zwei Drintheilen liqudirt.

c) leim Erbpacht dagegen wird die jährliche Pachtsumme zu einem
sinsprozentigen Kapital angeschlagen und hiernach der ganze An-

. liquidirt.

Die an- drischen beiden Ansätzen unter a. hat der Spor-
telempfänger.

Bei Pachtkontrakten, welche theils auf gewisse, thells auf einige
Jahre ungewiß abgeschlossen werden, sind die Gebühren nachzuerhe-
ben, wenn der Pacht sorkdauert.

Fr gerbngfünkgen= genau wie bei Auktionen Nr. 9 a, b, jedoch aus-
schli r Verpflichtung der Taxatoren Rr. 67 und der Proto-kolle 106 3 c, un

b) bei wichtigen, das Doppelte der beiden ersten Ansähze Nr. 9 a, b,
wogegen es bei den einfachen Ansäten Nr. 67 und Nr. 53c be-
wendet.

Lommt ein Total-Vergleich zu Stande ohne förmlicheTaxalion
des Inventariums, passiren in allen Fällen durchgängig alle Ausätze
rE

rl ce E oder Assessor in der Stadt 5 Sgr: bio
b) einer Gerichtsperson auf dem Lande .

Protest s. Wechsel Nr. 72

bhl. lgr. f.
—1

— 2 1

——
4

71“
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472
thl. sgr. pf.

.Protokoll, (Meederschistek echanohnnge) —ausschließlichThl. Sar.für G de Fist1 2 2 für die Verhandlung ei-
nes Grschäfte bereits ein besonderer Ansatz in dieser Taxordnung ge-stattet ist,
9) ernehmih es. 6 Sgr. bis—24—
5) außergewöhnliches, über weitläuftige Verhandlungen 27 Sgr. bis 112
) und wenn die Sache wichtig und mehrere Interessenten, Erben oder

Gläubiger konkurriren, ingleichen bei Guts-Uebergaben
Thl. 12 Sgr. bis 2 —

 ist ein Hauptgegenstand —nicht einzelne Nebenpunkte — ureitig,
und es kommt ein Total-Vergleich zu Stande, nach Befinden resp.
das Doppelte.

.Quittung, einschließlich Verzicht, deren Gebühren vom Schuldner allein
zu kragen, gerichtlich aufzunehmen, wenn solche nicht im Haupwer-

trag lebt aitemhalten ist, einschließlich der Niederschrift#a) bis 100 Thl. . . . . ZSSLHILO
b bis 500 . . . . 12Sgkbis—16—-

daruber 21—
2 betrifft aber die Zuilung rüchständige Kauf. Da ezeit- oder Erbe-

gelder, weshalb in einem Kauf-Vertrag, Erb-Rezeß oder andern
Kontrakte die Hypothek vorbehalten und gerichtlich bestäligt worden
ist, einschließhlich der Niederschrift und der Annotation der Quittung
zum Hawels“ und Hypothekenbuche,t 50 Thl. auittirter Gelder von je 25 Thrn.2 ·

2) über! FPP Thl. dergl. von je 25 Thlrn. 3—
e) betrifst die Quittungvorbehaltene Auszugoleisungen. für solche, gEin-

schließlich der Niederschrift und Annotation auf ein Jahr enr uidl.10
Sgr. 10

Fällt die Quiktung mit dem Hauptvertrage zusammen, so sin

zu luine Chnsliehli Verzichi) bis l . . 4pgk.th—s—-2) bis 1 2 . . . segk·bw—12—
3) daruber . 16 Sgr. bis.—21—

 Rechnungen (s. auch Berechnung Nr. 13); undfinden auch diese Ansigye
auf 1650. -Spezisikationen und Inventarien Anwendung.

a) Revisior

) blos n rechnerischer Beziehung nach Weitläuftigkeit ber E
bis

2) für jedes Meallun wobei jedoch unnütge monila C chns
streichen sind —1l3

3) oder siatt dessen, wenn die Nechnung so wichtig und uwstandiich
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43

ihl. sar. pf.
ist, daß eine Akten-Durchsicht, Fertigung von Extrakten oder an-
dere mühsame Vorarbeiten vorausgehen müssen 27 Sgr. bis 5—

5) Abnahme einer Vormundschafts-Rechnung, einschliehlich der Regi.
krane wenn der jährliche Nuhabwurf von dem Vermögenssiockbeträ

1. bis 5%%Thl. . . . . tsSgk.!s.9!

2. bis 200 Thl. . . 21 Sgr. bio 10—
3. darüber von je 25 Thlrn . .

e) Malsatria, mirilc der ilel
zu 1 . 6 Sgr. bisl110
zu . . . lchklIIs-2l—

zu B¾l übe rhaup 21 Sar bis ——
4) #rratton rr — und Verzicht dem Vommunde nach been-

digter vormundschaftlicher Verwaltung, einschließlich des Protokollo,
und der ctwaigen Annotation zum Gerichtshandels= oder Hypothe-
kenbuche, wic die Rechnungsabnahme.

.Rekognitions-Niederschrift wegen Anerkennt#ß einer Unterschrift, ein-
Fheo der Reinschrift und Siegelgebühren,

a) einer Vollmacht oder andern geringfügigen Urkunde Vor es 4%bis(—0b) einer wichtigen Urkunde derll. . i. * bisl—21
c) wenn zwei Personen die Rekognitionbewirken, wird die Hälste der

vorstehenden Ansäte mehr, bei drei bis sechs Personen das Dop-
pelte, bei mehr als sechs Personen das Dreifache liquidirt.
 in der Privatbehausung des Ausstellers:

1. dem Richter oder Aktuar noch besonders i
2. den Gerichtspersonen überhaupt 5 Sgr. lis 10

Nekognitionsschein,s.DokumenteAr. 32 à. und K.anen, Nr. 68 4.
registretur (Menreihrin über einseitige Anbringen, oder Erklärung

u. s. w. ohne dah dabei eine Berbandlung Statt gefunden bah. nach
Befinden der Wichtigkeit des Gegenstand . 4 Sgr. biss- 16
uber Einkommen einer Schrift und imdini s. Nr. 74 u. 76.

Reinschrift s. Mundations-Gebühren Nr.
Neisekostens.DiätenNr. 31.

k.equisitions-Schreiben oder Kommunikat
n) einfaches Ersuchen in sormalibus, dert Nolifitatien 5 Sgr. bis – 8—
5) umständliches mit Gründen 10 Sgr. bis—i2 1

.[Resolution
a) ganz unbedeutende, z. B. vorzulegen, ad aeta, elnschließlich der

er . — 2

5) mündliche, iuschliehlich der iedlstraiur 1 Sgr. bies-
e) einfache schristliche . 5 Sgr. *r 68—
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8d) dergleichen mit Gründen —— SS
e) bei wichtigen Gegenständen und mühsam herausgeseten ’i 16

Es passirt aber bei willkührlichen Gerichtehandlungen für eine
Resolution dann nichts, wenn sie eine Expedition zum Vegensande
hat, für welche ein besonderer Wab naitinden.650.Recepisse, wenn solches verlangt wird . . .—5-.

,61. Schenkung:

!#

—.

D

S Ti

a) unter den Lebenden
. ber Immobilien, wie Kauspertrag, s. Nr. 42.

2. über Mobiliar, s. Contrakt Nr. 25.
b) auf den Todesfasl, wie Testament, s. Nr. 68.

Schied.Urkunden, s. Contrakt Nr. 25.

Schreibegeböhren, Kaufoertrag Nr. 12 e.
.Schuldsch

) Ei aufzunehmen, einschliehlich der Registratur 10 Sar. bio -21
b) auf Verlangen eine Urkunde daruber aubzufertigen, wenn dasDar ·

lehn betragt:s 100 Thr. · . . 10 Sgk ksHZ2. n 500 Thlr. . —27—-
Zdantbckvonje 100 Thlm —5..·

 Siegelgebhren jallen weg, wenn sur die vormaligenGerichtsherren noch
Siegelgeld liguidirt wird; wo das nicht der Fall

a) wenn die Urkunde wichtig . . . —5—

) wenn sie unwichtig . .3
Substitntion zu registriren, s. Vollwacht Nr. 71.
.Spondikat

4) 5 des zuringene und Anweisung zur Eingabe ded Ver-
nisses der Gemeindegliede 3—

b) konnang münllher Voriabung, einschließlich Nelations-= Registra.#ur, s. Nr. 4

9. schriftliches Pa#u odertKurtentladung von jedem Gemeindeglide 7
—

dvon sedem darüb ——4
9 enein der Genehndeglterr, einschließlich des Protokolls, wenn ·

erscheine
1. bis 20 Mglider . . . . 20Sgk.lndl——

2. bis 50 » . . . lhl.1ZSgk.l-ie)121—

3. bis 100 » . . . 1 Thl. 244 bie 222—
4. darüber . . . .I——

c)Andfcrtcgnng in allen zã lien . .
und ist es ein General-SyndikaTansch-Vertrag über Immobilien, 7 bei Kauf-Vertrag, s. Nr. 42.



Nr.
66.

—2

S—

Tara

Taxator, Bestellung und Verpflichtung eines,
a) Registraiur über die Bestellung, ohne zbersäle der Anzabl . 10b) Ennwurf eines besonderen Schäßungs-Eides O

Tbeilungs- Rezeß, f. Erbvertheilungs. Rezeß Nr. 35.
.Testament, Kodieill, Fideikommißstiftung, Schenkung auf den To-

b) schriftliche, letzuwillige Verfügung zur Niederlegung anzunehuel, ein-

45

thl. sgr. pf.

o, herichiliche Niederschrift der Anweisung der Tarxatoren, und uber
Angabe derTaxation, wenn solche nicht unter uminelbaner Leitungdes Gerichts geschieht . 5 Sgt. biss-s2

b) beweglicher Sachen:
1. wenn sie sofort bei der Konsignation geschieht, nichts,
2. durch besondere Expedition, wie bei unbeweglichen.

Wc) unbeweglicher Sachen, wenn solche unter unmitzellarer Leitung der
Gerichte, und nicht blos durch die Gerichtspersonen außer Gericht
geschieht und der Taxwerth beträgt:

1. bis 500 Thlr. . . . 12cgk««9’
2. darüber von jedem Hundert —

wobei jedoch nicht der Werth der einzelnen örundsite sondern
die Totalsumme zu berechnen ist.

3. dad Protokoll bis zu 1 Bogen . . 12cngN
daruber 27 Sgr. bis4) jede zur Taxation gelrauchte Gerichtsperson, Vangewerke m*i

verständige, ausschtehlih der Wedegebuhren uund Zehrung in derStadt 0 Sgr. bi

— , Fl

2
5) auf dem Lande 7 Sgr. bisl—1.H

 IOIDauert die Taxakio#n uber einen balben - ann Iönen noch
ein Mehreres zugebilligt werden. Auch sind alsdann sowohl Vor-
als Nachmittags die Protokoll-Gebühren unter 3 zu passiren.

zei sehr wichtigen und schwierigen Taxationen, 3. B. bei der
Pachtübergabe von Nirergütern kann diese Gebühr für jeden Ta-
Fator erhöht werden, auf den Tag bis 215szu

6) den Gerichtspersonen zusammen fur den Taxallons- Aufatz, wenn
ihnen die Würdcrung allein überlassen worden ist, noch besonders

8 .

r)Abnaln-nnndtllkqtnmtnr.onndcnt.

desfall, oder senstige letzwillige Verordnung, unter Berücküichtigung
der Wichtigkeit der Erbmasse:

a) aufzunehmen und in Form zu bringen, einschlieblich Aufbewahrung
nnd Eintrag in das Testamenten-Buch:

1. an Gerichtsstelle . . 1 Thl. 12 Sgr. bie
2. im Hause des Teltalors . . 1 Thl. 24 Sgr. bis

schließlich Registratur, Aufbewahrung und Eintrag:

1.

·G
I

5|



Nr.

S 2

— S

l —

u.Verpflichtung eines Mlgem Sachverständigen, Sequesters, Kom-

. Weg-chi, cunchlteultchdcthcgqtratut 6 Sgr. bis

ng

Wollmacht, gerichtlich aufzunehmen, W Negistratut:

476

thl. sgr. pf.
3 1. 1 Thl. bis12. 1 Thl. 12 Sgr, bie

0) cege srithges Testament, die Hälste mehr.
4 Rekognitions-Schein 0 Sgr. bi

1. l

8
e) Atanderung in Nebenpunkten, oder durch Aodizil, die 4s obigen

A nsähaalete die Hälfte derselben Anse
6) Eröffnung, nach Wichtigkeit Soealsn ausschließlich der Ladung

#. bio
.

hieruber wegen der Registratur von jedem Erb- Interessenten 5 Sgr. bis
— — Si

) Eintrag in das Testamenten-Kopialbuch, die gewöhnlichenAbschrifts-
und Beglaubigungegebühren.

Tatorlum, f. Curntorltam Nr. 27.
nrkunden-Anerkenung, s. Rekognition Nr. 56.

ürkunden Niebrolegung, s. Dorumente Nr. 32.Veräußerungs,Dekret, s. Deer### eic. Nr. 28.

mis oder Provisors als Administratoren, nach Wichtigkeit des Objekta
7 Sgr. bie

Verstegelung, f. Erbschaft Nr. 33.

Der Ausaßz für Verzicht findet überhauyt nur dann Statt, wenn
der Berechtigte aus dem betreffenden Vertrage oder Rechtsgeschäft
vollkommen befriedigt ist, und auf alle weitern Ansprüche daraus ver-
zichtet. Außerdem können, wenn daneben über bestimmte Geldsum-
men Quitkung geleisiet wird, die taxordnungsmäßigen Quittungsge-
bühren liquidirt werden.

Verzichtleistungen
a) bei Bürgschaften, wenn diese einen für sich besiehenden Vertrag bil-

den s. Comtrakt Nr. 25.
b) der Weibepersonen bei Bürgscezseiiungen, s. Nr. 17.

Zidimation,s.Beglaubigu

a) Hauptvollmacht, oder aclorium:
5) Substitution:
1. allgemeeine . . . , «
2. spe.

in jedem Falle noch besondersd) wird über eine gerichtlich ertbeilte Vollmacht eine besondere Urkunde
ausgefertigt, ausschließlich der Meinsen#3aber Liuschliedlich Siegel,

zie —

e) wird die Vollmacht — auf den 222 mit gerichiet,

—27 —

l l

—3-

...10—1. wenn nur eine Person Vollmacht ertheil .„
2. wenn mehrere Personen Vollmacht * .
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Nr. thl. sgr. pf.
[ormundschafts-Bestellung,'l. Curator Nr. 2

si.. — n—sem’eie s. Rech,
turdg, Nr. 551 1# Wech52 felaznih aufzunehmen,s. Schuldschein Nr. 62.
5) Protest aufzunehmen, einschließlich des Protokolls nach Verschieden.

heit der echfelsemme1. vor Gericht . . . USngl
2. außer haoich . . 1 Thl. bis
) deuselben auf Verlangen in einer beondern Urkunde auszufertigen

eeg und Versäumniß, ingleichen Diäten bei Lokal Expeditionen
können, insofern nicht dieselben außer der Flur des Gerichts-Orto
vorkommen, wo alsdann die gewöhnlichen Reisekosten passiren, nicht
liquidirt werden, indem bei Bestimmung der Ansätße für die Verhand-
lungen außer Gericht schon darauf Rücksicht genommen worden ist.

Elenso kann ein Gerichtshalter niemals Reisekosten von seinem
Wehnort, sondern uur vom Gerichwort aus liquidiren. In dem
Falle jedech, wo derselbe, außer den Gerichtstagen, in dem Gerichto-
or#t selbst zur Aufnabme eines Testaments, vder einer andern schleu-
nigen Expedition erfordert wird, kann derselbe Roßlohn, Sattel- und
Futtergeld, in keinem Wege aber Diäten, und noch weniger die, einer

Gerichtsperson * nicht zuständigen Meilengebühren, liguddiren.Zeugniñ,s.Attestat Nr. 8.
Zuschreibungen der W an Erben, s. Nr. 35 .

— —

—
—

Cap. II.

Bürgerliche Rechtsstrektigkeiten.

Tit. I.
Im Ordinar--Prozeß.

Registratur des Einkemmeno einer Prozeßschritt . .—isSchriftliche Vorlaa) zu einem nen — Rechts-, legalen Verhors--, Produktions-, Pro-
lekutions, oder Besichtigungstermin, Kläger ourer Beklagter —10

1) in Form einer einfachen Notifikation, ohne Androhung eines Prä-
judizes oder einer Geldstrase 8—

Wac) zu einem Publikations= besondern Inrolulations oder andern kur.
zen Termin — 5—

 ist die . an mehrere.Etrellgenossenzugleich gerichtet, denen

#2

7212
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Nr. thl. sgr. pf.
sic einzeln vorgezeigt oder vorgelesen werden loll noch uberdies von I. —1·3

e) - von jeder Person . . .—4—

76. Registratur über die Behadigung, 3—
77. Anordnung mündlicher Vorbescheidung zu “ k oderdergl. cinschließlich Negilratur von der Perst -

s. übrigens Nr. 43 a.
78.Requisstionsschreiben, s. Nr. 579.Vollmacht aufzunehmen s. Nr. 52.
80.Angaben im Güte-, Schwörunge-, Produktions-, Prosekutions= und

Liquidi-Konstitutions-, auch Verechnungs-Termin zu registriren
a) von jeder Partei, ohne Rücksicht auf Personenzahl derselbrn —

b) wenn eine Partei aus mehr als vier ersenen besetn, für die fünt
und übrigens auf birde noch —6c) von einer Gemeinde —5—
ohne Rücksicht auf de Personenzahl.

81. Baltung eines gätlichen Verhörs, überhaupt von beiden Parteien zu-samäk) im #nsb#lichen Prozeß 20 Sar. be.,—
D) bei äuherst wichtigen Sachen, wenn der Sneitgegenstand einen Ka-

nlrerch von mindesteno 1000 Thl., oder einen Nutzabwurf von
40khl. jährlich beträgt . . . .112—-

c) erscheint eine Partei nicht 12 Sgr. bie21—
82. Protorol. süberhaun, wenn die Verhandlungen nicht umständlich nd 10|—

außerd
P 3 . . . . . . . —(21 —

zu b —27—
zu c.Voor- und Nachmittagd, zusemmen . . «—«115—

83..AitfnahmeeiiieoiintekvetLelnnigdekBehordeziitniidegekoininenen
Total-Vergleichs, nech besonders:zu a) . . . . lxhlbi0112—

Z-

84. Asehehe idren bei Lolal— Expeditionen, ushich der Plertitren biss 1 —

85. Negistratur ber ein mündliches Portelandring. 5 En bis 16
insbesondere über Erfordern einer Erklärung,2ivon Sctei
ben, oder Alten und dergl. . —8—

86.»Ichktsttkchkprimus-antun Punkt-Anbringen
s)einfache Qilatioiid Litheiliing. 5 Scr. bis— 8—
h) mit Gründen —10—
e) bei wichtigen Gegenständen und uniständlich herausgesehten Grunden 21

umerk. Die Kosten wegen der durch den Sachwalter selbst ver-
nlezn Prorohationen fallen diesem und nicht dem Kli-

enten zurLast.
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At. ibl. sat. pf.
32. Notifikation einer solchen Resolution an den Gegn —5
88.egstratur über das Einkömmen und die t '

Saßes an den Gegner zusammen . 3—
89. Promemorla des Akmars oder Kopisten . . .—8—
90.Randzeugniß: -

yuncachcå ZSgk.bid—5-—
5) mit Gründen, oder unter Bezug auf *n .8!

91. Kopial: uud Mundations-·-Gebühren, s. Nr. 49.
92. Instruktion der Aktena) von einem Band“ iis 80 Jdolioblatter . . .—4—

lodantlsek 5—
ausschließlich des Iuhaltsverzeichuisses der Alten, wofür die An,

sätze Nr. 374 zur Halfie kasiren.
93.Abhaltung eines ins, einschliehlichderNiederschrifl—10
94. IInrotulation der Ätien 8|
95.|Einpacken der Akten, einschließlichder Emballage, wenn nicht eine sii-

ste, Wachsleinwand nöthig, die vergütet werden,
a) ein bis zwei Binde . . . . .-3-
lodantbckvouscdcmJand . . . . .—13

96.«Ilktbclstkqgc . —10—-
97. IErinnerungsschreiben — 8

98. Mündliche Weisang an die 2 auscuebis,der —n) einfache k. bis. 8-—b) in Kraft eines Dekrets —0—
99. Jormliches Aontumazialdekret, je nah da W des 4% k%jektes –21

100. Interlohntorisches Erkenntninisi:
a) einf aches, auf Beweis, oder Eideeleistung gerichiet Thl. bid 112—
45) dussette mit Gründen Thl. 16 Sgr. bie2c) über Pro= und — 1. Thl. 12 Sgr. bie 124—
ch über beide zugleich 1 Tbl. 21 Sgr. bie 3—

10l. Definitiv-Erkenntniß:

rn) einfaches ohne Gründe 1 Thl. 12 Sgr. b 222—5) mit Gründen, welches als Negel anzunehmen ist 3 Thl.bis6. —
c) und wird es auf geführten Beweis und Gegenbeweis gefällt5Thl. 6ul 10—1—

ei vorzüglich wichtigen umfänglichen und mühevollen Erkennt.
nissen kann unter den §s Publikations- Patents gegebenen
Voraussehungen noch eine angemessene Erhöhung dieser Ansiße
Stan sinden.

102. Eröffnung eines Erkenntnisseo, inschließlich der Regisiratur fur dies
gesammten Interessenten 0 Sgr. bie —16103. Zufertigung des Erkenntnisses in i- der Publikation beind Aus-

72°
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Ar. thl. sgr·pf.
bleiben einer Partei, oder Iim Fall der wegen“ Aichimsifng der #dem Ansat Nr. 102 8—

101. zfafung desGefährde-Eiides 8
105.Abfassng des Haupt-Eides überhauptje nach Wichtigkritden Prozeob-

jekts und der Umfänglichkeit und Schwierigkeit der dassunglo ESgr. bis 1106. Abnahme des Gefährde Eides 8—
107. Abnahuie des Haupt · Eides, dieelben T wie Nr. 105, ohne

Rücksicht auf die Zahl der Schwörend
108.Schwörungs,Termin, einschließlich Armonhion und Brotoloi:

a) ohue alle gütlichen Verhandlungen 12 Sgr. bis—
) mit Inbegriff derselben 20 Sgr. bis 1—

# in aber vor Mleistung der Eide wirllich cin # ermittelt
· 2 Sgr. bis 122—ch a won die Sache febr wichtig . 2——

109. Abbaltung eines Pro- und Neproduktions-Termins=
a) wenn er blos formell ist, und keine Streitigkeiten dabei vorkommen

6 Sgr. bio—21
1) außerdem . . . . . . 1

110. Protokoll hierüber:
u a) . . . . . loSgr.Läctc

zu b) . . 21

111. Wr’7 erer kn !“ * 12.112. Gerichtli Original-Uurb s. Nr. 32.

113. Eerenedea Eides eines Venh oder Sichuerteunigen, ohne Rück-
sicht auf ihre Anzahl –10 —

111. Edesselben, einschließlich egiraur von Jedem 8
415. gistraturüberVorzeigungdes Streitgegenstandes an Ort und

Stelle, und nwchnls der Zeugen, we. Soechverständigen 16 Sgr.bie—21
I16. Besonderer Aufsatz über die Gegenstände und Fragen, worüber die

Zeugen oder Sachverständigen ihre Wisenschateoder ihr Gutachten
eröffnen sollen E 18 16117. NRegistratur der Vorlegung dieserhaib 81—

lIl8.Verhör eines JZeugen überAreikel *es Tiihuns uliu
u) uber Beweis- Ärtilel bis 12 Artik —16

Jeder Arlikel darüber 1.3
b) über Fragsiücke, von soben noch besonders —) 1—
e) Gerichtspersonen, s. Nr.

119. Ausfertigung des Notuls id sämmtliche Jeugen-Aussagen uberhaupt:
3 wenn die Artikel und Nragiuce noch L 24 erreichen — 16bis 50 —24—
e) daruber — —

und tragen die Koseen des Pro- und Meproduktionstermins beide
Theile, wenn auch vom Produkten oder Reprodukten keineFragstücke



Nr.

— 5 S

12 —

122
123.

124.—

125.
12.

127.
128.

Mundliche Vernebaung )derSachverstäudigen uber ihr Gutachten

481
thl. sgr. pf.

stücke übergiebt, weder zu den Kosten über die Vernehmung der ge-
gentheiligen Zeugen, noch zu denen, welche durch die Ausferligung
des Rotulservachsen, beizutragen hat. Werden Fragsiücke überge,
ben, so treffen die Gebühren der Zeugenabhörung und des Nouule
beide Parteien zu oleichen Antbeilen.

Es versteht sich Uübrigens von selbst, daß diese lediglich die einst.
weilige Verlegung der Kosten betreffenden Bestimmungen der künf,
tigen desinitiven Entscheidung über die Verbindlichkeit zur Kosten-
geltung und resp. Erstattung ganz unvorgreiflich sind

einschließlich Registratur
n) zusammen . . . Sgr. bia

eingereicht worden sind, wogegen diejenige Partei, welche keine Frage

—. —.b) einzeln, von jeden . . grou-

Zeugen-Gebüren.Die Höhe der Reise= und Zehrungskoslen ist nach richterlichem
lrnesen mit Rücksicht auf die persönlichenVerhälimisse des Zeugen

Sachversländigen, anf dessen Entfernung vom Olte seiner Ver-beenng und auf die Art und Weise, wie der Weg dorthin und
zurück den Umständen nach gemacht werden mußte, festzustellen, wo
bei die Reisekosten nie süeer als — Thl. 5 Sgr — l. un
nie mehr als 1 Tbl. 9 —für die Meile e Hin= wie
o Rückwegs, die Sessmio abet nie wenigerals—Sgr. — Pf. und nie mehr als 2 Thl. für den n beiragen

bun-Der Richter bat den Zeugen nach der Vernehmung jedes Mal
zu befragen, ob er die grordnetc Zeugengebühr verlange, diese so-
daun sofort und noch während der Anwesenheit des Zeugen an Ge-

ichese. zu ermessen, und den Vetrag im Protokoll zu bemerken,
auch dafür zu forgen, daß diese Gebühr dem Zeugen spätestens bin-
nen 8 Wochen von der Vernehmung an gerechnet, kosteufrei ge-
währt werdc.

Besschtigung,s.Nr.15.
Eröffnung der Gezeugnisse, von jetem Zeugen-Notul .

Niederschrift * diese Eröffnung, überhaupt

unter Bemerkung der Siunde

Schriftliche Berwe der (au#eung, ( Neselution Nr. 66 und B7.
Abhaltung ei  Termins, s. Produktions=Termin Ar. und ——i
Eitation zur Ablösung eines Berichto . . « «

Notiz an den Appellaten . , , ,

Registratur des Eingaugs einer euterung, oder Appehation

129. Registratur über die Verichtsablölung . . .

———
1
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Nr. thl. sar. pf.
130. [Berich

a) ku Anzeige- ben Inserat=Bericht . . 106gkbts—·16—
li)unmandltchctB ZISgklsto—,27-c)RechIIcr-thnth 1Thl. EIXERS
4) auch wo der Richter in sehr wichtigen Sachen ohne Ursache ange-

grisfen worden ist, und sich weitläuftig vertheidigen muß, bis.3——

131. FStenunziatton r den ganzen Urozeh, einschlieblich Niederschrist.a) des Kläager ..81) beider Nertein zugleich . . . ——16—

132.(,kssmviqrinqaiiIicriicrickiclicherGilsiihrcn
-i)bidiconlilliqiiidiriciintragiI. . 5 Sgr. bisl—10
b) Narsher von irden 20 Thlrn . · .—6—

133is3thuiiqsansia
) einfache, ohne Auberaumung eines Termins —8
5) mit Anberaumung einesLiguidi- Konstitutions- oder Hülfs-Ternino 10|

134.Rotig an den-Liquidanten:
n +%—–8s—in lehn *7 5 gehören auchalle Nolifikatlonen, oder monitorische

Ladungen zu Subhastationen, Auspsändungen und anderen Hülfo-

135. Ebhaltun stitutions.Termins, einschliehlich Protokoll

a) wenn o unn 7 nichi " . W 16 emcbi 27
0) darüber . 112

136. Hlfsvollstreckun
a) wirkliche ri ein Grundstück und Expedüung der dabei vorkommen-den Handlungen nach Beschaffenheit des Grundstücks 1 Thl. bis 1160—
b) Registratur über eine solche Hülfsvollstrecung 16 Sgr. bi 27

für die Gerichtspersonen überhaunt . sckbizxg
e) Megisiratur über Annahme der Hülfsvollstreckung in 1"6 Im.

mobilien im drere hunngote rmin w wenn das iuddm noch nicht500 Thl.b —10|
darüber 210
wenn ein besonderer Exckutionstermin nöthlg wird, s. Nr. 135.

137. Hülfasch
a) de 2 Liquidum noch nicht 500 *bensgt 16 Sgr bie 1
b)) darüber · . .124——

138. Eintrag in das Consensluch:
n) des Hülfscheines, gewöhnliche Kopial- und Beglaubigungsgebühren
1) wird aber derselbe verbeten, wegen der Annotation überhaunm2

139. Konstitution cines Liduidi in conlumaciam, einschließlich Registratur—160—



Nr.
140.

141.
142.
143.
144.
145.

1 —

— 4 —1

.Ab.· eder Auspfändung selbst, von Mobilien und Semoventien

g
7. Pfaud- undStand=-Gebühren für Aufbewohrung der abgepfändeten

. Pqtknt wegen Versteigerung verbolsener Mobilien ohne Rücksicht auf die
Zahl der Ausfertigungen derselben

Vertigung besonderer Spczißkation der zu versteigernden Mobilien

483

Abbaltung elnes terwini ad eublaelandam, Sitenern
einschließlich Protokoll .

xäoasixtqtipuemcåunmlsLaluali
Aas-ganzcmcogcsnchten Arreies, auf Ereiution in SchildioiderunienWiederaufbebung des Arres .
Itokksikqnvnmbecdm Hallen
Abordnung zur Hülfseinlegung, ub- oder Auspfändung, uberhaupt,

nicht täglich, auf die Dauer der Hülfoelnlegun

c) bei wichtigen, unter unmittelbarer Leitung des Richters oder Ak-
tuars . . 21 Sar bisb) Niederschrifthierüber . . .
den Gerichtspersonen übechaupt

a) bei unwichtigen, welche ohne Konkurrenz des Richters oder Akluars
nur durch Gerichtopersonen zu bewirken sind, jeder Gerichtoperson

4) wegen der schriftlichen Anzeige den Gerichtspersonen in dem Falle
unter c. überhaunt 8 Sgr. bie

——
—

 —

 bl. sar. vs.

16
16
16
10—
8—

 10 —

— S

Gegenstände:
a) bei Abpfändungen auf 10 Tage und länger nicht, da das Pfand)

nach deren Ablauf zu verkaufen ist:

usschucdech. bei Schafen 8 ½“ leinen Vieb deogl.
3. bei leblosen Gegenständen überhaupt täglich

b) bei Auopfändungen, wiewohl linger nich als auf 14 *
zu 1. .

zu .

zu 3. nach den winder oder böheren Werth Sgr. bio
ie ab- oder ausgepfändeten Mobilien in

das quener geliefert,passirt demselben noch belondere für
.Würderung der abgepfändeten Mobilien, s. Taxation ?Nr. 3.
HUebergabe derselben an den Gläubiiger an Dahlungosiait, einschliehlich
Bersiegelung, (.Grbschaft Nr.
aufseichnang der Mobilien,s.Mton Nr. 9 und Confignation

ohne Rücksicht auf die Zahl der Ausfertigungen derselben:

1. bei Pferden, bder. indvich, auf Tag und Aacht fur das Stuck,

die Regisiratur . Sgr. bis—

Protokoll 16 Sgr. bio

— 1
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—————  e1

161.
162.

163.

161.
105.

166.
167.

168.S

1 22
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thl.sgr.pf.
bio—1

a) bis zwei Folioblätter in derReinschrist 10 Sgr.
b) darüber von * Folioseite . —4-

Auktion, s. Nr.
Verpflichtung v14% Sequesters, Administrators und dergl. s. Nr. 69

und ist wegen dessen Gebühren sich gleich Anfangs mit demselben bei
der Bestellung zu vergleichen.

 Abnahme und Justifkation. 4½% Sequestrations= oder Administra-tions-Rechnung, s. Nr. 55

Förmliche Immission, s. —— Nr. 136 a. un b.
Cxmisslon 6 Sgr. bis 1——Protokoll dieserbalt (4 Sgr. bie.16
Patent wegen Verbachtung, eder Subhastation von Grundstücken

überbaupt und ohne Rücksicht auf die Zahl der Exemplarien:

) wenn das zu verpachtende oder zu verlteigernde Gut einen Werth
von 200 Thlru. nicht r —2s0—–h) bis zu 1000 Thlrn. 1——

c) über 1000 Thl. 112—
Grundstücks-Verzeichniß, ederPochtanschlag, s. * 153.
Oeffentlicher Ausruf:

a) Ferkigung desselben, kern schristliche Anweisung an Gerichtspersonen -
zum Ausruf des Paten — 8

b) jedesmialiger Ausruf * — moschließlich Wegegebührenl— 3—
) Registratur bierüber, überhaupt —4—

Hegistratur über Anschlagung und Abnahme eines *2 zmitiihih
Anweisung an den Frohn, jedeoma 14—

Bekanntmachung in öffennliche Blätker,s.Nr. 11.
Registratur uber ein vor dem Termin, ouder doch am Morgen des n

mins-Tages vor 10 Uhr mündlich angebrachteo Gebot 4 Sgr.bie8
Registratur des Angebens der Licitanten und der Parteien, für 14 1
Abhaltung des Bictungs-Termins, bei Subhaftationen oder Verpach-

tungen, einschliehlich Prorokoll:

a) wenn der Werth der - versteigernden Gegens nde nes nicht 500Thl. erreicht r. bis1—

h) bis l Tbl. . . Us-
c)d 2—

Pruistonn V/r 2desBetingdlernine,wenn kein Gebot 66 8
schieht —8—

außerdem
zu a) . . . · 10 Ser!bis—1604

zu 5 . . —27—
zu 12Proklama ion fur jedes Grundstück, oder jede Immebiliar ·Abthellung,

weshalb eine abgesonderte Versteigerung eintrilt, einschließlich des Enk.



1 —

171.
172.

173.2

— 21 Si

176.

177.
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thl. (gr. pf.
wurfs eines Ausrufs des Frohns vor der Gerichtsthüre, nach Ver-

schiedenheit des im Termin gethanen re bochsten Gebots, und zwar:
a) wenn dasselbe 100 Thl.euin erteicht 3 Sgr. bis— 5
4) bis 500 Tbl. . . scgrlsto—«ls—,

e) bis 1500 Thl. . 21l Sgn bio 1—)über 1500 Thl. von jedem einzelnen Gebot —9 5|—
zusammen jedoch nicht über 1——

Erstehungs-Termin, dieselben Ansabe, wie Nr. 167 bis 16d; uberdies:
Registramr über den wirklich erfolpten Zuschlag, die etwa zu besiel-
lende Kaution, oder den einzuzahlenden zehnten Theil der Erstehungs-

summe, von jcden Ersteher nachBerschicdenheit dieser Siunea) bis 500 Tbl. : Sgr. is
5) bis 1500 h- . . . . —21—

c)din-nbei- . . .1——

Schriftliche Be iuur Adtuditativn 68—Vorstehende Ansäte Nr. 1°1 lten jedoch nur dann ein, wenn
die Immolilien 14 *5 von mindelenn 100 Thlrn. haben. Er-
reichen sie denselben nicht, ist sich lediglich nach der summarischen
FiuhcForm und den dort geltenden Ansäpen zu richten,s.Nr. 2 —300.bnaheniend

) über i0% Thl. Erehungasunme . . 6Sgrbis—10-—
b)dnrnlseriiononlli. . .

e) überdies fur die Negistratur . 8 Sgr. bis 16
4) in denjenigen Fällen, wo nach gegenwärtigem Geseb Schreibegebüh-

ren gesordert werden können, bleibt es, wiewohl unter Wessall der
Ansabe unter u. und b., auch ferner dabei.

.Annahme des dem läubier verholfenen Gru ndstücks an Zohlungé-
stall, eben sov

. Atvjiidikationdichctm ausschließlich gewöhnlichen Eintrag, wenn die Er-
siebungssumme beträgt:

a) noch nicht 100 Thl. 8 Sgr. bi 10
b) bis 500 Thl. 12 Sgr. bis15
) bis 150 Tl. . 16Sqr.biö—2l-
(I)darn LZSqr.bi61—-.

Depofteiigcbuhrem s. Nr. 30.

TIi. II.

Im Wechsel- und Egekutiv. Prezeß.

registratur über das mündliche Anbringen einer Wechselklage:
a) bis 500 Thl. an Wertb . . . . .—l(i—·
b) daruber . . . - - . .-.2?,—



Nr.
176.

179.
180.

181.
182.

1 2—

184.
185.

186.
167.

188.
189.
190.

1 2 —

192.
193.

— r—

195.
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thl. ##r.pf.

Anordnung mündlicher Leo des Weeschuddner, FinsßlielRegistratur – 3

Schriftliche Ladung, l. Ar. 75.
Abhalmug eines gütlichen Verhörs= und Netogaltions-Terminseinschliehlich Registratur des Angebens der Parteie

n) einsacher Rekognitiens. Termin ohne gütliche chudungen *-*-.
5) wenn die Güte wirklich gepflogen wird 1—1—

c) kommt ein Vergleich zu Stande,wofür jedoch kin Eruung, eder
ein einseitiger Erlaß nicht zu achten, das Doppe ·

Protokolllnmtbekmallutvalll. ISSqLLU
Abordmsng des Aktuars und der Gerichteperionen. in die Behausung

des Sauldners,s.Nr.
 Arretirung auf Whel, cinchlecic Niederschrist:

n) in der hausung 1——
3 vor Gerich 6e) bloße id uing der Gerichtsdiener zur Vollziehung der Kaptur —|10|—

Wiederaufbebung des Wechsel-Arrests, einschließflich Registratur —416

Hrelations-Renistratur über Bollzug der opilr- oder die Enlassungdes Wechselschuldners —
Kautionabestellung, s. Nr. 20.
Abnahme eines Diffessions- Eidedesa) sofort im Rekognitions-Termin, runschltehlich Eides-Notul und Re-

istratur · —1(5—

b) unter Anberaumung eines besenden Echworungs. T ermins, wie bei
Abnabme eines Haupt--Eides, s. Ar. 105, 107 und 108.

Bebenntutß über Rekognition,s.Nr. 56.eglaubigung einer Abschrift, I. Nr. 12.
Gerichiliche Aufkündigung einer Shue

5 einfache . · . HSquIO
» Cl- « -0Is g Its IF 4 10 Sgr. bis 14

bellitien an Glaubiger:
zu 5 Sar. bio - 6
zu einschliehlich Ladung 68 Sgr. biol— 0

[Mündliche Weisung an die Parteien, s. r. 98.
Bescheid:

n) sofort kürzlich zum Protokoll –
b) förmlicher Bescheid, jedoch ohne 7nn5Nechisverfahren –7
) auf ein Rechtsverfahren, s. Nr. 100 und 1 "

-Etössnangcmeö Beschech von ieder uint W Negistratur-
a) 83—

z 5) . . . .—5—

ne) f 10
Alle ubrigen hier ausdrücklich nicht benannten Verhandlungen wer-



196.
1907.

198.
199.

200.
201.
202.

203.

204.

205.
206.
207.
208.

2*

w
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den durchgängig nach dem ersien Titel des gegenwärtigen Kapltels
Nr. 74. kgl. berechnet.

TI TII.

Im Konkurs-= und Ediktal- Prozeß.

thl. sar. pf.

Auflage zu Eröffnung des Altiv-- und Passivvermogenszustandes 5 Sgr. bi
Ausfuhrliche Vernehmung des Schuldners uber seinen Vermögens.

zustand, einschliehlich Protok- 16 Sgr. bie
Registratur über die Deklaration einer Güterabtrezung 8 Sgr. bie
Bericht an das Appellationsgericht wegen der Voruntersuchung 16 Syr. bie

vergl. Bericht
zInhibition nepen weiterer Vermögens-= —: 8 Sgr. bi

Vekanntmachung deghalb in öffentliche Blärler, s. Nr. I1.

Zahlungsverbot an die Schuldner des Krirrs 6 Sgr. bis
ist es aber in Kurrentsorm ausgeferligt worden, für jeden

Entwurf einer Notul über eidliche Versicherung, Mnbipatton und
juratorische Kamion,s.Nr.105, 107, 108.

Bloßes eidliches Handgelöbniß, einschließlich Registratur

Fahrnn, s. Etbschaft Nr. 33.
Konsignation und Auktion, (. d 9 auch Nr. 152 und 153.

Sequestration, Verpachtung und Subhastation, s. Nr. 155.
Eutwurf zu einem Vergleichepan vor Eröffaung deo Konkurses, nach

Wichligkeit der Masse und Schwierigkeit der Maarbeinng
a) wenn iete noch nicht 500 Thl. belrägt 1 Thl. bioel
b) darüb . . . .

Abhaltung * Verhrs..rmins dieserhalb:
a) wenn die Masse noch nicht 500* beträgt . ITbLlsisdli)lst.30Tl . 2 Thl. bie
e) darüber 3 Thl. bie

. Protofoll. zuwtiis Rrgistatur!des 22 20 Sgr. bis
7 und e) . 1 Thl. 12 Edr. bis

 Sür einen Vergleich zu Verhümng des Konkurs. Prezzesses finden, außer
den gewöhnlichen Gebühren, solgende beziehungsweise zum Gerichts.
Sportelfonds zu berechnende Prämien aus der Konkurs-Masse Siatt:

5) Hat das Gericht den (mündlichen oder schriftlichen) Vergleichsplau
entworfen, selbst wenn im Lause der Vermirzelung einige Modisfika-
tionen einträten, sobald dasselbe nur bamtsächlich als wirkende Ur-

und wenn dieserhalb eine Vernehmung. oder Berhondlngevoraus-
Sgr. i—

sache des unter seiner Leitung erfolgten Vergleichs anzusehen —



— !

— —

7#½—- III-
2l6.
217.

. Dieselbe Prämie pasrt aunoch nach formaler Eröffnung des Konkurses,

u[Dagegen wird diese Prämie nach der zeit und bis zu dem Eintritt der

. und fällt gänzlich weg nach dem Eintrikt dieser Rechtskraft.

.Entwurf der ichts · Notul eines Güter oder Streit, Vertreters

488

5) Hat dagegen der Güter. oder Streit= Vertreter, oder der Sachwalter
eines Gläubigers, den Plan enbworfen, und den Vergleich allein
verminelt, so erbält diefer

1. wenn die Konkuro-Masse noch * 5005 M. belragi 5 Thl. bie10 Thl. bi

tl sar. pf.
1. wenn die Donkursmasternch nicht 500 Ibl. beiragt w U##2. von 500 Thl. bis Thl. . 20
3. bis 5000 Thl. . . . . biss30

4. darüber . . Zockhmäc

FI-2. bis 1000 Thl. Thl. bis
3. daruber von jedem 100 Thl.
4. dagegen erhält in einem solchen Fall das Grricht, außer den se-

wohnlichen Gebhren, nur wegen Anertenntniß des Vergleichs vonSeiten der Gläubiger, ven jetken 10 Sgr. bis
ac) Haben aber beide gemeinschaftlich gewirkt, so gobührt Jedem diel

Lällte. der resp. ihnen zugesicherten Prämie.
) Die vorstebenden Prämien passiren, wenn die bekreffende Konkurs-

masse noch nicht 100 Thl. beträgt, nur zu dem geringsten Ansatze.

bis nach angetretenem Liauidattonsverfahren,. sobald der Vergleich nur
vor Beandvortung derLiquidationen geschlossen wird, jedoch nur zu
drei Viertheilen von obigen Ansäten.

Rechtekraft des Lokarions-Erkenmuisses nur zur Dälfte zugestanden,

Edikral-Ladung, für sämmtliche Exemplarien:

5) darüber .

Bekanntmachung in öffentliche Blätter, s. Ar. II.

Prozesses bis zu 4 Personen
wenn mehrere vorzuladen sind, für jede Verson mehr.

sich genügend legitimirt haben, die Kurrente nicht auf die Jahl der
Imncreftnn, sondern der Advokaten einzurichten und hiernach zu li-
quidiren

.Verpflichtung desselben, einschließlich Registratur

.Ausfertigung eines Pflicht-Scheins. (

bhaltung des Klquidationg= Tertan:a) wenn dabei die Güte versucht wird

¾ de- entursmase * noch nichst 7 * 1 Thl 6 eirebis
. 3

EIIIIIItZEIIITIII betragt 21 Sgr. bis. .2

Kurrentlodung an die bekannten Gläubiger, auch seust im Lause des

wobei jedoch, wenn Sachwaltern mebreren Gläubigern ledient sind und

l F .- l

-l0—
l l
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r. ibl. sgr. pf.

b) aupßerdem:
211 Sar- bie 1—

zu . 116e) wird —2 ein Vergleich verniitlelt. s. Nr. 212

. Protofoll * gocnnnNesratnrdes zunu a) und
* 19

Sgr. bis.16
zu . lZSgnbiö—»27.—

. WBesondere Nenenrauar der Angabe des Liquidi eines jeden Glaubi—223
gers, welche von demselben (insofern ihm nicht eine gesegliche Kosten
befreiung zusteht, oder er noch vor Beendigung des Termins vom

Konkurs zurücktritt) aus eigenen Mittein#emn berichigen ist. ·ts) von cutrm Luxus-so unter 10 Thl. 1
1) Thl. . . .—-d—
c Nantbkk . . . . . .——lli--—

9917--s-·--8o
n) wenn die Masse noch nicht 500 Thl. beträgt . 16 Sgr. bishl 27—
4b) darüber . . .l.’12—

225.|Eröffnung **: 2 2) . sSgk.bis—le—
l) . · .-—«l(i—

226.Abhatenng hiues besondern gunlichenVerhörs-Termins und Protokoll,s. Nr. 209.

227. Verhandlung mit einem Tbeil der Gläubigerschaft, deren Komitée, NRe-
Fräsentanken, Akteren oder dergl.; die Hälste der Ansätzc unter Nr.
209 und 210.

228.|Aufnahme einer bloßen mündlichen Erklärung derselben, oder des Güter-
oder Streit-Vertreters, einschliehlich Registratuur 6 Sgr.bis —21

229.] Registratur einer einsachen Vorlegung derselben 4 Sgr. bis —%
230.] Summarisches Zeugenverbör, einschließlich Niederschrift 12 Sgr. bis 21
231.|Abnahme der Beeidigung, einschließlich Eides-Nomul 6 Sgr. be 10
232. Inrotulationo-Termin, aus der Masse . Sgt 16
233. Negistraturen, für jeden erschienenen Ligutdanten:

à) wenn die Masse noch nicht 500 Thl. beträgt . .,--.t.-
b) darüber . —5—-.

Wenn mebrere Liquidanten durch denselben Sachwalter, verire-
ten werden, kann diese Gebuhr auch nur einmal berechnet werden

234. GokationeBescheid „wozu jederzeit Entscheidungegrüude zu geben sind.
nach Größe der Mass und noch der Wahl des Gerichts:eentweder ein Fizun

a) wenn die Maste nech nicht 3000 Mo benit 2 Dbl. bis 4
b) bio zu 1500 Thlrn. 4 3 -Thl. bis, 10—
c) bio zu 5000 Thlrn. 4 4 6 Thl. bis 15.——
darüber . . . . . toThl.bis;25-——



Ar.

d — #

2 # m

237.
236.
239.

2u0.
241.

242.
243.
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ihl. sgr.pf.

oder eine Quota der Masse
zu n) von 2 Thru. .
zu h)dergl.

zu rR I) dergl.
5.|Eröffnung veseltehr einschließlich Protekoll aus der Vasse*

hierüber von jedem kosfenssichtigen Glänbiger=zu
zu 15

Lotationo-: und Distributions-Vescheid in Vereinigung, die büchsten
Ansäte unter Nr. 23.1 und nach Befinden der ungewöhnlichen und
mühsamen Arbeit das Viertheil, oder höchstens die Häliste mehr; wird

aber derselbe sofort von der tlänbshericat zmelm, nach Wahldes Gerichts von je 1000 Thblrn. Masse
gr , den Ansägen Nr. 231 und 8 gilt die Schuh. Vorschrist

1 e2  I

S#### lollll

hrrammrl0 über das Einkowmen einer Myellakton 3
ECitation zur Verichsablösung — 5—Notistation de

a) an G#rentuun · —5—-
b)LiikreiitNoiisikiiiioiieiii iaiiiniiliche, oder wenigstens an die dabei

interessirten Gläubiger, bis zu 1 Personen überhaunt 12
an mehr Personen vorzuladen ünd, ffur icde uber die Bablrvon

— 2 6
"“Wewertz. Nr. 211
¼ über die Berichts-Ablösung 8—Berichn) Mracher Ber

1. wenn die * nech nicht 500 Thl. benigt . bisl—7
2. darüber Sgr. bis1112—

b) Nechtlertiaunge- Verivt:zu 1 Thl. 12 Sgr. bie 124zu 5 2 Thl. bis
Eröffnung eines Neikriot, einschliehlich Niederscrift, vom Appcllamen— 8—
Dintribarions-Besch

o) wenn die zu web irende Masse noch nicht * zt. beträgt
entweder überhaupt 24 Sgr. bis 0—
oder nach der Wahl des Gerichts ael jeden ½ tu 10 kom-
menden Glänbiger gerechner —8—

b) darüber überhaunt 3 Thl. bis 10——
oder nach der Vhl des Gerichts von jedem zur Perzep#ion kom-
menden Gläubige

1. unter 50 Thlru. Norzertions Sunne 1



Nr.

241. Eröffnung defselben, s. Nr. 2

215. aubschlanse Aehungen, ’s Protokoll:#.

2 *— S

2 — —

2— #nt2

249.
250.

r*Wl 2 —

.Registraturen über diese Ausjahlungen und die besenderenQuittun-

.

u Löschung und Kassation dee- purictgezehenen Konsense, aus der Masse
9.

491

thl. sgt. pf.

3. dorurnwobei nur d lek
e) ove: auch siatt ressen eine gewisse Qnote der zur wirklichen Distri-

bution kommenden Masse, und zwar genau die Hälfte der für den
Lokations-Bescheid Nr. gegebenen Ansaße.

- -·- mis- -m-- ’«-k

)bt-xhlBaakzablu; . . sSgkbid--—
b) darubck von jedem 100 Thl. —

und sind diese Gebühren, wenn die Bahlungen von dem Glaubiger
selbst gesucht worden, von demselben, außerdem aber aus der Masse, zu
entrichten.

Schluß-Auszahlung der Gelder, einschließlich Haupt-Deposital-Berech-nung, und Protokoll
a) bis 500 Thl. zur net gekemmener Gelder und wirklichen

1 Thl. bi
b) bis 1500 Thl. deögl.

Diese Ansäte sind jedoch nur nach dem Gesemmtbetrag. der Aus-
zahlungen zu berechnen. Bei der Befriedigung durch Ueberweisung

von Masseaußenständen oder Kompensation findet die Hälfte dieser
Ansäße Statt.

gen der Gläubiger von Denielten insofern sie kostenpflichtig, zu ent.
richten, s. Quittung "

zu EG—7s. Nr.Assessur-Gebübren, s. Nr. 81.
Im Tlueigee inen lale # nicht namentlich bezeichneten Ansähe des

Ordinarprozesses Nr. 74 ff., als: bei Führung des Bewelses, Ab.
hörung von Zeugen über Miikel, Eidesleistungrn und dergl. vorkom-
menden Falles Anwendung.

Auch ist bei Erlassung von Ediktalien, welche wegen Schuldscheinen und
Hyptbeken, gerichtlichen Depositen, Erbschaften Verschollener und dergl.
außer dem Ronkurs vorkommen, nach dem gegenwärtigen Titel, wit
wohl mit Ausscheidung derjenigen Ansäte, welche dem Komurs ei-
gembümlich sind, als; die. Prämien zu Verhünung desselben, inglei
chen Lokationen und Distributionen k., und wo dieser nicht auv,
langt, nach dem ersten Tirel Nr. 71 sf. zu liqguidiren; im Fall aber
das Objekt 50 Thl nicht erreichte, ist sich lediglich nach dem nach=

251b
1

folgenden Titel Nr. 252 ff. zu richten.
Bei Konkursen, in welchen die Masse bis mit 200 Thl. beträgt, ist über-

all nach den geringsten Ansähen zu ligufdiren.

2. bis 500 Thl. dergl. . . . . .—16

Baarzahlung i
. . ..2

c) darüber von jedem 100 Thl. 4% —

61—
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Nr. thi. (r. vf.

Tl. IV.

Hür minderwichtige Rechtssachen.

252. Negistratur über das Einkommen einer Schrift . .—1,»3
253. Niederschrift eines mundlichen Klag-Anbringens 8 Sgarbis 16,
254. Mesolution uber das srlte Klaganbringen . — —

s. Bemerkung zu Nr. 5255. Andere Resolution, auch Natio 1
256. Schriftliche Anweisung der Gerichtspersenen dur kurzlichen Würder

ung des laggegennandes, deogl. mundliche Anweisuug. cinschließlichNiederschr —1

257. Niederschräit —* mündlicheVernehmung derselben — 8
258. IDen Gerichtepersonen überhaupt für eine kürzliche Taxation, einschließlich

schriftliche Anzeige:
a) in der Stadt –14
b) auf dem. Lande . —l0

259. Anordnung mündlicher Vorladung, zinhu genauer Nelations=
Registratur von jeder Person,s.Nr.13 a

n) ohne Präjudiz — 16
b) mit Prajudiz, dafür noch beberders — 16

260. Schriftliche Vorladung . 4
261.Selationo-Registratur cserball. . . . —16

2(i«.Kopml-nndIIIstssdntsoaostbcbabrcmf.Nk21mdsl9.
263."lbhsllklms1tlllköBkrbowTeknsmocunchlus,ltcbProtokoll:

a) wenn er ohne Gute Verhandlungvroregin wird, oder cine *“-nicht erscheint –10|—
) bei umständlichen Verhandlungen —21—
c) hat Implorat keine schriftliche Einlassung übergeben, vessen Vernehm-

lasstsung niederzuschreiben, noch besonders — 8
d) bei einem Haupl-Vergleich, * wenn die Veweis, Erörtermg 7!

fort eintritt und mühsam ist hl. bis 11—
264. Mündliche Weisung im Eannn, ainlihe Negisiratur —4—
265.]HRegistrauur über Wvollmshn igung 1a) Haupwollmacht —

b) Substitution 4—
266.|Abnahme eines Gefährde, Gides in Armuths--älen, unentgeldlich.
267. Nezisiratur über einseitiges Portei-Anbringen außer den Terminen:#a) einfaches —5—

b) mit **o der Thatverhälmisse, oder mit umständlichen Er,
läuterungen 6 Sgr. bisl—I10

e) wegen einer Lins Denunciation Intervention ober dgl. 8 Sgr. bio — 10
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Nr. tbl. sgr. pf.

268. Fiulfstionaschreiben, oderAenmnunitata) e . . . .—5-

b) nu inen. . . . 8 Sgr. bie-10
269. Antwortschreiben:

u) auf Gesuch um Stellung, einschließlich Bemerkung der geschehenen
Behändigung und Vefolgungs-Auslage 8

b) einfaches Begleitungsschreiben mi Ubbarsendung von Aidernh
über Zeugen-Aussagen oder der 5—

270. Abhaltung eines besondern Editions= kn ——
7 kemn nur eine Partei erscheint –10—6|—

271. Lcrsichet I. Ausuihung ciner in Ubschrift, oder Ertralt zu den Mten
genommenen Urkunde

) wenn solche bis zu einem Vogen beträgt — 412
b) darüber 5—

272. Abhörung eines Jeugen oder Sachverständigen, einschließlich eibliches
Angelobniß und Registratur.

a) wenn sie nur einen Thatunstand bekrifft, oder sonst wenige Mühwal=
tungerfordert —10|

50) wenn sie mehrereGegenstände umfaßt, obei umstandlich ist is Sgr. bicl—%
273. Konfrontation sich widersprechender Zeugen, oder Sachverständigen, ein-

schließlich Protokoll, dieselben Ansäe.
274. Snaengebüben nach möglichster Billigkeit, f. Nr. 121275.2 6 des Aktuars und Niederschrift, in allen uin · —8.-.

276 Fim vdes Augenscheins, einschließlich Protokoll:
n Ori des Gerichts oder doch in dessen dur 211) Angerh lo. —27

e) dem Richter oder M#maar:
. 10

unb) . · . · .—16—

277. Sreiftrou und Dläten passtren nur außerhalb der an des Gerichts-
Orts, nach #en mildesien bualnliben s. Nr. 31un

278.Albnahme eines eldlichenAngelöbnisses, als ainen einer Urfinde
Gefährdeeid, oder dergl., einschließlich Registrakur 1

279.|Entwurf einer besondern Eides-Notul:
a) wenn ! nur 1—3 Punkte enthält 55) mehrer: 81—280. Abhaltung eines Schwörungs.-ermins, und Abnahme ves lormellenl

Eides, einschließlich Niederschrift:
rreemnvnenur 1—3 Punkte enthält . . .—1o.-
l) 16—e) kannshabervor Ableisung des Eides eln Vergleich zu Siande 21 Sgr. b

74
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Nr. ibi sar. vi.
261. IInstruktion der Akten — ½—
282. JJede stan Dekrets in Weifung in einem Termine, einschließhiid

Meiratur Nr. 261 T283. Vescheid

a) sofort in einem Termin zum Protokoll, einschließlich Erafun-zuund
Registratur —10 —

b) besonderer, jedoch nur einfacher Vescheid . —16’—
e) umständlich mit Gründen 24 Sg.. bie 112—

284.|Eröffnung eines besondern Bescheids, einschließlich Registratur, über-
haupt 8|—

265. Dekbret, oder Bedeuning auf eingewendete Appellalion — 4—
286. Bericht:

*' blefer Anzeige-Bericht 8 Sgr. 10
b) wenn, wie bei Appellationen achen Beisingen. die Gründe zrin

bensind, 16 Sgr. 27.—
287.|Erösfnung eines Nestripts s. Nr.26
2688. Einpacken der Akten, Enballage, bei Versendungerr

289. Megistratur ein L.ilniellun und über Ansuchen zur düls- Auflane— 8—290. Jahlungo-Ar —291.Besonderes Inhnrgoverbot oder Arrestanlegung – 8
292.Wiederaufbebung des Jahlungsverbols oder Arrestes —5|—
293. Klbhaliung eines Liquidi-Konstitutions-Termine, einschließlich Festsel.

lung des U.il#ieli und Protokoll. —|8|
291.Registraur der Abnahme der Fülsstellekan in Zumedilien.

a) wenn sie im Termine selbst erklärt wird — 2
b) außerdem 8

295. Michterliche Immisson einschliehlich Niederichiist —10
296.Annotation zum Konsenebuche in beiden Fällen –0
297.Attest#at hierüber, wenn es verlangt wüd, aunschießt ch Neinschrift und

Siegelgebühren —10—
298.]Bei wirklichen Hülfe- Atten welche bier nicht verzeichnet sind, wird Je-

nau die Hälifte der Ansätze im Ordinar-Prozeß und zwar dann, wenn
ein niedrigsier und böcster Sah bestimmt ist, die Hälste des lehtern

ligurirt, mit alleiniger Ausnalme derDepositen-,Pfand= und Stand-
auch Auktionsarbühren (Nr. 30 und 117).

Die Auktionen in summarischen Sachen sind jedoch dem Aktna
und einem Schöppen, oder allenfalls auch den Gerichlspersonen allcin
zu überlassen.

299. Auf gleiche Weise wird bei Vorbereitung einer Subhastation der ei-
nen Tapwertb von 100 Thlrn. nicht erreichenden Immobilien eben-

 falls nur die Hälfte der Ansäße im Ordinarprozeh liquidirt, wogegen
die Ansäte wogen der Adjudikation (Nr. 173 — 175), sowie die
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Nr. bi. sgr.vf.

Gebuhren der Gerichterersonen wegen des Aufrufs (Nr. 162 b) un-verändert bleibe
300. [Abhaltung des Enbtashattons: ermin selbst, einschließlich Protokoll

und Proklamation, auch Ausruzette
a) rrreichen die höchsien Gebote uoch t 50 Thl. 21 rrbis27
b) darübe . 1—
e) Grrichispersunen auf dem Lande 5|—

30 1., Erlaß einer Zahlungs-Auflage wegen eines aus gerichilichen Urkunden
sofort liquiden Anspruchs von noch qiicht 50 Thl. Hauptstamm:

r) einfach ohne Ankeraumung eines Termins zur Nachweisingder Zah.EEIEII 8
b) zugleich mit Anberaumung dieses Termins . . .-—l-l—

302..Notmkatwuandm Jntplommm
zu a) . . . . —5—

zl) —8—
303. Abhaltung des gennnne Termins, einschlichlich Konstitution des Li.

quidi und Protololl
a) wenn keine wem-ca Irrungen dabei vorkommen 2
b) wenn aber Verhandlungen eintreten, die dun 25 oder

duich kurzliche Weisung zu beseitigen sind 112
e) Niederschrift eines Haubwergleidh oder 22 einer siWeisung noch besond 8—4) Assessurgebühren auf Foen Lande 5—

304.,Bei den weeren exekutivischen Fortschritten iseein Uneerschied' zu
macher

a) ob nen Enckutiens Gegenstände den Tarwerth von 100 Thl. erreichen?
b) oder ob derselbe 100 XThl. und darüber beträgt.

Es ist sodann
zu a) nach den Ansäten des gegenwärtigen Titels Nr. 252 und
zu b) nach den Vorschriften des ersten Titels vom Ordinar Prozeß

Nr. ¾l ff.
zuliquidi

305. Alle W wegen derjenigen Irrungen, welche zwar an sich zum
Ordinar-Prozeß gehören, wegen der auf dem Verzug ruhenden Ge-
fahr aber summarisch verbandelt worden, insbesondere auch gesüchte
Aushebung wichliger Pachte wegen übler Bewirkhschaffung und der-
gleichen, ünd gleichwohl nach den Ansäpen des ersten Titels Nr. 71
ff. zu liquidiren.



40

Fr. thl. fer pf.

—

Im Rechnungs= und Inhibitions. Prozeß.

306.enkstratur des Einkommens 1
307. Anflage zur Edition der Belege:

a) bei wichtigen Nechnungen 8—
5) bei geringfügigen (wo die Ausgabe noch nicht 50 Tbl. beträg)) 4—

308. Schriftliche arktatorische Infertigung der ec, oder der Erin-
nerungen bei wichtigen MRechnungen –140·

309. Kürzliche dergleichen bei geringfügigen 4

310. eodersonsiige Resolution3 . —g-) 4
SII. Notig an (Gegner in beiden dalen

zu a) schristlicch — 5—
u b) mndlich — 13

312. Bescheid auf unterlassene tanhvoriung in wiinen emetngalh –27
313.|Eröffnung, einschliehlich Aeglirer von jedem The — 5—314. Zuintiticntoriuin,K#.Nr. 55J. . io Sgr. bis 1——
315.[Vorladung zu einem förmlichen verehnnuss. Termin in wichigen

Nechnungs-Sachen —1031 ichen zu einemVerhörs. Termin in geringsügigen:
l schrif- tliche . . . 4—

b) mündliche, gintlehie Nelations-ANegistratur 3
3I7. Tbhaltung dieser line:

a) bei wichtigen Rechnungen s. Nr. 81 — 81.

1) bei geringsügigen,s.Nr. 263.

318. Die abrigen Verhandlungen werden liquidirt:ta) nach den Ansäten des Ordinar-Prozesses, s. Nr. 71
8 li) nach den Ansänen des summarischen Vtoesses s Nr. 252.

319. Wo#liorlwen in Inhibitiv. Sachen — 8
320.RExcltatorlum, oder unbedingte Zubibition —10|
321.MNonz an den Imploranten in beiden Zällen 1

322 Kürgliche Veradung. zum Verhörs-Termin:rk) schr . . .-5—b) gilche einschließlich Relations.Negistratur . ..-I—
ZUNqsoaoNcgkstkqtukbcl Ichmtltchkn Ladungen 1
324.|Abhaltung eines Verhörs.Termins in wichligen Sichen, sunbirfieRegistratur des Angebeno . . 27—
325.Proto —16
326.

koll
Vermitlelung eines Saupt-Vergleichs in wichtigen Sachen, der nicht
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Nr. tbl. Igr. pf.

bloß den Besitz, sondern auch den Rechtspunkt ansaße. z4n jedem Mo- 6(ment des Prozesses neben den Ansähen Nr. 324 u. 12—
327. Abaltung eines Verhörs.Termins in * sügigen ale„„e Sachen

ren Gegenstand 50 Thl.nicht erreicht.) s. Nr.
328. K#ob 0lirn eines Rechtfertigungs-Termins, r7is½½m Protokoll.—166 —
329.Bescheid und Bericht in geringfügigen Inhibitiv-Sachen,s.Nr.283—267.
330.Bescheid in wichligen InhibitivSachen:

) Anweisung in Kraft eines Dekrets 8—
5) kürgicher Bescheid zum Protokoll einschliehlich brufmn und Ne- 4

istrat . 114

Tc) förmlicher, jedoch T v · —4) mit Gründen . . 1 Thl. bie 1101—

331.Ladung zur Erössung-a) schriftlich —
b) midich 1

332.Eröffnung eines Vescheido oderNestripts, einschließlich W 6
überhaupt · —-

333.Bcnchtm wichtiqm JnlnbttwsSachcn
n)nnach c . . —10—
b) Wnnmies 7 Sgr. bis 116 —

334. Im Uebrigen ist sich hinsichtlich der hier nicht ———)èt– •151ä t
Inhibitiv-Prozesses selbst, wenn derselbe auch einen wichtigen Gegen-

stand betrifft, durchgängig s den Ansägen des summarischen Pro-zesses zu richten, s. Nr. 252

Cap. .

Untersuchungs-Sachen.

335. Registratur über eine Anzeige, oder ein anderes auf die Umeersuchungeinwirkendes Anbringen . Sar. —#
und wenn sie umständlich . . . Sgr. bis.—21—

336.|Kleine Registraturen . . 4Sgk.bio——8

337. Abordnung, s. Nr.
338. n Niederschrift:2) am Orte desG . . 1659Lbid—21—

l-)ausmhalb ausschliculcch Ncnckoucn . I—I—
c)1cdem cchoppeiy wo solcher erserderlich, in der Eitadt 5 Sgt. biel— 10 —
4) auf dem Land 4 Sgr. bio—5
e) wenn die Scturien die Hausschung allein vollsühren, die

doppelten Gebühren
0 erstreckt sich die Haussuchung auf mehr als drei Häuser, bkönnen



Nr cbl. 1#r. pf.
nach Besinden der Mühwaltung, die obigen Gebühren ven a—c um
die Hälfte erhöht werden.

339. Besichtigung eines Verwundeten, oder des Lokals, wo ein Verbrechen
begangen worden, . —27
ist aber die Expedition munsn und umständlich 112.—
den Gerichtspersonen wie vorher,

310. Protobkoll bierüber . 16 Sgr. bis—21—
311. Aufhebung rines todten Lörpers:

u) am Gerichlssr 112—
) in der Flur ber außerhalb 124—
„D-) Gerichtzpersonen wie vorher.

342.]Protokoll hierüber . . —21-

NOT-Schwu-
n)dkmNtchtck 12.—
5) dem Ak#uar oder Notar . . 12—

e) einem Schöppen, wo sucher ersorderlich, in der:Stadt 10 Sgt bio —i6
q auf dem Lande . . . —s—

z»l-l.Sekt-oaoptotkoll 112—
345. Verpflichtung eines noch nicht in ösfentlichen Pflichten stebenden Arzies

oder Wuñdarztes, einschließlich Pflichts. Notul undd Nicderschrist 21—
beide zugleich . . . .-—27—

316.Haft- und Steckbrie . . .-16—
mehrere, für die 1 noch besonders –5

347.Anordnung einer Kaptur, einschließlich Negistratur
a) wenn dieselbe unter unminelbarer Leitung des Richters oder Altuaro

außerhalb der Gerichtsstelle vollzogen wird 21—
b) außerdem –10
e) jeder Gerichtspersen für die Osüstenz —4—

46. #equisstion:
u) einfache 8 Sar. bi 10
b) umständliche, mit grbunchungG n Punku, worüber ein im

diger oder Zeugen zu verbören Sgr. bis—|27—
349. Anncht der Auslieferung unedl Geangenen, einschließlich Nieder-

rift:
a) am Ort des Gerichts- . .—16—

5) gnbrebalt, wenn der Aktuar al geordnet wird, aueschichia geThl. bis 112—e) nenGerichtsperson am Orte res Gerichto 4—
4h außerhalb, ausschliehlichWeegetühren, auf jeden halben Tagl

350. Revers an andere Gerichte 16

351.Echriftliche Vorladung, welche nur iStatt indet:u) des Angeschuldigten . . —10|—
) eines Zeugen oder Sachversiändigen . . 8.—

498
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360.
361.

262.

Nr.
352.
3

 Protokoll beie Haupt-Verhören, wobei die Dauer genau am Schluß

5.Aunabme einer Real-Kaution, s. Nr. 20.

.Abnabme einer furatorischen Kaution,einschliehlich Negifratur:a) durch bloßes eidlicheo AngelöbniW .-

.Vckhokcmcd Sochverständigen, inschließlich Nicderichrift so Sgr. bis

.Verhör eines Jeugen, einschlichlich Niederschrift:

499

zu annotiren ist:
zu 1 . . . .

2. . . . , . 27 S r. bis

Wenn die Dauer nicht angemeikt ist, passirt nur der niedrigste Ansab.
Sind die Vernehmungen mehrerZeugen, Angeschuldigten oder andern
Betheiligten nach einander ohne Unterbrechung und obne Absenderung
der Prokokolle erfolgt, so vassiren die vorstehenden Ansäpc, für jede
Expeditivn nur zu einem Driubeil.

b) durch förmliche Eidesleistung, einschliehlich Eies-Notul. .
e) wenn damit eine Entlassung aus der Kaptur verbunden ist, noch

besonders . —

thl. sar. vj.

Anordnung mündlicher Ladung, Finichehlih Nelations-Registratur3— Verhör des Angeschuldigten, s. Nr. 366 1
#] Kurzes, einschließlich Protokoll 16
) muständlicheres dergl., einschließlich Protot oll 27—
) Haupt-Verhör über den Thatbestand seh, enhc maneri «lnamednochtml)tzika-Iundcnd 112,—-
2zusktSumdennndbantbc. 1 Thl. Sr. bis 2——

a) wenn die Aussage noch keinen eng konzipirten Bogen ausfüllt
8 Sgr.

b) darüber 27 Sgr. bis
) ist aber der Zeuge der deutcchen Sprache nicht kundig und daher

die Zuziehung eines Dolmetschers und die Fübrung eines doppelten
Protokolls nöthig, das Doxpelte.

4) hierüber die Dehung des Dolmetschers. einschließlich Eides-No-
tul und Registratur

Verhör des Beschädigten, wie Zeuge, s. Nr.
Eides-Leistung desselben hinsichtlich ats Worio-der Veschädigung deo

Eigemhums, oder dergl., f. Nr.
Konfrontation wischen den eenense und einem Mitschuldi-
r oder Zeuge

bisl—,
1.2—

D) ist ein förmlicher Eid entworfen weren deinn besonders .

a) über 1 — in Thatumsnde 8 Sqr. bis —21 —b) u mehrere 21 Sn-. bio 116—

—|1,—
.Eidliche Bestärkung der Aussage eines Jeugen, oder Scchversiandi-

gen, einschließlich Negisiratur ·
r) sofort nach erstaueter Aussage an Eideostaut . . 9—
5) nach besonderer Vorladung und Wiedervorhalt 104

8.—
„
i

1
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Nr. thl. sgr.p.
363.Konfrontation zwischen Zeugen:

zu aa) . . . . lö-

zul-). . USqr.bicZY
36-1.katokoainbeidenFålchu

zu a) . . . . 8 Sgr. bi 16

zu b) . · . 16Sgk.bidt——

Iso.-Jagenqehnhten,s-R121
366.BokbcinckktcAnsapeNkZoZ-I6i1pas·tcn jedoch bei geringen Ver-

gehungen, worauf nur eine Strase von acht Tagen Gefängniß
oder entsprechender Geldstrafe sieht, nur zur Hälfte.

367.Haupt-Schluß-Verhör des Angeschuldigten, s. Nr. 353 und 351, in
wichtigen und umfanglichen Untersuchungssachen nach Befinden das
Doppelle, auch in larg bbesondenn Fällen das Dreifache der höchstenAnsäße Nr. 353 un368. Bestellung eines im einschliehlich Regisiratur 10|

369.Aktenvorlegung an denselben, einschliehlich Registratur, jedesmal ..
370. ##nterredung desselben mit dem Angeschuldigten beizuwohnen, einschließ.

lich Mesthratur:a) an Gerichtsstelle –10–
b) im Gefängniß –6|

371. Megistratur des Einkommens einer Sönst —
372.Resolution oder Auslage an denDesensorooder an den Anheshuldizier

el — 8
373. Instruktion der Akte

2) von, * Band uter 80 Blatt 2 Sgr. bie— 4—
b) d . -.—5-

I74· Besonderes Akten-Nepcktokiiiiii

z) . 5 ESut bi
pn b) . —10.-.375.Bcfch

a) sen-m zum Protokoll einschließlich Eröffnung und Aeg bie 16s

besonderer:
1. einfacher gegen einen Inkulpaten . . MSngIIIS
2. gegen mehrere 16 Sgr. biss—7

3. n Gründene öoder wenngleichwohl die Untersüchung weinziustgwesen —

376. Serißre rincs uio 2 einiss 2 von 1dem Inkule 5—
77. Bericht:

a) turzer Anzeige-Bericht —10|
b) über einen Zwischenpunkt, oderin minderwichtigen Sachen 16 Sgr. bie 21
e) NRechtfertigungs-Bericht auf Beschwerde des Inkulpaten:



Nr.

378.
379.

380.
381.

38.1.

3 * S

—336.

337.
388.
339.

300

501

thl. (gr. vf.
1. in minderwichtigen . . . 24 Sgr. bie 1112—
2. in wichtigen Sachen . . 1 Thl. bie 124—

Einpacken der Akten, s. Nr. 95 «

Nkskksptodckllktthzu ctosssmh einschließlich Registratur:
a) wenn es ein Interlokut, oder eine geringere Strafe als Landete=

fängniß, Arbeits= oder Zuchthaus erkannt ist, von jedem Inkulpaten— 8—
b) bei einem taniniß auf Landesgefängniß, Landarbeitshaus= oder 1Zuchthauost 10—
e) den Schlrran- im lenteren duieüberhaupt —4—

„Abfassung eines igungsei —10
lbnahme desselben, wiichlalsch zfdrsil 1

o) bei gewöhnlicher Eidesleistung –6
den Gerichtspersonen überhaupt —4,

ß) unter Zuziebung eines Geistlichen 27—
WP) bei öffentlicher Ableistung:

1. wegen der Ezpediiion:
dem Richter 112—
dem Aktuar 27—

2. das Protokoll 27—
2. Dem Geistlichen bei Zuziehung zur Leisung eines Reinigungoeides, ein-

re Permahuungunb) 21 Sgr. bie ——
. 1 Thl. bie 116.—

uGefängnißstrafe #mmnordnen, einschliehlichMegraunu) bis zu acht Tagen . . .—s-
li) diiiiibkrviiiijcdiisiichc iiich —3—

Dieser Aniaß gilt jedoch dann nicht, wenn die Strafoollsreslung der Ve.
seidoenkbeilung auf dem Zuße folgt, und ein Protokoll über dieseo
Alles spricht.

Megistratur ader Serbüßung:
¾! ütenlat. 8—

5.|Eine börperliche Zuchtigung rollstrecken zu lassen, 2 arge #nüraltur 21—

Schreiben wegen Ablieferung eines Sttunge auf 42 r-me
strafanstalt oder stam dessen die Ablieferungo-Registraiur 6 Syr. bis 16—

Besondere Legitimation an den Transportführer . ...-.10
FellgenOiviiiiddeneiilbiiiibnie,·s)crll.iiiiid 114 F
Beiivobiiuiiq der Bollsirecuug einer Todcostrafe:M#) dem Richter . 112.—

5) dem Akmar rier Nettar . «. . .—27—

Ueliieiiipilsopveii - -—-Ui«—
Protokoubierüber ;.1-z—



3

392. Jn allen denjenigen Untersuchungöfällen, wo, der Villigkeit der L

3

394.
395.

39

397.

lx

2#

r—

.Dergleichen unter Androhung eines wirklichen Aihiduachheis (nicht ei-

—

.Bei den willkürlichen Gerichtshandlungen für Aufwartung

502

 Dem Geistli
a) wegen Berbrieitung. des Inguisiten jeder Best

lichen Zuspruchs

meinen Taxen ungcachtel, gleichwohl ein auffallendes Mißverhällniß
zwischen den Kosien und dem Vergehen oder der Vermögensbeschaffen-
heit des Schuldigen hervorspringt, bleibt cs dem Pflichtmäßigen Er-
messen der erkennenden Oberbehörde überlassen, ein Bauschguantum
der Kosten fesizusetzen, dessen geringster Betrag bei geringfügigen
Sachen nicht unter 1 Thlr. betragen darf.

Cap. IV.
Gerichtsboten- und Diener-Gebühren.

a) bei Käufen und andern Verträgen, durch welche die gerichtliche Ue-
bereignung unbeweglichen Eigenthums erfolgt, sowie bei sonderbaren
Beleihungen in dem Falle Nr. 35 l. folgende je nach der Größe derKaussumme, des Lehn= oder des Taxwertheo zu benessend feste
Gebühr:

1. bis mit 100 Thlrn. - oder Werth . l SgrlnöZbisnnloWTlil

ich —

b) wegen des dem Inquisiten auf der Mchusete geleisteten lebten geist-

thl. sgr. pf.

16—

3. bis mit 1500 lre- . . 20 Sgnlsis
4. bis mit 3000 Thlru. und darüber 2 Thl. bis

FSür Handlungen, welche mit dem Hauptgeschäft wesentlich verbun.
den sind z. B. für Auflassung und Reichung der Lehn-Hypotbe
ken-Vorbehalt 2c. passiren zugleich mit dem obigen Ansatze beson-
dere Gebühren nicht.

b) bei andern Nechtsgeschäften, se nach deren Wichtigkeit, sofern nichs

Wegegebühren,s.Botenlohu,Nr. 18.
Mündliche Vorladung, gedte Botenlohn, welches außerdem be-

rechnet wird, wenn nicht durch Gerichtspersonen oder Forderzenel, son-
dern unmittelbar andeueemfernten Wohnont.des Citaten die Vorladung
geschieht) —

ner bloßen Geldstrafe)

Einzetne Vorladung sämmtlicher Glieder einer gauzen Janungr Gemeinde:2) —S bis . Glicdern
b) bis 48 Glieder

*—7

nachstehend ein besonderer Ansatz sar vorgeschrieben ist 1 Sgr. bio 1

 Li
— 16

LE



Nr.

398.
399.

400.
401.

402.
403.

401.S —

503

75

shl. sar. pf.
e) bis 96 Glieder . . . . . ———

Lil) darüber von Jeden . ·-—6ealqstqtioam Zustls oder geringen Untersuchungssachen . .—5—
Schriftliche Vorl zuf ,n oder Zuschriften zu behändigen, und die Be-händigung in # elationsbuch einzutragen, ausschließlich r* d3

a) im Ordinar-Wechsel= Exekutiv-Konkurs= wichtigen Rechnungs= und
Untersuchungsprozeh *

5) ist die Zitaion an Einen zu behandigen, zih aber 2
weisen oder vorzulesen, von jedem annoch ½

c) in summarischen und geringsügigen Sachen —1
Kurrentladung zu präsentiren, von jeder Person — 13

Wartegeld bei eree Versendungen:h) auf jeden halben Tag. . . . —5
) auf einen A Tag und die Nacht . —16.—

Von jeder Botnnndich aftor estãtigung . . . —2—Aufwartung bei Ter n:
a) bri Inse#nkatsec“ un Pullikations= auch bei unwichtigen Ter-

minen im summarischen Prozeß, besonders in Bagatell-Sachen 1.7
5) bei Verhörs= und wichtigen Rechtsterminen —3—
) auch wenn mehr als zwei Interessenten, oder der WR geg en 2

den oder darüber dauerk, nach Befinden ver Dauer und Wich-4 Sgr. biel 79 uidations · und Distributionsterminen:
1. wenn die Masse noch nicht 500 Thl. erreicht 1
2. daruber 8 Sgr. biel-—14

außerdem von jedem Liquidanten und resp. von jedem zur Perzep-
nion kommenden Gläubiger, welchem dad Recht auf Kosten-Befreiungs

nicht hante — 13

4 2 Sgr. bie
e) bei nseänduchen Verhöraterminen in Konkursen, auch bei Eröffunn

des Lokationo= und Distriburions-Erkenntnisses, aus der Masse
überhaupt:

zu 1. W—
zu 2. 8 Sgr. bios1

Aufwartung bei Ver nehmungen und Ver hör
u) bei geringsügigen Vernehmungen im S auch allen

Vernehmungen in summarischen und Bagatell-Sachen — 13
) bei Zeugen-Verhören

1. in geringsügigen Sachen . — 13
2. im Ordinar= oder Unnsüchurge-Mooge – 3—

dauert aber das Verhör gegen zwei Stunden, oder darüber 4 Sor. bis i
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Nr. thl. sar. pf.
e) bei dem Verhor iues Inkulpaten in wichtigen Untersuchungssachen)von jeder Siuunde 13—

Für Anmeldung der Parteien bei dem Richter oder fur Aufwartung
bei freiwilligen Anbringen der ersten passirt nichts.

405. Lokal- Expedition beizuwohnen, ausschließlich Wegegebühren und Zehr-
ung, auf einen halben Tag:

a) bei wichtigen . . . . 4 Sgk.biö—8—

l-)l-etnnndekwtch. Sgk.bi6—5
c)anuetdemnoch besonders bei SchingvivonVrenjsehnen.1. bei dem ersien und letzten —2—

2. bei jedem Minelstein. . . . . .—1—
406.»)chkungausemenlmllsenEg. . . . .—7—

auherdeanotenlohuNr18,Noßlohnpafsirtnntcrkeinechs
dingung.

407. ilfs Anlegung auf jeden Tag:
n) bei einem Einzelnen . · . 4Sgrlsrd—8—
b) bei einer ganzen Gemeinde 7 Sgr. biel—141

408. Wirbliche Sfewousre•kung, auch Albpfändung. nach Verlchirden-beit des Objekt . Sar. bis—1
409. seiner Anktion kehnehner- von soder Stunde . 3
410. Anschlagung undWiederabnahmeeines Patents, rdeinal .
411.Oeffentlicher Ausruf, jedesmal b3
412. Dreimaliger Ausruf bei Sthgataaciemaen überhaupt. 14—

und wenn die Bietungs · Summe l 500 Thl. übersteigt
413. Tlufwartung bei einem Bietungs= oder Erstehungskermine:

n) wenn der *- nech uicht 100 Thl.erreicht 3 Sgr. bis— 1—5) bis 500 T . .171
e) bis 1500 7 . . . . . .—10——

darüber . . . . —l«l—

414. Haussuchnug zu thun 7 Sgr. bis 10erstreckt sich aber dieselbe auf ochr als drei Hänser und # zugleich
mühsam, kann auch die Hälfte mebr berechnet werder

415. Aufhebung eines todten Körpers betzuwehnen, nach W der Müh-
waltung . . 4Sqr.biö-A—-

46.Sektion beizuwehnen, desgleichen 6 Sgr. bi L
117. sEtreifung nach Vagabunden, oder Versolgung eines mit Stecbrieen vver-

folgten Verbrechers, auf einen halbenTag —8·—
418. Einen Gefangenen ausz;jhliefern, oder obzuholen:

a) am Sherlchtoor, s. 119b) außerhalb. —14
419. ErbstenifteeinesAngeschuldigten in wichiigen Unlersuchungs- —8—
420. Ein= undAusschließegeld, das erste und lehte Mal, jedesmal . –



e #

*

47.
428.
429.
430.

431.

4

4

B

*—7—

432.

.Einen geschlossenen Gefangenen während der Unersuchung an- und

.Denselben aus dem Gefängniß an Gerichtsstelle und Gwicirn

Eitzegebühren auf Tag und Nacht , ohne #a, die ersten vrei 2
 Aufsicht, Aufwartung und Wäsche in wichtigen Untersuchungssachen,

.Attestat aus Notariats-Akten auczufertigen·

 Auktionzu leiten, von Mobilien oder Semovenkien, je nach der Größe
6 S

505
thl. sar. pf.

jErsier Augriff eines Aungeschuldigten in geringfügigen Untersuch.
ungssachen, oder eine Person auf Gehorsam zu bringen, ein.
schließlich Ein= und Ausschließegeld, überhaupt

abzuschließen, aus und in das Gefängniß zu führen, gusammenvon jedem Male, was aber stets zum Protakolle zu bemer

en, beides jekcema l –

sernerhin aer wöchenklich · —

überhaupt täglich —
Lagerstroh unterliegt allein nach Verschiedenheit des Bedurfuisses und

des kurrenten Preises der richterlichen Fesistellung.

Aufwartung bei Plehsmn einesa isentlihen - .
EII . 7 Sgr. bis
Gerichtsräumung zu duz iehen —

Landesräumung zu vanen, ausschließlich ni und 100Besinden Zebrung —
Ablieferung in eine Landesstrafanstalt, s. Nr..

Zweiter Abschnitt.
Außergerichtliche Gebuhren.

Cap. I.

Notariats-Gebühren und Advokaten-Deserviten außer
dem ProzeH.

a) einfache . . 6 Sgr. bis

Aufwartung bei dem Haupt-Schluß-Verhör, * 4 Stund

*—S-e5) umständliches . 16 Sgr. bis

des Gesammterlöses für jede Stunde Sgr. bisund wenn dabei von dem Notar orer Sachvalter das Auktions-Pro-
tokoll geführt wird, und er die Proklamation besorgt, noch besondere
ebenfalls für jede Stunde:

— S
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Nr. tbl. sur. pf.
a) für das Protokoll . 5 Sgr. bis— 7
b) für die Proklamarion 5 Sgr. bie 7

auch nach geschehener Uebereinkunft mit dem Gurnun sair die-
ser drei Ansahe von jedem Thaler des Erlö

1. bis 1000 Thl. Erlössumme . . .—13
2. uber 1000 Thl. . 99

Bei Privat-Subhastationen von Im mobilien passiren den Nota-
ren und Sachwaltern die den gerichtlichen Behörden unter den
Nummern 161, 162, 164, 165, 167, 168 und 169der Tax-Ord
nung georducten Gebühren. Es bleibr ihnen aber auch nachgelas-
sen, statt deren eine Quote von dem Erüchungs-Quantum von
drei bis fünf von Tausend zu stipuliren, mit welchem Quoten=
ansaß dann aber auch jegliche hierbei ersorderliche Vorbereitungs.
und Nebenarbeit und Gelderhebung vergütet ist

435. luszug aus Notariaks-Akten, einschließlich Pnn von iedem Be-
hen Reinschtift, nach Kiman der Arbei 10 Sgr. bis-—i16|—

436. Bekanntmachung in öffentlicheBläuer · g»ng-·,Hz
BrglnabsgungcmekAlqchnIt,f Nr 12.

437. Besichtigung außer dem Prozeh:
a) im Wobnort des Sachwalters. . . itsSgr.lsis-21—
li)aus;ckhalb 2-ngI·.bisl-—

Usudefyckgkcsfnnq einen Gutes, nach Wichligkeit desselben:
a) dem bevollmnãchtigten Sachwalter . ZTlIl.bic(5—-—
l-)demkcqtunktutNotak, euuchltcultch Protokoll . 3Tl-l.lsio5—-—
e) Extension der Urkunden . 1 Thl. bis 116.—
4) jedem Jeugen 21 Sgr. bis7

439. Briefe in Geschäftssachen und aufbesondere Veranlassung des Klienten
unter der Bedingung, daß bei wichtigen Briefen der Ansah durch die
Konzepte in den Privak-Akten, oder burch ein Bekenntuiß des Rlien=
ten begründet werden kann, wogegen bei minderwichtigen Briefen der
unentgeldliche Vormerk in den Privatakten, wenn er den wesentliche

nhalt des Briefes angiebt, zum Beleg hinreicht, nach Verbälmi
der damit verbundenen Mühewaltung 5 Sgr. bio—2

Auch können Erinnerungsbriefe, vor dem Beginn des Prozesseck
zum Zweck dessen gütlicher Beseitigung geschrieben, von dem Gegen-
hheile restituirt verlangt werden.

Capitalien zu negoziren, s. Darlehn Rr. 447.

410.Cession zu autwerien:n) bis500 Thl. . . 16 Sgr. bis—7
b) darüber 1 Thl bio 112—
c) Agnition des Schuldners die Hälfte

441.Conuferenz anftrsericiche welche nur allein unter der Bedingung in —
Ansaß passiren kann, daß sie zugleich mir lleberreichung der Liqui- 1



Nr.

—7—r—18

4— 4—

2.Confignation von Mobilien. einschließlich der Ncherschreikung jede
 Contrakt, jeden hier nicht speziell bezeichneien, in Form zu bringen, cbeim

. Dan zu neiren einschließlich Einhebung und Absendung desdes.

507
tbl.

doch hülfoweise durch die Privatakten ausreichend bescheinigt wird,
dation durch das eigene Bekenntniß der betbeiligten Versonen, oden.

ar. pf.

a) einfache Konferenz mit dem Klienten 6 Sgr. bisb) umständliche, wegen Instruktion zu Aoschliehung eines k1#t Mit-

wirkung des Alienten verabhandelten Bergleichs, oder wichtigenVertrags 16 Sgr. bis
e) d##hiwechmalung mit "on Godenihell zu einem gleichen Bupuwenn der .. betre

1. noch nicht 100 Thl. . . 10 Sgr. bis
 bis 500 Thl. . . . . 21 Sgr. bis

3. bis 1500 Thl. . . . i

4. daruber . Tll ka bie
5. wärc aber das Gescät so verwickelt und wic, dah dazu

mindestens ein halber Tag, oder doch vier Siunden erfordert wer-
den, gelten die Ansäse Nr. 451.

h bei Präliminar-Verhandlungen mit dem Gegentheil passirt nur die
Hälfte der vorstehenden Ansäße.

nK) Dagegen ünd alle wegen der Konferenzen, sowohl in, als außer dem
Prozeß unternommenen Reisen, wenn sie nicht von dem Rlienten

m verlangt werden, und dieserhalb der Advokat, oder No-
sofort ausweisen kann, nicht zu vergüten, und daher diesWunct Ansätze gänzlich zu streichen.

92 —

lunde

Nolar, einschließlich Protokolh, nach Verhältniß der Mühsamkeit der
rbeit:

a) ohne einen gewissen Werth des Gegenstandes 21 Sgr. bio

5) wenn das Objekt 500 2nl noch uicht erreicht . 21 Sgr. biee) bis 1500 Thl. 1 Thl. 12 Sgr.
4) darüber 2 Thl. bie

auch kann bei ãuserit wichtigen Kauf., acht- oder Familien-Ver-
trägen noch ein Mebreres und selbst das Doppelte passiren.

e) dem Notar noch besonders wegen Extension des auf vrngchange,nes Protokoll sich gründenden Notariats Instrumentes, s. Nr.
() deu Motariats-Zeugen 8 Vi

Bei Verminelung von Kauf- und „Zunschemähen ist es zu-
lässig, eine Werthsquote von drei bis fünf vom Tausend zu stipu-
liren.

..

ei Summe
bis 1000 # 1 Prozent, mithin von 100 Thlrn.

* S=

—

—.



1—

*—J

*s—

— **

508

tbl. sgr. pf.
bis 2000 Thl. 3/6 Prozent mithin von 100 Thlrn. —25—
darüber ½ Prozent, mihin von 100 Tolm. , —lö—

Ein höberes Honorar darf bei Strafe der Nichiigkeit nicht bedun
gen werden, und Prokuraturgebühren sind da unzulässig, wo der
Sachwalter eineS Gläubigers dem Schuldner nur Nachsicht verschafft.

5. Düten, einschließlich Juttergeld, auf einen halbenTag (Vormittags oder
 der Nachmittagszeit nicht über vier Stunden, ingleichen der Mittags-

Kul- wenn vor 12 Uhr Minags die Verbandlung begonnen ban und
nicht länger als bis 2 Uhr sorttgesetzt werden is) —
auherdem das Doppelte.

a) Wenn aber die Entfernung nur eine halbe Sz#unde beträgt und der
Notar und der Advokat spätestens in einem halbenTage zurücklem-
men kann —6

b) muß varse#e aber auswärts übernachten, fr jede LT noch be-

?*7— 1

. 27—

Diepensationsgesuch, i Echreiben Nr. 159.
Erbvertheilung, s. Rechnungen Nr. 155.

Fuhrlohn, . Neisekosten Nr. 4558.
.Gelder-Ginhebung außer dem Prozeß (im Prozeß, f. Nr. 523

a) bloße Assistenz bei eigener Geld-Einbebung des Klienten nach Größe
der Summe 10 Sgr. bis.2|

b) erbebt aber der Advokat, oder Nottar das Geld in Auftrag, ein-
schließlich Verpackung, Versendung und Berechnung, wenn die
Summe beträgt:

1. bis 100 Thl. . . . . 10 Sgr. bis—21

2. bis 500 Thl . . . Lngk.bii!ll2—

oder siatt vdese von jedem Hundert . . . .«—8—
3.l-i610l · 11 12?Est. bis 216 —oder statt dessen vom Ku . .—5——-
4. darüber von jedem Hunder 5

. Gutachten, schrisiiches, uber doesn Rechtsfall, wenn solches usbrücklich
verlangt wird

a) e es nur einen esgescriebenen Bogen in der Neinschrift ent-gr. bis
5) dart i Ibl. 12 Senr. bio

wobei :(556 minder auf die Weitlauftigkeit als auf die Zweckmäßig.
keit und den inneren Gehalt zu sehen ist.

SKaufvertrag,s.ContraktNr. 443.
Meilengebuhren, von jeder Mee Enfermng bis zum Ort der Ve.stimmung, einschließlich des Rückwehs, 1—

und ist, wenn die Emfernung unter 44% Me ist, der Ansat ver.
bälinihmäßig zu theilen. s. auch Nr.4

*——I



Nr.
449.

452.

453.
451.0

— ## #
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lthl. sar. pf.

76

[Mortißratzene,chelna) Thl. . . . . · .—-16—-
b) Lua 00 . .-. . .—27—

Mundations-Gebühren und Kopialien, s. Nr. 2 und 49.
.Notarlats-Instrument zu extendiren, einschließlich Besorgung der unterschrift der eugen nach Michugget des Eegensardes 27 Sgr. 116—

Obligation, s. Schuldschein Nr. 1
Pachtvertrag, | Contrakt Nr. 8
.WPacht· Ueberga

a) dem *N wegen rechtlicher Assistenz auf fiuen. E Tag
6 Sgr. bis 15) wird durch Mitwirkung des Sachwalters ein rhshe 4. mit Be-

seitigung der Taxation, zu Stande gebracht, noch besonders 3 Thl. bis
e) eiung verseiben durch einen Nokar, wie bei den Gerichtobehörden,
 jedem besonders regquirirken Notariatszeugen auf einen halben Tag—21—

Bei äbulichenLokal-Erpeditionen, ingleichen bei längeren Reisen in außer-
ordentlichen Angelegenbeiten können unter Ausschluß Aleichzeiriger
Msige für besondere Bemähungen für Versäumniß 1 Thl. 16 Sgr.bis 3 Thl. täglich passiren.

Protokoll des Notars wird wie die Fertigung des Verags von Sei- lien des Sachwalters in Ansatz gebracht, s. Nr.
Bunktation, die Hälfte der Ansäße des förmlichen 5n, Nr. 443.
auttung zu entwersen:

a) bis 100 Thl. . . . —5—
) bis 500 Thl. . . . Sgr. biel 0—
JDC) darüber Sgr. bic—
1) uber den Enyfang. eigener Gebührennichts

uRechnungen über Einnahme und Ausgabe zu stellen, wohin auch Nach-
laß. Srezisikationen und andere rechnerische Darstellungen zu zählen
sind, ingleichen Erbvertheilung:

a) unwichlige . . ngkbtoll2-
b)1vnhnqcnnd umständliche 1 Thl. 241 Sgr. blss 5
) auch kann bei auherordentlichen Mühwaltungen nach Ermessen das

Doppelte, ja in auogczeichneten Fällen der Ansay Nr. 569 c
pasüren.

4) über eigene Forderung, s. Nr. 454 Rekognition, einschließlich Niederschrift 4% Atte
o) einer Vollmacht, vdereines andern E bis —10
b) einer wichtigen Urkunde ——

vergl. Nr. 56 c
e) in der Priratbchaufung des Ausstellero noch besonders 10 Sgr. bis —|15—



Nr.
457.

458.

en —4

4 2*

4 —

462.
463.

Fubrlohn nach den gewöhnlichen Extravost-Ausätzen paset allein den de-

 Schreiben
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Negistratur der Notarien über ein Anbringen oder Erklärung
ebenso viel wegen Requisition der sämmtlichen Zeugen

Reisekosten, s. Diäten Nr. 445 und Meilengebühren Nr. 418. In der
Regel passirt nur als Auersonal Snamum für Rohlohn und Sauel-
geld, erer Fuhrlohn, täglia) in den sechs Monaten Wal bis September

b) in den sechs übrigen Monaten

8 mindestens 60jährigen Netarien und Sachwaltern, es waredaß
a) du jüngere Advokat, oder Notar, von einer momentanen und von

ibm zu bescheinigenden Kränklichkein befallen worden, um derenkwillen
er sich eines Magens zu bedienen genöthigt ist, und sich dessen auch
wirklich bedient,
wenn in Schnee und anderer höchst ungestümer Willerung zu Pferde
nicht wohl fortzusommen ist, unter derselten Vorausseung, und

c) wenn die Culsernung des Be#timmungs- Ortes über drei Meilen be
nägt, unter gleicher Voraussezung.

In diesen Ausnahmssällen kann zwar auch der jüngere Advokat oder No-
lar seinem Klienten das gewöbuliche Ertraposigeld aurechnen; bei der

Koofen-Ersaating pasürt aber gleichwohl nur das Roßlohn und Sat-
telgeld 9

Schenkungen, s. Contrakt Nr. 413 und Testament, s. Nr. 465.

S

Dioyensotionsgesuche, enstellungen und dergl. 6 Sgr bis bei wich-
tigen Gegenständen böchstens
Gediegene recktliche Dedultien, wie Gutachten, S. Nr.

Schuloschetn15 Wechsel, auch Bunglchafieschein zu ½m
a) bis hl.hb) bis 9 Thl.
e) bis 1000 Thl.ch darü
e) sind m dem Echldschein Nebenverbindlichkeiten enthalten. z. 2

Bürgschaft eines Dritten, Verpfändung mebrerer nameutlich aufge-
führter Grundstücke oder dergl. die Hälste mehr.

Siegelgebühren der Notarien:
) bei Beglaubigungen und Rekognitionen nichts.
4)) bei förmlichen Notariats= Justrumenten . .

Spczial-Vormund, .. Nr. 466
Sndeat zu errichtenn) dem Notar, wie bei Gericten, 1 Nr. 64. -

1) jetem Zeugen 16 Sgr. bie

tbl. (ar. pf.
— 8—

1112—
11°.—

1. #n

21



Nr.

311

tbl. sgr. pf.
(461. Tagxation beizuwohnen:

a) wenn sie sofort bei der Konsiignation geschiebt, nichts.
· Is)alsbqondckebxpumonaus-mein halben Tag 1 Tbl. 12 Sgr. biles 124—

465. Testament, Kodizill, Fideikommiß, Schenkung auf den Todesfall oder
sonstige lepte Willensverigung:

a) dieselben in dorm zu bringen, dem Sachwaller nach der Vblonkeit der Ausarbeitung bis 6
bei reichen Erbschaften kann nach VBesinden ein n 6. bei
wichtigen Familienstiftungen seltt dao Doppelte pas

5) Uebergabe und Niederlegung vor Notar und unmon- rnschlichuch
Protokoll:

4) in dessen eigener VBebausung. . biss 12-2) auherhalb . 1 Thl. * 5 bic ——
3) Relognttioneschein . .—16—
4) jedem Zeugen nach seinem Siande . 5 gr. 10

e) wenn die leptwillige Verfugung mundlich ausgesprochen wird, ein-
schlieich Protokoll:zu 1. . . . 12lsl.l?Sgk-bigs——

zu 2. . . . lThLU Sgr. bis-—-
zu 3. . . .—16—

zu 4. 6 Sor. biel—16
5. bierüber wegen Extensson ded Instruments, s. Nr. 445
) Abänderung eines solchen Testaments, dafür pasüürt n Notar die

Hälste der gleich vorhergehenden resh. Ansähe unter
e) gänzliche Rücknahme aber die Hälfte der resp. Anfige unter b.

)Ausbämdigung an die letreffende Gerichts= Behörde, ah Wichtig-
keit der Nachlasses, einschliehlich Schreiben . S«klstdI-——166. Vormundichaft, Uebernabme einer Tutel eder Kuraicl, in Er-

scheinen vor Gericht und Abstalung des Handgelöbnisses oder resp.Mitchuk#min n.
a) bei Vermögenden . . . . . —-

1) bei Unbemittelten . . . . 10 Sgr. bi 16

 SErezial-Vormundschaft . 10
467. Wehsel; Protest aufzunebmen auszufertigen:

u) in der Behansung des Nota - 21 Sgkibivl——
b) außerhalb einschlieblich der engebre. . VARIE-
S)fukkniedabuvorkonnnendeIntenscmton -10—
)skvaVonncrkumutunNotamtcvkotokollohne Protcstaudfekttgung —10-—-

askellsegclcauchl-et’7lmvctftulgm
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a) Haupwollm
für Ausfüllung des gedruckten Schemas

b) Sul'stitulorium —

ej BesondereOblationsschreiben passiren nicht, viclmehr is die Voll—
macht der nächsten Prczehschrist beizulegen.

) Spezial-Substitutionen zu Terminen, wo der Klient d rechtlichenBeistandes der Advokaten nicht unbedingt bedarf, z. B. zu Publi-
kationen, Ablösung des Berichts und dergl. werden nicht honorirt,
ausgenommen, wenn der Klient entfernt wohnt.

e) Bei minderwichtigen Terminen, rücksichtlich deren die schriftliche An-
meldung stant persönlichen Erscheinens gestattet ist, passirt, fallo des-
sen Abwartung durch Spezial-Substitution geschieht, der Ansatz für
Subslilulorium nichk.

) Ebenso passiren mehrere in einem Prozeß an einen und denselben

a)

a)

512

Cap. II.
Sachwalter-Gebühren in Rechtshändeln.

Tit. I.

Im Ordinar-Prozeß.

Vollmacht zu ken, ausschließlich Reinschrift:nacht:

Substituten ausgestellte Spezial-Zuhstilakorig, ohne weitere Rücksich
auf ihre Anzahl überhaupt nur mit

I!Mündliche Instruktion des Klienten zur Alngerhebung. Einlassung oder
Veweioführung, insofern solche durch Aufzeichnung aus den Privat-
Alten erhellet

auf eine einjache, eine neue Thatsache enthaltende Prozeschrift des
Gegentheils, oder wegen der eigenen Suspension eines Erkennt-

nisses
zu Stellung einer Alage oder Einlassung, oder zur Abwarlung ei-
nes Gutetermins, in welchem der Klient wegen leginngr Sirrhinderungs-Ursachen nicht selbst erscheinen kann V
zu Führung eines Beweises oder Gegenbewelses, nach Geliaul

1des Umfangs der Beweismittel
eine zeitige und sernere Wiederholung ver Insiruktlon zu wüseen

Zweck wird nicht vergütet;
ebensowenig die Reisen zu Konferenzen, ohne ausdrückliches, ube-
diugt nachzuweisendes Verlangen des Klienten (s. Nr. 411 li e.)

. Aqutibelh cinichlikslich Obligatioiisfchkcibcii,ivelcheoiekucknichtcsoiis
ders

zuas — s. Nr. 528.

thl. sgr. pf.

—

|

—
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) andre Klagen 1 Tl. 12 Sgr. bise) grundetsichdie Klage auf alte Alten und urkunden und 5. also
mühsame Vorarbeiten erfordert, können auch ausnahmsweise passiren.

.Akten-Durchsicht, wobei, wenn das Gericht oder der Institiar an dem
Wohnorte des Sachwalters sich beüinder, für den Weg nichts, außer-
dem aber taxordnungsmäßige Reisekosten passiren,

o) von jedem Aktenbande unter 80 Vläuern . 6 Sgr. bis

thl. sgr. pf.
1

S

b) barüber .

e) Durchsicht der Akten,wworinderSachwaltergedient hat, wird nicht
honorirk, es wäre denn seit Beendigung der Rechtosache ein drei-
jähriger Zeitraum verstrichen und der Rlient hätte vom Sachwalter
die Privatakten bereits ausgehändigt erhalten

Prorogations- und Dilationsgesuch, oder ein diesfallliges *mmißschreiben
liegt der Aulaß in der Person des Anwalts selbt,, passiri nichts.

.Abwartung eines Termins zu Güte und Mecht oder eines zu Pflegun
der Güte besonders anberaumten Verhörs-Termins

a) wenn der Wertb des Streilgegenstandes nicht die Summe von 200
Tbln. oder einen jährlichen Nußyabwurf von 8 Thl. erreicht

5) darüber
Kommt aber unter Mitwirkung des Sachwalters ein Haupwergleich zu

nde, so ist derselbe nach der Wichtigkeit des Gegenstandes, ein-

is der Terminsgebühren zu ferden bercchim:1 Thl. r Sru 6nt 1) daruber .
tanvttqcbcnschmtctl).

4. Abwartung eines besonders zuremi Aechtstermins
75. Erfordertes Erscheinen vor Ger

„) zur Vorlegung einer Schrift krirpatn,oder zur Anhörung
einer mündlichen Resolution, (l. jedochNr.45) zur Abüellung einer mündlichen.Gullinen,“ Mlnn- der Er.
klärun .

. FtelwtlltgeålErscheinen vor den Akten und Srian eines mundli-
bhen Anbringene . sSgJud7. Provo

a) ig zum Mrotokall . . .
0 in einem Provokalionss# .ontumaz in einerSchrift 4 einem Sap:
o) in monikorischer Eigenschaft -

b) mit Ewwirkung eines Rechtsverlustes
 Exjtions0t") im Misszafahrnn, einschließlich Einlassung:

—— l

UIINI
wenn der Gegner nicht erschienen und der Anwalt auf " R



40.

4 —

482.
483.
481.
4U5.
456.

487.
488.

489.
490.

491.

514

thl. sgr. pf.
1. wenn die Exzeptionen sich fast ausschließlich mit en. Formalien

oder dem rein Cesschichtlichen beschäfligen . Sak. lsws——-
2.wennItkstehaufMed)t«4.id11kttottkitgnmdel l hlbtd4-—

b) in den übrigen Rechts-Verfahren unter gleicher Berucksichtigung
hr. bis 3——

Steplik= oder Dupliksatz in jedem Verfahren unter derselben #ellihc
ligung 1 Sgr. bio 31——

. Dchlwmy un lagverfahren, wo solcher jugas wird 21 Sgr. bis 2——
Sei Beuneilung' der Ansäte Nr. 179 bis 481 ist nicht bleß auf. Gediegenbeit der Arbeit, sondern auch auf die Wichtigkeit des

Streitgegenstandes zu sehen.
Vrotestationaschreiben gegen gewisse Spruchbeborden . ·-—10-
„Mundations= und Kopial-Gebühren, s. Nr. 2 und 19.
Abwartung eines Inrotulationstermins . .—10—
NRevision der Sätze, von jedem Verfahren . . .——10—
Beweis= und Genenbeweis. Artikel:

a) in malerinlihns bis 15 Areikel . . Thl.lsi-Jl24-

b)vonlobtv0 . . 2 Thl. bio 5——
e) darüber 4 Thl. bis12—

wobei nicht bl vß auf die Ariikelzabl, sondern !•r#nn“8 auf dic
Zweckmäßinkeit derselben Rücksicht zu nehmen ist.

4) bei ganz außerordentlich wichtigen Schan, besonders wenn der Be-
weis auf eine große Aktenzahl, oder sehr alte Dokumente sich grün-
det und eine seltene Mühwallung verursacht hat, kann der Richter

ausnahmsweise auch wohl einen bhem - Hase.Präsentationoschreiben Sgr. bis—16

Sragstüre 5,W . . . zb1132—-
l» h Thl. 34 Sgr. bi5

wote ebenfalls minder auf die Anzall. als die haniet. zu seben,
e) und bleiben die aberkannten Fragstücke ebenfalls außer lschmung

Präsentationsschreiben . 6 Sgr. bis—10
Abwartung eines Pro= oder Neprodnktlons= Derins · . 1——

und werden in demselben Zeugen vereide! . .12-
Pro- und Reproduktions-Verfahren:

n) Provokalfon:
1. mündlich zum Protokoll . . JEAN-A-
2. in einem Pro= oder Nepreduktions. Sab . 10 Sgr. bis—6

3. sind aber darinnen Aussiellungen gegen die Intemongeren ent.bis 3—–—
4) Eepiionssab, s Nr. 479 21 Sor. bit 3

wenn aber eine Einlassung auf venigiens vier zu Eid Aeecite Ar-
tikel darin enthalten ist, dafür noch besonders Sgr. blsl—ir



Nr.

4 S7

4r— —

4 r*E—r—

4

4 E——*l —
497.
498.

— rE—

) Replik- oder Dupliksaßz 21 Sgr. bio
s. übrigeno die Schluhrorschrift Nr. 181.

 Abwartung eines Schwörungy Termins, zu welchem, unter gewissen Vor-
aussebungen, der Sachwaller admittirt wird:

a) obne weitere gülliche Verhandlungen

.Beiwohnung einer Besichtieinung oder andern Lokal. Expeditio

. Reisekosten, ausschließlich Roßlohn, s.# . 156.

.Abwartung des Termins zu Eröffunng der Gezeugnifsse

Die Hauptschr 2, Thl. bis
lu

12

höchsten
Abwanung einesPublikationgtermius.

515

15) wenn der Eidesleistung eine umisndlicze Gulepflegung vorausgehi
e) und wenn unter der Mitwirkung des Sachwaliers die Eidesleistung

durch Abschluß eines deich verhütet wird, einschtießien
Terminegebühren . 1 Thl. 16 Sir bis

a) wenn die Exvedition nur einen baiten Tag, Vor= oder Nnchmitae
ersordert 1 Thl. 12 Sgr. bis

) einen ganzen Tag, das Doprelte.

un) Diäten, einschließlich Futtergeld, s. Nr. 4.15,h) Meilengebühren, einschliehlich Vesiunnah, s. Nr. 448,
c) wenn der Advokat für einen und denselben Klienten an ei-

nem Tage bei einem auswärtigen Gerichte in völlig. urrhdeen
Rechtssachen mehr als einen Termin abzuwarten bat, darf er die
teisekosten und Diäten nur ein mal' liquidiren. (Ein mehrfa-

cher Ansaß von Meilengeb ühren darf auch bei verschiedenen
Klienten nirgends Statt sinden.

bierüber für Durchsicht eines jeden Zeugen-Rotulo
riftkönnen bei Töchs- nichtigen und verwickellen Prezessen, auch

bei vielen sich widersprechenken Zeugen-Aussagen, nach Beünden der

Tüchtigkeit der Mitet als besondere Auonahme passirt werden Lis zu
Präsentationsschreib . .

Eine lede andere im un- des Prozesses eingebende Parkbeischrift
in der Voraussetung, daß sic vom Nichter für nöthig, nüglich oder
hweckmäßig erfunden wird:

a) in sormalihus . . . 8 Sgr. bis

bbl. fur .
12——

l

-—k2!L—

.- l

.-.10!-

l))IIi-nnl(-«.slsl

II)betcmkmcuumäcn Interlokut oder Kontumazlal-Erkenmtniß
5) bei einer Definitive, oder einem mit Eutscheidungs grunden versehe-

nen Zwischen- Erkenmuiß
c) wird in einem Termine sogloich Bescheid ertheili so ist für die An,

börung der Eröffnung des Bescheids nichts in Ansay zu bringen.

12 Sgr. bis

e) auch nach Vestden besonderer Mibreman und Iwechnaßigkenbis,



516
Nr. thl.

500. [Leuter

a) Lenlhene und eine genügende Ausführung der Ml’“
den nicht enthaltende 16S

1) unbedingte und eine genügende Ausfuhrung enthaltende:
1) gegen ein Erkennmih über Klag= oder anderes mrrsiureaiin 2
2) gegen eine Endentscheidung über einen durch Veweis und Uc-

gcnbcwusgcnthkmthß 1 Thl. 15 Sgr. bie
501.|[Leuterungs-Adhässon, veftten Auihe, wiiwoll nnuritzuzweiDrittheilen.
502.|Abwartung des L

u) ohne gülliche Verhandlungen . . .—
l-)wennGutepflcgtmgvokaus b I
e) wenn unter Miwirkung des Sachwalters ein ini- vermit= «

telt wird . 1 Thl.16Sgr. bie
503. Leuterungs-Verfahren wegen eines Erkeuninisses über Klag- E ande-

res Rechts-Verfahren, oder beiLeuterungen über einzelne Ensscheid-

S—

ungspunkie:
a) Prosekution:

1) mündlich zumProtokoll . . .-
2) in einem besondernSabe 8 Sar. bis —
3) siund aber wirklich darinnen die Beschwerden besser und *“

als in der Leuterungsschrist, aucgesuhri . 16 Sgr. bis
5) i#beige, Säße . . 21 Sgr. bie 3Vergl. Nr. 481.

501. rergleen wegen einer Endentscheidung über einen durch Beweis und
Genenbeweis geführten Prozeh, wenn anders die Hauprentscheidung und
nicht bloß ein Nebenpunkt Gegenstan der Leuterung ist:

u) Posermion
I. wie gorher2. desgl.
 3. . . . . USgr.bioZ

b) - Säpe . · . . USgr.bio4

Vergl. Nr. 481. 4
auch nach Befinden der Umfänglichkeit der Arbeit 5

505. Tppellation oder Oberappellation, wie Leuterung, s. Nr. 50oo u. zol

506.Ablösung des Berichts- wenn der Klient nicht selbst erscheint, außer-dem nichts,
507 . Deduktionsschtsfh wenn solche binnen der geseglichen Frist eingebrach.

wird

a) m dem Fall unter Nr. r . · . 1 Thl. zin
b) in dem Fall unter Nr. 50 2 Thl.

zucnachHesu#nderUisendichten und Tüchiigkeit der Mel ml

—



Ar.
508.

G# S 1

515.

 ——m
.Abwartung des Appellatlons- Justißkations= Term

In

Anmelden zum Nechtstermin, s. Nr. 471 und

.Alppellations. Verfahren, wie bei demsLeuterungsversahren,4ar. 503

.Nullitäts-Querel, wie Alnge.s. Nr.
· Aufstelluqu gings-aus«

516.
517.

518.
519.

!“

# *il —

# #n 18

523.|Erscheinen zum meen derGelder:
a) mit dem Klien

Restettone: der Gegenschrift zur Erwirkung der Verwerfung den

1
.Fortstellung eines L## eich vder Etellung des Einal-L.iiwia, ehne

zu b) —

Abwartung eines Terwins zur a nbn oder Zahlings-Aid

517

ibl. sg

Appella

r. pf.

5 3 . . 27 Sgr. bio 2—-

d wenn durch Mitwirkung des Sachwalters enr ein Haupt.
n Ibt 12 Sgr. bie 3—1

Vergleich zu Stande gebracht wird . 2 Thl. bios

und 501, wiewohl mit Wegfall der Ausähe unter 3, wie es, wegen
der vorhandinen Appellations. Deduktion, einer weiteren Auofjübe
der Beschwerden im —dx–ö( nicht bedark.

47

nach Maasgabe * Weitläuftigkeit znd Schwierigteit be dh

zu br)

Rücksicht auf die Zabl der Altenbande:
zu 3 . . . . .—16

weisung —2s
522. Abwartung eines Ergehunge,„Termina) wenn datei rechtliche e vorkommen 412·

"b) außerdem 2—

1. wemn inc Herhandlungen dabei vorkommen #K— Sr*x- 1 auherden io

b) chi venlebon, cluschließlich Abzahlung oder atsudunt 5% en – —

der Zinsen, der Geldreduktionen, u. s.# 24
 [Liquidi-Konstitutions-Gesoch . . 10 16

Abwartung eines Liquidi-Konstitutions-Termins:
a) wenn das ULidnium nech nicht 100 Thl. benägt . .——2!——
b) darüber . . . . 1——

Ltqmdanonossaw wie zu Ar. 166 Spgr. bie 21Ein Satzoder Produkt in 4 eerlivi, wenn ein Verfahren aus-
zopeneneris— varstanet wird:

zu a) . . . . --27—

zl-) . Thl. bie 1241—
Gesuch umVollziehungder Hülfe 8 Sgr. bis 6Beiwohnung eine Hülfs, Abto bei wirklicher Inmisson Kens Aus-

pfandung, nicht aber bei Annabuie der vuife si vollstreckt: ½
zu a) 27—
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Nr. thl.r.pf.
! an Klienten, Verpackung und Berechnung, auch Legitimation wegen
* Abzahlung:

0 Thl. 21 err bis 1–"– J 80 Thl. von jedem 100 Thl. 8—
3. darüber von jedem 100 Thl4 5—

4. bei Kosten-Erstattung wird vom Gegentheil nur 21Sr. bis 12bl.
vergütet, der Ueberschuß aber von der Partei übertragen.

52 4. Vidit ober Concepil#t in den Fällen, wo solches gesehlich S#s e ist4 Sgr. bi.— 5—
ö Eisigettohen an den Klienten: gr.

s 10Tbl. und wenn kein Verlag geschehen, auch bei hohern Sum-
nichts, außer den Gebübren für Neinschiftb) bio 50 khl. einschließlich Verlag . 5 Sgr. bis—10

e) daruber . 10 Sgr. bio—16

526. Instenstion derder“Privatalten:
b) daruber . — 5

Til. I#.
Im Wechsel- und Exekutiv. Prozeß.

527.Wechsekklage und Bitte um Kaptur mündlich zoringen, ach nn| tigkeit der Summe . t. biss 21

526. Klaglibell, ginschltehch wrisintn Söriena) von 50 bis200Thl. —9241s—
b) bis 500 Thl. . l——
c)dakub 1 Tll. i2 Sgr. bis 1
h ist mit der Exekutivtlage zugleich das Geach, ies gerichtliche Auf-

kündigung verbunden, über obige Gebühren 8
529. Beiwohnung der Kaptur eines D.eelshulener#e Niesilben- Gebühren,

1 wie unter voistehender Nummer.
530. Beiwohmung“ eines.* Wechfelprotestes:zu — 16

zu 5 —24
zu c) 1——

531. Erscheinen vorGericht zur beisung einer Kaution —1|
532.|Abwartung eines förmlichen Rekognitions-Termius:

a) ohne gütliche Verhandlungen:
1. wenn die Summe 500 Thl. oder darüber beträgt 1—

. —24—-

b) wenngcmeGutepflegung damit serbun ist,
. 1112 -

e) und Wan- ein Hanpt.Vergleich eintreten. worunter jedoch eine bloße
Gestundung, oder Zinserlaß nicht zu rechnen ist 1 Zhl. 24Sgr.bis 3——
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thl. sar. vf.
33 58 e2 wo solches statthaft, wie Produktlons=erfah-

ren,
534.Die n#en nnnnn werden liquidirt, wie im Ordinar-Prozeß, s.

Nr. ; doch passiren, wenn derneklagte #Hauptstamm nicht min-
destens 500 All. beträgt, nur die geringeren Ansäge.

#

Tii III.
Im Kenkuro-Prozeß.

,Da wo dem Streitvertreter unter Vermitkelung des Richters, welche jeder-
zeit im Liquidations- oder doch spätestens in dem etwa besonder
kurz daranf anberaumten Güte-Termine zu versuchen ist und in Ue-

bereinstimmung. mit der Gläubigerschaft ein bestimmtes Honorar zu-
gebilligt wird, ausschliehlich thunnen Verlags:

l wenn dir Masse noch nicht500 Thl. beträgt, von jedem 100 Tb| 2——h) über 500 Thl. von jedem Sienl 1—
Auherdem #nd die Gebühren einzeln nach gegenmwäriigen Vor-

schriften von demselben zu liguidiren, auch bei Gnrahirung der Fi-
nal-Haupt-Liquidalion der Ansatz Nr. 513 wiewohl nach Besinden
der Geringsügigkeit der Masse uur bis zur Hälfte zu pasüiren.

. Abletstnng der Pflicht eines uter- oder Streit. Vertreters, ein.chließlich Erscheinen vor Ger .
l1)wenndieMasse sich nicht - S0° Thl. beläuft . .—21—-«
I) —-

(ckIchenn der Hielnvnltek seiner Verslichtung wegen nicht besondert vor
Gericht, sondern diese geschiebt bei Gelegenheit einer andern gericht-
lichen Verhandlung, bei welcher derselbe anwesend ist, so Vassiren diese
Ansäbe nur zur Hälfte.

 DAbwartung des Liquidations: oder eines besonderen Güte-Termins,
worunter derTermin neb# allen Nebenverhandlungen zu versieben,

a) dem Streitvertreter:
1. in die Mast unter 500 Thlrn. . 1 Tbl. 12 Sgr. bis
2. bioc n00 0 Thl. . 1 Thl. 3 Sqr. bis3. dar 3 Thl. bis
4. di ein wirklicher Vergleich zu Siande, ohne daß der S#meit!

vertreler auf die Prämie AUnspruch machen kann, das Doppelte.bh) dem liqusdirenden Sachwalte
1. wenn die Gesammt=Vencning des Gläubigers an Hamtstamm

und mit Auaschluß der Binsen und osen unter 10 Thl. beträgt##—10
unter 50Thlrn. · -21

3. bio 500Thl. 1 Thl. bio
4. darüb, nach Höbe des Gegensiandes i Thl. 12 Sgr. bis. 2——
) zu 1, passiren die Anüüße, wenn ein Sachwalter mebr als 4 Alten

ken vertrin, nur zu 23 für jeden, wenn er mehr als sechs verkritt,,
zur Hälste für jeden;

Bl xG #

* S

Vi .-

S—: 11

*l

. el
l1o
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Nr. bl. (gr. pf.
d) kommt ein Vergleich zu Stande, t. Nr. 211—211, und bekommt

der St'ioeiwertreler, ingleichen der Sachwalter eines Gläubigers, wenn
er den Vergleicheplan nicht selbst eniworsen und vermitltelt hat, für
Mitvirkung im Termin blos die doppelten Termingebühren,s.lil.e.

538. Llqusdations. Satz:
r) wenn das m— i unter 10 Thl. —, 5—
5) unter 50 Thl. . . .
e) unter 500 i. . . 16 Sgr. bis 1.100—

u darüber . lIlJLl0Sgixbis 2— —

539. Exzeptions= evir- oder # 10
zu . . . .—--—

zuli). . . . . 10 Sgr. bie—21|
zu ch)h. . . . . Zluzilsics LU-

u 1 Thl. bis 3
und bei einem außerordentlich mäbevellen Verfahren können selbst 4
liquidirt werden 1—

540.]Produktliche Schrift, die Mnscchtung oder Vertheidigung mehrerer klei,
nerer Anforderungen enthallend:

a) wenn diese Liquidu, zusemmnenhzezähl 500 Thl. nicht ersteigen
1 0l Sgr. bis 2—

b) barüber . ZThlbwA-—-
541. Anhörung des rklusto-Wescheids, dem Encilverlreter allein:

:) wenn die Masse über 500 Khl. beträgt — 16
l Sgr. bie 10

542. Belnhnung der Mbleilang, eines Manifestations. Eides des Kridareoder seiner Leute, derVerpflichtung eincs Administrators vder dergl.
dem Streitvertreter:

") zu
I. wenn rechtliche Verbandlungen vorautgehen 1——2. außerdenm . . —16—

b)znl)dtc soll-e
543. Deishu ereinerAuktion für jede Stunde dem Stlreitvertreter (uichSachwalter eines Gläubigers) –10·den wenn er dabei eine Anktions. Konnol= Liste fubrt –165
511.Beiwohnung eines Subba#stationotermins nach rröffnctem Konkur,,

ebenfalls nur dem Streitvertreter 112.—
und wenn die Masse noch nicht 500 Tbi. belragi 2 Sgr. bio 1——.

545.|Anhörung der Eröffnung eineo Lokatious= oder Distributions-Be.
eids:a) iet Sneitvertreter:

1. bis 500 Thl. Masse 21—
2. darüber . . 1.—.—

b) dem Sachwalier der Gläubiger:



—
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Nr. ihl.

 1. wo an Hauptstamm eines Gläubigers, und mit Anoshlah der
Zinsen und Lofen unter 10 W liquidirt worden ist —2. unter 50

s. übrigeno Nr. 537 c.
.Beiwobnung der Auszahlung der Gelder:

a) dem Streilvertreier:
— l

. - ·—·;lo-
3. bis 500 Fit . . . · . »—l"«,

-l.darulsck . · · » « ·-.I21

1. wenn zusammen 500 Thl. ausgehaltt werden. 46 Sgr. bis–2
6 bl. bis

3. bei der Finai-„Auszahlung im lehten T wenn solche mindesten
h) dem Sachwalter der Gianonger,

1. mit * Klienten, wenn die Muszablung nech nicht Thl. be-l .k.btå-«2. wel. bei färkern Zahlungen 6 E.. bis

2 Siunden beschäftigt, auch 2 Thl. bis 318

10 S
3. ohne Klienten, einschließlich der Ab gahlung der Gelder, auch Legi-

timation wegen geschehener f—N—-m wenn die Summe noch
nicht 50 Thl. erreicht 10 Sgr. bio

4. bei stärkern Abzahlungen, s. r.
.Berichte und Cirkularanfragen des E und Güterertreters, eines

Kommunaktors oder jedes andern zu einem Cirkularerlaß Beruf ha-
benden Sachwalters an die Gläubigerschaft nach Wichtigkeit der Sache
und mit Berücksichtigung, ob ein motivirtes Gutachten damit verbun-
den, auoschließlich Reinschrift 21 Sgr. bie

Bei fernern hier nicht speziell bezeichueten Verhandlungen Jelten
genau dieselben Ansätze, wie im Ordinar-Prozeh,s. Nr. Lön ff, mit
alleiniger Ansnahme derienigen, die ein Objekt von noch nicht 350
Thl. erreichen, wo sich nach dem nachfolgenden Titel allein zu rich-
ten ist.

.Im Ediktal-Prozeß binden den Massevertreter, oder Kurator, sowie den
Sachwalter eincs Interessenten, dieselben Vurschriften, welche unter
Nr. 251 o. dem Richler zni worden Und.

t

—

r— —

Tit. IV.Im luni Prozeß.
5479. Mündliche Instruktion zur Einreichung einer Imploration vder Erception

und Einlassungeschrift oder mit Abwartung eines Termins, wenn sic
aus den Wnttte erheilt 5 Sgr. bisl—

50. Stellung einer Vollma
a) Haupwollmacht Auepusillen .-
li)diiliiililiil0i·iii

l.iiiiAllxieiiieiiiiii - s-

.iii1)ccic. . i-

Ill—.



Mr. tbl. sgr. pf.
e) die Vorschriften Nr. 168 d. e. 1. finden hier ebenfalls ihre volle

Anwendung und vasiren mehrere Spczial-Suhalituloria zusammennur mit . . —5—

551-Schktftltcbchlm-Anbingen z Sgr. bies—16
auch bei mühsamer Heraussehung der Thatwerbalinisse 16 Sgr. bis 2

552.Einlassungs= und Cxieptions-Schreiben (in Form eines 7 a 11L —

553. Durchsicht früberer Akten . 8
mehrerer Bände, von se . —5-

55-l»AbwaktnugemedWes-how
Is)ohnkallcqmltchc Brrhandlnnqnh oder wenn der Gegentbeil nicht

erscheint . Sar. bi– 06—
!0 wenn gulliche Verhandlungen versucht werden . lqukbto—2l-—-
(.)smdwksmuucnntlisamcBcwrwewkhnmgdamit vers-lupft wird, 4Sgr. bid 2

4) kömmt unter Milwirkung des Sachwalters ein bamt- ’
Stane Thl.bio, 1,121—

) für Anhörung einer ni Weisung. nichts. .
555.Prorogationsgesuch,anchKomprowiß, wenn nicht der Sachwalterselbst die WVerteruanger Ursacheist 98
556. Editionsgesuche, Interventionen unddergl. s. Klaganbringen Nr. 551-
55tr.Schreiben zu weilerer Heraussetzung der Tha#= und Rechluverhältnissr.

wenn solches als zweckmähig erfunden wird 10 Sgr. bis 1.12—
558.|Beiwohnung eines besondern Cdiriono- oder Rebognitione, Te. euins

ar. biss — 16
5539. Weiwohnung einer Besschtigung, ausschließlich Reise= und Zchnunu-

kosten, wobei nur die niedrigsten Ansätze ras#uen —21—
wird dabei ein Vergleich vermirtelt 8 r bio 18 Sgr. uch. I

560EtschcmenvokGen-themeine-Vot-· —«8«—561wennabkkdamtccntenumdltdnbrinkaveckunen ist 10—
562. Oeduktion über das Beweieverfahren 21 Sgr. bis 121—,
563. Anhörung der Gröffnung eineo neibe, in Abvesenheit des Rlien-

ten, außerdem nichts . —– 8·—
564.Eppellation . . . . now-M 1——
565.Gegenschrift des uUppellaten 16 Sar. biss I2—
566. Abwartung eines gütlichen Verhörs.Termins in der Appellations. 2

nstau Sger bis27|
und enn ein Vergleich zu Stande kommt . 1 Thl. bis 1|12 —

567. Hn lerswinis escculivis und in allen hier nicht bemerkten“ n- genau «
deepalsteeskAmamdek- »rdmm-I1irozcme s. Nr. 468 ff. und zwar
dem. zemn ein niedrigster und löchster Saß bissn ist, die Hälftedes letzte 1

568. Instruktion dr Privat. Akten — *+
« l

522



Nr.

5 S r—

# — S

·# — —

572.

6 4—

r VWln n

#e —

523

Tlt. W.

Im Rechnungs= und Inhibitiv-Prozeb.
 Stellung einer Hauptberechnu

a) bel minder wichtigen vder wedie Ausgabe noch nicht 50 Thl. betragt,
6gr.bichSgr. bio

b

blau passire
s. auch Nr. ss e.

.Stellung von Erinnerungen:
a) wie vorher.

genden oder zum Aerschleif der Sache

oder auch die Ansäte unter Nr. 55 n, 1
.Rechtfertigung bierauf:

zu #) wie vorber

Rechnungoführers als gebründer erscheini,Pääsenlationsschreiben
Präsentatlonsschreiben
 Dilationsgesuche und Komprowisse, welche nicht durch Hin

sachen des Sachwalters veraulabt werden
zu a) .

zl
,Al-halnm9 eines HauptbekechnattgciTckmind:

a) bei minder wichtigen Rechnungen:
1. wegen der Verhaudlungen
2. kömmt rabei ein Haupt=Vergieich zu Stande

bei wichtigen Rechnungen. wegen der Verpamplingen .
2. sind dieselben höchst mühsam und langwierig
3. und kommt ein Tetial. Vergleich zu Stande:

l l
»die übrigen Verhandlungen werden, je nachdem üe in den

oder summarischen Prozeß übergeleitet werden, nach dem ersten (Nr.
468 ff.) oder resy. noch dem vierten Titel (Nr. 519 ff.) gegenwär-
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Nrr. thl. (nr. pf.
579.[Abwartung eines Aechtkertigungo-Termins . isSngU
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58.1. Allc den Jubibiriv- Prozeh betreffenden und hier nicht näher bezeichneten

usaße:
a) wenn der Gegenstand inzn summarischen Prozeß eingreift, nach

dem vorigen Tilel (Nr.bh) im Ordinar-Prozeb, nach 9 ersten Titel (Nr. 468 ff..) wiewoll
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Gesetzsammlung
Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

Jo. 183.
1) Landesherrliche Verordnung, die Kommunalverhältnisse der Militärpersonen betreffend.

(Publ. im Amis= und Verctnungsbl. om 3. Drbr. 13 .)

WirHeinrich der SiebenundSechzigstevonGottesGnaden
Jungerer Linie regierender Fürst Reuß, Stammes Aeltester,
Graf und Herr von Plauen, Herrzu Greiz, Kranichfeld,

Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.
verordnen hiermit, — da es sich herausgestellt hat, daß die Besiimmungen der unter
dem 13. Februar 1850 publizirten Gemeindcordnung in ihrer Anwendung auf die zum
Militairstande gehörigen Gemeindeangehörigen mit der Stellung des Militairs im bun-
desgesetzlichen Sinne und mit dem gemeinschaftlichen Militairverbande der Reußischen
Fürsteuthümer nicht im Einklang sich besinden, — kaß von jeyt an die Erhebung direk-
ter Kommunalabgaben von den Ossizieren, insofern dieselben nicht ehva von Einkommen
angesetzt sind, welches außer dem aus gemeinschaftlichen Kassen bezogenen Gehalte ihnen
zusleht, aufhören soll, auch dem im aktiven Dienst befindlichen Militalr — unbeschadet
der Gebührenentrichtung bei der Erwerbung von Grundbesiy —unter keinen Umständen

die Gewinnung des Bürgerrechts anzusinnen ist.
Schloß Schleiz, den 25. November 1655.

(I. S.) Heinrich LXVII.
v. Geldern.

Ausgegeben am 28. December 1855. 78
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2) Ministeriak-Bekanntmachung, den Zusahzvertrag zu der mit Großbritannien abgeschlossenen
Uebereinkunft wegen gegenseitigen Schuhes der Autorenrechte gegen Nachdruck und Nach-

bildung 2c. betreffend.

Nachdem der nachstehend abgedruckte, unter dem 14. Juni ds. Is. mit Großbritan-
nien abgeschlossene Zusatzvertrag zu der Uebereinkunft vom 13. Mai 1846 wegen gegen-
seitigen Schutzes der Autorenrechte gegen Nachdruck und Nachbildung 2c. (S. 62. Bd. VII.
der Gesetzsammlung) ratifzirt worden, auch die Auswechselung der gegenseitigen Rati-
fkations-Urkunden erfolgt ist; so wird solches hierdurch mit der Verordnung zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, daß von jepzt an der nach der hierländischen Gesetzgebung begründete Schut
des Eigenthumes von Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbil-
dung, so wie gegen unbefugte öffentliche Aufführung dramatischer und musikalischer Werke,
auch auf Uebersezungen solcher in dem vereinigten Königreiche von Großbritannien
und Irland erschienenen oder ausgeführten Werke, ingleichen auf die aus Zeitungen oder
periodischen Schriften, welche in dem gedachten Königreiche erscheinen, entlehnten Ar-
nikel unter den nach dem gegenwärtig bekannt gemachten Zusatzvertrage vom 14. Juni
ds. Is. vereinbarten Voraussehzungen und näheren Bestimmungen Anwendung zu fin-
den hat.

Gera den 7. Dezember 1835.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
v. Geldern.

Franke.

Se. Majestät der König von Preußen, in Ihrem Eigenen sowohl, als im Namen
Sr. Majestät des Könlgs von Sachsen, Sr. Königlichen Hoheit des Großherzogs von
Sachsen-Weimar, Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Meiningen, Sr. Hoheit des Her-
zogs von Sachsen-Alkenburg, Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Koburg-Gotha,
Sr. Hoheit des Herzogs von Braunschweig, Sr. Hoheit des Herzogs von Anhall-Dessau-
Cöthen, Sr. Hoheit des Herzogs von Anhalt-Bernburg, Sr. Durchlaucht des Fürsten
von Schwarzburg-Rudolsiadt, Sr. Durchlaucht des Fünsten von Schwarzburg-Sonders-
hausen, Sr. Durchlaucht des Fürsten von Mcuß älterer Linie, Sr. Durchlaucht des Für-
sten von Reuß jüngerer Linie einerseits, und Ihre Majestät die Königin des vereinigten
Königreichs von Großbritannien und Irland andererseits, von dem Wunsche geleitet,
die zwischen Ihren gedachten Majestäten am 13. Mai 1846 in Berlin zum gegenseitigen
Schupe wider Nachdruck abgeschlossene Uebereinkunft zu erweitern, haben beschlossen, zu
diesem Zwecke einen Zusatzvertrag abzuschließen und deßhalb zu Ihren Bevollmächtigten
emannt, nämlich:
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Se. Majestät, der König von Preußen, den Herm Albrecht Grafen von
Bernstorff, Allerhöchstihren wirklichen Geheimen Rath und Kammerherrn, außer-
ordentlichen Gesandten und Bevollmächtigten Minister bei Ihrer Großbritannischen
Mjestät, Ritter des Rothen Adler-Ordens erster Klasse mit Eichenlaub, Großkreuz,
des Zivil-Verdienst-Ordens der baierischen Krone, Nitter des Königlich Siziliani-
schen St. Jannarius-Ordens, Ritter des Kaiserlich Russischen St. Stanislaus-Or-
dens, Kemthur des Königlich Portugiesischen Chrisius-Ordens;

Und Ihre Majestät, die Königin des vereinigten Königreichs von Grohbritan=
nien uud Irland, den sehr ehrenwerthen Georg Wilhelm Friedrich Grafen
von Clarendon, Aaron Hyde von Hindon, Pair des vereinigten Königreichs,
Mitglied Ihrer Großbritannischen Majestät Geheimen Rathes, Ritter des Ordens
vom Hosenbande, Grohkreuz des Bath-Ordens, Ersten Staats-Sekretär Ihrer Groß-
britannischen Majestät für die auswänigen Angelegenheiten, und deun sehr ehren-
wertben Eduard Johann Baron Stanley von Alderley, Pair des vereinig-
ten Königreichs, Mitglied Ihrer Grohbritannischen Majestät Geheimen Nathes und
Präsident des Gehrimen Raths-Ausschusses für Angelegenheiten des Handels und
der ausländischen Plantagen;

welche nach geschehener Auswechselung ihrer richtig befundenen Vollmachten folgende Ar-
tikel verabredet und abgeschlossen haben:

Artikel I

Man ist übereingekommen, daß alle Bücher, Stiche und Zeichnungen, welche inner-
halb des Gebieres irgend eines anderen Staates, der eine Uebereinkunft wider den Nach-
druck mit Großbritannien abgeschlossen hat oder abschliet, oder einer solchen beigetreten
ist oder beitritt, veröffenrlicht sind, bei ihrer Ausfuhr aus Preußen, Sachsen, Sachsen-
Weimar, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg-Gotha, Braunschweig,
Anhall-Dessau-Cöthen, Anhalt-Bernburg, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sonders-
hausen oder Reuß; für die Zwecke der gegenwärtigen Uebereinkunft angesehen werden sol-
len, als ob sie aus dem Lande ihrer Veröffentlichung ausgeführt wären.

Artikel II.

Der Schuy, welcher durch die unter dem 13. Mai 1816 zwischen den hohen kon-
trahirenden Theilen abgeschlossene Uebereinkunft den Original-Werken zugesichert wurde,
wird auf Uebersetzungen ausgedehnt; worunter jekoch ausdrücklich verstanden ist, daß die
Absicht des gegenwärtigen Artikels einfach dahin geht, den Uebersetzer bezüglich seiner ei-
henen Uebersepung zu schützen und kaß nicht bezweckt wird, auf den ersten Ueberseter
irgend eines Werkes das ausschliehliche Recht zum Ueberfehen dieses Werkes zu übertra-
gen, ausgenommen in dem im folgenden Arikel vergesehenen Falle und Ung.
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Artikel Ul.

Der Verfasser irgend eines in einem der beiden Staaten veröffentlichten Werkes,
welcher sich das Ilecht der Uebersetzung desselben vorbebalten wissen will, soll bis zum Ab-
lauf von fünf Jahren rom Dam der ersten Veröffentlichung der von ihm autorisirten
Uebersetzung an, zum Schuße gegen die Publikatien jeder von ihm nicht also autorisirten
Ueberseyung in dem andern Staate in folgenden Fällen berechtigt sein:

. 1. Wenn das Driginal-Werk in dem einen Staate, innerhalb dreier Mo-

nate nach seiner Verössentlickung in dem anderen Staate einregistrirt und nie-
dergelegt worden ist.

Wenn der Verfasser auf dem Titelblatte seines Werkes seine Absicht
vermerkt hat, sich das Recht der Uebersetzung desselben vorzubehalten.

6# 3. Vorausgesetzt ist immer, daß mindestens ein Theil der autorisirten Ueber-
sebung innerhalb eines Jahres nach erfolgter Einregistrirung und Niederlegung
des Originals erschienen sein und daß das Ganze innerhalb dreier Jahre nach
dem Daum dieser Niederlegung veröffentlicht sein wird.

8. 4. Vorauggeseht ist ferner, daß die Veröffentlichung der Uebersehung in
einem von denbeiden StaatenStatt findet und daßdieselbe in Gemähheit der Be-
stimmungen des Artikel II der Uebereinkunft vom 13. Mai 1816 einregistrirt
und niedergelegt wird.

In Bezug auf Werke, welche in Theilen veröffentlicht werken, wird es genügen,
wenn die Erklärung des Verfassers, daß er sich das Necht der Uebersetzung vorbehalte,
in dem ersien Theile erscheint. Jedech soll, mit Rückscht auf den durch diesen Areifel
auf füuf Jahre beschränkten Zeitraum für die Ausübung des ausschließlichen Rechtes der
Uebersehzung, jeder Theil als ein besonderes Werk behandelt und jeder Theil in dem ei-
nen Staate, innerhalb dreier Monate nach seiner ersten Veröffentlichung in dem anderen,
einregistrirt und niedergelegt werden.

Artikel IV.

Die Besiimmungen der vorstehenden Artikel sollen auch auf die Darsiellung drama-
tischer Werke und die Aufführung muüfalischer Komposttionen in so neil# anwendbar sein,
alb die Gesetze jedes der beiden Staaten in dieser Beziehung auf die zum ersten Male
in denselben öffentlich dargesiellten oder ausgeführten dramatischen und musikalischen Werke
Anwendung sinden, eder finden sollen.

Um jeroch dem Verfasser Ten Auspiuch auf gesehlichen Schutz in Bezug auf die Ue-
bersetzung eines dramakischen Werkes zu gewähren, muß eine solche Uebersehung innerhalb
dreier Monate nach der Einregistrirung und Niederlegung des Originals erscheinen.

Es voersteht sich, daß der durch gegenwärtigen Artikel gewürleistetr Schup nicht be-
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absichtigt wird, um angemessene Nachahmungen oder Bearbeitungen dramatischer Werke,
je für die Bühne in Preußen oder in England, zu verhindern, sondern daß er lediglich
unrechtmäßigen Uebersehungen vorbengen foll.

Die Frage, ob ein Werk Nachahmung oder Nachdruck ist, soll in allen Fällen von
den Gerichtsbösen der bezüglichen Staaten, in Gemähheit der in jedem derselben gelten-
den Gesepe, entschieden werden.

Artikel V.

Ungeachtet der Bestimmungen des Artikel 1 des Vertrages vom 13. Mai 1816 und
des Artikel 11 des gegemwärtigen Zusanvertrages sollen aus Zeitungen oder periodischen
Schriften, welche in einem der beiden Staaten erschelnen, entlehnte Arrikel in den Zei-
tungen oder periodischen Schriften des anderen Skaates wieder abgedruckt oder überseun
werden können, wenn nur die Quelle, aus welcher solche Artikel entnommen sind, ange-
heben wird.

Doch soll diese Erlaubniß nicht so gedeutet werden, als ob sie in einem der beiden
Staaten den Wiederabdruck oder die Uebersetzung von Artikeln aus Zeitungen oder pe-
riodischen Schriften, welche in dem anderen Staate erscheinen, gestatieie, wenn die Ver-
salser derselben in derjenigen Zeitung oder periodischen Schrift, in welcher solche Arlikel
erschienen sind, auf eine in die Augen fallende Weise bekannt gemacht haben, daß sie
deren Wicdcrabdruck verbicten. «

DicfcleerBestinnmmgsfollindkssvnaanttikelpolitischcnsnlsaltcsskcineAmvmds
ung finden.

Artikel VI.

Der gegenwärtige Zusatzvertrag soll so schnell als möglich nach Auswechselung der
Natisikationen in Ausführung kommen. In jedem Staate soll zuvor von der Megierung
desselben gebübrender Maßen der Tag bekannt gemacht werden, welcher für diese seine
Ausführung frütgesetzt werden wird, und seine Bestimmungen sollen nur auf Werke An-
wendung sinden, welche nach jenem Tage veröffentlicht werden.

Artikel VIIT.

Der gegenwärtige Jusahrertrag soll dieselle Daner baben wie der Vertrag vom 13.
Mai 1846. Er soll ratisizirt und die Ratifikationen zu London so schnell als möglich,
innerhalb zweier Monate vom Daium der Unterzeichnung ab, ausgewrchselt werden.

Zu Urkunde dessen haben die oben genannten Bevollmächligten die gegenwärtige
Uebereinkunft umterzeichnet und mit ihren Wappen besiegelt.

So geicheben zu London den vierzehnten Juni im Jahre des Herrn Ein Tausend
Acht Hundert fünf und fünfzig.

(L. S.) gez. Bernstorfr.
(I. 8) „ Clarendon.
(L. S.) „ Stunley of’ Alderley.
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8) MinisterialVerordnung, die Flurgehörigkeit der in den größeren Waldungen gelegenen
Geräumde, sowie die Aenderung von Flurgrenzen betreffend.

Zu Beseitigung erhobener Zweifel über die Flurgehörigkeit der in den größern
Waldungen gelegenen Geräumde, sowie um dem mehrfach vorgekommenen Zuwiderhandeln
gegen die Bestimmung des Mt.7der Gemeindeordnung, wonach die Abänderung bereits
bestehender Gemeindeverbände und Gemeindebczirke nur mit Genehmigung der Staats-
regierung erfolgen kann, vorzubeugen, verordnen wir andurch Folgendes.

1.

Dergleichen Geräumde, so lange sie nicht mit der größern Waldung, in welcher sie
gelegen sind, vereinigt werden, sind als zu dem Gemeindebezirk gehörig zu betrachten
und zu behandeln, welchem sie bei Aufstellung der Flurbücher zugewiesen worden.

2.

Sobald derartige Geräumde jedoch in das Eigenthum Desjenigen übergehen, welchem
die gröhere Waldung, in der sie liegen, gehörk, und Dieser sich dahin ausgesprochen hat,
sie mit dieser größem Waldung zu konsolidiren, sind dieselben aus dem betreffenden
Gemeindeflurbuch auszuscheiden und in das Ilurbuch über die gröhere Waldung als zu
lepterer gehörig einzutragen.

3.

Die Justizbehörden haben dergleichen Eigemhumsveränderungen ebenso, wie alle
andern Beüitztandsverändcrungen, nach Vorschrift des § 36 unseres in Nr. 181 der
Gesetzsammlung rublizirten Regulativs vom 14 des vor. M416. der Katasterbehörde recht-
zeitig anzuzeigen.

4.

Die Aenderung einer Flurgreuze, wozu nach Art. 7 der Gemeindeordnung die Ge-
nehmigung der Staatsregierung nothwendig ist, gehört zur Kompetenz Fürstlicher Re-
gierung.

Jede derartige, durch Versetzung der Flurgrenzsteine oder sonst auf eine Weise ohne
vorgängige Zustimmung Fürstlicher Regierung vorgenommene Aenderung ist an Jedem,
welcher sich dabei betheiligt hat, mit 10 Thalern zu bestrafen.

Gera, den 20. December 1855.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
v. G eldern.

Schlick.
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4) Nachtrag zu dem Gesehe vom 1. Dezember 1841.

Beim Abdruck des Nr. 71. Bd. V. der Gesehsammlung publizirten Gesehes vom k.
Dezember 1841, die Erhebung von Uebergangsabgaben betreffend, ist in Folge eincs
Versehens der §. 4. dieses Gesetzes ausgelassen worden. —

Es wird daher zu nothwendiger Ergänzung dieses Mangels und um der desfalls-
gen vertragsmäßigen Bestimmung, welche im Wesentlichen bereits im §. 9. des Gesetzes
eub. D. vom 1. Mai 1838 (Nr. 56 Bd. III. der Gesehslg.) enthalten ist, auch formelle
Geltung zu verschaffen, der fragliche §. 4 seinem Wortlaute nach hiermit nachträglich
zut Publikation gebracht. —

Gera, den 20. Dezember 1855.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
v. Geldern.

Schlick.

8. 4.
Von den innerhalb des Gesammtzollvereins erzeugten Gegenständen, welche nur durch

einen Vereinsstaat tranfitiren, um entweder in einen anderen Werelnsstaat oder in das
Ausland geführt zu werden, dürfen Uebergangsabgaben nicht erhoben werden.
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	D. Heberegister der Gewerbsteuerbeträge.


	Stück No. 162.
	1) Verordnung, die Stellung Fürstlicher Kammer im Verhältnisse zu den übrigen Behörden des Landes betreffend.
	2) Vertrag, betreffend die Fortdauer des Anschlusses des Fürstenthums Pyrmont an das Zollsystem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins.
	Vertrag über die Fortdauer des Anschlusses des Fürstenthums Pyrmont an das Zollsystem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins.

	3) Bekanntmachung  der Verordnung der K. K. Oesterreichischen  Ministerien des Aeußeren, der Justiz und der Finanzen, wegen Bestrafung der Uebertretungen der Zollgesetze des deutschen Zollvereins.
	4) Verordnung, wegen Verzollung des ausländischen Syrups.
	5) Gesetz wegen weiterer Abänderung des Vereinszolltarifs.

	Stück No. 163.
	1) Verordnung die Errichtung der Hauptstaatskasse betr.
	2) Bekanntmachung, die Auflösung der bisherigen Vertragsverhältnisse mit dem Königreiche Belgien betreffend.
	3) Bekanntmachung, den Beitritt des Königreichs Bayern zur Konvention vom 11. Juli 1853 betreffend.
	4) Verordnung, die Erstattung von Anzeigen bei ausbrechenden Viehseuchen betr.
	5) Verordnung, die Grundsteuer von Pfarr- und Schulgrundstücken betr.
	6) Bekanntmachung, die Spinn- und Rockenstuben auf dem platten Lande betr.
	Berichtigung zu No. 160 der Gesetz-sammlung.

	Stück No. 164.
	1) Bekanntmachnung, die Abfertigungs-befugnisse des Königl. S. Nebenzollamtes zu Ebmath betr.
	2) Bekanntmachung, den Beitritt der Großherzogl. Badenschen Regierung zur Heimathkonvention betr.
	3) Bekanntmachung, Organisations-veränderungen hinsichtl. einiger Hauptzollämter in den Provinzen Sachsen und Westphalen betr.
	4) Bekanntmachung, betreffend den Bundesbeschluß wegen gegenseitiger Auslieferung von Verbrechern auf Deutschem Bundesgebiete.
	5) Bekanntmachung, die Erhebung von Uebergangsabgaben in einigen H. Braunsweigischen Gebietstheilen betr.
	6) Bekanntmachung, den erneuerten Zoll- und Handelsvertrag mit dem Großherzogthume Luxemburg betr.
	Vertrag wegen Fortdauer des Anschlusses des Großherzogthums Luxemburg an das Zollsystem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins.


	Stück No. 165.
	1) Bekanntmachung, die Aufhebung des Königl.Sächs. Zollamtes zu Krippen betr.
	2) Bekanntmachung, die Vollziehung des Art. 18 des Handels- und Zollvertrags mit Oesterreich betr.
	Formular A.
	Formular B.

	3) Bekanntmachung, die Abfertigungsbefugnisse des Kurfürstl. Hess. Steueramts zu Witzenhausen betr.
	4) Bekanntmachung, den Anschluß der Großh. Badischen Staatsregierung an die Konvention vom 11. Juli 1853 betr.
	5) Bekanntmachung, die Abfertigungsbefugnisse des Königl. Preuß. Nebenzollamtes zu Schlaney betr.
	6) Bekanntmachung, die Aufhebung der Waarenkontrole im Binnenlande in der Königl. Preuß. Provinz Westphalen, sowie in den Fürstl. Waldeck´schen und Fürstl. Lippe´schen Gebietstheilen betr.
	7) Höchstes Patent, die Ausschreibung der Gundsteuern pro 1854 betr.
	8) Verordnung, die Erhebung der ausgeschriebenen Grundsteuern betr.
	9) Bekanntmachung, die Abfertigungsbefugnisse der Großherzogl. Badischen Steuerämter zu Rielasingen und Neuenburg betr.
	10) Verordnung, die Eintragung der Trauungen in das Kirchenbuch der Parochie des Wohnortes der Getrauten betr.
	11) Verordnung gegen den Gebrauch von arseniksaurer grüner Kupferfarbe zum Tünchen der Zimmerwände.
	12) Höchstes Patent, den Regierungsantritt Serenissimi CI. LXVII. betr.
	13) Wahlordnung.
	14) Bekanntmachung, die Abfertigungs-befugnisse des Herzogl. S. Meiningischen Steueramtes zu Römhild betr.
	15) Bekanntmachung, die Abfertigungs-befugnisse verschiedener Großh. Oldenburg. Zollämter betr.
	16) Verordung die Zuweisung der Stadt Saalburg und der Ortschaften Pöllwitz und Neuärgerniß zum Landraths-amtsbezirke Schleiz etc. betr.
	17) Bekanntmachung, den Anschluß der Landgr. Hessischen Staatsregierung an die Heimathskonvention.

	Stück No. 166.
	1) Höchste Verordnung wegen Berichtigung des bei Erhebung der Branntweinsteuer zur Anwendung kommenden Maischsteuersatzes.
	2) Verordnung wegen Erhöhung des Eingangs-Zolls für Hefe.
	3) Bekanntmachung, die Annahme-Verweigerung von Briefen mit Lotterieloosen und deren Rückgabe an die Postanstalt betr.

	Stück No. 167.
	1) Nachtragsverordnung, die Verwaltung der Landesherrlichen Domanial- und Familien-Fideikommißgüter betr.
	2) Verordnung, wegen Annahme-verweigerung vom Briefen mit Lotterieloosen.
	3) Verordnung, die Einlieferung von Sträflingen in die Strafanstalten betr.
	4) Steuerpatent.
	5) Bekanntmachung, die mit den Königl. Sächsischen Ministerien der außwärtigen Angelegenheiten und der Justiz zu Dresden vereinbarte Modifikation des Art. 45 der unter dem 12. Juni 1845 mit dem Königreiche Sachsen wegen Leistung gegenseitiger Rechtshilfe abgeschlossenen Konvention betreffend.

	Stück No. 168.
	Regulativ über Erhebung und Controlirung der Spielkarten-Stempel-Abgabe.
	I.  Fabrikations- und Verkaufs-Journal.
	II.  Tabellarische Uebersicht der vorgenommenen Revisionen der Spielkarten-Stempel.
	III. Tabellarische Uebersicht der bewirkten Spielkarten-Stempel-Revisionen.


	Stück No. 169.
	Bekanntmachung, die Bundes-beschlüsse wegen Bestimmungen zur Verhinderung des Mißbrauchs der Presse und Maßregeln zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen Ordnung und Ruhe im deutschen Bunde, insbesondere wegen des Vereinswesens.

	Stück No. 170.
	1) Verbot gegen Annahme von Kronenthalern und Zehn- und Zwanzig-Kreuzerstücken bei den öffentlichen Kassen.
	2) Bekanntmachung, die Abfertigungsbefugnisse des K. S. Nebenzollamtes zu Ebmath betr.
	3) Bekanntmachung, , die Errichtung eines Hauptzollamtes in Dessau betr.
	4) Bekanntmachung, die Niederlagsrechte des Kurfürstlich Hessischen Steueramtes zu Wannfried betreffend.
	5) Bekanntmachung, die Beigabe von Frachtbriefen zu den Fahrpostsendungen und die Signirung der Letzteren betr.
	6) Bekanntmachung, die Ausdehnung des Grenzregulativs gegen den Verwaltungsbezirk der K. Pr. Regierung zu Merseburg betr.
	7) Verordnung, dei Einführung einer Todtenfeier betr.
	8) Bekanntmachung, die Abfertigungsbefugnisse der K. S. Nebenzollämter zu Neugersdorf, Ebersbach, Neustadt und Brambach betr.
	9) Bekanntmachung, die Abfertigungsbefugnisse des Großh. Badischen Zollamts zu Pforzheim betr.
	10) Bekanntmachung, die fernerweite Einstellung des Eingangszolls für Getraide etc. betr.
	11) Bekanntmachung, die Erhöhung der für ausgeführten Branntwein zu gewährenden Steuervergütung betr.
	12) Verordnung, die Verlagerung der Flurgrenzen betr.
	13) Verordnung, die amtliche Bezeichnung der Kriminalbehörden in Schleiz und Lobenstein betr.
	14) Bekanntmachung, die Uebergangs-abgabe von Branntwein beim Eingange nach dem Kurfürstenthum Hessen betr.

	Stück No. 171.
	Bekanntmachung, das Verzeichniß der im Zollvereine vorhandenen Haupt-Zollämter etc. betr.

	Stück No. 172.
	Ausführungs-Verordnung, zu dem Gesetze, die Aufhebung der Patrimonialgerichte betr.

	Stück No. 173.
	1) Bekanntmachung, die Befreiung der Angora- und Kameelhaare vom Eingangszoll betr.
	2) Bekanntmachung, das mit dem K. K. Oesterreich. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten und des Kaiserl. Hauses getroffene Ueber-einkommen wegen Ausdehnung des Bundesbeschlusses v. 20. Jan. 1854 betr.
	3) Verordnung in Betreff der Aufstellung und Fortführung der Grundsteuer-kataster und Heberegister betr.
	4) Konsistorialverordnung, den Gebrauch bei kirchlichen Proklamationen betr.
	5) Verordnung, die Unterbringung der Wahnsinnigen und die diesfalligen Kompetenzverhältnisse betr.
	7) Bekanntmachung, die fernerweite Sistirung des Eingangszolls für Getraide etc. betr.
	7) Verordnung, die Verpackung von Geldern betr.
	8) Nachtragsverordnung zu dem unterm 31. Jan. 1854 ergangenen Verbote der Spinn- und Rockenstuben.
	9) Bekanntmachung, die Anwendung des Grenzregulativs gegenüber dem Verwaltungsbezirke der K. S. Kreisdirektion in Zwickau betr.

	Stück No. 174.
	Verordnung, die Kompetenzbefugnisse der Landrathsämter in Steuerangelegenheiten betr.
	Nachtrag zu dem Gesetze, über die Besteuerung des im Inlande erzeugten Rübenzuckers.

	Stück No. 175.
	Verordnung, das Liquidiren bei den Verwaltungsbehörden betreffend.
	A. Taxordnung für Verwaltungssachen bei den Oberbehörden und bei den Unterbehörden in den Städten.


	Stück No. 176.
	1) Steuerpatent pro. 1855.
	2) Bekanntmachung, die Einziehung des K. B. Hauptzollamtes Reichenhall betr.
	3) Verordnung, das Verfahren bei Inhibitionen von Besoldungen betr.
	4) Verbot gegen Ausführung von Pferden über die Grenzen des Zollvereins.
	5) Bekanntmachung, die Zulassung von Gewerbe- und Handeltreibenden im K. K. Oesterr. Militärgrenzgebiete betr.
	6) Bekanntmachung, die Anwendung des Grenzregulativs gegenüber dem Verwaltungsbezirke der K. Preuß. Regierung zu Erfurt betr.
	7) Nachtragsverordnung, die Flurbegehungen und Berichte der Feldgeschworenen betr.
	8) Gesetz, die Herabsetzung des Eingangszolles für Talg betr.
	9) Gesetz, den bei der Verarbeitung von Rüben und von Rübensyrup (Melasse) zu Branntwein zu zahlenden Steuersatz betr.
	10) Bekanntmachung, die Abfertigungsbefugnisse der K. S. Nebenzollämter Neugersdorf und Ebersbach betr.
	11) Nachtrags- und Erläuterungsverordnung zur Heimathskonvention vom 15. Juli 1851.
	12) Verordnung, die Kompetenzverhältnisse bei Ueberwachung des Impfwesen betr.
	13) Bekanntmachung, den Handelsverkehr mit dem Königreiche Belgien betr.
	Nr. I. Patent-Zertifikat.
	Nr. II. Urkunde.
	Formular A.
	Formular B.
	Formular C.


	Stück No. 177.
	1) Verordnung, wegen rechtzeitiger Abholung und Bekanntmachung der Verordnungs- und Gesetzblätter in den Dorfgemeinden.
	2) Verordung, die Arzneimitteltaxe für 1855 betr.
	3) Bekanntmachung, die Auflösung des Stadtgerichts und des Gotteshausgerichts zu Tanna betr.
	4) Bekanntmachung, die Ueberweisung der Kriminaljurisdiktion in der Pflege Reichenfels und Forstrügegerichtsbarkeit über den Neuärgernisser und Niederböhmsdorfer Forst an das Fürstl. Kriminalgericht Schleiz betr.
	5) Bekanntmachung, die Auflösung des Patrimonialgerichts Weißendorf betr.
	6) Bekanntmachung, die Ueberweisung der Kriminaljurisdiktion über die Pflege Saalburg an das Fürstliche Kriminalgericht Schleiz betr.
	7) Bekanntmachung, die nachträgliche Vereinigung mit dem K. K. Oesterr. Gouvernement wegen gegenseitiger Auslieferung von Verbrechern betr.
	8) Bekanntmachung, die Errichtung eines Zollabfertigungsbüreaus auf dem Bahnhofe bei Basel betr.
	9) Bekanntmachung, die Auflösung des Patrimonialgerichts Blankenstein betr.
	10) Nachtragsverordnung zum Regulative über Erhebung und Kontrolirung der Spielkartenstempel-Abgabe.
	11) Bekanntmachung, die Anwendung des Grenzregulativs gegen das Fürstenthum Reuß-Greiz betr.
	12) Bekanntmachung, das K. B. Hauptzollamt Waidhaus betr.
	13) Bekanntmachung, die Aufhebung der Patrimonialgerichte Rothenacker, Langgrün, Gebersreuth und Blintendorf betr.
	14) Verordnung, die Verpachtung der Jagd auf Gemeindebezirken betr.
	15) Verordnung gegen das Fangen und Schießen von Singvögeln.
	16) Verordnung, die Verpflichtung der Gemeindevorstände als Organe der Sicherheitspolizei betr.
	17) Verordnung, den Gehalt der Biergläser beim Einzelschank betr.
	18) Bekanntmachung, die Abfertigungsbefugnisse des Untersteueramts Hohengandern betr.
	19) Bekanntmachung, die Vereinigung der Gerichte zu Köstritz, Dürrenberg und Hartmannsdorf betr.
	20) Bekanntmachung, die Auflösung des Patrimonialgerichts Weitisberga betr.
	21) Verordnung, den erforderlichen Nachweis des Bürgerrechts bei Beleihungen mit Wohnhäusern.
	22) Gesetz, betr. den Steuersatz vom inländischen Rübenzucker und die Eingangszölle von ausländischem Zucker und Syrup für den Zeitraum vom 1. September 1855 bis August 1857.
	23) Bekanntmachung, die Befugniß des K. Preußischen Untersteueramts zu Guben zur Erledigung von Uebergangsscheinen betr.

	Stück No. 178.
	1) Verordnung, die Kompetenzverhältnisse bei Untersuchung und Bestrafung des verbotenen Hausirhandels betr.
	2) Verordnung wegen der Kontrole über die beurlaubte Militairmannschaft.
	3) Höchste Verordnung, die Berichtserstattung des Fürstlichen Appelationsgerichts und Konsistoriums betr.
	4) Höchste Verordnung, veränderte Kompetenzverhältnisse in Verwaltungs- und Polizeiangelegenheiten.

	Stück No. 179.
	Konzessions-Urkunde für die Geraér Bank.
	Statuten der Geraer Bank.
	Formular A.  Interims-Quittung.
	Formular B.  Aktie der Geraer Bank.
	Formular C.  Dividendenschein.



	Stück No. 180.
	1) Landesherrliche Verordnung, das Ablösungswesen betr.
	2) Ministerialverordnung, das Exekutionsverfahren bei Erhebung rückständiger Steuern und anderer öffentlicher Abgaben betreffend.

	Stück No. 181.
	Regulativ, die Einrichtung der Flurbücher, der Grundsteuerkataster und der Besitzstandsverzeichnisse, sowie das Nachtragen der Aenderungen betreffend.
	Regulativ, die Einrichtung der Flurbücher, der Grundsteuerkataster und der Besitzstandsverzeichnisse, sowie das Nachtragen der Veränderungen betreffend.
	Taxordnung für die von der Katasterbehörde zu liquidirenden Gebühren.
	Formular A.
	Formular B.
	Formular C.
	Formular D.
	E. Register.



	Stück No. 182.
	Landesherrliche Verordnung, die Gebührentaxe für die Gerichtsbehörden, Sachwalter und Notare betr.

	Stück No. 183.
	1) Landesherrliche Verordnung, die Kommunalverhältnisse der Militärpersonen betreffend.
	2) Ministerial-Bekanntmachung, den Zusatzvertrag zu der mit Großbritannien abgeschlossenen Uebereinkunft wegen gegenseitigen Schutzes der Autorenrechte gegen Nachdruck und Nachbildung etc. betreffend.
	Zusatzvertrag.

	3) Ministerial-Verordnung, die Flurgehörigkeit der in den größeren Waldungen gelegnenen Geräumde, sowie die Aenderung von Flurgrenzen betreffend.
	4) Nachtrag zu  dem Gesetze vom 1. Dezember 1841.



